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Die nachfolgenden Untersuchungen über den Gesellschafts- 

und Staatsbegriff des Marxismus sind aus AnlaB der 
Kritik entstanden, die mein Freund, der hervorragende 

Staatsrechtslehrer der Wiener Universitât Prof. Hans K e 1 s e n 

in seiner im IX. Band des Archivs für Geschichte des Sozialismus 
(herausgegeben von Prof. Grünberg) verõfTentlichten Abhand- 
lung „Sozialismus und Staat" (unter diesem Titel auch ais Buch 
erschienen) an dem Marxismus geübt hat. Bereits im Sommer 

1921 habe ich an der Wiener Universitât einen Vortrag über 

dieses Thema gehalten, in welchem die Grundgedanken kurz 
skizziert waren, die nun in dem folgenden Buche genauer dar- 
ge|egt werden. Aus diesem Ursprung erklãrt sich die polemische 
Form der vorliegenden Arbeit, die gleichwohl mehr ais 
bloBe Polemik sein will. Denn die Auseinandersetzung mit den 
kritischen Anschauungen Kelsens hat zugleich auf eine Reihe 
von Streitfragen geführt, die auch im eigenen Lager des Marxis- 
mus gegenwârtig in lebhaftester Diskussion stehen und in welchen 

eine begriffliche Klarung der meist nur sehr vieldeutig gebrauch- 

ten Terminologie und der oft noch viel unklareren Grundvorstel- 

lungen dringend vonnõten ist. Das gilt insbesondere von den 
Begriffen der Diktatur und der Demokratie, nicht minder auch von 

dem der individuellen und politischen Freiheit, sowievondem Ver- 

hâltnis des Freiheitsbegriffes zur Gesellschaft und den auf ihn 
zurückführenden Ideen des Individualismus und Anarchismus. So 

sind eine ganze Fülle sachiicher Probleme des Marxismus, die je- 

weils võllig über die Polemik mit Kelsen hinausführen, der eigent- 
liche Gegenstand dieses Buches. Wenn ich trotzdem an der polemi- 
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schen Darstellung meines Untersuchungsgegenstandes festgehalten 
habe, so geschahes nicht nur deshalb, weil sich auf diese Weise dic 

verschiedenen Seiten unseres Themas lebhafter und anschaulicher 
darstellen lassen, sondem auch wegen der Bedeutung der Kelsen- 
schen Kritik. Wird doch diese im inarxgegnerischen Lager vielfach 
ais eine „vernichtende" gerühmt und empfohien. Aber auch abge- 
sehen davon macht sie jedenfalls infoige des berechtigten und 
immer noch stcigenden Ansehens, das Kelsen ais einer der schârfsten 
und geistvollsten Bearbeiter des rechtslogischen Problems genieBt, 
einen nachhaltigen Eindruck gerade auf theoretische Gemüter 
sowohl innerhalb wie auCerhalb seiner Schule, zunial auf solche, 
die der Autoritãt dieses Denkers nicht die genügende Vertraut- 
heit mit der Sache selbst korrigierend entgegenstellen kõnnen. 
Und allerdings steht Kelsens Marxkritik in einem Punkte turm- 
hoch über der Art jener gelehrten Kampfhâhne, die den 
angeblich lângst erledigten Marxismus immer wieder aufs 

neue vernichten und deren bedenkliche Kenntnis von der 
Sache, die sie kritisieren, oflfenbar vvettgemacht werden soll durch 

die bedenkenlose Kühnheit, mit der sie ihre belanglosen aber 
hõchst eifervollen kritischen Urteile abgeben. Die Kelsensche 

Kritik unterscheidet sich von dieser Art wohltuend durch den 

redlichen, ja leidenschaftlichen Willen zur Wahrheit, der so wic 

alie Schriften dieses wahrhaften Forschers auch seine Marxkritik 

erfüllt. Die Untersuchung der Gründe, warum ihn trotzdem seine 
Kritik in die Irre führen muBte, macht das vorliegende Buch zu 

dem, vvas sein Untertitel besagt, zu einem Beitrag über den Unter- 

schied von soziologischer und formaljuristischer Methode des 

Denkens, und hebt damit seine Bedeutung über den bloB polemi- 

schen AnlaB ins Allgemeine. 

Die Aufgabe, die ich mir bei dieser Auseinandersetzung 

mit Kelsen gestellt habe, ist auf die Prüfung seiner Marxkritik 

beschrãnkt, hat also mit seinem eigenen rechtslogischen Stand- 

punkt für diesmal nichts zu tun. Diese Einschránkung des Gegen- 

standes war nicht nur durch den Zweck geboten, der ja nicht 

auf eine Erõrterung der Kelsenschen Rechts- und Staatstheoric, 
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sondem auf die Gesellschafts- und Staatsauffassung des Marxis- 
mus ging: sondem sie war auch dadurch gerechtfertigt, dali 
Kelsen seibst immer wieder betonte — mit welchem Rechte, wird 
sich zeigen — dafi er nur eine immanente Kritik des Marxis- 
mus geben wolle, also eine Kritik nicht von seinem Stanripunkte, 
sondem von dem des Marxismus seibst. Es konnte daher nicht 
nur, ja es muBte sogar die eigene Lehre Keisens vom Wesen des 
Rechtes und des Staates ganz aufier Betracht bleiben, womit aber 
iiicht gesagt ist, dal3 eine Auseinandersetzung mit derselben nicht 
gerade für uns Marxisten eine dringende Notwendigkeit wáre. 
Ich halte eine widerspruchslose Begründung des Marxismus, in 

dem ich ein soziologisches System erblicke, wie ich schon õfter 

dargelegt habe, ohne ein erkenntnistheoretisches Verstandnis 
seiner Voraussetzungen für unmõglich. Das Kernproblem des 
Marxismus, die materialistische Geschichtsauffassung, das Ver- 
hâltnis der Ideologie zur Okonomie, speziell der Macht zum Recht 
ist nur durch eine kiare Besinnung über die Funktionsweise des 
Geistigen überhaupt zu bewáltigen, und hiezu ist Erkenntniskritik 

besonders in der noch wenig bearbeiteten Richtung der sozialen 
Erkenntnisbedingungen vonnõten. Unter den Erkenntniskritikern 

der Rechts- und Staatsformen nimmt Kelsen heute wohl eine erste 

Stelle ein; viel tiefer und viel konsequenter ais die Stammlersche 
Rechtslogik nimmt er die Bearbeitung des Problems: wie ist 
Gesellschaft, wie ist Staat und Recht mõglich? in Angriff. Aber 
gerade weil ich der Ansicht bin, dafi auch er nicht bis zum Ende 
der kritischen Arbeit gelangt ist, sondem vorzeitig bei der 
normativen Form stehen geblieben ist, statt bis zu ihrer naturalen 

Form vorzudringen, in welcher sich eine transzendentale Be- 
ziehung des IndividualbewuBtseins auf eine immanente Vielheit von 
nebengeordneten BewuBtseinszentren ergibt, die noch zum seins- 

theoretischen Tatbestande des EinzelbewuBtseins gehõrt — gerade 

deshalb halte ich eine Auseinandersetzung vom marxistischen 
Standpunkt mit den bedeutenden rechtslogischen Schriften Keisens 
für unerláfilich. Doch dies kann keinesfalls im Rahmen der voriiegen- 
den Arbeit geschehen. Der Gewinn dieser anderen Auseinander- 
setzung für uns wird jedenfalls ein viel erfreulicherer sein ais bei 
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der vorliegenden. Denn wãhrend wir uns in dieser jetzigen Polemik 
wesentlich negativ gegen Kelsen verhalten müssen, der hier auch 
gar nicht mit seinem spezifischen Geiste wirken kann, werden 
wir uns dort, selbst wo wir glauben über seine Auffassung von 

Recht und Staat hinausschreiten zu müssen, jedenfalls durch eine 
Fülle von Licht über das Wesen dieser sozialen Erscheinungen 
in unserem eigenen Denken bereichert und besser orientiert sehen. 

Es handelt sich im folgenden um eine Darlegung marxisti- 
scher Grundauffassung von Staat und Gesellschaft. Vielfáltige 

Erfahrungen in õffentiicher und privater Diskussion haben mich 
belehrt, daB es immer noch nicht überflüssig ist, zu wiederhcien, 
was die Richtung, die in den „Marx-Studien" vertreten ist, unter 
marxistischer Auffassung versteht. Das ist nicht die kümmeriiche 
Bemühung und das eifervolie Streiten um das, was Marx und 
Engels auf Seite soundsoviel ihrer Schriften gesagt oder nicht 
gesagt haben. Dies erscheint uns viehnehr ais eine wesentlich nur 

literaturgeschichtlich interessierende Angelegenheit, ais eine theore- 
tisch nicht weiterführende, wohl aber leicht in unfruchtbare 

Scholastik ausmündende Beschâftigung. Daher würde ein Ein- 
wand, daB irgendeine der im folgenden entwickelten Lehren sich 
nicht ausgesprochen bei Marx und Engels finde, also hõchstens 
Adlerismus, nicht aber Marxismus sei, den Standpunkt unserer 
Untersuchung überhaupt nicht trefíen, sofern nicht zugleich be- 

wiesen wird, daB diese Lehre den Grundvoraussetzungen des 
Denkens bei Marx und Engels widerspricht. Denn für uns ist 
der Marxismus kein fertiges System, kein Paragraphenbuch, 

zu dem nur ein durch den Text des Gesetzes beschrânkter Kom- 
mentar mõglich ist, sondem eine grundlegende theoretische 
D e n k w e i s e. Sie verlangt, ja sie treibt uns durch ihre innere 

Konsequenz dazu, nicht nur über die Resultate ihrer Schopfer 
weiterzudenken, sondem vor aliem diese selbst aus ihrer starren 
Buchform in jene lebendige Einheit zu setzen, in welcher alie 
Widersprüche und Unvollstândigkeiten, wie sie notwendig stets 
entstehen, wenn das Gedankenganze sich in die Beschrânktheit 

und Zerteilung sprachlicher Mitteilung einkleidet, mõglichst be- 
hoben werden. Darum schrieben wir bereits im Programmartikel 
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dieser „Marx-Studien" (I. Band, SeiteVII), da6 wir es für 
unsere Aufgabe halten, in der Fortentwicklung der marxistischen 
Gedanken „zu sehen, nicht zwar, wie immer das W o r t bei 
Marx recht gehabt hat, wie aber doch der G e i s t, aus dem es 
hervorgegangen, recht behãlt und behalten kann". Dies scheint 

mir allein der Weg zu sein, auf dem „Marxismus" nicht das be- 
deutet, ais was die Gegner ihn immer noch betrachtet wissen 
wolien: eine Weltauffassung eines einzelnen, wenn aüch bedeuten- 
den Menschen, sondem das, ais was wir ihn halten und betâtigen; 
eine neue, nicht mehr zu verlierende Richtung unseres wissen- 

schaftiichen BewuBtseins. 
Trotz aufmerksamer Bemühung liefien sich an einzelnen 

Stellen des Buches Wiederholungen nicht vermeiden. Das Kom- 

plexe des Gegenstandes der Untersuchung bringt es mit sich, 
da6 er niemals im ganzen, sondem immer nur mit einem Teil 

seines Inhaltes Objekt der Erõrterung ist. Nur durch begriffliche 
Zerlegung lãBt sich die ungemeine Fülle des geschichtlich leben- 
digen Inhaltes der Gesellschaft überhaupt einer theoretischen 

Bewãltigung zuführen. Dadurch wird aber das, was zusammen- 

gehõrt und ein Ganzes ist, in eine unnatürliche Isolierung ge- 
bracht und widersetzt sich auch gedanklich dieser Vergewaltigung, 
indem es fortwãhrend auch begrifflich zur Ergânzung mit dem 
zurückstrebt, was jeweils auBerhalb der theoretischen Abstraktion 
geblieben ist. Man kann nicht von Freiheit sprechen, ohne den 
Begriff der Herrschaft zu bestimmen, nicht von Anarchismus, 
ohne den des staatlichen Zwanges zu erõrtern, nicht von Diktatur, 
ohne den der Revolution klar erkannt zu haben. Aber alie diese 
Begriffe verlangen auch wechselseitig untereinander ihre In- 
bezugselzung und erzwingen so eigentlich in jedem Kapitel, das 

von einem derselben handelt, die Ergebnisse des anderen heran- 
zuziehen oder vorauszusetzen. So ergeben sich Wiederholungen, 

die einfach unvermeidlich sind, weil sie zur Sache gehõren. Sie 

sind nur eine Illustration der Schwâche menschlicher Mitteilung 
überhaupt, die hintereinander s a g e n muB, was man auf einmal 
d e n k t. Da aber so viele gerade bei den hier behandelten Be- 
griffen überhaupt nichts denken, kann es vielleicht berechtigt 
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sein, sich mit dem Zauberworte zu trõsten: Du muBt es dreimal 
sagen. 

SchlieBlich muB ich noch crwãhnen, daB mir K e 1 s e n s 

jüngstes Buch „Der soziologische und juristische Staatsbegriff", 
das sich übrigens mit dem Marxismus nicht mehr bescháftigt, 
sowie eine, wie es scheint das gleiche Thema wie dieses Buch 

behandelnde Schrift von Herbert S u 11 a n „Gesellschaft und 

Staat bei Karl Marx und Friedrich Engels" erst wührend der 
Korrektur zugegangen sind, so daB ich deren Inhalt nicht mehr 
berücksichtigen konnte. 

Wien, IO. Juni 1922 



Motto zur gelehrten Marxkritik. 

Aus dem Dialog zwischen Dionysodoros und Ktesippos: 

D. „Würden wir uns widersprechen, wenn wir von derselben 
Sache beide dieselbe Rede führten, oder würden wir in diesern 
Falle nicht dasselbe sagen?" 

K. „Dies gebe ich zu." 
D. „Wenn aber keiner von beiden die der Sache eigentüm- 

liche Rede redete, würden wir dann einander widersprechen, oder 
würde in diesem Falle nicht vielmehr keiner von uns die Sache 
auch nur erwãhnen?" 

K. „Auch dies gebe ich zu." 
D. „Aber wenn nun ich die der Sache eigentümliche Rede 

sage, du aber eine andere, die einer anderen 
e i g e n i s t, würden wir uns dann widersprechen? Oder steht es 
dann nicht vielmehr so, daB ich die Sache sage und d u s i e 
überhaupt nicht sagst? Wer sie aber nicht sagt, wie 
kann der dem widersprechen, der sie sagt?" 

Platon, Euthydemos 268 A. 
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I. 

Polítík und Soziologie. 

Man kennt die Sprache für gewõhnlich ais ein Mittel der 
Verstándigung. Aber die Geschichte der Philosophie und 

des Streites um wissenschaftliche Probleme zeigt das 
Gegenteil. Und das ist ein zwar altbekiagtes, aber scheinbar doch 
ganz unentrinnbares Verhángnis der Geistesgeschichte, welches 
bewirkt, daB die Erõrterung so vieler Kernprobleme des Denkens 
schon Jahrtausende wáhrt — man denke nur an den Streit um die 
Willensfreiheit — und doch immer wieder sich mit denselben Argu- 
menten abquâlt, ohne weiter zu kommen, weil nicht einmal über 
den Wortsinn der Begriffe, zum Beispiei von Wille und Freiheit, 
eine Verstándigung erzielt oder auch nur beabsichtigt wird. Da 
ist es nun freilich ein betrübender und zugleich lácherlicher An- 
blick, zu sehen, wie so viele dieser endlosen und zuweilen er- 
bittertsten Streitigkeiten im Grunde bloB Wortstreitigkeiten sind, 
hervorgerufen einfach durch die Tatsache, daC beide Teile das- 
selbe Wort nennen, aber jeder etwas anderes damit meint. 

Woher kommt diese doch eigentlich seltsame Erscheinung, 
doppelt seltsam, wenn sie sich bei Denkern findet, die sonst 
hervorragen durch besondere Schârfe ihres Geistes und Kon- 
sequenz ihrer eigenen Gedankenentwicklung? Der Grund liegt 
darin, daB auch der Gelehrte, obzwar er es aus sich heraus besser 
wissen sollte, nur zu hâufig übersieht, daB die Sprache ihre All- 
gemeinbedeutung, worin sie jedes persõnliche Moment, jede sub- 
jektive Fârbung abgestreift hat, eigentlich nur in den Floskeln 
des typischen Alltagsverkehrs hat, daB aber darüber hinaus 
jederseineeigeneSprache spricht. Und das gilt gerade 
von der Sprache des Denkers in um so hõherem MaBe, je mehr 
er ein origineller, daB heiBt schõpferischer Denker ist. Wenn man 
also an die Worte einer Theorie nur so herangeht, wie sie dem 
gelâufigen Sprachsinne nach dastehen, wird man nie sicher sein, 
auch den Geist erfaBt zu haben, aus dem sie entsprungen sind, 
und das Nichtverstândnis ist unausweichlich, trotzdem man viel- 
leicht für seine Meinung zahilose Zitate buchstãblich aus den 
Schriften des betreffenden Denkers anzuführen vermag. Die 
Worte eines Denkers sind eben keine fixierten Bedeutungsinhalte 
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wie die Wõrter im Wõrterbuch einer Sprache. Sie sind ein leben- 
diges Denken, Funktionen seiner Geistesarbeit, die eine eben- 
solche Funktion in dem Hõrer anregen wollen. Ohne diesen 
Kontakt werden diese Worte freilich zum bloBen Wortschwall 
und, in den Büchern gedruckt, zu bloBen Begriffen aus dem 
Wõrterbuch der Sprache. Aber zu ihrem Verstândnis genügt 
dieses nicht, sondem man braucht dazu das Wõrterbuch 
des Geistes, von dem sie ein Teil sind, die Erfassung des 
Ganzen jenes theoretischen Standpunktes, ais dessen Elemente 
sich diese Begrifíe darstellen. Dies um so mehr, ais ihr Sinn ja 
vielfach jenseits der gelâufigen Wortbedeutungen überhaupt zu 
suchen ist. Die Worte der Kantischen Philosophie zum Beispiel 
vom Ding und von der Erscheinung, von Erfahrung und von 
Natur scheinen die gewõhnlichsten Wortbedeutungen zu sein, die 
es gibt; ein jeder führt diese Worte tagsüber unzáhligemal im 
Munde. Aber vver es unternehmen würde, diese Worte bei Kant 
aus dem Sinne des deutschen Wõrterbuches und nicht aus dem 
Geiste der umstürzenden Enzyklopâdie Kantischen Denkens zu 
erfassen, müBte elend Schifíbruch leidcn^). 

Dasselbe gilt von den Wortbedeutungen bei Marx, der, 
was noch immer nicht genügend gewürdigt ist, auch eine grund- 
stürzende, aber zugleich neuen Grund legende Denkweise gegen- 
über einem Stück unserer Erfahrung begründet hat, gegenüber 
dem gesellschaftlich-geschichtlichen Leben. Noch immer gilt 
Marx in cinem groBen Teil der gelehrten õffentlichen Meinung 
ais ein wesentlich nationalõkonomischer Denker, obgleich gerade 
er selbst die historische und theoretische Begrenztheit des bloB 

') So ist es denn auch gerade Kant, der die eowohl für ihn wie 
für andere neuartige Denker nur allzu wenig beachtete Mahnung er- 
lassen hat; „Zu einer neuen Wissenschaft mit den Vorurteilen gehen, ais 
kõnne man sie vermittels seiner schon sonst erworbcnen vermeinten Kennt- 
nisse beurteilen, obgleich die es cben sind, an deren Realitât zuvor gânz- 
lich gezweifelt werden muB, bringt nichts anderes zuwege, ais daB man 
allenthalben das zu sehen glaubt, was einem schon sonst bekannt war, 
weil etwa die Ausdrücke jenen âhnlich lauten, nur daB einem alies ãuBerst 
verunstaltet, widersinnig und kauderwelsch vorkommen muB, weil man 
nicht die Gedanken des Verfassers sondem immer nur seine eigene, durch 
lange Gewohnheit zur Natur gewordene Denkungsart dabei zugrunde 
legt." ..Prolegcmene" (Reclam) S. 37. 
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nationalõkonomischen Standpunktes zu überwinden bestrebt war. 
Nicht umsonst hat er seine beiden õkonomischen Hauptwerke 
Schriften zur „K r i t i k der politischen Okonomie" genannt und 
damit zum Ausdruck gebracht, daB er der ganzen national- 
õkonomischen Problemstellung kritisch gegenübertreten wollte, 
und zwar nicht durch eine neue, „bessere" Nationalõkonomie, 
sondem durch die Aufdeckung ihrer gesellschaftlichen Grund- 
lagen und Zusammenhânge. Die Eigenbedeutung des Marx- 
Engelsschen Denkens liegt durchaus auf soziologischem 
Boden. Sie waren beide ganz und gar von dem Problem des 
Wesens und der Gesetzlichkeit des gesellschaftlichen Lebens be- 
herrscht. Dieses theoretische Interesse, allcrdings geboren aus 
dem leidenschaftlichen praktischen Interesse an der Umgestaltung 
der bestehenden Geselischaft, gab ihrer Denkarbeit erst die Rich- 
tung zur Kritik der Nationalõkonomie, wie denn auch Engels 
selbst immer wieder in seinen biographischen Notizen über sich 
und Marx alien Nachdruck darauf gelegt hat, daB ihre gesell- 
schaftliche Grundtheorie, die materialistische Geschichtsauf- 
fassung, schon vor dem „Kommunistischen Manifest", schon 
1845, fertig ausgebildet war, so daB sich die õkonomische Theorie 
nur ais eine Anwendung der gewonnenen soziologischen 
Grundansicht darstellte^). Werden Marx und Engels nicht ais 
soziologische Denker aufgefaBt, geht man bei jedem ihrer Be- 
griffe nicht auf den neuen soziologischen Sinn ein, den sie in 
die alte Wortbedeutung haben einflieBen lassen, ja, betrachtet man 
diese soziologische Umwertung vollends nur ais ein politisches 
oder gar agitatorisches Beiwerk, das überhaupt nicht zu der 
wissenschaftlichen Begriffshõhe des Problems gehõrt, dann mu6 

') Vgl. hierüber besonders das Zeugnis Fr. Engels' in seiner Be- 
sprechung von Marxens Schrift „Zur Kritik der politischen Okonomie" 
aus dem Jahre 1859, verõffentlicht von Max Nettlan in den „Sozialisti- 
schen Monatsheften", 1900, S. 38 ff., wo Engels die genannte Schrift ais 
den Beginn der durch das Auftreten der deutschen proletarischen Partci 
hervorgerufenen vi'issenschaftlichen deutschen Okonomie bezeichnet, die 
über die bürgerliche englisch-franzõsische hinausschreiten konnte, und 
sagt; „Diese deutsche Okonomie beruht wesentlich auf der materialisti- 
schen Auffassung der Geschichte, deren Grundzüge in der Vorrede des 
oben zitierten Werkes kurz dargelegt sind." S. 40. Vgl. auch Max A d 1 e r, 
„Marx ais Denker", 2. Aufl., Wien 1921, S. 94 ff. 

Marx-Studion IV. Band. 2 
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man freilich eine Fülle von Wiclersprüchen und Unsinnigkeiten 
im Marxismus „aufdecken", nur dafi man ihn eine Sprache reden 
lâBt, die nicht die seine ist, ja, die ihm geradezu unverstand- 
lich ist. 

Dies scheint mir nun der Fehier der Untersuchung zu sein, 
die Prof. Hans K e 1 s e n in seiner Schrift „Sozialismus und 
Staat" über das Verhâltnis des Sozialismus zum Staat durcli- 
geführt hat^). „Eine Untersuchung der politischen Theorie des 
Marxismus" nennt der Verfasser im Untertitel seine Arbeit und 
bezeichnet damit ziemlich genau selbst die Sclirani<en seiner Auf- 
fassung des Marxismus. Denn dies macht gerade die für das 
Verstándnis der Politik neue Wege erschlieüende Bedeutung des 
Marxismus aus, die aber auch für die Geschichte des wissen- 
schaftlichen Denkens überhaupt revolutionare Wirkung hat, dafi 
für seinen Standpunkt der Begriff einer Theorie der Politik ais 
eines für sich bestehenden, von der Theorie des soziaien Lebens 
getrennten Systems unmõglich geworden ist. Eine „politische 
Theorie" des Marxismus, die man unabhangig von seiner sozio- 
logischen Theorie behandeln kõnnte, gibt es überhaupt nicht. 
Denn die Politik, das heifit die Aufstellung eigener und die Be- 
kâmpfung gegnerischer staatlicher Ziele, ist für den Marxismus 
nur ein Stück des kausalgesetzlichen Gesell- 
schaftsprozesses. Und seinen Ablauf auch nach 
den in die Zukunft reichenden Tendenzen durch 
Verfolgung seiner Kausalfaktoren aufzuhellen, ist eben das 
Problem der soziologischen Theorie des Marxismus. 

Freilich muB Kelsen gerade an diesem Problem vorbeigehen. 
Denn er interpretiert den Marxismus, von dem er mit Recht 
hervorhebt, dafi nach dessen Lehre der sozialistische Gesell- 
schaftszustand „nicht ein aus sittlichen Gründen anzustreben- 

des Ideal, sondem das naturnotwendige Ergebnis eines gesetz- 
mâfiig ablaufenden soziaien Prozesses sei", so, dafi durch 
diese Auffassung der Wille des Proletariats, sein ganzes 

') Archiv für Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewe- 
gung, herausgegeben von Prof. Dr. Karl Grünberg, IX, S. i—129, und 
separat ais Buch erschienen im Verlage C. L. Hirschfeld, Leipzig 1920. 
  Wir zitieren nach der Buchausgabe, deren Seitenzahlen übrigens mit 
dem Archiv übereinstimmen. 
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Streben und Planen ausgeschlossen wãre (S. 2). Aber wer so 
folgert, der muB sich selbst das Eingaiigstor zur widerspruchs- 
losen Erfassung der soziologischen Grundtheorie des Marxis- 
mus, der materialistischen Geschichtsauffassung, verschlieBen. 
Allerdings handelt es sich hier um ein geradezu typisches MiJ3- 
verstândnis dieser Theorie, hervorgerufen durch ihre Bezeich- 
nung ais „materialistische" Geschichtsauffassung und durch ihre 
Tendenz, auch die gesellschaftliche Entvvictclung ais naturnotvven- 
dig aufzuzeigen. Immer wieder wird dabei übersehen, daB sowohl 
Marx wie Engels auf das schârfste ihren Materialismus von dem 
naturwissenschaftlichen, ihre „Natur" von der bewuBt- und 
willenlosen Natur der physii<alisch-chemischen Vorgánge unter- 
schieden haben^). Die Natur, von der Marx und Engels sprechen, 
ist die gesellschaftliche Natur des Menschen, das heiBt 
also die menschliche Natur, wie sie nur in vergesell- 
schafteter Form mõglich ist, die Natur der Vergesellschaftung. 
Und damit ist ein- für allemal menschiiches Wollen und Streben, 
denkendes, zweckmáBiges und sittliches Urteilen in der eigen- 
artigen Verbundenheit der Vergesellschaftung ais ein i n t e- 
grierender Bestandteil dieser Natur gesetzt. Ja, 
die gesellschaftliche Natur besteht überhaupt nur in diesem tâtig- 
wertenden Verhçilten vergesellschafteter Menschen. Deshalb 
schrieb Marx bereits in seinen genialen Thesen über Feuerbach, 
in denen er gleichsam den gedanklichen AufriB seiner Theorie 
entwarf, die Worte nieder, die das ârgerliche MiBverstândnis des 
marxistischen „Materialismus" und „Naturalismus" endlich doch 
unmõglich machen sollten: „Der Hauptmangel alies bisherigen 
Materialismus, des Feuerbachschen miteingerechnet, ist, daB der 
Gegenstand, die Wirklichkeit, die Sinnlichkeit nurunterder 
Form des Objekts oder der Anschauung gefaBt wird, 

nicht aber ais menschlich-sinnliche Tãtig- 
k e i t, Praxis, nicht s u b j e k t i v. Daher geschah es, dafi die 

Hierauf habe ich schon 1904 in meiner Marx-Studie „Kausalitãt 
und Teleologie" in ausführlicher Darlegung des Verhãltnisses von Marx 
und Engels zum Materialismus aufmcrksam gemacht. „Marx-Studien" I, 
S. 302 ff., und neuerdings in meinem „Marx ais Denker" S. 52 ff., 
„Marxistische Probleme", 5. Aufl. (1922), II. Kap., endlich „Engels ais 
Denker", Berl. 1920, S. 63 ff. 

2» 
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t a t i g e Seite im Gegensatz zum Materialismus vom Idealis- 
mus entwickelt wurcle — aber nur abstrakt, da der Idealismus 
natürlich die wirkliche, sinnliche Tâtigkeit ais solche nicht kennt')." 
Diese tâtige Seite der Natur zu erfassen, sie einzugliedern in die 
Kausalerkenntnis, das Naturdasein der menschlichen Gesellschaft 
ais einen Prozess „umwâlzender Praxis" zu erfassen, das ist das 
eigentliche Problem des Marxismus, das Marx und Engels vom 
Anfang ihres selbstândigen Denkens mit der ganzen Leidenschaft 
eines unbeugsamen Denkerwillens verfolgen. So hatte Marx das 
Verhâltnis des WillensmáCigen zum Kausalen in seiner Theorie 
bereits klassisch in den „Deutsch-franzõsischen Jahrbüchern" 
formuliert mit den Worten: „Wir treten der Welt nicht doktrinãr 
mit einem neuen Prinzip entgegen: Hier ist die Wahrheit, hier 
kniet nieder. Wir entwickein der Welt ausdenPrinzipien 
d e r W e 11 neue Prinzipien. Wir sagen nicht: LaB ab von deinen 
Kümpfen, sie sind dummes Zeug; wir wollen dir die wahre Parole 
des Kampfes zuschreien. Wir zeigen ihr nur, w o r u m sie eigent- 
lich kâmpft, und das BewuBtsein ist eine Sache, die sie s i c h 
aneignen mu 6, wenn sie auch nicht wilP)." Es handelt sich 
also nur darum, den ganzen geschichtlichen Prozess, der in seiner 
willens- und wertungsmâCigen Form, in seinen geistigen „Prin- 
zipien", nicht nur unberührt bleibt, sondem geradezu in diesen 
erfaBt wird, sich in seiner kausalen Determiniert- 
h e i t, „aus den Prinzipien der W e 11", das heiBt aber in seiner 
soziologischen Bedingtheit b e w u B t zu machen. Denn das Be- 
wuBtsein, von dem Marx hier spricht, ist nichts anderes, ais dafl 
man die Welt aus dem ideologischen Traum über sich selbst auf- 
weckt, „daB man ihre eigenen Aktionen ihr er- 
k 1 ã r t". Und so wie Marx schrieb der junge Engels in dem 
ersten Briefe an Marx: „Solange nicht die Prinzipien logisch 
und historisch aus der bisherigen Anschauungsweise und der bis- 
herigen Geschichte und ais die notwendige Fort- 
setzungderselben in ein paar Schriften entwickelt sind, 

*) Vgl. „Marx übcr Feuerbach". Anhang zu F. Engels, „Ludwig 
Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie", 
2. Aufl., Stuttgart 1895, S. 59, i. These. 

') Aus dem literarischen NachlaB von Marx und Engels, heraus- 
Segeben von F. Mehring, Stuttgart 1902, I. Bd. S. 332. 
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solange ist es doch alies noch halbes Dosen und bei den meisten 
blindes Umhertappen')." 

Ganz übereinstimmend mit diesem Standpunkt der Jugend- 
schriften drückt dann das „Kommunistische Manifest" denselben 
Gedanken bereits in der Sprache der materialistischen Geschichts- 
auffassung aus, vvenn es sagt: „Die theoretischen Sâtze der Kom- 
munisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von 
diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind. 
Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsâchlicher Verháltnisse 
eines existierenden Klassenkampfes, einer unter unseren 

Augen vor sich gehenden geschichtlichen fíe- 

w e g u n g." Und auf der Hõhe seiner wissenschaftlichen Arbeit 

wiederholt Marx abermals dieselbe soziologische Grundeinsicht 
über das Verhâltnis von Politik und sozialer Erkenntnis in dem 
viel verlásterten, weil immer noch zumeist unverstandenen Satz: 
„Die Arbeiterklasse ... hat keine Ideale zu verwirklichen; s i e 
hat nur die Ele mente der neuen Gesellschaft 
in Freiheit zu setzen, die sich bereits im SchoCe der 
zusammenbrechenden Bourgeoisiegesellschaft entwickelt haben^)." 

Der soziologische Standpunkt des Marxismus bedeutet also 
die Einheit von Theorie und Praxis, von Wissen- 

schaft und Politik in dem Sinne, dafi er auch in der Politik — in 
dem politischen „Bewu6tsein" der Menschen — noch ein Stück 
des Sozialprozesses selbst sieht, vor dem die Kausalerkenntnis 
nicht urplõtzlich abzureiBen hat. Selbstverstandlich steht der 
Politiker ais wollender und handelnder Mensch ganz und gar ini 
Bereiche eines zielsetzenden, wahlenden und überlegenden Ver- 
haltens, in welchem für sein Bewufitsein kein Atom von „Natur- 
notwendigkeit" anzutreflfen ist. Die Sphare des Wollens 
istebeneineganzanderealsdiederdenkenden 
Erforschung dieses Wollens, und die Kausalitãt ist 

ganz und gar eine Kategorie nur dieser letzteren Betrachtung, 
der Erkenntnis der Willensvorgânge, nicht aber der 

') Briefwechsel zwischen Marx und Engels, herausgegeben von 
Rebel und Bernstein, Stuttgart I9i3> I-Bd. S. i. 

') K. Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich", Berlin 1891, 8.50. 
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Aktivitãt des Wollens selbst^). Das Verhãltnis der Wissen- 
schaft zur Politik im Marxismus ist nicht so zu verstehen, ais 
ob der marxistische Politiker erst aus der Wissenschaft zu er- 
faliren versuchte, was naturnotwendig geschehen wird, und dann 
sich danach sein Verhalten einrichten würde. Das vvar vielmehr 
jener Begriff der sozialen Wissenschaft, den die Utopisten hatten, 
die aus der Wissenschaft eine Art Rezeptenbuch für die sozial- 
revolutionâre Tâtigkeit machen wollten. Im Sinne des Marxis- 
mus bleiben Wissenschaft und Politik zwei in ganz verschiedenen 
Ebenen des Lebens liegende Verhaltungsweisen, die erste die 
denkende Betrachtung dergeschichtlichen Vorgãnge,diezweite 
die unmittelbare Gestaltung derselben. Aber diese letztere hõrt 
auch in ihrer gegenwârtigen, ja sogar in ihrer zukünftigen Be- 
deutung nicht auf, ein Objekt der ersteren zu sein. Das heiBt, 

das Wollen und Planen der Klassen und ihrer Gruppenund Führer, 
das Zweckstreben und sittliche Urteil, das unmittelbar in der 
vor sich gehenden Geschichte wirksam ist, gehõrt ja eben- 

falls ais ein Kausalfaktor in die denkende Be- 
trachtung dieses ablaufenden Prozesses und 
ergibt sich dort sogar bei genüge.nd eindringender Analyse wenig- 
stens in den entscheidenden Grundtendenzen im voraus für die 
Zukunft. Hiebei kommt es jetzt, wo wir den prinzipielien Stand- 
punkt des Marxismus besprechen, durchaus nicht darauf an, wie 
sehr oder wie wenig diese Voraussicht durchführbar ist, sondem 
nur auf diesen theoretischen Standpunkt selbst, von dem aus 
die Politik nichts anderes ist ais die in der Sphâre des Wollens 
e r 1 e b t e soziale Kausalgesetzlichkeit selbst. Und nur so ist es 
mõglich, jetzt aber auch notwendig, dafi die Prinzipien der Er- 

kenntnis, wie Engels sagte, bloB die notwendige Fortsetzung der 

Geschichte selbst sind. 

Was „naturnotwendig" auf dem Boden der Gesellschaft 
ist, mufl also immer noch von Menschen überdacht, gewollt, ge- 
wertet und gebilligt sein, es muB, wie Engels dies wiederholt 
sagte, alies, was in der Geschichte wirksam sein soll, „durch 
den Kopf der Menschen" hindurch. Die Menschen, sagt abermals 

') Vgl. Max Adler, „Marxistische Probleme", S- Aufl., S. 197 ff. 
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Engels, machen ihre Geschichten selbst^). Und nur die Men- 
schen, fügen wir hinzu; es macht sie niemand, auch nicht „die 
õkonoinische Entwicklung" für sie. Auch die „dogmatischesten" 
Marxisten haben die „Naturnotwendigl<eit" des õkonomischen Pro- 
zesses nie anders verstanden. So schreibt K. Kautsky in 
seinem Buche „Das Erfurter Programm", das cr selbst ais einen 
„Katechisinus der Sozialdemokratie" bezeichnet: „Wenn man von 
der Unwiderstehlichkeit und Naturnotwendigkeit der gesellschaft- 
lichen Entwicklung spricht, so setzt man selbstverstãndlich dabei 
voraus, daB die Menschen Menschen sind und nicht tote Puppen; 
Menschen mit bestimmten kõrperlichen und geistigen Krãften, 
die sie zu ihrem Besten zu verwenden suchen. Tatlose Ergebenheit 
in das anscheinend Unvermeidiiche heifit nicht, der gesellschaft- 
h'chen Entwicklung ihren Lauf lassen, sondem sie zum Stillstand 
bringen')." 

Die Menschen werden sich daher ewig ais Tãter ihrer Taten 
betrachten müssen, ais solche bewerten, bewundern und befehden. 
Und die Geschichte wird ewig ein Kampf der Ideen sein, ein 
Ringen um Verwirklichung von Idealen, ja dieses in steigendem 
MaíSe werden, zu je grõBerer Geistigkeit die Menschen durch ihre 
gesellschaftliche Entwicklung geführt werden. Aber sobald sie 

•) F. E n g e 1 s, „Ludwig Feuerbach" etc., S. 43 ff. Ebenso K. M a r x, 
„Der 18. Bruniaire", 3. Aufl., Hamburg 1885, S. 7: „Die Menschen machen 
ihre eipene Geschichte etc.", und schon vorher in der groBen Abrechnungs- 
schrift „Die heilige Fnmilie", in der bereits die Eigenzüge des Marxismus 
sich formen, wo es heiBt: „D i e Geschichte tut nichts, sie .besitzt keinen 
ungehcuren Reichtum*, sie ,kãmpft keine Kâmpfe'! Es ist vielmehr der 
Mensch, der wirkliche lebendige Mensch, der das alies tut, besitzt und 
kãmpft; es ist nicht etwa die ,Geschichte', die den Menschen zum 
Mittel braucht, um ihre — ais ob sie eine aparte Person wãre — Zwecke 
durchzuarbeiten, sondem sie ist nichts ais die Tãtigkeit des seine Zwecke 
verfolgenden Menschen." Marx-Engels' NnchlaC II., S. 195. 

') K. Kautsky, a. a. O., 17. Aufl. (1922), S. 102. — Ganz im selben 
Sinne Franz M e h r i n g, „Uber den histnrischen Materialismus", An- 
hang zur „Lessing-Legende", Stuttgart 1893, S. 452—453, und Georg 
Plechanow, ,.Beitrage zur Geschichte des Materialismtis", Stuttgart 
i8g6 (kürzlich wieder neu erschieiien), S. 225—227, wo geradezu aus- 
geführt wird, wie vvegen dieser Eingliederung der tâtigen, ideellen Natur 
des Menschen in den ôkoiiomischen Mechanismus „für Marx das Problem 
der Geschichte auch im gewissen Sinn ein psychologisches Problem 
war." 
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diesen Kampf der Ideen nicht nur führen, sondem zugleich 
denkend zu erfassen streben, sobald sie also gleichsam aus der 
Ebene des Ringenden sich wie mit einem Sprung auf die Ehene 
des Betrachters retten, was mitten im gewaitigsten Ringen, wie 
das Beispiel von Marx und Engels beweist, niõglich ist, freilich 
nur durch eine groBe Anstrengung des Denkens, dann erscheinen 
al! der Sturm und Drang der Seelen, ja die eigenen Wertungen 
und Zwecksetzungen nur mehr ais ebenso viele Kausalelemente 
des Geschehens, die nun in der ihnen eigenen Ordnungsreihe der 
kausaien Naturnotwendigkeit eingestellt und erfaBt werden müs- 
sen. So gelangt dann der marxistische Politiker dazu, auch sein 
eigenes glühendes Wollen doch nur ais Vollziehung sozialer Not- 
wendigkeiten zu betrachten, deren theoretisches Verstândnis ihm 
zvvar nicht die Ziele setzt, aber erklârt und deren Verfolgung er- 
leichtert'). 

Die Ziele und Wertungen des politischen Geschehens er- 
wachsen also nicht aus dem Marxismus, aus der Wissenschaft, 
sondem nur aus der Verflechtung des gesellschaftlichen Prozesses 
selbst. Sie sind nicht das Produkt, sondem das Objekt der wissen- 
schaftlichen Erforschung. Und nur so viel ist richtig, aber auch 
entscheidend, daB die gewonnene theoretische Einsicht in den 
kausalgenetischen ProzeB des gesellschaftlichen Geschehens 
imnier mehr selbst ein Kausalmoment dieses 
G e s c h e h e n s w e r d e n m u fi, je mehr sie das Urteilen, Wer- 
ten und Handeln von Menschen beherrscht®). 

Wie man einer solchen Auffassung, die gerade auf der schar- 
fcn Unterscheidung von Urteilen und Beurteilen, von Erkennen 
und Werten beruht, eine „seltsame Vermengung eines theoretisch- 

') Und es ist prinzipiell gar nicht ausgeschlossen, daB ein marxisti- 
scber Politiker eine Politik verfolgt, deren schlioBliches Fehlschlagen er 
theoretisch erkannt hat, deren momentane geschichtliche Notwendigkeit 
er aber trotzdem bewuBt vollzieht, so gleichsam auf einem verlorencn 
Posten den Dienst der Geschichte verrichtend, weil nur so jene gewaltigcn 
Wirkungen in der Gegenwart ermõglicht werden, die durch die radikale 
Zerstõrung des Alten eine freilich erst spâte grõBere Zukunft vorbereilen. 
Vielleicht ist dies das BewuBtsein so mancher der groBen Führer des 
bolschewistischen Sozialismus. 

') Vgl. hiezu Max Adler, ..Marxistische Probleme". 5. Aufl., Stutt- 
gart. Abschnitt ,.Wollen und Müssen" S. 203 ff. 
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explikativen mit einem praktisch-politischen Gesichtspunkt" vor- 
wcrfen kann, wie Kelsen dies tut (S. 2—3), ist mir unverstánd- 
lich. Dieser Vorwurf vcrkennt vielmehr gerade die Problemstel- 
lung der Soziologie überhaupt, die prinzipiell schon seit Saint- 
Simons „Savoir, pour prévoir" niemals auf die Verfolgung der 
sozialen Kausaiitât auch in die Zukunft verzichten kann, nur 
(laB erst der Marxisinus die in die Zukunft weisende Dynamik 
des geselischaftlichen Lebens aufgedeckt hat. Daher geht auch 
ganz daneben, was Kelsen vveiter dem Marxismus vorwirft: „Es 
ist ein geradezu tragischer Methodensynkretismus, die radikalste 
Verwischung der Grenzen zwischen Wirklichkeit und Wert, wenn 
der Politiker für das Programm seines Wollens und Handelns, 
auf die Frage nach dem, was er s o 11, nach dem Zweck seines 
Strebens sich bei einer Antwort beruhigt, die allein der erklâren- 
den Wissenschaft auf ihre Frage nach dem Sein und Werden 
gegeben ist" (S. 3). Aber das tut der marxistische Politiker auch 
gar nicht, sondem er wirkt aus dem Klasseninteresse des Pro- 
letariats heraus, also aus dem Sein, und d i e s e s allein schafít 
ihm das Programm seines Wollens und Handelns, setzt ihm sein 
Soll; nur dafi die Erkenntnis über das Wesen, die Bedeutung 
und geschichtliche Funktion des Klassengegensatzes und Klassen- 
kampfes sein Wollen selbst noch ganz anders bestimmt ais die 
blofie instinktive Klassengegensâtzlichkeit der unbelehrten Masse. 
Er beruhigt sich also gewifi nicht bei der Frage nach dein, was 
er soli, mit der Antwort der Wissenschaft über das, was ist oder 
geschieht. Mit Recht betont Kelsen, daü die Frage nach dem 
richtigen Ziel des Handelns niemals durch die Erkenntnis dessen 
beantwortet werden kann, was notwendig geschehen wird (S. 3). 
Aber der Marxist schõpft aus der Antwort der Wissenschaft die 
Beruhigung, dafi „das Programm seines Wollens und Handelns" 

in der Richtung der notwendigen Entwicklung des sozialen Pro- 
zesses liegt, das heifit, da6 die Motive seiner Wertungen und 
Zwecksetzungen solche sind, die in immer grõBerer Massenhaftig- 
keit und immer stârkerer Klarheit durch den KausalprozeB des 
sozialen Geschehens selbst zur politischen Wirklichkeit gebracht 
werden müssen. Sicherlich ist die r i c h t i g e Zielsetzung an 
sich etwas anderes ais die kausal notwendige; aber dies ist ein 
Unterschied, der nur für das unmittelbar wollende BewuBtsein 
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gilt. Für die Kausalbetrachtung ist auch clie richtige Zielsetzung 
nur ein Kausalvorgang und ein wissenschafíliches Objekt wie 
jedes andere. Die Frage, welche Entscheidungen in bestimmten 
sozialen Situationen jeder Klasse und Klassengruppe ais richtige 
werden erwachsen müssen, ist eine auf dem Boden der Kausai- 
forschung durchaus berechtigte und ganz und gar innerhaib ihrer 
Methode allein durchzuführende Untersuchung, freilicii naclidem 
sie den Begriff des Wertens in sich ais Kausalinoment aufgenom- 
men hat. Aber sie darf die Wertungen des Handeins nicht nur, 
sondem sie mufi sie in den Kausalnexus einführen; d e n n die 
soziale Kausalitât verlâuft ja nur durch das 
BewuBtsein, das heiBt aber durch die wertende, Ziele 
setzende und verwerfende, Zwecke ais richtig oder unrichtig be- 
zeichnende Richtungsbestinimtheit des Wollens^). Aus der Kausa- 
litât folgt gewifi niemals die Berechtigung eines Zweckes; aber 
diese Berechtigung ais eine notwendige Form, in der alie Motiva- 
tion verlâuft — denn der Mensch anerkennt immer etwas durch 
seinen Willen oder miBbilligt, verwirft es — wird Element 
des sozialen Geschehens erst durch die Kau- 
salitât. Wenn es sich also dem Marxismus darum handelt, 
zu zeigen, wie ein bestimmtes Ziel in der Geschichte „naturnot- 
wendig" entstehen mu6, so ist darin immer der wer- 
tende Mensch, der dieses Ziel auch für richtig 
hãlt, ais Kausalfaktor eingeschlossen. Man 
kõnnte daher die materialistische Geschichtsauffassung auch ais 
die Lehre von der soziologischen Motivation der Wertungen be- 
zeichnen, und das ist ja der Sinn ihres vielgelâsterten, aber wenig 
verstandenen Grundgedankens, dafi die Ideologie, das heifit die 
moralischen, reiigiõsen, künstierischen etc. Wertungen, ein Uber- 

bau auf der õkonomischen Grundiage sind. 

Es ergibt sich also eine notwendigeVerfiochtenheit der norma- 
tiven Richtungsbestimmtheit mit der Kausalitât des Geschehens, in- 
dem die erstere die Form ist, in welcher die letztere auf der Ebene 
des Bewufitseins überhaupt mõglich ist. Und hierin liegt auch zulet^t 
die Erklârung für die Vorstellung des Marxismus von der N?tur- 
notwendigkeit einer fortschrittlichen Entwicklung des sozialen 

1) Vgl. hiezu Max Adler, a. a. O. i. Kapitel. 
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Prozesses, die so oft ais Utopisníus ocler unkritischer Dogniatis- 
mus liingestellt wurde. Denn nun sieht man klar, vvie sehr tnan 
an detn Wesen dessen vorbeigeht, was der Marxismus ais 
soziale Naturnotvvendigkeit erkannt hat, vvenn man mit Kel- 
sen meint, es sei ein Zufall, daB „das vom Standpunkt der sitt- 
lichen oder politischen Wertung gesetzte Ziel inhaltlich võllig 
übereinstimmt mit dem vom Standpunkt der Wirklichkeits- 
erkenntnis ais kausal determiniert angenommenen Ergebnis einer 
künftigen naturnotwendigen Entwicklung" (S. 3). Allerdings, 
wenn man unter marxistischer Wirklichkeit einen rein mechani- 
schen, im wahrsten Sinne des Wortes geistlosen ôkononiischen 
ProzeB versteht. Abar zu dieser Wirkiiclikeitserkenntnis gehõren 
ja, wie wir sahen, natürlich und notwendig auch die sittlichen 
und pnlitischen Werte, die ihr Ergebnis erst kausal determinieren 
— das heiBt erst dadurch wirklich machen, daB sie ais Kausal- 
faktoren in der Geschichte wirken. Und indem eine Kausal- 
erkenntnis des geschichtlichen Prozesses nachweist, daB gewisse 
sittliche Werte und Zielsetzungen imnier massenhafter aus be- 
stimmten sozialen Lebensumstanflen motiviert werden, immer 
grõBere soziale Kraft erhalten müssen, ergibt sich zuletzt die mit 
dem Ideal übereinstimmende Riditung des Kausalprozesses nicht 
mehr ais ein Zufall und auch nicht ais eine geschichtsphilosophi- 
sche Konstruktion, sondem ais ein kausalgenetischer Zusamnien- 
hang, Gerade das ist aber die Funktinn der materialistischen 
Geschichtsauffassung durch iliren Begriff emer Bewegung der 
Geschichte in Klassengegensatzcn und Klassenkãmpfen. Dcnn dem 
Begriff des Klassenl)e\vu6tseins und Klassenkampfes ist imma- 
nent der Begriff sittliclier Wertung, ohne welchen noch keine 
aufsteigende Klasse ihre Ziele hat setzen und verfolgen kõnnen. 

Im Klassenkampf wird immer, sobald er bewuBt gevvorden ist, 
auch ein Kampf des Rechtes und der Moral ausgefochten. Und 
diese moralischen Zielsetzungen ergeben sich für den Standpunkt 
der soziologischen Theorie kausal aus den ükonomischen Lebens- 
situationen der betreffenden Klassen fast wie eine Automatik des 
sozialen Mechanismus. Auf der kausalen Notwendigkeit der Ent- 
stehung immer massenhafterer moralischer Wertungen gegen den 
Kapitalismus, hervorgetrieben in Ictzter Linie aus dem õkonomi- 
schen ProzeB des kapitalistischen Wirtschaftssystems, beruht die 
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Erkcnntnis von der „Naturnotwendigkcit" des kulturellen Fort- 
schrittes, des Sieges des Sozialismus. Im Marxismus ist die Idee 
dos Fortschrittes zum erstenmal aus eincm bloCen Glauben, die 
sie noch bei Kant ist, zu einer sicheren T e n d e n z des Kausal- 
geschehens selbst geworden^). 

So also ist es um den angeblichen tragischen „Methodeti- 
synkretismus", um die „seltsame Vermengung des theoretisch- 
explikativen mit einem praktisch-politischen Gesichtspunkt" be- 
schaffcn, die Kelsen dem Marxismus vorwirft. Es ist nicht nur 
keine Spur von alledem vorhanden, sondem im Gegenteil: der 
Marxismus beruht gerade auf der schârfsten begrifílichen Schei- 
dung der Geschichte ais soziaien Prozesses des Geschehens und 
ais politischen Wollens und Handelns. Nur daC er nicht verzichtet, 
theoretisch dieses letztere zugleich ais ein Stück des ersteren 
zu erfassen, und dies zustande bringt durch seinen Grundbegriff 
des vergesellschafteten Menschen, der ais ein durch die Vergesell- 
schaftung motiviertes und aus ihr heraus tâtiges Subjekt der 
schafFende, „umwâlzende" Kausalfaktor der materialistischen 
Geschichtsauffassung ist. „Das gesellschaftliche Leben", heiCt es 
in den schon erwâhnten Thesen über Feuerbach, „ist wesentlich 
praktisch. Alie Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus 
verleiten, fmden ihre rationelle Lôsung i n der m e n s c h- 
lichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis^)." Es ge- 
hõrt zu diesem Begreifen der menschlichen Praxis, zu dieser 
theoretischen Einstellung des Marxismus, daB auch die 
„Mysterien" der politischen Praxis herausgehoben werden aus 
ihrer scheinbaren Selbstãndigkeit und aufgelõst werden in dem 
Zusammenhang der allgemein menschlichen Praxis überhaupt, 

das heiCt dargestellt werden ais Elemente der tâtigen mensch- 
lichen Vergesellschaftung. Wie die õkonomischen wurden auch 
die politischen BegrifFe in der Auffassung des Marxismus zu 
soziologisch-historischen Kategorien umgedacht, so daB, wie wir 
anfangs sagten, es eine selbstândige politische Theorie des 
Marxismus gar nicht geben kann. Vielmehr wird jede Auffassung, 

') Vgl. hiezu Max Adler, „Der soziologische Sinn der Lehre 
von Karl Marx" und „Marx ais Denker", 2. Aufl., VII. Kap., S. 63 ff. 

') Anhang zu F. Engels, „Ludwig Feuerbach", 8. These. A. a. O. S. 61. 
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flie sich ais eine solche selbstâiidige politische Theorie ausgibt, 
sofort für den marxistischen Standpunkt selbst noch ein aufzu- 
lõsendes Problem seiner soziologischcn Kritik und Kausal- 
erklârung, wie zum Beispiel die Theorie des Liberalismus oder 
der jetzt so beliebten staatswissenschaftlichen Adam-Müllerei. 
Wir werden im folgenden an der Erõrterung der Kelsenschen 
Kritik dessen, vvas er die politische Theorie des Marxismus 
nennt, noch im einzelnen und in aller Deutlichkeit sehen, zu 
welch notwendigen MiBverstándnissen der Marxschen Grundauf- 
fassungen von Staat und Gesellschaft das Vorbeigehen an dem 
soziologischen Charakter auch des „politischen" Denkens bei 
Marx und Engels führen mu6. 

II. 

Die sozíologische Einhcit von Staat und GcsclIschaft. 

Die Grundauffassung, auf die also alies, was Marx und 
Engels über Staat und Politik theoretisch dargelegt 
haben, zurückführt, ist die soziologische. Es 

handelt sich darum, den Staat ais eine Erscheinung des gesell- 
schaftlichen Lebens zu begreifen und sein Entstehen wie seine 
Veránderungen ais ein Stück des sozialcn Kausalprozesses zu 
verstehen. DaB dies methodologisch durchaus mõglich ist, kann 
nur der bestreiten, welcher prinzipiell negiert, daB der Begriff 
des sozialen Lebens ais Naturbegriff mõglich ist, daB somit der 
Begriff der Gesellschaft ais ein S e i n s begriff gedacht werden 
kann. Wer also etwa wie R. Stammler der Anschauung ist, 
daB der Begriff des sozialen Lebens und somit jener der Gesell- 

schaft sich nur ais ein Normbegriff denken lãBt, daB also Gesell- 
schaft nur eine Normbeziehung von Menschen, nicht aber eine 
Seinsbeziehung ihrer bedeutet, der wird hier von aliem Anfang 
an in dem Begriff einer Soziologie ais Kausalwissenschaft den 
Grundirrtum des Marxismus und der modernen Soziologie über- 
haupt feststelien müssen. Zum Glück ist aber dieses kritische Be- 
denken nicht begründet, sondem beruht selbst auf einer nicht 
genügend konsequenten Verfolgung des erkenntniskritischen Ge- 
sichtspunktes. Dies im einzelnen hier darzulegen, geht nicht an 
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und verweise ich blofi auf den Ort, wo ich dies versucht habe^). 
Ais Resultat ergab sich, daB das Soziale nicht erst in der Auf- 
einanderbeziehung der Willensakte unter der Idee des Sollens be- 
gründet ist, sondem schon vorher in dem Sein des BewuBtseins 
seibst seine Grundlage hat, indem kein Akt selbst des Erkennens, 
des Denkens mõglicli ist ohne die inhârente Bcziehung jedes Er- 
kenntnissubjektes auf eine unbestimmte Vielheit anderer Sub- 
jekte, zufoige welcher die eigene Denkweise und der eigene Denk- 
iniialt ais ebenso mõglicher Besitz jedes anderen Bevvufitseins 
aufgefaBt werden mufi. So ist das Soziale bereits ebenso trans- 
zendental für menschiiche Erfahrung wie die übrigen bishei ais 
transzendental gekannten Bedingungen des BewuBtseins. Der 
Mensch ist schon vor aller histonsch-õkonomischen Vergesell- * 
schaftung bereits in seinem geistigen Sein, in seinem 
theoretischen BewuBtsein vergesellschaftet. Und er findet in dem 
historisch-sozialen ProzeB nur entfaltet, was er bereits an sich 
in seinem transzendentaien Subjekt ist: die unaufhebbare Be- 
zogenheit auf andere, wesensgleiche Subjekte und In-Einsetzung 
mit ihnen. 

Dies ist also die erkenntniskritische Grundlegung — hier 
freilich nur bezeichnct und nicht begründet —, nach welcher das 
Soziale sich ebenfalls ais ein Stück der Seinsbeziehungen von 
Menschen darstellt — nicht anders wie Raum, Zeit und kategori- 
sche Bestimmtheit —, das heifit aber ais ein Stück Natur, ohne 
daB deshalb, wie das gefãhrliche MiBverstãndnis der Gegner 
immer falsch folgert, sich daraus ein Stück Naturalismus er- 
geben müBte. Denn das Soziale ist eben nicht Sein 

') Max Adler, „Kausalitãt und Teleologie", Wien 1904 (i. Band 
der „Marx-Studien") und „Marxistische Problema", 5. Aufl., Stuttg.irt, VII. 
und VIII. Kap. — Auch Kelsen steht, wie wir noch sehen werden, im 
Grunde auf diesem prinzipiell die Soziologie negierenden normativen 
Standpunkt, wiewohl er fortwâhrend von soziologischer Methode und 
soziologischen Begriffen im Gegensatz zu seinem eigenen Standpunkt 
spricht. Es scheint, daB er unter Soziologie einfach nur die historisch- 
psychologische Kausalbetrachtung von Staat und Geselischaft meint, die 
nach seiner Ansicht ihre Grundbegriffe aber nicht selbst konstituiert, 
sondem aus der Normauffassung entlehnt und dadurch zu einer ihr selbst 
nicht klar gewordenen Methodenvermischung gelangt. Vgl. hiezu Kap. V 
dieses Buches. 



II. Die soziologische Einheit vonStaat und Gesellschaft. 31 

schiechtweg, sondem gesellschaftliches Sein, so 
wie ja Natur überhaupt nicht nach einer allerdings noch immer 
sehr verbreiteten und leider gerade bei den Kritikern des „Natura- 
lismus" anzutreffenden Meinung schiechtweg nur Natur und 
durchaus einerlei ist. Denigegenüber ist darauf zu vervveisen, da6 
die Naturgesetzlichkeit in den Formen der mechanischen, physi- 
kalischen, chemischen, organischen und geistigen Natur eine 
fortschreitende Komplikation des Seins zeigt, zwischen denen ge- 
wifi naturgesetzliche Abhângigkeiten bestehen, die aber durchaus 
nicht aus einander ableitbar sind. Die Zurückführung aller dieser 
Formen des Naturgeschehens auf die eine der Mechanik gehõrt 
vielmehr zu den unkritischen Scheinproblemen des metaphysischen 
Zeitalters der Naturwissenschaft^). 

Ausgangspunkt des Marxismus ist also der Begriff der 
Gesellschaft ais ein soziales Sein und Geschehen, das 
die Menschen von vornherein ais isolierte Wesen unmõglich 
macht, sondem nur mehr ais aufeinander bezogene, also nicht 
etwa bloB ais gesellige, sondem ais vergesellschaftete 
Wesen aufzeigt. Der Standpunkt der neuen Anschauung, heifit cs 
bei Marx bereits in der 9. und 10. These über Feuerbach, ist nicht 
mehr: die einzelnen Individuen i n der bürgerlichen Gesellschaft, 
sondem „die menschliche Gesellschaft oder die vergesellschaftete 
Menschheit"''). Die Gesellschaft wird nicht eingegangen, sie wird 
weder durch Vertrag begründet, noch aus Geselligkeit und Sym- 
pathie geboren, noch durch einen sozialen Trieb erzwungen, 
sondem sie ist historisch-õkonomisch m i t den Menschen gesetzt, 
so wie sie transzendental m i t dem BewuBtsein gegeben ist. 
Darum führt Marx diesen Begriff der Gesellschaft zugleich ais 
untrennbaren Bestandteil des Begrifíes vom Dasein der Menschen 

überhaupt gleich am Anfang seiner berühmten Skizze der 
materialistischen Geschichtsauffassung an der vielzitierten Stelle 

folgendermafien an; „In der gesellschaftlichen Produktion ihres 

') Es ist darum auch sehr charakteristisch, daB diese Spezifikation 
der Naturgesetzlichkeit in ihrer durchgângigen funktionellen Abhãngig- 
keit aber trotzdem gleichzeitigen Unableitbarkeit unter dera sehr an- 
schaulichen Bilde einer Hierarchie der Naturwissenschaften von dem 
Positivismus A. Comtes am eindringlichsten erõrtert wurde. 

") F. Engels, „Ludwig Feuerbach", Anhang, a. a. O. S. 62. 
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Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem 
Willen unabhángige Verhaltnisse ein, Produktionsverháltnisse, die 
ciner bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktiv- 
kráfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhált- 
nisse bildet dieõkonomische Struktur der Gesell- 
schaft, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau 
erhebt und welcher bestimmte geselischaftliche Bewufitseinsformen 
entsprechen^)." Geselischaft ist also eine Grundtatsache, eine ur- 
sprüngliche Bezogenheit der Menschen aufeinander durch ihre 
produktive Tatigkeit, die nur in dieser Bezogenheit mõglich ist, 
und so werden Geselischaft und Produktion fü^r 
den Marxismus Wechselbegriffe. 

Beides sind allerdings ais Begrifíe Abstraktionen, aber, wie 
Marx dies einmal ausdrückt, verstãndige Abstraktionen, wenn 
man sich nur davor hütet, sie über ihre Grenzen hinausgehen und 
zu Hypostasierungen werden zu lassen. „Die Produktion im all- 
gemeinen ist eine Abstraktion, aber eine verstãndige Abstraktion, 
sofern sie wirkiich das Gemeinsame hervorhebt, fixiert und uns 
daher Wiederholungen erspart')." Unverstãndig wird sie erst, 
wenn übersehen wird, daB in dieser Allgemeinheit sich eine 
historische Mannigfaltigkeit der Formen entwickelt, die zwar 
überall auf jene allgemeinen Bedingungen der Produktion zurück- 
geht, aber nicht nur aus diesen aüein erkiârt werden kann. „Es 
gibt allen Produktionsstufen gemeinsame Bestimmungen, die vom 
Denken ais allgemeine fixiert werden; aber die sogenannten all- 
gemeinen Bedingungen aller Produktion sind nichts ais diese 
abstrakten Momente, mit denen keine wirkliche geschichtliche 
Produktionsstufe begriffen ist')." Der allgemeine Begriff der Pro- 
duktion und ebenso auch der Geselischaft hat also nur die Funk- 
tion, die Richtung zu bestimmen, in der das soziologische Denken 
überhaupt seinen Gegenstand zu erfassen und zu bearbeiten hat. 
Jede soziale Erscheinung ist ais ein Stück der Vergesellschaftung 
überhaupt, das heifit aber der gesellschaftlichen Produktion, zu 

') Karl Marx, „Zur Kritik der politischen Okonomie." Stuttgart 
1897, S.XI. 

') Karl Marx, ..Einleitung zu ciner Kritik der politischen Okono- 
mie", vcrõffentlicht von K. Kautsky in der „Neuen Zeit", XXL, i., S. 712. 

') Karl Marx, a. a. O., S. 714. 
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verstehen. Aber diese ist nie „Produktion überhaupt", so wie es 
auch nie „soziales Bewufitsein überhaupt" gibt. „Sondern es ist 
stets nur ein gewisser Gesellschaftskorper, ein gesellschaftliches 
Subjekt, das in einer grõfieren oder dürftigeren Totalitât von 
Produktionszweigen tátig ist"^), es ist immer eine historisch bc- 

stimmte Hõhe der Produktion und damit der õkonomischen und 
ideologischen Bevvufitseinsformen gegeben, in der „Gesellschaft" 
und „Produktion" wirklich sind. Jeder dieser Produktionsstufen 
entspricht also eine bestimmte Ordnung des gesellschaftlichen 
Lebens, oder besser gesagt; i s t eine solche bestimmte Ordnung, 
die in den spezifischen Formen des sozialen BewuBtseins erlebt 
wird, deren eine sich ais besondere Form des rechtlichen Bewufit- 
seins entfaltet^). 

Wieder nur eine Modiíikation dieses rechtlichen Überbaues 
unter bestimmten historischen Bedingungen ist nun der Staat in 
seinen verschiedenen Gestaltungen, ais patriarchalischer, feudaler, 
absolutistischcr, konstitutioneller und parlamentarischer Staat. 
Das heiBt, der Marxismus erblickt im Staat eine historische 
Erscheinungsform der Gesellschaft. Gesellschaft und 
Staat sind für den Marxisten nicht zwei ver- 
schiedene Dinge, insbesondere stehon sie nicht im Gegen- 
satz zueinander. Was gewõhnlich ais solcher Gegensatz erscheint 
und auch in einer nicht pragnanten Redeweise so .bezeichnet wer- 

') A. a. O. S. 712. 
°) Der Marxismus ist weit entfernt davon, das Recht etwa aus den 

õkonomischen Verháltnissen entstehen zu lassen, dies ebensowenÍK 
wie die Moral, die Religion oder die Kunst. Vielmehr erkennt er hier 
überall die Selbstãndigkeit dieser Formen des BewuBtseins an, die er ja 
gerade deshalb ais ebensoviele Seiten des sozialen Überbaues bezeichnet. 
Aber diese Selbstãndigkeit bezieht sich nur auf das Wesen und die Eigen- 
gesetzlichkeit in der Funktion dieser BewuBtseinsformen, die auch einer 
gesonderten Betrachtung fâhig sind und ais solche die besonderen Diszipli- 
nen der Rechts-, Moral- und Religionslehre bilden, die ihrer Natur nach 
insgesamt zur Erkenntniskritik, nicht aber zur Wissenschaft gehõren. Die 
erkenniniskritisch gewonnene Einsicht in die eigengesetzliche Funktion 
des moralischen, rechtlichen, ãsthetischen und religiõsen BewuBtseins dient 
der Soziologie dann erst dazu, ihr Problem der historisch-gesellschaft- 
lichen Entwicklung der moralischen, rechtlichen, künstlerischen und 
religiõsen Erscheinungen in einem KausalprozeB des Geschehens zu be- 
wãltigen. 

Marx-Studien IV. Band 
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den mag, ist der Widerspruch der erreichten Hõhe in der Ent- 
wicklung der gesellschaftlichen Produktivkráfte mit den durch die 
staatliche Ordnung geschützten Formen ihrer gesellschaftlichen 
Anwendung. Aber dieser Widerspruch rührt gerade dahér, dafi 
Geselischaft und Staat eben nicht zwei verschiedene Wesenheiten 
sind, sondem daB unter ganz bestiniinten in der Geschichte ver- 
wirklichten Bedingungen die Geselischaft eben nur 
in der Forni d es Staates existiert. Wenn daher 
Kelsen in seiner Abhandlung, Seite 8, schreibt: „Eine wesentliche 
Voraussetzung für den Begrifí des Staates ist dessen deutliche 
Abgrenzung gegenüber dem der Geselischaft", so koinmt darin be- 
reits sein voni Marxismus ganz verschiedencr Ausgangspunkt 
zum Ausdruck, der, cr mag nun berechtigt sein oder nicht, jeden- 
falls an der Eigenart der marxistischen Begriífe vorbeiführen 
und jede wirkliche Kritik derselben unmõglich machen muB. Denn 
eine Kritik ist nur auf derselben Grundiage mõgiich, der die 
kritísierten Begriffe angehõren; sonst tritt an Stelle der Kritik 
eines Standpunktes ein a n d e r e r Standpunkt, und da müBte 
crst die Vorfrage entschieden werden, welcher Standpunkt der 
richtige ist, ja, ob überhaupt ein solcher Streit ain Platze ist. 
Denn es gibt ja auch Standpunkte, die nebeneinander geltén kõn- 
nen, sobald man nur erkannt hat, dafi sie sich zwar aus- 
schliefien, aber zwei verschiedene Seiten einer Sache betrachten, 
und also jeder vcrzichtet, den anderen von seinem Standpunkt aus 
y.u korrigieren. 

So kann man die Forderung nach einer Abgrenzung des 
Staatsbegriffes von dem der Geselischaft nur dann erheben, weini 
man bereits eine Auffassung hat, in der Staat und Geselischaft 
ais etwas Verschiedenes empfunden werden, weil man, wie Kelsen 
dies tut, in der Geselischaft den KausalbegriffderVer- 
e i n i g u n g von Menschen unter irgendwelchen Antrieben der 
Not, der Gewòhnung, der Neigung, des Interesses etc. sieht, da- 
gegen im Staat den Normbegriff der Ordnung dieses 
Beisammenseins. Wenn aber von vorneherein der Staat nur ais ein 
Stück Geselischaft aufgefaBt wird, wenn überhaupt keine prin- 
zipiell-begriffliche Trennung von Staat und Geselischaft im Den^ 
ken stattfindet, so entsteht auch kein Bedürfnis der „deutlichen 
Abgrenzung" von Staat und Geselischaft. Im Gegenteil, es ent- 
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steht jetzt sogar das theoretische Bedürfnis, diesc Abgrenzung 
zu überwinden und ihre ,,Deutlichkeit", das Auseinanderfallen 
von Staat und Gesellschaft, ais einen trügerischen Schein aufzu- 
lõsen. Gerade dies ist, wie wir noch sehen werden, die eigentliche 
Leistung des Marxismus und ist das Einheitliche in seiner gesell- 
schaftskritischen Bearbeitung nicht nur der õkonomischen, sondem 

auch der politischen Begriffe. Genau so wie Marx den Fetischis- 
mus der Ware aufgelõst hat, das heiBt den trügerischen Schein 
einer der Ware selbst anhaftenden Lebendigkeit und Selbstândig- 
keit gegenüber dem Menschen, so auch den Fetischismus des 

Staates, das heifit die Verselbstándigung der Staatspersõnlichkeit 
gegenüber der Gesellschaft. 

III. 

Zur Entwicklung des Gesellschaftsbegriffes. 

Das Auseinanderfallen der Begriffe von Slaat und Gesell- 
schaft stellt nur eine erstePhase in demProzeB der Entwick- 

lung des Gesellschaftsbegriffes selbst dar und hat darin 
historisch eine verschiedene Bedeutung gehabt. Den ersten groBen 
Anlauf zurBildung des Gesellschaftsbegriffes bedeutet das Natur- 
recht, und in ihm treten positives und vernunftgemáBes Recht, der 
Staat und die Menschheit, was nur ein anderer Ausdruck für Gesell- 
schaft war, auseinander wie Wirklichkeit und Ideal. Es besteht 
hier also kein eigentlicher Gegensatz zvvischen Staat und Gésell- 
schaft, sondem nur ein unendlicher Abstand, der aber durch die 
immer grõBere Verwirklichung der Forderungen des Naturrechtes 

sich im geschichtlichen ProzeB überwinden laBt und woraus sich 

die Idee eines Fortschrittes des Staates zu immer grõBerer Frei- 

heit und Humanitât, das heiBt Gesellschaftlichkeit ergibt. Die 
Entgegensetzung von Staat und Gesellschaft tritt erst bei H e g e 1 

auf, und für diese neue Auffassung war entscheidend ein ge- 

waltiges historisches Ereignis, das überhaupt für das soziologische 

Denken ebenso revolutionâr gewirkt hat wie für das staatliche 
Leben: die franzõsische Revolution. Und cs war nicht so sehr 

ihre positive Wirkung selbst. ais die furchtbare Enttáuschung, 

3» 
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die sie gerade bei tiefer und kritischer Denkenden hinterlieB, an 
die sich diese Wirkung anschloB. 

Die franzõsische Revolution hátte die Verwirklichung des 
Vernunftrechtes der Naturrechtslehre bringen soilen; Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit vvaren ihre leuchtenden und weit 
über Frankreichs Grenzen hinaus begeisternden Forderungen. 
Und vervvirklicht sollten sie werden durch die Abschaffung aller 
Vorrechte, welche die Freiheit und Gleichheit der Menschen im 
Staate unmõglich machte, durch die Beseitigung der 
S t â n d e. Bisher war der Stand in seiner gesetzlichen Regelung 
der mit ihm verbundenen Rechte und Pfiichten und in der gesetz- 
lichen Bevorrechtung gevvisser Interessengruppen das Ordnungs- 
prinzip für das staatliche und gesellschaftliche Leben z u g 1 e i c h. 
Nun fielen die Standesrechte vveg, damit auch die Vorrechte — es 
gab nur mehr Bürger, die vor dem Gesetze alie gleich waren — 
wenigstens im anfânglichen Sinne der Revolution, die noch nichts 
vom Zensuswahirecht wufite — aber die Gleichheit, noch weniger 
die Freiheit und Brüderlichkeit, war nicht gewonnen worden. Die 
Stânde waren beseitigt, aber nun trat mit einem Male ein neues 
gewaltiges Element der Ungleichheit und Unfreiheit im Staate 
hervor, das bis dahin durch das Stãndewesen verhüllt war, die 
K 1 a s s e n. Damit war ein soziales Differenzierungselement sicht- 
bar geworden, das jeder rechtlichen Ausglcichung spottete, ja 
für diese geradezu unfaBbar war. Denn eben auf Grund einer 
prinzipiellen Rechtsgleichheit trat es ja crst hervor in der Un- 
gleichheit eines Faktors, den die Rechtsprinzipien gar nicht kon- 
stituieren, daher auch gar nicht gleich machen konnten, in der 
Ungleichheit des Besitzes. Der Besitz erschien ja 

doch nur ais die Ausübung eines Rechtes, das gerade durch das 
Prinzip des gleichen Rechtsschutzes für alie nun besonders ge- 
heiligt und gesichert war. Aber innerhalb dieses geheiligten Rech- 
tes auf Eesitz erwies sich, daB nicht für jeden etwas Gleiches an 
Besitz, und für die meisten fast nichts davon zu schützen war. 

Aber andererseits erschien dieses AusmaB des Besitzes ais 
die Frucht individueller Arbeit und Verdienstes oder auch nur 
individuelien Glückes, ja sogar MiCbrauches, und zugleich trat 

die ungeheure Macht des individuelien Interesses hervor, sich 
diesen Besitz jedenfalls zu erhalten und ihn womôglich zu ver- 
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mehren. Durch dieses egoistische uncl schrankenlose Besitzinter- 
esse waren nun alie einzelnen im Staate ebensowohl zeitweise ver- 
bündet wie einander entgegengestellt, überhaupt aber miteinander 
in eine solche Verbindung und durchgángige Beziehung gesetzt, 
so daB sich nun hierauf erst ais einem eigenartigen, selb- 
stãndigen und selbstsüchtigen Leben der Staat erhob. Daraus 
erwuchs die Einsicht einer noch anderen Verbundenheit der 
Menschen ais jener, die durch Rechtsbeziehungen begründet war. 
Im Gegenteil, es ergab sich nun eine menschliche Verknüpfung, 
die scheinbar i n n e r h a I b der staatlichen für sich bestand und 
deren wesentiiche Bedeutung, so sehr sic auch in Rechtsformen 
vom Staate gefaCt wurde, gerade nicht in dieser Rechtsfonn lag, 
sondem in ihrem auf das egoistische, wirtschaftliche 
Interesse, auf die Befriedigung der Besitzinteressen gerichteten 
Inhalte. Und diese neue Einsicht wurde nun ais die Erkenntnis 
eines gesellschaftlichen Zusammenhanges dem staatlichen ent- 
gegengestellt. Es ist vor aliem H e g e 1, auf den diese bis 
in die Gegenwart nachwirkende Begriíísbildung zurückzuführen 
ist^). 

Um diesen Begriff der Geselischaft wohl zu verstehen, und 
um zu begreifen, wieso sein Antagonismus zu dem des Staates 
mõglich, ja notwendig wurde, muB man sich vor Augen halten, 
was zumeist übersehen wird, daB der Begriff der Gesellschaft bei 
Hegel nicht der allgemeine Begriff des gesell- 
schaftlichen Lebens überhaupt ist, den wir heute 
mit dem Worte Gesellschaft verbinden und den er noch gar nicht 
kennt, sondem jener der „b ü r g e r 1 i c h e n Gesellschaft". Er 
wird auch stets unter dieser ausdrücklichen Bezeichnung bei Hegel 
abgehandelt. Wir haben es also nicht mit einem allgemein-theoreti- 
schen, sondem mit einem historischen Begriff der Gesellschaft 

bei Hegel zu tun. Er schildert in ihr das Wesen des frei ent- 

falteten okononiischen Egoismus, der kapitalistischen Wirtschaft 

') So ist sie insbesondere die Scheidung von Gemeinschaft und 
Gesellschaft bei T õ n n i e s in dessen ebenso betiteltem Werk ganz unter 
dem EinfluB dieser Hegeischen Begriffsscheidung, dazu aber auch eines 
guten Stückes der Hegeischen Metaphysik, durchgeführt, über deren íür 
die Soziologie schãdlichen Konsequenzen in einem anderen Zusammen- 
hang niehr zu sagen sein wird. 
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imd des bourgeoisen Geistes, vojj clern er ais einem System des 
sozialen Atomismus schon in seinen Jugendschriften, besonders 
in der Abhandlung „Uber die vvissenschaftlichen Behandlungs- 
arten des Naturrechtes", glanzende psychologische Charakteri- 
stiken entworfen hatte^). Für dieses System des gesellschaftlichen 
Atomismus hatte er in der „Phânomenologie" den ungemein be- 
zeichnenden Ausdruck eines „geistigen Tierreiches" geprâgt, weil 
in ihm sich das Getriebe von VVesen, die wie die Tiere nur an 
sich denken, entfaltet, „die Individualitât, welche sich an und für 
sich selbst rccht ist"^). Darum heifit es auch in der ,,Rechts- 
phiiosophie" in dem Zusatz zu § 182: „Die bürgeriiche Gesell- 
schaft ist die Differenz, welche zwischen die Famiiie und den 
Staat tritt, wenn auch die Ausbildung derselben 
spateralsdiedes Staateserfolgt; denn ais Differenz 
setzt sie den Staat voraus, den sie ais Selbstándiges vor sich haben 
muB, um zu bestehen. Die Schõpfung der bürger- 
lichen Gesellschaft gehõrt übrigens der 
modernen Welt an, welche alien Bestimmungen der Idee 
erst ihr Recht widerfahren lâBt')." 

Was also bei Hegel dem Staat entgegentritt, ist nicht die 
Gesellschaft überhaupt, sondem die bürgeriiche Gesellschaft, die 
er ais eine Entwicklungsstufe in der Entwicklung des objektiven 
Geistes zur hochsten Form der Sittlichkeit, zum Staat, betrachtet. 
Dabei ist sie eine solche Entwicklungsstufe, daB sie für sich ge- 
nommen die Negation der Sittlichkeit bedeutet. Man mufi hier 
an die Hegelsche Form der Entwicklung von Thesis, Antithesis 

') Hierauf aufmerksam gemacht zu haben, ist das Verdienst der 
Schrift von Friedrich B ü 1 o w „Dic Entwicklung der Hegelschen Sozial- 
philosophie", Leipzig, Felix Meiner, 1920. 

') Hegcl, „Phãnomenologie des Geistes" (Philosophische Biblio- 
thek) S. 257. — Vgl. die interessante Weiterbildung dieses Begriffes vom 
geistigen Tierreich zu dem einer „politischen Tierwelt" bei dem jungen 
Marx in den „Deutsch-franzõsischen Jahrbüchern", Marx-Engels' Nach- 
laB, I., S. 366. Schon hier kündigt sich aber auch der abweichende Stand- 
punkt von Marx an, der in der geistigen Tierwelt nicht eine Entgegen- 
setzung zum Staat, sondem bloB ein faisches BewuBtsein vom Staat er- 
blickt, welches durch den Fortschritt von der politischen Tierwelt, von 
dieser „entmenschten Welt", zur vermenschlichten Welt aufgelõst wird. 

') Hegel, „Grundlinien der Philosophie des Rechtes" (Philosophi- 
sche Bibiliothek) S. 334. 



III. Zur Entwicklung dcs Geselischaftsbegriífes. 39 

und Synthesis denken, die keine gradlinige Fortschrittsrichtung 
bedeutet. Obzwar Hegel also die Gesellschaft unter den Er- 
scheinungen des objektiven Geistes, und zwar speziell ais 
zweite Form der Sittlichkeit zwischen Familie und Staat be- 
handelt, so ist sie doch nicht etwa eine mittlere Form derselben. 
Vielmehr ist sie die Antithesis zu der in der Familie nach Hegel 
in einem ersten Stadium noch unbewuBt aber unmittelbar ver- 
wirklicht auftretenden Sittlichkeit. Denn die Familie enipfindet 
sich selbst ais eine Einheit, welche die Individualitât des ein- 
zelnen nur ais Glied dieser Einheit zum Bewufitsein kommen lâBt 
und die Liebe zu ihrer tragenden Gesinnung macht (Rechts- 
philosophie, § 140). Dagegen bedeutet die bürgerliche Gesell- 
schaft eben die Auflõsung dieser Einheit, die Atomisierung ihrer 
Glieder, aus denen sie für sich bestehende und nur an sich 
denkende Individuen macht, deren gegenseitige Gesinnung auch 
nicht mehr die Liebe, sondem die Selbstsucht, der Egoismus ist^). 
Die Gesellschaft wird nach dem berühmten Ausdruck Hegels zum 
„System der Redürfniss e", und dies bedeutet die Entgegen- 
setzung zu einem System der Sittlichkeit, ais welches der 
Staat, die Synthesis von Familie und bürgerlicher Gesellschaft zu 
denken ist. In der bürgerlichen Gesellschaft ist also die Idee der 
Sittlichkeit in ihrer Entzweiung. ,,Die Substanz", heiBt es im 

§ 323 der ,,Enzyklopadie", „als Geist sich abstrakt in viele Per- 
sonen (die Familie ist nur eine Person), in Familien oder ein- 

') Die Bezeichnung des Hegelschen Gcscllschaftsbegriffes ais eincs 
historischen darf also nicht so miBverstanden werden, ais ob sich dies 
auf den wirklichen Verlauf der Geschichte bezõgc, auf die zeitliche Folge 
der Erbcheinungen. Haben wir doch bereits von Hegel selbst gehõrt, diB 
die Gesellschaft spâter ist ais der Staat. Es handelt sich nicht um die 
H istorie der Ereignisse, sondem des Geistes, nicht um die Anordnung 
chronologischer, sondem um eine solche phanomenologischer Art. Daher 
kann, ja muB segar im vollendeten sittlichen BewuBtsein, die hõhere Form 
des objektiven Geistes, der Staat, gleichzeitig mit und entgegen der Form 
der Gesellschaft auftreten, um diese zu überwinden. Entscheidend bleibt nur 
der Umstand, daB Staat und Gesellschaft bei Hegel nicht Gegensatze auf 
einer gleichen Ebene sind, weil ersterer die allgemeine, bleibende und 
wesenhafte Form des sittlichen BewuBtseins ist, in welcher derselbe zu 
seiner Voliendung gelangt ist, wãhrend letztere bloB eine Durchgangs- 
station, eben ein historischer Punkt in der Entfaltung des objektiven 
Geistes ist. 



40 Dr. Max Adler. 

zelne besondernd, die in selbstândiger Freiheit und ais B e s o li- 
dere für sich sind, verliert zunâchst ihre sitt-- 
liche Bestimmung, indem diese Personen ais solche nicht 
die absoluta Einheit, sondem ihre eigene Besonderheit und ihr 
Fürsichsein in ihrem BewuCtsein und zu ihrem 
Z \v e c k e haben — das System der Atomistik." Ebenso „Rechts- 
philosophie", Zusatz zu § 114: „Das Sittliche ist hier in seine 
Extreme verloren^)." 

Aber bei diesem Gegensatz von Staat und Gesellschaft in 
der Lehre Hegeís mõchte icli auf einen Punkt aufmerksam niachen, 
der für die Weiterentwicklung dieses Begriífsverhâltnisses von 
groBer Bedeutung ist. Wir haben eben gesehen, daB bei Hegel 
nicht so sehr an ein notwendiges begriffliches Auseinanderfallen 
von Staat und Gesellschaft zu denken ist, sondem daB ihm die 
bürgerliche Gesellschaft bloB ais eine Stufe zur vollendeten Sitt- 
lichkeit, zum Staat, erschien. Dieser historische Zusammenhang 
kommt nun darin zum Ausdruck, daB nach Hegels wiederholter 
eindringlicher Darstellung dieses System der Bedürfnisse, diese 
selbstsüchtige Atomistik der Individuen im Grunde nur e i n 
falsches BewuBtsein ist, ein Schein, mit dem dás Indivi- 
duum sich selbst und die anderen trügt. Es hãlt sich für ein Be- 
sonderes, ganz und gar auf sich Gestelltes, wâhrend es doch nicht 
aufgehort hat, ein Glied des Geisteszusammenhanges, des objek- 
tiven Geistes zu sein. Es kann der Einheit desselben nicht ent- 
rinnen, es kann sie bloB verkennen und verleugnen. Darum führt 
schon das Kapitel in der „Phãnomenologie", in welchem von der 
Individualitãt die Rede ist, die nur an und für sich sein will und 
nichts ais ihr individuelles Wirken für reell halten will, den 
charakteristischen Titel: ,,Das geistige Tierreich und der Be- 
t r u g oder die Sache selbst." Indem nãmlich die Individuen 
meinen und vorgeben, daB sie nur sich oder der Sache selbst, die 

') In der Kritik des eigentlich unsittlichen Charakters der bürger- 
lichen Gesellschaft, ihres bloBen Macht- und Besitzstrebens, ihrer zyni- 
schen Beiseiteschiebung allgemeiner Werte, ihrer heuchlerischen Betonung 
eines bloB formalen Rechtsstandpunktes und ihrer Anbetung des Nutzens, 
kurz: in der Aufzeigung der bürgerlichen Gesellschaft ais der „Welt des 
sich entfremdeten Geistes", wie es in der Phãnomenologie helBt, ist Hegel 
ein echter Zeitgenosse der revolutionãren Gesellschaftskritik der groBen 
sozialistischen Utopisten und erinnert vielfach an Fourier. 



III. Zur Eutwicklung des Geselischaftsbegriffes. 41 

sie zu der ihrigen gemacht haben, dienen, müssen sie doch durch 
die Tat, die nur in Beziehung auf- die anderen, auf deren zu- 
stimmendes oder ablehnendes Verhalten mõglich ist, beweisen, 
daC jede Verwirklichung ihres Wollens nur sich vollzieht durch 
,,eine Ausstellung des Seinigen in das allgemeine Elenient, wo- 
durch es zur Sache aller wird und werden soU"^). Die Individuen 
geben sich gegenseitig für Vereinzelte aus und nehmen sich gegen- 
seitig ais solche, um sich doch in jedem Momente ihres Tuns durch 
ihre gemeinschaftliche Beurteilung desseiben, durch ihre Billigung 
und Mifibilligung ais geistig Verbundene zu erweisen. Und so 
heifit es denn recht deutlich in der „Rechtsphilosophie" bei Be- 
sprechung der Gesellschaft ais dem Reich des Egoismus, der 
,,Sphâre der Besonderheit": ,Jetzt abcr tritt das Verhâltnis ein, 
daB das Besondere das erste für mich Bestimmende sein soll, und 
somit ist die sittliche Bestimmung aufgehoben. Aber ich bin 
eigentlich darüber nur im Irrtum, denn indem ich 
das Besondere festzuhalten glaube, bleibt doch das All- 
gemeine und die Notwendigkeit des Zu- 
sammenhanges das Erste und Wesentliche; ich bin also 
überhaupt auf der Stufe des Scheins, und indem das 
Besondere mir das Bestimmende bleibt, das heifit der Zvveck, 
diene ich damit der Allgemeinheit, welche eigentlich die letzte 
Macht über mich behãlt." (Zusatz zu § i8i.) 

Es ist für den geistesgeschichtlichen Zusammenhang des 
Marxschen Denkens mit der Hegelschen Philosophie interessant 
und lehrrcich zugleich, zu sehen, wie diese Hegelsche Lehre von 
der bloB scheinbaren Atomisierung der bürgerlichen Gesellschaft 
bei Marx in einer Form wiederkehrt, die bereits aus der meta- 

physischen Einsenkung des Individuums hinausstrebt zu reiner 
gesellschaftlicher Verflochtenheit. „Genau und im prosaischen 

Sinn zu reden", lesen vvir in der „Heiligen Familie", „sind die 
Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft keine Atome... Das 
egoistische Individuum der bürgerlichen Gesellschaft mag sich 
in seiner unsinnlichen- Vorstellung und unlebendigen Abstraktion 

zum Atem aufblahen, das heifit zu einem beziehungslosen, selbst- 
genügsamen, bedürfnislosen, absolut vollen seligen Wesen. Die 

') Hegel, „Phãnomenologie" (Philosophische Bibliothek) S. 272. 
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unselige sinnliche Wirklichkeit kümmert sich nicht um seine Ein- 
bildung, jeder seiner Sinrie zwingt es an den Sinn der Welt und 
der Individuen auBer ihm zu glauben, und selbst sein profaner 
Magen erinnert es tâglich daran, dafi die Welt auCer ihm nicht 
leer, sondem das eigentlich Erfüllende ist. Jede seiner Wesens- 
tãtigkeiten und Eigenschaften, jeder seiner Lebenstriebe wird 
zum Bedürfnis, zur Not, die seine Selbstsucht zur Sucht nach 
anderen Dingen und Menschen auBer ihm macht. Da aber das 
Bedürfnis des einen Individuums keinen sich von selbst ver- 
stehenden Sinn für das andere egoistische Individuum, das die 
Mittel, jenes Bedürfnis zu befriedigen, besitzt, also keinen un- 
mittelbaren Zusamnienhang mit der Befriedigung hat, so muÜ 
jedes Individuum diesen Zusammenhang schaííen, indem es gleich- 
falls zum Kuppler zwischen dem fremden Bedürfnis und den 
Gegenstãnden dieses Bedürfnisses wird. Die Naturnotwendigkcit 
also, die menschlichen Wesenseigenschaften, so entfremdet sie 
auch erscheinen mõgen, das Interesse, halten die Mitglieder der 
bürgerlichen Gesellschaft zusammen, das bürgerliche und nicht 
das politische Leben ist ihr reaies Band. Nicht also der Staat 
hàlt die Atome der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, sondem 
dies, daB sie Atome nur in der Vorstellung sind, 
ein Himmel ihrer Einbildung — in der Wirklichkeit aber gewaltig 
von Atomen unterschiedene Wesen, námlich .. . egoistische Men- 
schen. Nur der politische Aberglaube bildet sich noch heutzutage 
ein, daB das bürgerliche Leben vom Staat zusammengehalten 
werden müsse, wáhrend umgekehrt in der Wirklichkeit der Staat 
von dem bürgerlichen Leben zusammengehalten wird*'^). 

Die Auffassung der bürgerlichen Gesellschaft ais eines 
bloBen Scheines der atomistischen Selbstãndigkeit ihrer Elemente 
hat also auch der Marxsche Gesellschaftsbegrifif zum Ausgangs- 
punkt seiner soziologischen Bearbeitung des Problems der Ge- 
sellschaft genommen, nur daB er die Auflõsung dieses Scheines 
anders vollzieht ais Hegel. Bei diesem erwachst der Schein not- 
wendig aus der Entzweiung des objektiven Geistes und kann erst 
überwunden werden durch einen geistigen ProzeB, nâmlich durch 
die Hinlenkung des BewuBtseins auf das einheitliche Wesen dieses 

') Marx-Engels' NachlaB, III., S. 226—227. 
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objektiven Geistes. Bei Marx wird dieser Schein ais das not- 
wendige Produkt einer bestimmten historischen Form der inensch- 
lichen Vergeselischaftung aufgezeigt, nâmlich jener Form, jn 
welcher alie Akte der Vergesellschaftung lediglich durch isoliertc, 
sich ihrer Vergesellschaftung nicht bewuBte Individuen vollzogen 
werden müssen, und wird überwunden durch die Beseitigung die- 
ser Gesellschaftsordnung. Bei Hegel bleibt Entstehung des atomi- 
stischen Scheins und seine Auflõsung ein ProzeB innerhalb des 
Bevvufitseins, bei Marx wird er zu einem Prozefi des realen Ge- 
schehens, der diese Wandlungen des Bewufitseins uninittelbar 
kausal bestimmt*). 

War bei Hegel der Begriff der Gesellschaft noch ein bloBes 
Glied in der Entwicklung des objektiven Geistes zu seiner vollen 
Entfaltung im Staate, so daB der Gegensatz zwischen Staat und 
Gesellschaft eigentlich bloB vorübergehend war und nur die Ent- 
zweiung der sittlichen Idee des Staates mit dem Egoismus ais 
Grundprinzip der bürgerlichen Gesellschaft bezeichnete, so wird 
er bei Lorenz v. S t e i n zu einem allgemein-theoretischen Begriff. 

Und hier entspringt eigentlich die Lehre von der notwendig be- 
grifílichen Gegensâtzlichkeit von Staat und Gesellschaft über- 

') Gleichwohl hat die Hegelsche Darsiellung in einer grundlegen- 
den Hinsicht ihre über die Auffassung des Marxismus hinausführende, 
bleibende Bedeutung, nâmlich in jener Hinsicht, in welcher überhaupt der 
Marxismus seine Ergânzung auBer sich suchen muB, in erkenntnis- 
kritischer Beziehung. Die Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft 
ais ein Reich des geistigen Truges, die Aufweisung der individualistischen 
Absonderung ais eines bloBen Scheines gehõren zu dem Tiefsinnigstcn 
und Überzeugendsten, was über die Grundbedingung sozialer Erkenntnis 
gesagt werden kann, nâmlich über jene notwendige transzendentale Ein- 
gliederung des IndividualbewuBtseins in das Allgemeine, die ich das 
Transzendental-Soziale der Erfahrung genannt habe. Zusammen mit Fichte 
ist es vor aliem Hegel, der ais Philosoph der sozialen Erfahrung be- 
zeichnet werden muB. Fichte und Hegel haben das Sozial-a-priori des Er- 
kennens, ohne es noch ais solches zur gesonderten Darstellung gebracht 
zu haben, in ihrer Philosophie, freilich noch in metaphysischem Gewande, 
bereits entfaltet. Und es ist nur konsequent, daB ebenso, wie die 
Marxsche Soziologie aus der Hegelschen Philosophie durch Abstreifung ^ 
ihrer metaphysischen Hülle hervorgehen konnte, auch die Erkenntnis- 
kritik des Sozialen auf dem gleichen Wege bei Hegel ihre reichen, noch 
lange nicht gehobenen Schãtze finden wird. 
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haupt. Im Hauptpunkte, in der Unterscheiclung der Gesellschaft 
ais des „Systems der Bedürfnisse", des „Atomismus" im Gegen- 
satz zum Staat ais dem System des Allgemeinen, der Sittlichkeit, 
ist Stein immer ein echter Schüler Hegels geblieben. Aber er 
hat doch in der Gesellschaft bereits eine allgemeine, allen Ge- 
staltungen des staatlichen Lebens zugrunde liegende Verbindungs- 
form des sozialen Daseins von Menschen erblickt, deren Gesetze 
er aufzudecken suchte. Und darum gebührt diesem viel zu wenig 
gewürdigten, weil von der Sonne Marxschen Denkens in den 
Schatten gestellten Denker jedenfalls das grofie Verdienst, ais 
Deutscher zuerst das Programm einer Gesellschaftswissenschaft 
aufgestellt und zu seiner Ausführung bedeutende Beitrage er- 
bracht zu haben. Wenn es in diesem Vorhaben bei einem bloBen 
Anlauf blieb, so war daran nicht am wenigsten die unüberwunden 
gebliebene Hegelsche Gegenüberstellung von Staat und Gesell- 
schaft schuld. Sie bewirkte námlich, dafi auch Stein in seiner 
„Gesellschaftslehre" noch keine eigentliche Grundwissenschaft, 
sondem nur einen Teil eines ,,Systems der Staatsvvissenschaft" 
sah, deren beide anderen Teile die Staats- und Verwaltungs- 
lehre waren, und dafi zwischen diesen Systemteilen keine Ein- 
heit der Methode bestand. Denn die Gesellschaftslehre ist bei 

Stein die Lehre von dem klassenmâfiigen Zustand der Gesell- 
schaft, von der durch die Machtverhaltnisse in der Gesellschaft 
geschaffenen Ordnung, wâhrend die Staatslehre von der Rechts- 
ordnung handelt, die für Stein aus dem Begrifí einer das All- 
gemeininteresse vertretenden Zwangsordnung folgt, und die Ver- 
waltungslehre die Mittel zur Durchführung einer solchen Rechts- 

ordnung innerhalb der Klassengesellschaft aufzeigen soll. Gemâfi 

diesem ihrem sittlichen Charakter erfordert daher die Staats- und 
Verwaltungslehre eine ganz andere Methode ihrer Behandlung, 
namlich die ethische, gegenüber der soziologischen, kausalen Be- 
trachtung, die auch die Steinsche Gesellschaftslehre bereits ein- 
schlug. Damit mündete aber die ganze niit der Gesellschaftslehre 

eingeleitete theoretische Erkenntnis, die Stein bereits zu einem 
sehr klaren Einblick in den Klassencharakter des Staates und in 
die Notvvendigkeit des Klassenkampfes geführt hatte, in das 
KompromiB einer praktischen Ausgleichung der Gegensãtze von 
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Staat und Gesellschaft, in die bei Stein einen so besonderen Raum 
einnehmende Verwaitungslehre aus^). 

Schon das erste Werk Steins, das für die Geschichte des 
modernen Sozialismus so bedeutungsvolle Buch „Der Sozialismus 
und Kommunismus im heutigen Frankreich", 1842 erschienen, 
ist auch für unseren Gegenstand sehr aufschluBreich, vveil nian 
an diesem Buche den gewaitigen Eindruck des N e u e n, das sich 
im Gesellschaftsbegriff dem Denken des Zeitalters erschloC, an- 
schaulich und packend illustriert findet. Es geht aus diesem Buche 
etwas wie eine Offenbarung für die kritischen Geister der 
damaligen Zeit hervor, der Begriff der Gesellschaft 
in seiner Unterschiedenheit vom Staate wirkt 
hier wie eine fõrmliche wissenschaftliche Entdeckung. Und es ist 
sehr fõrderlich, sich auch heute noch dem Eindruck dieses Neu- 
artigen hinzugeben, weil in der modernen Auffassung der Be- 
griff der Gesellschaft nur allzusehr die Marke der Selbstverstând- 
lichkeit angenoinmen hat, die dazu gcführt hat, nicht selten eine 
absolute Gedankenlosigkeit über den Gegenstand, den dieser Be- 

O In den alten Streit, ob Marx durch Stein zu seiner materialisti- 
schen Geschichtsauffassung angeregt wurde, brauchen wir nicht einzu- 
gehen, denn dies ist ein ganz müBiger Streit. DaB das Buch Steins ,,Der 
Sozialismus und Kommunismus im heutigen Frankreich" gewiB nicht ohne 
EinfluB auf Marx geblieben sein wird, ist selbstverstândlich. Aber sicher- 
lich ist die im AnschluB an Prof. Georg A d 1 e r („Die Anfânge der 
Marxschen Sozialtheorie und ihre Beeinflussung durch Hegel, Feuer- 
bach, Stein und Proudhon", in den Festgaben für Ad. Wagner, Leipzig 
1905) und Prof. W. Sombart (..Sozialismus und soziale Bewegung", 
6. Auflage, Jeni 1908, S. 57) in der bürgerlicben Marxkritik verbreitete 
Meinung, Marxens Grundauffassung sei im wesentlichen nur eine Um- 
formung der Steinschen-Anschauungen. eine võlüge Gedankenlosigkeit. 
Schon die oben dargelegte scharfe Scheidung der Gesellschaft vom Staate 
und die wcsentlich normative Auffassung des letzteren legt eine unüber- 
briickbare Kluft zwischen Stein und Marx. Für Stein war die Erkenntnis 
des Klassencharakters der Gesellschaft eine Kausalerkenntnis nur nach 
rückwãrts, in die Vergangenheit, dagegen für die Zukunft nur ein AnlaB, 
daran die moralische Aufgabe seiner Übervvindung durch eine kluge 
und sittliche Politik im Sinne der Ausgleichung und Versõhnung zu 
knüpfen. Das, was das Wesen des Marxschen Standpunktes ausmarht, 
das Hinnustreiben des Klassenpegensatzes über sich selbst durch die in 
ihm liegende Eigengesetzlichkeit õkonomischer und ideologischer Tenden- 
zen, kurz der ganze Begriff der ôkonomisch notwendigen Entwicklung zu 
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griff bezeichnet, zu erzeugen. Für nur allzu viele bedeutet heute 
der Begrifí der Gesellschaft nur ein bequemes Wort, das sich 
iiberall leicht einstellt, wo Begriffe fehlen. 

Von vornherein tritt für Stein der Begrifif der Gesellschaft 
in diesem Buche in die engste Beziehung zu dcm der soziaien 
Bewegung und Umwâlzung. „Was ist eine soziale Revolution?", 
so fragt er in der Vorrede (S. IV). „Wie unterscheidet sie sich 
von der politischen? Kurz, was ist die Gesellschaft und wie ver- 
halt sie sich zum Staate?" Und unter dem gewaltigen Eindruck 
des „neuen Elementes", dessen Hervortreten ihm das Studiuin 
der soziaien Bewegung in Frankreich gezeigt hatte, des Pro- 
letariats (S. 9), drângt sich die neue Erkenntnis auf, was das 
Entscheidende in allen politischen Umwâlzungen der letzten Jahre 
war und was die Freiheitsideale der franzõsischen Revolution 
zum Scheitcrn brachte, indem es sie im Zensuswahlrecht der 
hürgerlichen Konstitution enden liefi. ,,Welches ist das Moment, 

das so viel Gewalt hatte, sich mitten in den glânzendsten Ent- 

\yicklungen der Egalitât aufrecht zu erhalten und Gestaltungen 

einer neiien Gesellschaftsform war ihm fremd. Daher seine Unterscheidung 
zwischen Sozialismus und Kommunismus, wobei der erstere ais eine be- 
rechtigte Bestrebung hingestellt wird, die Klassengegensâtze im Staate zu 
mildern, dagegen der Kommunismus ais „das drohende Gespenst", das den 
Staat und die Kultur mit Untergang bedroht. Stein sieht im Kommunis- 
mus noch nicht wie Marx und Engels die notwendige Fortentwicklung 
der von ihm selbst geschilderten Klassengegensãtzlichkeit, sondem bloB 
die Gefahr, den MiBbrauch, den Not und Leidenschaft unter ihrem Ein- 
íluB anrichten kõnnen, wenn dem nicht durch eine bessere Staatspolitik 
zuvorgekommen werde. Diese durchaus nicht bloB spieBbürgerliche Denk- 
weise, sondem Ahnungslosigkeit über dieTragweite des eigenen Standpunk- 
tes, diese Unvermõgenheit, den ganzen Inhalt der Erkenntnis zu entfalten, 
dcren Hüllen Stein bereits in der Hand hiclt, haben Marx und Engels 
so wenig gérecht gegen die wirklichen Verdienste Steins werden lassen 
müssen, wiewohl bekanntlich Marx in seiner Kritik gegen Grün über 
Stein einige Male sich lobend ausgesprochen hat. Man versteht daher sehr 
gut, wenn Engels schon bald nach Erscheinen des Steinschen Werkes „die 
matte Elendigkeit des Steinschen Buches" annagelt. Eine solche Kritik 
war nur môglich von einem Standpunkt, der nicht etwa erst durch Stein 
sich gebildet hat, sondem ihm eben bereits mit einer klaren eigenen Mei- 
nung gegenübertrat. — Vgl. zu diesem Gegenstand übrigens die Poleniik 
zwischen Peter v. S t r u v e und M e h f i n g in der „N. Z." XIV. 2, und 
XV. f und 2. 
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hervorzurufeti, die ihr so direkt entgegenstehen? ... Es ist der 
B e s i t z. Das Prinzip der Egalitat hat hier endlich seinen wahren 
Gegner gefunden. Und noch unbewuBt über die eigentliche Be- 
deutung desselben, beginnt es doch schon zu ahnen, daB die Un- 
gleichheit des Besitzes die Klippe ist, an der es scheitern wird^)." 
Damit ist aber ein neuer Gesichtspunkt für die Betrachtung der 
revolutionáren Bevvegung gefunden, welcher erkennen lâfit, daü 
dieselbe in der Gcgenwart ihren Kampfplatz gewechselt hat. Das 
Ringen um die Gleichheit vollzieht sich nun in einer ganz anderen 
Spháre; „war es früher die Staatsgewalt, in der es sich versuchte, 
so ist es jetzt die Gesellschaft^). Der politische Kampf mit deni 
Staate weicht einem ,,Kampf im Herzen der Gesellschaft". Es ist 
daher notwendig, eine Wissenschaft der Gesellschaft unserer bis- 
herigen Wissenschaft des Staates entgegenzustellen. Weder die 
Staatslehre noch die Rechtsphilosophie, noch die Volkswirtschafts- 
lehre vermõgen uns das wirkliche Ganze des Gemeinschaftsiebens 
der Menschen „in wissenschaftlicher Einheit" darzustellen, cia 
sie jedesmal nur eine Seite desselben betrachten. ,,Wo ist nun die 
Idee, die dieses wirkliche Ganze zu einem Ganzen in der An- 
schauung erhebt? Wir haben sie bis jetzt nicht; ein einzigcs 
Wort muB uns diesen Mangel verdecken, und es verdeckt ihn 
schlecht. Es ist die Gesellschaft, in deren Begriff die 
I.õsung jener Aufgabe liegt')." 

Die in diesem ersten Buche Steins bloB angedeuteten Ge- 
sichtspunkte für eine neue Wissenschaft, von der übrigens sein 
Buch die erste Anwendung darstellte, die alie Vorzüge und Wider- 
sprüche der Steinschen Grundauffassung bereits in deutlichem 
Lichte erscheinen lassen, finden nun ihre erste systematische Aus- 
führung in dem ersten Bande seiner 1850 erschienenen „Ge- 
schichte der sozialen Bewegung in Frankreich", der den Unter- 

titel führte: „Der Begriff der Gesellschaft"^). Hier zeigt sich 
deutlich der Fortschritt Steins über Hegel in dem einen Punkte, 
den wir schon hervorhoben, daB der Begriff der Gesellschaft aus 

L. V. Stein, a. a. O. 8.50—51. 
=) A. a. O. S. 56—57- 
») A. a. O. S. V. 
') Von diesem Werk ist eben jetzt eine Neuauflage, herausgegeben 

von Dr. G. Salomon, im Drei-Masken-Verlag, München 1921, erschienen. 
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einer bloBen Entwicklungsphase zu einem allgerneinen wird. Der 
Gegensatz zwischen Gesellschaft und Staat bleibt zwar aufrechí, 
aber es ist nicht mehr der Gegensatz zweier auseinanderliegender 
Momente der geistigen Entvvicklung, sondem ein aliem geschicht- 
lichen Gemeinschaftsleben immanenter Gegensatz. Gesell- 
schaft und Staat sind nun überhaupt nicht zu trennen, also auch 
nicht 80, daB etwa der Staat die Bestimmung hatte, die Gesell- 
schaft zu überwinden und in seiner Allgemeinheit aufzuheben, 
womit er zu seinem vollkommenen, freilich nur in der ídee cr- 
reichbaren Ausdruck gebracht ware, sondem Gesellschaft und 
Staat sind „die beiden Lebenselemente aller nienschlichen Ge- 
meinschaft"^). Nur folgt daraus, „dafl der Inhalt des Lebens der 
menschiichen Gemeinschaft ein bestândiger Kampf des Staates 
mit der Gesellschaft, der Gesellschaft mit dem Staate sein muB"^). 
Denn darin bleibt Stein der getreue Schüler Hegels, daB 
Staat und Gesellschaft nur die Organisationsformen einander ent- 
gègengesetzter Prinzipien sind und daB das Prinzip des Staates 
das Allgemeininteresse, das der Gesellschaft aber das Individual- 
interesse ist'). 

Der soziologische Geselischaftsbegriff ais einer allgerneinen 
Form des Gemeinschaftslebens überhaupt und seiner Ver- 
ãnderungsgesetze ist mit noch groBerer Klarheit in der 1856 er- 
schienenen „GeseIlschaftslehre" Steins herausgearbeitet, die ais 
zweiter Teil seines „Systems der Staatswissenschaft" erschien. 
Dieses Buch ist so vorzüglich, daB es auch heute noch für die 
Gewinnung soziologischer Einsichten wertvolle Dienste Icisten 
kann. Aber gerade in ihm entfaltet sich die Festhaltung an der 
Entgcgensetzung von Staat und Gesellschaft, die bei Hegel noch 
moglich, weil sie dort Geschichtsphilosophie war, hier nur mchr 
auf einer Verwirrung der Methoden beruht, bis an die Grenze, 
wo ihre theoretische Unzulânglichkeit ihr selber bewuBt zu wer- 
den beginnt. Denn nicht nur betont hier Stein selbst, daB mit 
dem reinen Staatsbegriff allein das Leben der Gemeinschaft 
durchaiis nicht begriflfen werden kann (S. 53), sondem immer 
deutlicher wird hier von ihm selbst dargestellt, daB in jedem 

*) L. V. Stein, „Geschichte der sozialen Bewegung", I. Bd., S. 31. 
=) A. a. O. S. 32. 
") A. a. O. S. 35 ff. und S. 41 ff. 
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„wirklichen". Staat das Allgemeininteresse, das heiBt die Idee 
des reinen Staates, gar nicht realisiert werden kann, weil im 
Gegenteil das Macht- und Besitzinteresse der herrschenden Klasse 
das ausschlaggebende Prinzip der Staatsbildung wird. Und so 
bleibt das Problem, wie aus der „Gesellschaft" zu einem „Staat" 
zu kommen ist, hier ein um so ungelõsteres, ais der Ausweg 
Steins, wonach das Fürstentum und das Beamtentum die Elemente 
sind, die über die Gewait bloB gesellschaftlicher Interessen hin- 
aus die Allgemeininteressen zu vertreten haben und durch ihre 
in diesem Sinne geführte V erwaltung den Konflikt zu lõsen 
hátten (S. 73), direkt in die Utopie, und in einc reaktionâre 
dazu, ausmündet. 

Wir haben es hier nicht mit einer Darstellung der Steia- 
schen Staats- und Gesellschaftslehre zu tun, sondem muBten auf 
sie in unserem Zusammenhang nur eingehen, um jene Denk- 
richtung genauer kennenzulernen, in welcher sich, wie Kelsen dies 
verlangt, das Bedürfnis nach einer deutlichen Abgrenzung von 
Staat und Gesellschaft ergilrt. Wir sehen nun, daB diese Ab- 
grenzung schon bei ihrem Stammvater Hegel und ebenso bei 
ihrem Fortsetzer Stein die Tendenz hat, den Staat ais einc Idee, 
ais eine normative Wesenheit von der Gesellschaft ais einem 
faktischen Zustand abzuheben, weswegen ja auch diese Denkrich- 
tung für Kelsen so sympathisch ist. Damit scheidet der Staat 
allerdings aus der Soziologie, um lediglich Objekt der Ethik oder, 
wie bei Kelsen, der Rechtslehre zu werden, wáhrend andererseits 
die Gesellschaftslehre in eine unüberbrückbare Isolierung gegen- 
über alien wirklichen Lebensinteressen des Staates gerât. Und 
so wird die Frage, ob ein Gegensatz von Staat und Gesellschaft 
wirkiich besteht, zur Lebensfrage einer Soziologie, die, wie die 
marxistische, auch den Staat erfassen will. 

IV. 

Die Fortbildung; des GeselIschaftsbegriíFes bei Marx. 

In der Auffassung des Marxismus wird der Gegensatz von 
Staat und Gesellschaft aufgehoben. Diese Aufhebung, die 
wir für einen Hauptgedanken der soziologischen Grund- 

auffassung des Marxismus halten, vollzieht sich nicht etwa 

Marx-Studien IV. BanH 4 



60 Dr. Max Adler. 

in der Weise, dafi diese Gegensatzlichkeit gãnzlich gcleugnet 
wird, sondem dafi sie im Gegenteil ais eine Rcalitât auf- 
genommen und erklart wird, aber nicht ais eine logische Anti- 
thetik des Begriffes, sondem ais die historisch-psychologische 
Spiegelung eines realen Antagonismus der sozialen Kriifte. Marx 

und Engels haben auch nach dieser Richtung die Hegelsche Pliilo- 
sophie nur in ihrer produktiven Art ülierwunden, indein sie diese 

nicht etwa bloB ais Irrtum fallcn licCen, sondem ihren Wahr- 
heitsgehalt in die eigene Anscliauung „hinüberretteten". So wird 
auch hier der Hegelsche Widerstreit der Begriffe von Staat und 
Gesellschaft einerseits ais ein blofi ideologischer Schein aufge- 
zeigt, aiidererseits aber der reale Kern dieser Gegensatzlichkeit 
in der Gesetzlichkeit des sozialen Prozesses selbst bloBgelcgt. 
Und dies geschieht durch die Erkenntnis, daBder Staatnur 

eine historische Erscheinungsform des ge- 
sellschaftlichen Lebens überhaupt ist. Eine be- 

stimmte, im Laufe der geschichtlichen Entwicklung zur Entfal- 

tung gekommene Lebensform der menschlichen Vergesellschaf- 
tung bezeichnet sich im BewuBtsein ihrer Trager ais ein Gemcin- 
wesen, einen Staat; sie bleibt aber trotzdem die Gesellschaft selbst, 
nur auf einer bestimmten historischen Stufe ihrer Erscheinung. 
Sie erschien sich früher etwa ais Gens, ais Stamm, ais Stadt, 
ais Volk. 

Aber woher kommt die Gegensatzlichkeit dieser Form der 
Vergesellschaftung, die zu einem Auseinanderfallen von Staat und 

Gesellschaft führt? Dies liegt in der zuletzt nur erkenntniskritisch 

darzulegenden Sozialnatur auch des EinzelbewuCtseins begründet, 

wonach das BewuBtwerden der Gesellschaftlichkeit — auch wo 

es sich um eine bloBe Gruppen- oder Klassengesellschaftlichkeit 
handelt — für das naive BewuBtsein notwendig in den Vorstel- 
lungcn einer Allgemeinheit des Interesses und einer Solidaritat 
des Ganzen verlâuft, innerhalb welchen Zusammenhanges sich der 
einzeine ais ein mit allen anderen gleiches, zwar dienendes, aber 

zugleich auch gefõrdertes Glied desseiben erblickt. In diesem 
Sinne kõnnte man sagen, daB der Mensch von Natur aus nicht 

nur ein gesellschaftliches, sondem auch demokratisches Wesen 
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ist'). Die Gemeinschaft erscheint ihm nur ais eine VergrõBerung 

und Verstãrkung seines eigenen individuellen Wesens, 

ja mufi ihm so erscheinen, weil er ja schon in seinem individuellen 
Denken und Wollen auf die Allgemeingültigkeit dieser beiden 
Seitcn seines Wesens, dafi heiBt aber auf intentionale Verbunden- 
heit mit einer unbestimmten Vielheit von Artgenossen angelegt ist. 
Ohnebisauf diese erkenntniskritische Wurzel des Sozialcharakters 

aller individuellen Geistestãtigkeit vorzudringen, hat Marx doch 
die Tatsache selbst, dafi der Mensch nichts Geselischaftliches er- 
leben kann, das er nicht unter die Kategorie des Allgemeinen 
brâchte, zum Angelpunkt seiner Kritik der Klassenideologien ge- 
macht. An einer besonders aufschluBreichen aber wenig bekannten 
Stelle lesen wir: „Die Ideen und Gedanken der Menschen waren 
natürlich Ideen und Gedanken über sich und ihre Verhãltnisse, 
ihr EewuBtsein von sich, von d e m Menschen, denn cs war ein 
BewuBtsein nicht nur der einzelnen Person, sondem der einzelnen 
Person im Zusammenhange mit der ganzen Gesellschaft und von 
der ganzen Gesellschaft, in der sie lebten. Die von ihnen unab- 

hângigen Bedingungen, innerhalb deren sie ihr Leben produzier- 
ten, die damit zusammenhângenden notwendigen Verkehrsformen, 
die damit gegebenen persõnliçhen und sozialen Verhâltnisse mufi- 
ten, so weit sie in Gedanken ausgedrückt wurden, die Form von 
idealen Bedingungen und notwendigen Verhâltnissen annehmen, 
das heiBt aus dem Begriff des Menschen, dem menschlichen 
Wesen, der Natur des Menschen, dem Menschen hervorgehende 
Bestimmungen ihren Ausdruck im BewuBtsein erhalten. Was die 
Menschen waren, was ihre Verhâltnisse waren, erschien im Be- 

wuBtsein ais Vorstellung von dem Menschen, von seinen Daseins- 

') Ungeachtet seiner immer regen Machtgier und Eroberungs- 
lust. Gerade der Imperialismus schwelgt in einer Phraseologie von Mensch- 
heitsinteressen. Und sehr treffend sagt Rob. M i c h e 1 s in seiner sehr be- 
achtenswerten und ein reiches Material verarbeitenden Schrift „Zur 
Soziologie des Fartei wesens in der modernen Demokratie" (Leipzig 1911): 
„Der konservative Geist des alten Herrenstandes, so tief eingewurzelt er 
auch ist, bedirf — allerdings lediglich im Zeichen der Wahl — eines ver- 
hüllenden, weithin flatternden Gewandes mit demokratischem Falten- 
wurf" (S.8). 

4* 
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weisen oder von seinen naheren Begriífsbestimmungen^)." Hier 
ist denn auch die Quelle des Naturrechtes, die ais unvernünftig 
und dem menschlichen Wesen widersprechend (das heifit aber 
eigentlich ais unsozial), alies verwirft, vvas dem jeweils erkannten 
System widerspruchsloser Gesellschaftlichkeit widerspricht. Hier 
ist aber auch die Quelle des positiven Rechtes, welches nur aus 
dieser grundlegenden Form aller Gesellschaftlichkeit, wonach sie 
sich auf das Ganze bezieht, auf das Allgemeininteresse, auf die 
Bewahrung und Vertretung der Solidaritát aller, seine Legitima- 
tion holt, auch für alie zu gelten und sich den Gehorsam zu er- 
zwingen. In dem S o 11 e n, seien es nun die inneren Gebote der 
Moral oder die âuCeren Vorschriften des Rechtes, gevvinnt nur 
diese fundamentalc Vergenieinschaftung des Menschen eine neue, 
weil auf das Handeln bezogene BewuCtseins- und Lebensform. 

In jeder Vergesellschaftung bildet sich eine gewisse Organi- 
sation heraus, die den Zweck hat, diese Lebensform der in ihr 
vereinigten Menschen zu erhalten und zu schützen. Diese Organi- 
sation niit ihren Tragern bildet die „Regierung", den „Staat" 
dieser Gesellschaftsform. Solange die reale Gestaltnng einer Ver- 
gesellschaftung noch keine wirtschaftlichen Gegensatze in sich 
birgt, wie zum Beispiel innerhalb der mehr oder minder legendari- 
schen Lebensformen des Urkommunismus, deckt sich die Be- 
wuCtseinsforni dieses Lebens mit seinem Inhalt, fallen „Staat" 
und Gesellschaft zusammen. Aber in dieser Organisation liegen 
selbst schon Keime, die diese Identitat aufzuheben streben, indem 
die Machtfülle, die sie einzelnen Menschen verleiht, diese leicht 
instand setzt, ihre Stellung zwar weiter im Namen der Gesamt- 
heit, aber in der Wirklichkeit zu eigenem Interesse auszuüben. 
So wird die gesellschaftliche Form zu einem Mittel gegen die 
Gesellschaftlichkeit selbst und schafft innerhalb ihrer Gegensatze, 
welche die ursprüngliche Identitat der Begriffe von Gemeinschaft, 
Recht und Staat sprengen niüssen. Aber diese Sprengung vbllzieht 
sich nicht ebenso auch sofort in dem BewuBtsein der Menschen, 
die fortfahren, diese Begrifíe in ihrer solidarischen Bedeutung zu 
gebrauchen, auch wenn Staat und Recht schon lângst keine wider- 
spruchslose und solidarische Gemeinschaft aller mehr darstellen. 

') K. Marx, „Der heilige Max", Dokumente des Sozialismus, her- 
ausgegeben von E. Breactam, III. Bd. S. 128. 
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Ja durch die soziale Natur ihres Wesens, wonach sie sich nur ais 
Exemplar einer Gattung denken kõnnen, gelangen sie fast 
zwangslâufig dazu, in dieser Vorstellungsart ais etwas Selbst- 
verstandlichem zu verweilen. So konnte Engels sagen: „Im 
Staate stellt sich uns die erste ideologische Macht über die Men- 
schen dar. Die. Gesellschaft schafft sich ein Organ zum Werk- 
zeug ihrer gemeinsamen Interessen gegenüber inneren und 
âuBeren Angriffen. Das Organ ist die Staatsgewalt. Kaum ent- 
standen, verselbstândigt sich dieses Organ gegenüber der Gesell- 
schaft, und zwar um so mehr, je mehr es Organ einer bestimmten 
Klasse wird, die Herrschaft dieser Klasse direkt zur Geltung 
bringt^)." 

Das Eigentümliche der Staatsform ist also dieses, daB sie 
stets die Vergeselischaftung unter dem Begriff des Allgemein- 
interesses denkt, vvâhrend es in Wirklichkeit stets die Sonder- 
interessen der innerhalb der Vergesellschaftung herrschenden 
Krâfte sind, die den Staat konstituieren und sein Wesen aus- 
machen. Das heil3t: es tritt nicht ein für sich bestehendes Etwas, 
der Staat, einem eiementaren anderen Gefüge, der Gesellschaft, 
entgegen; sondem die Staatsform ist die widerspruchsvolle 
Ideologie, in welcher die'gesellschaftliche Realitât erlebt und ge- 
staltet wird. Sie ist widerspruchsvoll, weil sie ihrer Form nach 
stets auf die Allgemeinheit der Gemeinschaft gerichtet ist, ihreni 
Inhalte nach aber stets nur Partialinteressen vertritt. Die Idee 
des Staates vertritt einen allgemeinen Willen und nimmt von die- 
ser Voraussetzung aus die Berechtigung her, Gesetze zu diktieren, 
denen jeder sich fügen muB. Aber den Inhait dieses allgemeinen 
Willens diktieren nicht ,,alle", sondem die herrschenden Klassen 
in der Gesellschaft, so dafi die Gesetze eben nur der in der Form 

des allgemeinen Willens protokollierte Sonderwille der Herr- 
schenden sind. Das ist eben die charakteristische Dialektik im 
Staatsbegriffe, die zu der Sonderung zweier einander entgegen- 
gesetzter Gemeinschaftsprinzipien, des altruistischen des Staates 
und des egoistischen der Gesellschaft, geführt hat, dafi in Jer 

Staatsform ein an sich bloB partialer Interessenkomplex die Form 

einer allgemeinen Solidaritat angenommen hat, die nicht blofi 

O F. Engels, „Ludwig Feuerbach etc.", 2. Aufl., S. 51. 
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àuBeren Gehorsam ihrer Gebote, sondem auch Anerkennung ihrer 
Heiligkeit verlangt. Das Staatsgesetz soll nicht nur ais Zwangs- 
oídnung befolgt, sondem auch ais Rechtsordnung verehrt und 
respektiert werden. 

Es ist ungemein interessant und lehrreich für die Geistes- 
geschichte des Sozialismus, dafi sich die Aufdeckung dieses inne- 
ren Wlderspruches in der bürgerlichen Idee des Staates und seiner 
Rechtsordnung schon an der Schwelle des neuzeitlichen Sozialis- 
mus volizieht, und zwar fast gleichzeitig bei zweien seiner ersten 
Vorkámpfer, bei seinem ersten Theoretiker Thomas Morus 
und bei dem ersten Führer einer kommunistischen Bewegung in 
Deutschland, Thomas Münzer. In dem Buche „Utopia", 
das so viele geniale Vorwegnahmen der spâteren Kritik des 
kapitalistischen Systems und der Gedanken des modernen Sozia- 
lismus enthâlt, obgleich es vor 400 Jahren geschrieben ist, zu 
einer Zeit, da dieses kapitalistische System erst in seinen An- 
fângcn war — in diesem vvunderbaren Buch ist zu lesen; „Wenn 
ich alie die Staaten, welche heutzutage in Blüte stehen, durch- 
nehme und betrachte, so sehe ich, so wahr mir Gott helfe, in ihnen 
nichts anderes ais eine Verschvvõrung der Reichen, die u n t e r 
dem Deckmantel und Vorwande des Staats- 
interesses lediglich für ihren eigenen Vorteil sorgen; und 
sie denken alie mõglichen Arten und Weisen und Kniffe aus, wie 
sie das, was sie mit üblen Künsten zusammengerafft haben, 
erstens ohne Furcht, es zu verlieren, behalten, sodann, wie sie die 
Arbeit aller Armen um so wenig Entgelt ais mõglich sich ver- 
schaffen mõgen, um sie auzunützen. Diese Anschlâge, welche die 

Reichen im Namen der Gesamtheit, also auch der 
Arme n, aufgestellt und durchzuführen beschlossen haben, 
wurden dann zu Gesetzen erhoben^)." Und ganz 
in gleichem Sinne schreibt Münzer in seiner letzten Schrift; 
„Hoch verursachte Schutzrede", die Karl Kautsky seine leiden- 
schaftlichste und revolutionârste nennt: „Die GroBen machen's, 
wie sie wollen ... die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und 
Ráuberei sind unsere Herren und Fürsten, sie nehmen alie Krea 

') Morus, „Utopia*', übersetzt von Dr. Wessely, München 1896, 
S. 159- 
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turen zum Eigentum. Die Fische im Wasser, die Võgel in der 
Luft, das Gewáchs auf Erden, alies mufi ihr sein. D a r ü b e r 
lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen unter 
die A r m e n und sprechen; Gott hat geboten, du 
sollst nicht stehlen; sie seibst aber folgen dem nicht... 
So sich er (der Arme) dann vergreift am allergeringsten, muB 
er hángen*)." 

Der richtige Kern in der Hegelschen Lehre von dem Wider- 
spruch zwischen Staat und Geselischaft ist aiso der, dafi hier eine 
reale Gegensátzlichkeit innerhalb der gesellschaftlichen Lebens- 
verhâltnisse selbst vorliegt, die durch die ideologische Form, in 
welcher dieselbe im Staate zu einer scheinbar soiidarischen Einheit 
verbunden auftreten, zunüchst verdeckt wird. Diese ideologische 
Form, in welcher die Menschen sich ihrer Vergesellschaftung ais 
eines Rechtszustandes bevvufit werden, das heifit ais Glieder einer 
Allgemeininteressen vertretenden Ordnung, gehõrt zu den not- 
wendigen Fornien des sozialen BewuStseins überhaupt, und dar- 
aus entsteht ja auch der Schein des Widerspruches zwischen Staat 
und Geselischaft. Jedes Klasseninteresse wiil seinen Willen zum 
herrschenden gestalten, strebt daher danach, die Macht im Staate 
an sich zu reiBen und seinen Willen ais den Willen des Allgemein- 
interesses zu proklamieren. In diesem geschichtlichen ProzeB ist 
auch das „Recht" stets auf Seite der unterdrückten Klasse, weil 
mit ihrer Befreiung der Kreis des „Allgemeininteresses" stets 
eine Erweiterung erfáhrt. Woher diese ideologische Form der 
Vergesellschaftung rührt, ob sie, wie wir sagten, wirklich eine 
letzte Bewufltseinsform ist, und welches ihre besondere Gesetz- 
lichkeit, das ist kein Problem der Soziologie, daher auch nicht 
des Marxismus; dies gehõrt in die Erkenntniskritik, die hier 
ailerdings meines Erachtens zu einer notwendigen Ergãnzung 
des richtigcn Sinnes der materialistischen Geschichtsauffassung 
unerláBÜch heranzuziehen ist — wie ja auch die moderne Natur- 
wissenschaft ihre Grundbegriffe nicht mehr ohne bewuBle Ver- 
arbeitung erkenntniskritischer Resultate verwenden kann^). Die 

*) Zitiert bei K^rl Kautsky, „Die Vorlâufer des modernen Sozialis- 
mus", i.Bd. (1895) S. 290. 

VrI. hiezu Max Adler, „Marxistische Probleme", i.Kapitel, „Das 
Formalpsychische in der materialistischen Geschichtsauffassung", 5. Aufl. 
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marxistische Auffassung setzt diese ideologische Form der 
Rechtsordnung, in welcher die Vergesellschaftung erlebt wird, 
voraus, und darf sie voraussetzen. Ihre Aufgabe ist nur, die 
konkrete Ausfüllung dieser Form und die Sonderge.staltungen 
sowie Veránderungen dieses Inhaltes aus den Gestaltungen und 
Verândcrungen der geselischaftlichen Zusammenhiinge selbst zu 
erklâren. Und die wichtigste dieser Erklarungen besteht darin, 
vou vorneherein darauf zu achten, dafi die Staatsform mit der 
Rechtsform nicht identisch ist, sondem nur jene besondere histo- 
rische Gestaltung der Rechtsform bezeichnet, in welcher ein Teii 
der Geseilschaft die Macht hat, seinen Willen und sein Interesse 
für das Ganze auszugeben. 

Aus diesem Grundverhâltnis ergibt sich nun eme doppelte 
Konsequenz, auf die Marx in noch viel zu wenig beobachteten 
Ausführungen seiner Jugendschriften hingewiesen hat, die den 
Hegelschen Gegensatz, wonach der Staat das Allgemeine, die Ge- 
seilschaft aber das Private, das Egoistische sei, in hõchst auf- 
klârender Weise dieses Scheines entkleiden. Dieser Gegensat'? 
ist nâmlich nur die notwendige ideologische Folge der bürger- 
lichen Mystifikation des Staats- und Rechtsbegrifíes, welche sich 
aus der dem bürgerlichen Standpunkte selbstverstândlichen Identifi- 
zierung seines Klasseninteresses mit der Staats- und Rechts- 
ordnung überhaupt ergibt. Und er bewirkt nicht nur ciner- 
seits, daB die bloCen Sonderinteressen der in der bürger- 
lichen Geseilschaft herrschenden Klassen ais Allgemeininter- 
essen, ais heilige Interessen der Nation und somit des Staates 
auftreten, sondem daB andererseits alie Interessen der be- 
herrschten Klassen, mõgen sie auch vielleicht an innerer gesell- 
schaftlicher Bedeutung und Weite ihres Umfanges jene herrschen- 
den weit übersteigen, ais Privatinteressen erscheinen, um die sich 
der Staat nicht zu kümmern braucht. So erscheint auf diesem 
Standpunkt zum Beispiel zwar die Freiheit des Arbeitsvertrages, 
das heifit das von jeder staatlichen Normierung freie Recht auf 
Ausbeutung, ais ein allgemeines, ein Staatsinteresse, das ebenso 
heilig sein soll wie das Privateigentum. Die Altersversorgung da- 
gegen, das heiBt die Frage, wovon alte Menschen, nachdem sie ihr 
ganzes Leben in Arbeit hingebracht haben, leben sollen, wenn s'.e 
durch Alter arbeitsunfâhig geworden sind und keine sonstigen 
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Besitztümer haben, ist ihre private Angelegenheit, die nach An- 
sicht des noch sozialpolitisch unangekrânkelten bürgerlichen Staa- 
tes auch nur durch private Mittel (Wohltátigkeit) zu lõsen ist. 
Ganz konsequent erscheint daher auch von diesem Standpunkt 
die Armut, die Besitzlosigkeit nicht eigentlicii ais ein sozialcs 
Phanomen, sondem ais ein privates Schicksal, ais Folge ent- 
weder besonderen Unglückes oder der Unfáhigkeit, des UnfleiBes, 
der mangelnden Okonomie ihrer Trâger. Weil der sittliche Inhalt 
der gesellschaftlichen Verbundenheit mit dem Staate, das heiBt 
aber hier mit der Herrschaft der Besitzinteressen zusammenfállt, 
80 rückt die Besitzlosigkeit für den selbstbewuBt bürgerlichen 
Standpunkt nicht nur in die Sphâre des Privaten, sondem fast in 
die des Lasters. Und die Besitzenden sind — seit Aristóteles hat 
sich diese Anschauung bis in die Bücher Lorenz v. Steins er- 
halten — nicht nur diejenigen, welche tatsâchlich die Herrschaft 
ausüben, sondem welche auch verdienen, zu herrschen. 

Marx behandelt diesen innerlichen Widerspruch in der 
bürgerlichen Ideologie des Staates besonders eingehend in seinen 
Beitrâgen zu den ,,Deutsch-franzõsischen Jahrbüchern", und zwar 
unter dem Gesichtspunkt des fundamentalen Gegensatzes einer 
menschlichen Emanzipation zu einer bloB politischen Emanzi- 
pation. Ich habe hierauf bereits einmal ausführlicher hinge- 
wiesen^). Der Ausdruck „menschliche" Emanzipation verrát den 
EinfluB Feuerbachs, der damals auf Marx zu wirken begann. Aber 
gemeint ist mit ihm schon mehr ais der Feuerbachsche Humanis- 
mus, namlich der Standpunkt einer s o z i a 1 e n Grundanschauung 
gegenüber der bloB politischen, welche die allgemeine soziale Ver- 
flochtenheit aller Beziehungen und Zustánde des menschlichen 
Lel)ens hinter den politischen Formen, die bloB ihr historischer 
Ausdruck sind, noch nicht erkannt hat. Berühmt ist in diesem 
Zusammenhange die Marxsche Kritik an den „Menschenrechten" 
der franzõsischen Revolution, in deren die Allgemeinheit be- 
sonders emphatisch umfassenden Form er gleichsam die Zwangs- 
lâufigkeit des ideologischen Mechanismus bloBlegt, durch welchen 
einem bloB partikularen Inhalt die Form der Allgemeinheit auf- 
geprâgt wird. Marx zeigt, daB „keines der sogenannten Menschen- 

') „Marx-Studien", IV. Bd., „Die sozialistische Idee der Befreiun;.' 
bei Marx", auch separat erschienen Wiener Volksbuchhandlung 1918. 
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rechte über den egoistischen Menschen hinausgeht, über den 
Menschen, vvie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, nâmlich 
auf sich, auf sein Privatinteresse und seine Privatvvillkür zurück- 
gezogenes und vom Gemeinsamen abgesondertes Individuum ist. 
Weit entfernt, daB der Mensch in ihnen ais Gattungswesen auf- 
gefaCt wurde, erscheint vielmehr das Gattungsleben seibst, die 
Gesellschaft, ais ein den Individuen âuBerlicher Rahmen, ais Be- 
schrankung ihrer ursprünglichen Selbstandigkeit. Das einzige 
Band, das sie zusammenhâlt, ist die Naturnotwendigkeit, das 
Bedürfnis und das Privatinteresse, die Konservation ihres Eigen- 
tums und ihrer egoistischen Person*)." 

Die politische Gesellschaftsauffassung, das heiBt die An- 
schauung, welche die Allgemeininteressen des gesellschaftlichen 
Lebens in der Staatsform verwirklicht findet, ist daher für Marx 
nur eine teilweise Emanzipation — wobei dieser Begrilí sowohl 
die soziale vvie die intellektuelle Emanzipation bedeutet. Denn 
solange man nur bei dieser Auffassung verharrt, bleibt der ein- 
zelne auch in der Erkenntnis in den Widersprüchen dieser 
Ideologie verfangen. Diese spaltet das Dasein des Menschen in 
einer geradezu verhângnisvollen VVeise. ,,Der voliendete politi- 
sche Staat", sagt Marx, ,,ist seinem Wesen nach das Gattungs- 
leben der Menschen im Gegensatz zu seinem mate- 
r i e 11 e n L e b.e n. Alie Voraussetzungen dieses egoistischen 
Lebens bleibenauBerderStaatssphâreinder bürger- 
lichen Gesellschaft bestehen, aber ais Eigenschaften der bürger- 
lichen Gesellschaft. Wo der politische Staat seine wahre Ausbil- 
dung erreicht hat, führt der Mensch nicht nur im Gedanken, im 
BewuBtsein, sondem in der Wirklichkeit, im Leben ein d o p- 

peltes, ein himmlisches und ein irdisches Le- 
ben, das Leben im politischen Gemeinwesen, vvorin er sich ais 
Gemeinwesen gilt, und das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft, 
worin er ais Privatmensch tâtig ist, die anderen Menschen ais 
Mittel betrachtet, sich seibst zum Mittel herabwürdigt und zum 
Spielball fremder Mâchte wird^)." Die bloB politische Auffas- 
sung kann also überhaupt nicht das Ganze des soziaien Zusammen- 
hanges erfassen, weil sie von vornherein eine Teilauffassung, die 

„Marx-Engels' NachlaB", herausgegeben von Mehring, I., S. 419. 
„Marx-Engels' NachlaB", I., S. 407—408. 
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klassenmãfiig bestimmte Anschauung eines Teiles der Gesellschaft 
ist. Darum nennt Marx auch eine nur politische Revolution eine 
„teil\veise Revolution". Der Staatsbegriff der bürgerlichen Ge- 
sellschaft ist mit der politischen Revolution des Bürgertums zu- 
gleich vorbereitet und ausgestaltet worden. „Worauf berulit eine 
teilvveise, eine nur politische Revolution?" fragte Marx bereits 
in seiner „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie". „Darauf, 
daB ein Teil der bürgerlichen Gesellschaft sich 
emanzipiert und zur allgemeinen Herrschaft gelangt, darauf, dafi 
eine bestimmte Klasse von ihrer besonderen Situa- 
tion aus die allgemeine Emanzipation der Ge- 
sellschaft unternimmt." Und er fügt hinzu: „Keine Klasse der 
bürgerlichen Gesellschaft kann diese Rolle spielen, ohne einen 
Moment des Enthusiasmus in sich und in der Masse hervorzu- 
rufen, worin sie mit der Gesellschaft im allgemeinen fraternisiert 
und zusammenflieBt, mit ihr verwechselt und ais deren allgemeiner 
Reprâsentant empfunden und anerkannt vvird... Nur i m 
Namen der allgemeinen Rechte der Gesell- 
schaft kann eine besondere Klasse sich die allgemeine Herr- 
schaft vindizieren^)." 

Man sieht, in den historischen Momenten, in denen sich 
mit dem Siege einer vorstürmenden Klasse die groBen Liqut- 
dierungen der sozialen Entwicklung vollziehen, ist keine Rede 
von einem Widerspruch von Staat und Gesellschaft und noch 
weniger gilt hier die Gesellschaft ais das Reich des Egoismus und 
des bloB individuellen Interesses. Vielmehr empfángt in diesen 
Epochen jede staatliche Neuschõpfung gerade aus dem Gesichts- 
punkt der Gesellschaft ihre hahere Weihe ünd wird so hier das 
eigentiiche Verháltnis blitzartig klar, daB eben Staat und Ge- 
sellschaft ein und dasselbe sind, nur ersterer die ideologische 
BewuBtseinsform der letzteren ais eines realen Zusammenhanges 
des menschlichen Daseins. Erst wenn nach Verglühen des revolu- 
tionãren Enthusiasmus die Eigenfarbe dieser Realitat sichtbar 
wird, indem sich nun zeigt, daB eben nicht alie Formen und 
Beziehungen der Vergesellschaftung in die Staatsform ihre Auf- 
nahme gcfunden haben, sondem nur jene, an deren besondereni 

*) ,,Marx-Engels' NachlaB", I., S. 395. 
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Schutz die Trâger der Revolution ein Lebensinteresse gehabt hat- 
ten, vollzieht sich abermals die Trennung der Begriffe von Staat 
und Gesellschaft. Und diese Trennung bleibt so lange ideell be- 
stehen, bis nicht ein Standpunkt gevvonnen ist, von dem aus diese 
Trennung eben nur mehr ais ein Schein durchschaut wird, er- 
zeugt dadurch, daB der Staatsbegriff, an sich widerspruchslos, 
angewendet wird auf einen Inhalt, der in seiner inneren Gegen- 
sâtzlichkeit ihm ganz inadâquat ist, ja ihm direkt widersprechen 
muB: auf die klassengespaltene soziale Wirklichkeit. Dieser 
Standpunkt ist der des Marxismus. Er ist die Abkehr aus der 
Welt der ideologischen Reflexe und die „Zurückführung der 
menschlichen Welt, der Verháltnisse auf den Menschen selbst." 
Es ist dies, wie wir früher sagten, nicht nur eine Umgestaltung 
der bloB politischen Revolution in die soziale, sondem vor aliem 
auch eine Emanzipation des Denkens selbst, eine 
Revolutionierung auch der Auffassung voni Wesen des Staates 
und der Gesellschaft selbst. In diesem doppelten Sinn besteht da- 
her zu Recht, was Marx schrieb: ,,Erst wenn der wirkliche 
Mensch den abstrakten Staatsbúrger in sich zurücknimmt und 
ais individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner 
individuelien Arbeit, in seinen individuellen Verhâltnissen Gat- 
tungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine forces 
propres ais gesellschaftliche Krãfte erkannt 
und organisierthat und daher die gesellschaftliche Kraft 
nicht mehr in der Gestait der politischen 
Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche 
Emanzipation vollbracht')." 

So also ist der Staat für den marxistischen, das heifit 
soziologischen Standpunkt nur eine ideologische Form einer in 
ihr erscheinenden, in ihrer Wesenheit aber erst aufzusuchenden 
gesellschaftlichen Struktur, und sie erweist sich nach Aufdeckung 
derselben ais eine zu enge Form. Darum nennt Marx die Über- 
windung dieser zu engen, weil bloB politischen Auffassung die 

menschliche Emanzipation, und darum bezeichnet er die bloB 
politische Auffassung, „den politischen Verstand" ais eine be- 
schrankte und notwendig einseitige Denkweise, die unfáhig ist. 

') „Mnrx-EngeIs' NachlaB", I., S. 424. 
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„die Quelle sozialer Gebrechen zu entdecken"^). Der angeblich 
notwendige Gegensatz von Staat und Gesellschaft verschwindet, 
sobald man erkannt hat, daB der Standpunkt des Staates die Vor- 
stellung eines abstrakten Ganzen ist, „das nur durch die Tren- 
nung vom wirklichen Leben besteht", wâhrend der Blick auf die 
Gesellschaft erst das wirkliche Ganze erschlieBt, von dem im 
Staate stets nur ein verzerrtes Bild erscheint. Auf diese Weise 
wird also nunmehr dieser Gegensatz endgültig überwunden: 
Staat und Gesellschaft sind eine untrennbare Einheit, indetn 
unter gewissen historischen Bedingungen, namlich nach Heraus- 
bildung der õkonoinischen Klassengegensâtze, der Staat diejenige 
soziale BewuBtseinsform ist, in welcher die Vergesellschaftung 
auftritt und ausgestaltet wird. Der Schein des Gegensatzes von 
Staat und Gesellschaft erklârt sich daraus, daB diese historische 
Form, wonach sich stets bestimmte Sonderinteressen, sobald sie 
herrschend geworden sind, ais Allgemeininteressen, ais Staats- 
interessen geltend machen, für die Wesensform des sozialen 
Lebens selbst genommen wfird, so daB der ,,Staat" ais eine eben- 
solche Urform des menschlichen Lebens erscheint wie die „Ge- 
sellschaft". 

Hier hat die Auffassung des Marxismus ganz dieselbc 
kritische Wendung des Denkens vollzogen w^ie gegenüber den 
õkonomischen Begriffen. Bekanntlich ist dies ja der ncue und die 
bisherige nationalòkonomische Betrachtung umwálzende Charakter 
der Marx-Engelsschen Auffassung, daB sie in den õkonomischen 
Erscheinungen nicht mehr ewige Naturbestimmtheiten des Wirt- 
schaftslebens überhaupt erblickt, sondem bloB historisch ge- 
wordene und daher auch durch den weiteren historischen ProzeB 
wandelbare Formen des gesellschaftlichen Seins und Geschehens. 
Sie bricht entschieden mit jener liürgerlichen Auffassung der 
wirtschaftlichen Erscheinungen, die, wenn sie schon eine Ent- 
wicklung bis zu ihnen herauf annehmen mu6, doch, wie Marx ini 

') „Marx-Engels' NachlaB", II., S. 52. — Von daher stammt der.n 
auch der neue soziologische Unterschied zwischen einer sozialen 
und einer politischen Revolution, der im System des Marxismus kein 
bloBes Schlagwort politischer Agitation ist, sondem eine grundsâtzliche 
Orientierung über die Art des Verlaufes sozialer Entwicklung. Vgl. hiezu 
meine Schrift; „Die sozialistische Idee der Befreiung bei Marx", S. 14 ff. 
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zweiten Vorwort zum „Kapital" sagt, die kapitalistische Ord- 
nuiig „als absolute und letzte Gestait der gesellschaftlichen Pro- 
duktion auffafit". Auch die õkonomischen Kategorien — Privat- 
eigentum, Ware, Lohn, Profit, Kapital etc. — sind geradeso hin- 
sichtlich ihres Entstehens und ihres Fortbestandes von der Ge- 
staltung und dam Wechsel der ihnen zugrunde liegenden Pro- 
duktionsverlialtnisse bedingt wie in weiterer Foige die übrigen 
ideologischen Kategorien. Alie „diese Ideen, diese Kategorien", 
sagt Marx schon in der Schrift „Das Elend der Philosophiç"', 
„sind so wenig ewig ais die Ordnungen, deren Ausdruck sie sind. 
Es sind Iiistorische und vergangiiche Produkte. Es gibt eine un- 
unterbrochene Bewegung in der Vermehrung der produktiven 
Kriifte, in der Zerstõrung der sozialen Verháltnisse, in der Bil- 
dung der Ideen — unverMnderlich ist nur der Wechsel — mors 
immortalis*)." 

Diese selbe Verflüssigung scheinbar unverãnderlicher 

Naturbestimmtheiten des sozialen Lebens, wie sie der Marxismus 
gegenüber den õkonomischen Begriffen durchführt, vollzieht er 
auch an den politischen. „Der Staat" ist ebensowenig eine 
Wesensform des gesellschaftlichen Daseins wie „der Kapitalis- 
mus". Die Begriffe Staat, politische Gewalt, õffentliche Inter- 

essen u. dgl. sind im Gedankenzusammenhange des Marxis- 

mus durchaus nur historische Begriffe. Sie bedeuten stets 
einen besonderen Ausdruck ganz bestimmter historisch geworde- 
ner geselischaftlicher Organisationsstufen, nie aber eine Form 
dieser gesellschaftlichen Struktur überhaupt. Es gilt vom Staats- 

begriff genau das gleiche, was Marx von dem Eigentumsbegriff 

einmal folgendermaBen ausgedrückt hat; „In jeder historischen 
Epoche hat sich das Eigentum anders und unter ganz verschiede- 
nen gesellschaftlichen Verháltnissen entwickelt. Das bürgerliche 

Eigentum definieren, heiBt somit nichts anderes, ais alie gesell- 
schaftlichen Verháltnisse der bürgerlichen Produktion darstellen. 
Eine Definition des Eigentums ais eines unabhángigen Verhalt- 
nisses, einer besonderen Kategorie, einer abstrakten und ewigen 
Idee geben wollen, kann nichts anderes sein ais eine Illusion der 

') Marx, „Elend der Philosophie", 2. Aufl., S. 91. 
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Metaphysik oder der Jurisprudenz^)." In Durchführung dieser 
historischen Auffassung versteht der Marxismus unter Staat „die 
organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer ande- 
ren", wie bereits im „Kommunistischen Manifcst" zu lesen ist. 
Somit wird es klar, dafi jede Kritik, die gegenübcr diesem 
Staatsbegriff mit einem Allgemeinbegriíf vom Wesen des Staates 
überhaupt zu Felde zieht, an dem eigentlichen Standpunkt des 
Marxismus ganz vorbeigeht. 

Dies tut nun die Kelsensche Kritik, deren Staatsbegriff 
übrigens nicht nur ein so allgemeiner ist, daB er über die be- 
sondere historische Organisationshõhe und Eigenart des verwirk- 
licbten Staatsgebildes gar nichts aussagt, sondem überdies ein 
Normbegrifí ist, also in eine ganz andere Betrachtung sozialer 
Erscheinungen hinweist ais die soziologischen Begriffe, welche 

stets SeinsbegrifFe, das heiBt Begriffe vom Sein und Werden ge- 
sellschaftlicher Erscheinungen sind. Aber wollen wir von diesem 
letzteren Moment einstweilen noch absehen. Es kõnnte namlich 
eingewendet werden, daC eine Kritik vom Standpunkte eines all- 
gemeinen Begriffes doch auch gegenüber einer historischen Auf- 

fassung am Platze sein kann, wenn sie nãmlich zu dem Resultat 

führt, zu zeigen, dafi die historischen Begriffe einem allgemeinen 
Tatbestande, ais dessen Modifikation sie doch bloB erscheinen, 
widersprechen. Und eine solche Kritik widerspricht durchaus 

nicht dem Marxismus, ja entspricht vielmehr dem, was wir vor- 
hin selbst in den Worten Marxens über die Notwendigkeit all- 
gemeiner abstrakter Begriffe gehõrt haben, die jeder denkenden 
Betrachtung zugrunde zu legen sind. Wenn man sich nur be- 

wuBt bleibt, dafi sie bloBe Abstraktionen sind, die ihre ganze 
Bedeutung erst durch die wechselnde Fülle des konkreten histori- 

schen Stoffes erhalten, aus der sie ja gewonnen wurden, so dienen 
diese allgemeinen Begriffe sogar dazu, unsere Erkenntnis zu ord- 
nen und zu befõrdern. Wollen wir also sehen, ob von diesem 
Standpunkt aus der Kelsensche Staatsbegriff für die Sozio- 
1 o g i e   und nur um diese handelt es sich hier — eine kriti- 
sche und systematische Bedeutung hat. 

») K. Marx, „Elend der Philosophie", S. 140. 
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V. 

Der formale Rechtslogísmus Kelsens. 

Kelsen versteht in seiner Staatslehre unter Staat einen 
Herrschaftsverband, wobei es zunachst gleichgültig ist, 
ob dieser Herrschaftsverband mit einer Gebietskõrper- 

schaft zusammenfâllt oder nicht. „Entscheidend ist allein der 
Herrschaftscharakter. Das bedeutet aber zunachst nichts anderes, 
ais daB die Ordnung des menschlichen Zusammenlebens, die nian 
ais Staat zu bezeichnen pflegt, eine Zwangsordnung ist, 
und dafi diese Zwangsordnung... niit der 
Rechtsordnung zusammenfallt" (S. 6). Kelsen 
definiert also den Staat ais rechtliche Zwangsordnung und sieht 
hierin das zureichende Bestimmungsmerkmal des Staates. Schon 
jetzt láBt sich aber erkennen, dafi mit einer solchen rein formalen 
Definition für die Frage nach dem Wesen einer bestimmten histo- 
rischen Staatsform gar nichts gewonnen ist. Der patriarchalische 
Staat ist genau so eine rechtliche Zwangsorganisation wie der 
bürgerliche. Aber was hewirkt den Unterschied? Antwortet man, 
eben die verschiedene Gestaltung der Zwangsorganisation, so ist 
ja gerade dies das soziologische Interesse, zu erkennen, worauf 
die Zwangsorganisation jeweils beruht und was zu ihrer Ab- 
anderung und Umwandlung führt. Die Definition des Staates 
überhaupt ais rechtlicher Zwangsorganisation hat ungefâhr die- 
selbe Bedeutung wie die eines Tieres ais organisierter Materie. 
Bcide Male kann eine so weite Definition eigentlich nur eine 
einzige wirkliche Bedeutung haben, eine gleichsam warnende: 
bei den Tieren ja nicht zu meinen, daB man tierisches Leben aiis 
unorganisierter Materie herleiten kõnnte; bei den Staaten wohl 
darauf zu achten, daB alies staatliche Leben sich von vornherein 
nur in einer bestimmten rechtlichen Organisationsform vorfindet 
und aus dieser allein zu verstehen ist. 

Letzteres ist wohl auch der im Grunde polemische Sinn der 
Kelsenschen Staatsdefinition. Es soll von vorneherein der Staats- 
begriff unter den rechtlichen, das heiBt aber normativen Ge- 
sichtspunkt einer Befehlsordnung gebracht werden, womit die 
k a u s a 1 e Betrachtung von der WurzeI aus abgeschnitten wird. 
Staatliches Leben, was gleichbedeutend ist mit sozialem Leben, 
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da doch der Staat ein Stück soziales Leben ist, wird auf diese 
Weise von vornherein ais ein Objekt normativer Betrachtung 
charakterisiert, an welchem nicht mehr interessiert, wie es ent- 
standen ist und wie es sich wandelt, sondem wie es geordnet ist 
und anders geordnet werden soll. Und zugleich hat der Kelsen- 
sche Staatsbegriíf in bezug auf die Kritik der marxistischen 
Staatslehre noch eine spezielle polemische Bedeutung, die eigent- 
lich, so sehr sie aus einera GrundmiBverstándnis herrührt, doch 
diese ganze Kritik erst mõglich macht. Kelsen geht niimlich, wie 
wir sehen werden, von der merkwürdigen Voraussetzung aus, 
daB die marxistische Theorie den Zwangscharakter der Staats- 
ordnung überhaupt bekâmpft; und so hat er leichtes Spiel, zu 
zeigen, daB diese Lehre, indem sie den Staat „absterben" lassen 
will, in Anarchismus ausmündet, ohne sich dies selbst eingestehen 
zu wollen, somit in sich widerspruchsvoll ist. 

Wollen wir indes vorlaufig hievon absehen, worauf spâtcr 
ausführlich eingegangen werden mu6, und wollen wir hier auch 
ebenso Abstand nehmen von einer Erõrterung des erkenntnis- 
kritisch und methodologisch prinzipiellen Unterschiedes in der 
Auffassung des Staates bei Kelsen und im Marxismus, die in 
einen anderen Zusammenhang gehõrt. Denn Kelsen will ja selbst 
an den Begriffen des Marxismus nur eine immanente Kritik üben, 
das heifit eine solche nicht von seinem Standpunkt, sondem von 
dem eigenen Standpunkt des kritisierteii Systems selbst; und nur 
eine solche Kritik verdient diesen Namen; denn jede andere ist 
nicht mehr Kritik des Marxismus, sondem Widerstreit gegen ihn 
von einem anderen, ihm fremden Standpunkt. Wir werden noch 
sehen, daB Kelsen die Festhaltung dieser Route der immanenten 
Kritik nicht gelungen ist, weil er ein viel zu eingefleischter 
Kelsenianer ist, ais daB ihm dies hatte gelingen kõnnen. Wir wer- 
den dies sofort schon bei dem ersten Schritt dieser Kritik wahr- 
nehmen, bei der Aufzeigung der angeblichen Widerspruchsfülle 
des marxistischen Staatsbegriffes. Sehen wir also zu, wieso Kel- 
sen dahin gelangt, den Staatsbegriff bei Marx und Engels in sich 
selbst ungenügend und widersprechend zu finden. 

Kelsen umschreibt zunãchst den Marxschen Staatsbegriff, 
wonach der Staat ais die Herrschaftsorganisation einer Klasse 
aufgefaBt wird, deren Zweck die Ausbeutung der beherrschten 

Marx-Stuclíen IV, Band 
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Klasse sei. An diesem Staatsbcgriíf tadelt er vor aliem, daB diese 
Definition nicht nur dem Wesen der Sache nicht entspreche, 
sondem überdies auch in dem Merkmal der Ausbeutung ais 
Zweck der Herrschaft ein ganz ungenügendes Element zur Be- 
griffsbestimmung vervvende. Es sei nâmlich selbstverstândlich, 
daC jede Zvvangsordnung nicht um ihrer leibst willen, sondem 
wegen eines auCer ihr liegenden Zweckes geübt werde; dieser 
Zweck k a n n Ausbeutung der Unterworfenen sein, muB es aber 
nicht sein. Durch den Ausbeutungszweck wird also der Staats- 
begrifí gar nicht eindeutig bestimmt (S. 6—7). 

In diesem logisch unanfechtbaren Raisonnement, das sich 
scheinbar ais immanente Kritik des Marxismus gibt, tritt aber 
sofort und fast elementar die schroffe Verschiedenheit der sozio- 
logischen (marxistischen) von der formaljuristischen Kelsenschen 
Staatsauffassung zutage. Für diese letzterehandelt es sich gar nicht 
um den Staat, wie er \v i r k 1 i c h ist, wie er in der gesellschaft- 
lichen Realitât lebt und wirkt, wie er historisch, psychologisch, 
kausal zustande gekommen ist und sich weiter gestaltet. Sondem 
für Kelsen ist nur „der Staat ais solcher" wichtig, wie er nirgends- 
anders ais in dem juristischen Begriffshimmel existiert. Für ihn 
kommt daher auch gar nicht in Betracht, ob nicht vielleicht die 
Vieldeutigkeit der formal-juristischen Staatsdefinition durch den 
sozialen ProzeB zu historischer Eindeutigkeit reduziert ist. Ge- 
wiB vermag ,,der Staat ais solcher" tausenderlei Staatszwecke 
zu verfolgen und muB daher die formaljuristische Staatsdefinition 
auf alie diese mannigfaltigen Staatsformen passen. Aber in der 
soziologischen Wirklichkeit ist vielleicht von allen diesen Zwecken 
nur einer realisiert worden und konnte nur realisiert werden, wie 
zum Beispiel auch die tierische Entwicklung verschiedene Organi- 
sationen hatte verwirkiichen kõnnen, aber in der Organisations- 
form der Vertebraten gipfelt. Gerade diese Wirklichkeit aber ist 
es allein, \vas die Soziologie interessiert und was daher der 
Marxismus am Staat zu begreifen sucht. Dies Hegt aber ganz 
auBerhalb der Kelsenschen Staatsverfassung. Es wird hier also 
eigentiich gar nicht die Frage nach dem gesellschaftlichen Wesen 
des Staates gestellt und somit auch nicht beantwortet. Vielmehr 
ist die ganze Kelsensche Problemstellung und seine Kritik an dem 
marxistischen Staatsbegriff nur dann zu verstehen, wenn man 
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darauf acht hat, daB sie eigentlich nur folgendes zu ihrem Gegen- 
stande hat: Was immer der wirkliche Zusammenhang gesellschaft- 
lichen Lebens sein mag, der geschichtlich ais Staat in Wirkung 
getreten ist — wieso wird er unter der Einheit einer S t a a t s- 
persõnlichkeit von den Menschen aufgefaBt? In vvelchem cigen- 
artigen BewuBtseinsprozeB werden die gesellschaftlichen Tat- 
sachen des Zusammenlebens und -wirkens zu Rechts- und Staats- 
formen? 

Diese Problemstellung ist gewifi eine auBerordentlich wich- 
tige, ja fundamentale; aber nian sieht sofort, sie ist eine 
wesentlich erkenntniskritische Problemstellung 
und hat ais solche mit dem soziologischen Problem der Ent- 
stehung und Entfaltung der Rechts- und Staatsformen zunáchst 
gar nichts zu tun. Es gehõrt zu dem groBen, noch nicht genügend 
gewürdigten Verdienst der Kelsenschen Arbeiten, die normlogi- 
sche Bearbeitung des Rechts- und Staatsbegriffes über den 
Stammlerschen Anfang, der in der Verwirrung teleologischer und 
normativer Auffassung versanden muBte, durch die mit be- 
wundernswerter Klarheit und schârfster Konsequenz durchgc- 
führte Herausarbeitung der normativen Auffassung weiter ge- 
bracht zu haben. Die Art, wie Kelsen auf seinem Gebiet den 
Kampf der modernen Erkenntniskritik gegen den Psychologismus 
führt, seine Reinigung des Rechts- und Staatsbegriffes von je- 
dem Fáserchen des psychologischen Willens, bis alie diese Rechts- 
formen nur mehr ais Regeln bestimmter Zurechnungsweisen er- 
scheinen, die zuletzt auf reine Normalbeziehungen zurückgehen, 
gehõrt zu dem Scharfsinnigsten und AufschluBreichsten, was die 
Rechtsphilosophie über die Râtselworte von Recht und Staat an- 
zugeben weiB. 

An dieser Wertschãtzung der Kelsenschen Arbeit ãndert 
es auch gar nichts, wenn, wie ich glaube, die Elimination des 
Willens aus dem erkenntniskritischen Rechtsbegriff und daher 
auch aus dem Staatsbegriff nicht mõglich ist, wobei ich freilich 
— hierin bin ich mit Kelsen einig — nicht an den psychologischen 
Willen denke. Wohl aber führt alie Norm zuletzt auf den reinen 
Willen zurück, ist nur ais Erscheinungsform desselben denk- 
mõglich und bezieht hieraus, aus der Autonomie des reinen Wol- 
lens, die verpflichtende Kraft. Damit hángt weiter für meinen 

n» 
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Standpunkt zusammen, claB ich auch die Kelsensche Erkenntnis- 
kritik nicht eigentlich ais eine solche des soziologischen Er- 
kennens betrachten kann, sondem nur ais normiogische Erõrte- 
rung, die noch nicht bis zu den letzten Denknotwendigkeiten des 
Rechts- und Staatsbegrifíes vorgedrungen ist, eine Schranke, die 
vielleicht eine gewollte ist, aber gleichwohl und nun geradezu not- 
wendig das beharriiche MiBverstándnis gegen den soziologischen 
Standpunkt zur Folge hat. Die Kelsensche Erkenntniskritik will 
bei Staat und Recht ais juristischen Begriffen stehen bleiben, was 
ais blofie Rechtslogik ihr gutes Recht ist. Unversehens aber wird 
daraus die Anschauung, daB Staat und Recht auch nur ais 
juristische Begriffe denkmõglich sind, woraus dann freilich ais 
Konsequenz folgen würde, daB eine Soziologie ais kausale Wissen- 
schaft von der Gesellschaft unmõglich ist, da soziales Leben 
immer in irgendwelchen Rechtsformen auftritt. Bekanntlich hat 
Stammler diese Konsequenz gezogen, wâhrend Kelsen dies nicht 
zu tun entschiossen scheint. Zwar ist nicht ganz klar zu ersehen, 
was er der Soziologie überlassen will; auch sein übrigens tretf- 
lich orientierendes Büchlein über „Grenzen zwischen juristischer 
und soziologischer Methode" verteidigt eigentlich nur das Gebiet 
der ersteren und scheint Soziologie so ziemlich der Sozialpsycho- 
logie gleichzustellen. Immerhin aber wird sowohl hier wie in 
seinem grundlegenden Werk „IIauptprobleme der Staatsrechts- 
lehrê" die Existenz einer Soziologie ais Kausalwissenschaft nicht 
bestritten. Da aber Staat und Recht in ihrer Entstehung und 
Wandlung geradezu zum Hauptthema einer solchen Soziologie 
gehõren, so ist die Frage auch erkenntnistheoretisch nahegelegt, 

ob Staat und Recht wirklich nur ais Normbegriffe denkmõglich 
sind oder ob sie nicht auch noch auf einer anderen ebenso elemen- 
taren, ja vielleicht in der Gesetzlichkeit des BewuBtseins noch 
weiter zurückführenden Denkbeziehung beruhen. Und dieses 
scheint mir, wie ich wiederholt schon ausgeführt habe und daher 
hier nur andeuten kann, der Fali zu sein, indem alie juristischen 
Begriffe zuletzt ais Formen der Vergesellschaftung gedacht wer- 
den müssen. Die Vergesellschaftung ist aber keine Normbeziehung. 
des reinen BewuBtseins, sondem gehõrt zu dem theoretischen, das 
heiBt zu den Erkenntnisformen desselben. Das transzendentale 
Erkennen, das heiBt die alie Erfahrung erst ermoglichenden Er- 
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kenntnisfunktionen sind zugleich in jedem EinzelbewuBtsein auf 
die Mõglichkeit einer unbestimmten Vielheit mit ihrer Singulari- 
tãt übereinstimmender Funktionsbetâtigungen immanent bezogen, 
woraus sich erst íür das EinzelbewuBtsein seine Welt a 11 g e- 
mein gültiger Erkenntnisse, seine s o z i a 1 e Welt aufbaut. 
Nur in einer solchen ist Normbeziehung und damit Recht und 
Staat juristisch mõglich. Das Erkennen erlebt sich individuell, 
ist aber von Anfang an so wie in Raum und Zeit auch in Ver- 
gesellschaftung. Die Vergellschaftung der Erfahrung ist der letzte 
transzendentale Grund des sozialen Lebens überhaupt. Sie ist das 
Transzendentalsoziale, auf das alie Erkenntniskritik, welche die 
Soziologie in sicherer Eigenbedeutung ais Kausalwissenschaft be- 
gründen wili, zurückführen muB'). 

Die Ursprünglichkeit und transzendentale Eigenart des 
normativen Standpunktes wird dadurch kçineswegs aufgehoben. 
Es muB das MiBverstiindnis sofort abgeschnitten werden, ais 
dãchte ich daran, die normative Denkform aus der theoretischen 
der transzendentalen Vergesellschaftung abzuleiten. Das wàre 
eine schwere Verirrung und totale Verkennung des Trans- 
zendentalprinzips überhaupt. Das normativa BewuBtsein ist eine 
durchaus letzte und selbstandige Art der Gesetzlichkeit des Be- 
wuBtseins überhaupt, die ais solche einfach ebenso erlebt wird 
wie die theoretische. Aber eine Bemerkung sei hier angebracht, 
wo es sich ja schlieBIich nur um Hinweise zur Umschreibung des 
eigenen Standpunktes, nicht um Darlegung des einzelnen handeln 
kann. Berühmt ist die das Denken tief aufrüttelnde Weisung 
Kants, darauf zu achten, ob nicht die theoretische und die prak- 
tische Vernunft, die so schroff im Sein und Sollen auseinander- 
fallen, am Ende doch in einer gemeinsamen Wurzel zusammen- 
liângen. Ich wage nicht zu entscheiden, ob diese Wurzel schon 
im Transzendentalsozialen gelegen ist. Aber wenn man berück- 

1) Zum ersteu Male habe ich diesen Begriff des Sozial-a-priori, des 
Transzendentalsozialen 1904 im I. Bd. der „Marx-Studien" dargelegt („Kau- 
salitãt und Teleologie", Kap. XIV und XV). Seither õfters besonders in 
meinen „Marxistischen Problemen", und hoffe, demnãchst in einer bloB 
diesem Gegenstand gewidmeten Schrift eine ausführlichere Begründung 
desselben zu geben sowie auch zu zeigen, wie in den letzten zwanzig 
Jahren dieser 1904 noch neue Gedanke von verschiedensten Seiten und in 
den verschiedensten Formen zur Geltung zu kommen sucht. 
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sichtigt, daB hier der Ursprung der Beziehung des Individuums 
auf das Nebenindividuum überhaupt gelegen ist, daB von hier 
aus erst die Vielheit der Subjekte ausgeht, die jene geistige Welt 
bildet, welche in der Norm ihre Regelung erfáhrt, und daB 
andererseits jede Norm auf einen reinen Willen zurückgeht, der 
in seiner allgemeinen Geltung und Widerspruchslosigkeit die Be- 
ziehung auf eine unbestimmte Vielheit von Willenssubjekten un- 
trennbar in sich schlieBt — so scheint es mir, daB vvir hier jcden- 

falls dem gemeinsamen Stamm der BewuBtseinsgesetzlichkeit 
überhaupt wesentlich nãhergekommen sind. 

Doch auf dies alies kann hier ja nicht weiter eingegangen 
werden, wie insbesondere eine Auseinandersetzung mit Kelsens 
erkenntnistheoretischem Standpunkt hier weder bezweckt ist noch 
durchgeführt werden kann^). An dieser Stelle kommt es ja nur 
darauf an, indem wir die Richtung und Eigenart der Kelsenschen 
Arbeit aufzeigen, die prinzipielle Verschiedenheit 
unserer Standpunkte zu bezeichnen. Hiernach also will 
die Kelsensche Betrachtung des Staates nur eine juristische sein 
oder besser gesagt: eine Erkenntniskritik der juristischen Be- 
griffe, wobei aber der Gedanke mitiâuft, daB Staat und Recht 
gar nicht anders ais eben juristisch gedacht werden kõnnen. Sein 

') Dies muB namentlich unter Berücksichtigung seines zweiten für 
die Erkenntniskritik des sozialen Lebens überaus wichtigen und inter- 
essanten Buches: „Das Problem der Souverãnitât und die Theorie des 
Vôlkerrechtes" (Tübingen 1920) einem besonderen Zusammenhange vor- 
behalten bleiben. — Wãhrend der Korrektur geht mir die neueste Publika- 
tion Kelsens zu „Der soziologische und juristische Staatsbegriff", Tübin- 
ííen 1922, die hier, wo es sich nicht um Kelsens Theorie, sondem um seine 
Marx-Kritik handelt, ebenso auBer Betracht bleiben muB. Es ist aber be- 
zeichnend für die theoretische Verkennung des soziologischen Charakters 
des Marxismus durch Kelsen, daB er in diesem Buche, das sich doch mit 
dem soziologischen Staatsbegriff auseinandersetzen soll, zwar eine gmze 
Reihe sozialpsychologischer Versuche behandelt, wie z. B. Wundt, Durck- 
heim, Jerusalem, ja sogar Sigm. Freud, dagegen die marxistische Auf- 
fassung von Staat und Gesellschaft, die eigentlich erst eine Soziologie an 
Stelle bloBer Sozialpsychologie oder Sozialmetaphysik (wie bei Spencer 
und Tõnnies) ermõglicht, nicht einmal erwãhnt. Freilich, wenn min in 
dieser Staatsauffassung nur eine politische Theorie des Marxismus 
sieht, wie Kelsen, verschwindet ihre soziologische Bedeutung und es 
bleibt nur ihre Anwendung, die sozialistische Agitation. 
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Problem ist also niemals die Frage, w a s Staat und Recht sind, 
sondem in vvelcher Art des Denkens wir uns bewegen, wenn wir 
von Staat und Recht, von Souveranitat und Gesetz, von Schuld, 
Strafe und Verpflichtung reden. Diese Fragestellung hat ebenso 
den heutigen Staat wie den babylonischen, das Recht in der 
bürgerlichen Gesellschaft wie das in einer mutterrechtlichen Ur- 
zeit zum Gegenstand. Sie ist võllig formaler Natur und kann ais 
erkenntniskritische Frage auch gar nicht anders sein. In seinen 
„Hauptproblenien der Staatsrechtslehre" vergleicht daher Kelsen 
auch treiíend die Rechtslehre mit der Geometrie. So wie diese bei 
der Definition der Kugel nicht etwa auch das Material berücksichtigt, 
das die Kugelform in sich birgt, so wenig sagen die Rechtsbegriffe 
etwas über ihre inhaltlichen Elemente aus. Und er fügt hinzu; 
„Der einer rein formalen Methcde immer wieder gemachte Vor- 
wurf, da6 sie ,unbefriedigende' Resultate liefere, weil sie nicht 
das wirkiiche Leben erfasse, das tatsáchliche Rechtsleben uner- 
klârt lasse, beruht auf einer võlligen Verkennung des Wesens der 
Jurisprudenz, die eben die Wirklichkeit der Seins- 
welt nicht zu erfasse n, das Leben nicht zu ,cr- 
k 1 ã r e n' ha t^)." 

Ist dem aber so und kommt noch dazu, dafi Kelsen wieder- 
holt darauf hinweist, dafi der Inhalt der Rechtsbegriffe einer be- 
sonderen, nicht mehr formalen, sondem kausalen Betrachtung 

überlassen bleibt, und dafi hier insbesondere der Ort der Sozio- 
logie sei (vgl. z. B. „Hauptprobleme" S. 92), so wirkt die 
Polemik gegen die Staatsauffassung des Marxismus fast wie ein 
ârgerliches MethodenmiBverstândnis. Denn die marxistische Be- 
trachtung ist ja eben keine bloB formale, keine juristische, son- 
dem gerade die kausale, soziologische Auffassung der Staats- und 
Rechtserscheinungen. Mõglich aber wird diese Polemik, wenn 

man im Auge behait, worauf schon hingedeutet wurde, daB die 
Grenzscheidung zwischen juristischer und soziologischer Betrach- 
tung bei Kelsen im Grunde eine nur unvollkommene ist, weil 
er nur eine Erkenntnistheorie der juristischen Begriífe, nicht 
aber auch eine solche der soziologischen kennt. Daher ist er 
eigentlich der Meinung, daB Staat und Recht anders ais juristisch 

H. Kelsen, „Hauptprobleme der Staatsrechtslehre" S. 93. 
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überhaupt nicht theoretisch zu erfassen sind; und die Überlassung 
beider Begriffe an die Soziologie bezüglich ihres Inhaltes ge- 
schieht eigentlich nur precário modo, das heii3t mit dem Gedankcn, 
dal3 die Soziologie hier gar keinen eigenen Besitz hat, sondem 
ihren Gegenstand nur mit von der Rechtswissenschaft geliehenen 
Begriffen gestalten kann^). In Wahrheit ist also bei Kelsen die 
Anerkennung der Soziologie nur eine scheinbare, und was er so 
nennt, entpuppt sich bei nâherer Betrachtung teils ais Rechts- und 
Staatsgeschichte, teils ais sozialpsychulogische Bearbeitung der 
Rechts- und Staatsbeziehung. Und nun hat die Polemik gegen die 
marxistische Staatsauffassung den Sinn, zu zeigen, daB auch sie 
— nicht etwa nicht juristisch ist; das wàre ein zu sonderbares 
Ergebnis einer Kritik, die selbst gegen die Methodenverirrung 
ankãmpft — sondem soziologisch nicht weiter kommen kann: 
kurz, daB es, entgegen der wiederholten verbalen Zusicherung, 
keine soziologische Betrachtung des Staates gibt. Wenden wir 
uns nach dieser erkenntniskritischen Abschweifung wieder diesem 
eigentlichen Zweck der Kelsenschen Untersuchung zu. 

VI. 

Das Wesentiiche im marxistíschen Staatsfccgríffe. 

Erinnern wir uns, was Kelsen an dem Marxschen Staats- 
begriíí tadelte: es sei begriíílich ungenügend, den Zweck 
der Herrschaftsorganisation, nâmlich die Ausbeutung einer 

Klasse durch die andere, ais für das Wesen des Staates bestim- 
mend anzusehen. „Denn erstlich hat es Staaten, das heiCt Herr- 
schaftsorganisationen gegeben, ais deren wesentlicher Inhalt sich 
die wirtschaftliche Ausbeutung -nicht nachweisen lafit; dann ist 
auch die wirtschaftliche Ausbeutung keineswegs der einzige 
Zweck des modernen Staates." Ja noch mehr, „es kann behauptet 
werden, daB nur eine Zwangsordnung jenen Zustand der Aus- 

') So heiBt es in dem neuesten Buche Kelsens über „Das Problcm 
der Souverãnitãt etc.": „Indes lâBt sich leicht zeigen, daB alie Versuche, 
auf soziologisch-kausalvvissenschaftlichem Wege an den Staat heranzu- 
kommen, das heiBt den Staat ais soziale Tatsache im Sinne eines natür- 
lichen Faktums zu begreifen, fehlschlagen müssen..." (S. ii). 
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beutung zu verhindern iinstande ist". Man vergesse auch nicht, 
claC die kapitalistische Wirtschaft gerade aus dem Liberalismus 
entstanden ist, also daü gerade die auf dem Ausbeutungs- 
zvveck beruhende Wirtschaftsordnung den Staat, das heiBt die 
Zwangsorganisation bis nahe an die Grenzen der anarchistischen 
Theorie bekâmpft hat, und daB andererseits die sozialpolitische 
Gesetzgebung ein Bevveis dafür ist, daB die Zwangsorganisation, 
das heiBt der Staat imstande ist, in der Richtung der Eindâm- 
mung der Ausbeutung und der Aufhebung des Klassengegen- 
satzes zu wirken. Nur wenn gezeigt werden kõnnte, daB politi- 
sche Herrschaft, daB Zwangsordnung überhaupt bloB bei Auf- 
rechterhaltung der wirtschaftlichen Ausbeutung, das heiBt der 
Klassenherrschaft mõglich sei, wâre der marxistische Staats- 
begriff begründet. Gerade diese letztere Voraussetzung aber 

widerlegt der im Marxismus so wichtige Gedanke der Herr- 
schaft des Proletariats, die ja auch einen Staat bildet, den pro- 
letarischen Übergangsstaat, die Diktatur des Proletariats über 
die Bourgeoisie, und die doch sicherlich nicht auf Ausbeutung 
beruht und beruhen will (S. 6—13). 

Was uns zunâchst an dieser Kritik sonderbar berührt, ist, daB 
Kelsen, der doch sonst überall bemüht ist, die Methoden des Den- 
kens bei der Begriíísbestimmung in der schãrfsten Weise zu 
scndern, hier selbst gegen diese von ihm mit Recht unablãssig 
geltend gemachte Forderung arg verstõBt. Er will doch eine 
immanente Kritik des marxistischen Staatsbegriífes geben, das 
heiBt er will zeigen, wie der Staatsbegriff des Marxismus durch 
seinen eigenen Inhalt widerspruchsvoll ist. Aber er beginnt damit, 
auszusteilen, daB der marxistische Staatsbegriff nicht — seinem 
eigenen, dem Kelsenschen Staatsbegriff entspricht, womit frei- 
lich nur die Verschiedenheit der Auffassungen noch einmal her- 

vortritt, aber jetzt mit der Gefahr behaftet, in terminologischcm 
Streit zu versanden. Wenn nãmlich Kelsen gegenüber-dem Marxis- 
mus anführt, es habe auch Staaten ohne Ausbeutung gegeben, 
so ist dieses Argument nur von seiner formalen Auffassung aus 

beweiskrâftig, weil er unter Staat eben die Zwangsorganisation 
des Gemeinschaftslebens schlechtweg versteht. Da aber der 

Marxismus nicht von einem formalen, sondem von einem mate- 
rialen, nicht von einem juristischen, sondem von einem soziologi- 
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schen Staatsbegriff ausgeht, so redet diese Kritik an ihm ganz 
vorüber. Für den Marxismus ist nicht schon jede Zwangsorgani- 
sation ein Staat, sondem n u r j e n e, deren Inhalt die Klassen- 
herrschaft ist. Von d i e s e m Begriff hat eine immanente Kritik, 
das heiBt eine solche, die sich auf den Boden des angefochtenen 
Begriífes selbst stellen will, zu zeigen, daB er nach seinen eigenen • 
Voraussetzungen, also soziologisch, nicht juristisch, tinmõg- 
lich ist. 

Für den marxistischen Staatsbegriff ist also nur wesent- 
lich, daB der Staat, wie es bereits im „Kommunistischen Mani- 
fest" heiBt, „die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unter- 
drückung einer anderen" ist. Diesen Wesensinhalt drückt Kelsen 
so aus, daB er die Ausbeutung einer Klasse durch die andere zuni 
Z w e c k des Staates inacht. Allein dies ist nicht niarxistisch ge- 
dacht. Denn die Ausbeutung einer Klasse durch die andere vvird 
ja nicht vom Staat gesetzt, sie ist eine õkonomische Tatsache. 
Die Ausbeutung ist nicht der Zweck des Staates, ja nicht einmal 
der Zweck des kapitalistischen Produktionsprozesses. Dessen 
einziger Zweck ist der Proíit, die Mehrwerterzeugung, und die 
Ausbeutung ist nur eine notwendige Bedingung für die Realisie- 
rung dieses Zweckes. Nicht also der Staat beutet die unterworfene 
Klasse aus, respektive unterwirft eine Klasse zum Zweck der 
Ausbeutung, sondem die im ProduktionsprozeB ausgebeutete 
Klasse wird auch politisch zur unterworfenen. Der Staat hat 
nicht die Ausbeutung zum Zweck, er ist kein Mittel der Aus- 
beutung, sondem er ist jhre õffentlich-rechtliche Form. „Der 
moderne Staat", sagt Friedrich Engels, „ist nur die Organisation, 
welche die bürgerliche Gesellschaft sich gibt, um die aligemeinen 
auBeren Bedingungen der kapitalistischen Pro- 
duktionsweise aufrechtzuerhalten gegen Übergriffe so- 
wohl der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten^)." Und weiter, 
der Staat ist eine Organisation der jedesmaligen ausbeutenden 
Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer âuBeren 
Produktionsbedingungen, also namentlich zur ge- 
waltsamen Niederhaltung der ausgebeuteten Klasse in den durch 
die bestehende Produktionsweise gegebenen Bedingungen der 

Friedrich Engels, „Entwicklung des Sozialismus von der Utopia 
zur Wissenschaft", 4. Aufl., S. 38. 
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Unterdrückung (Sklaverei, Leibeigenschaft oder Hõrigkeit, 
Lohnarbeit)^). Die Ausbeutung wird also nicht vom Staate ge- 
schaffen, kann daher auch nicht sein Zvveck sein. Wohl aber gibt 
der Staat dieser Ausbeutung eine bestimmte Form, eben die der 
Rechtsordnung. Er macht aus den Produktionsagenten erst Herr- 
schende und Beherrschte. DaB dies nur mõglich ist durch eine 
eigene Ideologie, durch die des Rechtes, die ihre ursprünglichen, 
aus der ükonomie nicht abzuleitenden Formen und ihre eigene 
Gesetzlichkeit hat, ist gewiB nicht zu bestreiten und gerade von 
Marx und Engels nicht bestritten worden®); wiewohl zugegeben 
werden muB, daC gar manche Marxisten diese Selbstândigkeit 
der Rechtsform nicht erkannt haben und auch heute noch mangels 
erkenntniskritischer Schulung nicht begreifen. Aber das kommt 
hier weiter nicht in Betracht, \vo es sich eben nicht um die 

Rechtsform des Staates, sondem um sein soziales Wesen handelt, 
um das, was jene trâgt und ausfüllt. 

DaB also der Staat auch noch andere Zwecke verfolgt ais 
die Klassenunterdrückung und Ausbeutung, wobei man gevvòhn- 
lich und gerne an die Kulturzwecke denkt, ist gerade für sein 
soziologisches Wesen nicht charakteristisch. Denn umgekehrt be- 
stimmt sein wirklich charakteristisches Merkmal, die Rechtsform 
der Ausbeutung zu sein, vollstândig den Umfang und den Grad 
des Interesses, mit dem alie anderen Zwecke durch den Staat 
verfolgt werden. Davon gibt die bestândige Klage aller um die 
Kultur bemühten Geister seit Rousseau, Kant und Herder nur 
zu beredt Kunde. Und erlebt es nicht jeder geistig Interessierte 

') Ebenda S. 40. 
') Nur daB freilich Marx und Engels diese Eigenbedeutung der 

Ideologie nicht erkenntniskritisch faBten und ihr daher nur relative 
Selbstândigkeit zuerkannten, ais eigenartige, zum Teil illusive Wider- 
spiegelung der sozialen Realitãt. Wie sehr aber besonders Engels dazu 
geneigt war, die Eigengesetzlichkeit der Ideologien sogar ais ein Moment 
der historischen Wechselwirkung zu betrachten — eine Vorstellung, die 
freilich viel zu dem materiaüstischen MiBverstândnis der õkonomischen 
Geschichtsauffassung beigetragen hat und eine Folge der mangelnden er- 
kenntniskritischen Grundlage war, beweisen die vielzitierten Briefe Engels 
an Konrad Schmidt und Franz Mehring, abgedruckt in „Dokumente des 
Sozialismus", II. Bd., S. 65 ff. Zum Kapitel der Wechselwirkung zwischen 
Ideologie und Okonomie verweise ich auf mein Buch „Engels ais Den- 
ker" S. 73. 
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in seinem Arbeitsgebiete, claB für die Interessen der geistigen 
Kultur, ja für die Interessen der bloBen Wohifahrtspflege inner- 
halb des auf Profit eingestellten kapitalistischen Wirtschafts- 
systems, dem die monarchischen Verfassungen gerade so dienen 
wie die^republikanischen, das Staatsbudget für alie wirklichen 
Volksinteressen nur kümmerliche und im Vergleich zu den Herr- 
schaftsinteressen (Heer, Marine) lâcherliche Ansátze hat! Warum 
kann die Schule des Volkes nicht auf die Hõhe gebracht werden, 
auf der die Pádagogik sie schon lange gestellt wünscht? Warum 
kõnnen Spitãler und Voiksheilanstalten nicht in der nõtigen 
Menge und Ausstattung errichtet werden? Warum müssen wisscn- 
schaftliche Institute sich mit dem Notwendigsten bescheiden, 
wenn nicht zufãllig einmal die Laune eines Milliardârs aushilft? 
Warum kõnnen die Verkehrsmittel nicht so ausgebaut werden, 
dafl sie jedem Volksgenossen jene Bequemlichkeit bieten, die nur 
der Reiche im Luxuszug hat? Weil für dieses und noch vieles 
andere der Staat keine Mittel hat und auch nicht haben will. 
Denn diese Mittel müBte er von den Besitzenden eintreiben, das 
heifit deren Ausbeutungsergebnisse beschneiden, und an diesem 
Punkt hort jede Zweckverfolgung, mag sie noch so ideal und im 
Volkswohl geboten sein, auf, wenn sie nicht sonstwie — darübcr 
wird noch zu sprechen sein — erzwungen wird. GewiB also „vcr- 
folgen" die Staaten auch noch andere Zwecke ais die Ausbeutung 
(die sie übrigens, wie gezeigt, selbst gerade nicht verfolgen, so- 
weit sie nicht ais Arbeitgeber funktionieren). Aber alie diese 
Zwecke: Rechtsprechung, Schulbildung, Pflege von Kunst und 
geistigen Gütern, Volkswohlfahrt, Hygiene etc. sind ein Gegen- 

stand õffentlichen Interesses nur in einer engen Spháre, die sich 
mit dem Minimum dessen, was zur Aufrechterhaltung der Staats- 
ordnung überhaupt dient, deckt. Würde die Wohifahrtspflege 
nicht nõtig sein, um das Volk gesund genug zu erhalten, Soldaten 
für das Heer und Arbeitskrâfte für die Maschine zu stelien, 
brauchte man die Schulbildung nicht, weil sonst abermals Mili- 
tarismus und Industrie nicht funktionieren würden, wãre die 
Hygiene nicht erforderlich, um, da man nun einmal mit dem 
armen Volk in einer Stadt wohnt, sich selbst vor Ansteckung zu 
schützen. so würden auch diese Zwecke ais unrentabel aus dem 
õffentlichen Interesse des Staates herausfallen, wie dies ja auch in 
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früheren Epochen — man denke nur an die Anfânge der GroB- 
industrie in England — der Fali war. Jenseits dieses Minimunis 
erscheint dann jeder dieser Zwecke, ais Privatinteresse, lõbliJi 
und ehrenvoll, ihm zu dienen, aber doch gleichzeitig ais eine Art 
Luxus, die sich eben nur der Besitz leisten kann. Mit Recht kann 
Kelsen sagen, daB dies alies mit der Rechtsform des Staatr.s 
nichts zu tun hat, in der ebensogut alie idealen Zwecke ihre 
menschenmõgliche Erfüllung finden kõnnten. GewiB: aber daraus 
folgt nur, wie wenig unserer Erkenntnis vom Wesen des Staatcs 
mit der BloBlegung seiner rechtslogischen Form gedient ist. Wenn 
ich vom Staat nur weiB, daB er eine Zwangsorganisation ist, so 
ist mir damit über das Wesen des Staates, in dem wir leben, in 
dem sich seit Jahrhunderten die Geschicke der Menschheit ge- 
stalten und aus dem sich die groBen Tendenzen der Umgestaltung 
in eine neue Zukunft ergeben, gar nichts gesagt. Erst die sozio- 
logische Betrachtung erschIieBt uns Funktion und Bedeutung die- 
ser Zwangsordnung. Der juristische Staatsbegriff klârt niich dar- 
über auf, wie ich denke, wenn ich von Staat und Recht rede: 
daB ich nâmlich die Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebcns 
dann auf die Einheit einer Rechtsordnung beziehe. Aber w a s 
ich unter diesen Begriffen denke, welche Erscheinungen diíse 
Ordnung zusammensetzen, darüber sagt jener Begriff gar nichis 
aus. Gleichwohl macht erst dies das Wesen einer Erkenntnis vom 
Staat aus; denn jener Begriff vom „Staat überhaupt" existicrt 
ja nie und nirgends, sondorn immer ist es eine bestimmte 
Zwangsordnung, die ais Staat existiert. Sagt mir Kelsen hierauf, 
das sei ja eben der Unterschied des juristischen und des sozio- 
logischen Standpunktes, so gebe ich ihm recht; nur hãtte er dann 
nicht den soziologischen Standpunkt des Marxismus vor das 
Fórum seiner juristischen Kritik rufen dürfen. 

Nun soll aber der marxistische Staatsbegriff in sich wider- 
spruchsvoll sein, weil ja einerseits die kapitalistische Ausbeutung 
im System des Liberalismus die Staatsordnung fast bis an die 
Grenzen des Anarchismus negiert, andererseits innerhalb des 
kapitalistischen Staates die Sozialpolitik beweist, daB die Aus- 
beutung durch Gesetze eingeschrãnkt werden kann, daher mit 
dem Staat sogar eine Tendenz zur Aufhebung der Ausbeutung 
vereinbar ist. Diese Einwãnde erweisen neuerlich, wie Kelsens 
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ganz formale Denkart vollstândig aufierstande ist, sich iii die 
historische Auffassungsweise des Marxismus hineinzudenken. Der 
soziologische Standpunkt ist nicht etwa nur logisch verschieden 
von dem juristischen, er verlâuft auch sozusagen in einer ganz 
anderen Dimension. Wâhrend der formale Standpunkt zeitlos ist, 
kann der materiale gar nicht von seiner Zeitbeziehung absehen; 
wâhrend die juristische Auffassung ihren Gegenstand in Ruhe 
sieht, gleichsam das Statische in aliem Wechsel der Erscheinun- 
gen erfaBt, folgt die soziologische dieser ruhelosen Bewegung 
und niuC notwendig dynamisch sein. Für diese Dynamik der 
marxistischen Begriffe — Dialektik hei6t sie bei ihren Schõpfern 
— hat Kelsen, der glaubt, eine nur immanente Kritik zu üben, 
in Wirklichkeit aber aus seiner formalen, rechtslogischen Haut 
nicht heraus kann, gar keinen Blick. Und nur so sind jene Etn- 
wande mõglich geworden, die Kelsen wirklich für entscheidend 
hâlt, den Marxschen Staatsbegriff, wonach der Staat bloB die 
õffentliche Rechtsform der Ausbeutung ist, zu erledigen. 

Fafit man aber, wie es der Alarxismus tut, die Dinge dialek- 
tisch auf, „in ihrem Flusse, in ihrer historischen Bewegung", 
dann ergibt sich folgendes: Der Liberalismus war ,.liberal" nur 
in bezug auf das System der Reglementierung und Vergewalti- 
gung, das er bekámpfte. Er negierte nicht ,,den Staat" überhaupt, 
sondem nur den Staat, der für ihn, das heifit für das auf- 
strebende Bürgertum, für den sich entwickelnden Kapitalismus 
eine Fessel war. Er bekámpfte den Feudalismus, den Polizeistaat, 
das Zunft- und Privilegienwesen^). Und er focht nicht etwa für 

') Aber er war durchaus nicht dagegen, durch die Gewalt des 
Staates der von ihm vertretenen Klasse, dem Bürgertum, ein neues Privileg 
zu verschaffen. Nichts ist dafür charakteristischer ais die Stellung des 
Liberalismus zur Frage der Erweiterung des Wahlrechtes auf die Massen 
des Kleinbürger- und Bauerntums und vollends des Proletariats. Von der 
berühmten Verfassung des Jahres 1791 in der franzõsischen Revolution 
angefangen, die trotz der Gleichheit und Brüderlichkeit das Zensuswahl- 
recht einführte, bis in die jüngste Vergangenheit der Wahlrechtskãmpfe 
des Proletariats in Belgien und Osterreich haben gerade die Parteien des 
bürgerlichen Liberalismus sich ais die engherzigsten und entschiossensten 
Gegner des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes erwiesen. Vgl. hiezu 
Rob. M i c h e 1 s „Zur Soziologie des Parteiwesens", wo dieser Wider- 
spruch des Liberalismus zur Demokratie „als ein Geburtsfehler" dieser 
ganzen poHtischen Richtung treffend bezeichnet wird. 
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„die Freihcit", sondem für die Freiheiten des dritten Standes, 

vor aliem für Handelsfreiheit, das heiBt für die Freiheit der Aus- 
beutung. Wo nicht s e i n e, des Bürgertums Freiheit in Betracht 
kam, hatte auch der Liberalismus sofort den „Staat" zur Hand. 

Darum râumte er auch überall dort, wo er zur Herrschaft ge- 
langte, mit jeglicher Freiheit der anderen gründlich auf, ja denun- 
zierte sie ais „Anarchie", indem er bekanntlich schon jede Ee- 
wegung des Proletariats, auch für sich mehr Freiheit zu er- 
obern, ais anarchistisch bekâmpfte. Und noch heute ist für den 
braven SpieBbürger Sozialismus und Anarchismus toute mêmc 

chose. Der Liberalismus ais Staatstheorie ist, weit entfernt, ein 

Gegenbeweis gegen die Klassentheorie des Marxschen Staats- 
begriffes zu sein, überhaupt nur von dieser aus zu verstehen, 
will man nicht seine weltgeschichtlichen Illusionen für bare Münze 

nehmen und über den Verfall hoher Menschheitsideale, wie es 
jedenfalls die der franzõsischen Revolution waren, Tránen ver- 
gieBen. Die Idee des Liberalismus, daB der Staat sich auf das 

Minimum des Schutzes von Leben und Eigentum seiner Bürger 

zu beschranken habe und darüber hinaus jeden am besten für 
sich sorgen lasse — diese Idee, die so erhaben über Freiheit des 

Individuums und über das Verderbliche des Staatszwanges zu 
reden wuBtc — sie war im Grunde nur der Ausdruck des õko- 

nomischen Interesses der kapitalistischen Unternehmerklasse, 
sicher zu sein, in ihren Geschâften nicht bestohlen und nicht er- 
schlagen zu werden, darüber hinaus aber frei tun zu dürfen, vvas 
nõtig war, um dieses Geschâft zu machen, insbesondere võllig 

frei zu sein, mit „ihren" Arbeitern Lohnvertrage abzuschlieBen, 

wie es ihnen paBte. Das Minimum des „Menschenrechtes" auf 

Schutz des Eigentums und des Lebens genügte dieser „Negation" 
des Staates, um sofort Gerichte und Soldaten aufmarschieren zu 
lassen, wenn die Arbeiter sich die Freiheit nahmen, nicht so 
arbeiten zu wollen, wie es die Unternehmer verlangten, sondem 

lieber zu hungern, das heiBt zu streiken. Dies alies bleibt einem 

bloB rechtslogischen Standpunkte ais für ihn gleichgültig mit 

Recht verschlossen, der soziologische kann davon nicht absehen, 

bleibt aber dafür auch davor bewahrt, in dem Liberalismus zwar 
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einen Anwait der Ausbeutung, aber zugleich einen Widerspruch 
zum Zwangscharakter des Klassenstaates zu erblicken^). 

Ebenso kann nur eine ganz formale und unhistorische Be- 
trachtungsweise in der Sozialpolitik die Tendenz zur Aufhebung 
des Klassenstaates sehen. Ja, wenn „die Sozialpolitik" eine selb- 
stândige, über den Klassen schwebende Macht wãre! Es hat aller- 
dings immer eine grofie Zahl von optimistischen Ideologen ge- 
geben, die an so eine Gottheit glaubten, sich ihrem Dienstc weih- 
ten und sogar ais Fartei der Sozialpolitiker wãhnten, den Staat 
von seinem Grundübel, dem Klassengegensatz, heilen zu kõnnen. 
Und überall ist diese Fartei zwischen den Mühlsteinen dieses 
Gegensatzes zur Bedeutungslosigkeit zermalmt worden. Die 
sozialpolitische Gesetzgebung ist wesentlich aus zwei Wurzeln ent- 
sprungen; zuerst aus dem Bedürfnis der herrschenden Klasse, die 

') Nur wenn man, was Kelsen allerdings nicht tut, die illusive 
Seite des Liberalismus für bare Münze nimmt, wonach in der wirtschaft- 
lichen Freiheit eine- Harmonia der Interessen aller begründet wird, kann 
man der Meinung sern, daB der Liberalismus die Klasscngegensatze über- 
winde, aber dann nur deshalb, weil nach dieser optimistischen Auffassung 
in dem auf vollkommener wirtschaftlicher Freiheit aller begründeten 
Wirtschaftssystem von vornherein keine Ausbeutung besteht und daher 
auch die Klasscngegensatze keine Môglichkeit ihrer Entfaltung haben. 
So meint denn auch einer der neueren und eifervollsten Verfechter des 
Neoliberalismus, Prof. Ludwig M i s e s in seinem Buch „Nation, Staat 
und Wirtschaft", Wien, Manz, içiç, daB man in Deutschland den 
Liberalismus eigentlich nie verstanden habe und nicht einmal erfaBt habe, 
worin der eigentliche Gegensatz zwischen Liberalismus und Sozialismus 
bestehe. Nur so sei es zu erklâren, daB der Sozialismus wegen seines 
Zieles einer Wirtschaftsordnung, die der Gesamtheit reichlichste Befrie- 
digung der Bedürfnisse verspricht, so popular auch bei sonstigen Gegnern 
des Sozialismus geworden sei, weil sie meinten, daB der Liberalismus mit 
seiner Bcziehung auf die individuelle Wohlfahrt kein solches Ziel der 
Allgemeinheit haben kõnne. Allein der Unterschied zwischen Liberalismus 
und Sozialismus liege nicht im Ziel sondem in den Mitteln. „Man hat in 
Deutschland lãngst vergessen, daB auch der Liberalismus, genau so wie der 
Sozialismus, sein Wirtschaftssystem nicht aus Rücksichlen auf die Inter- 
essen einzelner, sondem auf die der Gesamtheit, der groBen Menge, empfiehlt" 
(S. 148 bis 149). Hiezu kann man nur sagen, daB, wenn man so argumen- 
tiert, auch der Absolutismus sich bitter darüber beklagen kann, daB man 
ihn nicht nur in Deutschland, sondem nirgends verstanden habe. Denn er 

'unterscheide sich von der Demokratie nicht im Ziel, sondem nur in den 
Mitteln, sintemalen auch er bekanntlich nur das Wohl des Ganzen anstrebe 
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Verelendung des Proletariats, vvelche dieses bereits für den Pro- 
duktionsprozeB und für den Militarismus untüchtig zu machen 
begann und auBcrdem in eine immer drohendere Masse ver- 
wandelte, zu mildern; zweitens aber und spiiter aus deni Druck 
des organisierten Proletariats. In der ersten Hinsicht bedeutet die 
Sozialpolitik nicht eine Tendenz zur Aufhebung der kapitalisti- 
schen Ausbeutung. sondem zu ihrer Konservierung. Es sind die 
MaCregeIn der Sozialpolitik, wie sie zunachst aus der Initiative 
der herrschenden Klasse hervorgehen (Einschriinkung der Kinder- 
und Frauenarbeit, Sonntagsrulie, Kranken- und Unfallversiche- 

gleichsam Investitionen zur besseren und vor aliem un- 
gestõrlen Durchführung des Geschãftes, was wenigstens die ein- 
sichtigeren und politisch denkenden Elemente aus der Unter- 
nehmerklasse bald erkennen'). In der zweiten Richtung aber ist 

und der aufgeklãrte Selbstherrscher sich stets nur ais den ersten Diener 
des Staates betrachte. Ja die Geschichte hat selbst dafür gesorgt, diese 
Groteske nicht ais eine bloBe Phantasie erscheinen zu lassen. Ais der 
groBe Sozialist Robert Owen in seinem uuerschütterlichen Glauben an 
die Macht der Vernunft sein neues soziales System unter anderem auch 
dem — Staatskanzler Metternich vortrug, drückte ihm dieser — nach 
Owens eigenem Bericht — die Hand und sagte: „Ich stimme in der 
Theorie, im Prinzip ganz mit Ihnen überein. Auch ich will die Menscben 
glücklich, frei und gebildet machen. Nur in bezug auf die Mittel, 
auf die praktische Durchführung, bin ich anderer Meinung." 
(W. Liebknecht, „Robert Owen" S. 7.) Ja, wenn es nur darauf anküme, 
was die Theorien von sich selber meinen! Aber nicht das ist das Ent- 
scheidende, ob der Liberalismus dasselbe meint und will wie der Sozialis- 
mus, sondem ob er es kann. Und bei dieser letzteren Frage ergibt sich 
denn auch, daB er auch gar nicht dasselbe wollen kann, weil bei ihm das 
Wohl der Gesamlheit nur ein Summenphanomen aus dem Wohl der 
Individuen ist, und sich auch sofort bei Mises in das Benthamsche Ideal 
des Glückes der grôBten Zahl verwandelt, wãhrend beim Sozialismus sich 
das Wohl aller nur ais eine Funktion der Organisation der Gesamtheit, 
des Wohles der Gesellschaft ergibt. 

') Nicht unbemerkt darf auch bleiben, daB die Sozialpolitik ais eine 
Tendenz „des" Staates, das heiBt der herrschenden Klassen überall ihre 
erste und stãrkste Unterstützung bei den konservativen Parteien gefunden 
hat, wie sie denn auch ein hervorragender Programmpunkt des christlich- 
sozialen Sozialismus derer von Bischof Ketteler in Deutschland und Baron 
Vogelsang in Osterreich war. Womit unbeschadet der ehrlichen humani- 
tãren und „christlichen" Garnierung ihrer Wortführer doch nur zum 
Ausdruck kam, daB die der aufkommenden Macht des Industrialismus 

Marx-Stodien IV. Band 6 
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die sozialpolitische Gesetzgebung direkt das Ergebnis des Klassen- 
kampfes selbst, das heiCt das der herrschenden Klasse mehr oder 
ininder durch das Proletariat abgetrotzte Resultat einer auf die 
Bekampfung des Klassenstaates selbst gerichteten revolutioniircn 
Bewegung. Und auch dort, \vo diese Bevvegung etwa nur gewerk- 
schaftlicher Natur ware, so daB das von ihr geleitete Proletariat 
nicht eigentlich ais revolutionâr zu bezeichnen ist, liegt die 
Tendenz zu dieser Einschriinkung der Ausbeutung eben nicht iin 
„Staate", das heiBt in dem Willen der diese Zwangsorganisation 
beherrschenden Schichten, sondem wird ihm durch die Macht der 
Arbeiterorganisationen aufgezvvungen, respektive ergibt sich ais 
Resultierende aus diesen Kráften. Jedejifalls beweist die Tat- 
sache, daB jede sozialpolitische Gesetzesvorlage sofort vom heftig- 

feindlichen Klasseninteressen der Agrarier, des kleinen Handwerks und des 
Mittelstandes in diesen MaBregeln gceignetc Mittel sahen, die Macht des 
„KapitaIs", des .Judentums" etc. zu bekampfen, mit einem Wort: die 
alte Ausbeutungsweise der hochkonservativen Herren und ihres Anhanges 
kleiner Leute gegen die neue Ausbeutung konkurrenzfàhig zu erhalten. 
— Es ist in diesem Zusammenhang sehr interessant, daran zu erinnern, 
daB Marx und Engels in ihrer Frühzeit die englische Zehnstundenbill ais 
eine reaktionãre MaBregel ansahen. Vgl. hiezu den sehr lehrreichen Artikel 
von Fr. Engels: „Die englische Zehnstundenbill", im NachlaBwerk III., 
S. 384, lehrreich, weil er dieselben Parteien im Kampf für die „aus- 
beutungsfeindliche" Zehnstundenbill und für die ausbeutungsfreundlichen 
Kornzõlle zeigt, wo es heiBt: „Die Zehnstundenbill bot ein vortreTíliches 
Terrain für diese reaktionâren Klassen und Fraktionen (die Grundaristo- 
kratie, die Rheder und Exporteure, die Kleinbürgerschaft), um auf ihm 
sich mit dem Proletariat gegen die industrielle Bourgeoisie zu verbinden" 
(S. 386). Wenn spater Marx in der Inauguraladresse bekanntlich die Zehn- 
stundenbill ais den Sieg eines neuen Prinzips verkündet hat, so ist dies 
kein Widerspruch. Denn Engels spricht hier von den geschichtlichen 
Krâften, welche die Zehnstundenbill wirklich getragen haben, 
wãhrend Marx dieses Gesetz im Rückblick von dem Standpunkt der in- 
zwischen erstarkten Arbeiterbewegung betrachtet. Er nennt die Zehn- 
stundenbill den Sieg eines Prinzips, weil mit Rücksicht auf das, w a s 
ihr gefolgt ist, namlich das selbstândige Hervortreten der Arbeiter- 
klasse, zum ersten Male „die politische Okonomie der Bourgeoisie der 
politischen Okonomie der Arbeiterklasse" unterlegen war. Oder, 
um in der Terminologie unserer Abhandlung zu sprechen: es siegte in 
dieser sozialpolitischen MaBregel nicht eine neue Tendenz des Staates, 
die Ausbeutung aufzuheben, sondem die Tendenz des Proletariats, den 
Klassenstaat, und damit allerdings auch die Ausbeutung, aufzuheben. 
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sten Klassenkampfe umbrandet ist, und noch mehr, daB der be- 
hõrdliche und gerichtliche Schutz der paragraphierten Arbeiter- 
schutzgesetze erst abermals durch einen unablássigen Kampf der 
Arbeiterorganisationen zu einem halbwegs sinnentsprcchenden ge- 
macht werden kann, wie wenig die Sozialpolitik ais eine Tendenz 
des Staates zur Beseitigung der õkonomischen Ausbeutung be- 
zeichnet werden kann. Leben Gesetze überhaupt nur so vveit, ais 
Interessen am Werke sind, sie anzuwenden, so darf inan ruhig 
sagen, ja muB man erkennen, da6 alie Sozialpolitik nur so weit 
lebendig ist, ais die der Ausbeutung und dem Klassenstaate 
feindliche Tátigkeit der Arbeiterklasse sie mit tatsáchlicher Wirk- 
samkeit erfüllt. 

Diese beiden Argumente also, daB der Liberalismus einer- 
seits und die Sozialpolitik andererseits den Marxschen Staats- 
begriff vviderspruchsvoll machen, haben sich in ihr Gegenteil ver- 
kehrt, indem vvir sahen, wie sie beide erst durch diesen Begriíf 
in ihrer eigentlich soziologischen Beziehung zum Staate zu ver- 
stehen sind, eine Beziehung, die nur durch die ganz formale 
Grundauffassung Kelsens übersehen werden kann. Es zeigte sich 
zugleich, daB diese beiden Argumente überhaupt nur mõglich 
waren, indem die Kritik Kelsens, entgegen ihrer in Worten ge- 
âuBerten Absicht, sich auf den Boden des kritisierten Begriffes 
zu stellen, also immanent zu sein, bei ihren rein formalen Ge- 
sichtspunkten verblieb und daher insbesondere die historische 
Bedeutung des marxistischen Staatsbegriffes, seinen dynami- 
schen Charakter ganz auBer acht lassen muBte. Wie ist es nun 
mit dem weiteren Argumente Kelsens bestellt, aus dem sich die 
begriffliche Unmõglichkeit der Marx-Engelsschen Staatsauffas- 
sung besonders drastisch ergeben soll, daB der bürgcrliche Staat 
durch den proletarischen abgelõst werden soll, der aber, da er 
doch nicht mehr die Ausbeutung zum Zwecke haben kõnne, doch 
gar kein Staat mehr sei? Indem der Marxismus von einem 
Klassenstaate des Proletariats spricht, von der Diktatur des Pro- 
letariats, ja indem diese Begriffe geradezu Leitgedanken seincr 
politischen Lehre sind, bringt er deutlich zum Ausdruck, daB es 
also doch einen Staat gibt, der nicht Organisation der Ausbeu- 
tung ist, und hebt so nach der Meinung Kelsens seinen eigenen 

StaatsbegriflF auf. 

6* 
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In dieser Polemik sehen wir die verhãngnisvolien Wirkun- 
gen des unausrottbaren Kelsenschen Formalismus sich weiter ent- 
falten. Gleichzeitig macht sich die bereits abgelehnte irrige Mei- 
nung, der marxistische Staatsbegriíf erblicke in der õkonomischen 
Ausbeutung den Zweck des Staates, hier ais fortflieCende Fehler- 
quelle sehr merkbar. Kelsen unterstellt dem Marxismus einen 
Begriff des Staates ais solchen; aber der Staat ais solcher ist 
für den Marxisten überhaupt kein brauchbarer Begriff, sondem 
eine Abstraktion hõchstens zu dem Zweck, um sich bewuCt zu 
machen, daB unter dieser Allgemeinbezeichnung eine Fülle sehr 
verschiedener historischer Erscheinungen zusammengefafit ist, 
über deren für ihn vvesentlichen Charakter gerade durch jene 
Abstraktion so vvenig ausgesagt ist wie durch den Begriff der 
Produktionsweise ais solchen über den Unterschied der Oiken- 
wirtschaft und der kapitalistischen Wirtschaft. Der Marxist 
kennt daher nicht eigentiich den Staat, sondem den bürgerlichen 
Staat, auf den sich namentlich sein theoretisches und praktisches 
Interesse bezieht. Und selbst wenn er vom Staate schlechtweg 
spricht, so denkt er bei seiner immanent historisch-dynamischen 
Auffassung dabei stets an den bürgerlichen Staat. Gebraucht cr 
daher das Wort Staat im einzelnen Falle von einem anderen 
Substrat, also etwa vom proletarischen Staat, so ist der so be- 
zeichnete Gegenstand eben etwas anderes ais der bürger- 
liche Staat. Es kann daher von vornherein nichts Sonderbares 
oder Widerspruchsvolles darin erblickt werden, dafi nicht alie 
Merkmale des bürgerlichen Staates sich im proletarischen wieder- 
finden. Das wesentliche für den marxistische n 
Staatsbegriíf ist allein dies, daB es sich um eine K 1 as- 

senherrschaft handelt, so daB die Gemeinschaftsorganisation 
ais Staat stets eineFormderUnterdrückung darstellt. 

Kelsen identifiziert aber unausgesetzt Klassenherrschaft mit 
wirtschaftlicher Ausbeutung und fragt triumphierend: wo ist im 
proletarischen Staat diese Ausbeutung, der doch das Proletariat 
ein Ende machen will? Ja noch mehr: vvo ist in diesem Staate 
die Klassenherrschaft? Denn diese sei ja nur durch wirtschaftliche 
Ausbeutung mõglich; Klasse sei ein õkononiischer Begriff, der 
aus der Stellung von Menschen im Produktionsprozefi seinen 
Ursprung nimmt. Bedenkt man, dafi das Proletariat auch nach 
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seinem Siege zwar die politische Macht mit einem Male an sich 
reiCen kõnne, aber den Kapitalismus nur nach und nach beseitigcn 
kõnne, da die Umwandlung der kapitalistischen Produktion in 
sozialistische sich nur allmàiilich vollziehen lasse, so bleibt im 
proletarischen Staate sogar die Bourgeoisie „noch durch eine ge- 
wisse Zeit ais ausbeutende Klasse bestehen" (S. 12). Aber „eine 
Klassenherrscliaft ohne wirtschaftliche Ausbeutung ist ein Un- 
ding. Eine Gruppe von Menschen kann nicht ais ,Klasse' herr- 
schen und zugleich wirtschaftlich ais Klasse beherrscht werden" 
(S. 14). In der Tat ist also die Herrschaft des Prolctariats in dem 
von ihm gebildetcn Staate keine Klassenherrschaft mehr gcgen 
eine unterdrückte Klasse, sondem eben, wie in jedem Staate, eine 
Zwangsorganisation für alie. „In dem sogenannten proletarischen 
Staate werden die — stetig zusammenschmelzenden — Reste der 
Bourgeoisie doch nicht anders .beherrscht' ais die Angehõrigen 
des Proletariats selbst" (S. 14). Es handelt sich nicht mehr um 
die Herrschaft einer Klasse, sondem einer Fartei, aus dem 
ôkonomischen Begriff des Proletariats ist der politi- 
sche einer Partei des Proletariats geworden. Und die soziologi- 
sche Idee des proletarischen Klassenstaates mündet so in lauter 
nur formaljuristisch zu fassende Elemente aus, nãmlich in eine 
Zwangsorganisation, deren Inhalt von den Postulaten einer be- 
stimmte Rechtsnormen verfolgenden Partei gesetzt wird. 

Es ist für den Marxisten schwer, gegenüber dieser Argu- 
mentation, die an jedem Punkte den Boden des Marxismus ver- 
lãBt, ja eigentiich fortwâhrend nebenherlãuft, die Dinge wiedcr in 
ihren wirklichen marxistischen Denkzusammenhang zu bringen. 
Denn es muB fast bei jedem Wort, das Kelsen verwendet, Klasse, 
Partei, õkonomischer und politischer Begriff die Übersetzung 

aus seiner juristischen Sprache in die unsrige soziologische vor- 
genommen werden. An dieser Stelle zeigt sich besonders kraB, 
wie unmõglich es trotz noch so vieler Zitate ist, eine Theorie zu 
beherrschen, geschweige denn zu kritisieren, die man, gewohnt an 
die statischen Begriffe des eigenen formalen Standpunktes, in der 
charakteristischen und notwendigen Beweglichkeit ihrer Denkfunk- 
tionen gar nicht seinem eigenen Denktypus einzuverleiben vermag. 
Wollen wir gleichwohl versuchen, diehauptsãchlichsten Differenzen 
der Auffassung zwischen uns und Professor Kelsen darzulegen. 



VII. 

Was ist eine Klasse? 

Vor aliem also ist die Identifizierung von Klassenunter- 
drückung und wirtschaftlicher Ausbeutung abzulehnen. 
In dem proletarischen Staat wird die Klasse der Bour- 

gcoisie untcrdrückt, obgleich sie nicht õkonomisch ausgebeutct 
werden kann, welch letzteres aber auch gar nicht zur Form dieser 
Beherrschung gehõrt. War die Klassenherrschaft der Bourgeoisie 
die Form, in der sie ihre õkonomische Ausbeutung aufrecht hielt, 
so ist die proletarische Klassenherrschaft die Form, in vvelcher 
sie diese Ausbeutung — wenn auch nur nach und nach — auf- 
he1)t. Bcidemal ist dies nur durch Gewalt gegen die entgegen- 
stehenden Klasseninteressen mõglich. Hier ist nun freilich nòtig, 
sich über den marxistischen Begriff der Klasse klar zu 
sein. Kelsen bezeichnet ihn ais einen im Rahmen der marxistischen 
Auffassung bloC òkonomischen Begriff, den er daher von jedem 

politischen Inhalt entblõBt sieht. Und dies scheint ihm offenbar 
der Grundanschauung des Marxismus, der materialistischen Ge- 
schichtsauffassung, zu entsprechen, welchc ja die ,,Wirtschaft" 
zur Grundlage aller Ideologie, also auch der „Politik" erklârt. 

Die materialistische Geschichtsauffassung hat, vvie wir be- 
reits gleich anfangs in diesem Buche reichlich gesehen haben 
(S. 4ff.), das MiBgeschick, meistens unverstanden zu sein, und 
zu ihren verkaimtesten Begriffen bei ihren bürgerlichen Gegnern 
gehõrt der des õkonomischen Verhâltnisses. Indem man sich die 
õkonomischen Verhâltnisse, welche nach dieser Theorie die Grund- 

determinanten des gesellschaftlichen Geschehens bilden, nicht 
,,materialistisch" genug vorstellen kann, denkt man sich gewôhn- 
lich darunter einen von aller geistigen Formung entblõBten „wirt- 
schaftlichen" Zustand, dessen amorphe Qualitât freilich niemand 
eigentlich beschreiben kann, ein Mangel, den man dann der 
Theorie selbst ais logisches Grundübel aufhalst. Es kann hier 
nicht nâher ausgeführt werden, was ich anderwârts getan habe, 
daB es jedes Verstãndnis der materialistischen Geschichtsauffas- 
sung gevvaltsam abtõten heiBt, wenn man nicht weiB, daB es nach 
dieser keinen Dualismus einer wirtschaftlichen geistlosen Aíaterie 
und eines ihr aufgebauten Geisteslebens gibt, sondem daB õkono- 
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niische Verhâltnisse nichts anderes ais Produktions- und Aus- 
tauschverhaltnisse, das lieiBt aber Verhâltnisse von Menschen, 
also geistige Verhâltnisse sind, und daB daher von 
den õkonomischen Erscheinungen bis zu den Hõhen mystischer 
Kontemplation ein einziges Band geistiger Natur alie gesell- 
schaftlichen Erscheinungen umschliefít. Man übersehe nicht, dafi 
Marx das Ideelle ais das ,,i m M e n s c h e n k o p f u m g e- 
s e t z t e Materielle" bezeichnete, und daB diese geistige Um- 
setzung des Materiellen der tragende Gedanke des õkonomischen 
Materialismus ist, vvie schon Marxens Thesen über Feuerbach 
heweisen. Erst diese Umsetzung macht aus dem Materiellen etwas 
S o z i a 1 e s: erst indem das Materielle in den spezifischen ideel- 
len Funktionszusammenhang „des Menschenkopfes" tritt, das 
hei6t in den Formen der Sozialerfahrung, des Transzendental- 
sozialen apperzipiert wird, indem es auf die ursprüngliche Ver- 
bundenheit des individuellen BewuCtseins mit einem Bewufitsein 
überhaupt bezogen wird, entsteht eine soziale Natur, entstehen 
soziale Erscheinungen in den verschiedenen Formen des sozialen 
BewuBtseins^). 

Okonomische Verhâltnisse, wirtschaftliche Zustánde und 
Vorgánge, kurz die ,,Wirtschaft" überhaupt, ist also in Los- 
lõsung von irgendeiner Form der sozialen Ideologie zu denken 
gar nicht mõglich, und die Lehre der materialistischen Geschichts- 
auffassung, daB die ,,Wirtschaft" die Grundlage sei für den 
ganzen Überbau des sozialen BewuBtseins, bedeutet, richtig ver- 

') Zum ÜberfluB und für den Kenner des Marxismus zum Über- 
druB sei aus dem „Katechismus der Sozialdemokratie" noch folgende 
Stelle hier über „die òkonomische Entwicklung" hervorgehoben: „Wir 
haben gesehen, wie sie vor sich geht, wie sie neue Produktionsformen 
schafft, welche die Notwendigkeit neuer Gesellschaftsformen mit sich 
bringen; wie sie neue Bedürfnisse erzeugt, welche die Menschen zwin- 
gen, über ihre gesellschaftlichen Verhâltnisse nachzudenken und Mitlel 
zu ersinnen, die Gesellschaft den neuen Produktionsbedingungen anzu- 
passen. Doch von selbst geht diese Anpassung nicht vor 
sich; sie bedarf der Vermittlung des denkenden Men- 
schenkopfes, der Ideen. Aber die Idcen sind bloB die Vermittler 
des gesellschaftlichen Fortschrittes; nicht von ihnen geht der erste An- 
stoB dazu aus, wie man früher meinte und^viele jetzt noch meinen, son- 
dem von der Veranderung der õkonomischen VerhâUnisse." K. Kautsky, 
„Das Erfurter Programm", I7- Aufl., S. 133. 
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standen, claB die konkrete bistorische Ausfüllung der Formen des 
sozialen BewuBtseins ihre bestimmenden Antriebe aus jener 
Sphâre erhált, in welcher die Lcbenserhaltung und Lebens- 
erneuerung sichergestellt wird; daC dieser Komplex von Zwecken 
und Schranken, den wir ais den wirtschaftlichen bezeichnen, 
einerseits richtunggebend für die Entwicklung aller Ideologie ist, 
daB aus ihr, wenn auch zuletzt in vennittelter und verhüllter 
Form, ihre Probieme zustrõmen, und dafi sie andererseits maB- 
gebend ist für den Grund und den Umfang, in dem diese Pro- 
bieme soziale Bedeutung erlangen. Immer aber ist „die Wirt- 
schaft" selbst ein untrennbares, nur in der Abstraktion heraus- 
zulõsendes g e i s t i g e s Element dieses ganzen ideologischen 
Zusammenhanges, indem sie ja nur in reclitlichen, moralischen, 
politischen, religiõsen Formen existiert^). 

Nach dieser notgedrungenen Abschweifung über den Sinn 
der materialistischen Geschichtsauffassung ist es nun klar, daB, 
wenn die marxistische Lehre von õkonomiscben Begriffen spricht, 
sie damit nicht Tatbestânde meinen kann, die aus dem Zusammen- 
hang sozialer Ideologie herausfallen, sondem daB sie im Gegcn- 
teil diese Ideologie überail miterfaBt, aber nach der Seite ihrer 
òkonomischen Determination sich klarzumachen sucht. Wenn also 
der Begriff der Klasse sicherlich für den Marxismus ein õkonomi- 

Sichgrlich hat das Marxsche Bild von dem ideologischen „Uber- 
bau" auBerordentlich zum MiBverstândnis der materialistischen Geschichts- 
auffassung beigetragen, aber ohne seine Schuld. Denn man hat aus dem, 
was bei ihm nur ein Bild war, nur die Veranschaulichung einer Seite der 
Sache, die er erlãutern wollte, die Sache selbst gemacht. Das Bild vom 
Uberbau sollte nur darauf aufmerksam machen, daB das Wirtschaftliche 
die letzte Schichte des geistigen Lebens darstellte, das hciBt also nicht 
eine wesensfremde Unterlage, auch nicht eine r ã u m 1 i c h unterste 
Schichte, sondem die, auf welche alies andere sozial Wirksame so zurück- 
führt, wie ein Gebãude auf seinen Fundamenten ruht, die doch auch noch 
ein Stück des Gebãudes selbst sind. Wird es jemandem einfallen, das 
Verhâltnis von Gebáude und Fundament — dualistisch aufzufassen und zu 
meinen, der Überbau habe zwar Gebãudenatur, der Unterbau aber nicht? 
Sieht man nicht sofort, daB Fundament und Überbau von einer und der- 
selbcn Art sind, ein untrennbares Ganzes, nur daB im Unterbau schon 
angelegt ist, was im Uberbau sich ais sichtbare Form gestaltet, und im 
Fundament bestimmt ist, wie hoch der Überbau werden kann. Sicherlich 
ist — um das Gleichnis weiterzuführen — architektonische Ausgestaltung 
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scher ist, so heiBt das nicht, dafi er für ihn nicht zugleich ein 
rechtlicher, ein politischer, ja ein moralischer sein kann; er ist 
eben alies dies zusammen, nur von der Seite der õkonomischen 
Determinierung gesehen, und gerade durch diese umfassende Lei- 
stung vvird ja die õkonomische Geschichtsauffassung des Marxis- 
mus zur soziologischen, werden die õkonomischen Grundbegriííe 
g!eichzeitig soziologische. Sie sind nur ais geselischaftliche Kate- 
gorien mõglich, sie erschlieBen die Realitát der g a n z e n Gesell- 
schaft aus ihrer õkonomischen Anfangsrichtung. 

Wenn also die Klasse nach marxistischer Auffassung vor 
aliem ein õkonomischer Begriff ist, so ist jetzt sofort klar, daB 
sie damit nicht etwa in eine tote Wirtschaftsmaterie eingesenkt 
wird — eine für den Marxismus nicht nur, sondem im Grunde 
überhaupt undenkbare Vorstellung —, sondem im Gegenteil in 
die Lebendigkeit des ganzen sozialen Zusammenhanges selbst, 
den sie nur nach õkonomischen Gesichtspunkten orientiert. Die 
Klasse ais politischer Begriff fállt mit ihrem õkonomischen Be- 
griff nicht nur nicht auseinander, sondem ersterer ist ja nur 
diese letztere õkonomische Gliederung in ihrer bewuBten Er- 
fassung. Insoferne man unter politischem Charakter alie Ee- 
ziehungen versteht, die zu dem Leben im Staate bestehen, seien 
es bejahende oder verneinende, so müssen, den Klassengegensatz 
einmal ais gegeben vorausgesetzt, alie Momente der Klasse zu- 

der Front, der bildhauerische Schmuck der Giebel oder der Innenrâunie 
nicht eine unmittelbare „Wirkung" des Unterbaues. Aber die konkreten 
Aufgaben dieses architektonischen und künstlerischen Schmuckes erwach- 
sen nur aus der konkreten Gestalt des Überbaues, die durch seinen Unter- 
bau ermõglicht ist. Wie sehr übrigens Marx selbst die Bezeichnung der 
Ideologie ais Überbau für ein bloBcs Bild hielt, das man selbst erst aus 
dem Geiste der ganzen Theorie zu verstehen habe, nicht daB man es ais 
Lehrausdruck für dieselbe sanktionierte, ergibt sich daraus, daB er an der- 
selben Stelle einige Zeilen spâter davon spricht, daB sich „mit der Ver- 
ãnderung der õkonomischen Grundiage der ganze ungeheure Überbati 
langsamer oder rascher umwãlzt". Hier ist das starre Bild des Gebãudes 
und seines Fundamentes verlassen — denn ein Gebãude wãlzt sich mit 
der Ãnderung seines Fundamentes nicht um, sondem stürzt ein —, und 
es tritt sichtlich an dessen Stelle die Vorstellung eines einheitlichen 
funktionalen Zusammenhanges, in welchem Grundiage und 
Überbau ein und denselben, und zwar geistigen Charak- 
ter haben. 
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gleich õkonomische und politische sein: dcnn in den erstcren kon- 
stituieren sich, in den letzteren betátigen sich die Klassen. Darum 
schrieb Marx schon in seinem „Elend der Piiilosophie": „Es gibt 
keine politische Bewegung, die nicht gleichzeitig eine gesellschaft- 
liche wáre')." Für den soziologischen Standpunkt des Marxis- 
mus ist also das õkonomische Element der Kiasse von deni politi- 
schen gar nicht zu trennen. Beides bildet erst ihr Ganzes ais 
soziale, ais gesellschaftliche Erscheinung. 

Sehen wir aber bei diesem grundlegenden Begriff des 
Marxismus noch etwas naher zu. Was ist eine Klasse? 
Immer wieder muB inan bedauern, daB Marx das 32.Kapitel des 
III. Bandes des „Kapital", das den Begriíf der Klasse behandeln 
sollte, nicht vollendet hat, so daü nur ein karger Anfang dieses 
Kapitels vorhandcn ist. Aber seibst dieser enthált bereits einen 
wichtigen Hinweis, indem die Frage; Was ist eine Klasse? von 
Marx in die andere übergeführt wird: „W a s bildet eine 
K 1 a s s e?"^) Es scheint auf den ersten Blick, sagt Marx, ais ob 
dies ,,die Dieselbigkeit der Revenuen und Revenuenquellen" wáre. 
Allein diese Antwort lehnt Marx ab, weil damit jede der zahl- 
losen durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung entstandene 
Gruppen von Menschen, die eine besondere Einkommenquelle 
hátte, bereits eine Klasse wáre, zum Beispiel also Ãrzte und 
Beamte zvvei Klassen bilden würden. Mit dieser Kritik bricht 
leider das Manuskript ab. • 

Man mu6 gewiB beklagen, daB das Kapital über die Klas- 
sen bei Marx Fragment geblieben ist, wie überhaupt, daB wir 
weder von Marx noch von Engels eine zusammenhângende Dar- 
stellung ihres Begriífes der Klasse und des Klassenkampfes haben. 
Aber daraus nun zu schlieBen, dafi, weil Marx und Engels nicht 

.dazugekommen sind, ihre Auffassung des Klassenbegrifíes syste- 
inatisch darzustellen, sie überhaupt keinen klaren und festen Be- 
griff von ihm gehabt haben, wãre wohl eine etwas gewalttâtigc Art 
von Logik, nãmlich gewalttâtig gegen die Mõglichkeit eines eige- 
nen besseren Verstãndnisses. Und gleichwohl gehõrt diese Art 
der Kritik zu den Glanzstücken der akademischen Bekámpfuag 
des Marxismus. Nach derselben Methode wird ja bekanntlich seit 

') A. a. O. S. 164. 
=) K. Mnrx, „Das Kapital", III., 2. Teil, S.421. 
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R. Stammler von der „Unfertigkeit" und „nicht zu Ende ge- 
dachten" materialistischen Geschichtsauffassung orakelt, weil auch 
von ihr kein systematisches Lehrgebâude vorliegt. Der Marxis- 
inus ist allerdings insofern „nicht zu Ende gedacht", ais er, ge- 
boren aus den Aufgaben des sozialen Kampfes und stückweise 
an ihnen cntfaltet, auch einiges demjenigen zu denken übrigláBt, 
der ihn im ganzen erfassen will. Es fehlt aber dem Marxismus 
gegenüber, der also verlangt, daB man den Zusammenhang, den 
seine Gedanken im Geiste ihrer Urheber gehabt haben, selbst 
wieder herstellt, ganz und gar der Wille und, wie es vielfach 
scheinl, auch die Fáhigkeit, diese- „Anstrengung des Geistes", 
wie Hegel dies nannte, auch wirklich auf sich zu nehmen. Und so 
komnit die gelehrte Kritik zu der nur für sie blamablen SchluB- 
folgerung, überall dort, vvo die Gedanken von Marx und Engels 
über einen Gegenstand, wie zum Beispiel die materialistische Ge- 
schichtsauffassung oder den Begriff der Klasse, an zahllosen 
Stellen verstreut sich finden, und darum manchmal auch Wider- 
sprüche im einzelnen, vielfach nur in der Ausdrucksform zeigen, 
zu meinen, daB ihnen auch keine einheitliche Gesamtauffassung 
zugrunde liege. Statt diese aufzusuchen, gefallen sich diese Kriti- 
ker in einer unwürdigen Splitterrichterei und Wortklauberei, un- 
eingedenk des Kantschen Wortes, womit dieses bereits alie solche 
Kritik von sich hinwegscheuchte: ,,An einzelnen Stellen láBt sich 
jeder philosophische Vortrag zwacken, indessen dann doch der 
Gliederbau des Systems ais Einheit betrachtet dabei 
nicht die mindeste Gefahr lauft, zu dessen Übersicht, wenn es 
neu ist, nur wenige die Gewandtheit des Geistes, noch weniger 
aber .. . Lust besitzen. Auch scheinbare Widersprüche lassen sich, 
wenn man einzelne Stellen, aus ihrem Zusammenhang gerissen, 
gegeneinander vergleicht, in jeder.. . Schrift ausklauben, 

die . .. demjenigen aber, der sich der Idee im ganzen 
bemachtigt hat, sehr leicht aufzulosen sind*)." Wenn zum Beispiel 
Hans D e 1 b r ü c k =>) die Darstellung des „Kommunistischen Mani- 
festes" in dem Punkte, wo es den Gedanken der Geschichte der 

Imm. Kant, Vorrede zur 2. Aufl. der „Kritik der reinen Ver- 
nunft", (Recl.), S. 34. 

=) Hans Delbrück, „Dic Marxsche Geschichtsphilosophie", Reclam 
1921, S. 13- 



92 Dr. Max Adler. 

Gesellschaft ais eine Geschichte von Klassenkâmpfen darlegt, ais 
„einen Salat von unreifen Früchtcn" bezeichnet und den Vor- 
wurf erhebt, daC Marx keinen Unterschied zvvischen Klasse und 
Stand gekannt habe, weil im »,Kommunistischen Manifest" in 
einem Alem vom Kanipf der Freien und Sklaven, der Zunft- 
bürger und Gesellen etc. gesprochcn werde; wenn Rud. Stammler 
in seinein neuesten Wcrk') in seiner merkwürdig weder durch 
Max Webers noch durch meine Kritik beirrbaren Stellung- 
nahnie zur „Unfertigkeit" und „Unausgedachtheit" der materiali- 
stischen Geschichtsauffassung schreibt: „Die Lchre vom Klassen- 
kampf ist vvohl der verhangnisvollste Irrtum des modernen Sozia- 
lismus... Sie versagt seibst für den Parteigãnger des soziaien 
Materialismus, da sie weder den Anforderungen deutlichen Be- 
greifens der hier nõtigen Gedanken noch auch der Klarstellung 
des entscheidenden Blickpunktes für die Berechtigung sozialer 
Bestrebungen entspricht", so sind damit nur an zwei hervor- 
ragenden Vertretern der gelehrten Kritik zwei Beispiele gegeben, 
was seibst am grünen Holz der VVissenschaft moglich ist. DaB 
gerade Marx auf das entschiedenste den Unterschied zwischen 
Klasse und Stand herausgearbeitet hat — wie wir noch sehen 
vverden — und dafi er deshalb zum Beispiel Lassalle bitter ver- 
hõhnt hat, weil dieser in seiner Rede „Über den besonderen Zu- 
sammenhang der gegenwârtigen Geschichtsperiode mit der Idee 

des Arbeiterstandes" die Arbeiterklasse ais einen Stand bezeich- 
net^), mu6 auf diese Weise freilich einem Gelehrten verschlossen 
bleiben, der den Marxismus nur „zwacken" will statt studieren 
und sich dazu aus der ungeheuren Fülle seines Materials einen, 
sage einen Satz des „Kommunistischen Manifests" „ausklaubt", 
obgleich eine solche Methode nicht eigentlich zu den Berufs- 
tugenden eines Historikers gehõrt. Aber freilich ebensowenig auch 
dic andere des Sozialphilosophen Stammler, der ruhig seine eige- 
nen Unausgedachtheiten des Marxismus, das heifit alies das, was 
e r im Marxismus nicht versteht, ais mangelndes Verstãndnis 
von Marx und Engels ankreidet und sich über den Zusammen- 
hang der einzeinen Stellen, den e r nicht findet, ais mangelndes 

') Rud. Stammler, „Lehrbuch der Rechtsphilosophie", Leipzig 
1922, S. 131. 

') Vgl. „Marx-EngeIs' Briefwechsel", III., S. 115. 
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„Begreifen der hier notigen Gedanken" bei Marx selbstzufrieden 
beruhigt. 

Indessen ist die Meinung, daC die Anschauungen von Marx 
und Engels über das VVesen der Klasse ebenso fragmentarisch 
seien wie das Kapitel über die Klasscn im „Kapital", ebenso 
lãcherlich wie unriclitig. Denn die Antwort auf die Frage: „Was 
biidet eine Klasse?" war von Marx schon in seinen Schriften aus 
der Zeit der Konzipierung seiner Grundanschauungen gegeben, 
im „Elend der Philosophie" und im „Kommunistischen Manifest" 
und dann ganz besonders noch in dem Fragment der Einleitung 
zur Kritik der politischen Okonomie. Wir brauchen nur die dort 
enthaltenen Hinweise in den Geist der marxistischen Auffassung 
einzustellen, um uns über den soziologischen Bcgriff der Klasse 
klar zu werden. Danach ist vor aliem auch die Klasse, wie alie 
marxistischen Begriffe, eine historische Kategorie. Sie ist 
nicht etwa eine notwendige Form des sozialen Lebens selbst, 
sondem nur aus bestimmten historischen Ursachen desselben not- 
wendig geworden. Diese Ursachen liegen nun in der õkonomischen 

Struktur der Gesellschaft, in der Art ihres Produktionsprozesses 
und ihrer Distribution, ihrer Güterverteilung'). 

') Man müBte hier zahllose Stelien aus dem ..Kapital" anführen. 
Statt ihrer nur die folgende über den historischen Gegensatz der Lohn- 
arbeit zum Kapital: „DaB der Verkauf der eigenen Arbeitskraft (in der 
Form der eigenen Arbeit oder des Arbeitslohnes) nicht ais isolierte Er- 
scheinung, sondem ais gesellschaftlich maBgebende Vorausfetzung der Pro- 
duktion von Waren sich darstelle, daB also das Geldkapital auf gesell- 
schaftlicher Stufenleiter die hier betrachtete Funktion G — W < 

voliziehe — dies unterstellt historische Prozesse, durch welche die ur- 
sprüngliche Verbindung der Produktionsmittel mit der Arbeitskraft auf- 
gelõst wurde; Prozesse, in Folge deren die Masse des Volkes, die Arbeiter 
ais Nichteigentümer und die Nichtarbeiter ais Eigentümer dieser Pro- 
duktionsmittel sich gegenüberstehen... Der Tatbestand, der hier also den 

Akt G — W < ^ zugrunde üegt, ist die Verteilung; nicht die Ver- Pm 
teilungimgewôhnlichenSinnals Verteilung der Konsumtions- 

mittel, sondem die Verteilung der Elemente der Produk- 
tion selbst, von denen die gegenstãndiichen Faktoren auf der einen 
Seite konzentriert sind, die Arbeitskraft davon isoliert auf der anderen." 
K. Marx, „Das Kapital", II., S. 9. 
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Die Distribution bildet gegenüber der 
Produktion keine selbstándige Spháre, die 
auBerhalb derselben oder neben sie fiele, sondem sie ist im Gegen- / 
teil nichts anderes ais eine Funktion der Produktion. In dem 
Einleitungsfragment zu einer Kritik der politischen ükonomie 
hat Marx dies, was ja dann spáter den Inhalt des 2. und 3. Bandes 
des „Kapitai" ausmachen sollte, in zwar skizzenhafter, aber doch 
hõchst eindrucksvoller Form auseinandergesetzt. Er wendet sich 
dort gegen „die Roheit und Begriffslosigkeit" des Standpunktes 
der bürgerlichen Nationalõkonomie, für die Produktion, Aus- 
tausch, Distribution und Konsumtion lauter auseinanderfallende 
Spharen der Volkswirtschaft sind, wodurch das „organisch Zu- 
sammengehõrende" roh auseinandergerissen wird, um hinterdrein 
ais zufállig aufeinander bezogen und in einen bloBen Reflektions- 
zusammenhang gebracht zu werden. Demgegenüber zeigt er, wie 
nicht nur Produktion und Konsumtion einen untrennbaren sach- 
lichen Zusammenhang haben, indem die Produktion zugleich Kon- 
sumtion, Verbrauch von Produktionsgütern, die Konsumtion zu- 
gleich Produktion, Schaffung eines Absatzmarktes, einer Pro- 
duktionsgelegenheit ist; indem weiters die Produktion die Weise 
der Konsumtion selbst gestaltet und umgestaltet und die Kon- 
sumtion stets neue-Bedürfnisse für die Produktion hervorruft. 
Aber auch die Distribution, die Verteilung der produzierten Güter 
tritt nicht etwa ais ein zufâlliges und selbstándiges Moment zwi- 
schen Produktion und Konsumtion, sondem bildet mit diesen ein 
gesellschaftliches Ganze, in welchem die Produktionsweise und 
Produktionshõhe der bestimmende Faktor ist. „Eine bestimmte 

Form der Produktion bestimmt bestimmte Formen der Kon- 
sumtion, Distribution, des Austausches, und bestimmte Verhalt- 
nisse dieser verschiedenen Momente zueinander^)." Allerdings 
finden Rückwirkungen von der Distribution und der Konsumtion 
auch auf die Produktion statt; aber das ganze bildet doch einen 
ProzeB, „worin die Produktion der wirkliche Ausgangspunkt und 
darum auch das übergreifende Moment ist^)." 

Die Klassen, ais deren drei grofie Hauptgliederungen wir 
mit Marx Grundeigentum, Kapital und Lohnarbeit betrachten, 

') ,.Neue Zeit", XXI., 1., S. 7.5.;. 
') Ebenda S. 718. 
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stelleii sich nun zunáchst ais Resultat der Distribution dar. Der 
gesellschaftliche Ertrag der Produktion wird geteilt zwischen 
Grundeigentümern, Kapitalbesitzern und Arbeitern. Aber diese 
Verteilung schwebt doch nicht in der Luft oder beruht doch 
nicht auf dem Willen irgendeiner weisen oder unweisen über den 
Menschen thronenden Macht. Sie hat vielinehr ihre realen Vor- 
aussetzungen in einer historisch bestimmten Art der gesellschaft- 
lichen Produktion, in der kapitalistischen Produktionsweise. Die 
Grundrente setzt voraus das Grundeigentum, der Kapitalzins und 
der Unternehmerprofit setzen voraus das Eigentum an den Pro- 
duktionsmitteln und die besitzlose Arbeiterschaft, und der 
Arbeitslohn ist eben der Preis dieser besitzlosen Arbeitskraft. 
„Die Distributionsverháltnisse und -weisen erscheinen daher nur 
ais Kehrseiten der Produktionsagenten. Ein Individuum, das in der 
Form der Lohnarbeit an der Produktion teilnimmt, nimmt in der 
Form des Arbeitslohnes an der Konsumtion, den Resultaten der 
Produktion teil. Die Gliederung der Distribution ist vollstandig 
bestimmt durcii die Gliederung der Produktion. Die Distribution 
ist selbst ein Produkt der Produktion, nicht nur dem Gegenstande 
nach, daB nur die Resultate der Produktion distribuiert werden 
kõnnen, sondem auch der Form nach, daB die bestimmte Art der 
Teilnahme an der Produktion die besondere Form der Distribu- 
tion bestimmt, die Form, worin an der Distribution teilgenommen 
wird»)." 

Nun kõnnte freilich noch gefragt werden, was die be- 
stimmte Art der Teilnahme an der Produktion bestimmt, wo- 
durch also es überhaupt zur Difíerenzierung von Grundeigen- 
tümern, Kapitalbesitzern und Nichtsbesitzern kommt. Und hier 
scheint es, daB diese Verteilung nicht mehr õkonomisch, son- 
dem nur mehr politisch, das heiCt durch nackte Gewait zu er- 
klâren ist. Marx selbst hat diesen immer wieder erhobenen Ein- 
wand bereits sich selbst gemacht. Er sagt: „Ganze Gesellschaften 
betrachtet, scheint die Distribution noch nach einer Seite hin 

der Produktion vorherzugehen und sie zu bestimmen, gleichsam 

ais vorõkonopische Tatsache." Und er führt ais Beispiel an Grund- 

besitznahme durch ein eroberndes Volk, Versklavung der Be- 

') Ebenda S. 74i. 
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võlkerung, Zerschlagung des GroBgrundbesitzes durch Revolu- 
tion etc.^). In allen diesen Fálien scheint die Distribution — also 
die Klassenbildung — nicht durch die Produktion, sondem um- 
gekehrt diese durch die Distribution bestimmt. 

Allein demgegenüber macht Marx aufmerksam, daü darin 
nur „die flachste Auffassung" der bürgerlichen Okonomie fort- 
vvirksam ist, die Distribution von der Produktion iosgelòst zu 
betrachten. Denn die Distribution der Produkte bieibt auch in 
diesen Fâllen eines gewaltsamen Eingreifens an Bedingungen der 
Produktion gebunden. Ohne die Bcrücksichtigung dieser Bedin- 
gungen kãme die Produktion selbst zum Stillstande und hôrte jede 
Distribution mangels zu verteiiender Güter auf. Auch der Er- 
oberer und die Revolution kann also nicht einfach die Güter ver- 
teilen, sondem sie müssen zugleich die Mittel der Produktion ver- 
teilen und die Menschen in die durch diese Mittel erforderten 
Produktionsstellungen einordnen. „Ehe die Distribution Distribu- 

tion der Produkte ist, ist sie erstens Distribution der Produktions- 
instrumente und zweitens, was eine weitere Bestimmung des- 
seiben Verhâltnisses ist, Distribution der Mitglieder der Gesell- 
schaft unter die verschiedenen Arten der Produktion (Subsumtion 
der Individuen unter bestimmte Produktionsverhãltnisse). Die 
Distribution der Produktion ist' offenbar ein Resultat dieser 
Distribution, die innerhalb des Produktionspro- 
zesses selbst einbegriffen ist und die Gliederung 
der Produktion bestimmt®)." GewiB also gestalten Eroberung, 
Revolution, Gesetze etc. die Distribution, aber sie vermogen dies 
nur innerhalb eines Rahmens, den die erreichte Hõhe 
der Produktionsweise, beziehungsweise die historische Konstella- 
tion der Produktionsverhâltnisse bildet. Es ist eine Illusion, zu 
meinen, daB der Eroberer mit dem unterworfenen Volk nach 
Willkür verfáhrt. Vielmehr ob er das Land verheert und das 
Volk wegschleppt oder ob er den Grundbesitz an sich reiBt, die 
Bevõlkerung versklavt oder ob er sich mit Tribut begnügt, das 
hangt davon ab, ob die Produktionsweise des erobernden Volkes 
die eine oder die andere MaBregel ais die seinem Produktions- 
interesse — das heiBt seiner Macht und seinem "Reichtum — 

') A. a. O. S. 742. 
') A. a. O. S. 742. 
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fõrderlicher erscheinen láBt. Ob also aus der besiegten Vôlker- 
schaft Sklaven vverden oder Pàchter oder ob gar ihre Herren- 
klasse mit der der Sieger verschmilzt, das liegt vorbereitet in den 
Bedingungen der Produktion, wobei die hõhere Produktionsweise 
selbst dort die Richtung bestimmt, \vo sie auBerlich die unter- 
liegende ist, wofür Marx ais Beispiel auf die germanischen Er- 
oberungen im Rõmerreich verweist. 

Endlich kõnnte noch eingewendet vverden, daB aber trotz 
dieser õkonomischen Bedingtheit der Resultate der Gewalt doch 
diese selbst eine auBerõkonomische und vorõkonomische Tatsache 
bleibt. Aber auch darauf gibt uns Marx eine Antwort, die in die 
Richtung weist, in der das vielerõrterte Kapitel des Verhaltnisses 
von Gewalt zur ükonomie einer Lõsung vom Standpunkte seiner 
õkonomischen Grundauffassung zuzuführen ist. Marx bemerkt 
einmal, daB „auch das Faustrecht ein Recht ist", und ein ander- 
inal, es sei eine hergebrachte Vorstellung, „da6 in gewissen 
Perioden nur vom Raub gelebt wurde". Aber man dürfe nicht 
übersehen, daB die Art des Raubes selbst wieder durch die Art 
der Produktion bestimmt sei^). Versuchen wir, diese Hinweise 
im Geiste des Zusammenhanges, in dem sie gemacht wurden, 
nãmlich im Geist des organischen Zusammenhanges von õkonomi- 
scher und gesellschaftlicher Daseinsweise des histonschen TLebens 
durchzudenken, so finden wir, dafi die Gewalt (Eroberung, Re- 
volution) selbst nur das Produkt einer bestimmten õkonomischen 
Stufe der Produktion ist, die in ihr Ziele verfolgt, die sich erst 
und nur aus dieser õkonomischen Situation ergeben. Solange die 
Produktionskrâfte in einem gesellschaftlichen Verbande noch nicht 
so weit entwickelt sind, um die ausreichende Befriedigung aller 
sicherzustellen, wird Gewalt nach auBen und nach innen stets die 
notwendige Funktion dieser Art der Produktionshõhe sein. 
Krieg, Piraterie, Sklavenraub, Wegelagerung, Faustrecht sind 
nichts anderes ais einerseits primitive Formen der Okonomie 
selbst auf Seite der Gewaltausübenden wie andererseits ihrer 

Mõglichkeit nach wesentlich bedingt und begrenzt durch die õko- 

nomische Entwicklungshõhe auf Seite der Betroffenen. „Eine 
Nation mit entsprechender Bõrsenspekulation", sagt Marx, 

*) A. a. O. S. 714 und 743- 

Münc-Studien IV. Band 7 
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„kann nicht in der gleichen Weise beraubt werden wie eine Nation 
von Kuhhirten." Ein Eroberer vvird ein Volk nur dann von seinen 
Wohnsitzen in sein Reich schleppen, wenn er es dort in Sklaven- 
arbeit verwenden kann. „In dem Sklaven wird das Produktions- 
instrument direkt geraubt; dann aber muB dia Produktion des 
Landes, für das geraubt wird, so gegliedert sein, um Sklaven- 
arbeit zuzulassen^)." Der Raub, die Eroberung, kurz: die Gewalt 
seibst ist also wieder nur eine Funktion der Produktion, und 
zwar diesmal der Hõhe der Produktivkráfte. 

So also beantwortet sich die Frage Marxens: Was bildet 
eine Klasse? Sie sind Ergebnisse des gesellschaftlichen Produk- 
tionsprozesses; sie entstehen notwendig aus den Bedingungen der 
Produktion, aus der in ihr gelegenen Verteilung der Produktions- 
instrumente und dadurch gegebenen Gliederung der Mitglieder 
der Produktionsgesellschaft. Engels hat dies einmal sehr prâgnant 
in folgender Weise formuliert: „Solange die geselischaftliche Ge- 
samtarbeit nur einen Ertrag liefert, der das zur notdürftigen 
Existenz aller Erforderliche nur um wenig übersteigt, solange 
also die Arbeit alie oder fast alie Zeit der groBen Mehrzahl der 
Gesellschaftsmitglieder in Anspruch nimmt, so lange teilt sich die 
Gesellschaft notwendig in Klassen'')." Weder die Verschiedenheit 
des Einkommens oder des Besitzes noch auch die Gleichartigkeit 
der Beschâftigung macht das soziale Wesen einer Klasse aus. 
Der Unterschied von Arm und Reich ist ebensowcnig ein Klassen- 
unterschied, wie der von Arbeiter und MüBiggânger oder von 
Kopfarbeiter und Handarbeiter. Wenn man für gewõhnlich audi 
in marxistischen Schriften von den beiden groBen Klassen der 
Besitzenden und der Besitziosen spricht, so ist damit nie die 
Gegensãtzlichkeit des Reichen zum Armen gemeint, sondem des 
Besitzers der Produktionsmittel zu dem, der nichts besitzt ais 
Arbeitskraft. Und wenn man von einer Klasse der geistigen Ar- 
beiter im Unterschiede von jener der manuellen spricht, so 
gerade nur in Hinsicht darauf, dafi die geistige Arbeit in ihren 
drei Formen, freie wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit, 
Beamtentatigkeit und im kapitalistischen ProduktionsprozeB ein- 

') A. a. O. S. 741. 
') Fr. Engels, „Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 

Wissenschaft", 4. Aufl., S. 41. 
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gegliederte Arbeit jedesmal eine verschiedene Stellung zum ge- 
sellschaftlichen ProduktionsprozeB in der kapitalistischen Gesell- 
schaft hat^). Immer aiso sind es die õkonomischen Beziehungen 
zur Produktion und dadurch zur Distribution, was den Charakter 
der Klasse bestimmt. 

Diese õkonomischen Momente bilden aber nur ihi-en Inhalt, 
nicht ihre Form. Diese letztere gewinnen sie natürlich nur aus 
den Formen des sozialen BewuBtseins überhaupt, in welchem ja 
alies Okonomische von Anfang an eingeschlossen, weil nur durcli 
dieses erlebt wird. Auch dies liat Marx selbst betont. Er ver- 
weist zunáchst darauf, daB natürlich die Produktion gewisse 
Voraussetzungen hat, die gleichsam aufier ihr liegen, zum Bei- 
spie! die von der Natur gegebene Verteilung der Produktions- 
mittel. Aber „diese mõgen im erstcn Beginn ais naturwüchsig 
crscheinen. Durch den ProzeB der Produktion selbst werden sie 
aus naturwüchsigen in geschichtliche verwandelt, und wenn sie 
für eine Periode ais natürliche Voraussetzung der Produktion 
erscheinen, waren sie für eine andere ihr geschichtliches Resul- 
tat^)." Das heiBt, für den soziologischen Standpunkt kommen 
die naturwüchsigen Voraussetzungen der Produktion überhaupt 
nicht ais solche in Betracht, sondem nur ais Bestandteile eines 
bereits gesellschaftlichen Arbeitsprozesses. Die Erde ais solche 
ist ein Konglomerat mineralischer und vegetabilischer Substanzen, 
soziologischer Faktor wird sie erst in Beziehung auf menschlichc 
Arbeit, deren Objekt sie ist. Das lachende Klima bleibt ein 
nieteorologischer Tatbestànd, dem jede Beziehung auf Lachen 
oder Weinen fremd ist, und wird ein soziologisches Moment erst 
durch seine Beziehung auf die von ihm abhângige Lebenshaltung 

von Menschen usw. 
So vollzieht die soziale Erfahrung schon an der Wurzel 

ihrer Begriffsbildung jene charakteristische Umsetzung „im 
Mensclienkopf", aus dem Naturhaft-Isolierten in die mensch- 
heitliche Bezogenheit, die nur der psychologisch-historisdie 
Ausdruck des Sozial-a-priori ist, dessen erkenntnistheoretischen 
Charakter wir bereits kennen. Soziale Erfahrung, aIso auch 

») A. a. O. S. 742—743- 
') Vgl. hiezu Max A d 1 e r, „Der Kampf der geistigen Arbeiter", 

Wien 1920, auch „Kampf", XIII. Jahrg., Heft 2, 3 und 5. 

/ 
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õkonomische, ist unmoglich, aufier in den Formen der Be- 
ziehung und Ineinssetzung einer unbestimmten Vielheit von 
Menschen aufeinander. Diese Formen bilden in ihrer Gesamtheit 
die Gesellschaftsform, sie sind ebensowohl die Voraussetzung 
des Gemeinschaftsgefühls ais die der Moral, des Rechtes, 
der Religion, der Asthetik. Darum sagt Marx und drückt 
damit einen Gedanken aus, der die ganze Kritik Rud. Stammlers 
gegen die materialistische Geschichtsauffassung überflüssig macht, 
weil er bereits die áuCere Regelung ais Form der Gesellschaft ent- 
hãlt, nur ohne die methodologische Verwirrung Stammlers: „Alle 
Produktion ist Aneignung der Natur von Seite des Individuums 
innerhalb und vermittels einer bestimmten Gesellschaftsform. In 
diesem Sinne ist es Tautologie, zu sagen, daB Eigentum (An- 
eignen) eine Bedingung der Produktion sei." Wenn diese und 
âhnliche „Trivialitâten auf ihren wirklichen Gehalt reduziert wer- 
den, so sprechen sie mehr aus, ais ihre Prediger vvissen. Niimlich 
daB jede Form der Produktion ihre eigenen Rechtsverhâltnissc, 

Regierungsformen etc. erzeugt^)." 

Die Klasse ist also schon ais õkonomischer Begriíí ein 
Glied dieser Gesellschaftsform, von welchem die Ideologie dieser 
letzteren untrennbar ist. Õkonomische Begriffe sind eben sozio- 
logische Begrifíe, sie enthalten immer die ganze Gesellschaft und 
ihre Ideologie, nur diese gesehen in ihrer okonomischen Grund- 
determination. Und das für unser Thema Entscheidende ist, daB 
also der Begriff der Klasse, auch wo er „blofi" õkonomisch ge- 
faBt wird, das politische Moment ebensowenig ausschlieBt wie 
das nioralische und das ideologische überhaupt, weil dies alies 

ja erst die Klasse ais soziale Kategorie ausmacht. Dies drückt 
der Marxismus in dem ihm geláufigen Gedanken aus, dafi zur 
Klasse ein KlassenbewuBtsein gehõrt. Erst durch dieses wird die 
Klasse ein in den sozialen ProzeB eingreifendes Moment. Er- 
innern wir uns, wie Marx die bloBe „Dieselbigkeit der Revenuen" 
in dem fragmentarischen Kapitel über die Klassen ais kon- 
stituierendes Merkmal derselben abgelehnt hatte. So heiBt es auch 
bereits früher von der Klasse des franzõsischen Kleinbauern, 
was aber wohl allgemein gilt, bei ihm: „Insofern Millionen von 

') A. a. O. S. 714 und 715. 
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Familien unter õkonomischen Existenzbedingungen leben, die 
ihre Lebensweise, ihre Interessen und ihre Bildung von denen 
der anderen Klassen trennen und ihnen feindlich gegenüberstellen, 
bilden sie eine Klasse. Insofern ein nur lokaler Zusammenhang 
unter den Parzellenbauern besteht, die Dieselbigkeit ihrer Inter- 
essen keine Gemeinsamkeit, keine nationale Verbindung 
und keine politische Organisation unter ihnen erzeugt, bilden 
sie keine Klasse')." Und schon in seiner ersten Kritik 
Proudhons schreibt Marx: „Die õkonomischen Verhâltnisse haben 
zuerst die Masse der Bevõlkerung in Arbeiter verwandelt. Die 
Herrschaft des Kapitals hat für diese Masse eine g e m e i n- 
same Situation, gemeinsame Interessen geschaf- 
fen. So ist diese Masse bereits eine Klasse gegenüber dem Kapi- 
tal, abernochnichtfürsichselbst. In dem Kampf ... 
tindet sich diese Masse zusammen, konstituiert sie sich ais Klasse 
für sich selbst. Die Interessen, welche sie verte i- 
digt, werden Klasseninteressen')." Das „Kom- 
munistische Manifest" schildert diesen Werdegang der Klassen 
aus dem Kampf der Interessen heraus in seinen lapidaren, un- 
vergânglichen Sâtzen, die in knappsten Umrissen die bisherige 
Geschichte umschreiben und ihr allezeit gleichgebliebenes Klassen- 
elend entrãtseln. 

Unter einer Klasse verstehen wir also jene bewufite Ge- 
meinsamkeit der Interessen einer Menschengruppe, die zuletzt 
durch ihre gleiche Stellung in der gesellschaftlichen Produktion 
bedingt ist. Da von dieser letzteren die Art und der Umfang 
der Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse abhãngt, so mõchte 
ich, um einen knappen Ausdruck zu haben, diese Gruppe von 
Interessen die gesellschaftlichen Lebensinteressen der Klasse 
nennen. Es ist klar, daB dieser Ausdruck auf der einen Seite der 
Klassenschichtung ein positives, auf der anderen ein negatives 
Vorzeichen hat; das heiBt der Ausdruck Lebensinteressen be- 
deutet bei einer unterdrückten Klasse, daB die aus ihrer õkonomi- 
schen Lage sich ergebende Situation sie in ihren Lebensinter- 
essen benachteiligt, verkürzt erscheinen lâfit. Die Ineinssetzung 
des Klassenbegriffes mit dem des gesellschaftlichen Lebensinter- 

n K. Marx, „Der achtzehnte Brumaire", s.Aufl., S.98. 
') K. Marx, „Da9 Elend der Philosophie", 2. Aufl., S. 162. 
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esses einer õkonomischen Menschengruppe hat nun den logischen 
Vorteil, claB sie die Yersachlichung des Klassenbegriffes ais einer 
mystischen „wirtschaftlichen" Kategorie verhindert und die 
Klasse von vornherein ais geistigen Faktor in Rechnung stellt, wie 
dies freilich im Marxismus bei allen seinen õkonomischen Be- 
griffen geschehen muB, weshalb Marx gerade von seinem Haupt- 
begriff, dem Kapital, nicht müde wird, die versachlichende, 
fetischartige Auffassung desselben zu bekâmpfen^). 

Und nun ist auch klar, was von dem in der letzten Zeit so 
beliebten Einwand zu halten ist, Marx habe eine so unklare Vor- 
stellung von seinem Hauptbegriff der Klasse gehabt, da6 er 
hâufig von einer Klasse spricht, wo es sich doch nur um einen 
S t a n d handelt, so wenn er gleich am Anfang des ,,Kommuni- 
stischen Manifests" ais Beispiele von Klassenkámpfen den Kampf 
zwischen Patriziern und Plebejern, Baronen und Leibeigenen oder 
Zunftbürgern und Geselien anführt. Dieser Einwand scheint aiso 
zu meinen, daB die Gliederung der Gesellschaft nach Stânden den 
Klassengegensatz ausschlieBt. Es ist diese Ansicht das würdige 
Gegenstück der so verbreiteten Meinung, die niaterialistische Ge- 
schichtsauffassung bedeute, daB es nach Beseitigung der Klassen- 
gegensãtze „mangels õkonomischer Verhâltnisse" keine geschicht- 
liche Entwicklung niehr geben kõnne. Aber so wie hier eine be- 
stimmte historische Gestalt der õkonomischen Verhâltnisse, nâm- 
lich die klassengegensâtzliche, mit der õkonomischen Struktur der 
Gesellschaft überhaupt identifiziert wird, die natürlich auch eine 

') Ein ausgezeichneter Beitrag zu der Soziologic und Psychologic 
des marxistischen Klassenbegriffes findet sich in der Abhandlung von 
K. K a u t s k y „Klasseninteresse — Sonderinteresse — Gemeininteresse". 
„Neue Zeit", XVI., 2., S. 240 ff. Weniger erfreulich dagegen ist die Be- 
handlung dieses Gegenstandes in der neuesten Schrift Ed. Bernsteins, 
„Der Sozialismus einst und jetzt" (Dietz-Vorwãrts, 1922), welchc in ihrer 
Darstellung und Interpretation des Begriffes von Klasse und Klassen- 
kampf im Marxismus eine „kritische Objektivitãt" zur Schau tragt, die 
an die schlimmsten Unklarheiten des Revisionismus wicder anknüpft und 
der bürgerlichen Marxkritik ais willkommene Bestârkung ihrer cigenen 
Unzulãnglichkeiten viel Freude machen wird. Insbesondere seine Defini- 
tion der Klasse ais einer sozialen Schicht der Gleichartigkeit der Lebens- 
verhültnisse, wobei von der Stellung derselben im ProduktionsprozeB ganz 
abgesehen und das Hauptgewicht auí die Unterscheidung derselben vom 
Stand gelegt wird, lãBt an Unbestimmthcit nichts zu wünschen übrig. 
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solidarische sein kann, so wird in jenem Einwand umgekehrt 
Stand und Klasse ais ein gânzlich Auseinanderfallendes, ja sich 
Ausschliefiendes angenommen. Dagegen ist ja gerade dies die 
Erkenntnis, die uns Iviarx vermitteln will, daB auch die Kámpfe 
der Stánde Klassenkampfe waren, weil der Stand nur eine be- 
sondere historische Erscheinungsform der Klasse ist. Der Unter- 
schied zwischen Stand und Klasse ist durchaus nur ein histori- 
scher, nâmlich der, dafi der Stand eine rechtliche Organi- 
sationsform bestimmter Vitalinteressen ist, wáhrend die Klasse 
direkt durch die soziale Funktion dieser Interessen organisiert 
wird. Deshalb macht der Stand das, was dem Klasseninteresse 
seiner Mitglieder entspricht, zu deren Vorrecht und Privileg, 
wâhrend die blofie Klasse dieses Privileg nicht mehr rechtlich, 
nicht mehr durch die stándischen Vorrechte, sondem nur mehr 
durch die Gewalt ihrer õkonomischen Uberlegenheit erhalten 
kann. Dieser historische Unterschied ist auch historisch über- 
wunden worden — durch die franzõsische Revolution, welche alie 
Standesvorrechte abgeschafft und die bürgerliche Rechtsgleich- 
heit eingeführt hat. Aber bekanntlich hat sie damit den Klassen- 
charakter der Gesellschaft nicht beseitigt, sondem im Gegenteil 
ihn jetzt erst deutlich hervortreten lassen, wie es denn auch im 
„Kommunistischen Manifest" ebenfalls gleich anfangs heifit: „Die 
aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene 
moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensâtze nicht 
aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der 
Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der 
alten gesetzt." Der gelehrte Einwand, Marx habe Klasse und 
Stand fortwâhrend verwechselt, offenbart also nur eine lácher- 
liche Schulmeisterei, die aber gleichzeitig sehr traurig ist, weil 
sie eine unerlaubte Ahnungslosigkeit von dem eigentlichen Sinn 
und Geist der Marxschen Begriffe verrát. Sie streicht mit possier- 
lichem Eifer gerade das ais groben Fehler rot an, was die eigent- 
liche soziologische Funktion des marxistischen Klassenbegriffes 
ist, nâmlich die Rechtsideologie der stándischen Verfassung ais 
Überbau, ais eine gesellschaftliche BewuBtseinsform der Klassen- 
struktur der Gesellschaft zu erkennen, hinter deren romantischen 
Formen die ihren Mitglièdern selbst durchaus nicht notwendig 
bewuBten realcn Krãfte der Produktionsweise und Produktions- 
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interessei! ais ihre konstituierenden Elemento aufzusuchen sifid. 
GewiB waren die Stândekámpfe im alten Athen und Rom, oder 
die Sklavenkriege, oder die religiõsen Hãresien des Mittelalters 
keine Klassenkâmpfe des 19. Jahrhunderts. Auf diese Lâcherlich- 
keit reduziert sich der „gelehrte" Einwand. Aber sie waren die 
historischen Erscheinungsformen von Klassenkâmpfen der da- 
maligen Zeit und werden uns, erst wenn sie so betrachtet wer- 
den, wirklich verstândlich. Und in diesem soziologischen Sinn 
ist es daher durchaus erlaubt, die Stânde ais Klassen zu bezeich- 
nen, ohne sich den Vorwurf professoraler Pedanterie und Uber- 
heblichkeit gefallen lassen zu müssen, daB einem der Unterschied 
dieser beiden Begriffe nicht klar geworden sei. 

Aus alledem ergibt sich nun für unseren Zusammenhang, 
wie falsch es ist, das Wesen der Klassenherrschaft bloB in der 
wirtschaftlichen Ausbeutung zu sehen, so dafi ohne diese einer- 
seits jede Klassenherrschaft unmõglich wird, andererseits eine 
Menschengruppe, die nicht mehr ausbeuten kann, aufhõrt, eine 
Klasse zu sein, aiso auch nicht ais Klasse unterdrückt werden 
kann. Die õkonomische Ausbeutung ist bloB das klassenerzeugende 
Moment; die daraus entstandenen Klassen bilden aber dann sozio- 
logische Gebilde, die durch die ganze Masse ihrer Interessen in 
der von ihr gebildeten Ideologie ihre eigene Realitât, Stabilitãt 
und Regenerationstendenz haben. Siegt das Proletariat und 
kõnnte es selbst mit einem Schlage die ganze õkonomische Aus- 
beutung beseitigen, kõnnte es selbst sofort das ganze Privat- 
eigentum an Produktionsmitteln vergesellschaften, so bliebe trotz- 
dem zunãchst noch die Klasse der Bourgeoisie, der Besitzenden 
bestehen, weil die geistige Situation der Besitz- und Unter- 
nehmerinteressen nicht ebenso aufgehoben werden kann wie ihre 
materielle Betãtigung. Es ist daher nicht richtig, daB, wie Kelsen 
meint, von Klassenherrschaft im marxistischen Sinne zu sprechen 
sinnlos wird, wenn keine wirtschaftliche Ausbeutung mit ihr ver- 
bunden ist, was doch im proletarischen Staate der Fali sein muB. 
Es ist vielmehr klar, daB auch hier der Klassengegensatz noch 
fortbesteht, indem der Komplex der um ihre gesellschaftliche 
Vorherrschaft g^brachten Lebensinteressen noch weiterhin ais 
soziale Realitât fortbesteht und seine Geltung wieder zu er- 
langen strebt. Im Klassenkampf waren früher die zwei Tenden- 
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zen der Bourgeoisie und des Proletariats aufeinandergestoBcn, 
und sie tun es auch jetzt noch. BloB die Verteilung der Macht 
hat sich geándert, und das macht die Unterschiedenheit der Staats- 
form nach dem Siege des Proletariats aus: vorher benützt die 
Bourgeoisie die Zwangsordnung des Rechtes gegen das Proletariat, 
nachher dieses gegen die Bourgeoisie. In der Existenz eines 
KlassenbewuBtseins ohne õkonomisches Substrat darf aber 
kein Einwand gegen die õkonomische Grundauffassung er- 
blickt werden, da ja genau genommen die enteignete Bour- 
geoisie ja noch ein Stück dieser Okonomie selbst darstellt, 
die ja nur in dem BewuBtsein dieser Menschen, durch 
ihre Tátigkeit ais Unternehmer, Bankiers, Grundbesitzer etc. 
existierte und daher auch noch so lange existiert, ais diese Men- 
schen vorhanden sind, ja sogar ihre Ideologie zu übertragen im- 
stande sind. Auch die in dem Geiste ihrer Eltern nachwachsende 
Generation gehõrt noch zu dem õkonomischen, weil von dieser 
Okonomie ideologisch bestimmten Bestande der bourgeoisen 
Klasse. 

Aber, meint Kelsen, von einer Klassenherrschaft kann 

trotzdem im Proletarierstaate keine Rede sein und der Marx- 

sche Staatsbegriff versage also hier, weil doch, sobald es keine 
õkonomische Unterdrückung mehr gibt, die Angehõrigen der 

ehemals herrschenden Klasse nicht anders beherrscht werden ais 
die Angehõrigen des „herrschenden" Proletariats. Die Zwangs- 
normen des proletarischen Staates richten sich eben gegen alie 
(S. 14). Hier kreuzt sich wieder einmal die formaljuristische 
Methode mit der soziologischen. Wird der Staat, wie Kelsen dies 

tut, bloB juristisch betrachtet, das heiBt ais Zwangsorganisation, 

dann gibt es auch im bürgerlichen Staate keine „Unterdrückung". 

Auch hier richten sich seine Zwangsnormen an alie; ja das macht 

ja gerade die Heuchelei und Verlogenheit jenes Systems aus, das 
sich stolz ais Rechtsstaat brüstet, daB in ihm „vor dem Gesetz 

alie gleich sind". Die Unterdrückung, die Klassenherrschaft der 
Bourgeoisie besteht hier in dem „íür alie gleichen" Rechtssatz, 

daB das Privateigentum heilig ist. Diese Rechtssatzung genügt, 

um die Unterschiede des Besitzes und damit die wirtschaftliche 
Ausbeutung zu konservieren. In dem Proletarierstaat genügt 
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ebenso die „für alie gleiche Zwangsnorm", daB das Privateigen- 
tiim an den Produktionsmitteln nicht mehr bestehen darf, um 
einerseits diese Ausbeutung aufzuheben, andererseits eine ganze 
Klasse, die besitzende, wirtschaftlich zu treffen. Die für alie 
gleiche Zwangsnorm der Anerkennung des Privateigentums unter- 
wirft die Besitzlosen den Interessen der Besitzenden, die ebenso- 
gleiche der Aufhebung des Privateigentums unterwirft die Be- 
sitzenden den Interessen der Besitzlosen. Fühlt das Proletariat 
sich durch die bürgerliche Rechtsform geradezu vergewaltigt, 
so nicht minder die Bourgeoisie durch die proletarische. In beiden 
Fallen stehen jedesmal die Klassen nicht in gleichmãfiiger Be- 
ziehung zur Rechtsordnung, und dies entscheidet den Charakter 
der Herrschaft. Es kommt nur darauf an, welchem Gruppen- 
lebensinteresse die Rechtsordnung dient. Und jenes Interesse, 
welches durch die Rechtsordnung in seiner Durchsetzung ver- 
hindert wird, fühlt sich selbstverstândlich beherrscht, unterdrückt, 
und i s t es auch. Und dies widerfahrt im proletarischen Staate 
dem Interesse der õkonomischen Ausbeutung, dem kapitalisti- 
schen Interesse, dem Klasseninteresse der Bourgeoisie. Es ist also 
gar nicht richtig — und die Geschichte des Bolschewismus be- 
weist es —, daB unter der Herrschaft des Proletariats die 
Klassengegensátzlichkeit sofort verschwindet und sich die 
Zwangsnormen in gleicher Weise g e g e n alie richten. 

Aber hier wendet Kelsen ein, daB dies eben keine Klassen- 
herrschaft mehr sei, sondem die Herrschaft einer P a r t e i, 
„zumal, wenn die Staatsform für die durch die Revolution des 

Proletariats zu errichtende Herrschaft die Demokratic ist" 

(S. 15). Und letzteres sei „zweifelIos die Meinung des ,Kom- 

munistischen Manifestes'. ,Die Erhebung des Proletariats zur 
herrschenden Klasse' und die ,Erkãnipfung der Demokratie' wer- 

den im engsten Zusammenhange ais Ziel der Arbeiterrevoiution 
genannt" (S. 15). Damit sind wir zur Erõrterung des wichtigen 
und in der heutigen Situation des revolutionãren Sozialismus am 

heftigsten umstnttenen politischen Begrifíes gelangt, zur Er- 
õrterung der Bedeutung der Demokratie innerhalb der marxisti- 
schen Auffassung, vvomit die Begriffe von Partei, Diktatur und 

Revolution im engsten Zusammenhang stehen. Die ganze ge- 
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waltige Zeitgeschichte erõfínet ihre schicksalsschwere Problematik 
in diesen Begrifíen, die fast so gegensátzlich, ais sie im realen 
Leben auftreten, nun auch widerspruchsvoll für das theoretische 
Denken erscheinen — allerdings nur wenn die Kritik, die Kelsen 
ihnen zuteil werden lieB, wirklich zu Recht besteht. 

VIII. 

Klasse und Partei. 

In der Demokratie," sagt Kelsen Seite 15 seines Buches, „in 
der alie Staatsbürger entweder unmittelbar oder mittelbar 
durch das allgemeine und gleiche Wahlrecht zur Volksvertre- 

tung an der Bildung des Staatswillens, an der Ausübung der 
politischen Herrschaft beteiligt sind, kann p o 1 i t i s c h eine 
Klassenherrschaft überhaupt nicht zum Ausdruck kommen, sofern 
alie — Arbeiter und Unternehmer, Proletarier wie Bourgeoisie 
— politisch gleichberechtigt sind. Nur eine wirtschaftlichc 
Klassenherrschaft ist mõglich ... Ist auch das letztere nicht der 
FalP), dann kann von einer Klassenherrschaft überhaupt nicht 
gesprochen werden." Aber wie sollen wir das verstehen, daB in 
einer nach der Voraussetzung Kelsens vollkommenen Demokratie 
zwar keine politische, aber doch eine wirtschaftlichc Klassenherr- 
schaft mõglich sei. Er beantwortet dies selbst dahin: „Wenn die 
Partei, die in der Volksvertretung die Mehrheit hat — untcr 
Wahrung der formalen politischen Gleichberechtigung — durch 
den Inhalt der Rechtsordnung eine Ausbeutung ermõglicht." 

Gerade das aber tut ja die bürgerliche Demokratie, auch 
wenn sie noch so „vollkommcn" ist, das heifit auf „Wahrung der 
formalen politischen Gleichberechtigung" der Staatsbürger er- 
picht sein sollte. Und darin liegt ja der welthistorische Wider- 
spruch aller auf dem Klassengegensatz aufgebauten bürgerlichen 
Demokratie, ihre innere ünwahrheit und Verlogenheit begründet. 
Es ist ihre charakteristische Selbstillusion, daB es in ihr nur 
gleiche Rechte gibt und daB der Rechtsstaat, den sie vollendet 
zum Ausdruck bringt, die Staatsbürger in võllig gleiche Be- 
ziehung zum õfTentlichen Interesse des Staates setzt. Schon in 

') Wie zum Beispicl im proletarischen Übergangsstaat. 
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ihren ersten Schriften haben Marx und Engels diese bürgerliche 
Illusion der Rechtsgleichheit, die allerdings zu den Blüten- 
tráumen der revolutionâren Bourgeoisie gehõrte, grausam zer- 
stõrt; man lese die Kritik der sogenannten Menschenrechte beim 
jungen Marx und die Kritik der englischen Freiheitsrechte beim 
jungen Engels nach, der damals, Marx an sozialer Kritik vor- 
auseilend, die Worte schrieb: „Die demokratische Gleichheit ist 
eine Chimâre, der Kampf der Armen gegen die Reichen kann 
nicht auf dem Boden der Demokratie oder der Politik überliaupt 
ausgekâmpft werden. Auch diese Stufe ist also nur ein Übergang, 
das letzte rein politische Mittel, das noch zu versuchen ist, und 
aus dem sich sogleich ein neues Element, ein über alies 
politische Wesen hinausgehendes Prinzip 
entwickeln muB. Dies Prinzip ist das des Sozialismus')." 
Ein „über alies politische Wesen" hinausgehendes Prinzip 
fordert hier Engels, wo man erwarten würde, ein über alies 
demokratische Wesen hinausgehendes Prinzip. Man achte 
auf diese Gleichstellung der Demokratie mit dem Begriff der 
Politik, woraus man schon hier ersieht, dafi der Begriff der Poli- 
tik genau so wie der des Staates, der Klasse und alie derartigen 
Eegriffe des Marxismus überhaupt im Gefüge desselben ihren 
besonderen Sinn haben, der nicht gleichbedeutend ist mit der 
gewõhnlichen Wortbedeutung, sondem sich nur aus ihrer histori- 
schen Bezogenheit auf den Klassencharakter der bürgerlichen 
Gesellschaft ergibt. Wir werden dies bei der Auseinandersetzung 
über den Begriff der Demokratie noch deutlicher sehen und ver- 
stehen, warum für Marx-Engels zwar der Kampf der bürger- 
lichen Parteien im Staate ein politischer Kampf ist, der Klassen- 
kampf aber, wie auch Marx im „Elend der Philosophie" bereits 
zeigte, schlieBlich im Proletariat ein „über alies politische Wesen 
hinausgehendes Prinzip" entstehen lassen mufite. 

Die bürgerliche Demokratie ist dadurch charakteri- 
siert, daB sie die Existenzbedingungen der Bourgeoisie nicht nur 
tatsãchlich aufrechterhált, sondem unter Rcchtsschutz stellt. 
Sie mu6 die wirtschaftHche Ausbeutung, ohne die es keine 
Kapitalsverwertung und keine Grundrente gibt, aufrechterhalten, 

*) „Fr. Engels' Schriften der Fruhzcit", herausgegeben von Guatav 
Mayer, S. 303. 
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und sie tut dies, indem sie das Privateigentum au den Pro- 
duktionsmitteln und die ganze von diesem Rechtsprinzip gefor- 
derte Rechtsregelung aufrechthâlt, ja ais ein Grundrecht statuiert. 
Dies wâre also in Kelsens Terminologie bei vollkommener Demo- 
kratie nur mõglich, wenn die „P a r t e i des Privateigentums, 
des Besitzes" in dem legislativen Volksvertretungskõrper in der 
erforderlichen Majoritât ist. Aber sehen wir uns doch diese „Par- 
tei" einmal nâher an. Zunâchst dürfte es kauni ein Parlament in 
einer Demokratie gegeben haben oder noch geben, in dem sich 
eine „Partei des Besitzes" bilden würde. Diese zynische Ofíen- 
heit widerstrebt ganz dem Wesen der bürgerlichen Demokratie 
und Politik. Sie würde sich zumindest die Partei der „Retter 
des Vaterlandes" nennen oder der heiligen Ordnung, der Ver- 
teidiger von Kultur und Sittlichkeit etc. Sie würde auch zumeist 
gar nicht ais Partei auftreten, weil sie dies wegen der sonstigen 
Heterogenitât, ja wegen der sonstigen Gegensátzlichkeit ihrer 
Glieder gar nicht vermõchte, sondem sie würde ais das erschei- 
nen, was sie auch ist, ais eine Koalition aller jener Parteien, die 
zwar sonst sehr wenig gemeinsam haben, aber im Kampf gegen 
die ihre Grundlage — das Privateigentum — antastenden Cegner 
sich zusammengeführt finden. Nun wohlan — diese „Partei der 
Privateigentümer", deren Majoritât die bürgerliche Rechts- 
ordnung aufrechthâlt, besteht in der Tat in jeder bürgerlichen 
Demokratie, und sie umfafit nicht nur Konservative und Liberale, 
nicht nur alie sonstigen nationalen und konfessionellen Gegen- 
sâtze, sondem sie vereinigt sogar die — monarchistischen oder 
aristokratischen Gegner der Demokratie im Kampfe gegen die 
Gegner des Privateigentums. Alie diese verschiedenen Gruppen 
werden also hier über ihr besonderes politisches, nationales, kon- 
fessionelles oder auch kulturelles Sonderinteresse hinaus in ein 
gemeinsames, überragendes und alie sonstige Leidenschaftlichkeit, 
ja Feindseligkeit ihres Sonderstandpunktes überwâltigendes 
Interesse verbunden, weil dieses zu ihrem õkonomischen Vital- 
interesse gehort: die Aufrechterhaltung ihrer Wirtschaftsrolle ais 
Nutzniefier der Ausbeutung gesellschaftlicher Arbeit. Das heiCt 
aber: alie diese verschiedenen Gruppen werden zu einer einzigen 
„Partei" nur durch die Gemeinsamkeit ihrer õkonomischen Situa- 
tion innerhalb des geselischaftlichen Produktions- und Distri- 
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hutionsinteresses: sie kõnnen einc „Partei" sein, weil sie zuvor 
schon eine Klasse sind, die Klasse der Besitzenden gegen die 
Klasse der Besitziosen. An welcher Tatsache der Umstand gar 
nichts ândert, dafi eine solche „Partei" ihre Majoritát in der 
Bevõlkerung nur haben kann, weil teils durch die Abhângigkeit 
von den Herrschenden, teils durch direkte und indirekte Beein- 
flussung, teils durch unzahlige Bando der Tradition, der land- 
lãufigen Moral und Religion, der Gewõhnung, der Denkfaulheit 
und Unwissenheit, der Trágheit und Charakterlosigkeit, der 
Streberei und Habgier für sehr groBe Teile dieser Majoritiit ihre 
Interessengemeinschaft eine nur illusive ist. Denn wir wissen 
bereits, daB eine Klasse nicht schon durch die õkonomische 
Situation allein soziologische Realitãt gewinnt, sondem erst in deni 
ideologischen Überbau, der auf jener mõglich wird^). 

Nun kann man gewiB diese klassenmâBige Ineinssetzung 
einer ganzen Fülle sonst einander auf das heftigste bekâmpfen- 
den Gruppen einer bestimmten Theorie zuliebe eine „Partei" 
nennen. Denn in der Terminologie besteht Freiheit bis zur Ver- 
gewaltigung der wehrlosen Worte. Nur daB man dann eben jeden 
bestimmten Sinn des Wortes Partei sicherlich verlorengehen 
laBt und jene verhángnisvolle Verschwommenheit des sprachlichen 

') Es ist vielleicht nicht überílüssig, einer beliebten Kritik zuvor- 
kommend darauf aufmerksam zu machen, daB, wenn wir im Text von 
dem Gegensatz einer Klasse der Besitzenden gegen die der Besitziosen 
sprechen, der Marxsche Begriff des Klassengegensatzes darum nicht etwa 
zu einer bloBen Schablone wird, in der sich von dem tiefen und eintõnigen 
Schwarz der Bourgeoisie nur das ebenso eintõnige helle WeiB des Pro- 
letariats abhebt. Eine solche versimpelnde Auffassung ist dem Marxismus 
nie eigen gewesen, wie denn auch Marx es war, der gegen das Schlag- 
wort von der e i n e n reaktionâren Masse heftig Stellung genommen hat. 
Man braucht nur irgendeine historische Schrift von Marx oder Engels 
in die Hand zu nehmen, zum Beispiel von Marx „Der achtzehnte Bru- 
maire" oder von Engels „Der deutsche Bauernkrieg", um zu staunen über 
die Fülle einander durchkreuzender oder fõrdernder sozialer Gruppen- 
krâfte, welche sie innerhalb des Klassengegensatzes von Besitz und Besitz- 
losigkeit, und vielfach dessen õkonomische Grenzen im BewuBtsein ihrer 
Trâger verwischend, feststellen. Und so wie die Meister haben auch ihre 
Schüler, vor allen K. Kautsky und Ed. Bernstein immer wieder vor der 
Vulgarisierung des Begriffes des Klassengegensatzes gewarnt. Schon in 
einer seiner ersten Schriften, in dem Büchlein über die Klassengegensãtze 
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Ausdrucks erreicht hat, iii der die Worte einfach alies bedeuten 
kõnnen, also zum Beispiel Partei und Klasse einerlei werden. 
Wie sehr dies schon dem Geiste der Sprache widerspricht, zeigt 
sich daraus, daB wir im Vorausgehenden nur mühsam — der 
Leser wird dies gefühlt haben — im Interesse der Untersuchung, 
was der Ausdruck „Partei" im Begriffe einer Partei der demo- 
kratischen Majoritât bedeute, die richtige Bezeichnung für die 
Gruppen, aus denen jene besteht, vermieden haben: Parteieii. 
Denn diese Gruppen sind ja nichts anderes ais Parteien: die 
Partei der Konservativen, der Liberalen, der sozialpolitischen 
Demokraten, der Monarchisten, der Republikaner, der Anti- 
semiten, der Freidenker etc. Hier ist das Wort Partei am Platze, 

und wer es noch anders gebraucht, kann dies natürlich tun, mu6 
sich aber dann darüber klar sein, dafi er das Wort Partei in 
einem doppelten Sinne im Munde führt: einmal ais Begriff der 
Verteidiger einer bestimmten Gesellschaftsordnung, und ein 
andermal ais Inbegriff der Vertreter eines bestimmten Sonder- 
interesses innerhalb einer Gesellschaftsordnung. 

Und damit sind wir — gerade auf dem Boden der reineii 
Demokratie — zu dem charakteristischen Unterschied gelangt, 
der im Sinne des Marxismus die Begriffe Klasse und Partei 

vou 1789 schrieb K. Kautsky: „Man ist nur zu geneigt, wcnn eine histori- 
sche Entwicklung auf Klassenkâmpfe zurückgeführt wird, anzunelimen, 
daB in der Gesellschaft jeweilig bloB zwei Lager, zwei Klassen sind, die 
einander bckampfen, zwei feste homogene Massen, die revolutionâre und 
die reaktionârc Masse, daB ein ,Hüben und Drüben nur gilt'. Wenn es 
sich tatsâchlich so verhielte, wàre die Geschichtschreibung eine ziemlich 
leichte Sache. Aber in Wirklichkeit liegen die Verhãltnisse nicht so ein- 
fach. Die Gesellschaft ist und wird immer mehr ein ungemein kompli- 
zierter Organismus mit den verschiedensten Klassen und den verschieden- 
sten Interessen, die sich je nach Gestaltung der Dinge zu den verschieden- 
sten Parteien gruppieren kõnnen." (A. a. O., Neuauflage 1920, S. 9.) Ja, 
Ed. Bernstein geht in dieser Tendenz, eine „roh simplizistische Auslegung" 
des Klassenkampfgedankens zu vermeiden, sogar so weit, unterstützt aller- 
dings von seiner bereits erwãhnten recht unzulânglichen Bestimmung des 
Klassenbegriftes ais der bloBen Zusammenfassung gleichartiger Lebens- 
verhãltnisse, auch von Klassenkampfen innerhalb einer Klasse zu sprcchen, 
wo man nur von „Interessenkampfen" reden dürfte, da sie auf beiden 
Seiten, zum Beispiel zwischen Kartellen und AuBenseitern oder zwischen 
GroBgrundbesitz und Bauer, nur die Rolle des Privateigentums an den 
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scheidet, damit aber auch Klassenkampf und Parteikampf. 
Diese spielen sich für den Soziologen auf ganz ver- 

schiedenen soziologischen Ebenen ab, die von 
der bloB juristischen Betrachtung aus gar nicht erreicht werden 
konnen, weil sie für diese innerhalb einer Ebene liegen, 
námlich in einer und derseiben Rechtsordnung. Woraus weiter 

noch folgt, daB schlieBlich auch der Begriff der Politik zwie- 
spâltig wird, so daB sich der Marxist lângst schon gewõhnt hat, 
genau so, wie er im Staat immer den bürgerlichen und proletari- 
schen Staat unterscheidet, auch die bürgerliche von der proletari- 
schen Politik zu trennen. Das ist nicht etwa, wie man dies kurz- 
sichtig genug ausgelegt hat, ein niarxistischer Hochmut oder eine 
sozialdemokratische Überheblichkeit, sondem das ist eine ver- 
schiedene Hõhe der theoretischen Betrachtung, wie im folgenden 
noch deutlich werden wird. 

Partei und Klasse sind aiso im Marxismus zwei Begriffe 
von sehr verschiedenem Inhalt und sehr verschiedener Bedeutung, 
ein Inhalt und eine Bedeutung, die sie durchaus erst aus i h r e r 
Bezogenheit auf die gesellschaftliche Ent- 
w i c k 1 u n g gewinnen, und die auf der gesellschaftlichen Rollen- 
verteilung beruht, welche aus der ôkonomischen Gesetzlichkeit 

Produktionsmitteln innerhalb der gleichbleibenden ôkonomischen Sphãre 
der Ausbeutung fremder Arbeit umgestalten und keineswegs aufheben 
oder auch nur abândern wollen. Allerdings muB auch der so skeptische 
Bernstein schlieBlich den entscheidenden Gedanken hervorheben, der 
einem davor bewahrt, durch allzu weit getriebene „kritische" Mikro- 
logie der Mannigfaltigkeit in den Klassenverhaltnissen schlieBlich den 
Wald vor lauter Bãumen nicht zu sehen: „Von allen diesen Klassen- 
kãmpfen, die sich heute in der Gesellschaft unter den verschiedensten 
Formen abspielen... bleibt doch der grõBte Klassenkampf )mmerhin(!) 
der Kampf zwischen der Klasse der Arbeiter, den Lohnempfãngern und 
der Klasse der Unternehmer." (A. a. O. S. 67.) Und in der Tat: für die 
soziologische Betrachtung des Aufbaues der Gesellschaft und ihrer 
Bewegungserscheinungen gerade in der Form ihrer zahllosen politischen 
und wirtschaftlichen Parteien geht diese verwirrende Mannigfaltigkeit 
immer mehr auf ihre fundamentale Spaltung im ProduktionsprozeB zurück, 
Besitzer von Produktionsmitteln und von denselben Ausgeschlossene 
zu sein, nicht um auf diese Weise alie geschichtlichen Unterschiede in 
dieser Gegensãtzlichkeit untcrgehen zu lassen, sondem um sie daraus erst 
in ihrem wirklichen und illusiven Charakter zu vcrstehen. 
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dieser Entwicklung entspringt. Deshalb empfanden Marx und 
Engels es immer ais so falsch, wenn man sie trotz ihrer leiden- 
scbaftlichen Parteinahme für die Sache des Proletariats ais 
Parteimãnner bezeichnete^), und deshalb schrieb Marx an Frei- 
ligrath die berühmten Worte, die so bezeichnend sind dafür, wie 
er seine Politik auffafite: „Unter Partei verstand ich die Partei 
im groBen historischen Sinne'')." 

Was heiBt das nun: „Partei im groBen historischen Sinne"? 
Es heiBt, daB es sich um eine Stellungnahme handelt, welche 
die geschichtliche Entwicklung in ihrer gesellschaft- 
1 i ch e n Notwendigkeit betriílt, sei es, daB sie diese bejaht oder 
verneint. Die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung 
realisiert sich nur in den klassenmãBigen Bestrebungen der Ge- 
sellschaftsmitglieder. Je nachdem nun die Verfolgung dieser 
Klassenbestrebungen den Kreis der Gesellschaft selbst erweitert 
oder verengt, wird die von hier aus begründete Parteinahme eine 
solche im Sinne oder entgegen der gesellschaftlichen Entwick- 
lung sein, woran dadurch nichts geãndert wird, daB auch die 
letztere Richtung für ihr BewuCtsein und noch mehr in ihrer 
Phraseologie sich ais eine im Allgemeininteresse der Gesellschaft 
gelegene Bestrebung immer ausgegeben hat und ausgeben wird. 
Denn für den Standpunkt der soziologischen Betrachtung kommt 
es nicht darauf an, was eine gesellschaftliche Bestrebung von 
sich g 1 a u b t oder behauptet, sondem was sie i s t. „Wie 
man im Privatleben unterscheidet zwischen dem, was ein Mensch 
von sich meint und sagt, und dem, was er wirklich ist oder tut, 
so muB man noch mehr in gesellschaftlichen Kámpfen die Phrasen 
und Einbildungen der Parteien von ihrem wirklichen Organis- 
mus und ihren wirklichen Interessen, ihre Vorstellung von ihrer 
Realitãt unterscheiden')." 

In bezug auf die kapitalistische Welt, in der wir leben und 
die es auch in einer volikommenen bürgerlichen Dcmokratie 
bleibt, ergibt sich aus der õkonomischen Analyse ihrer Grund- 

') Siehe Marx-Engels, „Briefwechsel", I., Brief Nr. 57 von Marx 
und Nr. 58 von Engels. 

') F. Mehring, Freiligrath und Marx in ihrem Briefwechsel, 12. Er- 
gãnzungsheft der „Neuen Zeit" S. 46. 

■) K. Marx, „Der 18. Brumaire", 3. Aufl., S. 33. 
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gesetzlichkeit, daB das Privateigentum an den Produktionsmitteln 
ais eine Schranke für die volle Entfaltung der gesellschaftlichen 
Produktionskrâfte wirkt und dies in doppelter Richtung. Erstens 
gestattet das oberste Prinzip der kapitalistischen Produktion, die 
Profitgewinnung, diese Entfaltung nur in dem MaCe, ais eben 
der Profit dabei nicht gemindert wird, so daB technische Mõglich- 
keiten, die zwar hygienisch und sozial geradezu erforderlich 
wãren, ungenützt bleiben, weil sie nicht „rentieren". Zweitens 
aber verhindert dieselbe Profitbedingung die Nutzbarmachung der 
erreichten Produktionshõhe für den gleichen GenuB aller, also 
für den eigentlich gesellschaftlichen Bedarf. Jede Parteinahme, 
die diese Verháltnisse aufrechterhalten will, wird zwar behaupten, 
daB dies das wahre Interesse der Gesellschaft verlange. Wir haben 
ja bercits im 2. Kapitel gesehen, daB dies eben zur notwendigen 
Diaiektik des politischen BewuBtseins im bürgerlichen Staate ge- 
hõrt, daB in ihm die Sonderinteressen die Form allgemeiner õffent- 
licher Interessen annehmen müssen, weil sie nur ais solche staat- 
liche Interessen werden und zu einer Herrschaft gelangen kõnnen, 
die nicht nackte Gewalt, sondem Rechtsherrschaft ist. Und dies 
wird ganz besonders in einem demokratischen Gemeinwesen so 
sein. Aber wenn man durch diese parteipolitische Sprache hin- 
durch auf ihren Kern zurückgeht, auf ihre wirkliche Parteinahme, 
dann ergibt sich, daB die Stellungnahme entgegen der gesellschaft- 
lichen Entwicklung immer ein Sonderinteresse vertritt, mag es 
auch ais Allgemeininteresse sich auftun, dagegen die Parteinahme 
im Sinne der gesellschaftlichen Entwicklung immer das Allgemein- 

interesse vertritt, mag es auch in der Form eines Sondcrintcresses, 
namlich des prolctarischen Klasseninteresses erscheinen'). 

Und hieraus ergibt sich nun der soziologische Unterschied 
in der Bedeutung des Proletariats selbst dort, wo es ãuBerlich 
nur ais eine politische Partei unter anderen Parteien auftritt. 
Das Sonderinteresse des Proletariats ist identisch mit dem All- 
gemeininteresse in einer neuen, klasscnlosen Gesellschaft. das 
heiBt aber mit dem Interesse an der Umwandlung der bestchen- 
den Wirtschafts- und Rechtsordnung. Das Sonderinteresse aller 
bürgerlichen Gruppen ist identisch mit der Aufrechhaltung 

') Vgl. hiezu mcincn Artikel „Sozialistische Erziehung und Politik" 
in der „Sozialistischen Erziehung", Wicn, 2. Jahrg., S. 107 ff. 
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dieser Ordnung. Das erstere ist revolutionãr und entwicklungs- 
fõrdernd, das letztere notwendig konservativ und entwicklungs- 
feindlich. Und dies bedeutet in Anvvendung auf die Demokratie, 
von der wir ausgingen: die Majoritãt in einer Demokratie, so- 
fern sich diese nicht auf Teilordnungen innerhalb des Staates be- 
zieht, sondem auf die Ordnung des Ganzen selbst, ist entweder 
ein Ausdruck des Klassenstandpunktes des bürgerlichen oder des 
proletarischen Klasseninteresses; beide Male sind es nicht Partei- 
gegensatze, sondem Klassengegensãtze, die um ilire Herrschaft 
ringen, und immer ist es also eine Klasse, die mehr oder minder 
vollkommen — das hãngt von der Stãrke des Gegners ab — ihr 
Klassenprinzip in der Herrschaft zur Geltung bringt. Zu sagen, 
daB es in der Demokratie eine politische Klassenherrschaft nicht 
geben kann, heiCt also die Demokratie im luftleeren Raume, in 
der reinen Begriffsluft formalen juristischen Denkens betrachten. 
Solange die Demokratie auf dem Boden von 
Klassengegensãtzen ruht, ist sie vielmehr 
überhaupt gar nicht mõglich. Demokratie ist weder 
im bürgerlichen noch im proletarischen Staate mõglich — daher 
die berechtigte Kritik des Bolschewismus gegen die ganz un- 
marxistische Verteidigung eines demokratischen Prinzips ais sol- 
chen, worüber noch spâter zu reden sein wird —, sondem sie ist 
es nur in dem Sozialstaate der klassenlosen Gesellschaft, die erst 
der Zukunft angehõrt. Und dies gilt sogar von der bürgerlichen 
Demokratie, solange sie nur erst Programm des r e v o 1 u- 
tionãren Bürgertums war; denn in diesem vvar sie ja eigent- 
lich die gedankliche Vorwegnahme eines sol- 
chen klassenlosen Zustandes, ais das Bürgertum noch 
denken konnte, ja muBte, daB es mit seinem Siege alie Formen 
der Unterdrückung beseitigen und die Menschenrechte begründen 
werdc, die Freiheit alies dessen, was Menschenantlitz tragt. Eine 
Ahnung von dieser Unmõglichkeit der Demokratie im Klassen- 
staate durchzuckt übrigens bereits den grõBten Vorwegnehmer 
dieser Idee einer erst künftigen Gesellschaftsverfassung, wenn 
er einmal die bedeutungsschweren VVorte sagt: „Das Wort in 
strenger Bedeutung genommen, so hat es nie eine wahrhafte 
Demokratie gegeben, und es wird auch nie eine geben.., Gãbe es 
ein Volk, das aus Gõttern bestãnde, so würde dieses sich demokra- 

8» 
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tisch regieren. Für Menschen aber pafit eine so vollkommene 
Regierungsart nicht^)." Nein, für Menschen eíner Klassengesell- 
schaft bleibt die Demokratie ein unauflosliches Problem, und 
andere Menschen ais mõglich zu denken vermochte Rousseau noch 
nicht. Dies führt uns nun zur Besprechung der umstrittcnsten 
Bcgriffe im Marxismus, zum Begriffe der Demokratie und der 
Diktatur. 

IX. 

Polítísche und sozíale Demokratie. 

Der Begrifí der Demokratie ist innerhalb des Marxismus 
erst durch die Kritik und mehr noch durch die Taktik 
des Bolschewismus problematisch geworden. Bis dahin 

wurde kaum irgendwie, aufier von Seite des Anarchismus und 
mancher Syndikalisten, bezweifelt, dafi die Erkámpfung der 
Demokratie zu den wesentlichen Aufgaben des revoiutionãren 
Klassenkampfes gehõrt. Heifit es doch schon im „Kommunisti- 
schen Manifest", dafi der erste Schritt in der Arbeiterrevolution 
die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Er- 
kámpfung der Demokratie ist". Aber diese Kritik des Bolschewis- 
mus hat nur dazif beigetragen, den Begriíf der Demokratie inner- 
halb des Marxismus widerspruchsvoller erscheinen zu lassen, ais 
dieser schwierige Begriíf es je zuvor war. Und dies geschah da- 
durch, dafi die Theorie Lenins zwar — was ihr groBes und bleiben- 
des Verdienst ist — die Lehre vom Klassenkampf und Klassen- 
charakter des Staates gegen eine opportunistische und inkonsequente 
Verwirrung des marxistischen Standpunktes energisch zur Geltung 
brachte, aber von ihr eine Anwendung machte, die allen Prin- 
zipien dieser marxistischen Staatslehre widersprach. Die Marx- 
sche Lehre von dem proletarischen Staate ist dadurch charakteri- 
siert, daB in ihm das Proletariat die herrschende Klasse geworden 
ist, daB helBt im Sinne des Marxismus die Klasse, welche õkono- 
misch die entscheidende Macht in der Gesellschaft darstellt. Diese 
Lehre auf die durch unerhõrte geschichtliche Zufãlie geschaffene 
russische Ausnahmssituation anzuwenden, in vvelcher nicht einmal 

') Rousseau, „Abhandlung über den Geselischaftsvertrag", III. Buch, 
4. Kapitel (Cotta-Ausgabe S. 66 und 67). 
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das Proletariat, sondem nur eine Gruppe desselben die politische 
Gevvalt in ihren Hânden hielt, war einfach immõglich. Aus 
d i e s e m Widerspruch der Tatsachen, nicht aus dem der marxi- 
stischeii Begriffe, ergeben sich alie, freilich manchmal sehr ge- 
künstelten und gewaltsamen Konstruktionen, mit denen die bol- 
schewistische Theorie und Polemik ihre immer mehr ais Selbst- 
betrug sich enthüllende These verteidigen und glauben machen 
will, daB das russische Sowjetsystem die eigentliche Verwirk- 
lichung der marxistischen Theorie von der Diktatur des Pro- 
letariats und ihrem Verhâltnis zur Demokratie sei. Kein Wunder 
daher, dafi hier, wo schon die Kritik der Marxisten auBerhalb 
des Bolschewismus nachdrücklich eingesetzt hat, auch für die 
Kritik Kelsens reichlich Stoff vorhanden ist; nur daB er glaubt, 
mit jedem Widerspruch, den er der bolschewistischen Politik 
nachgewiesen hat, auch die marxistische Theorie getroffen zu 
haben. Die Auseinanderhaltung dieser beiden Gesichtspunkte ist 
freilich auch in der Polemik so mancher marxistischer Gegner 
des Bolschewismus zu vermissen, und so kommt es, daB heuíe die 
Begriffe Demokratie, Diktatur und Revolution des Proletariats 
zu denen gehõren, welche einen Zustand der theoretischen Verwir- 
rung zeigen, die dem Niveau des marxistischen Sozialismus, der 
sich mit Recht den wissenschaftlichen nennt, sehr wenig ent- 
spricht. Vielleicht gelingt es uns, wenn wir zunãchst den Streit 
zwischen sozialdemokratischer und bolschewistischer Politik ganz 
auBer acht lassen und uns an die Kritik eines Gegners beider 
Richtungen, an die Kritik Professor Kelsens halten, die sicheren 
allgemeinen Richtlinien der marxistischen Theorie zu gewinnen, 
von denen aus ein Weg frei von Irrungen und MiBverstandnissen 
zum theoretischen Verstãndnis der umstrittenen Begriffe führt. 

Kelsens Absicht war es, wie immer im Auge behalten wer- 
den mufi, an den Begriffen des Marxismus immanente Kritik zu 
üben, das heiBt sich auf ihren Standpunkt zu stellen und dann zu 
zeigen, daB sie schon von sich aus innerlich widerspruchsvoll 
sind. Wir haben bereits auf dem ganzen Weg, den wir bisher 
gegangen sind, gesehen, daB ihm die subjektive Voraussetzung 
dieser Kritik nicht gelungen ist, sich vor aliem auf den Boden 
der marxistischen Anschauung zu stellen und aus ihr hcraus 
seine Begriffe durchzudenken, Und so konnte ihm nicht gelingen, 
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weil ihm diese Anschauung eben fremd ist — wir werden dies 
noch deutiicher sehen — und weil es nicht genügt, utn immaneiite 
Kritik an einer Theorie von der kopernikanischen Neuartigkeil 
wie die marxistische zu üben, einfach nur ihre Sãtze zu kriti- 
sieren und diese gleichsam ais Paragraphen des Marxismus einer 
grammatischen und logischen Interpretation zu unterziehen, wie 
dies sonst die berechtigte Aufgabe der Juristen ist. Überall ge- 
riet so die Kritik Keláens auf das Geleise der Konfrontierung 
niarxistischer Begriffe mit denen seiner eigenen Rechts- und 
Staatslehre, und derart mufite freilich sich für ihn ein unlõs- 
barer Widerspruch ergeben. Aber in Wirklichkeit ist es nicht ein- 
mal ein Widerspruch, sondem nur die Verschiedenheit des juristi- 
schen und soziologischen Standpunktes, der formalen und der 
historischen Denkweise. 

Das gleiche wiederholt sich am Problem der Demokratie. 
Im Denksystem des Marxismus ist dieser Begriff stets ein histori- 
scher, so dafi man immer fragen muB: von welcher Demo- 
kratieistgeradedieRede? Wieder stellt Kelsen diesem 
Begriff einen rein formalen Begriff der Demokratie überhaupt 
entgegen, von dem aus nun freilich sich Widersprüche aller Art 
in der marxistischen Behandlung dieses Gegenstandes ergeben 
müssen. 

Für Kelsen ist die Demokratie vor aliem „ein rein f o r- 
males Organisationsprinzip, das an und für sich gar keinen 
allgemeinen und unbedingten Wert für jeden Organisationszweck 
beanspruchen kann" (S. 120). Man kann daher „dem bürgerlichen 

Staate nicht ernstiich entgegenhalten, er sei darum keine wahre 
Demokratie, weil die arbeitende Bevõlkerung von der Leitung des 
Produktionsprozesses gãnzlich ausgeschlossen sei". Denn Demo- 
kratie ist eine Staatsform, und solange die wirtschaftliche Pro- 
duktion noch nicht zu den Funktionen des Staates gehõrt, kann 
ihr Fehlen innerhalb der Verfassung der Demokratie dieser auch 
nicht ais Mangel angerechnet werden. Für das Entscheidende 
hâlt Kelsen lediglich das „die Demokratie charakterisierende Prin- 
zip der Allgemeinheit und Gleichheit zur Teilnahme an der Bil- 
dung des Gemeinschaftswiilens" (S. 120). Verfolgt man diesen 
Charakter der Demokratie in seiner vollen Entwicklung und Aus- 
wirkung, so ergibt sich für Kelsen eine Reihe von Folgerungen, 
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die er im Zuge einer vielfach sehr ins Detail sich verlierenden 
Kritik entwickclt, und die wir etwa so zusammenfassen kõnnen: 
I. In der vollen Demokratie, die doch der Marxismus ais not- 
wendiges Kampfziel des Proletariats bezeichnet, ist eine Klassen- 
herrschaft unmõglich und nur eine solclie der Fartei vorhanden; 
die Begriífe Klassenkampf, Klassenunterdrückung und Kiassen- 
staat werden hier sinnlos. Davon war schon die Rede und wird 
das hier bereits ais irrig Aufgezeigte durcli die nachfolgende Er- 
õrterung noch seine Ergãnzung erfahren. 2. Der von Marx und 
Engels eingeführte Begriff der Diktatur hat in dem System der 
Demokratie gleichfalls keinen Sinn. Er behâlt einen solchen nur 
in der Vergevvaitigung einer Majoritãt durch eine Minoritãt, wie 
dies im russischen Bolschewismus der Fali ist, die aber Jeder 
Demokratie hohnspricht. Die mit diesem Begriff der Diktatur 
verbundene Vorstellung einer Bekâmpfung oder gar Aufhebung 
der Demokratie ist daher in sich widerspruchsvoll, und diese 
ganze Vorstellungsreihe ist mehr aus den Bedürfnissen des politi- 
schen Kampfes gegen die Bourgeoisie ais aus denjenigen einer 
widerspruchslosen Theorie zu erkláren. 3. Dasselbe gilt von dem 
Begriff der proletarischen Revolution, besonders in der vom 
Bolschewismus in den Vordergrund geschobenen marxistischen 
Vorstellung des Zerbrechens der Staatsmaschine. Denn innerhalb 
der Demokratie bedarf es im Grunde zur Umwandlung der 
hürgerlichen in die sozialistische Ordnung nicht einmal einer 
Verfassungsânderung, geschweige denn einer Revolution. Der 
Unterschied von revolutionârer und friedlicher Umwandlung der 
Gesellschaft verliert, ist einmal die Demokratie erkâmpft, jede 
theoretische Bedeutung. Und die Zerbrechung der Staatsmaschine 
erweist sich bei nâherem Zusehen ais die Ersetzung einer weniger 
demokratischen durch eine demokratischere Staatsform. Auch hier 

hat die revolutionâre Terminologie keinen theoretischen Wert, 
sondem ist wesentlich nur eine Anpassung an die Agitation und 
an Bedürfnisse des politischen Kampfes. Endlich 4. kann dies 
alies an dem Spezialfall der Pariser Commune veranschaulicht 
werden, von der Marx und Engels selbst sagten, daB sie ein 
Beispiel für die Diktatur des Proletariats sei, und von der doch 
zu zeigen ist, dafi sie gerade in der Analyse, die Marx von ihren 
Institutionen gibt, nur eine Umgestaltung in der Richtung der 
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Demokratisierung von Politik und Verwaltung bedeute. Ist die 
Commune also wirklich eine Diktatur des Proletariats gevvesen, 
so hat gerade sie bewiesen, daC sie nur ais eine Form der Demo- 
kratie, gestützt auf die Majoritât des allgemeinen Wahlrechtes, 
mõglich war. 

Diese ganze Kritik ist im Kelsenschen Buche aber noch mit 
einer anderen Tendenz verbunden, welche die Entwirrung alier 
der bei ihr unterlaufenden Verschiebungen des marxistischen 
Standpunktes noch schwieriger macht, námlich mit der bereits 
erwãhnten durch das ganze Buch gehenden Bekâmpfung dessen, 
was Kelsen den anarchistischen Einschiag der marxistischen 
Staatstheorie nennt. Ich habe bisher von der Existenz dieses 
Punktes geflissentlich abgesehen und werde dies auch in diesem 
Kapitel tun, um die Vermengung der Gesichtspunkte nicht noch 
zu steigern. Es wird sich aber in einem spáteren Kapitel Ge- 
legenheit finden, ausführlich zu zeigen, wie sehr die Kelsensche 
Auffassung abermals dem Geiste des Marxismus fernsteht, wenn 
sie in der Theorie vom „Absterben des Staates" und von der 
„Beseitigung des Staates" einen — Anarchismus erblickt, und 
daher in der prinzipiellen Bekâmpfung des Anarchismus durch 
den Marxismus nur ein weiteres Stück seiner hoffnungslosen 
Widerspruchsfülle sieht. 

Um nun durch diesen Wald kritischer Bemãngelungcn hin- 
durchzufinden zu dem gebahnten Weg wirklicher marxistischer 
Auffassung des Problems der Demokratie und Diktatur, mit dem 

das der Revolution zusammenhãngt, müssen auch wir mit Be- 

griffsbestimmungen anfangen und vor aliem nach dem Wescn des 

BegriíTes der Demokratie fragen. Und da ist vor aliem das Ent- 

scheidende, festzuhalten, daB dieser Begriff für unseren Stand- 

punkt, wie bereits erwâhnt, ein durchaus historischer ist. Der 
Kelsensche Begriff der Demokratie ist ein ebenso formaler wie 
sein Staatsbegriff. So wie dieser kann er den verschiedenartigsten 

Inhait und die mannigfachsten Organisationszwecke enthalten. 
Es klingt dann sehr plausibel, zu sagen, daB die wirtschaftliche 

Ungleichheit kein Argument gegen die Demokratie sei, da sich 
diese ihrer Form nach nur auf die politische Gleichberechtigung 
bezieht. Schon von da aus ist deutlich erkennbar, daB die Demo- 
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kratíe etwas anderes ist, je nachdem der Staat etwas andefes 
ist, dcren Form sie ist. Denn in einem Staat, in welchem auch die 
wirtschaftlichen Funktionen politische sind, um in der Kelsen- 
schen Terminologie zu reden, bedeutet die Gleichberechtigung der 
Demokratie etwasganzanderesalsi n'd emheutigen 
Staat. Diesen Unterschied mit dem Ausdruck eines Wachs- 
tums der politischen Sphãre des Staates zu decken, ist ein Spiel 
mit Worten einem Formalprinzip zuliebe, das gerade hier seine 
Unzulanglichkeit erweist. Ein Staat, in welchem die Wirtschaft 
in die politische Sphare prinzipiell einbezogen wird, ist zwar 
immer noch eine Zwangsorganisation genau so wie jener, wo das 
Gegenteil der Fali ist. Für den Juristen mag das gleichgültig 
sein, wãhrend soziologisch sich die gewaltigen Unterschiede des 

liberalen Rechtsstaates einerseits, des merkantilistischen Polizei- 
staates und des sozialistischen Freistaates andererseits ergeben. 
Daraus folgt sofort auch, daB die Einbeziehung der wirt- 
schaftlichen Zwecke in die Staatsform an und für sich noch gar 
nicht notwendig zur politischen Demokratie führen muB, wie das 
Eeispiel des Merkantilstaates beweist. Und es zeigt sich zu- 
gleich, dafl* der Begriff der Demokratie ein wesentllch anderer 

Formalbegriff ist ais der des Staates. Der Begriff eines Staates 

ais solchen ist eine zulãssige Abstraktion, weil sie in der Form 
der Zwangsorganisation ein Merkmal des sozialen Lebens her- 
ausgreift, das jeder Gestalt der gesellschaftlichen Produktions- 
verbânde stets eigen war und sein wird — ein Punkt, den der 
Marxismus, wie wir noch darlegen werden, durchaus nicht be- 
streitet, obgleich Kelsen dies memt und gegen diesen angeblichen 
Anarchismus der niarxistischen Lehre seine schwersten Geschütze 

spielen lãBt. Wâhrend also der Begriff eines Staates überhaupt 

eine einwandfreie Vorstellung ist, kann das gleiche von einer 
Demokratie überhaupt nicht gesagt werden. Denn sie gehõrt nicht 
zur Staatsform überhaupt, sondem bezeichnet immer 
bereits eine bestimmte Staatsform, führt also 

schon in ihrer rein begrifflichen Gestalt notwendig aus dem bloBen 
Formalismus des Staatsbegriffes heraus. Wir müssen es daher 

ablehnen, von einem Begriff der Demokratie überhaupt zu spre- 

chen, sondem müssen vielmehr erkennen, daB der Begriff einer 
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Démokratie ais solcher, der Begriff ciner reinen oder vollkomme- 
nen Demokratie, nichts anderes ist ais die Idee einer Staatsform 
unter bestimmten Voraussetzungen, die in ihrer õkonoinisch- 
soziologischen Struktur erst noch zu fixieren sind. Es wird sich 
dann zeigen, daB die Idee der vollkommenen Demokratie nur die 
gedankliciie Vorwegnahme einer klassenlosen Gesell- 
schaft ist. 

Uber diesen Gegenstand habe ich mich bereits einmal aus- 
führlich in meiner Schrift „Demokratie und Ratesystem"^) ge- 
ãuBert. Und da Kelsen auch auf die dortige Erõrterung in seinem 
Buche zu sprechen kommt, sei es mir gestattet, das Hierher- 
gehõrige auch in diesem Zusammenhange zu wiederholen. Demo- 
kratie bedeutet wôrtlich und dem Sinne nach Volksherrschaft, 
Seibstbestimmung des Volkes. Eine solche ist nun in der Klassen- 
gesellschaft auch bei noch so „demokratischer" Verfassung nicht 
mõglich, weil im kapitalistischen Staate die Grundvoraussetzung 

einer V o 1 k s herrschaft fehlt, nãmlich das einheitliche 
V o 1 k. Im kapitalistischen Staate gibt es noch keine Volkseinheit, 
sondem nur eine Bevõikerung, die weder eine wirtschaftliche 
noch eine kulturelle, noch eine ideologische Einheit darstellt, son- 
dem in jeder dieser Richtungen vielmehr eine Zerrissenheit von 
Klassen, die nur durch den Zwang der Klassenherrschaft zu- 

sammengehalten ist. Innerhalb der radikalsten politischen Gleich- 
berechtigung schafft die õkonomische Ungleichheit solche Gegen- 
sãtze, daB jeder Sinn der Demokratie, das heifit der Bildung 

eines einheitlichen, allgemeinen Volkswillens notwendig verloren 

gehen muB. Es bleibt nur die mehr oder minder brutale Majori- 

sierung. 

Und nun muB man darauf achten, daB in diesem P r o b 1 e m 
der Majoritãt das eigentliche Wesen der Demokratie sich 

enthüilt. Das Prinzip der Majoritãt ist durchaus nicht, wie so 
viele glauben, das Wesensprinzip der Demokratie. Denn in der 

bloBen Mehrheit der Stimmen ist doch kein eigentlicher Rechts- 
grund dafür zu finden, daB sie entscheiden soiite. Im Gegenteil, 
die bloBe Majoritãt führt zur Aufhebung jeder Seibstbestimmung ' 

I 
*) „Sozialistische Bücherei", HeftS, Wien 1919- 



IX. Politische und soziale Demokratie. 123 

des Volkes, da sie stets den kleineren Teil durch den grõBeren 
Teil vergewaltigt. Wenn die Demokratie tatsâchiich ohne Majori- 
tãtsbesclilüsse nicht auskommen kann — und dies ist gewiB der 
Fali —, so muB der Grund hiefür doch in etwas anderem gelegen 
sein ais in der bloBcn grobschláchtigen Überzahl der Stimmen. 

„Das wirkliche Lebensprinzip der Demokratie", sage ich 
in der vorerwühnten Abhandlung, „hat Rousseau in gcnialer 
Weise aufgezeigt, aber es ist in seiner revolutionãren Bedeutung 
noch wenig gewürdigt worden. Es ist nicht der Wille der Mehr- 
heit, sondem der Gemeinwille, der allgemeine 
Wille. Die Abstimmung ist nach Rousseau nur das Mittel, 
durch vvelches der Gemeinwille konstatiert werden soll. Die 
Überstimmten haben sich zu fügen, nicht weil sie die wenigeren 
sind, nicht weil die anderen die stârkeren sind, sondem weil die 
Abstimmung gezeigt hat, daB sie mit dem Gemeinwillen im 
Widerspruch sind. Und diese auf den ersten Biick frappierende, 
ja gewaitsam erscheinende Folgerung darf Rousseau machen, weil 
er von der Voraussetzung ausgeht, die freilich eine Illusion war, 
aber die welthistorische Illusion der revolutionãren Bourgeoisie, 
daB ihre Herrschaft die wirkliche Befreiung des Menschen- 

gesdilechtes von allen Herrschaftsgegensâtzen bedeuten und da- 
her die solidarische Volkseinheit begründen wird. Sobald namlich 

das Volk eine solidarische Gemeinschaft bildet, so- 
bald es also keine Lebensgegensãtze mehr im Volksganzen gibt, 
von denen aus die Abstimmungen sich organisieren, bedeuten 
auch wirklich die Verschiedenjieiten in der Stimmenzahl keine 
Vergewaltigung von Lebensinteressen mehr, 
sondem nur noch mehr oder mindcr sachliche Meinungsverschie- 

denheiten über ZweckmâBigkeit und Dringlichkeit vorgeschlage- 

ner Entscheidungen. Die Abstimmung wird zu einem bloBen Akt 
gesellschaftlicher Verwaltung oder Geschâftsführung. Und so 

wenig sich in einem Verein oder in einer Handelsgesellschaft die 
Überstimmten vergewaltigt fühlen — sofern die Abstimmung sich 

nicht auf den Zweck des Ganzen bezieht, was im Staate den 
auBer Frage gestellten Lebensinteressen aller Bürger ent- 
spricht —, weil das, was beschlossen wird, immer noch auch 
von ihnen gewollt wird, wenn sie es auch ganz anders durch- 
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geführt gesehen hátten, so wenig ist dies in einer solidarischen 

Volksgemeinschaft der Fali*)." 
„Da6 diese Einheit des Volksganzen, die Solidarilãt seincr 

Interessei! den eigentlichen Grund der Demokratie ausmacht, zeigt 

Damit ist natürlich nicht gemeint, daB in einer klassenlosen 
Geselischaft nicht auch sehr bedeutende Gegensâtze áuftreten und in 
heftigen Abstimmungskampfen sich âuBern kõnnten. Man denke zum Bei- 
spiel an eine Abstimmung über ein Alkoholverbot, oder über die religiõse 
Erzichung in der Schule, oder über die Verpflichtung, Kinder zu erzeugen. 
Aber bei allen diesen oder ãhnlichen Abstimmungen kann es sich in 
einer õkonomisch solidarischen Gesellschaft weder bei den Siegen- 
den um einen Machtzuwachs, noch bei den Unterliegenden um eine 
Unterwerfung oder gar um eine Exístenzbeeintrâchtigung handeln. 
Man muB nur über die heutige Form dieser Gegensâtze hinausdenken. 
Durch die õkonomischen und politischen Interessengegensãtze, die sich 
heute selbst hinter die sachlichsten Forderungen verstecken, wird aus 
jeder Abstimmung über Kulturfragen ein Kampfspiel von Ausbeutungs- 
oder Herrschaftsbestrebungen. So handelt es sich zum Beispiel in der 
Frage der Alkoholbekãmpfung heute nicht nur um das sachliche Für 
und Wider, sondem um die direkten Interessen des Alkoholkapitals und 
um die indirekten Interessen der herrschenden Klassen überhaupt, ein so 
bequemes Korrumpierungsmittel breiter Massen nicht aus der Hand zu 
geben. Ebenso stehen bei der Frage der religiõsen Erziehung in der 
Schule pâdagogische und religiõse Motive fast an letzter Stelle, in erster 
Linie aber die Herrschaftsinteressen der Kirche und so mancher sonst 
sehr aufgeklart tuender bürgerlicher Schichten, welche meinen, daB die 
Religion „dem Volke erhalten bleiben müsse". Durch die Ausschaltung 
aller dieser õkonomischen und politischen Herrschaftszwecke — die weder 
Substrat noch Zweck mehr haben — rücken diese Gegensâtze und Abstim- 
mungen von vornherein in eine ganz andçre kulturelle und sachliche Sphãre. 
Dazu kommt aber noch folgendes. Wir werden im XII. Kapitel „Die 
Demokratie und ihre Organisation" sehen, daB es zum Wesen der sozialen 
Demokratie gehõrt, sich von unten auf fõderalistisch, nicht von oben 
herab zentralistisch zu organisieren. Diese Organisationsform lãBt viele 
Mõglichkeiten offen, den Uberstimmten überall dort, wo es sich wirklich 
um Interessen handelt, die ohne Schâdigung des Ganzen befriedigt werden 
kõnnen, aber gerade keine Majoritât für sich gefunden haben, durch 
Assoziation gleichgesinnter Minoritâten Abhilfe zu schaffen. Wenn sich 
aber schlieBHch wirklich ein solcher Gegensatz auftun sollte, der abermals 
vitale Bedeutung hat, dann ist eben eine neue Unhomogenitãt in der 
Gesellschaft aufgetreten, die Demokratie abermals unmõglich geworden. 
Dann muB der Weg zu einer neuen, hõheren Organisationsform des sozialen 
Lebens gefunden werden, eine Aufgabe, die wir der Zukunft ebenso über- 
lassen wollen wie müssen. 
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sich darin, daB alien Verfechtern der demokratischen Idee das 
Streben eigen ist, den Staat in mâCigen Grenzen zu erhalten, 
um eine Ungleichartigkeit der Lebensverhâltnisse zu verhüten, 
und daB sie den Reichtum bekampfen, um alie Bürger womoglich 
in einen gleichen mittleren Wohlstand zu versetzen. Wenn 
Montesquieu in der Tugend die sicherste Gewâhr der Demokratie 
erblickt, wenn Rousseau immer wieder einschârft, daB die demo- 
kratischen Gesetze nur dann nützlich sind, „wenn jeder etwas 
und keiner zu wenig hat", so sieht man hier bereits die Er- 
kenntnis aufsteigen, daB das Prinzip der Demokratie mit den 
wirklichen Zustânden der bürgerlichen Gesellschaft in Kampf ge- 
raten muB. Und dies ist auch die geschichtliche Tragik der Demo- 
kratie in der bürgerlichen Welt: sie muB zuschanden werden an 
den aus ihren Existenzbedingungen hervorgehenden õkonomischen 
Klassengegensãtzen. Die Idee des Gemeinwillens — und das ist 
die Demokratie — findet keine Mõglichkeit einer Verwirklichung 
in einem Geselischaftszustand, in welchem jede Abstimmung, ge- 
rade wenn sie in wirklich demokratischen Formen erfolgt, nur 
auf die Gegensatze des Klassenwillens zurückführen muB. Diese 
demokratischen Formen sind nun am vollendetsten ausgeprãgt 
in der auf dem allgemeinen Wahlrecht beruhenden parlamentari- 
schen Volksvertretung. Und so sehen wir, daB auf dem Boden 
der Klassengeselischaft selbst die demokratischeste Volksvertre- 
tung niemals zum Ausdruck eines einheitlichen Volkswillens füh- 
ren kann. In den Formen der parlamentarischen Selbstbestim- 
mung des Volkes vollzieht sich immer nur ein Sfück des Kbssen- 
kampfes: sie ist stets Machtdurchsetzung, Gewalt der einen 
Klasse gegen die andere, die mit ihrer Majoritât die Gesetze der 
widerstrebenden Klasse aufzwingt." 

Nun entsteht alie Verwirrung über den Begriff der Demo- 
kratie daraus, daB, wie wir eben sehen, dieser Begriff zwar nur 
in einer klassenlosen Gesellschaft realisiert werden kann, aber 
doch schon innerhalb der Klassengesellschaft selbst jeder zur 
Flerrschaft in ihr sich vorkãmpfenden Klasse ais ihr Leitgedanke 
erscheinen muBte, weil nach der schon õfter gekennzeichneten 
soziologisciien Dialektik der Staatsform kein Sonder- und 
Klasseninteresse anders zur Staatsbeherrschung gelangen kaim ais 
in der Form, Vertreter von Allgemeininteressen zu sein. Jede Er- 
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weiterung der politischen Rechte der Bürger, jede grõBere Ein- 
fluCnahme auf die Bildung des Staatswillens muCte dann also 
in der Richtung der Idee der Demokratie gelegen erscheinen, das 
heiBt ais demokratische Errungenschaft aufgefaCt werden. 

Für die soziologische Betrachtung ergibt sich daraus, daB 
das Wort Demokratie einen mchrdeutigen BegrifF bezeichnet. Und 
es ist nur mõglich, zur Verstãndigung über dieses Thema zu 
kommen, wenn man sich an eine feste Terminolugie hâlL Ich 
schlage nun vor: da der Begriff der Demokratie sich erst in einer 
klassenlosen Gesellschaft realisiert, so wollen wir diese volle 
Demokratie, die ihrem Begriffe entsprechende Demokratie, die 
s o z i a 1 e Demokratie nennen, wáhrend wir alie anderen Formen, 
die sonst auch ais Demokratie bezeichnet werden, die politi- 
sche Demokratie nennen^). Und da es leicht mõglich ist, daB 
man im FluB der Rede ein oder das andere Mal das Beiwort weg- 
laBt, so sei ein für allemal gesagt, daB, wo von Demokratie inner- 
halb einer Klassengeselischaft die Rede ist, damit nur die politi- 
sche Demokratie gemeint ist, das heiCt die Demokratie, d i e 

*) In einem ganz anderen, die im Texte angestrebte begrifTliche 
Klãrung geradezu vereiteinden Sinne unterscheidet W. H a s b a c h in 
seinem vielgelesenen Buch íiber „Die moderne Demokratie" ebenfalls eine 
politsche und eine soziale Demokratie. Er verstelit aber unter letzterer 
eigentlich nur eine Parteirichtung innerhalb jener Sphare, die wir noch 
zur politischen Demokratie zühien, nãmlich jene Parteibestrebung, die 
innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung bloB ihre sozialen Gcgen- 
sãtze mõglichst ausgleichen will. „Mit dem Worte soziale Demokratie 
soll also," heiBt es S. 122, „wir wiederholen es, ein geselischaftlicher Zu- 
stand bezeichnet werden, in dem die Tendenz zur Standesgleichheit und 
Ausgleichung der Vermõgensunterschiede, ohne jedoch die Grund- 
lagen der heutigen Erwerbsordnung anzugreifcn, her- 
vortritt; zum Unterschied von der Sozialdemokratie, welche eine neue 
Erwerbs- und Gesellschaftsordnung schaffen will." Der von ims ver- 
tretene Sinn der sozialen Demokratie ist dem Hasbachschen Gedanken- 
gang schon deshalb ganz fremd, ais er eigentlich auf eine begriflliche 
Erôrterung des Wesens der Demokratie selbst verzichtet, sondem nur 
eine „Beschreibung" der historischen und bestehenden Formen der Demo- 
kratie geben will, allerdings unfer reicher und sehr orienticrender Ver- 
wendung ideengeschichtlichen Materials, und liiebei von dem politi- 
schen, nicht theoretischen Interesse getrapen ist, die Minderwertigkeit 
und Unzulânglichkeit der Demokratie gegenüber der Idee des Liberalis- 
mus bloBzustellen. Darauf kommen wir noch zurück. 
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eigentlich keine Demokratie ist und daher über- 
"wunden werden muB, wenn man Demokratie will; daB aber, wo 
von Demokratie im klassenlosen Staate die Rede ist, die soziale 
Demokratie gemeint ist, das heiBt eine Demokratie, die n o c h 
gar nichtist, aber erkâmpft werden mu6, wiederum wenn 
man Demokratie will. Hâlt man diesen Doppelsinn des Wortes 
Demokratie auseinander, dann lõsen sich die scheinbaren Wider- 
sprüche in den Worten von Marx und Engels, dann erscheint es 
nicht mehr verwunderlich, daB Engels einmal die Demokratie ais 
Chimâre bezeichnet und sie dann doch ais die Form deklariert, 
in welcher das Proletariat zur Herrschaft kommen kann, oder 
daB Marx den „demokratischen Wundergiauben" verspottct, der 
„in der demokratischen Republik das tausendjãhrige Reich sieht", 
und gleichwohl die Commune, die doch tatsâchlich eine Demo- 
kratie war, ais ein Beispiel der Diktatur des Proletariats hin- 

stellt>). 
Was Kelsen gegen diese Erõrterung des Begriffes der Demo- 

kratie in ausdrücklicher Bezugnahme auf meine Schrift „Demo- 
kratie und Rãtesystem" einwendet (S. 124—128), geht auf die 

') Wenn Karl K a u t s k y in seinem Büchlein „Von der Demokratie 
zur Staatssklaverei", Berlin 1921, darauf hinweist, daB cr für die Klãrung 
des Begriffes der Demokratie den von ihm geprãgten Unterschied zwi- 
schen primitiver und moderner Demokratie íür wesentlich halte, so scheint 
es uns, daB diese tatsâchlich sehr wichtige Unterscheidung ganz in die 
Richtung der im Text abgeleiteten begrifílichen Bestimmung der Demo- 
kratie liegt. Denn die von Kautsky ais primitiv bezeichnete Demokratie 
ist dadurch gekennzeichnet, daB sie die Form einer noch nicht in Klassen 
differenzierten Gesellschaft ist, daB sie also die Züge einer klassenlosen 
Gesellschaft an sich trãgt. Es wird also eigentlich hier die Idee einer 
wirklichen Demokratie jener anderen Form entgegengestellt, die sich unter 
dem EinfluB der Entwicklung der Klassengegensãtze entfalten muBte. Was 
Kautsky „moderne Demokratie" nennt, deckt sich mit meinem Eegriff 
der poiitischen Demokratie. Andererseits war die primitive Demokratie 
eine Art der sozialen Demokratie. Da aber die Kautskysche Unterschei- 
dung sich nicht auf die Erõrterung von Begriffsinhalten einlüBt, .sondem 
nur Phasen in der wirklichen geschichtlichen Entwicklung darstellen will, 
und da ferner der Begriff einer modernen Demokratie dieselbe Viel- 
deutigkeit in sich schlieBt, der wir entgehen wolien, so halte ich für die 
soziologische Erõrterung die vorgeschlagene Terminologie für zweck- 
müBiger, um so mchr, ais sich ihr auch die Kautskyschen Unterschei- 
dungen leicht einordnen lassen. 
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eigentliche Begrifísbestimmung gar nicht ein und führt so aber- 
mals an dem soziologischen Problem der Deniokratie vorüber. 
Er sagt dort, der Vorwurf, daB die demokratische Staatsform 
éine soziale Einheit voraussetze, die nicht existiere, und daB 
daher das Majoritâtsprinzip eine Mechanisierung (ich habe nicht 
von einer solchen, sondem von einer Brutalisierung gesprochen) 
des soziaien Organismus bedeute, sei ein alter Einwand der Auto- 
kratie und der Aristokratie. Verwunderlich sei nur, daB die abso- 
lute Gültigkeit des Majoritãtsprinzips nun von einer Seite in 
Zweifel gezogen werde, die bisher gerade in diesem Prinzip ihre 
Hauptstütze erblickt habe. Allein der eigentliche Vorzug des 
Majoritãtsprinzips und damit der Demokratie bestehe darin, daB 
es bei grõBter Einfachheit der Organisation die weitestgehende 
politische Integritât der Staatsgesellschaft gewãhrleiste. Da- 
gegen müBte der Aufbau des Staates auf gleichinteressierten 
Gruppen erstens zu einer ungeheuren Schwerfáiligkeit des Appa- 
rates führen, die für moderne Verhãltnisse unmõgh'ch vvãre, und 
zweitens zu einem steten Kampf unter ihnen um die Macht im 
Staate. Sicherlich darf die Integration des Staates, die das 
Majoritâtsprinzip bewirkt, nicht überschãtzt werden. „Wenn für 
irgendeinen Staat, so gilt auch für die Demokratie das Wort, das 
Nietzsche vom ,neuen Gõtzen* sagt: ,Staat heiBt das kalteste aller 
kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch, und diese Lüge krieclit aus 
seinem Munde; Ich, der Staat, bin das Volk.' " DaB der Wille 
des Staates der Wille des Volkes sei, bleibt auch in seiner denio- 
kratischen Organisation eine Fiktion, aber nicht weil die Demo- 

kratie den wahren Willcn des Volkes nicht auszudrücken ver- 
mõchte, sondem weil das politische Phanomen des Volkswillens 
überhaupt im hochsten Grade problematisch ist. Die Masse ist 
Gberhaupt nicht der Initiative fáhig. Was der Wille des Volkes 
ist, entscheidet sich meist schon vor aliem demokratischen Ver- 
fahren durch ein autokratisches, nãmlich durch den Willen des 
Führers, der seinen Willen dem Volke aufzwingt. 

Ist dies nicht ein Musterbeispiel einer Polemik, die ihren 
Gegenstand volistãndig verfehlt? Sie ist aber gleichwohl sehr 
aufschluBreich, weil sie die methodologische Untauglichkeit der 
formaljuristischen Methode Kelsens zur Kritik eines soziologi- 
schen Standpunktes aufs deutlichste dartut. Zunãchst verschiebt 
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Kelsen die ganze Diskussion von der Erôrterung des Begriffes der 
Demokratie und der Bedeutung der Majoritãtsentscheidung 
in die einer Wertung der ZvveckmàCigkeit des Majoritáts- 
verfahrens. Unsere Frage war, wieso gerade in dem Majoritáts- 
prinzip die Ausdrucksform der Demokratie erblickt werden kann, 
deren Beantwortung uns dazu führte, dafi dies begrifflich nur 
mõglich sei, wenn die Abstimmung eine solche nicht unter ver- 
schiedenen, einander gegensâtzlichen Vitalinteressen, sondem viel- 
mchr auf der Grundlage der Gleichmâfiigkeit dieser Intercssen 
erfolge. Aber diese Erôrterung fállt ganz aufierhalb des Kelsen- 
schen Interesses — und dies selbstverstándlich, weil der Jurist 
nur auf die Form der Abstimmung blickt, auf die Frage dagegen, 
wer abzustimmen berechtigt ist und in welcher Weise, auf alie 
Umstãnde, welche den sozialen Inhalt dieser Abstimmung, die 
õkonomische Rollenverteilung in derseiben, die daraus hervor- 
gehenden Abhangigkeiten und Motivationen gar nicht einzugehen 
hat. Es war aber nur diese Frage nach der inhaltlichen Funktion 
des Majoritátsprinzips, die wir stellten und die ais Antwort eine 
Verschiedenheit ergab in der klassengegensátzlichen und in der 
klassenlosen Gesellschaft, indem dort die Majoritãt e i n s e i t i g e 
Herrschaft, hier aber gemeinschaftliclie Ver- 
waltun.g bedeutete. Nicht aber wurde von uns „die absolute 
Gültigkeit des Majoritátsprinzips in Zweifel gezogen", deren 
Recht wir vielmehr gegenüber der üblichen, vornehm tuenden 
Skepsis („Vernunft ist stets bei wenigen nur gewesen") dartuen 
wollten. 

Wie sehr Kelsen ganz aufierstande ist, sich von seinem 
Standpunkt auf den unsrigen zu versetzen, zeigen seine weiteren 
Einwânde über die ,,Schwerfâlligkeit" der Anwendung des Prin- 
zips der Interessengleichheit in der Demokratie. Er macht daraus 
ein Prinzip der Gruppenbildung nach gleichen Interessen im — 
heutigen Staate. Das heifit, er beweist gerade das, vvas eben unsere 
Kritik der politischen Demokratie beweisen will, dafi, solange im 
Staate Gegensâtze der Lebensinteressen bestehen, eine Demokratie 
nicht mõglich ist. Um diese Selbstwiderlegung zu krõnen, zitiert 
Kelsen das Wort Nietzsches, das geradezu ais Motto über die 
bloB juristische Staats- und Rechtslehre gesetzt werden konnte, 
wenn sie vergifit, dafi die bloBe Form des Rechtes und des Staa- 

Marx-Studien IV. Band 9 
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tes wegen ihrer begrifflichen Universalitãt in der Geschichte 
stets ais das-gewaltigste Mittel gesellschaftlicher Táuschung 
— Selbsttáuschung und Verlogenheit — gewirkt hat. Aber 
wenn der dogmatische Jurist, der auf den Buchstaben des 
Gesctzes schwõrt, sich vor dem Satze bekreuzigt, daB der 
Anspruch des Staates: „Ich, der Staat, bin das Volk", eine 
Lüge sei; und wenn der kritische Jurist über das Entsetzen 
seines dogmatischen Kollegen schmunzelt, weil er sicher ist, ihm 
„kann nix g'schehn", denn sein Staat ist nie eine Lüge, sondem 
nur eine Form, in die alies hineingelit, so fragt der marxistische 
Soziologe: was ist das für ein Staat, der so zum kalten Unge- 
heuer wird, warum ist der Staat eine Lüge, und warum muB er es 
sein? Und dann wird er auf die õkonomische Struktur des Staates 
geführt, in welcher die Widersprüche der Staatsideologie ihre 
Lõsung finden in den Gegensâtzlichkeiten der Gesellschaftsreali- 
tãt, ein neuer Weg des Denkens, der ganz aus dem juristischen 
Bannkreis herausführt, aus dem aber auch ein so geistesscharfer 
Denker wie Keisen schIieClich mehr herausfallt ais heraustritt. 
Denri am Ende seiner Polemik findet er das „politische Grund- 
phanomen des Volkswillens" problematisdi, weil das Volk nur das 
will, was der Führer ihm aufzwingt. Dieses Argument gehõrt 
weder in eine juristische, noch in eine soziologische Methode. Es 
entlehnt seinen Inhalt einer vulgãrpsychologischen Anschauung 
dort, wo sie am vulgarsten ist. Denn gewifl ist das Grund- 
phãnomen des Volkswillens zwar nicht „hõchst problematisch", 
sondem ein Problem, aber nicht in seiner populâren Bedeutung, 

sondem in dem Sinne, daB die Frage entsteht, wieso dieser Begriff 
einer Einheit der Vielen in einem Wilien mõglich ist. Kelsen hatin 
seinen staatsrechtlichen Schriften in meisterhafter Weise gezeigt, 
wie der juristische Begriff des Staatswillens mit der individual- 
psychologischen Kategorie des Einzelwillens nur den Namen ge- 
mein hat. Er scheint zu glauben, daB der soziologische Begriff des 
Gemeinwillens nur eine Summierung von psychologischen Einzel- 
willen bedeutet. Es genügt, in diesem Zusammenhang darauf zu 
verweisen, daB fürunseren Standpunkt der Gemeinwille eine so^o- 
logische, keine psychologische Kategorie ist, deren soziologischer 
C harakter ja eben in der über die einzelnen hinausführenden In- 
einssetzung der individuellen Sphãren besteht. Erst so kommt cin 
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von jedeni Einzelwillen verschiedener Gesamtwille zustande; und 
dieser ProzeB der Ineinssetzung beruht auf dem sozial-a-priori- 
scheii Charakter des BewuBtseins. Aber abgesehen davon ent- 
steht für den Soziologen selbst bei Akzeptierung der Kelsen- 
schen Problematik des Volkswillens erst noch die Frage: Woher 
kommen dem ,,Führer" die Stoffe jenes Willens, den er der 
„Masse" aufzwingt, und wieso ist es môglich, daB die „Masse" 
diese VVillensinbalte ais Volkswillen deuten láCt und selbst aus- 
deutet? Und dann diííerenzieren sich die hõchst unbestinimten 
Vorstellungen von „Führer" und „Masse" in sehr konkrete Vor- 
stellungen õkonomischer Situationen und Interessen, und das 
Wort von der initiativlosen Masse lauft auf die Grundwahrheit 
der materialistischen Geschichtsauffassung hinaus, daB eben nicht 
der Geist, sondem das Interesse die bewegende Kraft in der Ge- 
schichte ist. 

Es hãngt mit der ganzlichen AuCerachtlassung der zwei 
verschiedenen sozialen Strukturen zusammen, die beide Male den 
gleichen Namen der Demokratie tragen, wenn Kelsen schlieBlich 
gegen mich ausführt, es mute seltsam an, daB der Sozialismus, 
welcher der Klassengesellschaft immer wieder die Maske der Uni- 
versalitãt hcrabgerissen habe, zuletzt doch in der Apologie des 
proletarischen Klassenstaates sich der gleichen Fiktion bedient 
und das Proletariat ais Vertreter von Gemeininteressen hinstellt. 
Das sei die dogmatische Verabsolutierung des politischen Ideais 
einer bestimmten Gesellschaftsordnung, ja das sei die typische 
Fiktion jedes aristokratischen und autokratischen Regimes, vor 
aliem der Theokratie (S. 124—125). Demgegenüber ist zuniichst 
zu sagen, daB der Marxismus vom Proletariate und vom pro- 
letarischen Klassenstaate nie etwas anderes bèhauptet hat, ais daB 

er die Klasseninteressen des Proletariats vertrete, daB 
es ihm also nie eingefallen ist, die Fiktion zu gebrauchen, der 
proletarische Klassenkampf sei eine Verfechtung von Allgemein- 
interessen. Wãre er dies, so bestünde ja kein Kampf. Wohl aber 

lehrt der Marxismus und hat es õkonomisch begründet, 
daB die Durchsetzung dieser Klasseninteressen in der R i c h- 
t u n g verlâuft, welche die Herstellung eines solidarischen 
geselischaftlichen Zustandes bewirkt. Es ist keine Rede da- 
von, daB wir das proletarische Klasseninteresse etwa idcali- 

5« 
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sieren oder gar sublimieren, wenn wir es ais das auf die 
Gemeinschaft gerichtete und daher gesellschaftsfõrdernde, ini 
Gegensatz zu dem bürgerlichen Klasseninteresse ais dem an der 
Zerrissenheit der Gesellschaft festhaltcnde, somit rückschrittliche 
Prinzip bezeichnen. Vielmehr ist es für den Marxisten klar, daB 
es sich hier wie dort immer nur um den E g o i s m u s der Klasse 
handelt. Aber seine soziologische Funktion ist in beiden Fállen 
total verschieden. Niemand hat dies mit klareren und unver- 
gânglicheren Worten dargelegt ais Ferdinand L a s s a 11 e. In 
seinem „Arbeitsprogramm" sagt cr: ,,Insofern und insovveit die 
unteren Klassen der Gesellschaft die Verbesserung ihrer Lage 
ais Klasse, die Verbesserung ihres Klassenloses erstreben, inso- 
fern und insoweit fállt dieses persõnliche Interesse, statt 
sich der geschichtlichen Bewegung entgegenzustellen und dadurch 
zur Unsittlichkeit verdammt zu sein, seiner R i c h t u n g nach 
vielmehr durchaus zusammen mit der Entwicklung des gesam- 
ten V o 1 k e s, mit dem Siege der I d e e, mit den Fortschritten 
der K u 11 u r, mit dem Lebensprinzip der Geschichte selbst, 
welche nichts anderes ais die Entwicklung der Freiheit ist.. . 
Sie sind somit in der glücklichen Lage, meine Herren, daü Sie, 
statt abgestorben sein zu kõnnen für die Idee, vielmehr durch Ihr 
persõnlichès Interesseseibst zur hõchsten Empfãng- 
lichkeit für dieselbe bestimmt sind. Sie sind in der glücklichen 
Lage, daB dasjenige, was Ihr wahres persõnliches Interesse bildet, 
zusammenfâllt mit dem zuckenden Pulsschlag der Geschichte, mit 
dem treibenden Lebensprinzip der sittlichen Entwicklung. Sie 

kõnnen daher sich der geschichtlichen Entwicklung mit p e r- 
sõnlicher Leidenschaft hingeben und gewiB sein, daB 

Sie um so sittlicher dastehen, je glühender und verzehrender diese 
Leidenschaft in ihrem hier entwickelten reinen Sinne ist^)." Die 
Zusammenstellung des proletarischen Klasseninteresses mit dem 
gesellschaftlichen Gemeininteresse ist also keine Identifizierung, 

sondem eine Inbezugsetzung, die allen ihren Sinn erst aus der 
geschichtlichen Entwicklung erhült, das heiBt aus 

der Rolle, welche durch diese Entwicklung dem Proletariat zu- 

') „F. Lassalles Reden und Schriften", herausgegeben von E. Bern- 
slein (1893), II.. S. 44. 
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erteilt wird. Wo es sich dabei um eine „Fiktion" der aristokrati- 
schen oder gar theokratischen Ideologia handeln soll, wo da eine 
,,Verabsolutierung" politischer Ideaie liegt, ist mir einfach un- 
verstândiich. Oder besser gesagt: es wird eine solche Meinung 
sofort verstándlich, sobald man sich erinnert, daB der formale 
Jurist ja von geschichtlicher Entwicklung, verschiedener Taxation 
des Klassenegoismus, verschiedener Stellung zur Solidaritat der 
Gesellschaftsgenossen nichts weiB und nichts wissen darf. Für 
ihn, den Mann des „gleichen Rechtes für alie" ist eine Klasse so 
gut oder schlecht wie die andere und jede gleichgüHig, da im 
„Staate" nicht die Klasse, sondem die Zwangsorganisation 
herrscht. Ein solcher Standpunkt „verabso!utiert" freilich keine 
politischen Ideaie, aber er verabsolutiert sich selbst bis zu dem 
Punkte, in welchem er über die wirkliche Beschaffenheit und 
Schicksale des Staates „absolut" nichts mehr auszusagen weifi. 
Natürlich muB ihm dann die cinzige gesellschaftliche Kraft, die 
eine wirkliche Demokratie herstellen kann, die Klassenkraft des 
Proletariats ais im Bann einer Fiktion stehend erscheinen. 

X. 

Demokratie und Freiheit. 

In einer anderen, ziemlich gleichzeitig mit der Schrift über 
„Sozialismus und Staat" erschienenen Abhandiung geht Kel- 
sen auf das Problem des Majoritâtsprinzips der Demokratie 

nâher ein. Es ist dies der sehr gedankenreiche Aufsatz „Vom 
Wesen und Wert der Demokratie'"), dessen Berücksichtigung 

auch in unserem Zusammenhang sehr aufschluBreich sein wird, 

weil wir hiedurch zu einer neuen Seite unseres Problems 
gelangen, namlich zu der Frage, welche soziologische Bedeutung 
die Ideen der Freiheit und Gleichheit haben. Kelsen geht in dieser 
Abhandiung von der Feststellung aus, daB die Idee der 

Demokratie nicht nur das Prinzip der Gleichheit der Bürger, 

sondem vor aliem das ihrer Freiheit enthalte. Unter diesem 

') „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", 47. Bd., 
S. 50 ff. Auch ais Broschüre erschienen Tübingen 1920. 
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Gesichtspunkt erscheint dann das Majoritãtsprinzip gerecht- 
fertigt, weil es die einzige Mõglichkeit sichert, auf welche 
wenigstens die Freiheit der Mehrzahl gesicbert wird. „Nur 
der Gedanke, dafi — wenn schon nicht alie — so doch 

mõglichst viele Menschen frei sein, das heifit mõglichst 
wenig Menschen mit ihrem Willen in Widerspruch zu deni all- 
gemeinen Willen der sozialen Ordnung geraten solien, führt auf 
einem vernünftigen Wege zum Majoritãtsprinzip" (S. 56). Von 
da aus findet Kelsen — und dies ist ganz unbestreitbar —, da6 
die Demokratie, wenn sie auf die Freiheit des Individuums auf- 
gebaut wird, zu einer ,,unveriTieidlichen Differenz" zwischen dem 
Willen des einzelnen und der staatlichen Ordnung führt, welche 
diese Freiheit des einzelnen „unrettbar" erscheinen laCt. Dies 
führe in der Ideenentwicklung zu einer Verschiebung im Subjekte 
der Freiheit. An die Stelle des Individuums tritt das Ganze, das 
soziale Kollektivum, in dem das Individuum lebt. Nur mehr um 
die Freiheit dieses Ganzen handelt es sich jetzt und von diesem 
Standpunkt erst verschwindet der Widerspruch, dcn sonst das 
Majoritãtsprinzip gegenüber der Freiheit des einzelnen bedeutet. 
Von einer subjektivistischen Ausgangsposition — der Freiheit 
des Individuums — ist so die Idee der Demokratie zu einem 
objektivistischen Endresultat — der Freiheit des Ganzen — ge- 
langt. Und dieser Widerspruch sei für Rousseau nicht weniger 
charakteristisch wie für Kant und Fichte (S. 56—59). 

Es sei vor aliem festgehalten, dafi in dieser Erõrterung auch 

Kelsen dazugelangt, das Majoritãtsprinzip nur aus der Freiheit 

des Ganzen abzuleiten. Mit diesem Gesichtspunkt deckt sich mein 

Standpunkt der sozialen Demokratie vollstândig. Ich verzeichne 
daher auch mit Genugtuung, daB Kelsen in dieser Abhandlung 

zugestehen muC: „Zweifellos ist das Ideal mõglichster wirtschaft- 
licher Gleichheit ein demokratisches. Und daher ist erst die 

Sozialdemokratie eine vollkommene Demo- 
kratie" (S. 82). Aber Kelsen lãBt es sich infolge seiner for- 
malen Methode genügen, die Demokratie in der Selbstbestimmung 
des sozialen Kollektivums verankert gefunden zu haben, ohne nun 
weiter zu fragen, welcher Art ein solches soziales Kollektivum 
sein müsse. Die Konstatierung, daB es kein klassengegensâtz- 
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liches, sondem ein wirtschaftlich solidarisches sein müsse, lãBt 
sich eben juristisch nicht mehr fassen, und das verhángnisvolle 
Wort der Juristen: „Quod non est in actis, non est in mundo" 
gilt auch für die rein juristische Begriííswelt Kelsens. Wenn da- 
her Kelsen weiter meint, das Majoritãtsprinzip sei für die Demo- 
kratie bis zu dem Grade wesentlich, „da6 sie eine Opposition 
— die Minoritât — ihrem innersten Wesen nach nicht nur be- 
grifflich voraussetzt, sondem auch politisch anerkcnnt" (S. 83), 
so zeigt diese Folgerung bereits die Gefahrlichkeit und den Man- 
gel seiner formaien Methode. Denn dieser Satz hat zur Voraus- 
setzung bloB ein soziales Kollektivum überhaupt, ohne die be- 
sondere õkonomische Struktur mitzudenken. Denn \vo eine sclche 
nicht mehr klassengegensãtzlich ist, kann zwar immer noch bei 
Abstimmungen eine Opposition sein, ist sie aber nicht mehr be- 
gritflich ais notwendig vorauszusetzen. Und andererseits, vvo eine 
solche Klassengegensãtzlichkeit besteht, hat auch die ,,demokrati- 
sche" Majoritât durchaus nicht „ihrem innersten Wesen nach" 
die Minoritât politisch anerkannt, sondem vielmehr ihre Majori- 
tât benützt, um diese Minoritât zu vergewaltigen. Das werden 
wir noch deutlicher beim Kapitel Diktatur sehen. Nun zeigt sich 
hier abermals, daB jeder Versuch, das Wesen der Demokratie 
losgelõst von ihrer soziologischen Funktion ais Selbstbestimmung 

eines solidarischen Kollektivums zu bestimmen, erst recht 
in die Widersprüche verlãuft, die Kelsen durch seine Kritik ver- 
meiden will. 

Um nun auf die Kelsensche Erõrterung des Hervorgehens 

der Demokratie aus dem Freiheitsbegriff zurückzukommen, muB 
ich Kelsen durchaus beistimmen, daB der sogenannte individuelle 
Freiheitsbegriff unrettbar ist und bei seiner Festhaltung die 

Demokratie sinnlos wird. Kelsen meint damit etwas sehr Schwer- 

wiegendes gegen den Marxismus vorgebracht zu haben, weil er 

ja sein ganzes Buch, wie schon õfters bemerkt wurde, darin aus- 
münden lâBt, eine anarchistische, auf die Freiheit des Individu- 

ums gerichtete Tendenz von Marx und Engels in ihrer Ablehnung 

des Staates aufzudecken, die einen schreienden Widerspruch zwi- 

schen der õkonomischen Theorie des Marxismus und seiner pcliti- 
schen Doktrin darstelle. Darüber wird lioch zu sprechen sein. 
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Hier aber ist zu sagen, daB auch wir die Freiheit des Individuums 
ais Ausgangspunkt nicht nur bei Erõrtcrung der Demokratie, son- 
dem jedcr sozialen Erscheinung ablehnen, aber nicht weil sie zu 
einer unaufhebbaren Differenz zwischen Individual- und Sozial- 
betrachtung führt, sondem weil sie überhaupt kein theoretisch 
haltbarer Begriff ist. Der Standpunkt der individuellen Freiheit 
ist ein typischer Bestandteil einer Klassenideologie, der bürger- 
lichen Ideologie, die ebenso in politischer wie in soziologischer 
und schlieBlich darum auch in philosophischer Hinsicht an der 
Auüenseite des gesellschaftlichen Phânomens der Freiheit haften 
geblieben ist. So wie dem bürgerlichen BewuBtsein sich der Staat 
nur ais ein Willensprodukt darstellte, so daB es galt, in ihm den 
eigenen Willen herrschend zu inachen, so trat auch in philosophi- 
scher Hinsicht das EinzelbcwuBtsein und der Einzelwille in den 
Mittelpunkt des Denkens, und die Untersuchung übcr Wesen und 
Gesetzlichkeit des menschlichen Verstandes beherrschte seit dem 
17. Jahrhundert ganz und gar das philosophische Interesse des 
Zeitalters. Es war die Verkündung der geistigen Unabhãngigkeit 
des Bürgertums vor seiner politischen, die sich in dieser Lehre 
von der Selbstgesetzlichkeit und Freiheit des Menschengeistes 
vollzog. 

Aber Kelsen hat mit Recht und sehr scharfsinnig gezeigt, 
wie der Standpunkt der individuellen Freiheit zum SchluB 
zu dem Widerspruch führt, daB sich das Individuum doch jeden- 
falls an seine eigene Abstimmung gebunden halten müsse, soll 
nicht Anarchie eintreten, sich also durch den Gebrauch seiner 

Freiheit unfrei mache. Aber dieser Widerspruch besteht eben 

nur vom Standpunkt der individuellen Freiheit, der, wie uns Kel- 

sen zeigte, von dem der kollektiven Freiheit abgelõst werden müsse. 
Zugegeben: aber was wird dann aus der individuellen Freiheit? 

Das Wesentliche liegt nicht in dieser Ablõsung, durch die 
man nur zu dem starren Dualismus einer individualistischen und 
kcllektivistischen Weltanschauung gelangt, dem auch Kelsen zu 
huldigen scheint und welcher schlieBlich alie Erõrterung sozialer 

Probleme in dem unaustragbaren Streit dieser letzten Gegensãtz- 
lichkeiten versanden lieBe — nach dem zwar trivalen, hier aber 
zu einer Grundeinsicht erhobenen Maxime: „Über Geschmack 
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laBt sich nicht disputieren')." Ein solcher, die Wissenschaft vom 
sozialen Leben ertõtender Relativismus ist nicht bloC abzulehnen, 
sondem auch gar nicht gcgeben. Freilich ergibt sich dies erst 
aus jener erkenntniskritischen Auffassung des Kantschen Trans- 

') Es ist in der letzten Zeit bei verschiedenen Bearbeitern sozial- 
wissenschaftlicher Gegenstànde üblich geworden, zwischen kollektivisti- 
scher oder universalistischer und individualistischer Grundauffassung in 
dem Sinne zu unterscheiden, daB hierin eine letzte, an sich nicht dis- 
kutierbare Steliungnahme zum Tatbestande des sozialen Lebens gegeben 
sei, von der aber dann der ganze weitere Charakter der sozialtheoreti- 
schen Arbeit entscheidend bestimmt werde. GroBen EinfluB auf diese 
Denkweise dürfte Karl Pfibranis inhaltsreiches Buch über „Die Ent- 
stehung der individualistischen Sozialphilosophie" (Leipzig 1912) genom- 
men haben, wclches darlcgt, wie die neuere Gedankenentwicklung der 
Sozialphilosophie ais ein Kampf des Individualismus mit dem aus dem 
Mittelalter überkommenen Universalismus erscheint, in welchem schlieBlich 
das Individualprinzip siegt. Allerdings hat hiebei die deutsche klassische 
Philosophie, die gar nicht anders ais eine universalistische begriffen werden 
kann, infolge Beschrânkung des Verfassers auf die wesentlich naturrecht- 
lichen und nationalõkonomischen Autoren zum Schaden seiner ganzen 
Untersuchung keine Berücksichtigung gefunden. Einen âhnlichen Stand- 
punkt von den „zwei Denkformen des Gesellschaftsganzen", der universali- 
stischen und der individualistischen, nimmt auch Otmar Spann ein, 
was er besonders eindringlich in seiner Wiener Antrittsrede „Vom Geist 
der Volkswirtschaft" (Jena 1919) dargelegt hat. Ihm tritt hierin auch 
Kelsen zur Seite, der schon 1912 in einem Aufsatz über „Politische 
Weltanschauung und Erziehung" („Annalen für soziale Politik und Gesetz- 
gebung" II. Bd.) von dem Gegensatz der individualistischen und univer- 
salistischen Weltanschauung aus den Unterschied einer kausal-individuali- 
stischen Naturwissenschaft und einer normativ-universalistischen Sozial- 
vvissenschaft zu begründen sucht. Wenn er aber hier das Universalprinzip 
wenigstens noch insofern absolut gelten lâBt, ais es ihm die Voraussetzung 
der Sozialwissenschaft ais Normwissenschaft ist, so gelangt er in seinem 
Buche über „Das Problem der Souverânitât etc." zu jenem charakteristi- 
schen modernen Relativismus dieser Richtung, der in den beiden Prinzipien 
nur letzte subjektive Einstellungen sieht, von denen jede eben zu anderen 
sozialtheoretischen Konsequenzen führt. Sein Kernproblem, die Frage nach 
dem Primat der Võlkerrechtsordnung, mit deren Bejahung seine ganze 
Kritik des Souverânitâtsbegriffes steht und fâllt, hãngt derart in seiner 
Auflõsung zuletzt nur davon ab, ob man sich der „subjektivistischen oder 
objektivistischen Weltanschauung" anschlieBt (vgl. das SchluBkapitel). 
Ebenso hat A d oi f M e n z e 1 in einem Aufsatz über „Demokratie und 
Weltanschauung" („Zeitschrift für õffentliches Recht", 1921) die EinfluB- 
nahme die.ser Grundeinstellung zum Individualismus oder Universalismus 



138 Dr. Max Adler. 

zenclentalismus, in welcher, worauf ich schon seit Jahren ver- 
geblich aufmerksam zu machen bemüht bin, auch das So- 
z i a 1 e nur melir ais eine a-priorische Seite unseres BewuBtseins 
überhaupt erscheint. Hiedurch gewinnt erst die Kritik der reinen 

auf die Ausbildung der Staatslchre in interessanter Weisc dargelegt. End- 
lich hat neuerdings Gustav Radbruch in seinem Büchlein „KuUur- 
iehre des Sozialismus" (Berlin 1922) gar drei solche Grundauffassungen 
unterschiedcn, indem er zwischen die individualistische und die über- 
individualistische die transpersonale Auffassung einschiebt, die nicht mehr 
von der Einzel- oder der Gesamtpersõnlichkeit ausgeht, sondem von den 
Werken, die das menschiiche Leben hervorbringt, womit er aber schlieB- 
lich nur zu einem verkappten Uniyersalismus gelangt. Wenn mit derartigen 
Erõrterungen nur aufgezeigt werden soll, daB Individualismus und 
Universalismus zwei verschiedene Weltanschauungen und überdies 
zwei verschiedene politische Stellungnahmen sind, die ais solche ihre 
tiefen Furchen auch in der theoretischen Arbeit der Sozialforscher ziehen, 
so ist dagegen kein Wort zu verlieren. Wenn aber die Meinung ist, daB 
die Sozialwissenschaft selbst zwischen diesen beiden Prinzipien wâhlen 
kõnnte, so daB es aiso eine individualistische und eine universalistische 
Sozial wissenschaft gãbe — und nicht bloB eine individualistische 
oder universalistische Sozial philosophie — dann ist diese Ansicht, 
trotzdem sie sich sehr kritisch vorkommt, ein Irrtum, der nur aus dem 
Mangel erkenntniskritischer Grundlegung der Sozialwissenschaft herrührt. 
Der Gegcnsatz von Individualismus und Universalismus führt vielmehr 
aus der Wissenschaft heraus in die Metaphysik. Für die Grundlegung der 
Sozialwissenschaft hat er überhaupt keine Bedeutung: sie ist weder 
„universalistisch" noch „individualistisch", sondem sie ist eben Sozial- 
erkenntnis, das heiBt sie kann ihren Cegenstand von vornherein nur in der 
eigentümlichen Verbundenheit aller seiner Glieder zu jenem Ganzen er- 
fassen, das eben den sozialen Tatbestand ausmacht. Und ..Individualismus" 
sowie ..Universalismus" bilden einen Teil dieses Tatbestandes. sind sozio- 
logische Erscheinungen und gehõren beide aIso bereits zu ihren Gegen- 
stãnden. BloB von einer individualistischen oder universalistischen Sozial- 
philosophie kann man sprèchen, und beide Arten derselben führen 
notwendig in eine Methaphysik. Denn sobald man den kritischen Stand- 
punkt der Sozialerfahrung verlassen hat und von einem ..Universalismus" 
oder ..Individualismus" ais ..letzter Stellungnahme" ausgeht. muB man 
entweder in dem sozialen Organismus oder in dem atomisfischen Indivi- 
duum letzte Realitãten des sozialen Lebens sehen, also in beiden Fãlien bei 
gãnzlich alie mõgliche Erfahrung überschreitenden metaphysischen 
Wesenheiten enden oder vielmehr mit ihnen anfangen. Dann freilich ver- 
sandet die Soziologie in einer rettungsloscn Antinomie und ist dem poHti- 
schen, philosophischen. ja võllig privaten Relativismus Tür und Tor 
geõ!fnet. 
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Vernunft ihre ganze, námlich auch die Sozialwissenschaft 
umschlieBende revolutionãre Bedeutung und wird Kant ein 
SchluBpunkt der alten und ein Anfangspunkt der neuen Philo- 
sophie*), der Voliender des individualistischen und der Begrün- 
der des kollektivistischen Denkens. 

Dann ergibt sich für unseren Gegenstand sofort ais das 
Wesentiiche: der Begrifí der individuellen Freiheit wird vor aliem 
politisch widerspruchsvoll, weil er ein Unbegriff ist, w e i 1 v o m 
Standpunkt des Individuums überhaupt kein 
Begriff der Freiheit mõglich ist, und was so heifit, 
eigenjtlich nur Schrankenlosigkeit ist oder, besser gesagt, Mõg- 
lichkeit, sich über Schranken hinwegzusetzen. Mit Recht hat man 
darauf aufmerksam gemacht, daB diese Freiheit eigentlich immer 
ein Negativum ist, ein Freisein von et was. Dagegen ist 
zu beachten — was bisher freilich immer wieder übersehen wird, 
so sehr auch die Kantsche Freiheitslehre von der Selbstbestim- 
mung des Willens popularisiert, ja vulgarisiert wird —, daB der 
Begriff der Freiheit überhaupt kein Individualbegriff ist, sondem 

ein Kollektivbegriff, weil in dem Begriff der Selbstbestimmung 
des Willens gar nicht an den psychologischen Einzelwilicn gedacht 

wird, sondem an den WillensprozeB überhaupt, der in jedem 
Einzelwillen ebenso notwendig auf eine unbestimmte Vielheit von 

Willenssubjekten bezogen erscheint wie der DenkprozeB im 
EinzelbewuBtsein auf eine solche Vielheit von Denksubjekten. Das 
psychologische Willenssubjekt ist geradeso eine bloBe Er- 
scheinungsform wie das psychologische Denksubjekt. Individuelle 

Freiheit ais Einzelfreiheit, ais Atomgefühl ist ein paralogischer 
Schein, ein notwendiger Selbstbetrug des Individuums. Der Be- 

griff der Freiheit enthãlt notwendig die Unterwerfung des Wol- 

lens bloB unter sein Gesetz, was aber im EinzelbewuBtsein nicht 
anders erscheinen kann ais Unterstellung desselben unter eine 
Norm, die ihrer Denkmõglichkeit nach nicht mehr individuell sein 

kann, sondem über das Individuum hinaus dieses in ein System 

einer unbestimmten Vielheit von individuellen Willenssubjekten 
widerspruchslos einreiht. 

») Vgl. meine Schrift „Kant zum GeJãchtnis", Wien 1904. 
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Was Kelsen ais Bedeutungswandel der Demokratie dar- 
stellt, diese Verschiebung des Freiheitssubjektes von der indivi- 
duellen zur kollektiven Seite ist im Grunde das Ineinander- 
flieBen zweier ganz verschiedener politischer Grundanschamingen, 
namlich des Liberalismus und der Demokratie. Man 
hâlt beide Richtungen für gevvõhnlich identisch oder doch sehr 
nah verwandt, zumal sie geschichtlich in der Bekâmpfung des 
Absolutismus und Feudalismus so hâufig verbunden und auch 
für das BewuBtsein der kâmpfenden Parteien meist ununter- 
schieden aufgetreten sind. Aber darum ist es doppelt nõtig, sich 
klar zu machen, da6 zwischen Liberalismus und Demokratie tiefe, 
ja prinzipielle Unterschicde bestehen, welche die heutigen theore- 
tischen Neoliberalen sogar zu erbitterten Gegnern der Demokratie 
gemacht haben. Erst aus der klaren Auseinanderhaltung flessen, 
was zur liberalen und was zur demokratischen Gedankenführung 
gehõrt, ergibt sich ein klares Bild vom Wesen der Demokratie 
und verschwinden die ihr nachgesagten Widersprüche wie ins- 
besondere die falsche Beurteilung der mit der demokratischen 
Ideenschõpfung verbundenen Denker, eines Rousseau, eines Kant 
und eines Fichte, die dann nicht lánger mehr in einem seltsamen 
Zwiespalt von Individualismus und Kollektivismus schwanken. 

Die Freiheit, und zwar die individuelle, ist der Leitstern 

des Liberalismus, die Gleichheit dagegen jener der Demokratie. 
Die erstere Idee führt die Gesellschaft auf den einzeinen zurück, 
die letztere dagegen stellt den einzeinen neben eine unbestimmte 

Vielheit anderer, mit denen er ais Gleicher mit Gleichen in Ver- 

bindung ist. Auch die demokratische Idee enthalt das Prinzip der 

Freiheit, aber nicht des einzeinen, sondem des ganzen, in dessen 

Freiheit auch dem einzeinen sein gleicher Anteil zukommt. Von 

da aus ergibt sich bereits die ganz verschiedene Bedeutung der 
Freiheit und ihre gleichsam untergeordnete Bedeutung innerhalb 
der Demokratie gegenüber ihrer Mittelpunktstellung im Liberalis- 

mus. In richtunggebender Weise hat dieses grundsãtzliche Ver- 
haltnis von Liberalismus und Demokratie, zwar ohne dieses Thema 
ausdrücklich unter diesem Namen zu behandeln, aber doch den 
sachlichen Gegensatz deutlich herausarbeitend, G. J e 11 i n e k in 
seiner knappen aber inhaltsreichen Schrift über die franzõsischen 
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Menschen- und Bürgerrechte dargestellt^). Hier wird ideen- 
geschichtlich der Nachweis erbracht, daB die franzõsischen Men- 
schen- und Bürgerrechte einer ganz anderen Staats- und Gesell- 
schaftsauffassung entspringen ais der des Rousseauschen Gesell- 
scha/tsvertrages, init der man sie gewõhnlich in Zusammenhang 

bringt, ja dafi letztere der Idee der Menschenrechte, das heiBt der 
Vorstellung von Rechten, die dem Individuum, unabhangig vom 
Staat und sogar gegen denselben, zustânden, absolut feindlich ist^). 
Die Idee unverâuBeriicher Freiheitsrechte, von denen der Mensch 
gleichsam auch nach dem Gesellschaftsvertrage noch etwas zurück- 
behãlt, um im Namen desselben gegen den Staat, gegen das Ge- 
meinwesen aufzutreten, ist ein Bestandteil des liberaien, nicht des 
demokratischen Denkens. Die Grundrechte des Individuums 
gehen im Liberalismus den Staatsrechten der Gemeinschaft zu- 
vor, ja der Staat erscheint auf diese Weise eigentlich nur ais das 
Produkt der gemeinsamen und freien Übereinkunft aller. „Zu- 
erst ward das Recht des Staatsschõpfers, des anfânglich freien 
und unbeschrânkten Individuums, sodann das des Geschõpfes der 
Individuen, des Gemeinwesens, festgestellt')." Im selben Sinne, 
nur noch schârfer viregen seiner starken polemischen Stellung 
gegen die Demokratie zugunsten der liberaien Monarchie, hat 
Wilhelm H a s b a c h den Gegensatz beider Richtungen und die 
dem Liberalismus feindliche Stellung Rousseaus zum Ausdruck 

gebracht''). Und mit dem gleichen Affekt gegen die Demokratie, 
freilich eigenartig unterstützt durcli eine sonst hõchst erfreuliche 
und anerkennenswerte Opposition gegen die Exzesse eines „Patrio- 
tismus", der sich in den Dienst der Kriegspolitik ais Betâtigung 
echten „Gemeinsinnes" ausgab, hatte noch vvâhrend des Krieges 

Leopold V. W i e s e neuerlich die kritische Scheidung zwischen 
Locke und Rousseau, zwischen Liberalismus und Demokratie voll- 
zogen°). 

') G. JeIHnek, „Die Erklârung der Menschen- und Bürgerrechte", 
Leipzig 1895. 

2) A. a. O. S. 6. 
') G. Jellinek, a. a. O. S. 47. 
') Wilhelm Hasbach, „Die moderne Demokratie", Jena 1912. 
®) Leopold V. Wiese, „Der Liberalismus in Vergangenheit und Zu- 

kunft", Berlin 1917: vgl. besonders Kap. I—IIL 
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Erinnern wir uns nun an den Unterschied, den wir zwi- 
schen politischer und sozialer Demokratie machten, wonach 
nur die letztere eine wirkliche, weil solidarische Gemein- 
schaft zu begründen imstande ist. Dann ist ohne weiteres klar, 
daB der Liberalismus schon deshalb von der Demokratie unter- 
schieden, ja ihr feindlich sein muC, weilerdieldeeeiner 
Gemeinschaft überhaupt nicht hat. Er kennt nur 
das Neben- und Gegeneinander der Einzelwirkungen, von deren 
freiem Spiel er hofft, daB sie zuletzt harmonieren. Aber er traut 
seinem eigenen Spiel nicht allzusehr. Denn schlieBlich produziert 
gerade er die Idee des Staates ais des gemeinsamen Schutzes aller. 
Ganz entgegen der gewõhnlichen Auffassung ist daher der Libera- 
lismus im Grunde staatsfromm. Da ihm der Staat auf keinein 
Eigenleben der Gemeinschaft beruht, das heiBt, da er nicht von 
der Vergesellschaftung des Individuums, sondem von der Ver- 
einzelung desselben ausgeht, anerkennt er zwar einerseits keine 

dem Individuum übergeordnete Macht, aber kann cr sich anderer- 
seits das Zusammenleben dieser Individuen doch nicht anders ais 
durch eine sie zusammenhaltende Herrschaft vorstellen, 
deren Gewalt er nur auf das unbedingt Nõtige eingeschrãnkt 
wissen will. So ist der Liberale eigentlich im Grunde seiner 
Seele der Autoritãtsglãubige, eine Ordnungsstütze, kurz ein 
„staatserhaltendes" Element, wâhrend umgekehrt der Demokrat 
in dem Gemeinwillen, der keinerlei Schranken anerkennt, nicht 
einmal, wie Rousseau sagte, die des Sozialkontraktes selbst, gar 
keine Ehrfurcht vor dem Staat und der Ordnung hat, sondem 
in den Bedürfnisscn des allgemeinen Volkswillens die letzte 

Macht und das einzige Gesetz crblickt. Von da aus haben bcreits 
ein Kant und besonders ein Fichte für den positiven Staat, 
den „Notstaat", nicht viel übrig gehabt, dem sie den Vernunft- 
staat gegenüberstellten, ja hat Fichte sich bekanntlich bis zu der 
Ansicht erhoben, daB es der Zweck aller Regierung sei, sich 
überflüssig zu machen, indem an Stelle des Staates das Sitten- 
gesetz regiere. Es ist paradox, entspricht aber doch dem wirk- 
lichen ideengeschichtlichen und klassenmâBigen Zusammenhang, 
daB sich bei genauerer Prüfung die landlâufigen Vorstellungen 
vom Verhâltnis des Liberalismus und der Demokratie zum Staate 
direkt umkehren: ersterer bejaht den Staat ais Herrschafts- 
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organisation, denn er ist ja die Ideologie der herrschenden Klasse, 
die sich im Besitz erhalten will, letztere negiert den Staat ais 
Herrschaftsmaschine bis an die Grenze des Anarchismus, weil 
sie eben diese Herrschaft beseitigen und an ihrer Stelle die 
Solidaritát der Gemeinschaft begründen will. Die von Kelsen 
dem Marxismus so oft und ais so widerspruchsvoll vorgeworfene 
Affinitât zum Anarchismus, über die wir noch eingehend zu 
sprechen haben werden, gewinnt also schon jetzt ein weniger 

widerspruchsvolles Gesicht, wie wir andererseits hier schon ver- 
muten dürfen, daÜ auch die Negation des Staat es durch den 

Anarchismus noch eine andere Bedeutung haben dürfte, ais die 
ihr gewõhnlich beigelegt wird^). 

So ergibt sich also, daB die Gleichheitskomponente der 
Demokratie durchaus nicht im Widerspruch zu seiner Freiheits- 
komponente stehen muB, wenn nur erst sowohl die Freiheit wie 
die Gleichheit aus der Spháre des Liberalismus, das heiBt aus 
der individualistischcn Auffassung, herausgehoben und in die 
ihnen eigene Spháre der Vergesellschaftung des menschiichen 
Daseins eingestellt sind, deren politischer Ausdruck die soziale 
Demokratie ist. Nur von diesem Standpunkt aus werden Frei- 
heit und Gleichheit zusammengehõrige Attribute, was sie im 

Auf das eigentlich konservative, staatserhaltende, ja reaktionãre 
Wesen des Liberalismus und über die dem Anarchismus zuneigende 
Tendenz der Demokratie hat wohl zuerst in glãnzenden sozialpsychologi- 
schen Analysen David K o i g e n aufmerksam gemacht in seinem ge- 
dankenvollen und sehr inhaitsreichen Buch „Ideen zur Philosophie der 
Kultur", München 1910. Vgl. II. und III. Kap. Wie sehr er mit seiner 
Charakterisierung recht hat, beweisen die Neoliberalen Hasbach, 
V. Wiese, V. Mises in ihren Büchern, die einen leidenschaftlichcn HaB 
gegen das Proletariat verbergen in der scheinbar objektiven Krifik der 
Mãngel und Nachteile der Demokratie und in der Auflõsung der „Mystik" 
des Geselischaftsbegriffes. Dabei gelangen sie õfters zu Ergebníssen, nach 
denen zwar die liberalen Politiker praktisch handein, ohne aber sie in 
ãhnlicher ofíener Weise einzugestehen, wie wenn zum Beispiel W. Has- 
bach Liberalismus und allgemeines gleiches Wahlrecht ais miteinander 
unvertrSglich fmdet (S. 287), ebenso in Liberalismus und Selbstverwal- 
tung Gegensãtze erblickt (S. 237), oder wenn Wiese einmal meint, „daB 
die menschliche Gesellschaft ein ebenso gleichgültiger und schãbiger Gegen- 
stand ist und bleiben wird, wie der Mensch und die Menschheit etwas 
Heiliges sind" (S. 45). 
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Liberalismus nicht sind. Sie bezeichnen jetzt eben gar nicht mehr 
so sehr Zustãnde des einzelnen ais Seiten der Vergesellschaftung 
selbst und werden so eigentlich bloB verschiedene Ausdrücke für 
die verschiedene Betrachtung derselben Sache, eben der Ver- 
gesellschaftung. Insofern diese daraufhin angesehen wird, wie 
sie auf der Stufe ihrer solidarischen Gestaltung ihrer Ordnung 
nur durch den übereinstimmenden Wilien ihrer Glieder erhâlt, 
erscheinen sich diese ais frei — mõgen sie dabei auch in noch 
so strenger Regelung ihres Lebens stehen; und insofern anderer- 
seits diese Ordnung des Lebens nur ais ein AusfluB der solidari- 
schen Vergesellschaftung erkannt wird, welche die einzelnen 
doch alie durch die gleiche menschliche Arbeitsfunktion, auf- 
bauen, erscheinen sie sich ais gleich, so verschieden auch ihre 
Funktionen innerhalb der Gesellschaft sein mõgen. So bezeichnete 
Marx schon in der ,,Heiligen Familie" trefíend die Gleichheit nur 
ais einen „franzõsischen, das heifit politischen" Ausdruck „für 
die menschliche Wesenseinheit, für das GattungsbewuBtsein und 
Gattungsverhalten der Menschen, für die praktische Identitiit des 
Menschen mit den Menschen, das heiBt also für die g e s e 11- 
schaftliche oder menschliche Beziehung des Menschen zum 
Menschen"^). 

Dieser Standpunkt der Vergesellschaftung, von dem aus 
erst der Gegensatz von Liberalismus und Demokratie über- 
wunden werden kann, ist identisch mit dem soziologischen des 
Marxismus, der gar nicht anders kann, ais Staat und Okonomie 

nicht mehr vom Standpunkt des Individuums, sondem nur mehr 
von dem des gesellschaftlichen Ganzen zu betrachten, in dem sie 
sich entfalten, besser gesagt: dessen Funktion sie sind. Und die- 
ses Ganze ist nicht etwa ein mystischer Überorganismus, sondem 
es sind die Einzelmenschen selbst, aber ais vergesellschaftete 
Wesen, das heifit ais Wesen, die schon in ihrem Denken sich 
keines ohne Bezogenheit auf eine unbestimmte Vielheit artgleicher 
anderer denken kõnnen. Und aus diesem erkenntniskritischen Zu- 
sammenhang des Freiheitsbegriffes mit dem sozialen Ganzen, da- 
her auch mit der Demokratie, ergibt sich nun auch, daB Kelsen 
mit Unrecht der kritischen Philosophie seit Kant und Fichte den 

') „Marx-Engels' NachlaB", II., S. 136. 
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ihr unbewufit gebliebenen Widerspruch vorwirft, von einer sub- 
jektivistischen Ausgangsposition zu eincm objektivistischen End- 
resuliat gelangt zu seiii. Dieser Vorwurf gründet sich vielmehr 
auf ein GrundmiBverstehen des erkenntniskritischen Charakters 
der klassischen dcutschen Philosophie, die Kelsen mit vielen 
anderen ofifenbar — vergleiche seine Anmerkung Seite 54 — ais 
eine subjektivistische betrachtet. Dagegen muB doch 
endlich die richtigere Auffassung durchdringen, daB die klassi- 
sche deutsche Philosophie zwar vom Erkenntnissubjekt ihren Aus- 
gang nimmt, aber nur, um den subjektivistischen Schein seines 
BewuCtseins radikal und für immer zu beseitigen. Ihre Ilaupt- 
aufgabe erblickt sie doch in der Herausarbeitung der Gesetzlich- 
keit des BewuBtseins überhaupt, die sie freilich nur dort finden 
und herausarbeiten kann, \vo sie eben vorlicgt, im Einzelsubjekt. 
Aber je mehr ihr diese Herausarbeitung gelingt, um so mehr 
versinkt das Individuum in die Gesetzlichkeit des Geisleslebens 
überhaupt. In meinen Studien zur Geistesgeschichte des Sozialis- 
mus habe ich darum auch darauf hingewiesen, daB die deutsche 
klassische Philosophie im wesentlichen — und zwar s c h o n i n 
i h r e m 1 o g i s c h e n T e i 1 e, nicht also erst in der Kritik der 
praktischen Vernunft — eine Philosophie des sozialen 
BewuBtseins ist, so daB also schon ihr Ausgangspunkt in 
der Terminologie Kelsens objektivistisch ist^). Und in diesem 
Sinne gehõrt auch Rousseau in die glciche Richtung, von dem 
ich ebenfalls zeigte, daB seine Idee des Gesellschaftsvertrages gar 
nicht das subjektivistische Moment der VertragsschlieBung, son- 
dem das kollektivistische der allgemeinen Bindung des Einzel- 
willens veranschaulichen will-). So zeigt sich der Gegensatz des 
Liberalismus und der Demokratie hier zuletzt erkenntniskritisch 
verankert. 

Die Demokratie in diesem Sinne einer Selbstbestimmung 
des sozialen Ganzen setzt aber voraus, daB dieses Ganze es in der 
Tat und nicht bloB fiktiv sei. Das heiCt, da das soziale Ganze 
nirgends anders ist ais in der unaufhebbaren BewuCtseinsbezie- 

') Vgl. Max Adler, „Wegweiser. Studien zur GeisfesKeschichte des 
Sozialismus", Stuttgart iQM (4- Aufl. 1919), S. 49 £f., ferner ..Klassen- 
kampf B'Jííen Võlkerkampf", 1919, S. 13 ff. 

') A. a. O. S. 23 (Wegvveiser). 
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hung seiner Teile, der einzelnen Menschen, aufeinander, so muB 
das BewuBtsein des Gajizen auch alie seine Teile in dieser Auf- 
einanderbeziehung erfüllen Jcõnnen. Sie müssen sich durch sie 
auch in ihren eleinentaren Lebenszwecken und -interessen ver- 

■ bunden, nicht etwa getrennt und entgegengestellt finden. Denn 
nicht anders kann ein aus bewuBten Teilen bestehendes Gefüge 
ein Ganzes sein. Ist dies nicht der Fali, so kann es hõchstens ein 
Ganzes für andere, für eine von auBen unter bestimmten, ihnen 
fremden Gesichtspunkten sie erfassende Betrachtung sein, aber 
nicht für sich selbst. Ein solches gleiches BewuCtsein in alien 
einzelnen Gliedern der Gesellschaft ist nur mõglich bei Gleich- 
heit der auf die Ordnung dieses Ganzen sich beziehenden Lebens- 
interessen; Erst diese õkonomische Struktur des gesellschaft- 
lichen Lebens, bei vvelcher alie Fragen des individuellen Lebens- 
kampfes, die heute die eigentliche Grundiage der Majoritãts- 
bildung ausmachen, gleichsam ein geselischaftliches Adiaphoron 
sind, eine Selbstvcrstándlichkeit, über die man nicht spricht, weil 
sie für alie vorweg gleichmaBig geordnet sind, schafít jenes ideo- 
logische Milieu, in welchem fortan Majoritãtsbeschlüsse nicht 
mehr ais Freiheitsbeschrãnkung von den Überstimmten empfun- 
den werden. GewiB wird es auch in der soziaien Demokratie ver- 
schiedene Meinungen und entgegengesetzte Parteien geben. Aber 
bei aller Leidenschaftlichkeit solcher Parteiungen wird die 
Minoritât ihr Unterliegen nicht ais eine Unter werfung 
unter cinen Herrschaftsakt ansehen, wie dies über- 
all sonst in der politischen Demokratie der Fali ist, sondem ais 
eine zvvar unerwünschte, aber doch im Grunde selbst gewollte Ver- 
waltungsmaBnahrne, vveil die Norm der Majoritâtsentscheidung 
ja dann selbst nur eine ZwcckmãBigkeitsmafiregel in der Ge- 
schãftsbehandlung von Angelegenheiten ist, bei denen die prin- 
zipielle Wahrung aller persõnlichen Grundinteressen schon vor 
jeder Abstimmung sichcrgestellt ist. 

So kehrt auch diese Erõrtcrung des Problems der Demo- 
kratie, in welcher wir ihren Zusammenhang mit der Freiheits- 
idee ins Auge faBten, zu demselben Ergebnis zurück und be- 
kraftigt es noch, das wir bereits am Anfang dieser Untersuchung 
erhielten: daB der Begriff der Demokratie ais ein formaler, auf 
alie Gesellschaftsformen passender, überhaupt nicht mõglich ist, 
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sondem claB er die ideologische Vorwegnahme eines bestimmten 
Gesellschaftszustandes ist, der noch gar nicht existiert, des Zu- 

standes einer solidarischen Gesellschaft, und dafi sich daraus 
die Zweideutigkeit des Wortes Demokratie ergibt. Denn im Laufe 
der geselischaftlichen Entwicklung verbindet sich jeweils mit 
dem Kampf einer Klasse um Herstellung einer grõBeren gesell- 
schaftlichen Solidaritát, das heifit um Aufhebung ihrer politi- 
schen und õkonomischen Unterdrückung, diese Idee der Demo- 
kratie mit ihrem politischen Streben, welches alsdann sich selbst 
ais Kampf um die Demokratie bezeichnet, auch vvenn es nach 
seiner õkonomischen Struktur diese Demokratie gar nicht ver- 
wirklichen kann. Hierin liegt die Wurzel dér Affinitât von Demo- 
kratie und Revolution, hierin lag der Grund der h i s t o r i- 
schen Verschmelzung von Liberalismus und Demokratie, hierin 
ist aber vor aliem die Notwendigkeit der begrifflichen 
Verbindung von Demokratie und Sozialismus begründet, da erst 
letzterer die erstere verwirklichen kann. Deshalb ist es aber auch 
so dringend geboten, diese beiden vom Namen der Demokratie ge- 
deckten historischen Erscheinungsweisen derselben endgültig ge- 
danklich zu trennen und sie ais politische und soziale Demokratie 
auch terminologisch zu unterscheiden, will nian endlich über die- 
sen Gegenstand aus dem ârgerlichsten Wortstreit zu wirklichem 
gegenseitigen Verstandnis gelangen. Dann vverden auch die An- 
klagen über die angeblichen Widersprüche des Marxismus wenig- 
stens bei diesem Kapitel aufhõren. 

XI. 

Revolution oder Evolution? 

Nun sind wir imstande, auf der Grundlage der über das 
Wesen der Demokratie gewonnenen Einsicht und unter 
Vermeidung der Zweideutigkeit dieses Wortes den von 

der Kelsenschen Kritik arg mitgenommcnen Begriffen der Dikta- 
tur und Revolution uns zuzuwenden. Zugleich vvird uns dabei 
auch Gelegenheit gegeben sein, zu versuchen, einer auch auCer- 
halb dieser Kritik weitverbreiteten Verwirrung der Auffassungen 
durch die Rückkehr zum soziologischen Standpunkt des Marxis- 

lí)» 
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mus zu begcgnen. Und die ausführliche Erõrtcrung der voraus- 
gcgangenen Kapitel über dcn Sinn der marxistisclien Begrifíe von 
Staat, Klasse, Partei und Demokratie wird es ermõglichen, sich 
hier kürzer zu fassen. Denn im Grunde ist in diesen Darlegungen 
schon alies Wesentliche auch über diese beiden so hei6 von 
Theorie und Politik umstrittenen Gegenstãnde enthalten. 

Die eigentliche Frage, mit der wir uns hier in der Keisen- 
schen Kritik zu besdiãftigen haben, ist die, ob der BegrifF der 
revolutionarrn Entwicklung vom bürgerlichen zum proietarischen 
Staate überhaupt noch einen Sinn hat, sobald man einmal fest- 
halt, daB Marx und Engels diesen ProzeB innerhaib der Formen 
der Demokratie verlaufend sich vorstellten, somit unter der Vor- 
aussetzung, daB das Proletariat die überwiegende Majoritãt der 
Bevõlkerung darstellt. Nach Kclsen besteht hier ein groBer 
Widcrspruch der politischen Doktrin des Marxismus zu seiner 
õkonomischen Theorie. Die letztere sei zweifellos evolutionistisch: 
sie lasse die Macht des Proletariats aus seiner õkonomischen Ent- 
wicklung zur starksten Klasse der Gesellschaft hervorgchen. Dann 
aber sei — den Bestand der politischen Demokratie voraus- 
gesetzt — Gewaltanwendung unnõtig. Marx selbst habe die fried- 
liche Entwicklung zum Sozialismus in parlamentarischen Staa- 
ten, wie scine 1872 in Amsterdam gehaltenc Rede beweist, nicht 
für ausgeschlosscn gehalten. Und in der Tat müsse es ais eine der 
wenigen sicheren Erfahrungen aus der Gcschichte betrachtet wer- 
den, daB zwar die Einführung der Demokratie zumeist Gewalt 
erfordcrt, der Fortgang ihrer Entwicklung sich aber dann im 

organischen Ausbau durch ihre eigenen Mittel, also friedlich voll- 

ziehe (S. 28 und 92). Die Entwicklung zur parlamentarischen 
Demokratie ist bei Bestand des allgemeinen Wahlrechtcs nur 
eine Frage der Zeit. Dann aber bedarf es, hat einmal das Pro- 
letariat die Majoritãt im Parlament, zur Umwandlung des kapi- 
talistischen in den proietarischen Staat nicht einmal einer Ver- 
fassungsünderung, sondem bloBer wirtschaftlichcr Gesetze. Was 
bedeuten dann noch die BegrifTe „Diktatur des Proletariats" 
und ..Revolution"? Ist es nicht ein bloCes Spicl mit Worten, von 
einer Vernichtung des Staates durch die proletarische Diktatur 
zu reden, wo in Wirklichkeit doch nur eine von dem zur demo- 
kratischen Mehrheit gewordenen Proletariat vollzogene Umwand- 
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lung cies Staates vorlicgt? (S. 32.) Man sieht in der Tat, die 
Worte Diktatur, Revolution und Beseitigung des Staates stellen 
nur eine aus Gründen der politischen Agitation beibehaltcne revo- 
lutionare Phraseologie dar, die, wenn sie auf den Sinn der õko- 
nomischen Theorie des Marxismus zurückgeführt werden, bloB 
evolutionistisch gedacht werden kõnnen oder ganz sinnlos wer- 
den (S. 97). 

Auch hier behãlt diese ganze' Kritik ihren Schein der Be- 
rechtigung nur so lange, ais sie in der ganz formalen Denkweise 
ihres Autors verbleibt. Wieder liegt keine immanente Kritik des 
Marxismus vor, sondem eine solche, bei der seine Begriffe 
nirgends in ihrer historisch-sozialen Erfülltheit genommen wer- 
den, sondem gleichsam ais Hülsen, in die aller mõgliche Inhalt 
gegossen werden kann. Bezeichnend dafür ist bereits die sonst 
recht seltsam scheinende und jeden Historiker ebenso wie jeden 
Politiker gewiB überraschende Ansicht Kelsens, daB die Demo- 
kratie zwar zu ihrer notwendigen Einführung, nicht aber zu 
ihrer Erweiterung und Ausgestaltung revolutionãrer Mittel be- 
darf (S. 92). Freilich, für die Juristen besteht diese Erweiterung 
nur in der durch die von den Parlamenten beschlossenen Gesetze 
über Erweiterung des Wahlrechtes, des Koalitionsrechtes etc. DaB 
jeder solchen parlamentarischen Reform die heftigsten Klassen- 
kãmpfe in dem Staate selbst vorhergingen, Massendemonstra- 
tionen der entrechteten Volksmassen, vielleicht auch Massen- 
streiks und StraBenkampfe, bis die Majoritãt auf der StraBe die 
Majoritãt im Parlamente zwang, die Demokratie „in organischer 
Entwicklung auszubauen", das fãllt natürlich aus der juristi- 
schen Betrachtung dieses ganzen Entwicklungsprozesses võllig 
heraus. Für diesen Standpunkt ist daher auch das allgemeine 
Wahirecht die Form, in der die Demokratie zu ihrem vollen Aus- 
druck kommen muB, weil der Jurist die Stimmen nur zâhlen, aber 
nicht wãgen kann. Für den Juristen ist die Funktion des all- 
gemeinen Wahlrechtes damit erschõpft, daB es das Mittel ist, 
den Wilien des Volkes ais Majoritãtswillen zustande zu bringen, 
wenn es nur wirklich „allgemein" und „gleich" ist. Demgegen- 
über haben Marx und Engels immer wieder hervorgehoben, dafi 
das allgemeine Wahirecht die politische Form für die verschieden ■ 
artigsten Zwecke sein kann, je nach der verschiedenen sozialen 
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Struktur eiiies Landes und der ideologischen Widerspieglung der- 
selben in einem gewissen Zeitabschnitte. So machte Napolcon III. 
mit Hilfe des allgemeinen Wahlrechtes der Republik den Garaus 
und errichtete in ihren Forinen die Herrschaft des Grofibürger- 

- tums; so war für Bisníarck das allgemeine Wahlrecht nur ein 
Mittel im Kanipf gegcn den bürgerlichen Liberalismus und in 
Osterreich ein Mittel zur Starkung der dynastischen Staats- 
gewalt gcgen den nationalen Separatismus. Und in seinen Brie- 
fen für die ,,Ne\v York Tribune" legt Marx einmal (im Jahre 
1855) in seiner glânzenden Weise den Unterschied dar, den die 
Forderung des allgemeinen Wahlrechtes in der sozialen Ge- 
schichte Frankreichs und Englands hatte. „ln England", führt 
cr aus, „existicrt kein Zweifel mehr über den Sinn des allge- 
meinen Wahlrechtes, ebensowenig über seinen Namen. Es ist die 
C h a r t e der Volksklassen und bedeutet Aneignung der politi- 
schen Macht ais Mittel zur Verwirklichung ihrer sozialen Bedürf- 
nisse. Das allgemeine Wahlrecht, in Frankreich 1848 ais Losungs- 
wort allgemeiner Verbrüderung, ist in England daher ais Kriegs- 
parole verstanden. Dort war der nãchste Inhalt der Revolution das 
allgemeine Wahlrecht; hier ist der nâchste Inhalt des allgemeinen 
Wahlrechtes die Revolution^)." 

Man darf dagegen nicht einwenden, wie dies Kelsen tut, 
daB die Tatsache des undemokratischen Mifibrauches des allge- 
meinen Wahlrechtes nichts gegen seine Eignung, reines Aus- 
drucksmittel der Demokratie zu sein, beweise. Gewifi trüben, gibt 
Kelsen zu, die politische Indifíerenz groBer Volksmassen, õkono- 

mische Abhangigkeit derselben, Beschriinkungen durch die Tech- 
nik der Wahlkreiseinteilung und des Wahlverfahrens etc. das Er- 

gebnis des allgemeinen Wahlrechtes. Aber „im Sinne der Lehre 
von Marx und Engels kann es nur darauf ankommen, die Demo- 
kratie — sei es auch mit Gewalt — von diesen Beschrãnkungen 
zu befreien und sie durch Verallgemeinerung der politischen 
Rechte und Gewãhrleistung voller politischer Freiheit zu einer 
wirklich e c h t e n Demokratie auszugestalten, die dann von selbst 
der Majoritat des Volkes — dem Proletariat — die Herrschaft 
sichert" (S. loi). Dieser Einwand ist echteste juristische Denk- 

i.Gesammelte Schriften von Marx und Engels", herausgegeben 
von Rjasanoff, II. Rd., S. 275. 
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weise; sie sieht die Beschrânkungen der Demokratie nur in der 
Mangelhaftigkeit der gesetzlichen Bestimmungen über das Wahl- 
recht und der Durchführungsverordnungen dazu. DaB diese „Be- 
schrânkungen" aber in der Klassenmacht sozialer Gruppcn im 
Staate wurzeln, die i n n e r h a 1 b der geltenden Rechtsformen 
ihren EinfluB spielen láBt, daC sie also gesetzlich gar nicht be- 
seitigt werden kõnnen, sondem nur dadurch, dafi durch auBer- 
juristische Tatsachen dieser Klassenmacht ein Gegengewicht ge- 
geben wird, das fállt aui3er den Gesichtspunkt dieser Betrach- 
tung. Es gehõrt zu den theoretischen Verdiensten Lenins, die 
Aufmerksamkeit wieder auf jene Sei te der niarxistischen Denk- 
weise gerichtet zu haben, in weicher ihr Grundgedanke, dal3 der 
Staat, solange er auf der Grundlage des Klassengegensatzes auf- 
gebaut ist, auch in der demokratischen Form cine Unter- 
drückungsinaschine bleibt, von Marx selbst zu einem nur zu oft 
auch von marxistischer Seite übersehenen scharfen Ausdruck ge- 
kominen ist. Bereits im „Achtzehnten Brumaire" hat Marx ge- 
zeigt, daB alie Fortschritte in der Staatsform vom P"eudalismus 
durch den absoluten Staat, legitimes und konstitutionelles Kõnig- 
tum bis zur parlamentarischen Republik nur dazu führen muBten, 
die Staatsmacht zu einem tauglicheren Herrschaftsinstrumcnt der 
jeweils herrschenden Klasse oder Klassengruppe zu machen. 
„A 11 e U m w â 1 z u n g e n v e r v o 11 k o m m n e t e n diese 
Maschinerie, statt sie zu breche n." Die Fortschritte 
der Demokratie waren nur ebenso viele Rollenwechsel in dem 
Kampf der bürgerlichen Parteien, in welchem ,,die Besitznahme 
des ungeheuren Staatsgebâudes ais die Hauptbeute des Sieges" 
betrachtet wurde^). Und was der „junge" Marx hier schrieb, 
bestâtigte der „reife", wenn er im ..Bürgerkrieg in Frankreich" 
sagt: „Nach jeder Revolution, die einen Fortschritt des Klassen- 
kampfes bezeichnet, tritt der rein unterdrückende Charakter der 
Staatsmacht offener und offener hervor=)." Sehr schõn hat 
L. Trotzky in seiner Schrift „Terrorismus und Kommunismus" 
alies das zusammengestellt, was einer bloB juristischen Denk- 
weise ais „Beschrankung" der Demokratie erscheinen muB, die 
mit ihrem „Wesen" nichts zu tun habe, von dem man aber sofort 

») K. Marx, „Der achtzehnte Brumaire", S. 97. 
K. Marx, „Biirgerkrieg in Frankreich" (3. Aufl., Bcrlin) S. 44. 
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sieht, daB es zum Wesen des kapitalistischen Gesellschafts- 
zustandes gehõrt und nur mit diesem geândert werden kanii. Er 
sagt: „Die kapitalistische Bourgeoisie kalkuliert: solange in mei- 
nen Hânden der Grund und Boden, die Fabriken, VVerke, Banken 
sind, solange icli die Zeitungen, Universitâten und Schulen be- 
herrschc, solange — und das ist die Hauptsache — in meinen 
Hãnden die Leitung der Armee liegt, solange wird der Apparat 
der Demokratie, wie ihr ihn auch ausbauen mõgt, meinem Willen 
untertan bleiben. Ich unterwerfe mir gcistig das stumpfsinnige, 
konservative, willenlose Kleinbürgertum, wie es mir materrell 
untergeordnet ist... In den Momenten seiner Unzufriedenheit 
werde ich Sicherheitsventile und Blitzableiter schaífen. Ich werde 
im nõtigen Moment Oppositionsparteien schaffen, die morgen ver- 
schwinden, heute aber ihrer Aufgabe dadurch gerecht werden, 
daO sie dem Kleinbürgertum die Mõglichkeit geben, seine Em- 
põrung ohne Schaden für den Kapitalismus zum Ausdruck zu 
bringen. Ich werde die Volksmassen bei dem Regime der all- 
gemeinen Schulpflicht an der Grenze der vollstãndigen Un- 
wissenheit erhalten und ihnen nicht erlauben, sich über die Stufe 
zu erheben, die meine Sachverstãndigen der geistigen Sklaverei 
ais ungefâhrlich annehmen werden. Ich werde die privilegierten 
oder rückstãndigeren Schichten des Proletariats selbst demorali- 
sieren, betrügen und einschüchtern. Durch die Gesamtheit aller 
dieser MaBregeln werde ich dem Vortrupp der Arbeiterklasse 
nicht gestatten, das BewuBtsein der Mehrheit des Volkes zu be- 
herrschen, solange die Unterdrückungs- und Einschüchterungs- 

werkzeuge in meinen Hãnden bleiben werden')." 

Wir lehnen zwar, wie bereits dargelegt, die bolschewistische 
Theorie der Diktatur der „Vortrupps" ab, aber nur in dem Sinne, 
in welchem die revolutionâre Energie einer sogenannten Arbeiter- 
elite die õkonomische Reife für die Herrschaft der Arbeiterklasse 
selbst ersetzen soll. Abgesehen davon wird sicherlich die 
Umwandhmg der bürgerlichen in die proletarische Demokratie 
kein bloCes Rechenexempel der Majoritãt sein. Es kommt nur 

darauf an, ob das Proletariat durch seine relative Zahl und durch 
seine Organisation zur entscheidenden K lasse im 

*) L. Trotzky, „Terrorisnius und Kommunismus", Wien 1920, S. 23. 
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S t a a t e angewachsen ist. Dann wirkcn die „Bcsclirankungcn" 
der Demokratie, nümlich die Mittel der Becinflussung und Ein- 
schüchterung schwankender Volksteile, in seinem Sinne und voll- 
zieht sich die Umgestaltung der besteliendçn Verhãltnisse sicher- 
lich durch den Druck einer Klasse, die gar nicht die z a h 1 e n- 
m ã C i g e Majoritát zu haben braucht, weil sie bcreits die t a t- 
s ã c h 1 i c h c Gewait in Hánden hat. Die so viel und leiden- 
schaftiich erõrterte Frage, ob Diktatur eine solche der Majoritát 
oder der Minoritãt ist, ist also ganz falsch gestellt, weil nian 
sich die Majoritat nur in parlamentarischer Form vorstelit. Wenn 
wir zweifellos mit Marx und Engels eine Diktatur des Pro- 
letariats nur ais Ausdruck einer Majoritat des Volkes auffassen 
kõnnen, so ist damit keineswegs der bloCe zahlenmãBige Aus- 
druck gemeint, das, vvas FriedrichAdler einmal mit Recht 
den Zufall der Arithmetik genannt hatte: sondem cs ist gemeint, 
daB das Proletariat — und dieses allerdings in seiner Gánze oder 
doch ungeheuren Majoritat — durch seine organisicrte Bedeutung 
und Kraft zum Vertreter aller oppositionellen Schichten der bürger- 
lichen Gesellschaft geworden ist und im Momente seiner revo- 
lutionãren Aktion diese mit sich reiCt. Das ist aber dann kein 

ProzeB der parlamentarischen Demokratie, das ist ein revolutio- 
nâres Ereignis. 

Und in diesem Zusammenhange mõchte ich noch einen Um- 
stand erwãhnen, der zwar für die juristische Zweifelfrage, wieso 
innerhalb der Demokratie noch von Revolution die Rede sein 
kõnne, natürlich ebenfalls nicht in Betracht kommt, dagcgen für 
die soziologische wohl. Dadurch wird auch gleich klarcr, was von 

dem Vorwurf zu halten ist, daC Marx und Engels sich bloB einer 
revolutionãren Phraseologie für einen evolutionistischcn Inhalt 

bedient hãtten. Dieser Umstand ist der angebliche Zusammenhang 
von demokratischem und LegalitatsbewuBtsein. Nach dieser Auf- 
fassung heilt die Demokratie ihre Übel selbst. Ihre Grundlage ist 

ja das Gesetz durch Volkswilien^ der Rechtsboden, der stetig 
durch ncues Recht ausgebaut wird. Die Verteidiger dieser An- 

schauungen verlangen daher auch vom Proletariat, seine „un- 

klaren", „unreifen" und bloB „agitatorischen" Ideen von einem 
revolutionãren Umsturz der Gesellschaft zu revidieren und sich 
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cndlich auf den Boden der legalen Umgestaltung ais den allein 
wissenschaftlich zu verteidigenden zu stellen. 

Demgegenüber ist zu sagen, daB diese Vorstellung der 
Legalitât der historischen Entwicklung zu den grõbsten lüusio- 
nen der bürgerlichen Staatsideologie gehõrt, die, ihres eigenen 
Ursprunges vergessen, einen Kultus der Legalitât pflegen muQ, 
der nichts anderes ais ein Selbstschutz der herrschenden Klasse 
ist. Um so notwendiger ist es, hierüber sich klare Begriffe zu 
erwerben und das Proletariat in diesen reinen K 1 a s s e n- 
geist der Legalitât nicht verfallen zu lassen. Denn es 
sind heute Veranlassungen genug hiezu dadurch gegeben, daB 
das Proletariat zum Schutze seiner politischen und gewerkschaft- 
lichen Errungenschaften nach dem Umsturz von 1918 vielfach 
gegen monarchistische und sonstige Reaktion zum fast einzigen 
Verteidiger der politischen Demokratie und ihrer modernen Form, 
der bürgerlichen Republik geworden ist. Aber darin liegt eben der 
revolutionáre Charakter des Proletariats im soziologischen Sinne, 
daB es seine gesellschaftliche Gegensátzlichkeit zu der politischen 
Demokratie auch in seiner geistigen Loslõsung von ihrer Ideo- 
logie ausbilden muB, indem es dem bloBen Prinzip der Beharrung 
in der Legalitât das BewuBtsein der Notwendigkeit einer Neu- 
schõpfung des sozialen Ganzen entgegenbringt. Schon in der 
„Neuen Rheinischen Zeitung" schrieb Marx nach dem Fehl- 
schlagen der Revolution von 1848: „Wir haben es nie verheim- 
licht. Unser Boden ist nicht der Rechtsboden, es 
ist der revolutionáre Boden^)." Und in seiner 
Assisenrede vor den Kõlner Geschworenen wiederholte cr, daB er 
und seine Gesinnungsgenossen „mit Recht für Feinde des Rechts- 
bodens" gelten, indem er aber zugleich nachwies, daB dies noch 
von jeder aufstrebenden Klasse gegolten habe, nicht zuletzt von 
dem jetzt sich ais Schützer des Rechtsbodens aufwerfenden 
Bürgertum. „Aber, meine Herren, was verstehen Sie denn unter 
der Behauptung des Rechtsbodens? Die Behauptung von Gesetzen, 

die einer vergangenen Geselllthaftsordnung angehõren, die von 

Vertretern untergegangener oder untergehender gesellschaftlicher 
Interessen gemacht sind, also auch nur diese, im Widerspruch 

') Aus dem NachIaB von Marx und Engels, III., S. 207. 
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mit den allgemeinen Bedürfnissen befindlichen Interessen zum 
Gesetz erhoben. DieGesellschaftberuhtabernicht 
auf dem Gesetz e. Es ist das eine juristische 
E i n b i 1 d II n g. Das Gesetz muB vielrnehr auf der Geselischaft 
beruhen, es mu6 der Ausdruck ihrer gemeinschaftlichen, aus 
der jedesmaligen Produktionsweisc hervorgehenden Interessen 
und Bedürfnisse gegen die Willkür des einzelnen Individuums 
sein^)." Und noch 36 Jahre spáter schrieb Engels in deni Vor- 
vvort zur Assisenrede, daB dieselbe deshalb auch noch für unsere 
Zeit vvichtig sei, weil sie „den revolutionâren Standpunkt gegen- 
über der heuchlerischen Gesetzlichkeit der Regierung" wahrt. 
„DaB inan von einer Fartei verlangt, sie solle sich durch den be- 
stehenden sogenannten Rechtszustand nicht nur tatsachlich, son- 
dem auch moralisch gebunden halten; sie solle im voraus ver- 
sprechen: was auch kommen mõge, sie wolle diesen von ihr be- 
kãmpften Rechtszustand nicht umwerfen, selbst wenn sie es 
kõnne", das hieBe nichts andares, ais „sie solle sich verpflichten, 
die bestehende politische Ordnung am Leben zu erhalten in alie 
Ewigkeit". Der deutsche SpieBbürger hat freilich nie Revolution 
gemacht, sondem nur eriitten. „Die Zumutung des deutschen 
Spiefibürgers an die deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei 
hat aiso nur den einen Sinn, daB diese Fartei. .. die Revolutionen 
beileibe nicht mitmachen, aber sie alie erleiden" soll'). Dem- 
jenigen freilich, der nur die formale Seite der Demokratic vor 
Augen hat, muB ais ihr Wesen gleichsam die Kontinuitãt des 
Rechtszustandes erscheinen, der sie sichert, je ausgebildeter sie 
ist; die loyale Gesinnung scheint daher die eigentliche Tugend 
der Demokraten. Nur kein unparlamentarisches Vorgehen, das 

verstõBt gegen die Heiligkeit der demokratischen Grundrechte. 

Aber schon der junge Engels wuBte über diese Heiligkeit ein 

Wort zu sagen, das auch heute vom Froletariat nicht vergessen 
sein sollte. Er nahm die „Ungesetzlichkeit" der Chartisten ener- 
gisch in Schutz und sagte: „Bei dieser Gelegenheit ein paar 

Worte über die Heilighaltung des Gesetzes in England. Aller- 

dings, dem Bourgeois ist das Gesetz heilig, denn es ist sein 

') „Marx vor den Kôlner Geschworenen", Berlin 1895, S. 13—15. 
») A. a. O. S.6—7. 
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eigen Machwerk, mit seiner Einwilligung uncl zu seinem Schutz 
und Vorteil eriassen. Er weiB, claB, wenn auch ein einzelnes Ge- 
setz ihm speziell schaclcn sollte, clodi rler ganze Komplex der 
Gesetzgebung seine Interessen schützt und vor aliem die Heilíg- 
keit des Gesetzes, die Unantastbarkeit der ... einmal festgestell- 
ten Ordnung die stârkste Stütze seiner sozialen Stellung ist. Weil 
der englische Bourgeois in dem Gesetze wic in seinem Gott sich 
selbst wiederfindet, deshalb hãlt er es heilig, deshaib hat für ihn 
der Stock des Poiizeidieners, der ja eigentlich sein eigener Stock 
ist, eine wunderbar beschwichtigende Macht. Aber für den Ar- 
beiter wahrhaft nicht. Der Arbeiter vveii3 zu gut und hat zu oft 
erfahren, daB das Gesetz für ihn eine Rute ist, die ihm der 
Bourgeois gebundcn hat, und wenn er nicht inuB, so 
kehrt er sich nicht ans Gesetz^)." Mit Recht hat da- 
her Trotzky in dem sehr zu beachtenden Kapitel seines vor- 
erwahnten Buches über „Demokratie" auf die groBe Gefahr hin- 
gewiesen, weiche aus dieser psychologischen Tendenz der Demo- 
kratie zur Loyaiitãt sich für die Klassengesinnung des Proleta- 
riats ergebe. Der bürgerlich-demokratische Staat bcgünstigt zwar 
sicherHch die Entwickiung der arbeitenden Klasse, aber „er be- 
schrãnkt auch diese Entwickiung durch die Grenzen der bürger- 
lichen Legalitât, indem er in den Oberschichten des Proletariats 
opportunistische Gewohnheiten und legalistische Vorurteile künst- 
lich anhâuft und befestigt"'). 

So also sehen wir schon vor jeder nãheren Untersuchung 
des Begriffes der Revolution, daB eine revolutionãre Gesinnung 

auch innerhalb der Demokratie nicht nur mõglich ist, sondem 

einen sehr guten Sinn hat. Sie ist ja nichts anderes ais das 

Streben nach Beseitigung jener „Beschrãnkungen", die auch Kel- 
sen zur Realisierung der „echten" Demokratie beseitigt wissen 
will. Aber sie verbindet damit zugleich die Einsicht, daB diese 

Beseitigung nur gleichzeitig mit dem Sturze des ganzen bestchen- 
den sozialen Systems mõglich ist, ais deren einzelne Seiten jene 

„Beschrânkungen der Demokratie" erscheincn, weil eben eine von 

') Fr. Engels, „Die Lage der arbeitenden Klasse in England", 
4- Aufl., S. 230. 

") L. Trotzky, „Terrorismus und Kommunismus" S. 18. 
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inneren Widersprüchen freie Demokratie nicht ais politische, son- 
dem nur ais soziale mõgiich ist. 

VVas also bedeutet Revolution im marxistischcn Sinne? 
Zunãchst wieder einen historischen Begriff; sie ist nicht ein 
Gegensatz einer Revolution ais solcher zu einer Evolution ais 
solchen, sondem sie ist die durch einen gewissen Entwicklungs- 
grad der Produktivkrãfte innerhalb der kapitalistischen Form 
der Produktionsverhãltnisse bestimmte und aus dem Klassen- 
interesse des Proletariats hervorgetriebene Erkenntnis einer 
neuen gesellschaftlichen Aufgabe, vcrbunden 
mit dem ebenso notwendig entstandenen Willen, diese Auf- 

gabe durchzuführen, nãmlich an Stelle des Privateigentums 

an den Produktionsmittein die gesellschaftliche Inbesitznehmung 
dersclben zur Grundlage der Geseilsdiaftsordnung zu machen. 
Der Begriff der Revolution ist im Marxismus identisch 
mit dem der s o z i a 1 e n Revolution und bedeutet mit einem 
Worte: Beseitigung des Klassengegensatzes ais Ziel, Herrschaft 

des Proletariats ais Mittel dazu. Falls man über diesen histori- 
schen Begriff der Revolution noch nach einem allgemeinen sucht, 

kann dieser nur sein: umscliaffender gesellschaftlicher \V i 11 e 
auf Grund umwãlzender theoretischer Erkenntnis. Der sozio- 

logische Begriff der Revolution ist auch im Marxismus kein 
„bloC" õkonomischer, sondem voliendet sich, wie alie Begriffe 

des Marxismus, ais ein sozialer, zu dem also stets sein ideologi- 
scher Uberbau geliõrt, durch den er erst ein soziologischer Be- 
griff wird. Und insofern ist, trotz ihrer idealistischen Fassung, 

die berühmte Definition L a s s a 11 e s über den Unterschied von 
Revolution und Reform noch immer klassisch zu nennen: „Revo- 

lution heiCt Umwãlzung, und eine Revolution ist somit stets ein- 
getreten, wenn, gleichviel ob mit oder ohne Gewalt — auf die 

Mittel kommt es dabei gar nicht an — ein ganz neuçs 
P r i n z i p an die Stelle des bestehenden Zustandes gesetzt wird. 

Reform dagegen tritt dann ein, wenn das Prinzip des bestehenden 

Zustandes bcibchalten und nur zu milderen oder konscquenteren 

und gercchteren Folgerungen entwickelt wird. Auf die Mittel 

kommt es wiederum dabei nicht an. Eine Reform kann sich durch 
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Insurrektion und BlutvergieBen durchsetzen und eine Revolution 
im grõBten Frieden^)." 

Ist es also für die Revolution gar nicht notwendig, daB sie 
sich „gewalttâtig" entwickle, so ist es auch — was hier gegenüber 
Kelsen entscheidend in Betracht kommt — durchaus nicht gegen 
ihren Begriff, daB sie sich „gesetzlich" vollzieht. An und für sich 
ist cs denkbar, daB diese Herrschaft des Proletariats gãnzlich 
kampflos durch cinen parlamentarischen MajoritâtsbeschluB er- 
richtet werden kõnnte. Aber das kann hõchstens den Juristen 
ais eine irgendwie wesentliche Seite dieses Vorganges interes- 
sieren; für die soziologische Bedeutung der Revolution ist gerade 

') Ferd. L a s s a 11 e, „Die VVissenschaft und die Arbeiter", Sãmt- 
liche Weike (Bernstein), II. Bd., S. 104. — Ganz übereinstimmend Emil 
Lederer in seiner anregungsvollen Untersuchung „Einige Gedanlcen 
zur Soziologie der Revolutionen" (Leipzig 1918), wcnn er die Frage, was 
Revolution sei, beantwortet: „Sie ist der Durchbruch ciner Idee zur 
Wirklichkeit... Zweierlei ist jeder echten Revolution wesentlich: daB sie 
Idee ist und daB sie eine soziale Kraft mobilisieren kann" (S. 12, 
13). Schr richtig und im vvohltuenden Gegensatz zu der Wehleidigkeit 
vieler sonst an den Gewaltmethoden der bürgerlichen Gesellschaft wie 
insbesondere am Krieg gar keinen AnstoB nehmenden gelehrten Kritiker 
des Marxismus legt Lederer auch dar, daB Gewalt gar nicht zum Begriffs- 
merkmal der Revolution gehõrt, sondem zu ihrer Realisierung. Lederer 
meint, daB hieraus eine widerspruchsvolle Problematik entsteht, weil 
Gewaltanwendung allemal der Idee widerspreche. In diesem Teile seiner 
Darlegungen schafft sich der wesentlich im Ideologischen verfangen ge- 
bliebene Standpunkt des Autors selbst seine Schranken und Schwierig- 
keiten. Idee und Gewalt werden gleichsam feindliche Machte wie Ormuzd 
und Ahriman, obgleich doch die revolutionâre Gewalt nichts anderes sein 
kann ais die lebendig gewordene, eine Klasse führende und bewegende 
Idee. So muB auch Lederer schlieBlich selbst betonen, „daB nur solche 
Ideen in der Gegenwart revolutionâre Bedeutung bekommen kõnnen, 
welche in ihrer Konsequenz zur Auseinandersetzung der Klassen treiben 
oder den Klasscnkampf in sich begreifen, oder so interpretiert werden, 
daB sie den Klassenkampf in sich aufnehmen kõnnen" (S. 32). GewiB 
bringt die Gewaittãtigkeit der Revolution viele Verletzungen der absoluten 
Idee mit sich. Aber die revolutionâre Idee ist eben nie eine absolute 
Idee, sondem die geschichtliche Form der Annâherung an diese, und nur 
darum kann es sich handeln, ob die Gewalt im Widerspruch zu ihrer 
eigenen Idee ist. Von da aus gesehen sind Idee und Gewalt cinander 
nicht mehr wesensfremd, so wenig wie Plan und Ausführung, Zweck und 
Mittel. Es hângt mit der noch wesentlich rein ideologischen Einstellung 
Lederers zu diesem Problem zusammen, daB er, entgegen seiner Teil- 
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diese Frage, ob sich die Herrschaft des Proletariats „friedlich" 
oder „gewaltsam" aufrichten lâBt, eine võllig nebensáchliclie. Denn 
das Wesentliche liegt allein darin, daB mit dieser Herrschaft des 
Proletariats ein fundamentaler Wandel in der sozialen Funktion der 
Herrschaft eintritt, ein Bruch mit ihrem bisherigen Charakter. 
Denn sie ist Herrschaft nicht mehr zur Konservierung der Macht 
einer Klasse und zur Erhaltung der Klassenstruktur des Staates, 
sondem zum Abbau aller Klassenniacht überhaupt, also auch der 
eigenen, durch Uberführung des klassenstaatlichen Lebens in ein 
klassenloses, in welchem die Herrschaft selbst ihren Unter- 
drückungscharakter verliert. In den Sitzungsprotokollen des 

anerkennung der Gewalt und des Klassenkampfes ais notwendige Mittel 
der Revolution in cinem spâteren Aufsatz über die „So2Íologie der Ge- 
walt" („Die weiBen Blâtter", Neue Foige, Heft i) dahingelangt, die Rolle 
der Gewalt in der ferneren Geselischaftsentwicklung ais ausgespielt anzu- 
sehen. „Die Epoche ist zu Ende, in welcher die Gewalt allein eine 
neue Situation und ein endgültiges Resultat schaffen konnte." So ein- 
geschrãnkt ist dies sicherlich wahr <iuch vom marxistischen Standpunkte, 
weil dieser eben in der sozialen Revolution und im Klassenkampf nie 
„die Gewalt allein" tãtig erblickte. Wenn daher Lederer meint, es sei „an 
der Zeit, die These des Klassenkampfes neu zu prüfen, sie auf ihren der 
Zeit adãquaten Sinn zu bringen" (S. 27), und es werde sich ergeben, daB 
die gesellschaftliche Struktur nicht notwendig bloB durch Kampf und 
Klassengewalt geãndert werde, sondem immer haufiger durch die mehr 
oder weniger bewuBte gegenseitige Anpassung der von den groBen Klas- 
sen herangebildeten Apparaten zur Vertretung ihrer Interessen, so ist dies 
ein Einwand, der nur gilt, wenn man das Wort vom Kampf und von der 
Gewalt schlieBlich in einem nur mehr hahnebiichenen Sinn verwendet. 
Das Wesentliche im Gedanken des Klassenkampfes ist die Bestimmung 
der Rollenverteilung im sozialen ProzeB durch die Determination einander 
ausschlieBender õkonomischer Lebensbedingungen. Eine Anpassung kann 
nur erfolgen in der momentânea Vertretung und in dem AusmaB momen- 
taner Verwirklichung der Klassenforderungen, nicht aber in diesen selbst. 
Lederer nmB selbst zugeben, daB „die Mõglichkeit grundsatzlicher Ver- 
ãnderungen" schlieBlich auch in dem von ihm gemeinten „neuen Sinn" 
des Klassenkampfes eine Notwendigkeit bleibe. Damit lauft aber die 
ganze Revision des Klassenkampfes in die alte marxistische These aus, 
daB die Form, in der sich die soziale Revolution schlieBlich vollziehen 
werde, wesentlich von der Art des Widerstandes der herrschenden Klas- 
sen abhãngen werde. Auch hier bestãtigt sich also der Lassallesche Aus- 
gangsgedanke, daB das Wesentliche im Begriffe der Revolution und des 
revolutionãren Kampfes das neue Prinzip, nicht aber die Gewalt ist. 
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Parlaments mag, wenn sich die soziale Revolution in einer demo- 
kratischen Foriii vollzieht, vielleicht alies ohne revolutionãren 
Bruch der Verfassung vor sich gegangen sein; es liegt zum Bei- 
spiel eine quaiifizicrte Majoritât vor, die etvva das bisher ver- 
fassungsmSCig geschützte Privateigcntum in Form eines „!ega- 
len" Beschlusses aufgehoben hat. Aber was so dem Juristen in 
seinen Formeln ais „Kontinuitat" des Rechtsstaates erschcint, ist 
soziologisch die ungeheuerste Verãnderung in der õkonomischen 
Struktur des Staates, so daB „der Staat" vorlier und nachher 
nicht mchr dassclbe ist. Soziale Revolution bedeutet für den 
Marxisten weder notwendig einen Rechtsbruch noch eine Gewalt- 
anwendung überhaupt, sondem die zieIbevvuBte Umstellung der 
Gesellschaft auf eine neue õkonomische Ordnung, die sich in 
ihrem SchoCe bereits vorgcbiidet hat. Wie innerhalb der u n g e- 
ãnderten Rechtsform die gewaltigsten sozialen Revolutionen 
durch die õkonomische Entwicklung mõglich sind, haben gerade 
Marx und Engels uns verstehen gelehrt und zum erstenmal im 
„Kommunistischcn Manifest" in lapidarer Weise dargelegt*). Revo- 
lution ist eben für uns in erster Linie weder ein juristischer 
noch ein politischer, sondem ein soziologischer Begriff und be- 
zieht sich auf die Veriihderung in der bewuCtseins- und 
willensmãCigen Einsteilung zu der gesellschaftlichen Struktur 
des Staates. Die durch die stetige Anderung derselben er- 
folgte Verschiebung in der sozialen Funktion der einzelnen Klas- 
sen bewirkt, daC schlieBlich beide, die hcrrschende wie die be- 
herrschte Kiasse nur mchr widcrspruchsvoll im gesellschaftlichen 

Organismus bestehen kõnncn, die erstcre immer mchr auCer- 
stande, dcn Staat wirklich zu eigenem Interesse zu beherrschen 
und dcn ungestõrten Genufl der Hcrrschaft zu sichern — der 
Weltkrieg und noch mehr sein „Fricdc" ist dafür cin niclU niehr 
zu überschcndes Zeugnis — die letztere immer mchr in allen An- 
sprüchcn auf Fõrdcrung durch die GcscIIschaft vcrkiirzt, je mehr 
diese Gesellschaft ganz sichtbarlich ihre, der Arbeitcnden, Ge- 

') Vgl. dazu .luch die glãnzende Schrift von Karl Renner (Dr. 
Josef Karncr) „Dic soziale Funktion der Rcchtsinstitufe" im I. Band der 
„Marx-Studicn" (Wien 1904), in wcicher cr zeit;t, welchcr revolulionãre 
Funktionswandcl innerhalb der Reclifsíorm des Eigentums durch die 
õkonomische Anderung ihres Inhaltes sich vollzog. 
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sellschaft wird. Die Revolution ist dann nur die bewufite An- 
gleichung der áuBeren Form der Gesellschaft an ihre innere neue 
Struktur, gewiB ein Bruch mit dem Alten, aber nicht not- 
wendig ein Rechtsbruch, sondem vielmehr: ein Bruch 
mit alten Institutionen und Traditionen, mit der alten bürger- 
lichen Gesellschaftsauffassung, mit dem Geiste des Klassen- 
staates, mit der ganzen Ideologie der bisherigen herrschenden 
Klassen. 

Was also den soziologischen Begriff der Revolution charak- 
terisiert und wodurch er sich von bloBer Reform unterscheidet, 
ist, daB er die Identitât der wirtschaftlichen Grundlagen der 
Gesellschaft durchbricht, daB er zvvar nicht notwendig ein Bruch 
der staatHchen Verfassung, immer aber ein Bruch der õkonomi- 
schen Verfassung der Gesellschaft ist, daB er, wie der junge Marx 
schrieb, nicht niehr „die Pfeiler des Hauses stehen lãBt", was 
alie bloB politischen Revolutionen taten, indem sie das Privat- 
eigentum an den Produktionsmitteln nicht antasteten und damit 
den Klassengegensatz selbst nicht beseitigten. Dieser soziologi- 
sche Begriff der Revolution ist, weit entfernt, ein gedankenloser 
oder unwissenschaftlicher zu sein, sogar ein prãziser im Kelsen- 
schen Sinne, wenn man nur seinen Gedanken der Revolution 
aus dem Juristischen ins Soziologische übertrâgt. In seinem kürz- 
lich erschienenen, für den logischen Aufbau einer Rechtslehre 
wohl epochemachenden Buche, auf das ich in einem anderen Zu- 
sammenhange noch zurückkommen werde, erlâutert er den juri- 
stischen Begriíf der Revolution treffend dahin, daB das ent- 
scheidende Kriterium nicht sei, ob die Ânderung im Staate tief- 
greifend sei oder nicht, sondem ob diese Ânderung verfassungs- 
mãBig herbeigeführt wurde oder durch einen Bruch der Ver- 
fassung. Es wáre ja zum Beispiel denkbar, daB eine Monarchie 
durch verfassungsmãBigen BeschluB, also durch Sanktion des 
Parlamentsbeschlusses seitens des Monarchen, in eine Republik 
übergehe. Das wâre keine Revolution, wâhrend die Proklamierung 
der Republik etwa durch einseitige Enunziation des Parlaments 
es wâre*). Sehen wir davon ab, daB sich auch hier wieder zeigt, 
wie leer, ja bedeutungslos und zuletzt sogar irreführend die rein 

>) Dr. Hans Kelsen, „Das Problem der Souverãnitãt und die 
Theorie des Võlkerrechtes", Tübingen 1920, S. 237. 

Marx-Studien I\'. Buud n 
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juristische Denkvveise für das Verstãndnis gesellschaftlicher Vor- 
gânge wird, indem nach diesem BegrifF die gevvaltigsten Um- 
ãnderungen der Geselischaft, die ãuCerlich „verfassungstnâl3ig" 
sein kõnnen, ihren revolutionãren Charakter verlieren, dagegen 
an sich für den Zug der gesellschaftlichen Entwicklung bclang- 
lose Verfassungswidrigkeiten zum Range eines „revolutionâren" 
Ereignisses avancieren. Aber sicher ist, dafi das, was in der Idee 
der Revolution wesentlich gedacht ist, der Bruch mit der Identi- 
tãt des Alten, die Aufhebung der Kontinuitât j u r i s t i s c h nur 
durch den. Verfassungsbruch mõglich ist, der eben a u f eine bis- 
herige Rechtsform eine andere folgen lâfit, die nicht a u s der- 
selben folgt. 

So auch bei der sozialen Revolution: die von ihr intendierte 
Gesellschaftsverfassung ist nicht eine Anderung der alten, sondem 
ist eine andere Verfassung. Von dem Standpunkt des Privat- 
eigentums an den Produktionsmitteln und der individuellen Wirt- 
schaftsfürsorge führt, mag dieser Standpunkt auch noch so viele 
Einschrãnkungen erfahren haben, kein Übergang zu jenem des 
Gemeineigentums an den Produktionsmitteln und der sozialen 
Wirtschaftsfürsorge. Eben daB jene „Einschrânkungen" stets ais 
solche gelten, zeigt die Kluft der Auffassungen, die von da aus 
die ganze õkonomische, politische und kulturelle Ideologie durch- 
setzt. 

An dieser Stelle erwãchst aber ein neuer Einwand. Man 
wird sagen, und Kelsen hat dies ja auch gemeint, der soziologi- 
sche Begriff der Revolution zeige sich jetzt erst recht ais wider- 
spruchsvoll, weil zwar bei einem Bruch der Rechtsordnung die 
neue eben gar keine Beziehung zur alten habe; die neue soziale 
Verfassung aber entwickle sich doch gerade nach den Lehren von 
Marx und Engels stetig aus der alten. Das ist der alte Streit über 
das Verhãltnis von Evolution und Revolution, 
der zu Zeiten des Bernsteinschen Revisionismus eine Verwirrung 
ausgesãt hat, die noch immer nicht übcrwunden ist. 

Einen Gegensatz von Evolution und Revolution kann in 
bezug auf den sozialen Prozefl nur derjenige annehmen, der die 
õkonomischen Verhãltnisse und Potenzen, von denen die materia- 
listische Geschichtsauffassung die geschichtliche Entwicklung in 
letzter Linie bestimmt sieht, in jener „niaterialistischen", geist- 
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freien und geistlosen Weise auffaBt, die wir bereits mehrfach 
zurückgewiesen haben. VergiBt man nie das Marxsche Wort: 
„Bei mir ist das Ideelle das im Menschenkopf um- 
gesetzte Materiell e", so weiC man, um es nie mehr zu 
übersehen, daB es keine õkonomische Verursachung gibt, die niçht 
zugleich im Menschenkopf sich vollzieht. Die stetig«i(Mer^ 
ânderung.der õkonomischen Verháltnisse durch die Ent.wickíung 
der kapitalistischen Produktionsweise vollzieht sich also ntir durch 
ihre millionenfache Umsetzung in Menschenkõpfeni-idas heiBt, sie 
erzeugt in den Proletarierkõpfen zunãchst das BewuBtsein-ií|r.er 
õkonomischen Lage, sodann die Erkenntnis der Mitteljzu ibíetiAb- 
hilfe und schlieBlich den Willen zurTat. ErstdieseTat schaff.taibfir 
die Abhilfe, erst die Tat bringt die Anderung dertõkpnoiriiscliçn 
Verháltnisse, schaflft ihre Neuordnung. Gewi6i!hat;ider:Mai;xj,sraus 
immer gelehrt: „eine Gesellschaftsform geht.njei«nter(),btvprDa,Ue 
Produktivkrãfte entwickelt sind, für die sie:wei1;L; genugliistj und 
neue, hõhere Produktionsverhaltnisse, tretencnieí anu.dieíLStelIe, 
bevor die materiellen ExistenzbedingUngen tderseiben SotwBe 
der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet'worden isind^)i!' Aber 
das heiBt natürlich nicht, daB diese nieuenlmatcriellemExistçpz» 
bedingungen schon die neue Ges el lis^fha fititS e.l bst 
sind. Einen solchen „õkonomischeni'Autojiortiismus';i imputieren 
die gelehrten Gegner der materialistischen Geschichtsauffassung 
uns immer wieder. Im Gegenteil bèschrieb Marx gerade;;mjt Be- 
zug auf diese „evolutive" Vorbereitung der neüenf GeseUschaft 
sehr genau und unmiBverstandlich idieiaui dieser Evolution sich 
ergebende „geschichtliche Sendung'!.fdef Arbeiterklasse: .«sicihat 
keine Ideale zu verwirklichen, sie hat nur dieiElemente der, neuen 
Gesellschaft in F r e i h e i trz ü is e t ze.ftv-idieíisichj ira SchoBe 
der zusammenbrechenden ir, Bourgèoisgesdlschaffcuj. entwickelt 
haben^)." Dieses I n - F í-é i h e i t-! S e t z e n idíer. El«f 
mente einer n e u e n cO r d n u n g, cda s lã st d:ie Rfi- 
v o 1 u t i o n. Der Hinweis uáuf / die - evolutivé. Anderung, .útt 
õkonomischen Grundlagemder'Revolution; derlzurh Wesen dés 
Marxismus gehõrt, ist also Icein Widerspruch^i sondem nist 

») K. Marx, „Zur Kritik der politischen Okonomie (Stuttgart 
1897) S.XII. •úr.rfDíiH,, ,7o.T .V uxairi .l;(V (' 

') K. Marx, ..Bürgerkrieg in Frankreich" S. 50JI nih^íl ."jinulilvi-w 

II» 
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nichts anderes ais die soziologische Determination der Revo- 
lution, ihre Einfügung in die soziale Kausalitãt, die natürlich 
ein Kontinuum ist. Wer dies einen Widerspruch eines evolutio- 
nãren Inhaltes mit einer revolutionâren Terminologie nennt, der 
hat im Grunde keine klare Vorstellung davon, dafi jede Ent- 
stehung eines Neuen, also auch im Gebiete der biologischen 
Evolution, von der kausalen Seite betrachtet auf ein Kontinuum 
seiner Bedingungen zurückführt. 

Die Vorstellung, daB durch allmãhliche Abânderung und 
Anpassung n e u e Arten in der biologischen Entwicklungsreihe 
entstehen, ist heute bereits ais ein GrundmiBverstândnis des Dar- 
winismus erkannt. Weder die künstliche nocb die natürliche Aus- 
lese vermag etwas Neues hervorzubringen, sondem sie kann nur 
das spontan und plõtzlich aufgetretene Neue verwerten und er- 
halten. Die organische Evolution ist also überhaupt nur durch 
eine Reihe fortgesetzter organischer Revolutionen (Mutationen) 
mõglich, von denen jede einen Bruch mit dem Alten und den 
Beginn eines Neuen darstellt. So zeigt sich, daB Revolution 
und Evolution überhaupt keine Gegensátzc 
s i n d; denn letztere bezieht sich auf den Kausalzusammenhang 
der Verãnderungen, erstere auf die Art derselben. G e g e n- 
sãtze sind lediglich Revolution und Reform 
(Variation), indem erstere die Verânderung unter Bruch 
mit dem bisherigen Bestande, die letztere die Verânderung 
i n n e r h a 1 b dieses Bestandes bezeichnet^). 

Ein solcher Bruch mit dem Alten ist die proletarische Re- 
volution, die an die Stelle der Herrschaft der Bourgeoisie und 
ihrer privatõkonomischen Prinzipien die des Proletariats und 
seiner sozialõkonomischen Grundsãtze und Einrichtungen setzt. 
Aber der Jurist Kelsen hãlt sich an den formalen Schein: er 
findet, früher war es der bürgerliche Staat, jetzt ist es wieder 
einer, nur ein proletarischer. Also findet er es merkwürdig, daB 
Marx und Engels hier von Revolution sprechen, wo doch die 
Kontinuitãt der Demokratie den Übergang vom kapitalistischen 
zum proletarischen Staat vollzieht (S. 30). „Da Marx an der 
Theorie vom proletarischen Klassen staat, der durch die soziale 

') Vgl. hiezu J. v. W i e s n e r, „Erschaffung, Entstehung und Ent- 
wicklung", Berlin 1916. 
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Revolution an Stelle des kapitalistischen Klassen s t a a t e s ge- 
setzt wird, prinzipiell festhâlt, ist es eigentlich nicht zu ver- 
stehen, warum er so entschieden gcgen die Vorstellung polemi- 
siert, daB durch die soziale Revolution lediglich ein Wechsel der 
herrschenden Partei im Staate stattfinde. Er betont: der Staat 
müsse vernichtet werden. Aber doch nur, um wieder ais Staat, 
und zvvar wiederum nur ais Klassenstaat, aufgebaut zu werden! 
Ist es dann nicht blofi ein Streit um ein Wort, um ein anschau- 
liches Bild, ob von einer „Vernichtung" des kapitalistischen 
Klassenstaates oder einer „Umwandlung" desselben gesprochen 
wird?" (S. 32.) Man braucht eigentlich nur diese Sãtze mit dem 
Gedankeninhalt der marxistischen Gesellschafts- und Staats- 
lehre zu konfrontieren, um die absolute Unvermõgenheit des for- 
mal-juristischen Standpunktes, sich auch nur einen Augenblick 
auf den Boden jener Theorie zu stellen, die er kritisieren will, 
besonders drastisch vor Augen zu haben. Es genügt, daB die 
kapitalistische und die proletarische Herrschaft beide einen 
„Staat" begründen, und es hat sich im Wesen nichts geãndert! 
DaB der proletarische Staat eine ganz andere soziale Funktion 
hat ais der bürgerliche, daB vor aliem bei diesem letzteren der 
Klassencharakter auf Dauerzustand angelegt ist, den zu erhalten 
das Wesen dieser Staatsordnung war, wâhrend beim proletari- 
schen Staat umgekehrt der Klassencharakter nur mehr das Mit- 
tel ist, die Klassengegensátzlichkeit selbst abzubauen, das bleibt 
für den Juristen auBer der Sehweite seiner für die Realitat des 
sozialen Lebens blinden Augen. 

Darum weiB Kelsen auch mit der Marxschen Forderung des 
Zerbrechens der Staatsmaschine, die Marx ais eine unbedingte 
Notwendigkeit der proletarischen Herrschaftsergreifung bezeich- 

net, nichts anderes anzufangen, ais daB er auch in ihr nur einen 
Widerspruch zur evolutiven Theorie und eine Konzession an die 
Bedürfnisse der radikalen Agitation sieht. Mit diesem'Bilde vom 
Zerbrechen der Staatsmaschine kann doch nur, sagt Kelsen, ge- 
meint sein, daB an Stelle einer bestimmten Staatsordnung eine 
andere gesetzt wird oder daB an Stelle der bisherigen Staats- 
organe neue Menschen bestellt werden, oder auch daB ganz neue 
Staatsfunktionen geschaffen werden. Jedenfalls also reduziert sich 
das Zerbrechen der Staatsmaschine auf Auswechslung der Staats- 
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form oder der Staatsorgane oder auf beides zugleich (S. 32—33). 
Aber gerade darauf, worauf der Jurist triumphierend Wert legt, 
dafi auch nach Zerbrechung der Staatsmaschine eine Staatsform 
vorhanden ist, kommt es dem Marxismus gar nicht an. Das ist 
nur für Kelsen wichtig, weil er den Marxschen Staatsbegriff, der 
immer einen historischen Staat bezeichnet, mit seinem formalen 
Staat identifiziert, der alie mõglichen Staatsformen unischlieBt, 
und nun ernstlich glaubt beweisen zu müssen, daB nach Ver- 
nichtung oder Zerbrechung des Staates (Marx meint des kapitali- 
stischen) noch ein Staat übrig bleibt (Kelsen meint den proletari- 
schen). Das ist dann freilich ein ebenso leichter „Sieg" des juristi- 
schen Standpunktes über den marxistischen wie ein gãnzlich un- 
fruchtbarer Streit, diesmal ein wirklicher Wortstreit. 

Das Wesentliche in dieser grundwichtigen Vorstellung 
vom Zerbrechen der Staatsmaschine, die Lenin in dankenswerter 
Weise wieder in den Vordergrund der Betrachtung gerückt hat, 
indem er zeigte, daB sie keine bloB beilãufige Bemerkung Marxens 
war, sondem eine schon seit seiner Schrift über den „Achtzehn- 
ten Brumaire" immer wiederkehrende Auffassung — das Ent- 
scheidende dieses Gedankens liegt eben in der Veranschaulichung 
des Bruches mit dem Alten, der Vernichtung des bisherigen 
õkonomischen und politischen Staatsinhaltes, den die soziale Re- 
volution zu vollziehen habe. Es bedeutet die Errichtung des Pro- 
letarierstaates also nicht nur die Herrschaft einer neuen P a r- 
t e i in dem sonst unverãnderten gesellschaftlichen Milieu, son- 
dem die Beseitigung der alten und die Einführung neuer gesell- 

schaftlicher Lebensbedingungen durch eine aufsteigende K 1 a s s e. 
Es gilt von dieser Zerbrechung überhaupt das, was Marx von der 
Pariser Commune sagte, die er ais ein erstes Beispiel hiefür pries 
— eine Stelle, die auch Kelsen anführt, ohne sie wirkiich zu 
würdigen: ,„Ihr Geheimnis war dies: sie war wesentlich 
eine Regierung der Arbeiterklasse, das Resultat 
des Kampfes der hervorbringenden gegen die aneignende Klasse, 
die endlich entdeckte politische Form, unter der die 

õkonomische Befreiung der Arbeit sich voll- 
ziehen konnte')." Aber freilich, wenn man in diesem Satz das 

*) K. Marx, „BürBerkrieg in Frankreich" S. 49 (3' Atifl.). 
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VVesentIiche überspringt, die neue Form der gesellschaftlichen 
Arbeit, und sich nur triumphierend daran hãlt, daB also auch hicr 
von einer „Regierung" und einer „politischen" Form, also von 
Staatsformen überhaupt die Rede ist, dann siebt man die marxi- 
stisdien Gedanken mit einem so lõcherigen GefáB, daB man nichts 
von ibnen auffangen i<ann. 

Darum muB auch die ganze cingehende Kritik, die Kelsen 
der Frage widmet, ob die Pariser Commune wirklich im Sinne 
von Marx und Engels ein erstes Beispiel einer solchen Zer- 
brechung der Staatsmaschine war, im Sande betrübendster Wort- 
streitigkeiten verlaufen. Es ist beinahe tragikomisch, zu sehen, 
wie hier die juristische Kritik immer neben dem sachlichen In- 
halt der marxistischen Darstellung einherlãuft, sich auf jedes 
Wort stürzt, aus dem sie folgern kann — was dem Marxismus 
zu bestreiten gar nie einfiel —, daB auch die Commune eine 
Zwangsorganisation war. Die Abschaffung des stehenden Hceres 
sei nicht Aufhebung der militãrischen Gewalt, sondem ais „Er- 
setzung durch das bewaffnete Volk" nur Überführung in eine andere 
Form. An Stelle des Privilegienwahlrechtes sei das allgemeine 
Wahlrecht getreten — wieder eine Form des „unzerbrochenen" 
Staates. Und die Ersetzung der parlamentarischen in eine „arbei- 
tende" Kõrperschaft bedeute nicht, wie Marx meint, die Ver- 

nichtung des Parlamentarismus, sondem seine Umwandlung in 
eine der unmittelbaren Demokratie genãherten Form, indem sie 
mit der Gesetzgebung auch die vollziehende Gewalt vereinigt. 
,,Hõrt ein Vertretungskõrper auf, ein Parlament — auf deutsch: 
eine Volksvertretung — zu sein, wenn ihm neben der Gesetz- 
gebung auch Funktionen der Voliziehung, nãmlich die Auswahl 

der mit der Exekutive betrauten Menschen obliegen?" fragt Kel- 
sen, und macht sofort aus der historischen Erscheinung 
der Commune die juristische Kategorie einer „arbeitenden 
Kõrperschaft" überhaupt. Natürlich hõrt durch die begriffliche 
Umwandlung einer bloB gesetzgebenden in eine zugleich auch 
verwaltende Kõrperschaft „der" Parlamentarismus nicht auf; 

aber in der historischen Umwandlung, von der Marx spricht 

und von der allgemein die Marxsche Theorie^ handelt, hõrt da- 
durch der bürgerliche Parlamentarismus auf, das 



16S Dr. Max Adler. 

heifit die Indienststellung der „Volksvertretung" für die Herr- 
schaftsinteressen einer Klasse, welche die Aufrechterhaltung der 
õkonomischen Ausbeutung und damit des Klassengegensatzes 
will, und wird durch cinen Vertretungskõrper, der genau das 
Gegenteil will, ersetzt. Es hat also seinen vollen Sinn, zwei so 
verschiedene Dinge — ganz so verschieden wie die beiden Be- 
griífe der Demokratie — nicht mit demselben Namen zu bezeich- 
nen. Und wenn Lenin darum einmal sagt, er kõnne sich Demo- 
kratie zwar nicht ohne Vertretungskõrper, wohl aber ohne Par- 
lamentarismus vorstellen, so hat Kelsen unrecht, darin „eine durch 
nichts gerechtfertigte Verengung 'des BegrifTes Par lamentar is- 
mus" zu sehen (S. 35). Vielmehr tragt diese terminologische 
Scheidung nur dazu bei, aufmerksam zu machen, daB für den 
marxistischen Standpunkt eben nicht die juristische Form, son- 
dem die soziale Funktion ihres Inhaltes das allein in Betracht 
Kommende ist. Sonst geraten wir in eine Betrachtung der Dinge, 
bei der zwar eine Kontinuitãt der Rechtsform von den Beratungen 
eines Hottentottenkrals bis zu denen der gegenwârtigen Par- 
lamente mõglich wird — freilich auch ãuBerlich unterstützt von 
mancherlei wie Hottentottenkultur anmutenden Erscheinungen in 
diesen niodernen Kõrperschaften —, die aber doch nur die Kon- 
tinuitãt eines Begriíísnebels ist, in der alie charakteristischen 
Merkmale der Dinge verschwinden. 

Indessen führt gerade diese sehr unzulãngliche kritische 
Betrachtung der Pariser Commune, wenn wir uns an das halten, 
was Marx ais ihr Wesen ansah, die Beseitigung der Bureaukratie, 

des stehenden Heeres und die Umwandlung des Parlamentaris- 

mus in eine arbeitende Kõrperschaft auf das, was man zwar 

nicht das theoretische, wohl aber das praktische Kernproblem 
der Demokratie nennen kõnnte, nâmlich auf die Frage ihrer 
organisatorischen Mõglichkeit. Mit ihr hat sich Kelsen nur ganz 
nebenbei beschâftigt. Trotzdem müssen wir etwas ausführlicher 
darauf eingehen, weil von der Klarlegung dieses Verhâltnisses 

nicht nur das bessere Verstãndnis dessen abhãngt, was Marx in 
der Commune sah, sondem insbesondere auch deutlicher wird, 
was der Marxismus sich unter der Staatsauffassung der Zukunft 
vorstellt. 
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XII. 

Die Demokratie und ihre Organisation. 

Wenn in unseren Tagen die Demokratie so vielfach 
Gegenstand tiefgehender Kritik, ja einer fast hoff- 
nungslosen Skepsis geworden ist, so dafi man immer 

wieder von der Krisis der Demokratie reden hõrt, so liegt der 
Grund dafür weder in ihrem scheinbaren Widerspruch zur Dikta- 
tur, noch in ihrem notwendigen Versagen innerhalb des Par- 
lamentarismus im Klassenstaat. Nach beiden Richtungen liegt 
gar nicht ein wirkliches Problem der Demokratie vor, sondem 
nur Erscheinungen, die widerspruchsvoll ausfallen müssen, weil 
man den Begrifí der Demokratie auf einen sozialen Zustand des 
Staates anwendet, der ihm nicht entspricht. Das eigentiiche Pro- 
blem der Demokratie ergibt sich nach einer ganz anderen Rich- 
tung. R. M i c h e 1 s hat das Verdienst, in seinem inhaltsreichen 
Buch „Zur Soziologie des Parteiwesens" zwar sicher nicht ais 
einer der ersten, aber doch sehr ausführlich darauf eingegangen zu 
sein, und seither haben W. H a s b a c h^) und besondfrs Max 
W e b e r denselben Gegenstand von einer anderen Seite ein- 

(iringlich behandelt'). Dieses eigentliche Problem der Demokratie 

liegt darin, daB alie Demokratie, wie es scheint, durch die Not- 
wendigkeiten ihrer eigenen Organisation widerspruchsvoll wer- 
den muB. Denn überall hat sie irgendeine Form der Vertretung 
nõtig, sobald sie über die zwerghafte Gestalt einer primitiven 

1 Gemeinde, in welcher eine unmittelbare Ausübung der Demokratie 
noch mõglich ist, hinauswãchst, und selbst in dieser wird sie einen 
Führer herausbilden, dem sie sich fügt. So scheint aller Demo- 

kratie die Tendenz innezuwohnen, doch selbst wieder Gegensãtze 

innerhalb der Gemeinschaft zu schaffen, welche die Gleichheit 

und Solidaritãt ihrer Glieder aufheben. Michels spricht darum 
sogar von einem ehernen Gesetz der ■ Oligarchie innerhalb der 

») Vgl. bei Wilhelm Hasbach „Die moderne Demokratie", 1912, das 
3. Buch „Der Mechanismus der Demokratie". 

») Vgl. Max Weber, „ParIament und Regierung im neugeordne- 
ten Deutschland", Duncker & Humblot, 1918, und „Politik ais Beruf", 
cbcnda 1919. 
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Demokratie^), welches, auf die kürzeste Formei gcbracht, etwa 
so lauten mag: „Die Organisation ist die Mutter der Herrschaft 
der Gewâhlten über die Wâhler, der Beauftragten über die Auf- 
traggeber, der Delegierten über die Delegierenden^)." DieTendenz 
ist eine organisdie, sie ist allen Formen der Demoi<ratie eigen, 
der revolutionãren ebenso wie der konscrvativen. „Man wãre ver- 
sucht, es eine Tragikomõdie zu nennen: die Massen begnügen 
sich damit, unter Aufbietung aller Krâfte nur ihre Herren zu 
wechseln»)" (S. 377). 

Zu dieser unabãnderlichen Tendcnz kommt ais zwêites Mo- 
ment, was die Demokratie so problematisch macht, hinzu die Tat- 
sache, daB alie Organisationsfornien, wclche die Demokratie 
schaffen mu6, um ihre Zwecke zu erreichen, alsbald gleichsam 
einrosten, zu einem bloBen Mechanismus, zu einer Maschine er- 
starren. Die Organe der Demokratie verwandeln sich alsbald in 

eine Bureaukratie, in eine Schichte mit eigenen Slandes- und 
Herrschaftsinteressen, die abermals ein Gegensatzmoment inner- 
halb der Demokratie bilden. Diese Seite der Entwicklung hat be- 
sonders Max W e b e r behandelt, indem er zeigte, wie die 
Bureaukratie nicht etwa nur ein Geschõpf des Staates oder der 
stàdtischen Verwaltung ist, sondem wie bereits innerhalb der 
politischen Fartei, also in den wesentlichen Erscheinungs- 
formen der modernen Demokratie das Schwergewicht ihrer Tãtig- 
keit und ihres Einflusses durchaus in dem A p p a r a t liegt, den 
jede Fartei zu ihrer Organisation herausgebildet hat, und wie 
dieser Apparat vollstãndig von einer Farteibureaukratie dirigiert 

wird und um so mehr dirigiert werden muB, je grõfiere Massen 
die Fartei umschlieBt. „Die reale Arbeit leisten in allen Organi- 
sationen zunehmend die bezahlten Angesteilten und Agenten aller 
Art. Alies andere ist Appretur und Schaufenster^)." Und diese 
Bureaukratisierung bezeichnet Weber ais eine unentrinnbare, ja 
nicht einmal zu bekãmpfende Tendenz aller Organisation. Denn 
nur sie sichert eine rationale, fachlich geschulte Führung der 
Gescháfte. Und so ergibt sich die Frage, die eigentlich die 

') A. a. O. S. 3626. 
») A. a. O. S.384. 
*) Vgl. ãhnlich bei Hasbach, a. a. O. S. 477 und S. 575. 
*) Max Weber, „Parlament und Regierung" S. 26. 
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Schicksalsfrage der Demokratie ist: Wie ist angesichts dieser 
Ubermacht und Unentbchrlichkeit der Tendcnz zur Bureaukrati- 
sierung Demokratie überhaupt noch mõglich?^) 

Schon lange vor diesen Kritikern der Demokratie und des 
Berufspolitikertums hat übrigens bereits Friedrich E n g e 1 s, 

und gerade in bezug auf die auch von diesen Autoren hauptsach- 
lich herangezogenen amerikanischen Parteiverhaltnisse, eben- 
solche sciiarfe Kritik geübt. Nur daB er vorweg das BevvuBtsein 
hatte, nicht die Demokratie überhaupt damit zu treflfen, sondem ' 
die bürgerliche Demokratie. In seiner Einleitung zur Marxschen 
Schrift „Der Bürgerkrieg in Frankreich" hat er auf diese Ver- 
selbstândigung von Organen der Gesellschaft hingewiesen, die 
auch in einer demokratischen Republik môgiich ist und durch die 
ihre Beamten aus ihren Dienern zu ihren Herren wurden. „Nir- 
gends bilden", sagt Engels, „die ,Politiker' eine abgesondertere 
und mãchtigere Abteilung der Nation ais gerade in Nordamerika. 
Hier wird jede der beiden grofien Parteien, denen die Herrschaft 
abvvechselnd zufâllt, selbst wieder regiert von Leuten, die aus 
der Politik ein Geschãft machen... Es ist bekannt, wie die Ameri- 
kaner seit dreiBig Jahren (1891) versuchen, dies unertraglich ge- 
wcrdene Joch abzuschütteln, und wie sie trotz alledem immer 
tiefer in diesen Sumpf der Korruption hineinsinken. Gerade in 
Amerika kõnnen wir am besten sehen, wie diese Verselbstãndi- 
gung der Staatsmacht gegenüber der Gesellschaft, zu deren 
bloBem Werkzeug sie ursprünglich bestimmt war, vor sich geht. 
Hier existiert keine Dynastie, kein Adel, kein stehendes Heer . .. 
keine Bureaukratie mit fester Anstellung oder Pensionsberechti- 
gung. Und dennoch haben wir hier zwei groBe Banden von politi- 
schen Spekulanten, die abwechselnd die Staatsmacht in Besitz 
nehmen und zu den korruptesten Zvvecken ausbeuten — und die 
Nation ist ohnmâchtig gegen diese, angeblich in ihrem Dienst 
stehenden, in Wirklichkeit aber sie beherrschenden und plündern- 
den zwei grofien Kartelle von Politikern'). 

Aber auch innerhalb der proletarischen Arbeiterbewegung 

selbst hat sich dieses Problem schon seit langem sogar dem Be- 
wuBtsein der Massen fühlbar gemacht. Die antiautoritãre Rich- 

0 A. a. O. S. 31—32. 
=) A. a. O. S. 12—13- 
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tung cies Anarchismus, der spâtere Syndikalismus sind solche 
Formen, in denen nicht zuletzt das Bestreben, die Bureaukrati- 
sierung der sozialistischen Bewegung zu bekámpfen und den Mas- 
sen einen grõBeren unmittelbaren ÇinfluB zu verschaífen, eine 
Hauptursache ihrer Entstehung und ihrer zeitweilig gewaltigen 
Anziehungskraft auf die Arbeiter waren. Besonders die syndikali- 
stische Forderung der action directe konnte so popular werden, 
weil darunter nicht nur eine sofort sichtbare und unmittelbare 
Einwirkung auf den Klassenstaat verstanden wurde, sondem weil 
diese auch nur durch unmittelbares und direktes Eingreifen der 
Masse selbst ausführbar war. So konnte sich der einzelne hier in 
der Illusion berauschen, nicht mehr gezwungen zu sein, sich ais 
Wãhler bloB vertreten zu lassen, sondem unmitteibar ais selbst- 
tütiges Massenglied für seine Zwecke tátig zu werden. Und noch 
ist uns in lebhaftester Erinnerung, mit welcher unwiderstehlichen, 
faszinierenden Gewalt die Idee der Arbeiterrâte nach der russi- 
schen Revolution überall die Massen ergriffen hat, nicht nur, 
weil die damals noch unenthüllte Romantik des Bolschewismus 
sie umgab, sondem vor aliem, weil hier wirklich ein Instrument 
gegeben schien, durch welches die Massen, so wie sie in der 
Fabrik, im Handel, im Kontor, im Bureau arbeiten und ver- 
einigt waren, in die Lage versetzt wurden, die starr gewordenen 
Formen einer politischen und gewerkschaftlichenFührerschaft uml 
Parteibureaukratie zu durchbrechen und die revolutionãre Leben- 
digkeit der Masse selbst an deren Stelle ais neues Organisations- 
prinzip zu setzen^). Auch der nun immer grõBere Aufmerksam- 

keit auf sich ziehende englische Gildensozialismus ist eine solche 

urwüchsig aus den immer wieder hervortretenden Trieben der 
Masse zur unmittelbaren Demokratie hervorgehende Abwehr- 
bewegung gegen Bureaukratisierung, Mechanisierung und Separa- 
tion einer Führerkaste innerhalb der Demokratie. Auch hier wirkt 

ais Hauptmotiv, daB nicht in der straffen Zentralisierung von 
oben herab das Heil liegt, sondem nur in dem Aufbau der gesell- 
schaftlichen Organisation von unten hinauf, auf der Basis also 
der selbsttátigen und sich selbst in õrtlichen Organisationen be- 

*) Vgl. hiezu meine Schrift „Demokratie und Rãtesystem", Wien, 
Volksbuchh.mdlung, 1920. 
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stimnienden Massen. „Nicht von den groBen nationalen Führern", 
heiBt es bei Cole, „hângt die Zukunft der Gewerkschaften ab, 
sondem von den õrtlichen und den Führern in den Betrieben, 
von der intelligenten Minoritât innerhalb der Masse... Die Ge- 
werkschaftsbewregung muB wieder demokratisch w^erden, sie niuB 
sich auf die Betriebe stützen, denn aus diesen kommt der Ur- 
sprung und die Ergânzung ihrer Macht. In dem MaBe, ais die 
Betriebe die Mittelpunkte des Gewerkschaftslcbens wcrden, stel- 
len sich die anderen Erfordernisse von selbst ein: neue Funk- 
tionen, neue Methoden, ein neuer Apparat und neue Mánner^)." 

Die Uberwindung dieses Fatums der Demokratie, wonacli 
sie in Oligarchie umschlagen und in Bureaukratie versanden 
inüBte, scheint Michels unmõglich. Es kõnne sich nur darum han- 
deln, diese schádigenden Tendenzen ,,tunlichst zu paralysieren", 
was hauptsãchlich das Werk „sozialer Pâdagogik" sei. Im übrigen 
liegt für ihn der Wert der Demokratie darin, daB sie gegenüber 
der Aristokratie und Monarchie „das geringere Übel" sei®). Nicht 
ganz so pessimistisch urteilt Max Weber. Er packt sozusagen 
den Stier an den Hõrnern, indem er aus dem, was Michels die 
Tendenz zur Oligarchie nennt, eine Rettung der Demokratie 
machen will. In der Heranbildung kraftvolier, aber der Masse 
verantwortlicher und selbst auch mit Verantwortungsgefühl 
ausgestatteter Führerpersõnlichkeiten liegt die einzige Mõglich- 
keit, das Erstarren der Demokratie zu einer bureaukratischen 
Maschine zu verhindern. In der Entwicklung eines politischen 
Sinnes, das heiBt der Fãhigkeit zur Selbstentscheidung mit sozia- 
ler Verantwortlichkeit in den Geschâften der õffentlichen Ver- 
waltung und Regierung ist also das Heilmittel zu suchen; „Politi- 

ker müssen der Beamtenherrschaft das Gegengewicht geben')." 
So sehr Max Weber mit seiner Kritik des Zerrbildes vom 

Parlamentarismus, den Deutschland vor dem Umsturz besaB, 

recht hat, und wie sehr seine Brandmarkung des gânzlich un- 
politischen, in Obrigkeitsanbetung versunkenen Charakters des 
deutschen Bürgertums auch heute, ja gerade heute zu Recht be- 

') G. D. H. Cole, „Selbstverwaltung in der Industrie", Berlin, Engel- 
mann, 1921, S. 71—72- 

') R. Michels, a. a. O. S.390—39i- 
») Max Weber, a. a. O. S. 57- 
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steht*), wird man doch zweifeln dürfen, ob die allerdings sehr 
nõtige Heranbildung eines politisch reifen Führertums ein wirk- 
Hches Mittel ist, die Verwandlung von Demokratie aus einer 
Selbstbestimmung der Masse in Belierrschung derselben durch 
ihre Führer zu verhüten'). Andererseits ist der Pessimismus 
Michels um so weniger begründet, ais er selbst einen Ausweg 
in der „sozialen Pâdagogik" sieht, der ihm mehr ais ein Mittel 
bloBer Paralysierung der aufgezeigten schâdlichen Tendenzen der 
Demokratie bedeutet hãtte, wenn er auch das geânderte Milieu 
einer sozialen Demokratie in Betracht gezogen hãtte. Dieses mu6 
man aber tun; denn dafi die Demokratie widerspruchsvoll vver- 
den mu6 ais politische Demokratie, haben wir selbst ais Not- 
wendigkeit erkannt. Es fragt sich, ob dies auch ebenso von der 
sozialen Demokratie gilt. 

Auf dieses Kernproblem der Demokratie ist Kelsen nicht 
eigentlich eingegangen. Er streift es nur, wo er auf die von ihm 

') Vgl. hiezu das ausgezeichnete und mutige, wãhrend des Krieges 
verõffentlichte Buch von Hugo P r e u B „Das deutsche Volk und die 
Politik", Diederichs, 191S, und meinen Aufsatz im „Klassenkampf gegen 
Võlkeikampf" S. 35 ff. 

Was M. Weber übrigens gar nicht ais Ziel, wenigstens für 
die politische Gegenwart, vorgeschwebt hat. Denn er findet diese 
Unterordnung der Masse unter das Führertum, wenn es seinem Begriffe 
politischer Verantwortung entspricht, ais etwas, was auch so sein soll. 
„Stets beherrscht das .Prinzip der kleinen Zahl', das heiBt die überlegene 
politische Manõvrierfãhigkeit kleiner Gruppen, das politische Handeln. 
Dieser .câsaristische' Einschiag ist (in M a s s e n s t a a t e n) unausrott- 
bar." Man achte auf die von M. Weber selbst unterstrichene Bemerkung 
in der Klammer. In ihr liegt eine wichtige Einschrãnkung, auf die vvir 
aisbald zurückkommen werden. — Ahnlich sieht auch Leonard Nelson 
in seinen mit groBem Affekt aber geringer soziologischer Kritik gegen 
„die Demokratie" geschriebenen, übrigens sehr interessanten Schriften 
..Demokratie und Führerschaft" und ..Erziehung zum Führer" (Leipzig 
1920) nur in der Herausbildung einer zum Führeramt berufenen ..Partei 
des Rechtes oder der Vernunft", einer Art Geistes- und Gesinnungs- 
aristokratie, die einzige Mõglichkeit zu einer Korrektur der bureau- und 
ochiokratischen Tendenzen der Demokratie. Denn — man hõrt das 
Ressentiment des verbitterten bürgerlichen Intellektuellen — ..die Demo- 
kratie ist nicht die groBe Arena, aus der der Tüchtigste ais Sieger hervor- 
geht. Sie ist die Narrenbühne, auf der der pfiffigste oder bestbezahlte 
Schwãtzer dem vornehmen und nur auf seine gute Sache bauenden Charak- 
ter den Rang abiãuft" (..Demokratie und Führerschaft" S. 21). 
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so gründlich verkannte Bedeutung des sozialistischen Gedankens 
von der Verwandlung einer Regierung über Menschen in eine 
Verwaltung von Sachen zu sprechen kommt, und er identifiziert 
auch sofort die Tendenz der sozialen Demokratie nach Beseiti- 
gung und Überwindung einer obrigkeitlichen Beamten- 
kaste mit der Abschaffung von Beamten überhaupt. Und so wird 
für ihn das Problem, wie sich die Notwendigkeit eines beruf- 
Hchen Beamtentums mit der demokratischen Selbstbestimmung 
vereinigen lasse, zu dem ãrgerlichen, sein ganzes Buch durch- 
ziehenden und uns noch eingehender beschaftigenden „Wider- 
spruch zwischen Anarchie und Organisation, zwischen politischer 
und õkonomischer ^Theorie" im Marxismus (S. 88—89). Aller- 
dings ist soviel zuzugeben, daB die Notwendigkeit eines berufs- 
maCigen Beamtentums auch für die sozialistische Gesellschaft in 
der sozialistischen und anarchistischen Literatur nicht selten ver- 
kannt wurde, weil man nicht genügend darauf acht hatte, daB 
man eigentlich bei der Bekampfung des Beamtentums nicht so 
sehr seine spezialistische Schulung ais eben seine AbschlieBung 
zu einem besonderen Stand mit Eigeninteressen und Macht- 
aspirationen, kurz eben seinen obrigkeitlichen Charakter vor 
Augcn hatte. Erst die grõfiere ,,Staatsnâhe" des Proletariats, und 
die durch das Aktuellwerden der Sozialisierungsprobleme, beson- 
ders aber durch die Eroberung vieler Kommunalverwaltungen ein- 
gehendere Beschãftigung mit den Aufgaben der Leitung groBer 
Betriebe und der õffentlichen Verwaltung moderner Gemeinwesen 
hat den Blick für die Notwendigkeit einer berufsmãBigen 
Schulung auch für diese Geschâfte geschãrft. Sie hat uns belehrt, 
daB eine Lieblingsvorstellung der kleinbürgerlichen Demokratie 

zu den vielen Illusionen derselben gehõrt, ais ob die organisatori- 
schen Aufgaben der sozialen Demokratie so einfache und ver- 
minderte sein würden, daB sie ohne weiteres von jedermann und 

noch dazu gleichsam im Nebenamt betrieben werden kõnnten. 
Insofern Kelsen eine solche Anschauung auch in gewissen AuBe- 
rungen Lenins findet^), ist er mit seiner Polemik gegen den 
Bolschewismus sicherlich im Recht. Nur hat sich der Bolschewis- 

mus selbst sehr rasch über diese irrtümliche und bloB anfüng- 

') Lenin, „Staat und Revolution" S.66. 
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liche Meinung Lenins hinaus entwickelt, wie übrigens Kelsen 
selbst aus dem von ihm gebrachten Zitat aus der berühmten Rede 
Trotzkys „Arbeit, Disziplin und Ordnung" erkennen mufite, 
in welcher es heiBt: „Die Demokratisierung besteht gar nicht 
darin (das ist das Abe für jeden Marxisten), die Bedeutung der 
qualifizierten Krãfte, die Bedeutung der Personen, die Fachkennt- 
nisse besitzen, abzuschaffen, sondem darin, sie überall und stets 
durch Wahlkollegien zu ersetzen." Und wenn Kelsen meint 
(S. 123), da6 auch dieses Wahlprinzip für die õffentlichen Organe 
in der Sowjetrepublik nicht ausnahmslos aufrechterhalten werden 
konnte, weil Trotzky selbst es für die rote Armee nicht gelten 
lieB, so hâtte er nur weiter zu lesen gebraucht, um zu sehen. daB 
Trotzky überhaupt dieses Wahlprinzip nicht für „das letzte Wort 
des wirtschaftlich-staatlichen Aufbaues der proletarischen Klasse" 
hãlt. „Der weitere Schritt muB in der Selbstbeschrânkung der 
kameradschaftlichen Initiative, in der gesunden und rettenden 
Selbstbeschrânkung der Arbeiterklasse bestehen, die weiB, \vo 
der gewãhlte Vertreter der Arbeiter ein entscheidendes Wort 
sagen kann und wo es notwendig ist, dem Techniker, dem Spezia- 
listen, der mit bestimmten Kenntnissen ausgerüstet ist, dem man 
eine grõBere Verantwortung auferlegen und der unter wachsame 
politische Kontrolle genommen werden muB, den Platz einzu- 
rãumen')." Und Lenin selbst, dessen wahre politische GrõBe 
darin liegt, seine Fehler rasch zu erkennen, sie aber dann auch 
mit kühner Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst und gegen die 
Meinungen seiner blinden Anhânger konsequent einzugestehen 
und zu verbessern, erklârt bereits im Mãrz 1918: ,,Ohne die An- 
leitung von Fachleuten der verschiedenen Zweige des Wissens, 

der Technik, der Erfahrungen ist der Übergang zum Sozialismus 
unmõglich, weil der Sozialismus eine bewuBte Massen-Vorwãrts- 
bewegung zu der im Vergleich mit dem Kapitalismus hoheren 

Arbeitsproduktivitât verlangt, und zwar auf der Basis des durch 
den Kapitalismus Erreichten-)." 

Aber es handelt sich hier nicht um den Bolschewismus, 
sondem um das Problem der Demokratie überhaupt, und da 

') Trotzky, a. a. O. S. 15—16. 
Lenin, „Die nãchsten Aufgaben der Sowjetmacht" S. 15. 
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scheint mir, daB die ais so unentrinnbar bezeichnete Gefahr eines 
sich zwangslàufig in ihr herausbildenden Widerspruches zwischen 
ihrer Absicht und ihrer notwendigcn Organisationsform doch 
nicht bestcht, sobald man sie in ihrer eigcntlichen Form, nám- 
lich in ihrer soziaien, aiso von õi<ünomischcn Klassengegensãtzen 
befreiten Gestalt betrachtet. Dann wird man auch aufhõren, sie 
in eine fast denknotwendige Beziehung, ja Identitât mit der 
heutigen Staatsform zu bringen, und wird jene Bevveglichkeit 
der Vorstellung erlangt haben, die nun einnial unerláClich ist, 
wenn man soziale Entwicklungen in die Zukunft verfolgen will. 

Die Entartung der Demokratie durch Entstehung einer 
berufsmâBigen Kaste von õffentlichen Funktionãren und ihre Ver- 
wandlung aus einer Organisation der Selbstbestimmung des Vol- 
kes zu einem Instrument seiner Beherrschung durch diese Kaste 
scheint mir nãmlich durch zwei Gegenwirkungen entscheidend 
verhindert zu werden, die sich heute schün ais Tendenzen einer 
soziaien Demokratie erkennen lassen, vveil sie schon heute wirk- 
sam sind, wobei wir sicher sein kõnnen, daB die Menschen der 
Zukunft, die Demokratie ais ihr Ideal werden haben wollen, auch 
noch andere Mittel finden werden. Und auf diese beiden sozu- 
sagen tragenden Prinzipien jeder wirklichen Demokratie hat be- 
sonders Marx nachdrücklich hingewiesen. Es ist vor aliem die 
politische Durchbildung der Massen, ihre Erfüllung mit einem 
revolutionâren proletarischen KlasscnbewuBtsein, was aber nur 
die unserer Zeit entsprechende, gleichsam durch sie gefarbte Er- 
scheinungsform eines gesellschaftlichen BewuBtseins, eines sozia- 
ien Sinns überhaupt ist. Und zweitens der Aufbau des „Staates", 
das heiBt des gesellschaftlich-solidarischen Lebens von u n t e n 
auf, also aus den kleinen, engeren, noch lebenswarmen 
gesellschaftlichen Beziehungen, wie sie durch lokale, betriebs- 

mãBige und gemeinwirtschaftliche Verbundenheit innerhalb der 
unmittelbarsten Bedürfnisbefriedigung gegeben ist. Das hat 

nichts mit Rückfall in die primitiven oder, wie man gerne sagt, 
„kleinbürgerlichen" Vorstellungen des Utopismus zu tun. Son- 

dem das ist nur eine Verallgemeinerung des lângst schon aus der 
Geschichte der Demokratie und vor aliem in ihrer englischen 
Form bewãhrten Grundsatzes, daB, was an Demokratie schon 
innerhalb der Klassengesellschaft Realitãt haben kann, nur auf 

Marx-Studien IV. Band 12 

\ 
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dem Prinzip der Selbstverwaltung von unten auf, der Gemein- 
den und Zweckgemeinschaften, sich entfalten konnte. 

Auf den ersten Blick scheint allerdings die geschichtliche 
Entwicklung aus der Viel- und Kleinstaaterei zu den groBen, 
zentralistischen National- und Machtstaaten der Gegenwart dieser 
Tendenz zur fõderativen Selbstverwaltung zu widersprechen. 
Aber sowohl Marx wie Engels haben uns darauf aufmerksam 
gemacht, daB diese Richtung der Entwicklung auf staatlichem 
Zentralismus auch nur ais eine transitorische Erscheinung, her- 
vcrgerufen durch besondere historische Krãfte und Situationen, 
zu betrachten ist und nicht etwa ais eine notwendige gesellschaft- 
liche Tendenz überhaupt. Diese letztere Meinung ist vielmehr 
nur eine unkritisierte Denkgewohnheit. Das gesellschafíliche 
Leben des Menschen spielt sich schon seit Jahrhunderten 
in iminer wachsenden und zentralistischer organisierten staat- 
Hchen Formen ab. Kein Wunder, daB man sich, wie Engels 
sagt, „von Kindesbeinen daran gewõhnt hat, sich einzubilden, 
die der ganzen Gesellschaft gemeinsamen Geschâfte und 
Interessen kõnnten nicht anders besorgt werden, ais wie sie 
bisher besorgt worden sind, nãmlich durch den Staat und seine 
wohlbestallten Behõrden"^), das heiBt also obrigkeitlich und 
bureaukratisch. Allein „die zentralisierte Staatsmacht mit allen 
ihren gegenwãrtigen Organen — stehende Armee, Polizei, 
Bureaukratie, Gerichtlichkeit, Richterstand, Organe, geschaffen 
nach dem Plan einer systematischen und hierarchischen Teilung 
der Arbeit — stammt her aus den Zeiten der absoluten Mon- 
archie, wo sie der entstehenden Bourgeoisgesellschaft ais eine 
mãchtige Waffe in ihren Kâmpfen gegen den Feudalismus 
diente"^). Und dieser Zentralismus der Staatsgewalt ist trotz 
aller seiner Umwandlungen in die Form einer demokratischen 
Republik oder eines parlamentarischen Konstitutionalismus inner- 
lich sich gleich geblieben ais das gewaitigste Machtmittel der 
Besitzenden bis in seine letzte Erscheinungsform ais Imperalis- 
mus. Diesen hat Marx zwar erst nur in seiner bonapartischen Ge- 
stalt gekannt, aber doch bereits trotz seiner âuBeren Zusammen- 

*) Fr. Engels, Einleitung zu Marxens Schrift „Der Bürgerkrieg 
in Frankreich" S. 13. 

') K. Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich" S. 43. 
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stimmung mit den demokratischen Formen auch für die Gegen- 
wart gültig charakterisiert, wenn er von ihtn sagt: „Der Imperalis- 
mus ist die prostituiertesteund zugleich die schlieBliche Form jener 
Staatsmacht, die von der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft 
ins Leben gerufen war ais Werkzeug ihrer eigenen Befreiung vom 
Feudalismus, und die die vollentwickelte Bourgeoisgesellschaft 
verwandelt hatte in ein Werkzeug zur Knechtung der Arbeit 
durch das Kapital^)." 

Demgegenüber sieht Marx in der Pariser Commune die 
Form der „sozialen Republik". Das heiCt, „die Pariser Commune 
sollte selbstverstándlich allen grofien gewerblichen Mittelpunkten 
Frankreichs zum Muster dienen. Sobald die kommunale Ordnung 
der Dinge einmal in Paris und den Mittelpunkten zweiten Ranges 
eingeführt war, hãtte die alta zentralistische Regierung auch in 
den Provinzen der Selbstregierung der Produzen- 
t e n weichen müssen." Diese Selbstregierung sollte „die politi- 
sche Form selbst des kleinsten Dorfes" werden und über diesen 
Kommunen sollte sich ein System von Bezirksvertretungen und 
zuletzt die Nationalversammiung erheben^). 

Es ist also klar, wie die angeblich fatale Selbstaufhebung 
der reinen Demokratie zu überwinden ist. In solchen Selbst- 
verwaltungskõrpern, welche Marx sich noch bloB territorial, vor- 
stellt, die aber schon im Sowjetsystem auf die Betriebsordnung 
gegründet sind, und die im Gildensozialismus auf ein ganzes 
System von Bedürfnisorganisationen der verschiedensten Art auf- 
gebaut sind, zerlegt sich der alte Leviathan Staat in eine bunte 
Mannigfaltigkeit bloB noch durch einheitiiche Zwecke und Inter- 
essen verbundener Kõrperschaften. Innerhalb dieser schafft dann 
die Informiertheit, das Interesse, die Bildung und Solidaritãt der 
Mitglieder eine ganz andere Grundlage für die Bestellung und 
Kontrolle ihrer Organe, ais dies heute innerhalb der ihren ge- 
wãhlten und bestellten Organen hilflos gegenüberstehenden Volks- 
massen mõglich ist. Durch Unkenntnis der amtlichen und beruf- 
lichen Obliegenheiten, Unmõglichkeit ihrer Überwachung und 
Mangel jeglicher organisatorischen Gewalt nicht nur gegenüber 
den Beamten, sondem auch gegenüber ihren Abgeordneten hat 

') K. Marx, a. a. O. S.45. 
') K. Marx, a. a. O. S.47- 
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selbst in den groBen parlamentarischen Staaten die õffentliche 
Meinung lángst das BewuBtsein dafür verloren, daB alie diese 
õífentlichen Organe doch eigentlich nur etvvas sind, wovon jeder 
selbst ein mitbestimmender Teil ist. Diese Entfremdung der 
Massen selbst dort, wo sie doch mitgewãhlt, also mitbestimmt 
haben, zeigt sich drastisch in der Art, wie selbst gebildete Men- 
schen von Regierungsakten und Parlamentsbeschiüssen reden. Da 
kann man zum Beispiel bei einer neuen Steuer den^ entrüsteten 
Ausruf hõren: „Nein, was D i e wieder beschlossen haben?" Oder 
man ist neugierig, was D e n e n — das heiCt der Regierung und 
den Abgeordneten — noch alies einfallen wird usw. Es fehlt 
ganz und gar das BewuBtsein, daB „die da droben" und „die da 
drinnen" doch nur von denen da drauBen und da drunten an ihre 
Plátze gestellt worden sind und, was noch wiciitiger wâre, von 
ihnen wieder entfernt werden kõnnten. 

Eine solche Entfremdung ist nun in den politischen Formen 
der „Kommune" nicht oder doch nur viel schwieriger mõglich, 
und damit verliert die stârkste Ursache für eine Entartung der 
Demokratie ihre Wirksamkeit. Nun hált das gemeinsame Inter- 
esse und die gemeinsame Sachkenntnis mit den Verwaltungs- 
aufgaben, Bedürfnissen und Notwendigkeiten des jeweiligen 
Organisationskreises nicht nur die Mitglieder desselben in einem 
steten BewuBtsein ihrer Verantwortlichkeit zusammen, sondem 
setzt auch ihre Vertreter und Organe in ein ganz neuartiges Ver- 
hãltnis zu ihnen, in welchem Überlegenheit der Organe keine 
Gefahr mehr ist, weil sie nur dem Interesse, ja segar dem Wun- 
sche des ganzen Interessenkreises zugute kommen kann. Jetzt erst 

verwandelt sich obrigkeitliche Stellung in wirkliche, innerlich ge- 
fühlte, anerkannte, ja erwünschte und vielleicht sogar geüebte 
Autoritãt, wie sich schon heute in einer Fartei oder in einer 
künstlerischen, philosophischen oder sonstigen Schule dem ais 
überragend anerkannten Führer die Anhânger nicht nur faktisch, 
sondem mit Verehrung, mit Freude am Werk, mit Lust über die 
sichere Führung, ja sehr hãufig direkt mit Liebe unterordnen. 

Seibstverstãndlich ist der „Staat", der sichauf solche ,,Kom- 
munisierung" seiner Teile aufbaut, etwas ganz anderes ais der 
heutige zentralistische, wenn auch demokratische Klassenstaat. 
Aber man mu6 sich überhaupt hüten, auf dieses Gebilde der 
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s O z i a I e n Demokratie, also der sozialen Zukunft, die politi- 
schen Kategorien der Gegenvvart ohne weitercs anzuwenden. 
Schon Marx hat sich dagcgen verwahrt, dafi man diesen Aufbau 
der sozialen Republik auf der Grundlage eines Netzes von Kom- 
munen etvva mit einem Rückfall in überlebte enge Formen des 
kleinstaatlichen Lebens ansehe, vvie sie das Mittelalter in seinen 
stãdtischeu Formen zeigte, oder in ihm „eine übertriebene Form 
des alten Kampfes gegen die Überzentralisation" des modernen 
Staates sehe^). Und gilt dies schon von der noch wesentlich 
territoriaien Gestalt der Marxschen Kommunisierúng des Staa- 
tes, so ist dies noch mehr der Fali bezüglich der durch die 
Organisationsideen des Râtesystems und des Gildensozialismus 
fortgebildeten neuesten Form dieser Kommunisierung. Für dieses 
neue Problem, welches das eigentliche Organisationsproblem der 
(sozialen) Demokratie ist, kann der alte Gegensatz von Zentralis- 
mus und Fõderalismus nicht mehr angewendet werden. Das fühlte 
schon Marx, ais er von der Komniune ais dem Typus der neuen 
Organisation des gesellschaftlichen Lebens sagte: „Die Einheit 
der Nation sollte nicht gebrochen, sondem im Gegenteil 
organisiert werden durch die Vernichtung jener Staats- 
macht, welche sich für die Verkõrperung dieser Einheit ausgab, 
aber unabhángig und überlegen sein wollte gegenüber der Nation, 
an deren Kõrper sie doch nur ein Schmarotzerausvvuchs war')." 
Ja, noch vierzehn Jahre spater macht Friedr. E n g e 1 s darauf auf- 
merksam, daB schon in der franzõsischen Revolution von 1789 
die Selbstverwaltung der Departements, Arrondissements und 
Gemeinden ihr stárkster Hebel war, und daB dies kein Wíder- 
spruch zu der Zentralisierung war, die sich auf dieser Basis er- 
hob. „Ebensowenig wie lokale und provinziale Selbstregierung 
der politischen, nationaien Zentralisation widerspricht, ebenso- 
wenig ist sie notwendig verknüpft mit jener bornierten kanto- 
nalen und kommunaien Selbstsucht, die uns in der Schweiz so 
widerlich entgegentritt und die 1849 alie süddeutschen Fõderativ- 
republikaner in Deutschland zur Regei machen wollten')." 

') K. Marx, a. a. O. S. 48. 
') K. Marx, a. a. O. S. 47. 
') ..Enthüllunsen über den KommunistenprozeB in Kõln", heraus- 

regeben von Mehring, I9M> S. 136. 
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Die Aufiõsung cies Staates in einen solchen Verband von 
Kommunen, Râten und Gilden hat also ganz und gar 
nichts mit dem heutigen Gegensatz von Zen- 
tralismus und Fõderalismus zu tun. Heute ist 
die politische und õkonomische Zentralisierung in Staat oder 
Kartell wesentlich ein Macht- und Herrschaftsmittel; und in 
dem Gegensatz von Zentralisation und Dezentralisation spricht 
sich nicht etwa ein blofies Organisationsprinzip aus, sondem 
der Widerstreit von verschiedenen Machtgruppen innerhalb der 
staatlichen oder õkonomischen Sphare. Darum ist hier Zentralisa- 
tion immer nur „von oben herab" mõglich, das heiBt durch den 
Willen einer überlegenen Machtgruppe, die ihre Herrschaft den 
anderen widerstrebenden Interessen aufzwingt, wâhrend Zentrali- 
sierung in der soziaien Demokratie ein organisches Gewáchs ist, 
das aus den Bedürfnissen der einzelnen Intcressengruppen selbst, 
also von unten hinauf, erwãchst, so wie eben die Notwendigkeiten 
der Produktion, des Betriebes oder auch nur die Vorteile der Ver- 
einigung eine solche über die Einzelgruppe hinausführende- 
Organisation nahelegen. 

Dies verkennt Ed. Bernstein in seinem neuesten Büch- 
lein „Der Sozialismus einst und jetzt", das aber eigentlich nur die 
ãltesten Irrtümer aus dem Buche von 1899 „Die Voraussetzun- 
gen des Sozialismus" wiederholt, mit welchen der Revisionismus 
gegen den Marxismus zu Felde zog. Schon in diesem letzteren 
Buche hat er die Ansichten Marxens über die Kommunisierung 
ais sehr ãhnlich mit denen Proudhons hingestellt (S. 134—136), 
wobei er allerdings noch nicht den Mut hatte, die Gedanken 

Marxens selbst ais „kleinbürgerlich" zu bezeichnen. Dies tut er 
nun in seiner jüngsten Schrift^), die sich überhaupt dadurch aus- 
zeichnet (?), das, was Bernstein den Sozialismus von jetzt nennt, 
durch eine grõBere Abrückung von Marx gegenüber dem Sozia- 
lismus von einst zu charakterisieren. Nun ist zunãchst zu sagen, 
daB deshalb, weil Marx Proudhon ais einen „Kleinbürger" 
kritisiert hat, noch nicht folgt, daB Proudhon überhaupt 
keine richtigen Gedanken gehabt hat und daB daher jedes Zu- 

sammentreffen von Ansichten Marxens mit ihm auch Marx zu 

') Ed. Bernstein, „Der Sozialismus einst unrl jetzt" S. 87. 
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einem „Kleinbürger" stempelt. Im Gegenteil geliõrt die so land- 
lãufige Auffassung des „Fõderalismus" in der Theorie des 
Anarchismus ais „Kleinbürgertum" zu den vielen stehenden 
Phrasen und Vorurteilen über den Anarchismus. Sein „Fõderalis- 
mus" ist sicherlich, besonders bei den âlteren Autoren, vielfach 
von einer unzulánglichen Anschauung der Komplikation und 
Weltweite des modernen Wirtschaftslebens getragen, was aber 
nichts gegen den Grundgedanken verschlágt, daB ein System 
wirklicher sozialer Freiheit nicht auf ãuBere Zentralisation auf- 
gebaut werden kann, auch wenn diese etwa blofi eine õkonomi- 
sche wâre. Sehr instruktiv für das gerade im Interesse des 
Sozialismus zu wünschende bessere Verstãndnis des Anarchis- 
mus sagt der ganz moderne, weder kleinbürgerliche ncch anarchi- 
stische Gildensozialist Cole, daB die Gildensoziaüsten dazu ge- 
langt wãren, eine neue politische Theorie auszudenken „aus der 
Erkenntnis heraus, daB eine rein industrielle Herrschaft kein 
Fortschritt gegenüber einer rein politischen ist"^). Und glaubt 
man wirklich, daB Marx, ais er die Gedanken über die Kom- 
munisierung der Gesellschaft schrieb, nicht gewuBt habe, daB es 
sich heute nicht mehr um Gemeinwesen mit kleinbürgerlicher 
Wirtschaft handie, sondem, wie Bernstein mit possierlichem 
Ernst dem groBen Kritiker des kapitalistischen Weltsystems ent- 
gegenhalten zu müssen glaubt, um Lânder „niit modernen Unter- 
nehmungen und ... wirt^chaftlichen Zusammenhangen, die weit 
über die Gemeinde hinausgreifen?" (87). Hier wird die sich 
selbst so kritisch vorkommende Darstellung nur zu einem 
Exhibitionismus eigener Unvermõgenheit, über festgewordene 
Anschauungen hinauszudenken. Das Argument Bernsteins zuni 
Beispiel, eine solche Kommunisierung würde bereits an der Auf- 
gabe einer FluBregulierung scheitern, weil die Talbewohner 
andere Interessen haben wie die Bergbewohner, zeigt, daB er 
sich die Kommunen einfach ais aus jedem geselischaftlichen Zu- 
sammenhang losgelõste Individuen vorstellt, die miteinander 

handeln und hadern, vvãhrend doch selbstverstãndlich der ganze 

groBc Zusammenhang von Interessen und sozialer Krâftevertei- 

lung, wie er schon vorher im Staate bestand, auch nachher ge- 

*) Cole, „Selbstverwaltung" S. 127. 
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geben ist, also seine Berücksichtigung nicht nur verlangt, son- 
dem durch die in ihm gelegenen Notwendigkeiten erzwingt, nur 
dafi dies jetzt unter Anteilnahme der Interessenten, daher viel- 
fach auch besser, zuweilen sicher auch schlecliter, vor sich gehen 
wird ais früher. Legt man überdies nicht mehr die Vorstellung 
bloB der bisherigen Kommunen zugrunde, sondem die etwa einer 
Gilde, die von vornherein über die õrtlichen Grenzen einer Ge- 
meinde hinausreichen kann, so ist vollends nicht einzusehen, 
warum nicht eine derart organisierte Gesellschaft jedes MaB von 
Zentralisation seibst schaffen wird kõnnen, das sie für nõtig halten, 
ja das sich ihr aus der Natur der Sache seibst aufzwingen wird. 

So sehen wir denn auch, wie Cole gerade von den „koIos- 
salen Dimensionen" ausgeht, welche die wirtschaftlichen und 
politischen Organisationen im kapitaiistischen Staat angenominen 
haben und noch iininer durch Iniperalismus und Vertrustung zu 
vergrõBern streben. Aber nun habe sich, führt er aus, bereits 

seibst im britischen Reich, geschweige denn in Lândern mit pro- 
letarischer Revolution, gezeigt, „daB die Demokratie eine Um- 
kehr dieses Prozesses bedingt. ...Damit ist noch nicht 
gesagt, daB die gewaltigen politisch-wirt- 
schaftlichen Vereinigungen des Kapitalis- 
mus in kleine unabiiãngigc Gruppen aus- 
einanderfallen; aber die Demokratie bedingt doch eine 
weitgehende Dezentralisation oder gar eine Auflõsung, auf die 
dann wieder eine Reintegration auf fõderalistischer Grundlage 
erfolgt." Und wie an die Adresse Bernsteins und âhnlicher 
Kritiker geschrieben, fügt er hinzu: „Das Streben nach groB- 
zügiger Organisation und Zentralisation ist die natürliche Foige 
der heutigen Lage der Arbeiterschaft, aber es lâBt noch 
keine Schlüsse darüber zu, welche Organisationsform das Volk 
nach der Niederwerfung des Kapitalismus wahlen wird.. . 
Sicher ist, daB die Tendenz nach õrtlichen Organisationen sich 

in einer freien und demokratischen Gesellschaft energisch durch- 
setzen wird^)." Mit Recht hat der Marxist R. Hilferding 
die Anschauungen des Gildensozialismus ais eine zwar rein 
empirische, ja simplistische und unsystematische Auffassung be- 

') Cole, a. a. O. S. 7—8. 
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zeichnet, clie aber doch eine Art Wiederbelebung der marxisti- 
schen Ideen von Staat und Klassenkampf ist, wie sie aus deni un- 
mittelbaren Erleben der Arbeiler selbst hervorgesticgen ist'). 
Und in diesem Sinne betont er noch besonders, daU die Staats- 
auffassung der Gildensozialisten die konkreten Entwicklungs- 
tendenzen vviderspiegelt, „die zu einer antagonistisch-kapitalisti- 
schen oder zu einer harmonisch-sozialistischen Wirtschaft" führen 
(S. XIII), das heiBt in unserer Terminologie den Gegensatz 
einer politischen und soziaien Demokratie. Die Forderung nach 
Kommunisierung des heutigen Staates ist also keine blofie 
Fõderalisierung oder Dezentralisierung, sondem sie ist in erster 
Linie die Grundforderung nach Beseitigung der Klassengegen- 
sãtze, aber verbunden mit der Vorsteliung einer n e u e n Organi- 
sationsform der klassenlosen Gesellscliaft auf der Grundlage von 
Selbstverwaltungskõrpern und betrachtet aus dem Gesichts- 
winkel eines von da aus die Menschen auch innerlich neu organi- 
sierenden Geistes der Mitbestimmung und Verantwortiichkeit. 

In diesem Sinne liegt wirkiich das Schwergewicht aller 
zukünftigen Demokratie nicht in der Politik, sondem in der 
Pãdagogie, aber in einem ganz anderen, umfassenderen Sinne, 
ais Michels dies meinte. Denn diese Pâdagogik ist in ihrer vollen 
und eigentümlichen Wirkung heute noch gar nicht mõglich, sie 
■wird durchaus ein Produkt des neuen klassenlosen Gesellschafts- 
zustandes sein und wird in ihm das lang erstrebte Ideal endlich 
verwirklichen kõnnen, politische Bildung zu vermitteln, die zu- 
gleich geselischaftliche und sittliche ist, weil alie diese drei 
Sphãren der Wertung dann zusammenfalien müssen. In einem 
spâteren Kapitel werden wir uns noch eingehender mit dem 
tõrichten, ebendeshalb aber nicht verstummenden und leider auch 
von Kelsen aufgenommenen Argument beschãftigen müssen, daB 
es unwissenschaftlich, ja krasser Utopismus und Wunderglaube 
sei, für die Zukunftsgesellschaft andere Menschen anzunehmen, 
ais wir sie heute kennen. Wir werden sehen, dal3 dieser Ein- 
wand ungefahr so begründet ist, ais wenn ein Gelehrter bei den 
Primitiven bewiesen hSttc, daO man sich niemals andere Men- 

schen vorstelien dürfe ais eben diese Primitiven. Und ein Ge- 

») R. Hilferding, Einleitung zu Cole S. XVI—XVII. 
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lehrter jenes Zeitalters wáre noch berechtigt gewesen zu seiner, 
dieser Logik, denn dafür ist er ja ein primitiver Gelehrter. 
Wir aber machen Ernst damit, daB die Ideologie der Men- 
schen eine Funktion ihrer Okonomie ist, und daB die võllig 
geanderte, bisher noch niciit dagewesene Okonomie einer auf den 
Mittein der modernen Technik und Bildung begründeten solidari- 
schen Gesellschaft nicht ganz ohne Rückwirkung auf den Geist 
und die Gesinnung der in ihr bereits aufgewachsenen Genera- 
tionen sein wird. Jedenfalls werden hier Erziehung und Sitte 
ihr gewaltiges Feld haben. Und wie viel eine Erziehung aus- 
zurichten vermag, die nicht mehr gezwungen ist, sich den 
Geltungs- und Entfaltungsbestrebungen des Individuums feind- 
lich zu erweisen, ja diese sogar ais fõrderliche Triebe für die 
Zwecke der neuen sozialen Organisation benützen wird, láBt 
sich gar nicht ausdenken! Haben die groBen Geister des acht- 
zehnten Jahrhunderts, ein Lessing und Herder, ein Rousseau 
und Kant, ein Schiller und Fichte, ein Pestalozzi und Owen in 
der Erziehung fast eine Wundermacht verehrt, welche die Welt 
neu gestalten solite, so war dies freilich insofern ein hoch- 
gemuter Irrtum, ais sie übersahen, daB diese Erziehung neuer 
Menschen nur zusammen mit einem gewaltigen AuflõsungsprozeB 
der alten bürgerlichen Verhâltnisse mõgiich ist, die zu ihrer 
Zeit noch gar nicht alte Verhâltnisse waren, sondem eben erst 
anfingen, ihre eigene widerspruchsvolle Gestalt zu entwickeln. 
Aber der Gedanke selbst von der sozial-schõpferischen Kraft 
und Bedeutung der Erziehung behãlt seine Richtigkeit, auch 
wenn er im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert erst nur 
eine geniale Vorwegnahme einer Wirkung ist, die vielleicht erst 
das einundzwanzigste Jahrhundert vollstândig erleben wird. 
Schon heute ist die soziale Erziehung im Sinne einer auf die 
Aufgaben und Pflichten einer klassenlosen Gesellschaft einge- 
stellten Erziehung, das heifit aber die sozialistische Er- 
ziehung das hauptsãchliche Mittel einer wirkiich gesellschaft- 
lichen Bildung und demokratischen Denk- und Fühlweise*). 

Kommunisierung des sozialen Lebens und soziale Er- 
ziehung — das also sind die, wie ich glaube, ausreichenden 

') Vgl. hiezu meine beiden Aufsãtze in der Zeitschrift „SoziaIisti- 
sche Erziehung", Jahrg. I, Heftó, und Jahrg. II, Heft 5. 



187 

Gegenmittel gegen die Schãden der heutigen Zentralisierung und 
Bureaukratisierung innerhalb der Demokratie. Mit Recht sagt 
der durchaus nicht ais Sozialist zu bezeichnende berühmte Jurist 
F. Klein in seinem Buche über das Organisationswesen der 
Gegenwart, daB schon bei den heutigen Gemeinschaftsbildungen 
überall dort, wo keine innere Gegensâtzlichkeit besteht, keine 
Tendenz zur Oligarchie wahrscheinlich ist. „Von richtiger Herr- 
schaft, vom Befehlen auf der einen und Gehorchen auf der 
anderen Seite kann vor aliem in Organisationen keine Rede sein, 
in welchen, wie in Reformvereinen, wissenschaftlichen und 
Kunstvereinen und àhnlichen Vereinigungen die leitenden Per- 
sonen auf die aktive Mithilfe der Mitglieder angewiesen sind. 
Sie werden im Gegenteil um so mehr auf deren Ansichten und 
Wünsche Rücksicht nehmen, ais sie wissen, daB ihre Aufgabe 
gescheitert wâre, sobald die Organisation durch einen Dissens 
zwischen Leitung und Mitgliedern ihre Operationsfâhigkeit ver- 
lieren würde^)." Glaubt man, daB dies in Gilden, Kommunen 
oder Râten der sozialen Zukunft anders sein kõnnte? Aber dar- 
über zu streiten, ist unfruchtbar, wie über alie Dinge, worüber 
wir noch keine Erfahrung haben kõnnen. Nur soviel war nõtig, 
zu zeigen, daB die Meinung falsch ist, es hafte der Demokratie 
gleichsam unentrinnbarerweise das Fatum ihrer Entartung in 
obrigkeitliches Führertum und verknõcherte Bureaukratie an. 
Ubertrãgt man nicht immer wieder die heutigen Staatsformen 
in die soziale Zukunft, so muB man den Blick freibekommen 
für die Erkenntnis, daB hier wirklich das Wort giit von der 
Lanze, die selbst die Wunden heilt, die sie schiãgt. Die Mangel 
und Schãden der Demokratie überwindet nur die Demokratie, 
wenn sie bloB erst nicht mehr Demokratie i m Staat ist, sondem 
Demokratie ais solche und für sich selbst. Auch hier bewãhrt 
sich die ungemeine Klarheit stiftende Kraft des marxistischen 
Standpunktes, zwei so ganz verschiedene Dinge wie den demo- 
kratischen Klassenstaat und die klassenlose Demokratie nicht 

mit demselben Begriffe „Staat" zu bezeichnen. Er bildet das 
Eingangstor sowohl zum Verstãndnis des Staates wie der 
Demokratie. 

') Franz Klein, „Das Organisationswesen der Gegenwart", Berlin, 
Franz Vohler, içiSi S. 119. 
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XIII. 

Die Diktatur. 

Die bisherige Erõrterurg hat uns den eigentlichen, das 
heiSt soziologischen Sinn der Begriffe von Staat, Demo- 
kratie und Revolution aus den abstrakten Perspektiven, 

in denen sie die sonderbarsten Verzerrungen erlitlen, wieder- 
hergestellt, und dadurch ist zuglcich ihr unaufhebbarer Zu- 
sammenhang klar geworden. Es hat sich aber auch gezeigt, daB 
beides nur mõglich wird, wenn diese Begriffe unter dem Gesichts- 
punkt des Kiassengegensatzes und Klassenkainpfes betrachtet 
werden, der ihre geschichtliche Erschcinungsseite erfaCt, nicht 
aber unter dem ihrer juristischcn Form, der diese ihre histori- 
sche Realitãt herausfallen lâüt. Nun erübrigt nur noch, die 
gleiche Methode auch an dem letzten Begriff der Kelsenschen 
Kritik anzuvvenden, an dem der Diktatur. 

Das Problem, um das es sich hier handelt, ist kurz bezeich- 
net dies, wieso Marx und Engeis, die grundsãtzlich doch auf 
dem Boden der Demokratie standen, dennoch den Begriíí der 
Diktatur ais Ziel des Emanzipationskampfes des Proletariats be- 
zeichnen konnten, ob aiso Demokratie und Diktatur VVidersprüche 
sind oder nicht. Es wird sich noch zeigen, daü dieses Problem 
zu jener Gattung gehõrt, die am heiBesten umstritten werden, 
obgleich oder weil sie in Wirklichkeit gar keine Probleme sind, 
sondem nur durch Fragen, die falsch gestellt werden, den pro- 
blematischen Charakter gewinnen, also bloCe Scheinpro- 
b 1 e m e sind. Um aber vorweg zur Erõrterung dieses Sach- 
verhaltes die Bahn frei von Hindernissen zu bekommen, die uns 
an die eigentliche Frage gar nicht herankommen lassen, mõchte 
ich sofort bemerken, dafi die sogenannte Diktatur des russischen 
Bolschewismus für diese Untersuchung gar nicht in Betracht 
kommt. Denn diese entspricht keineswegs der Theorie des 
Marxismus, so wie sie zunáchst die russischen Führer des 
Bolschewismus selbst dargestellt haben. Auch nach dieser ver- 
standen Marx und Engeis unter der Diktatur des Proletariats 
zweifelios die Herrschaft der K 1 a s s e des Proletariats, gestützt 
wenn schon nicht auf ihre numerische Majoritat — obgleich auch 
dieses sicherlich der Sinn dieses Begriffes bei Marx und Engeis 
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ist —, so doch auf ihre õkonomische Überlegenheit in ciem ge- 
samten gesellschaftlichen Zusammenhange. Da in RuBland das 
Proletariat weder eine Majoritât der Bevõlkerung, noch in der 
russischen Gesellschaftsorganisation von entscheidendem õkono- 
mischen Ubergewicht ist — dieses liegt bekanntlich bei den 
Bauern —, ja, da das Proletariat sogar ais Klasse dort noch 
keineswegs eine alie seine Glieder umfassende politische Reife 
zeigt, so erfuhr der Begriff der Diktatur bei Lenin und Trotzky 
und sodann in der gesamten bolschewistischen Theorie dic ver- 
hangnisvolle Modifikation, niclit mehr die Diktatur der Klasse 
des Proletariats zu bezeichnen, sondem nur mehr eines Teiles 
desselben, der sogenannten Avantgarde, des Vortrupps, der 
Arbeiterelite. So wurde aus der Diktatur des Proletariats die 
Diktatur über das Proletariat, aus der Diktatur der Klasse die 
Diktatur einer Partei. Dies hat auch Trotzky nunmehr in seinem 
Buch gegen Kautsky: „Tcrrorismus und Kommunismus" zu- 
gegeben, wo cr sagt, „daB die Diktatur der Sowjets nur mõglich 
geworden ist vermittels der Diktatur der Parte i". 
Anders sei überhaupt die Diktatur nicht mõglich: „Die revolutio- 
nâre Herrschaft des Proletariats hat im Proletariat 
s e 1 b 3 t die politische Herrschaft einer Partei mit klarem Ak- 
tionsprogramm und unvcrletzlicher innerer Disziplin zur Voraus- 
setzung^)." Die Wurzel dieser Modifikation des Begriffes der 
proletarischen Diktatur, die zvvar die Marxsche Terminologia bei- 
behâlt, aber ganz vom Geiste des Marxismus abbiegt, um in 
denjenigen Blanquis einzumünden, findet sich schon in Lcnins 
Buch ,,Staat und Revolution", wo ausgeführt wird, daB das Pro- 
letariat die einzige Klasse ist, die fâhig ist, Führerin aller 
arbeilenden und ausgebeuteten Massen zu sein. Daraus ergibt 
sich für Lenin die Berechtigung des bereits klassenbewuBt ge- 
wordenen Teiles des Proletariats ais Avantgarde, „das ganze 
Volk zu führen"^). Es bleibt bei dieser Art zu denken, welche an 
die Stelle der õkonomisch bereits vollcndeten Führerrolle des 
Proletariats seine bloCe Fâhigkeit dazu setzt, überdies ganz auBer 
Betracht, ob dieses übrige „ganze Volk" sich bereits führen lãBt 
oder nicht vielmehr diese Führung, mag sie auch in seinem 

») Trotzky, a. a. O. S.90 und 91. 
') Lenin, „Staat und Revolution" S. 41—42. 
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eigentlichen õkonomischen Interesse gelegen sein, zunãchst noch 
auf das heftigste bekãmpft. Auf diese Weise wird aus dem Ge- 
danken der Diktatur des Proletariats, der bei Marx und Engels 
die SchluBform des Kampfes der ganzen proletarischen Klasse 
ist, beim Bolschewismus der Anfang eines sonst noch gar nicht 
reifen proletarischen Klassenkampfes. Aus der Diktatur des Pro- 
letariats, welches die sieghafte Eigendurchsetzung seines Klassen- 
interesses bedeutet, wird die Politik einer Führergruppe im Inter- 
esse des Proletariats, im Grunde nur eine neue Abart des auf- 
geklârten Absolutismus, der ja auch seine Gewalt nur im Inter- 
esse des Volkes ausüben wollte. 

Die bolschewistische Diktatur hat also weder in der Theorie 
noch in der Praxis mit dem marxistischen Problem der Diktatur 
etwas zu tun. Ihre Theorie ist ein aus den spezifischen russi- 
schen Kampfbedürfnissen der proletarischen Revolution hervor- 
gewachsener Rechtfertigungsversuch ihrer Taktik und wird mit 
dieser wie so vieles im Bolschewismus ihre Wandlungen durch- 
machen. Alies also, was Kelsen an Kritik gegen die Widersprüche 
dieses bolschewistischen Begriffes der Diktatur mit den Gedan- 
ken der Demokratie und mit dem Marxismus selbst vorbringt, 
und was sich vielfach mit der Kritik, die Kautsky, Otto Bauer, 
Hilferding und ich geübt haben, deckt, kõnnen, ja müssen wir 
beiseite lassen, wenn wir die Bedeutung des Begriífes der Dikta- 
tur im Zusammenhange des theoretischen Marxismus ver- 
stehen wollen^). 

Kelsen meint das Widerspruchsvolle dieses Begriffes da- 
durch aufgezeigt zu haben, daB doch nach der Meinung von 
Marx und Engels die Diktatur des Proletariats nur mõglich 
wird, wenn das Proletariat die Majoritât der Bevõlkerung dar- 

') Damit ist aber nicht gesagt, daB die bolschewikischen Theoreti- 
ker nicht vieles sehr Beachtenswerte zu unserem Gegenstande beigebracht 
hãtten. Es ist ein beklagenswerter, die menschliche Schwãche nur allzu- 
sehr bloBstelIender Umstand, daB die Bekãmpfung des Bolschewismus 
vielfach die Leidenschaft der Gegnerschaít auch im marxistischen Lager 
80 hervortreten lieB, daB das Richtige und Gute in den Schriften von 
Lenin und Trotzky — um nur die Bedeutendsten aus jener Richtung zu 
nennen — gar nicht mehr zur Aufnahme gelangt ist. Nicht was sie von 
der proletarischen Diktatur ausführen, ist falsch, sondem daB sie dies auf 
die Herrschaft ihrer eigenen Partei — eines Hãufleins Proletarier in einem 
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stellt, claB dann aber dieser Begriíf in der Demokratie aufgehe. 
Aber das ist gar nicht das Problem des Verhâltnisses der Dikta- 
tur zur Demokratie. Die Frage, ob zur Diktatur Majoritát er- 
forderlich sei oder nicht, ist auch nur durch die bolschewistische 
Taktik zu einer so heiB umstrittenen geworden, geht aber an 
dem eigentlidien Problem, so wie es Marx und Engels gesehen 
und gelõst haben, ganz vorüber. Der eigentliche Sinn des Be- 
griíícs der Diktatur ist nâmlich wieder erst dann zu erfassen, 
wenn man sich jene Doppelbedeutung des Begriííes der Demo- 
kratie klar vor Augen hâlt, wonach er sowohl die politische ais 
die soziale Demokratie bedeutet; und dann besagt die Idee der 
Diktatur, dafi politische Demokratie, weil stets eine Form der 
Klassenherrschaft, ohne Diktatur überhaupt nie 
mõglich war noch mõglich sein wird. Die Diktatur 
des Proletariats ist dann gar nichts Unerhõrtes mehr, sondem 
sie ist — wenn auch in den Formen der politischen Demokratie 
— die Ablõsung der bürgerlichen durch die 
proletarische Diktatur. 

Dies nâher darzulegen, ist eigentlich kaum mehr nõtig: 
es ergibt sich aus dem Zusammenhalt alies des bisher Aus- 
geführten. In der bürgerlichen Demokratie besteht zweifellos die 
Diktatur der herrschenden Klassen. Und dies kommt sofort auch 
grob sichtbarlich zum Ausdruck, wenn sie in sogenannten kritischen 
Zeiten die Staatsgrundgesetze suspendieren, den Ausnahmszustand 
verhãngen und Soldaten, Richter, Polizei über die „aufrührerisch" 
gewordenen Massen loslassen. Allerdings, der Jurist steht daneben 
und beweist, daB dies alies „verfassungsmâBig" geschieht: der 
Oberste Gerichtshof ,,erkennt", daB nirgends ein Gesetz verletzt 
worden ist. Wo also ist Raum für eine Diktatur? Der brutale und 
im bürgerlichen Sinn geniale staatsmãnnische Geist Bismarcks 

rückstandigen Bauernlande — anwenden, ist der groBe und für die Ent- 
wicklung des Sozialismus verhãngnisvolle Irrtum. Über die durchaiis zu 
verwerfende Identifizierung von Bolschewismus und Kommunistnus in 
der Polemik der sozialistischen Parteipresse und Literatur, die nur ge- 
eignet ist, den Arbeiter zu verwirren und ihm den Begriff des Kom- 
munismus selbst verdãchtig zu machen, siehe meine Einleitung zur Wiener 
Ausgabe des „Kommunistischen Manifests" (2. Aufl., 1920, Volksbuch- 
handlung) und meinen Aufsatz über „Sozialistische Erziehung" in der 
Rleichnamigen Zeitschrift, I. Jahrg. 
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war hier der wirklichen Erkenntnis nâher und vor aliem in 
seinem KraftbewuCtsein aufrichtiger, wenn er nicht nur jahre- 
lang die Sozialdemokratie untcr ein Ausnahmsgesetz stellte, son- 
dem noch am Abend seines Lebens den diktatorischen Charakter 
der bürgerlichen Herrschaft mit den Worten kennzeichnete: „dafi 
die Sozialdemokratie in hõherem Grade wie gegenwârtig das 
Ausland eine Kriegsgefahr für Monarchie und Staat involviere 
und ais innere Kriegs- und Macht-, nicht ais 
Réchtsfrage von staatlicher Seite angesehen werden 
müsse')." Und dabei ist noch zu bedenken, daB diese Diktatur 
sicherlich die Diktatur einer Minoritât über die Majoritãt ist, 
wenn sie auch nur dadurch mõglich wird, daB die wirklich herr- 
schenden Interessen groí3e Volksteile in ihre Gefolgschaft zu 
bringen wissen, die ihr Interesse durch jene gefõrdert glauben'). 

Es ist also gar kein Problem mehr, das die proletarische 
Diktatur innerhalb der politischen Demokratie darstellt. Herrscht 
das Proletariat, so wird es naturgemãfi seine Herrschaft ebenso 
ais eine Machtfrage gegenüber widerstrebenden sozialen Bestre- 
bungen betatigen, wie es bisher die Bourgeoisie tat. DaB also 
die PreBfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinsfrei- 
heit etc. für gewisse Volksteile, die sich dann mit der gestürzten 
herrschenden Klasse decken werden, in kritischen Situationen be- 

') Bismarck, „Gedanken und Erinnerungen" III. Bd., S. 42. 
-) Die englische Verfassungsgeschichte stellt mehr ais die irgend- 

eines anderen Landes eine von stark demokratischem Geist getragene 
Entwicklung dar und hat bekanntlich in diesem Sinn besonders seit 
Montesquieu ihren starken EinfluB auf alie kontinentalen revolutionaren 
Strõmungen ausgeübt. Da ist es denn für unseren obigen Zusammenhang 
interessant, zu sehen, wie ein englischer moderner Sozialkritiker darüber 
denkt. „Ich behaupte," schreibt Thorald Rogers, „daB in der Zeit 
von 1563 bis 1824 in der Form von Gesetzen, deren Ausführung in der 
Hand von Interessenten lag, eine Verschwõrung zusammengebraut wer- 
den ist zu dem Zwecke, den englischen Arbeiter um seinen Lohn zu be- 
trügen, ihn jeder Hoffnung zu berauben und ihn in unhcilbare Armut 
hinabzustoBen. Lãnger ais zwei und ein halbes Jahrhundert hindurch 
haben es sich in England die Gesetzgebung und die Verwaltung zur Auf- 
gabe gemacht, den Arbeiter auf die tiefste Daseinsstufe hinunterzu- 
peinigen, jede Regung eines organisierten Widerstandes niederzutreten 
und Strafe auf Strafe zu hãufen, sooft er sich seiner Menschenrechte er- 
innerte." 
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schrankt oder aufgehoben werden, ist gar kein „Widerspruch 
gegen die Demokratie". Denn es handelt sich ja bis jetzt immcr 
erst nur um die politische Demokratie, die noch keinen klassen- 
losen Staat zur Grundlage hat. Es ist diese Aufhebung der 
demokratischen Freiheiten nichts anderes ais die notwendige 
Fortsetzung des proletarischen Klassenkampfes, nur jetzt auch 
mit den Mitteln des Staates zum Zweck der rascheren Beseiti- 
gung aller Reste des alten Systems. Darum hat E n g e 1 s auch 
in seinem Brief über den Entwurf des Gothaer Programms, den 
Bebei in seinen Memoiren verõffentlicht, die Forderung des 
„freien Volksstaates", den das Proletariat zu begründen habe, 
ais ein unklarcs Gerede abgelehnt. „Da der Staat dodi nur eine 
vorübergehende Erscheinung ist, deren man sich im Kampfe, in 
der Revolution bedient, um seine Gegner gewaltsam niederzu- 
halten, so ist es purer Unsinn, von freiem Volksstaat zu spre- 
chen: solange das Proletariat den Staat noch gebraucht, ge- 
braucht es ihn nicht im Interesse der Freiheit, sondern der 
Niederhaltung seiner Gegner, und sobald von Frei- 
heit die Rede sein kann, hõrt der Staat ais solcher zu bestehcn 
auf^)." Kurz, dieser Gebrauch des Staates zur Unterdrückung 
der Gegner des Proletariats, die proletarische Diktatur, ist nichts 

anderes ais der „Ausnahmszustand" der proletarischen Regierung, 
der um so weniger ais ein Widerspruch gegen die Demokratie 
angesehen werden kann, ais er ja infolge der Voraussetzung, 
daB proletarische Diktatur nur ais Diktatur der Majoritât der 
Bevõlkerung im Sinne von Marx und Engels mõglich ist, auch 
auf MajoritâtsbeschIuB beruht. 

An diesem Punkte sei auf eine sehr interessante Arbeit 
von Karl Schmitt-Dorotic aufmerksam gemacht^). Sie 
untemimmt es, den Begriflf der Diktatur „von den Anfângen des 
modernen Souverãnitâtsgedankens bis zum proletarischen Klassen- 
kampfe", wie es im Untertitel des Buchés heifit, geschichtlich 
ais einen „zentralen BegriflF der Staats- und Verfassungslehre" 
darziilegen. Allerdings sei dieser Begriíf so sehr poHtisches 
Schlagvvort geworden, daB sich daraus die Abneigung der 

') Bebei, „Aus meinem Leben" II., S. 322. 
') Karl Schmitt-Dorotic, „Die Diktatur". Duncker & Hum- 

blot, 1921. 
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Rechtsgelehrten erkláre, ihn zu berücksichtigen. Demgegen- 
über versucht Dorotic, den Begriff der Diktatur ais Rechts- 
begriff zu konstruieren. Dies geschieht durch zwei sehr be- 
deutungsvolle und viel Klarheit schafíende Unterscheidungen. 
Zunãchst wird unterschieden zvvischen Diktatur und Despotie, 
sodann innerhalb der ersteren zwischen zwei Formen derselben, 
der kommissarischen und der souverãnCn Diktatur. 
Jede Diktatur ist nãmlich dadurch charakterisiert, daB sie zwar 
ein Ausnahmsmittel, aber doch vor aliem n u r ein Mittel zur 
Verwirklichung einer bestimmten Rechtsordnung ist. 
Dies macht den Unterschied zwischen Diktatur und Despotie 
aus. „Eine Diktatur, die sich nicht abhângig macht von deni 
einer normativen Vorstellung entsprechenden aber konkret 
herbeizuführenden Erfolg, die demnach nicht den Zweck hat, 
sich selbst überflüssig zu machen, ist ein beliebiger Despotis- 
mus" (S. VIII). Die Diktatur negiert zwar auch das be- 
stehende Recht, aber nicht um an dessen Stelle die blofle 
Willkür zu setzen: sie negiert das bestehende Recht um der 
Vollendung des Rechtes willen. „Die innere Dialektik dieses 
Begriffes liegt darin, daB gerade die Norm negiert wird, 
deren Herrschaft durch die Diktatur in der geschichtlich- 
politischen Wirklichkeit gesichert werden soll. Zwischen der 
Herrschaft der zu verwirklichenden Norm und der Methode 
ihrer Verwirklichung kann also ein Gegensatz be- 
ste h e n. Rechtsphilosophisch liegt hier das Wesen der Dik- 
tatur, nãmlich in der allgemeinen MõgHchkeit einer Trennung 
von Normen des Rechts und Normen der Rechtsverfolgung" 
(S. VIII). Die kommissarische Diktatur ist nun jene Form einer 
ausnahmsweisen Rechtsverfolgung, welche in der bestehenden 
Verfassung selber normiert ist, so wie bereits das rõmische 
Staatsrecht die Bestellung einer Diktatur vorsieht. ,,Die Allmacht 
des Diktators beruht auf der Ermâchtigung durch ein verfas- 
sungsmãfiig bestehendes, konstituiertés Organ" (S. 130). „Die 
kommissarische Diktatur hebt die Verfassung in concreto auf, 
um d i e s e 1 b e Verfassung in ihrem konkreten Bestande zu 
schützen ... Die methodische Selbstãndigkeit des Problems der 
Rechtsverwirklichung tritt hier am deutlichsten hervor. . . 
Infolgedessen ist die Diktatur ein Problem der konkreten Wirk- 



XIII. Die Diktatur. 195 

lichkeit, ohne aufzuhõren, ein Rechtsproblem zu sein" (136 bis 
137). Auch die souverãne Diktatur ist eine solche," dem be- 
stehenden Rechtszustand entgegentretende Form der Rechtsver- 
folgung, aber sie will nicht mehr diesen selbst erhalten, sondem 
sie sieht in der gesamten bestehenden Ordnung den Zustand, den 
sie durch ihre Aktion beseitigen will. Sie suspendiert nicht eine 
bestehende Verfassung kraft eines ... verfassungsmâBigen Rech- 
tes, sondem sucht... eine Verfassung zu ermõglichen, die sie 
ais wahre Verfassung ansieht" (S. 137). Auch sie beruft sich 
also auf eine Verfassung, auf eine Norm, aber auf eine erst 
zu schaífende. Man kõnnte glauben, da6 sich diese Form der 
Diktatur hiedurch jeder rechtlichen Betrachtung entziehe; sie 
sei eine blofie Machtbetãtigung. „Das ist aber dann nicht der 
Fali, wenn eine Gewalt angenommen wird, die, ohne selbst ver- 
fassungsmâBig konstituiert zu sein, trotzdem mit jeder be- 
stehenden Verfassung in einem solchen Zusammenhang steht, daB 
sie ais die begründende Gewalt erscheint... Das ist der Sinn 
des pouvoir constituant" (137). Schmitt-Dorotic versteht 
darunter die seit der franzõsischen Revolution entwickelte Auf- 
fassung von der Volkssouverânitãt, von der Souverãnitãt des 
solidarischen Volksganzen. Die souverãne Diktatur ist also 
legitimiert durch die Rechtsidee, die auch sonst jeder konsti- 
tuierten Verfassung zugrunde liegt, dem Allgemeinwillen zu 
entsprechen. Der Diktator bleibt auch hier noch Kommissar, 
„aber infolge der Eigenart der nicht konstituierten, aber konsti- 
tuierenden Gewalt des Volkes ein unmittelbarer V o 1 k s- 
kommissar, ein Diktator, der auch seinem Auftraggeber 
diktiert, ohne aufzuhõren, sich an ihm zu legitimieren" (S. X). 
Diese ãuBerst lichtvolle Erõrterung wird im Buche in gründ- 
licher historischer Darlegung erlãutert und ais ein Ergebnis der 
Untersuchung, das ganz mit unseren Darlegungen übereinstimmt, 
hervorgehoben, daB man die Diktatur, weil sie nur ein Mittel 
ist, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, nicht „allgemein 
ais die Aufhebung der Demokratie definieren" kann (S. VI). 
Im Gegenteil scheint mir der Begriff der souverãnen Diktatur 
in seinem richtigen Verstândnis durch das, was ich über die 
Unterscheidung der beiden Formen der Demokratie ausgeführt 
habe, ebenso erlãutert zu werden, wie er umgekehrt diese Unter- 

13« 
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scheidung unterstützt. Für die fornial-positivistische Rechts- 
auffassung Kelsens werden beide Begriffserorterungen wohl ver- 
geblich gewesen sein. Es spricht für die grundsâtzliche Über- 
einstimmung (Kelsen wird sie ais eine „naturrechtliche" ab- 
lehnen), daB auch Schmitt-Dorotic zuletzt sich gegen Kelse» 
wendet, „für den das Problem der Diktatur so wenig ein recht- 
liches Problem sein kann, wie eine Gehirnoperatioa ein iogisches 
Problem, entsprechend seinem relativistischen Formalismus, der 
verkennt, daB es sich hier um etwas ganz anderes handelt, nãmlich 
darum, daB die Autoritát des Staates von seinem Wert nicht 
getrennt werden kann" (XI—XII). Abgesehen von dem ver- 
unglückten Gleichnis mit der Gehirnoperation ist dem Verfasser 
beizustimmen. Nur bedeutet der Gedanke, aus der rechtsideolo- 
gischen Ausdrucksweise in die soziologische übertragen, daB der 
Zusammenhang des „Wertes" des Staates mit seiner „Autoritát" 
die Aufzeigung der bestimmten konkreten sozialen Inhalte ver- 
langt, die jeweils die „Autoritât" der Rechtsform für sich in An- 
spruch nehmen. 

Unsere Auffassung von der proletarischen Diktatur ais 
„Ausnahmszustand" ist aiso selbst vom formalrechtlichen Stand- 
punkt vk'iderspruchslos innerhalb des Begriffes der sozialen 
Demokratie durchführbar. Nur sei neuerlich daran erinnert, 
daB man, um diese Vorstellung von der Diktatur des Pro- 
letariats deutlich vor Augen zu haben, sich von der freilich star- 
ken Versuchung freihalten mufi, diesen Begriff der Diktatur an 
den russischen Verháltnissen des Bolschewismus zu exenipliíi- 
zieren. Was sich dort Diktatur des Proletariats genannt hat und 
noch nennt, ist, wie wir schon gezeigt haben, weit entfernt von 
dem Wesen dieses Begriffes im Sinne des Marxismus, wonach 
derselbe stets eine Klassenherrscliaft bedeutet, also die Herrschaft 
der Kl asse des Proletariats, "wahrend in RuBland nicht einmal 
die Majoritiit des Proletariats, sondem nur eine Partei desselben, 
ja, im Grunde sogar nur ein kleiner Kreis entschlossener und 
tiieoretisch das Interesse des Proletariats verfolgender Revolu- 
tionare unter ganz singulãren Verháltnissen eine Diktatur über 
die ganze Gesellschaft, das heiBt auch über das Proietariat aus- 
übt. Sieht man nun also von diesen Zustánden ab, die nur den 
Namon der Diktatur des Proletariats tragen, wãhrend sie in 



t 

XIII. Die Diktatur. 197 

Wirklichkeit blofi deu Terrorisníus einer Partei bedeuten, so ist 
võllig klar, daS, solange die Demokratie eine bloB politische ist, 
das heiBt solange sie auf dem õkonomischen Klassengegensatz auf- 
gebaut ist, auch der vollkommenste Parlamentarisinus eine Ent- 
rechtung der Minoritat nicht ausschliefit, sondem sogar recht- 
fertigt, indem er sie auf Majoritâtsbeschlufi gründet. Solange 
ein Staat durch õkonomische Klassengegensütze gespalten ist, hat 
er eben bei noch so flemokratischem Wahlrccht keine V o 1 k s- 
vertretung, weil es ein solidarisches Volk in ihm nicht gibt. 
Tn den Formen der parlamentarischen Selbstbestimmung vollzieht 
sich dann immer noch blofi ein Stück des Klassenkampfes. Und 
die demokratische Parlanientsníehrheit ist im Klassenstaate stets 
Machtwille der die Majoritat kommandierenden Klasse, die ver- 
mittels derselben der Minoritât ihre Gesetze auferlegt und deren 
Beobachtung erzwingt. Wenn also Marx einmal von der Diktatur 
der Bourgeoisie spricht, so ist dies nicht, wie Kelsen meint, ein 
Beweis dafür, daB dieser Begriff bloB terminologisch revolutionãr, 
in Wahrheit aber evolutionistisch sei, weil die Bourgeoisie doch 
diese Diktatur nur durch das Parlament betãtige (S. 97), 
sondem dies bestãtigt bloB unsere These, daB politische Demo- 
kratie und Diktatur nur zwei Sciten einer und derselben Sache 
sind. Deshalb bezeichnet auch Marx zum Beispiel die parla- 
mentarische Republik in Frankreich mit Louis Bonaparte 
.in der Spitze „als eine Regierung des unverhohlenen Klassen- 
terrorismus')." 

>) K. Marx, „Bürgerkrieg" Seite 44. — Wenn Karl Kautsky in 
seiner Schrift „Die Diktatur des Proletariats" schreibt: „Die Demokratie 
becieutet Herrschaft der Majoritat. Sie bedeutet aber nicht minder Schutz 
der Minderheit" (S. 15), so kann ich mich dem oben Gesagten zufoige 
der letzteren Ansicht nicht anschlieBen. Die Idee der Demokratie ist, 
wie wir ausführten, die Selbstbestimmung eines solidarischen Ganzen. 
Dieser entspricht eigcntlich Stimmeneinhelligkeit. Die Majoritat ent- 
scheidet unter diesem Gesichtspunkt nicht so -sehr ais Mehrzahl, was an 
sich gar kein Rechtsgrund für dic Entscheidung wáre, sondem weil sie 
die einzig mõgliche Methode ist, das Solidarinteresse durch Befragung 
der Gemeinschaftsgenossen festzustellen. In diesem Falle — also bei der 
sozialen Demokratie — ist ein Schutz der Minoritât eine reine Zweck- 
mãfiigkeitsfrage: es ist zum Beispiel sehr gut denkbar, daB in einem 
solidarischen Kõrper alie Kautelen einer qualifizierten Majoritat oder 
einer gewissen Mindestzahl von Abstimmendcn für überflüssige Erschei- 
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Diktatur und Demokratie sind also keine 
^ Widersprüche, weil sie einander gar nicht 

entgegengesetzt werden kõnnen'). Die Diktatur 
ist selbst eine Form der Demokratie, nâmlicli der poiitischen. 
Man kann nur sagen: Demokratie und Terrorismus sind Wider- 
sprüche, weil Terrorismus stets die Gewalt einer Minoritãt 
bedeutet. Und ebenso kann man sagen, Diktatur und soziale 
Demokratie sind Widersprüche, weil die Majoritâtsherrschaft der 
sozialen Demokratie mangels eines vitalen Interessengegensatzes 
der Minoritãt eben keine Beherrschung der Minoritãt ist, soníern 
eine Verfügung auch in ihrem Namen und Willen. Das ist auch 
der eigentiiche Sinn der Bemerkungen Lenins, gegen die Kelsen 
(S. 98) miBverstãndlich polemisiert: „Wir erwarten nicht eine 
gesellschaftliche Ordnung, bei der das Prinzip der Unterwerfung 
der Minoritãt unter die Majoritãt ungültig wâre^)," und einige 
Zeilen zuvor: „Demokratie ist nicht mit Unterwerfung der 
Minoritãt unter die Majoritãt identisch." Kelsen findet hier einen 
Widerspruch. Aber aus dem ganzen Zusammenhang der Stelle 
ist klar, was Lenín meint: in der Gesellschaftsordnung nach 
Beseitigung der Klassengegensãtze findet zwar eine Unterordnung 
der Minoritãt statt, aber keine Vergewaltigung derselben durch 
die Majoritãt. Die soziale Demokratie ist also nicht mit der 
Unterwerfung der Minoritãt identisch, weil es dort überhaupt 
keine Herrschaftsinteressen einer Majoritãt gibt. Hier ordnet 
sich also die Minoritãt selbst unter, in der poiitischen Demo- 

nungen der Geschâftsführung empfunden und daher gestrichen werden. 
Bei der poiitischen Demokratie dagegen ist der Schutz der Minoritãt kein 
Prinzip der Demokratie selbst, sondem eine Forderung der Opposition, 
deren Durchsetzung auch ganz und gar nur durch die Macht der Minoritãt 
erfolgt, das heiBt durch den Grad von auBerhalb aller Formen der 
Demokratie fallender Gewalt, die sie gegen die Majoritãtspartei aufzu- 
bringen imstande ist. 

') Sehr gut sagt Rosa Luxemburg in ihrer nachgelassenett 
Schrift „Die russische Revolution": „Der Grundfehier der Lenin-Trotzky- 
schen Theorie ist eben der, daB sie die Diktatur, genau wie Kautsky, der 
Demokratie entgegenstellen. .Diktatur o der Demokratie' heiBt die 
Fragestellung sowohl bei den Bolschewiki wie bei Kautsky... Jawohl: 
Diktatur! Aber diese Diktatur besteht in der Art der Anwendung 
der Demokratie, nicht in ihrer Abschaffung..." S. 114 und 116. 

') Lenin, „Staat und Revolution" Seite 122. 
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kratie dagegen, im Staate nach marxistischer Terminologie, wird 
sie von dem ganzen Gewaltsystem des Staates zu dieser Unter- 
ordnung gezwungen. Was geschieht aber, fragt Kelsen, wenn sich 
die Minoritât nicht unterordnet? Die Antwort, die Lenin gibt, 
lindet Kelsen abermals widerspruchsvoll, indem er ineint, Lenin, 
der eben noch diese Unterordnung ais notwendig auch in der 
künftigen Gesellschaft bezeichnet habe, leugne jetzt plõtzlich diese 
Notwendigkeit. Lenin sagt nâmlich: „In unserem Streben nach 
Sozialismus sind wir überzeugt, daB er in den Kommunismus 
hineinwachsen wird, und im Zusammenhang damit wird jede 
Notwendigkeit der Gewalt an den Menschen schwinden, jede 
Unterwerfung des einen Menschen unter den anderen — 

denn die Menschen werden aus freien Stücken die elementarsten 
Gesetze des Zusammenlebens zu erfüllen sich gewõhnen — o h n e 
Gewalt und ohne Unterwerfung." Dazu bemerkt 
Kelsen seltsamerweise: das heiBt also, wir erwarten doch eine 
Gesellschaftsordnung ohne Unterordnung (S. 99). Er ignoriert 
also ganz den entscheidenden Unterschied von Unterwerfung 
und Unterordnung, von heterogener und homogener Minoritât 
— er konstruiert wieder einmal seinc Gesellschaftsformen in 
dem luft- und qualitãtslosen Raum seiner bloB formalen Begrifíe, 
wonach selbstverstándlich eine Unterwerfung auch eine Unter- 
ordnung ist, daher eine Gesellschaft ohne Unterwerfung eine 
solche ohne — Unterordnung, ais ob Unterwerfung und Unter- 
ordnung identisch wãren. Im übrigen werden wir auf diese bc- 
deutsame soziologische Unterscheidung und auf die Frage des 
gesellschaftlichen Zwanges bei Besprechung des angeblichen 
Anarchismus der marxistischen Gesellschaftsauffassung noch ein- 

gehend zurückkommen. 
Nun bleibt nur noch der Einwand übrig, dafi die Diktatur 

des Proletariats, wenn sie also nicht mehr AusfluB einer Mino- 
ritât, sondem einer Majoritât ist, eine recht überflüssige Saclie 
sei, also schlieBlich doch durch die Demokratie unnõtig geniacht 
werde. Denn unter Voraussetzung der Demokratie ais Grundlage 

der Diktatur des Proletariats steht dieses doch in überwãltigender 
Majoritât einer kleinen Gruppe von Kapitalisten, Grundbesitzern 
und gesellschaftlichen Schmarotzern aller Art gegenüber. HeiBt 
es dann nicht mit Kanonen auf Spatzen schieBen? Wozu die 
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Unterdrückung gegen ein Hâuflein machtlos gewordener ehe- 
maliger Unterdrücker? Es genügt doch, gegen sie die neuen 
Gesetze so wie gegen jeden anderen auch anzuwenden; zum 
Beispiel gegen einen Proletarier, der ihnen Widerstand leisten 
wollte. Wozu also gegen diese kleinc Minoritat Gewalt und 
Ausnahmsmafiregeln anwenden? (S. i6—17 und S. 102—103). 

Aber eine solche Frage und die ihr zugrundeliegende 
Anschauungsweise ist nur mõglich, wenn man eben die Dinge 
nur rein formal betrachtet und dann nur mehr zahlenmãBige 
Unterschiede von Parteien innerhalb der neuen Ordnung des 
Staates erblickt. Für diese Auffassung verlieren die besiegten 
Mitglieder der herrschenden Klassen mit ihrer Herrschaftsstellung 
auch ihre Klasscngesinnung und ihr Klasseninteresse. Es hangt 
diese Vorstellung mit jener mechanischen Auffassung der õkono- 
mischen Determinierung zusammen, die wir bereits in dem 
Kapitel über den Begriíf der Klasse zurückweisen muBten. 
Erinnern wir uns daran, wie sehr wir zum Wesen einer Klasse 
den ideologischen F^aktor ihres KlassenbewuBtseins gehõrig 
erkannten, so ist es ohneweiters klar, dafi eine Klasse dadurch 
noch nicht aufgehõrt hat, zu existieren, dafl die õkonomischen 
Bedingungen, die ihre Entstehung und ihren Bestand bewirkten, 
beseitigt wurden. Solange Glieder dieser Klasse bestehen, die 
den Willen ihrer Wiederherstellung haben, die das Interesse 
dieser Klassenstellung in ihrem ganzen geistigen und willens- 
maBigen Habitus reprásentieren und die sogar dafür sorgen, 
diesen Willen und dieses Interesse zu propagieren, dafür hei den 
Gleichalterigen zu werben und ihre Jugend dafür zu erziehen 
— solange gibt es noch immer diese Klasse und besteht der 
Klassengegensatz fort. Und dieser Gegensatz ist um so gefãhr- 
licher, ais trotz der Majoritát des Proletariats dasselbe die neue 
sozialistische Gesellschaft nicht mit einem Male begründen kann, 
sondem auf nur zu vielen Gebieten der õkonomischen, politischen, 
kirchlichen und kulturellen Organisation bedeutende Reste der 
alten Zustande noch lângere Zeit mitgeschleppt werden müssen, 
die ebensoviele Ansatzpunkte einer klassenmáBigen Reaktion 
sein kõnnen. Darum schrieb Lenin schon im Jahre 1905 gegen 
diejenigen, die es seltsam finden, gegen eine Minoritat Gewalt 
anzuwenden; „Sie irren, weil sie diese Erscheinung 
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nicht in ihrer Entwicklung betrachten. Sie ver- 
gessen, dafi die neue Macht nicht vom Himmel fállt, sondem 
neben der alten, gegen die alte Macht, im Kampf gegen diese 
entsteht, sich entwickelt')." Kurz, sie übersehen, daB die bloBen 
Formen der Demokratie ganz nichtssagend sind für ihren Inhalt. 
Gegen eine Minoritat, die selbst auf dem Boden der herrschenden 
Klasse steht, deren Herrschaft sie nur anders ausüben oder an 
deren Macht sie niehr partizipieren will, braucht es keine 
Repression — obgieich auch dies oft genug vorgekommen ist. 
Sobald aber die Minoritat diese Klassenherrschaft selbst stürzen 
will, ist ihre augenblickliche Machtlosigkeit kein Grund, sie zii 
schonen, weil ihr sonst ja Gelegenheit gegeben wãre, grõBere 
Macht an sich zu ziehen. Wieder also sehen wir, wie schãdlich 
es ist, den Unterschied von Klasse und Partei, der freilidi 
juristisch nicht in Betracht kommt, bei einer soziologischen 
Kritik der marxistischen Begriffe auBer acht zu lassen. Die Dik- 
tatur des Proletariats ist Gewalt einer Klasse gegen die andere, 
nicht gegen eine Partei, eine Gewalt, die fortgesetzt werden muB 
nicht bloB bis zur Entthronung dieser Klasse, sondem bis zu 
ihrer Vernichtung, weil erst dann eine klassenlose Gesellschaft 
mõglich ist. Hier von einer Handvoll Leute zu sprechen und sich 
wundern, daB gegen sie die Gewalt nõtig ist, hieBe sich ebenso 
verwundern, wie daB gegen die Handvoll Karlisten im Oktober 
1921 sich Mitteleuropa in ein Waffenlager verwandelte. Die 
ganze Sache wird überhaupt zu einem Problem nur für einen 
juristischen Vertreter der Demokratie, ich mochte sagen: für 
einen Bürokraten der Demokratie, der für historische Realitãt 
in seiner Registratur kein Fach hat. 

Die bolschewistischen Theoretiker liaben diesen eigentlichen 
Sinn 'der proletarischen Diktatur ais Klassengewalt sehr gut in 
ihren Schriften und Reden entwickelt. Sie irren in diesem Punkte 
keineswegs in der Theorie, für die sie im Gegenteil vieles wieder 
ins rechte Licht gestellt haben, was aus dem BewuBtsein mancher 
Marxisten entschwunden war, sondem sie machen nur eine 
falsche Anwendung von dieser Theorie auf ihre eigene Politik. 
Sc ist es gewiB ihr verhangnisvoller Irrtum, wenn sie in der 

») Wiederabgcdruckt in Lcnin, „Zur Frage der Diktatur", Wien 
1921, Seite 14- 
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neunten ihrer ,,Thesen über die soziale Revolution" sagen: 
„Bisher lehrte man die Notwendigkeit der proletarischen Dik- 
tatur, ohne die Form dieser Diktatur untersucht zu haben. Die 
russische sozialistische Revolution hat diese Form entdeckt: es 
ist die Form der Sowjetrepublik ais Form der dauernden Diktatur 
des Proletariats und (in Rufiland) der ãrmeren Schichte des 
Bauerntums*)." 

Schon die Einbeziehung der ãrmeren Bauern „in RuBland" 
beweist, da6 hier von einer Diktatur des Proletariats keine Rede 
sein kann. Und die innere Geschichte der Sowjetrepublik mit 
ihrem furchtbaren Lebenskampf gegen die Bauern und mit der 
schlieBlichen Kapitulation des Kommunismus vor ihnen beweist, 
dafi von einer Interessensolidaritât dieser Klassen, welche allein 
die Diktatur auf die Majoritãt der Bevõlkerung stützen kõnnte, 
keine Rede sein kann. Was übrig bleibt, ist die Diktatur der 
Moskauer Zentralregierung. Aber trotz dieses tõdlichen Wider- 
^pruches der bolschewistischen Theorie und Praxis, der ja auch 
den schrittweisen Abbau der õkonomischen und politischen 
„Diktatur des Proletariats" in RuBland zur Folge hat®), bringt 
doch die zehnte These begriíflich den Charakter der Diktatur 
des Proletariats vorzüglich zum Ausdruck ais einer Gewalt, die 
auch innerhalb der Demokratie in ihrem Wesen immer noch 
Gewalt einer Klasse gegen eine andere bleibt. Es heiBt dort: 
„Der Sinn der proletarischen Diktatur besteht also sozusagen i m 
permanenten Kriegszustand gegen die Bourgeoisie. 

Es ist also ganz klar, dafi alie, die über Gewalttaten der Kommu- 
nisten schreien, vollkommen vergessen, was eigentlich Diktatur 
heiBt. Die Revolution selbst ist ein Akt der „rohen Gewalt". 
Das Wort Diktatur bedeutet in allen Sprachen nichts anderes 
ais Gewaltregime. Wichtig ist hier der Klassen- 
inhaltder Gewalt. Damit ist die historische Rechtfertigung 
der revolutionãren Gewalt gegeben')." 

') Abgedruckt bei K. Kautsky, „Die Diktatur des Proletariats", 
Wien 1918, S. 61. 

') Vgl. Max Adler, „Die Wandlungen des Bolschewismus" im 
8. Heft des „Kampf", Jahrgang 1921, und Otto Bauer, „Der neue Kurs 
in SowjetruBIand", Wien 1921. 

') Bei K. Kautsky, a. a. O. S. 61. 
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An clieser Stelle mõchte ich eine Bemerkung einfügen, die 
sich auf eine Unterscheidung bezieht, welclie K a u t s k y am 
Begriffe der Diktatur vornimmt. Er unterscheidet die Diktatur 
ais Regierungsform und ais Zustand, wobei er meint, da6 nur 
das erstere ein AnlaB zuni Streit sei. Denn dafi das Proletariat 
bei dem Übergang von der kapitalistischen zur sozialistischen 
Gesellschaft vorübergehend einen Zustand der Diktatur begrün- 
den wird müssen, ist auch für ihn fraglos^). Allein mir er- 
scheint diese ganze Unterscheidung nicht recht verstândlich, 
ja eher geeignet, zuin notvvendigen MiBverstândnis des Begriffes 
der proletarischen Diktatur zu führen. Was Kautsky oííenbar 
meint, ist dieses, da6 man sich hüten müsse, Diktatur des 
Proletariats ais eine b 1 e i b e n d e Form der sozialistischen 
Gesellschaft und nicht ais einen vorübergehenden Über- 
gangszustand zu ihr aufzufassen. Dieser Gedanke ist durch die 
Gegenüberstellung der Begriffe von Zustand und Regierungsform 
sehr unglücklich zum Ausdruck gebracht. Denn selbstverstând- 
lich ist der bloBe Zustand der Diktatur des Proletariats, 
obwohl er ein nur vorübergehender ist und sein muB, d o c h 
wãhrend seiner Dauer notwendig eine Regierungs- 
form, nãmlich eben die Herrschaft des Proletariats, der prole- 
tarische S t a a t. Und weiters ist die Dauer dieses Übergangs- 
zustandes gar nicht im voraus abzuschãtzen, kommt aber auch 
nicht für das theoretische Verstãndnis der Diktatur in Betracht. 
Der Übergang mag nun Jahre oder Jahrzehnte dauern, t h e o r e- 
t i s c h ist er ein vorübergehender Zustand, das heiBt nicht bloB 
in dem Sinne, wie „alles vorübergeht", sondem in dem spezifisch 
marxistischen Sinne, dafi seine Überwindung, sein systematischer 
Abbau, hier bewufiter Zweck der Regierungstâtigkeit des Pro- 
letariats ist. Aber gerade deshalb ist er im Rahmen dieser 
Tãtigkeit selbst ein dauernder, ein permanent zu 
erhaltender Zustand, bis er das Zicl erreicht hat. Wenn also 
Kautsky gegen die vorhin zitierten „Thesen über die soziale 
Revolution" polemisiert, weil sie von einer „dauernden Diktatur" 

reden, von einem „permanenten Kriegszustand" und sogar (in 
der neunten These) von der Diktatur sagen: „Hier ist die Rede 

») K. Kautsky, a. a. O. S. 20—21. 
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nicht von einer vorübergehenden Erscheinung im engeren Sinne 
des Wortes, sondem von der Staatsform vvahrend einer ganzen 

historischen Epoche')," so kann seine Polemik nur die von den 
Bolschewisteii vorgenommene Identifizicrung der Sowjetverfas- 
sung mit der Diktatur des Proletariats treffen und vvill vielleicht 

nur dieses. Aber es bestcht die Gefahr, daB diese Kritik der 
mehrerwahnten Thesen auch auf den Begrifí der Diktatur selbst 
bezogen wird, und da muB man doch wohl sagen, daB — einmal 
ihr Inhalt losgelõst von seiner Anwendung auf RuBland — ais 
eine ausgezeichnete Charakterisierung dessen zu betrachten ist, 

was Marx und Engels unter Diktatur des Proletariats verstandcn. 
Es kann gar kein Zweifel sein, daB diese Diktatur wâhrend einer 
ganzen historischen Epoche a n d a u e r n muB, nâmlich wâhrend 
der Epoche des Überganges von der kapitalistischen zur sozia- 

listischen Gesellschaft, daB sie wâhrend derselben eine Regie- 

rungsform aufrechthãlt, die des proletarischen Staates, und daB 

sie vermittels derselben — auf der Grundlage der Demokratie, 
allerdings der politischen Demokratie, ja ais AusfluB derselben 
— einen permanenten Kriegszustand gegen die Bourgeoisie 
unterhált. 

So also lõst sich von unserem Standpunkt das Vexier- 
problem von Diktatur und Demokratie. Die Diktatur des Prole- 
tariats ist nur in der Demokratie mõglich, das heifit getragen von 

der überwiegenden Masse der Bevõlkerung, aber sie vollzieht 

sich dann auch durch die Demokratie und übt Gewalt ais Demo- 

kratie. Ein Widerspruch bleibt nur für den, der hier an die 
soziale Demokratie denkt, innerhalb welcher freilich Diktatur 
unmõglich ist, die aber noch nicht existiert und deren Bedin- 

gungen die Diktatur des Proletariats erst beschaffen muB. Ist die 

soziale Demokratie ein soziales Himmelreich, wie unsere Gegner 
spotten — wir werden darüber noch sprechen —, dann ist es 
jedenfalls vergeblich, solange wir noch auf der Erde der politi- 

schen Demokratie weilen, zu verlangen, daB wir ihres Segens 
teilhaftig seien. 

*) Bei K. Kautsky, a. a. O. S. 6i. 
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XIV. 

Regierung und Verwaitung. 

Die „iinmanente Kritik" des marxistischen Staatsbegriffes, 
mit welcher Kelsen den inneren Widerspruch in diesem 
Begrifíe aufzeigen will, soll sich aber erst in dem Nach- 

weis volicndeii, dafi die politische Theorie des Marxismus von 
(ler Aufhebung der Klassenherrschaft und von der Vernichtung 
des Staates zu absoluter Selbstaufhebung führt. Allerdings seien 
die marxistischen Theoretiker in ihrer den Staat bloB negierenden 
Terminologie ganz ahnungslos darüber, daB sie alies, was sie 
an Argumenten gegen den Staat vorbringen, nur durch Staats- 
begriffe zu denken imstande sind. So will uns Kelsen die 
Lehre des Marxismus vom „Absterben des Staates" ais eine 
Art Groteske vorführen, in welcher mit groBem Gepolter der 
Staat zuin Verscheiden gebracht wird, wâhrend er bereits 
rings um seine tõdlichen Feinde im frõhlichen Neuerstehen 
ist. Und wir Marxisten erscheinen so ais eine spâte Abart 
jenes guten Einfaltspinsels aus der Molièreschen Komõdie, 
der sich nicht genug verwundern konnte, ais ihm gesagt wurde, 
daB er sein ganzes Leben lang Prosa gesprochen habe: wâhrend 
wir wütend den Staat „zu beseitigen" wâhnten, hâtten wir unser 
ganzes Leben lang und gerade durch diese „Beseitigung" am 
Staate gebaut. 

Die Erklârung für diese sonderbare Meinung über den 
lacherlichen Widerspruch des Marxismus gerade in einem seiner 
tragenden Gedanken, in dem Gedanken von der Beseitigung 

des Staates, liegt eben dort, wo wir bereits alie anderen Queüen 
des MiBverstândnisses und Unverstãndnisses der juristischen 
Kritik entspringen sahen; daB ihre Begriffe, mit denen sie 
an diese Kritik herantritt, eben andere sind ais unsere, daB 
daher die gleichlautenden Worte einen ganz verschiedenen Inhalt 
haben. Eine solche Kritik muB unfruchtbar bleiben, ja mehr 

ais das, sogar schadlich wirken. Sie bringt zuerst den Kritiker 
selbst um das Verstándnis seines Objekts und führt alie jene, 
die nicht imstande sind, die Verschiedenheit der Ausgangspunkte 
beim Kritiker und beim Kritisierten zu erkennen, in eine 
rettungslose Verwirrung hinein. Mit einer einzigen Feststellung 
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lãBt sich die ganze Tragikomõdie der Kritik, die hier an der 
marxistischen Staatslehre geübt wird, aufzeigen: die Beseitigung 
des Staates, von der Marx und Engels reden, ist die des 
K 1 a s s e n staates, die, von der Kelsen redet, des Staates 
überhaupt. Daher bleibt ihm, wenn Marx und Engels recht 
haben, nichts mehr übrig, die Marxsche Auffassung führt nach 
Kelsen schnurstracks in den Anarchismus hinein. Die Kelsensche 
Kritik geht eben von einer Gleichung aus, die auf seinem formal- 
juristischen Boden gewifi ihre Bedeutung hat — darüber ein 
anderesmal im besonderen Zusammenhang — aber, wie wir schon 
õfter sehen konnten, soziologisch võllig nichtssagend ist. Es ist 
dies die Gleichung; Staat = Zwangsorganisation. Daraus folgl 
für ihn, dafi jede Beseitigung des Staates auch' die Zwangs- 
organisation aufhebt. Und wenn er nun zeigen kann, dafi audi 
die sozialistische Geselischaft nicht ohne Zwangsorganisation 
auskommen kann, daB es auch dort eine Regierung geben wird, 
politische Funktionen, õffentliche Organe, õkonomische Rege- 
lungen, kurz: eine ganze Organisation, die sich selbst durch 
Zwang gegen Widerstrebende wird aufrechterhalten müssen, soll 
nicht jeder gesellschaftiiche Fortsdiritt ins Stocken geraten — 
so ist der Marxismus widerlegt, seine Staatstheorie ais Wider- 
sinn, ja ais Unsinn erwiesen. DaB der Marxismus unter seinem 
Begriff des Staates nur eine bestimmte historische Form dieser 
Zwangsorganisation versteht, bleibt bei solcher Polemik ebenso 
aufier Betracht, wie daB die Zwangsorganisation, die nach Besei- 
tigung jener historischen Staatsform dennoch übrigbleibt, 
kulturell und sozialpsychologisch, besonders aber soziologisch 
etwas ganz anderes sein kann wie jene frühere. Für 
Kelsen ist Zwangsorganisation = Zwangsorganisation. W a s 
erzwungen wird, w e r erzwingt, w i e erzwungen wird — das 
alies ist võllig gleichgüitig, liegt ganz unter der Hõhe des juristi- 
schen Begriffes und ist nur geeignet, die Reinheit des juristischen 
Denkens zu trüben'). 

*) Nicht umsonst trãgt die Gõttin des Rechtes vor ihren Augen eine 
Binde. Sie achtet nur auf die leisen Bewegungen der Wage in ihren 
H5ndcn: ob das Gleichgewicht an ihr sich herstellt durch das gleiche 
Lebensschicksal in den Wagschalen oder ob auf der einen Seite das 
Schwert die Lebensansprüche der anderen Seite aufwiegt, das rührt die 
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Nach der Aufdeckung dieser Aquivokation im Begriffe 
Staat, die der ganzen Kritik Kelsens zugrunde liegt und eigent- 
lich ihren Haupteffekt erinõglicht, die Entlarvung der anarchi- 
stischen Grundtendenz des marxistischen Staatsbegrifíes, erübrigte 
sich eigentlich, auf diesen Teil des Buches noch nãher einzugehen. 
Wenn dies im folgenden trotzdem geschieht und sogar ausführ- 
lich, so nicht nur deshalb, weil dies der eigentliche Kerngedanke 
der Kelsenschen Kritik ist, den recht eindringlich vor Augen zu 
führen, Zweck seiner ganzen Untersuchung ist. Dies wãre für 
uns noch keine Notwendigkeit, uns mit ihm zu beschãftigen, 
sobald einmal sein irriger Ausgangspunkt uns klar geworden ist. 
Wohl aber kann es von Nutzen sein, indem wir diesem Irrweg 
folgen, an seinem notwendigen Vorbeigehen an dem eigentlichen 
Inhalt der Marxschen Begriffe abermals recht deutlich der 
Eigenart der soziologischen Methode uns bewuBt zu werden und 
die absolute Unzulânglichkeit der juristischen Kritik ihr gegen- 
über neuerlich bestátigt zu finden. 

Kelsen findet in der Lehre des Marxismus von der Ver- 
nichtung des Staates, von seiner Beseitigung durch die Auf- 
hebung des Klassengegensatzes nicht nur einen sehr widerspruchs- 

marmorne Ruhe der ewigen Gõttin nicht. Und der ideale Richter ist 
daher auch nicht derjenige, der ein gutes Herz im Leibe hat; der berühmte 
Satz Nothnagels: „Nur ein guter Mensch kann ein guter Arzt sein", 
fmdet auf die Jurisprudenz ihrer strengen Methode nach keine analoge 
Anvvendung. DaB ein Jurist ein guter Mensch sei, ist võllig seine Privat- 
sache. Ais Jurist darf er die Regungen seines guten Herzens ebensowenipr 
in sein juristisches Urteil einflicBen lassen wie etwa sein ôkonomisches 
oder soziologisches Wissen. Recht ist das, was zufolge der bestehenden 
Zwangsorganisation giU. Der ideale Richter ist weder milde noch hart, 
er ist gerecht — das heiBt aber, er wendet das geltende Recht auf den 
vorliegenden Fali an. Und es ist eine Unvollkomnienheit des Rechtes, wenn 
bei der Einordnung des konkreten Falles dem Richter zuviel Freiheit der 
Interpretation oder gar Analogisierung verbleibt — welch letztere übri- 
gens zuweilen durch das Recht selbst verboten wird wie im Strafrecht. 
So schrecklich es klingt, es ist doch wahr: das Ideal des Richters vem 
rein rechtslogischen Standpunkt aus wãre der Rechtsautomat; und wenn 
man so hãufig die reine Rechtslehre mit der Mathematik verglichen hat, 
weil beide in gleicher Weise eine rein formale Gesetzlichkeit zeigen, so 
stimmt dieser Vergleich auch dahin, daB eine Rechtsmaschine an sich 
nicht wunderbarer wãre wie eine Rechenmaschine. 
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vollen Inhalt, sondem überdies eine ausgcsprochen anarchistische 
Tendenz. Er überschreibt daher seinen § 9: „Das anarchistisdie 
Ideal des Kommunismus" (S. 44), spricht wiederholt von einer 
individualistischen Grundrichtung des Denkens von Marx und 
Engels (S. 26 und 42) und meint sogar, es kõnne von einem 
prinzipielien Gegensatz des Sozialismus und Anarchismus gar 
keine Rede sein (S. 43). Diese individualistische Denkrichtung 
stehe dazu noch im striktesten Widerspruch mit der õkonomischen 
Darstellung der sozialistischen Gesellschaft, die ohne gewaltige 
Reglementierung des wirtschaftlichen Lebens ja gar nicht mõglich 
sei. Es mute fast wie Ironie an, daB Engels einerseits in der 
Anarchie der Produktion im Klassenstaate die Ausbeutung 
begründet sieht, dagegen „in einein Atem" im kommunistischen 
Gemeinwesen die Erlõsung von der Ausbeutung verkündet, 
obgleich doch dieses Gemeinwesen, wenn es kein Staat mehr ist, 
also keinen Zwang kennt, ebenfalls auf die Anarchie der Pro- 
duktion sich aufbaut (S. 53). Schon das „Kommunistische Mani- 
fest" glaubt auf die Zwangsordnung des Staates verzichten zu 
kõnnen. Es lehrt, daB nach Beseitigung der Klassenunterschiede 
alie Produktion in den Hânden der assoziierten Individuen kon- 
zentriert sein vverde und die õffentliche Gewalt ihren politischen 
Charakter verliere (S. 13). Damit ist nicht etwa gemeint, daB die 
õffentliche Gewalt bloB den Charakter einer Klassenherrschaft 
verliere, ais solche jedoch bestehen bliebe. Sondem, indem das 
Manifest ais Ziel bezeichnet die Ersetzung der Klassengesellschaft 
durch „eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden 
(lie Bedingung für die freie Entwicklung aller ist", meint es das 
.\ufhõren der õffentlichen Gewalt überhaupt. Denn der Charakter • 
dieser Assoziation kann nur so verstanden werden: „eine freie 
Assoziation im Gegensatz zu einer Z w a n g s organisation, zu 
einer Herrschaftsorganisation, zu dem System einer õfifentlichen 
Gewalt, kurz: zu einem Staat" (S. 17). 

Bleiben wir hier zunâchst stehen. Es ist zweckmâBig, sofort 

die Aquivokation festzustellen, deren Opfer wir mit dem Kritiker 
werden sollen: nachdem wir vorhin sahen, wie Kelsen Zwangs- 
ordnung mit Staat identifizierte, zeigt sich nun, daB er sie auch 
mit Herrschaftsordnung identifiziert, weil Herrschaft für ihn nur 
ein juristisches, das heifit rein formales Moment ist. Wir aber 
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unterscheiden Herrschaft von Verwaltung, von Ge- 
schãftsleitung, wie wir dies schon bei Besprechung des Begrifíes 
der Demokratie tun muBten. Von einer Herrschaft sprechen wir 
nur dort, wo vitale Interessengegensâtze bestehen, so daB dem 
Lebenswillen der einen der entgegenstehende Wille der anderen 
aufgezwungen werden kann. Nur wo eine Zwangsorganisation 
diese Heterogenitât der in ihr stehenden Glieder umschliefit, wird 
sie zur Herrschaft, zur H.eteronomie der die Zwangs- 
ordnung Ausübenden gegen die ihr Unterworfenen. Hier steht 
daher auch die Zwangsordnung stets im Sonderinteresse einer 
Gruppe der Gemeinschaft. Wo dagegen Homogenitãt der Lebens- 
interessen besteht, was bei Fehien von õi<onomischen Klassen- 
gegensUtzen der Fali ist, wird die Zwangsordnung zur A u t o- 
n o m i e der in ihr Stehenden: sie drückt ihr gemeinsames 
Interesse aus und steht im Dienste aller. GewiB sind jedesmal 
alie e i n z e 1 n e n ihrer Herrschaft unterworfen, aber sie sind 
ihr soziologisch nicht beide Male gleich unterworfen, 
worin der gewaltigeUnterschied liegt, daB die Zwangs- 
ordnung das eine Mal ais Herrschaft erscheint, das andere Mal 
aber ais Freiheit. D i e s e n Unterschied drücken wir Marxisten 
damit aus, dafi wir den Begriff des Staates für jene erste Form 
der Zwangsorganisation reservieren und die zweite Form am 
liebsten nicht mehr ais Staat bezeichnen, um âadurch die von 
Grund aus verãnderte Funktion der Zwangs- 
organisation in ihr deutlich zu machen. Es ist also gar 
keine Rede davon, daB die staatsfreie komniunistische Gesell- 
schaft deshalb zwangsfrei wãre. Beseitigung des Staates heiCt 

• eben bei Marx etwas anderes ais bei Kelsen, weil es nicht „der 
Staat an sich" ist, von dem Marx spricht, sondem der Klassen- 
staat, und in dieser Beziehung sowohl der kapitalistische wie der 
proletarische Klassenstaat. Auf diesem Unterschied der Homo- 
genitãt und Heterogenitât der Lebensinteressen beruhte, wie 
wir bereits wissen, auch der Unterschied von sozialer und poli- 
tischer, das heiBt von echter und unechter Demokratie. Auch 

jene echte Demokratie fanden wir erst nach Überwindung des 
Klassenstaates, das heiBt auch des proletarischen, mõglich. Wenn 

daher Kelsen einmal spõttisch meint, eine echte Demokratie wãre 
nach marxistischer Auffassung kein Staat (S. 42), (nãmlich 

Mftrx-Siudicn IV. BahJ 14 
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kein Klassenstaat), so illustriert er mit diesem võllig richtigen, 
von ihm aber für Unsinn gehaltenen Satz nur, vvie sehr er durch 
seine eigene Terminologie um den Sinn der inarxistischen 
Begriffe in einem ewigen Kreise herumgeführt wird. 

Dies kann freilich kaum anders sein, wenn inan, wie Kelsen 
dies unbegreiflicherweise tut, den groBen, auf Saint-Simon 
zurückgehenden Gedanken von der Verwandlung der Regierung 
aus einer Herrschaft über Personen in einc ^^e^^valtung von 
Sachen ais eine Vorstellung bezeichnet, „deren bestechender 
Schein nãherer Priifung nicht die innere Haltlosigkeit verbergen 
kann" (S. 54). Wir sind gespannt, zvi vernehmen, worin diese 
innere Haltlosigkeit eines Gedankens liegen soll, den die ganze 
Geschichte der modernen sozialistischen Theorie ais eines ckr 
inhaltsvollsten und bedeutungsschwersten Erkenntnisse behandelt 
hat. Die Antwort ist verblüffend: der ganze Gegcnsatz einer 
^'^erwaltung von Sachen und einer Regierung von Menschen ist 
„nur" ein scheinbarer. Denn es gibt keine Vervvaltung von 
Sachen, die nicht Verwaltung von Menschen, das heiflt Bestim- 
niung des einen nienschlichen Willens durch den anderen, es gibt 
keine Leitung von Produktionsprozessen, die nicht Regierung 
über Personen, das heiBt Motivation des einen menschlichen 
Willens durch den anderen wâre" (S. 55). Man sieht zunâchst, 
wie sich hier das* Spiel mit Worten an Stelle sadilicher Unter- 
scheidungen fortsetzt, das mit der Zweideutigkeit der Kelsenschen 
Worte von Staat und Herrschaft begonnen wurde. Denn man 
braucht nur die Leitung von Produktionsprozessen Regierung 

zu nennen und man hat sofort „dasselbe" vor sich, was ais 
Regierung zum Beispiel im zarischen RuBland, im Deutschland 
Kaiser Wilhelms, im England und Frankreich des Entente- 
imperialismus und in der sozialistischen Gesellschaft anzutreffen 
ist. Uberall findet sich ja dabei die — wie hieB es doch? — 
,,Motivation des einen menschlichen Willens durch den anderen" 
vor. Auf diese Weise wird freilich jeder Unterschied zwischen 
Regierung und Verwaltung durch die Inhaltslosigkeit eines auf 
alies menschliche Zusammenieben passenden formalen BegriíTes 
„überwunden". Aber um die Widerlegung der Unterscheidung 
einer Regierung über Menschen und einer Verwaltung von Sachen 
tiefer zu verankern, genügt das formal-juristische Mifiverstãndnis 
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nicht; es mutí noch das niaterialistische des Marxismus hinzu- 
gezogen werden. 

Die ganze Unterscheidung von Menschenregierung und 
Sachverwaltung hat nâmlich nach Kelsen ihren tieferen Grund 
in dem õkonomischen Materialismus. Indem námlich „die Wirt- 
schaft für den Marxismus zu einem unpersõnlichen Produktions- 
prozeB, zu einer Bewegung hypostasierter .Produktionskrâfte' 
und ,Produktionsverháltnisse' wird, lõst sie sich — in dieser zu 
einer fiktiven Realitát verdichteten Abstraktion — von den 
Menschen und deren Motivations-, das heiBt Herrschaftsverhãlt- 
nissen ab, die ais ein politisches System, ais Recht und Staat 
scheinbar eine gesonderte Existenz führen." Und demgegenüber 
glaubt daher Kelsen uns Marxisten belehren zu müssen; ,,Sachen 
und Produktionsprozesse fügen sich nicht ais solche der Wirt- 
schaftsordnung. Deren Objekt sind allein die menschlichen 
Wollungen und Handlungen" (S. 55). 

Nirgends tritt deutlicher ais hier zutage, daB die Kelsen- 
sche Kritik des Marxismus nicht in den Geist dieser Lehre ge- 
drungen ist, sondem glaubt, ihr Werk nur an einzelnen, wenn auch 
zahlreichen Zitaten üben zu kõnnen, die im übrigen für sie ein 
ganz fragmentarischer Besitz geblieben sind. Denn sonst kõnnte 
ihr nicht entgangen sein, dafl gerade das, worin sie hier den 

Marxismus zu belehren unternimmt, den Kernpunkt und das 
gewaltige gedankliche Hauptmoment der õkonomischen Arbeit 
von Marx ausmacht. Es gehôrt zu den grundlegenden Gedanken 
der Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesses, was Marx 
in dem berühmten Abschnitt über den „Fetischcharakter der 
Ware" im crsten Bande des „Kapital" zusammenfaBt. Genau 
das, was Kelsen dem Marxismus ais „Hypostasierung" des Pro- 
duktionsprozesses und der Produktionsverhâltnisse vorwirft, dies 
ncnnt Marx den Fetischcharakter der õkonomischen Vorgãnge in 
der kapitalistischen Wirtschaft, weil sie eine sachliche Selbstândig- 
keit vortauschen, ais deren Geheimnis sich die gesellschaftlichen 
Beziehungen der Produktionsagenten, der Menschen enthüllen, die 

hinter ihnen stehen. Die Aufdeckung dieses sachlichen Scheins 
der Produktionsverhâltnisse und ihre Zurückführung auf ihre 
gesellschaftlichen, das ist menschlichen Inhalte, das ist gerade 
die eigentliche Leistung der õkonomischen Theorie des Marxis 

14» 
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mus. „Das Geheimnisvolle der Warenform", sagt Marx, „besteht 
aiso einfach darin, daB sie den Menschen die geselischaftlichen 
Charaktere ihrer eigenen Arbeit ais gegenstândliche 
Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, ais 
gesellschaftiiche Natureigenschaften zurückspiegelt, daher auch 
das gesellschaftiiche Vcrhãltnis der Produzenten zur Gesamtheit 

, ais ein auCer ihnen existierendes gesellschaftliches 
Verhãltnis von Gegenstânden... Es ist nur das bestimmte 
gesellschaftiiche Verhãltnis der Menschen selbst, welches 
hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhaltnisses von 
Dingen annimmt'"). 

Schon in der populãren Abhandlung „Lohnarbeit und 
Kapital" kann man diese Auflõsung des sachlichen Scheines der 
kapitalistischen Produktionsweise in knapper und doch meister- 
hafter Klarheit durchgeführt finden. Es heifit dort von den 
Produktionsverhãltnissen: „Um zu produzieren, treten sie (die 
Menschen) in bestimmte Beziehungen und Verhãltnisse zuein- 
ander, und nur innerhalb dieser gesellschaft- 
lichen Beziehungen und Verhãltnisse... findet 
die Produktion statt." Und so wie die Produktion selbst nur ais 
ein ProzeB menschlicher, aber gesellschaftlicher Natur begriffen 
werden kann, so sind auch die Produktionsmittel keine bloBen 
„Sachen". „Die Lebensmittel, die Arbeitsinstrumente, die Roh- 
stofle, woraus das Kapital besteht, sind sie nicht unter gegebenen 
gesellschaftlichen Bedingungen, in bestimmten g e s e II- 
schaftlichen Bedingungen, in bestimmten gesellschaft- 
lichen Verhãltnissen hervorgebracht und angehâuft worden?" 
„Das Kapital ist also nicht nur eine Summe von m a t e r i- 
e 11 e n Produkten, es ist eine Summe von Waren, von Tausch- 
werten von gesellschaftlichen GrõBen... Die 
Herrschaft der aufgehãuften, vergangenen, vergegenstãnd- 
lichten Arbeit über die unmittelbare lebendige Arbeit macht die 
aufgehãufte Arbeit erst zum Kapital')." 

') „Das Kapital", I. Bd., 4. Aufl., S. 38—39. Vgl. auch III. Bd., 
2. Teil, S. 417: „Es ist ferner schon in der Ware eingeschlossen, und 
noch mehr in der Ware ais Produkt des Kapitab, die Verdinglichung 
der gesellschaftlichen Produktionsbedingungen.. 

') K. Marx, „Lohnarbeit und Kapital", S. 25—26. 
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Es ist unmõglich, hier auch noch darauf einzugehen, wie die 
õkonomische Analyse von Marx diesen Fetischismus der õkono- 
mischen Verhãltnisse in der bürgerlichen Welt — das, was Kelsen 
die zu einer fiktiven Realitãt verdichtele Abstraktion nennt — 
auflõst. Marx zeigt, wie die kapitalistische Produktionsweise 
es nõtig macht, daU alie gesellschaftliche Arbeit in ihr 
ais P r i V a t arbeit erscheint und so der eigene gesellschaftliche 
Produktionszusammenhang den Kapitalbesitzern wie den Ar- 
beitern verborgen bleiben muB. Durch die Begriffe der gesell- 
schaftlichen Arbeit und des Tauschwertes, welch letzterer die 
gesellschaftliche Natur der Arbeit ebenso ausdrückt wie verbirgt, 
bewerksteiligt die Marxsche õkonomische Analyse die Aufhebung 
der Phantasmagorie eines selbstündigen Lebens der õkonomischen 
Erscheinungen und bringt, weit entfernt, die Produktionsverhâlt- 
nisse und Produktionskrâfte vom Menschen abzulõsen, beide erst 
in eine feste und exakt zu bezeichnende Relation zu menschlichem 
Handeln und Motiviertsein. Erst durch die õkonomische Moti- 
vation im ProduktionsprozeB erhalten die „Sachen" ihre Wirk- 
samkeit ais Produktivkrãfte und Produktionsverhãltnisse. So 
sagt wiederum Marx: „Eine Baumwollspinnmaschine ist eine 
Maschine zum Baumwollspinnen. Nur in bestimmten 
Verhâltnissen wird sie zu Kapital. Aus diesen 
Verhâltnissen herausgerissen, ist sie so wenig Kapital, wie Gold 
an und für sich Geld oder der Zucker der Zuckerpreis ist')." 

Aber man müfite ja das ganze „Kapitar* abschreiben, um 
allen MiBverstãndnissen zu begegnen, die in der Polemik Kelsens 
Hegen. Für unseren Zweck genügen wohl die gegebenen Hinweise, 
um deutlich zu machen, wie sehr die ganze Denkweise Kelsens 
an der von Marx und Engels vorbeigeht. Nun ist auch klar, daB 
der Unterschied von Regierung und Verwaltung gerade deshalb 
für den Marxismus so bedeutsam ist, weil er die Hypostasierung 
der õkonomischen Verhãltnisse sich eben nicht zu schulden 
kommen laBt, sondem weil er sie auflõst. Denn nun zeigt es 

sich, daB diese Hypostasierung eine notwendige Selbsttâuschung 
in der bürgerlichen Klassengeselischaft ist, welche den mensch- 
lich-gesellschaftlichen Charakter der õkonomischen Erscheinungen 

') K. Marx, „Lohnarbeit und Kapital", S. 25—26. 
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hinter den unpersõnlichen und anarchischen Zustand der Wirt- 
schaft, der einem Naturzustande gleicht, zurücktreten láfit. 
Dagegen muC mit der Beseitigung dieser Anarchie, das heiBt 
mit der ünterstellung der Produktion unter die Kontrolle der 
Gesellschaft, auch inimer mehr dieser Naturschein 
schwinden und ilir menschlich-gesellschaftlicher Charakter 
hervortreten. Imnier mehr wird aus einem ProzeB, der die Men- 
schen belierrscht, ein solcher, den sie beherrschen. Võllig mõglich 
wird dies aber erst durch Beseitigung der Klassengegensátze und 
durch die planmâBige Gestaltung der Produktion allein unter dem 
Gesichtspunkte des Bedarfes der Gesamtheit. Jetzt schwindet auch 
die letzte widerspruchsvoll scheinende Kategorie, der Tauschwert, 
an dessen Stelle die gesellschaftliche Wertung und Zuteilung 
treten. Die Produktion ist ganz und gar aus einem Mittel, mit 
welchem ein T e i 1 der Gesellschaft den anderen beherrscht, zu 
einem ProzeB geworden, durch den die Gesamtheit sich selbst 
erhâlt und befriedigt: dicRegíerungistVerwaltunggeworden. Das 
ist es, was E n g e 1 s an der auch von Kelsen zitierten Stelle meint, 
wo er von Saint-Simon sagt, dieser habe das gãnzliche Aufgehen 
der Politik in Okonomie vorhergesagt, und was er an anderer 
Stelle in den berühmten Worten zusammenfaBt: „Die eigene Ver- 
gesellschaftung der Menschen, die ihnen bisher ais von Natur und 
Geschichte oktroyiert gegenüberstand, wird jetzt ihre eigene freie 
Tat. Die objektiven fremden Mâchte, die bisher die Geschichte be- 
herrschten, treten unter die Kontrolle der Menschen selbst. Erst 
von da an werden die Menschen ihre Geschichte mit voliem Be- 
wuBtsein selbst machen, erst von da an werden die von ihnen in 
Bewegung gesetzten gesellschaftlichen Ursachen vorwiegend und 
in stets steigendem MaBe auch die von ihnen gewollten Wir- 
kungen haben. Es ist der Sprung der Menschheit aus dem Reiche 
der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit')." 

So also ist selbstverstãndlidi auch dem Marxismus nicht 
einen Augenblick zweifelhaft, was Kelsen glaubt gegen ihn ein- 

wenden zu müssen, daB „eine Beherrschung der Natur durch 

den Menschen nicht mõglich ist, ohne eine Beherrschung der 
Menschen durch sich selbst, das heiBt die Unteronlnung der 

') Fr. Engels, „Anti-Dühring" Seite 305—30C). 
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Menschen unter menschliche Ordnung" (S. 55—56). Im Gegenteil 
haben Marx und Engels ja uns gerade die õkonomisdie, das 
heifit aber gesellschaftliche Sphâre ais das Milieu erkennen 
gelehrt, durch welches erst alie und jede Naturbeherrschung 
mõglich wird. Aber auf dieses õkonomische Milieu kommt es 
eben an, oder in Kelsens Sprache, auf die Art der „Unterordnung 
der Menschen unter menschlicher Ordnung." Kelsen selbst weiÜ 
ja, daB nicht jede Unterordnung der anderen gleichen muB, 
indem er ais etwas von seinem Standpunkt Nebensâchliches so 
beilãufig hinzufügt; „Die ,Beherrschung' des Menschen muB 
natürlich nicht ausbeutende ,Knechtung' sein" (S. 56). Auch hier 
versandet also die ganze Kritik Kelsens in võllig leeren formalcn 
BegrifFen. Die „Unterordnung" der Menschen unter menschliche 
Ordnung umfaBt bei ihm ebenso die gemeinwirtschaftliche Ver- 
waltung wie die ausbeutende Knechtung, beides ist für Kelsen 
,,Beherrschung", und in solcher auf jede soziologische Charak- 
teristik verzichtenden Anschauungsweise mu6 freilich der Unter- 
schied von Regierung über Menschen und Verwaltung von 
Dingen ein Gedanke von „innerer Haltlosigkeit" werden. Denn 
in diesem leeren Begriffsraum einer ganz qualitãtslosen „Beherr- 
schung von Menschen" gibt es tatsâchlich keinen festen Punkt, 
an dem man einen Halt gewinnen kõnnte. 

Was die Auflõsung von MiBverstândnissen einer Theorie 
so erschwert, ist, daB es auch eine eigene Logik des MiBvcr- 
stândnisses gibt, durch welche es aus seinen "Feblern ein Systeni 
inacht, in dessen innerer Folgerichtigkeit sich das anfángliche 
MiBverstãndnis nun um so stârker verfestigt, weil es durch die 
I-ogik der Konsequenzen über die Mangelhaftigkeit des Ansatz- 
punktes getãuscht wird. So sahen wir hier, wie die Fehler- 
haftigkeit in der Auffassung der Bedeutung des Staatsbegriffes 
bei Marx erganzt und verstãrkt wird durch die falsche Theorie 
einer angeblichen Hypostasierung der õkonomischen Vorgãnge 
und einer I^slõsung derselben von den rechtlichen und politischen 
Erscheinungen — eine Anschauung, die für einen Marxisten ganz 
unvollziehbar ist, weil für ihn jeder õkonomische ProzeB zugleich 
eine Erscheinung des Rechts- und Staatslebens ist, und gerade 
ini Marxismus alie õkonomischen Vorgãnge ihren ideologischen 

* Uberbau haben. Nun bestãrkt sich diese sonderbare Auffassung 
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des Marxismus weiter noch bei Kelsen durch die Konsequenz, 
die ihm natürlich ais eine solche des wirklichen Sachverhaltes 
erscheinen muB, wahrend sie nur das Produkt seiner Irrtümer 
ist, daB in dieser Hypostasierung der Okonomie „die gedankliche 
Wurzel der für den Marxismus so charakteristischen ... Isolie- 
rung seiner politischen von seiner õkonomischen Theorie" 
gelegen ist. Von da aus hátten diese beiden Theorien schliefilich 
in jenen Gegensatz führen müssen, daB „die õkonomische Lehre 
von Marx zu einer straffen, kollektivistisch-zentralistischen 
Organisation der Wirtschaft, das heifit aber doch der vvirtschaf- 
tenden Menschen führt, wahrend die politische Doktrin offenbar 
einem anarchistisch-individualistischen Ideal zustrebt" (S. 55). 
Diese Folgerung ist so richtig wie ihre Prãmissen: der Wider- 
spruch zwischen dem, was Kelsen die õkonomische und die 
politische Lehre des Marxismus nennt, ist nur in der vollstãndig 
unzulânglichen Auffassung begründet, die Kelsen von der õkono- 
mischen Lehre des Marxismus im allgemeinen und von der 
materialistischen Geschichtsauffassung im besonderen hat, was 
wir im einzelnen schon genügend zu konstatieren Gelegenheit 
hatten. DaB sich Kelsen dabei leidcr auf eine — freilich nur bei 
den bürgerlichen Gelehrten — herrschende communis opinio über 
den „Materia1ismus" des õkonomischen Systems bei Marx und 
Engels berufen kann, macht die Sache nicht besser. Sie beweist 
nur, daB der Marxismus noch immer mehr kritisiert ais gekannt 
wird und daB man immer noch glaubt, sich durch eine genügend 
groBe Fülle von Zitaten aus den Werken von Marx und Engels 
das Studium ihres Lebenswerkes selbst ersparen zu kõnnen. Was 
aber die von Kelsen noch ôfter in seinem Buche vorgetragene 
Meinung über den Widerspruch eines õkonomischen Kollektivis- 
mus und eines politischen Anarchismus bei Marx und Engels 
betrifft, ein Gedanke, der nicht etwa bloB eine beilâufige Bemer- 
kung ist, sondem in den seine Kritik ais eigentliches Resultat 
ausmündet, so wurde dieses Ergebnis nicht nur mõglich durch 
die aufgezeigten MiBverstündnisse der õkonomischen Analyse und 
materialistischen Geschichtsauffassung bei Marx und Engels; 
sondem es gesellt sich noch dazu eine nicht genügend klare 
Vorstellung des eigentlichen Gegensatzes von Sozialismus und 
Anarchismus. Nur so konnte Kelsen den marxistischen Freiheits- • 
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begriff ais „anarchistisch" bloBstellen. Da hieiüber auch unter 
Sozialisten nicht immer die wünschenswerte Klarheit herrscht, 
•vvollen wir diesem Gegenstande nun eingehendere Würdigung 
2uteil werden lassen'). 

XV. 

Exkurs über den Anarchismus. 

I. Die Leugnung von Zwang, Gesetz und 

Autoritãt. 

DaB der Anarchismus nicht gleichbedcutend ist mit einer 
Lehre der absoluten Ordnungslosigkeit und võlliger 
Wilikür, gehõrt heute bereits zu den Feststellungen auch 

der gegnerischen gelehrten Kritik. DaB es nicht immer eine solche 
Einsicht gab, ja daB offenbar auch noch heute die verãngstigte 

*) Übrigens ist das von Kelsen mit so groBem Nachdruck vor- 
getragene Ergebnis der kritischen Analyse des Marxismus, daB in diesem 
eine theoretische evolutionistisch-kollektive mit einer agitatorisch revolu- 
tionâr-individualistischen Strõmung kãmpfe, wobei die letztere aus 
praktisch-politischen Gründen die Oberhand gewinne, nicht so neu, wie 
sie sich vorkommt. Bereits in der 1897 erschienenen ersten Auflage seines 
vielgelesenen Buches über „Sozialismus und soziale Bewegung" hat 
Sombart Seite 51 dargelegt, wie „der alte revolutionistische Adam 
alie Augenblicke wieder zum Vorschein kommt und der Theorie ein 
Schnippchen scblâgt." Und in der sechsten Auflage (1908) hãlt er diese 
Anschauuhg nicht nur aufrecht, sondem spricht ausd/ücklich und mit 
Genugtuung von einer „Zwei-SeeIen-Theorie" des Marxismus, die Jahin 
geht, „daB in Marx und Engels zwei Naturen, zwei Auffassungen vom 
Wesen der sozialen Betrachtung im Streit miteinander gelegen haben", 
die evolutionistische und die revolutionãre (S. 75—79). So weit sich 
diese gelehrte Legende nicht bereits aus unserer Erõrterung des Sinnes 
der Revolution und der Diktatur innerhalb der soziologischen Auffassung 
des Marxismus erledigt hat, wird sie noch durch die nachfolgende Unter- 
suchung über den eigentlichen Unterschied der anarchistischen und sozial- 
demokratischen Taktik ihre hoffentlich endgültige Erledigung finden. DaB 
davon abgesehen aber selbst der kühlste Theoretiker in seinen politischen 
Hoffnungen und Bestrebungen von leidenschaftlicher Ungeduld erfüllt 
sein kann, mag ein Widerspruch des Temperaments und Charakters über- 
haupt sein, nicht aber ein solcher der Theorie. Zwei Seelen wohnen nicht 
im Marxismus, auch wenn sie in Marx und nach ihm noch in vielen 
Marxisten wohnten und wohnen werden. 
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Popularmeinung des Bürgertums nicht ganz gebannt ist, die in 
dem Anarchismus nur die Aufhebung jeglicher Ordnung sieht, 
dafür spricht die bezeichnende Tatsache, daB Karl D i e h 1 in 
seinen vielbenützten Vorlesungen über „Sozialismus, Kommu- 
nismus und Anarchismus" es immer noch nõtig íindet, die Mei- 
nung ausdrücklich abzulehnen, „der Anarchismus stelle nur eine 
verbrecherische Sekte dar, der jedes soziale und politische Pro- 
gramm fehle^)." Aber im allgemeinen ist seit der für die Beurtei- 
lung des Anarchismus sehrjeinfluBreich gewordenen Schrift Rudolf 
Stammlers®) jetzt sogar anerkannt, daB auch der Anarchis- 
mus eine Theorie der gesellschaftlichen Ordnung ist, nur einer 
solchen, die den Rechtszwang leugnet und sich auf bloBe Konven- 
tion gründen will. Ob diese Unterscheidung zu Recht besteht 
oder nicht, wird uns noch zu beschãftigen haben. 

So unbestritten aber diese Feststellung ist, daB auch der 
Anarchismus eine gesellschaftliche Ordnungslehre ist, so allge- 
mein verbindet sich damit die Vorstellung, daB er jedenfalls 
den Zwang leugnet. Und indem man sich keine deutliche Vor- 
stellung davon macht, was diese Ablehnung des Zwanges bedeute, 
also gar nicht die Frage erhebt, was für e i n Zwang 
es ist, den der Anarchismus ablehnt, ob also nicht vielleicht 
der Begrifí des Zwanges hier ein besonderer ist, der durch 
das Wort Zwang schiechtweg nicht prãzis genug bezeichnet 
ist, entsteht jene Unklarheit der Anschauung, durch welche 
schlieBlich der Begriíf des Anarchismus immer wieder ais ein 
võllig widersprüchsvoller erscheinen muB. Denn eine Ordnung 
kann man sich letzthin ohne Zwang gegen Stõrung nicht denken. 
Die Ablehnung jedes Zwanges macht daher die Ernsthaftigkeit 
des Willens einer Ordnung auch beim Anarchismus verdüchtig. 
Und sicherlich ist dieser Widerspruch auch reichlich in der popu- 
lãren Agitation des Anarchismus und bei sehr vieien seiner 
fanatischen Anhanger vorhanden, wie ja überhaupt die strenge 
Durchdachtheit seiner Begriffe und Anschauungen nicht zu den 
Tugenden des Anarchismus gehõrt. 

Trotzdem aber ist es doch richtig, daB auch der Anarchis- 
mus eine Ordnung anstrebt und daher nicht den Zwang überhaupt 

') Karl Diehl, a. a. O., 3. Aufl. (1920), S. 96. 
') Rud. Stammler, „Die Theorie <les Anarchismus", Berlin, 1894. 
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ablehnt, sondem nur den aus der Klassengegen- 
sâtzlichkeit hervorgehenden Zwang einer 
Herrschaftsordnung. Der Anarchismus vertritt die 
Gesetzlosigkeit nur in dem Sinne, dafi er das Gesetz ais den 
protokollierten Machtwillen einer Klasse in der Gesellschaft gegen 
die andere verwirft. Die Ordnung dagegen, die sich aus der 
solidarischen Interessen- und Arbeitsgemeinschaft der durcli sie 
vereinigten Gesellschaftspersonen ergibt, die anerkennt er nicht 
nur ais solche und bezeichnet sie õfters sogar auch ais Gesetz, 
sondem sie ist er auch entschlossen, mit allen Machtmitteln der 
solidarischen Gesellschaft zu verteidigen. Es kommt also für das 
richtige Verstândnis des Anarchismus und, was davon abhângig 
ist, seines Verhâltnisses zum Sozialismus, wieder darauf an, 
nicht an bloB formalen Begrifíen zu haften und sich nicht bei dem 
Satz zu beruhigen, dafi der Anarchismus „den Zwang" ablehnt.. 
Vielmehr muB man fragen: welche Art von Zwang wird 
abgelehnt? Und diese Frage kann nicht mehr formal-juristisch 
beantwortet werden, sondem nur durch die Einsicht in die ver- 
schieden-soziale Natur, die der Zwang darstellt, je nachdem, ob 
er in einer Klassengesellschaft oder in einer klassenlosen aus- 
geübt wird. 

Sehen wir die Sache so an, dann ergibt sich, dafi eigentlich 
keiner der anerkannten anarchistischen Theoretiker den Zwang 
in der Gesellschaft verneint hat; und zwar gilt dies nicht etwa 
bloB von den Theoretikern der kommunistischen, sondem auch 
von denen der individualistischen Richtung. 

So leugnet Proudhon durchaus nicht die Regelung des 
sozialen Lebens durch Gesetze und sagt trotzdem von sich: 
„Obwohl durchaus ein Freund der Ordnung, bin ich doch in des 
Wortes ganzer Bedeutung Anarchist')." Er fragt: ,,Ist die Herr- 
schaft der Menschen über den Menschen gerecht? Jedermann 
wird antworten: Nein; über den Menschen herrschen darf nur 
fias Gesetz, welches Gerechtigkeit und Wahrheit sein solP)," 
Und diese beiden Worte bedeuten bei ihni keine blofie ethische 
Deklaration, sondem, wie besonders das letzte Kapitel des 

') P. J. Proudhon, „Was ist das Eigentum?" Übersetzt von A. F. 
Cohn, Berlin, 1896. 

') A. a. O. S. 23. 
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erwáhnten Werkes ausführt, die soziale kritische Erkenntnis, daB 
in einer Gesellschaftsordnung, die an Stelle der õkonomischen 
Ungleichheit die Gleichheit der Bedingungen des Wohistandes 
für einen jeden gesetzt hat, sich die Gesetze nicht mehr ais 
Machtbetãtigung von Menschen gegen Men- 
s c h e n darstellen, sondem ais die aus der Natur der 
Gesellschaft folgenden und durch wissenschaftliche Er- 
gründung derselben sich ergebenden RegelnihresBestan- 
d e s. „Alles vvas Gegenstand der Gcsetzgebung und Politik ist, ist 
Gegenstand der Wissenschaft, nicht der privaten Meinung; die 
gesetzgebende Gewalt gehõrt nur der methodisch anerkannten 
und bewiesenen Vernunft an ... Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit 
sind ebenso unabhãngig von unserer Zustimmung wie die mathe- 
matische VVahrheit. Das Volk ist der Wâchter des Gesetzes, das 
yolk ist die ausführende Gewalt. Jeder Bürger kann sagen, das 
ist wahr; das ist gerecht. Aber seine Uberzeugung verpflichtet 
nur ihn: damit die von ihm verkündete Wahrheit zum Gesetz 
werde, mufl sie anerkannt werden. Was ist nun ein 
anerkanntes Gesetz? Eine mathematische oder metaphysische 
Operaiion bestãtigen, eine Erfahrung wiederholen, eine Erschei- 
nung beobachten, eine Tatsache konstatieren. Die Nation allein 
hat das Recht zu sagen: wirbefehlenundordnenan *)." 
Man sieht, wie Proudhon eigentlich gar nicht in Zweifel zieht, 
dafl auch die anarchistische Gesellschaft eine Ordnung und 
Gesetze haben wird, die erzwungen werden kõnnen, sondem 
nur darauf aufmerksam machen will, daB dieser Zwang einen 
anderen Charakter hat wie der in einer Klassengesellschaft. Er 
verwandelt sich aus einem Zwang von Menschen gegen Menschen 
in einen Zwang der sachiichen Ordnung über alie, so wie auch 
das mathematische oder physikalische Gesetz einen Zwang gegen 
alie ausübt. Ein solches Gesetz, „das sich auf die Wissenschaft 
der Tatsachen und foiglich auf die Notwendigkeit selbst stützt, 
stõrt die Unabhãngigkeit nie')." Nebenbei bemerkt sehen wir, 
wie der bei Kelsen so wegwerfend behandelte Gedanke Saint- 
Simons vor der Verwandlung der Regierung über Menschen in 
eine Verwaltung von Sachen hier bei Proudhon in selbstündiger 

') A. a. O. S. 225. 
') A. a. O. S. 227. 
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Form wiederkehrt, wie er denn auch die ganze Gedanken- 
entwicklung des Sozialismus beherrscht. Diese Grundanschauung 
von der Ersetzung der Regierung durch Verwaltung schIieBt die 
Anwendung von Gewalt gegen den diese Verwaltung stõrenden 
Willen natürlich nicht nur nicht aus, sondem dies gehõrt ja 
gerade zur Verwaltung. Wohl aber beseitigt eine solche totale 
Anderung des Charakters der Ordnung zugleich die Anlâsse ihrer 
Stõrungen in einem solchen MaCe, daB letztere wirklich fast nur 
mehr pathologischer oder krimineller Natur sein dürften. In 
einem spãteren Werke illustriert Proudhon diesen gewandelten 
Charakter der neuen Zwangsordnung ais „Mutuallsmus". Die 
Frage ergeht an jeden, ob er die Regeln beachten will, „die allein 
nach der Natur der Dinge imstande sind," in weitestem Umfange 
den Wohlstand und die preiheit aller zu gewâhrleisten. Sagt er 
ja, so gehõrt er zur Geselischaft. „Sagst du nein, so bist du ein 
Wilder, Du hast dich von der Gemeinschaft der Menschen los- 
gesagt und bist verdachtig. Nichts beschützt dich. Bei der gering- 
sten Beleidigung kann dich der erste niederschlagen und man 
kann ihm hõchstens unnõtige Grausamkeit gegen ein wildes Tier 
zum Vorwurf machen')." Selbstverstãndlich kommt es uns, und 
zwar weder hier bei Proudljon noch spâter bei irgendeinem 
anderen Anarchisten, darauf an, auf die Art, wie sie sich die zu- 
künftige Gesellschaftsordnung gedacht haben, Gewicht zu legen, 
sondem nur darauf, zu zeigen, daB ihnen nie eingefallen ist, sich 
eine Geselischaft ohne die Mõglichkeit der Zwangsanwendung 
gegen Widerstrebende vorzustellen. Anarchismus bedeutet für sie 
Herrschaftslosigkeit, aber nicht Autoritãts- und Zwangslosigkeit. 

Ganz ãhnlich ist die Lehre Bakunins. Er findet es für 
notwendig, ausdrücklich zu erklãren, in welchem Sinne 
er Anarchist sein will: n u r in dem Sinne, weil er alie privi- 
legie r t e Gesetzesordnung beseitigen will. „Mit einem Worte, 
wir weisen alie privilegierte, patentierte, offizielle und legale 
Gesetzgebung, Autoritat und Beeinflussung zurück, selbst wenn 
sie aus dem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangen sind, da 
wir überzeugt sind, daB sie nur immer zum Nutzen einer domi- 
nierenden und ausbeutenden Minoritãt gegen die Interessen der 

») Proudhon, „Idée générale de Ia revolution en XIXe siècle", Paris 
i8si, S. 342—343- 
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ungeheueren geknechteten Majoritât sich wenden kõnnen. In 
diesem Sinne sind wir wirklich Anarchisten')."' Aber, lesen wir 
an anderer Stelle, „folgt hieraus, daB ich jede Autoritât zurück- 
weise? Dieser Gedanke liegt mir fern. Wenn es sich um Stiefel 
handelt, wende ich mich an die Autoritât des Schusters, handelt 
es sich um ein Haus, einen Kanal oder eine Eisenbahn, befrage 
ich die Autoritât des Architekten oder Ingenieurs. Für irgendeine 
Spezialwissenschaft wende ich mich an diesen oder jenen Ge- 
lehrten')." So also schon im tâglichen Leben. Aber auch im 
gesellschaftlichen Leben überhaupt gibt es eine Autoritât, die 
eine sichere Ordnung der Geselischaft verbürgt. „Die einzige 
groBe und allmâchtige, gleichzeitig natürliche und rationelle 
Autoritât, die einzige, die wir respektieren kõnnen, wird die des 
kollektiven und õííentiichen Geistes eir^er auf die Gleichheit und 
Solidaritât und die Freiheit und den gegenseitigen menschlichen 
Respekt ali ihrer Mitglieder gegründeten Gesellschaft sein®)." 

Ganz übereinstimmend damit, aber noch viel deutlicher 
heifit es ein anderes Mal: „So sehr ich auch ein Feind dessen bin, 
was man in Frankreich Disziplin nennt, so anerkenne ich gleich- 
wohl, daB eine gleiche, nicht automatische, aber freiwillige und 
durchdachte Disziplin, die vollstândig in Einklang steht mit der 
Freiheit der Individuen, immer notwendig ist und 
bleiben wird; und zwar jedesmal dann, wenn viele frei- 
willig vereinigte Individuen irgendeine gemeinsame Arbeit oder 
Aktion ausüben wollen. Diese Disziplin ist dann nichts anderes 
ais die freiwillige und durchdachte Übereinstimmung aller indivi- 
duellen Anstrengungen zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles. 
Im Augenblicke der Aktion, inmitten des Kampfes scheiden sich 
natürlich die Rollen je nach den von der ganzen Gemeinschaft 
gewürdigten und beurteilten Fâhigkeiten eines jeden: die einen 
leiten und befehlen, andere führen die Befehle aus ... In diesem 
System gibt es eigentlich keine Macht. Die Macht liegt 
in der Gemeinschaftlichkeit und wird der wahre 
Ausdruck der Freiheit eines jeden, die treue und ernstliche Ver- 

') M. Bakunin, „Gott und der Staat", übers. v. Max Nettlan, 
herausg. v. Prof. Grünberg, S. 38. 

») A. a. O. S. 35- 
») A. a. O. S. 42. 
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wirklichung des Willens aller; jeder gehorcht nur, weil der 
Führer ihm nur das befiehlt, was er selbst wilP)." 

Wenn diese für das Verstândnis des auch dem Sozialismus 
. eigenen Unterschiedes von Unterwerfung und Unterordnung 

unter eine'Ordnung bei Bakunin zunàchst nur auf die Disziplin 
des revolutionãren Kampfes bezogen erscheint, so ist doch kein 
Zweifel, daB er damit das Wesen einer Gesellschaftsordnung 
überhaupt charakterisieren will, deren Zwangsausübung nicht auf 
Herrschaft der einen über die anderen, sondem auf der Solida- 
ritât aller beruht. Es gibt also auch für den Anarchisten Gehorsam 
gegen Befehle und Gesetze, nur sind diese i n n e r 1 i c h anders 
geartet ais die heutigen Gesetze. Ausdrücklich bestâtigt dies 
Bakunin: „Was ist Freiheit? Was ist Sklaverei? Bestânde die 
Freiheit in der Empõrung gegen alie Gesetze? N e i n, insofern 
diese Gesetze natürliche, wirtschaftliche und soziale Gesetze sind, 
die nicht autoritar aufgezwungen werden, sondem i n den 
Dingen, den Beziehungen, den Situationen 
selbst liegen, deren natürliche Entwicklung sie ausdrücken. 
J a, insofern ais es politische und juridische Gesetze sind, die 
von Menschen anderen Menschen aufgezwungen werden, sei 
es mit dem Recht der Kraft willkürlich, sei es heuchierisch im 
Namen irgendeiner Religion oder metaphysischen Doktrin, sei es 
endlich kraft jener Fiktion, jener demokratischen Lüge, die man 
das allgemeine Stimmrecht heifit')." 

Freilich hat der Anarchismus schon in der bakunistischen 
Propaganda und seither fast immer bis in unsere Zeit den Kampf 
gegen jede Autoritât und Gesetzlichkeit derart zu bloBen Schlag- 
worten für die Urteilslosigkeit und reinen Machtinstinkte der 
Massen gemacht, daB daraus jenes phrasenhafte und wider- 
spruchsvolle Gebilde geworden ist, das eigentlich der Anarchis- 
mus* in Wirklichkeit ist: denn in seiner begriflflichen Form lebt 
er ja nur in den Büchern. Aber daB gerade dieser begrifílichen 
Form auch der Zwang gegen Widerstrebende nicht fremd ist, 

») M. Bakunin, „Das knutogermanische Kaiserreich und die soziale 
Revolution", gesammelte Werke I, Berlin 1921, S. 9—10. 

=) M. Bakunin, „Philosophische Betrachtungen über das Gottes- 
phantom, die wirkliche Welt und über den Menschen", Ges. Werke I, 
S, 215—216. 
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kann durch einen interessanten, literarhistorisch und geschichtlich 
bedeutsamen Umstand recht anschaulich gemacht werden. Denn 
nur so war es mõglich, daB Marx und Engels in ihrer aus detn 
inneren Kampf in der Internationale notwendig gewordenen 
Kritik des Bakunismus zeigen konnten, daB gerade aus diesem 
sich ais so „antiautoritár" aufspielenden Sozialismus eine 
geradezu herrische Betonung der Autoritãt sowohl im revolu- 
tionáren Kampf, vvie in der neu begründeten Gesellschaft 
hervorgehe*)." So heiBt es in den der Bakuninschen Bewegung 
dienenden ..Verõflfentlichungen der Gesellschaft des Volks- 
gerichts" in einem Artikel, der die Überschrift triigt „Grundzüge 
der sozialen Ordnung der Zukunft", daB nach dem Umsturz 
sofort alie Existenzmittel in gemeinsames Eigentum genommen 
werden. Es wird die allgemeine Arbeitspflicht verkündet, 
die Gründung von Arbeitervereinigungen (Artels) verfügt und 
ein Arbeitsplan entworfen. Im Verlaufe einer gewissen Zeit „muB 
jeder einzelne nach seiner Wahl in dieses oder jenes Artel ein- 
treten ... Alie, die vereinzelt bleiben und sich ohne hinreichenden 
Grund an keine Arbeitergruppe angeschlossen haben, haben .kein 
Recht auf Zutritt zu den gemeinsamen Speisesãlen oder den 
gemeinsamen Schlafsãlen oder zu irgendwelchen der Befriedigung 
der Lebensbedürfnisse der Arbeiterbrüder dienenden Gebãuden 
oder zu solchen, die zur Aufbewahrung von Produkten, Materi- 
alien, Lebensmitteln oder Werkzeugen für die einzelnen Abtei- 
lungen der Arbeitergesellschaft bestimmt sind: mit einem Wort, 
wer ohne genügenden Grund keinem Artel angehõrt, bleibt ohne 

Existenzmittel. Alie StraBen, alie Verkehrsmittel sind ihm ver- 
schlossen: es bleibt ihm kein anderer Ausweg ais Arbeit oder 
Tod»)." 

Ebenso lesen wir bei K r o p o t k i n in bezug auf die- 
jenigen, welche die auf der freien Assoziation der fõderierten 
Produktionsgruppen gegründete Ordnung stõren wollen: „Da 
Ihr Euch unter besondere Bedingungen stellen und die Reihen 

') Vgl. hiezu die Streitschrift von K. Marx „Ein Komplott gegen 
die internationale Arbeiter-Assoziation" (1874), neu herausgegeben unter 
dem Tifel „Karl Marx oder Bakunin?" Stuttgart 1920, und Fr. Engels 
nDie Bakunisten an der Arbeit". 

*) „Marx oder Bakunin?" S. 64. 
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der Genossen meiden wollt, so ist sehr wahrscheinlich, dafl Ihr 
dies in Eurcn tSglichen Beziehungen zu den andem Bürgern zu 
fühlen bekommen vverdet. Man wird Euch betrachten wie ein 
Gespenst aus der bürgerlichen Geselischaft und Euch fliehen .. 
Es ist für Kropotkin gar keine Frage, daS die Solidaritát der 
Gruppcngenossen in den nach selner Meinung seltenen Fàllen 
bõswilliger oder unvernünftiger Stõrung der Ordnung auch zu 
Zwangsmitteln greifen wird, die freilich durchaus nicht denen 

des heutigen Strafrechtes áhneln müssen. Darüber wird noch 
einiges zu sagen sein. 

Steht es so bei den kommunistischen Anarchisten, so ist 
es sehr interessant, zu sehen, daB die Stellung der individualisti- 
schen Anarchisten in bezug auf die Zulassung eines Zwanges bei 
Aufrechthaltung der sozialen Ordnung noch viel entschiedener ist. 

Max S t i r n e r bekãmpft den Staat nicht im Namen der 
Freiheit, sondem der Eigenheit. Dieser für das Verstãndnis des 
Verhãltnisses von Sozialismus und Anarchismus grundlegende 
Begriff wird uns noch beschãftigen. Für die bloBe Freiheit ais 
eine noch bürgerliche Vorstellung hat Stirner nicht viel übrig. 
„Ich habe gegen Freiheit nichts einzuwenden, aber ich wünsche 
Dir mehr ais Freiheit; Du müBtest nicht bloB los sein, was Du 
nicht willst, Du müCtest auch h a b e n, was Du willst, Du müBtest 
nicht nur ein „F r e i e r", Du müBtest auch ein „E i g e n e r" 
sein')." Um diese Eigenheit zu wahren, tritt an die Stelle des 
Staates bekanntlich der Verein der Egoisten. Aber damit hõrt ini 
Sinne Stirners durchaus nicht eine etwaige Zwangsregelung auf. 
„Es wãre tõricht, zu behaupten, es gabe keine Macht über der Mei- 
nigen. Nur die Stellung, welche Ich Mir zu derselben gebe, wird 
eine durchaus andere sein, ais sie im religiõsen Zeitalter war»)," 
wozu nach Stirner auch unsere Zeit mit ihrem Dogma von der 
„Heiligkeit des Gesetzes" gehõrt. Zwar klingt es sehr „anar- 
chistisch", wenn Stirner sagt: „0b Ich Recht habe oder nicht, 
darüber gibt es keinen anderen Richter ais Mich selbst. Aber 
es bedeutet dieser Satz doch nur eben die geãnderte i n n e r e 
Stellungnahme des einzelnen zum Begriflfe des Rechtes, in dem dieses 

1) p7 Kropotkin, „Die Eroberung des Brotes", Eerlin 1920, S. 120. 
») Max Stirner, „Der Einzige und sein Eigentum" (Reclam) S. 184. 
>) A. a. O. S. 21S—216. 
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nicht mehr ais eine ihin fremde, âuBerliche oder gar geheimnis- 
voll über ihn stehende heilige Macht angesehen wird, keineswegs 
aber daB eine tatsiichliche Bindung damit geleugnet wird. Denn 
sofort fügt Stirner hinzu: „Darüber nur kõnnen Andere u r t e i- 
1 e n u n d r i c h t e n, ob sie meinem Rechte beistimmen und 
ob es auch für sie ais Recht bestehe^).'* Das „Recht aller", 
das „Recht der Menschheit" verwirft Stirner auch nur insofern 
es ein Mittel sein soll, den einzelnen im Namen einer nicht 
auch ihn anfassenden Gemeinschaft zu vergewaltigen. „Nicht 
ais ein Recht aller werde ich es verteidigen" (also doch v e r- 
t e i d i g e n), „sondern ais m e i n Recht.. Es ist daher auch 
ganz falsch, zu meinen, daB der „Verein der Egoisten" eine nur 
lose Gruppe darstellt, da doch der Einzige alies darf, was er 
will. Ganz im Gegenteil sieht Stirner die Sache an. „Werde ich 
in irgendeiner Gesellschaft eine so ungemessene Freiheit des 
Dürfens finden? Allerdingsnei n." Und wenn der Anhãnger 
des Staates darauf triumphierend meint, also kame alies aufs 
Alte hinaus, antwortet Stirner: „Mit nichten! Es ist ein anderes, 
ob Ich an einem Ich abpralie oder an einem Volke, einem Allge- 
meinen")." Ganz deutlich sieht man hier, daB es für Stirner vor 
aliem darauf ankommt, nicht die Zwangsordnung selbst zu 
leugnen, sondem ihren gânzlich geãnderten Charakter aufzu- 
zeigen, den sie nach Beseitigung der bestehenden sozialen 
Klassenorganisation und der aus ihr hervorgegangenen Staats- 
ideologie eines „allgemeinen" Gesetzes annehmen wird. Und nun 

versteht man erst ganz die folgenden Sãtze, die ein helles Licht 
auf die Stellung des konsequentesten Anarchisten zur Frage des 
„Zwanges" werfen: „Es ist ein Unterschied, ob durch eine 
Gesellschaft meine Freiheit oder meine Eigenheit beschrãnkt 
wird. Ist nur jenes der Fali, so ist sie eine Vereinigung, 
ein Übereinkommen, ein Verein; droht aber der Eigenheit Unter- 
gang, so ist sie eine Macht für s i c h, eine Macht über 
Mir . . . In bezug aber auf die Freiheit unterliegen 
Staat und Verein keiner wesentiichen Ver- 
schiedenheit. Der letztere kann ebensowenig entstehen ofler 

") A. a. O. S. 219. 
') A. a. O. S. 219. 
') A. a. O. S. 247. 
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bestehen, ohne daB die.Freiheit auf allerlei Art 
b e s c h r ã n k t w c r d e, ais der Staat mit ungemessener Frei- 
heit sich vertrâgt. .. Allerdings wird der Verein sowohl ein 
grõfieres MaB von Freiheit darbieten, ais auch namentlich darum 
für ,eine neue Freiheit' gehalten werden dürfen, weil man durch 
ihn aliem dem Staats- und Gesellschaftsleben eigenen Zwange 
entgeht; aber der Unfreiheit und Unfreiwillig- 
keit wird er gleichvvohl noch genug enthalten. 
Denn sein Zweck ist eben nicht — die Freiheit, die er im Gegen- 
teil der Eigenheit opfert, aber auch nur der Eigenheit')." Man 
kann wohl die Tatsache, da6 auch die „anarchistische" Gesell- 
schaftsordnung selbst in ihrer individualistischesten Form eine 
Zwangsordnung sein wird, nicht drastischer ausdrücken, ais daB 
man, wie Stirner dies tut, von ihr sagt, daB sie bezüglich der 
VVillkür des einzelnen sich nicht anders verhalten werde ais 
der Staat. 

Endlich Benjamin Tucker. In einem Propagandavortrag, 
bestimmt, das Wesentliche seiner Lehre auseinanderzusetzen, 
sagt er: Man wird uns fragen, „was soll geschehen mit jenen 
Individuen, welche zweifellos fortfahren werden, das soziale 
Gesetz zu verletzen, indem sie ihre Nachbarn angreifen? Die 
Anarchisten antworten, daB die Abschaflfung des Staates eine 
flefensive Vereinigung bestehen lassen wird, die nicht lãnger auf 
einer zwangsweisen, sondem auf einer freiwilligen Basis beruhen 
und die den Angreifern m i t allen sich nõtig erweisenden Mitteln 
cntgcgentreten wird. ,Aber das ist das, was wir jetzt haben', 

ist die Entgegnung. ,Sie wollen also im Grunde nur eine 
.\nderung des Namens.' Nicht so schnell, bitte. Kann auch nur 
einen Augenblick ernstlich behauptet werden, daB der Staat, selbst 
wie er hier in Amerika existicrt, eine rein defensive Einrichtung 
ist? Sicherlich nicht, ausgenommen von jenen, die von dem 
Staate nur seine handgreiflichste Kundgebung sehen — den 
Polizisten an der StraBenecke... Untersuchen Sie die Gesetz- 
bücher. — Sie werden finden, daB gut neun Zehntel aller be- 

stehenden Gesetze dazu dienen, nicht jenes fundamentale soziale 
Gesetz durchzusetzen, sondem dazu... kommerzielle, industrielle, 

') S. 360. 
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finanzielle und Eigentumsmonopole zu schaffen und zu erhaltcn, 
die die Arbeit eines groBcn Teiles des Ertrages berauben, welche 
sie bei einer vollkommenen freien Macht erhalten würde')." 
Aus der unprázisen Sprache Tuckers in klare Begriífe übersetzt 
meint er aiso, aa6 nur dann von einer defensiven Vereinigung 
die Rede sein kann, die den Staat ablõst, wenn sie statt auf 
Klassengegensatz auf õkonomische Solidaritãt gegründet ist, die 
an Stelle der „zwangsweisen Basis", daB heiBt der von einer 
herrschenden Klasse gesetzten Ordnung eine freivvillige, also 
auf die Interessensolidaritãt der Gemeinschaftsangehõrigen ge- 
gründete Ordnung setzt. Und so schlieCt auch Tucker mit jener 
schon vorhin zitierten Stelle Proudhons, in welchcr dieser den 
diese Ordnung Stõrenden androht, daB sie wie Wilde aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen und behandelt werden würden^). 

In seinem Hauptwerke „Instead of a book. A fragmentary 
exposition of philosopliical anarchism" (New York 1893) findet 
sich der gekennzeichnete Standpunkt noch deutlicher ausgepragt. 
Leider konnte ich mir das Buch selbst nicht verschaffen. Aber 
Dr. Paul Eltzbacher hat in seinem sehr objektiv referierenden 
Buche „Der Anarchismus" (Berlin 1900) so ausführliche Aus- 
züge aus diesem Buche gegeben, daB dieselben den Charakter 
der çjanzen Lchre Tuckers deutlich machen. Demnach lehrt dieser 
Andrchist; „Widerstand gegen einen fremden EingriflF ist nicht 
selbst Eingriff, sondem Verteidigung. Es ist auch gerechtfertigt, 
solche EingriíTe zu verhindern. Dabei ist es gleichgültig, ob 
dieser Widerstand von einem einzelnen gegen einzelne erfolgt 
oder von der Gemeinschaft gegen einen Verbrecher zur Unschiid- 
lichniachung desseiben. Es werden daher auch in der anarchisti- 
schen Ordnung Rechtsnormen gelten, das heiBt Normen, die auf 
einem allgemeinen Willen beruhen, und deren Befolgung 
mit allen Mitteln erzwungen wird, auch mit 
Gefângnis, Folter und Todesstrafe. Gegenüber der Verletzung 
der Person oder ihres anerkannten Eigentums sind die Anar- 
chisten entschlossen, zunãchst die Ursachen solchcr Verletzungen 
unmõglich zu machen; aber ,wir schrecken ihnen gegenüber auch 

') B. Tucker, „Der Staat in seiner Beziehung zum Tndividuum". 
Berlin-Baumschulcnweg 1908, S. 9—10. 

') A. a. O. S. 13. 
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vor keiner Gewaitinafiregel zurück, die durch Vernunft und 
Umstãnde geboten erscheint'. ,Der Anarchismus erkennt das 
Recht zur Verhaftung, Verfolgung, Verurteilung und Bestrafung 
des Übeltâters an.' Damit wird keine Herrschaft ausgeübt, denn 
Herrschaft ist die Unterwerfung eines friedlichen Menschen unter 
einen fremden Willen. Dagegen diese Verfolgung ist die Abwehr 
und Unterwerfung eines aggressiven, in den vcreinigten Willen 
seiner Genossen eingreifenden Menschen. ,Es gibt keinen Grund- 
satz unseres Gesellschaftslebens, der uns verbõte, uns gegen einen 
Eingrilf auf jede Art zu verteidigen.' über alie derartigen Fâlle 
urteilen Schwurgerichte, aber nicht nach einem starren Gesetz, 
sondem unter freier Findung des Rechtes für jeden einzelnen 
Fair)." 

Die richtige Einsicht, dali der Begriff der Anarchie nicht 
Unordnung bedeute, sondem nur Herrschaftslosigkeit, ist also 
dahin zu erweitern, daB er auch den Begriff einer 
Zwangsordnung des gesellschaftlichen Le- 
bens nicht nur nicht ausschlieCt, sondem ein- 
schlieCt, blofi daB er eben die soziologische 
Anderung dieses Zwangscharakters lehrt, in- 
folge vvelcher die ihm unterstellten Personen ihn nun nicht mehr 
ais Zwang empfinden. Wenn die Anarchisten „das Recht" und 
,,das Gesetz" negieren, so ist es immer das Recht und Gesetz 
einer Klassengesellschaft, so ist es immcr jene Art der gesell- 
schaftlichen Normicrung, die an den einzelnen ais ein ihm 
Fremdes, seinen Lebensinteressen Feindliches herantritt. Dies * 
haben wir bereits bei Bakunin und Stirner gesehen und so lesen 
wir geradezu vorbildlich bei Kropotkin: „Das Gesetz ist ein 
verhaltnismãBig modernes Produkt; denn die Menschheit bestand 
Jahrhunderte und aber Jahrhunderte ohne ein geschriebenes Ge- 
setz ... Die Beziehungen der Menschen untereinander waren zu 

jener Zeit nach Gewohnheiten und Gebrãuchen geregelt, welche 
die dauernde Wiederholung ehrbar macht und welche sich 
jeder in seiner Kindheit aneignete ... Aber sobald die Gesellschaft 
sich mehr und mehr in zwei feindliche Klassen zu spalten begann 

— eine, die ihre Herrschaft über die andere festzusetzen, die 

») P. Eltzbacher, a. a. O. S. 167—168, S. 179—180. 
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andere, die sich derselben zu entziehen sucht — begann der 
Kampf. Der Sicger von heute beeilt sich, die vollbrachte Tatsache 
umwandelbar zu gestalten ... Das Gesetz tritt auf, gesegnet von 
den Pfaffen, die Waífen der Krieger zu seinen Diensten*)." 
D i e s e s, Gesetz negieren die Anarchisten, d i e s e s Recht, das 
einnial H ò 1 d e r 1 i n so treffend „die Gesetzesdespotie, die 
Ungerechtigkeit in Rechtsform" genannt hat, von der er mit 
Bitterkeit hinzufügt, daB sie „der Sohn des Nordens ohne 
Widervvillen" trage. Denn wenn der Orientale seine Despotie 
der Willkür aus einer Art Huldigungstrieb auf sich nimmt, 
so giaubt man im Norden „an das reine freie Leben der 
Natur zu w^enig, um nicht mit Aberglauben am Gesetzlichen 
zu hãngen')." Diese widerspruchsvolle Erscheinungsform von 
Gesetz und Recht also bekãmpfen die Anarchisten, nicht aber 
gesetzb'che und rechtliche Bindung überhaupt, die sie im Gegen- 
teil ais einen AusfluC wirklicher Gerechtigkeit und SoHdaritãt 
erst sozial verwirklichen wollen'). 

') P. Kropotkin, „Worte eines Rebellen" (t)bers. v. P. Ramus), Wíen 
1922, S. 150, 158. 

') Hõlderlin, „Hyperion", Gesammelte Werke (Diederichs), I. Bd. 
S. 188. 

') In dieser Hinsicht ist die Darstellung der anarchistischen Lehren 
durch P. Eltzbacher sehr aufschluBreich. Der Autor hat sich zur 
Aufgabe gestellt, die Fülle der anarchistischen Lehren in eine übersicht- 
liche tabellarische Form zu bringen, indein er sie nach einzelnen Gesichts- 
punkten (Stellung zum Recht, Stant, Eigentum, Gewalt) ordnete. Und 
so untcrscheidet er nomistische und anomistische Lehren, je nachdem sie 
das Recht (worunter er eine, Norm versteht, die allgemein beobachtet 
werden soll und hinter der eine Macht steht, die Befolgung zu sichern 
{S. 25]), anerkennen oder nicht. Und da ist es interessant, daB er ru 
den nomistischen Lehren alie anarchistischen Lehren zâhlen muB, nur mit 
Ausnahme derer von Godwin, Stirner und Tolstoi (S. 249). Bezüglich 
Stirners ist Eltzbacher jedenfalls, wie wir gesehen habcn, im Unrecht. 
Er hat die ideologische Verneinung des Rechtes ais einer selbstãndigen 
Macht über den einzelnen identifiziert mit der Ablehnung des Rechtes 
ais einer zwischen den Individuen bcstehenden, aus ihrem gemeinsamen 
Willen hervorgegangenen und sie bindenden Norm. Was Godwin 
betrifft, so klingen allerdings seine Worte so, ais ob er das Recht und 
das Gesetz überhaupt verwerfen wollte. Aber tatsachlich zeigt sich bei 
eingehenderer Würdigung, daB seine Mcinung inhaltlich nicht von der 
zum Beispiel Proudhons verschieden ist, den Eltzbacher zu den Nomisten 
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Um (lies recht deutlich einzusehen, muB man sich nur 
endlich eininal klar machen, claB der Zvvang einer Zwangsordnung 
des sozialen Lebens doch durchaus nicht bloB auf die Weise 
durchgeführt werden muB, in welcher er h e u t e, das heiBt in 
einer auf Klassengegensatz beruhenden Gesellschaft vor sich 

zãhlt. So wie dieser will aitch Godwin die Ordnung der Gesellschaft 
anstatt auf starre Gesetze auf die freie, lebendige, von den Gemeinschafts- 
genossen in jedem einzelnen Falle zu findende Rechtsübung gründen. 
Darum kennt auch Godwin Gerichte und sagt von ihnen sogar: ,JDie 
gerichtlichen Entscheidungen, die unmittelbar nach Abschaffung des 
Rechtes ergingen, würden freilich von den früheren nicht sehr ver- 
schieden sein" (a. a. O. S. 39). BloB ais ein Idealbild einer fernen 
Zukunft spricht Godwin vou einer Zeit, wo auch die Gerichte schlieBlich 
aufhõren kõnnten zwar nicht zu existieren (was Eltzbacher offenbar 
übersehen hat), aber doch zu entscheiden, sondem sich mit Raterteilung 
begnügen kõnnten, da dann die Vernunft für sich allein zureichender 
Bestimmungsgrund für jeden geworden sein wird. Selbst dann also würde 
das Recht ais allgemeine Vernunft herrschen. Aber dies ist ein Zukunfts- 
traum selbst über die von Godwin geforderte anarchistische Gesellschaft 
hinaus. Der ..Anomismus" Godwins bedeutet also nichts anderes ais die 
Ablehnung einerseits des auf Klassengewalt gegründeten historischen 
Rechtes, andererseits aber auch für die neue klassenlose Gesellschaft die 
Ablehnung jeder starren Gesetzgebung und Ersetzung derseiben durch 
freie Rechtsfindung. Daher die zentrale Stellung des Gerechtigkeits- 
gedankens bei Godwin. Dasselbe gilt endlich auch für Tolstoi, nur daB 
bei ihm die Nãchstenliebe an die Stelle der Gerechtigkeit tritt. Allerdings 
kann man Tolstoi vielleicht wegen seiner absoluten Verwerfung jeglicher 
Gewalt im sozialen Verkehr, auch jener, mit der das Unrecht und die 
Gewalt selbst bekãmpft werden soll, ais den einzigen wirklichen Anomisten 
betrachten. Aber in dieser Beziehung ist Tolstoi eigentlich nicht mehr 
bloB zu den Anarchisten, das heiBt zu den Gegnern bloB der Herrschafts- 
ausübung zu zãhlen, sondem bildet eine Richtung für sich, die eigentlich 
gar keine soziale Ordnung kennt, sondem nur die Gesinnung der ein- 
zelnen, aus deren rechter, religiõser Art sich ein Zusammenleben ergibt. 
..Wollte nur jedermann nach dem MaBe seiner Krãfte die Wahrheit 
bezeugen, die er kennt, oder wenigstens die Unwahrheit nicht ais Wahrheit 
verteidigen, so würden sich noch in diesem Jahre 1893 Verãnderungen 
zur Einsetzung der Wahrheit auf Erden vollziehen, die wir auf Jahr- 
hunderte hinaus nicht zu trãumen wagen" („Das Reich Gottes ist in 
Euch", R. Lõwenfeld, Stuttgart 1894. S. 486—487). Darum kann und will 
Tolstoi auch über die Art dieser bloB auf die christliche Duldung und 
Nãchstenliebe gegründeten Gesellschaft keinerlei Auskunft geben. Die 
neue Lebensordnung wird aus diesen Prinzipien selbst sich gestalten 
(a. a. O. S. 372-373)- 
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geht, in welcher die Rechtsordnung wirkiich ein Zvvang für 
ganze, durch sie in ihren gesellschaftlichen Interessen 
verkürzte Bevõlkerungsteile ist. Worin besteht denn überhaupt 
der „Z\vang" der Rechtsordnung? Zum geringsten Teile darin, 
dafi jemand direkt gezwungen wird, irgend etwas zu tun, zuineist 
nur darin, daB er veranlaBt wird, von einer gewissen, ihm sonst 
erwünschten Handiungs- oder Unterlassungsvveise abzuiassen. 
Der Rechtszwang bewirkt die Vollziehung gewisser vom Rechte 
gebotener Leistungen, respektive die Unterlassung verbotener 
Handlungen einerseits durch Verhângung von Strafen für den 
Ungchorsam, andererseits durch Exekution, das heiBt durch 
VoIIzug einer staatlichen Ersatzleistung aus den Mitteln des 
Schuldners. Beide Formen der Zwangssicherung der Rechts- 
ordnung sind auch in einer anarchistischen Ordnung nicht nur 
mõglich, sondem sogar in ihrem Begriífe einer durch das ver- 
einigte, solidarische Interesse aller sich erhaltenden Ordnung 
enthalten. Blofi der Charakter der Zwangsmittel hat sich entspre- 
chend der Kullurhõhe dieser Gesellschaftsordnung gewandelt. 
Wir kennen ja heute auch nicht niehr die Strafníittel der C. C. C., 
der peinlichen Haisgerichtsordnung Karls V., ohne welche die 
damalige fortschrittliche Jurrsprudenz — und die Carolina war 
ein Fortschritt — sich gewiB eine zwangsweise Durchführung 
des Rechtes nicht zu denken vermochte. Aber es bleibt Strafe, 
ob man den einer Sozialordnung Zuwiderhandeinden einsperrt 
oder ob man ihn von dein Genusse der Gesellschaft aussperrt'). 

') Sehr treffend hat Georg S i m m e 1 im 3. Kapitel seiner 
„SozioIogie", in welchem er die Formen der Über- und Unterordnung 
bespricht, darauf aufmerksam gemacht, daB darin eigentlicli alie Zwangs- 
formen der Unterordnung glcich sind, so „tyrannisch" oder „despotisch" 
sie auch sein mõgen, daB in ihncn auf Seite des Unterworfenen stets ein 
MaB von Freiheit verblcibt, mit welchem dieser das Übel der Unter- 
wcrfung eher auf sich nimmt ais das grõBere, das ihm bei Widersetz- 
lirhkeit gewiB ist. „Es ist", sagt Simmel, „die Ausschaltung jeglicher 
Spontaneitãt innerhalb eines Unterordnungsverhãltnisses in Wirklichkeit 
seltcner, ais die populãre Ausdrucksweise schlieBen lãBt, die mit den 
Bcgriffen des „Zwanges", des „Keine-\Vahl-habcns", der „unbedingten 
Notwendigkeit" schr íreigebig ist... Cenau angeschen, vernichtet das 
Über- und Unterordnungsverhãltnis die Freiheit des Untergeordneten nur 
«m Falle von unmittelbaren physischen Vergewaltigungen; sonst pflegt 
er nur einen Preis, den wir nicht zu zahien geneigt sind, für die Reali- 
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Uncl solange ein Mitglied der Gesellschaft in ihrem Verbande 
bleibt und bleiben will, wird es irnmer mit seinem Besitze für 
Schaden und für Nichteinhaltung geschlossener Vertrüge haftbar 
gemacht werden kõnnen. Wird es nicht Forderungen gegen die 
Gesellschaft haben, Ansprüche auf Güterbezug, auf Benützung 
der wissenschaftlichen und Kunstinstitute, Besuch der Theater 
usw., und ist das keine Exekution, wenn ihm die Gesellschaft 
solche Forderungen beschiagnahnit oder ihm solche Genüsse 
sperrt, bis es seinen Verpflichtungen nachgekommen ist? Es ist 
aber doch sichtlich eine ganz andere Art des Zwanges ais in der 
bestehenden Rechtsordnung, weil die Anwendung eines solchen 
Zwanges sich ais blofie MaCregel eines den Gesellschaftsgenossen 
gemeinsamen Verwaltungsinteresses darstellt, das lieiBt die 
Aufrechthaltung einer Ordnung anstrebt, in der selbst kein 
Interessengegensatz besteht, sondem die im einzeinen Falle nur 
durch Unverstand, Leidenschaft oder Kriminalitãt eines einzeinen 
gesiõrt wird. Selbstverstündlich kann sich auch in dieser Ordnung 
ein neuer, uns noch unbekanntcr Interessengegensatz heraus- 

bilden, der eine neue unsoiidarische Gruppierung der Gesell- 
schaftsmitglieder veraniafit. Dann wird auch diese Gesellschaft 

vor ein neues soziales Problem gestellt sein, das uns aber heute 
noch gar nicht beschãftigen kann^). 

sierung der Freiheit zu fordern und kann der Umkreis der ãuBeren Be- 
dingungen, in dem sie sich sichtbar realisiert, mehr und mehr verringern, 
aber auBer in jenem Fali physischer Übergewait niemals bis zu vôlligem 
Verschwinden" (S. 135). Diese mit bei Simmel gewohnter Meisterschaft 
psychologischer Analyse gewonnene Einsicht in die Relativitãt des Zwanges 
illustriert zugleich unsere im Text vertretene Ansicht, daB Zwang und 
Freiheit die beiden untrennbaren Bestiinmungsstücke j e d e r soziaien 
Ordnung sind, und daB es allein deren konkrete historisch-soziologische 
Beschaffenheit ist, die ihr gegenseitiges Verhaltnis bestimmt. 

') Es ist in diesem Zusammenhange vielleicht auch nützlich, darauf 
aufmerksam zu machen, daB ja schon innerhalb der heutigcn Rechts- 
ordnung theoretische und praktische Bestrcbungen genug bestchen, den 
Charakter der Strafe aus einem Hcrrschaftsakt der Bestrafung in einen 
reinen soziaien Verteidigungs- und Erziehungsakt umzuvvandein, nur daB 
dieses Streben freilich von sehr wenig Erfolg begleitet sein kann, solange 
in der Rechtsordnung selbst so viele Anlãsse liegen, die Rechtsunter- 
worfenen strafbar werden zu lassen. Wenn man dem Hungerndcn ver- 
bietet, sich Nahrung zu nehmen, so wird alie „Erziehung" im Gefãngnis 
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2. Rechtsordnung und Konventionalordnung. 

Viel zu dem grundlegendcn MiBverstândnis des anarchisti- 
schen Gesellschaftszieles ais einer nicht nur herrschaftslosen, son- 
dem auch zwangslosen Sozialordnung hat die Begriffsbestimmung 
beigetragen, welche R u d. S t a m m 1 e r in seiner kritischen 

ihn nicht davor bewahren, „rückfâllig" zu werden, sobald er arbeits- und 
besitzlos ist und nichts zu essen hat, was er „rechtlich" essen dürfte. 
Hier hilft nur eine Anderung des Rechtes selbst in dem Sinne, daB es 
nicht mehr mõglich ist, daB irgendein Mensch, wenn er sich „rechtlich" 
verhãlt, eben verhungern muB. „Eine gut geordnete Gesellschaft", schreibt 
bereits der erste deutsche Kommunist Wilhelm Weitling, „kennt weder 
Verbrechen noch Gesetze und Strafen. Alies, was wir heute Verbrechen 
nennen, sind Folgen der gesellschaftlichen Unordnung. Schaffen wir diese 
Unordnung weg, so bleibt nur noch ein natürlicher Rest menschlicher 
Krankheiten und Schwâchen; diese beseitigt man aber nicht durch 
Gesetze und Strafen, sondem durch Heilmittel." Und so verlangt Weitling 
die Ergânzung der neuen sozialen Ordnung durch eine soziale Schul- 
ordnung und durch eine „philosophische Heilkunde" (W. Weitling, „Garan- 
tien der Harmonia und Freiheit", herausg. v. F. Mehring, S. 190). Wir 
sehen, auch Weitling ist „Anarchist" und in dieseni Sinne kann man 
die ganze sozialistische Literatur zu den Anarchisten rechnen, ja sogar 
viele bürgerliche Reformer des geltenden Strafrechtssystems, welche sich 
bereits zu der Erkenntnis durchgearbeitet haben, daB ein groBer Teil der 
bestehenden Kriminalitãt nicht nur die Folge der sozialen Verhãltnisse, 
sondem auch der bestehenden Gesetze und ihrer starren Anwendung 
sind. Wie viele „Verbrecher" müssen zum Beispiel unter einer Gesetz- 
gebung entstehen, welche den Diebstahl ais Übertretung bestraft, wenn 
der Wert der gestohlenen Sache 4999 Kronen betrãgt, dagegen ais Ver- 
brechen, wenn er 5001 Kronen ausmacht. Wie viele, die in der Kriminal- 
statistik ais Verbrecher der õffentlichen Gewalttâtigkeit fungieren, sind 
durchaus redliche, oft sogar ethisch wertvolle Menschen, die gerade 
deshalb sich einmal in einer temperamentvollen Aufwandlung haben 
hinreiBen lassen, der Amtshandlung eines vielleicht stupiden oder von 
seinem Machtdünkel besessenen Amtsorganes Widerstand zu leisten, ganz 
zu schweigen von den bei politischen Kundgebungen sich ereignenden 
ZusammenstõBen mit Polizei oder Gendarmerie. Man muB durchaus der 
Meinung eines so maBvollen Kritikers wie Prof. Dr. G. Aschaffen- 
b u r g beipflichten, wenn er in seinem für das soziale Verstãndnis der 
Kriminalitãt so wertvollen Buche „Da3 Verbrechen und seine Be- 
kâmpfung" (Heidelberg 1905) sagt; „Der denkende Strafrichter, dem die 
Beurteilung des einzelnen Falles obliegt und der sich nicht mit der rein 
ãuBerlichen Feststellung des Tatbestandes, der Anwendbarkeit eines 
bestimmten Paragraphen und schematischer Anpassung der Strafzumessunp 
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Darstellung des Anarchismus von dieser gegeben hat'). Nach 
seiner Darstellung strebt der Anarchismus zwar gewiB keine 
Unordnung an, sondem im Gegenteil eine neue geselischaftliche 
Ordnung, aber eine solche, die nicht mehr durch das Recht 
geregelt werden soll. Es gibt namlich, lehrt Stammler, zwei 
Arten der ãuCeren Ordnung des sozialen Lebens, wobei von der 
Sittlichkeit ais eine an die Innerlichkeit des Menschen sich wen- 
denden Normierung ganz abgesehen werden soll; rechtliche 
Satzung und Kon\ entionalregel. Der Unterschied ist nicht etwa 

• der, daB erstere Regeiung vom Staat ausgeht, letztere nicht. 
Vielmehr kann das Recht auch in nichtstaatlichen Kõrperschaften, 
zum Beispiel in einer Horde, in einem nomadisierenden Volke 
oder in einer Gemeinschaft wie die Kirche zur Entfaltung 
kommen. Der Unterschied liegt einzig und allein darin: das 
Recht „erhebt den Anspruch, zu gebieten, ganz unabhângig von 
der Zustimmung der Rechtsunterworfenen ... Die Konventional- 
regel gilt nach ihrem eigenen Sinne lediglich zufolge der Ein- 
willigung des Unterstellten," sei es, daB diese ausdrücklich erfolgt 

ist oder durch stillschweigendes Sich-Fügen zu erkennen gegeben 
wird (S. 23—24). Der Anarchismus ist nun die Theorie einer 
Ordnung des sozialen Lebens unter prinzipieller Verwerfung des 
Rechtszwanges blofi auf Grundlage von Konventionalregeln. 

Gegen diese Unterscheidung hat bereits Hans K e 1 s e n 
das Entscheidende vorgebracht, nãmlich, daB sie logisch voll- 
stãndig ungenügend ist, weil sie den Begriíf der Geltung der 
Regeiung in zweideutiger und darum hier nichtssagender Weise 
verwendet. Geltung einer Norm kann einmal heiBen, daB sie 

an die Handlung begnügt, kann an seinem Berufe keinc Freude haben" 
(S. 2). Die ganze sehr bedeufungsvolle Richtung der Freirechtsschule in 
der moderncn Jurisprudenz ist symptomatisch für diese Freudlosigkeit, 
ja innere Gequãlthcit des denkenden Juristen und sie ist nur ein innerhalb 
der sachlichen und methodologischen Bestimmlheit eines einzelnen Faches 
auftretende Spielart derselbcn Denkmotive, die im Anarchismus von dem 
unverãnderlichen, ein- für allemal gefaBten Buchausdruck der Gesetze 
zu ihrer lebendigen, durch jedesmalige konkrete Rechtsfmdung gestalteten 
Form drãngen. So wenig die Freirechtsschule Anarchie will, so wenig der 
Anarchismus Rechtslosigkeit. 

») R. Stammler, „Die Theorie des Anarchismus", Berlin 1894, 
seither^eu aufgelegt 
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wirklich gilt, das heiCt tatsáchlich befolgt wird, zweitens 
aber, daB sie befolgt werden s o 11. Ist das erstere der Fali, 
dann ist für das Recht die Zustimmung, respektive die Aner- 
kennung des Unterworfenen ebenso wescntlich wie für das 
Befolgtvverden der Konventionalregel. Ist dagegen das letztere 
der Fali — und hauptsãchlich hierauf kommt es an, denn nur 
dieser Sinn der Geltung ist für die Erõrterung der Formen der 
Regelung relevant — dann ist die Anerkennung oder Zustimmung 
der Regelunterworfenen auch für die Konventionalregeln eben- 
sowenig wesentlich wie für die Rechtsregel. „Denn auch jene 
solien befolgt werden ohne Rücksicht darauf, ob das Subjekt 
es wünscht oder für zweckmãBig hãlt." Sehr riclitig sagt Kelsen, 
daO das Beispiel Stammlers für eine Konventionalregel, „wer 
keine Satisfaktion gibt, steht auBerhalb des ritterlichen Ehren- 
kodex", nicht etwa beweist, was Stammler damit beweisen wollte, 
daB die Konventionalregel des Ehrenkodex nunmehr mangels der 
Anerkennung des „Kneifenden" nicht mehr für diesen gilt. 
Sondem das Beispiel beweist gerade das Gegenteil. Der Ehren- 
kodex verlore ja allen Sinn, wenn er durch beliebiges Nicht- 
anerkennen eines Zuwiderhandelnden seiner Geltung beraubt 
werden kõnnte. „In der gesellschaftlichen Mifiachtung, die den 
Satisfaktionsverweigerer trifft, zeigt sich deutlich, daB auch 
dieser noch unter dem Ehrenkodex steht." Man kõnnte ja auch 
gar nicht von einer Verletzung einer Konventionalregel reden, 
wenn jeder, der sie nicht befolgt, sich dadurcli auBerhalb der- 
selben setzte'). 

Worin sieht nun Kelsen den Unterschied zwischen Rechts- 
und Konventionalregel? Er hat sich darüber nicht besonders 
geãuBert, da er diesem Unterschied ofFenbar keineswcgs die Be- 
deutung beimiBt wie Stammler. Nur gelegentlich meint Kelsen, 
der Unterschied dieser beiden Regelungen Hege eben dort, wo 
der Unterschied zwischen Rechts- und Sittengesetzen zu suchen 
ist, nãmlich darin, daB letztere bloB befolgt werden solien, 

erstere aber auch angewendet werden kõnnen. Das Recht ist 
ein InbcgrifT von Normen, die nicht bloB geiten solien, sondem deren 

Geltung auch im Ungehorsamsfall vollzogen wird. „In dieser spezi- 

*) H. Kelsen, „Hauptprobleme der Staatsrechtslehre" S. *36—37. 
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lischen Anwendungstnõglichkeit" liegt <.ier eigentliche Unterschied 
des Rechtssatzes gcgenüber der Konventionalregel.Die letztere kann 
verletzt wcrden, ohne dafi der Verletzer ,,wie beim Rechte, durch 
eine zu diesem Zvvecke geschaffene Organisatioii 
mit einer Unrechtsfolge belegt wird". Was aiso beide Regelungen 
unterscheidet, ist, „dafi der Rechtssatz nicht nur befolgt, sondem 
auch angewendet wcrden kann, daC er also eine Geltungs-, 
richtiger Wirkungsmõglichkeit in e h r hat ais die Konventional- 
regel, und daB ihm — eben wegen seiner Anvvendungsmõglichkeit 
eine âufiere Organisation; das Gericht — im weiteren Sinne der 
Staat wesentiich ist')." 

Man wird auch diese Unterscheidung Kelsens für durchaus 
ungenügend finden müssen, und die Aufzeigung ihrer Mangel- 
haftigkeit führt uns zugleich in die Erkenntnis des Wesentlichen 
ein, worauf es hier zum Verstandnis des Anarchismus und seines 
Verháltnisses zum Sozialismus ankommt: dafi nãmlich zwischen 
Rechts- und Konventionalregei überhaupt kein begriff- 
licher Unterschied besteht, sondem, daB dies nur ver- 
schiedene historische Formungen der sozialen Zwangsordnung 
überhaupt sind. 

Wir sehen von der sittlichen Norinierung, mit der Kelsen 
die Konventionairegelung in so enge Nachbarschaft gebracht 
hat, hier zunachst ganz ab, sondem betrachten sofort das angeb- 
liche Unterschiedsmerkmal zwischen Rechts- und Konventional- 
regel. Wenn es sonach zum Wesen der Rechtsregel gchõrt, daB 
sie angewendet werden kann, dann trifít dics ganz ebenso bei 
der Konventionalregel zu. Es kommt nur darauf an, daB man 
die Anwendung in die richtige Relation zu ihrer Norm setzt. 
Anwendung der Norm bedeutet, daB für den Verletzer derseiben 
eine Normwidrigkeitsfolge gesetzt werden kann. Das ist aber 
bei allen Konventionalregelungen der Fali. Entweder es verfãllt 
eine Konventionalstrafe, odcr es erfolgt ein AusschluB aus der 
Konventionsgemeinde, oder der Verletzer wird mit Entzug der 

ihm sonst gebührenden Achtung und gesellschaftlichen Aufnahme 
belegt. Ist dauerndes „Schneiden" und „Boykott" eine weniger 
empfindliche Normwidrigkeitsfolge ais looo Kronen Geldstrafe 

>) A. a. O. S. 38. 
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oder 24 Stunclen Arrest? Und es ist auch nicht richtig, claB der 
Konventionalregel die Organisation fehlt, diese Normwidrigkeits- 
folgen zu vollziehen, weder die urwüchsige noch die zu dieseni 
Zwecke geschaffene. Die Gemeinschaft der die Konventionalregel 
tragenden Menschen ist selbst die urwüchsige Organisation, 
nicht anders, ais es die das Recht noch ais bloBe Ubung ver- 
waltende Rechtsgemeinde war und ist. Und nicht selten sehen 
die Konventionalregeln selbst die Einsetzung von Schieds- 
gerichten vor, also einer zu ihrer Anwendung geschaííenen 
Organisation. Wenn sich der Verletzer dieseni Schiedsgericht 
nicht stellt, zum Beispiel einem Ehrengericht, so hindert dies 
so wenig das Funktionieren und Urteilen dieses Gerichtes, wie 
wenn der Übeltãter oder der Geklagte trotz ausgewiesener 
Zustellung beim staatlichen Gerichte nicht erscheint. 

Die Konventionalregel unterscheidet sich also von der 
Rechtsregel weder im Geltungsanspruch noch in der Anwendungs- 
mõglichkeit. Beide Regelungen sind gleichen Wesens, wie sich 
ja auch daraus ergibt, daB Konventionalregeln in der Form der 
Usancen oder des Gewohnheitsrechtes fortwâhrend in das Recht 
übergehen, indem sie von Gerichten angewendet werden. 
Wenn dies auch nur insoweit mõglich ist, ais positive Bestini- 
mungen des Gesetzes dies zulassen, so beweist doch diese 
Zulassung selbst, daB es nicht im Wesen der Konventional- 
regelung gelegene Momente, sondem in erster Linie die von der 
Gesetzgebung gewollte Normierung, also Machtgesichtspunktc 
sind, welche die Konventionairegelung in die bloB subsidiãre 
Rolle zurückgedrângt haben. Wohl aber gibt es einen Unterschied 
innerhalb der sozialen Regelung überhaupt, nãmlich je nach der 
Weite und Bedeutung des Zweckes, aus dem sie hervorgeht. Alie 
Regelung verfolgt einen Zweck und wird durch diesen selbst 
detçrminiert. Von dem Zwecke des Kartenspiels bis zum Zwecke 
der Lebenssicherung und -bereicherung erõffnet sich eine Reihe 
unzãhliger Zwecke, deren jeder seine besondere Regelung setzt. 
Und je nach diesem Zwecke ist sonach die Regelung von engerem 
oder weiterem Umfange. Es gibt nun Zwecke, deren Setzung 
einem jeden zugemutet werden, weil sie sittHche Zwecke sind. 
Und damit ergibt sich ein gewisser Bestand von sozialen Regeln, 
die von weitestem Umfange sind, weil sie alie Menschen um- 
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fassen, weil sie für alie gelten, die Glieder der sozialen Gemein- 
schaft sein wollen. Das heifit, ihr SelbstausschluB aus dieser 
Gemeinschaft wird bereits ais Verletzung dieser Regelung auf- 
gefaBt. Diese Idee einer allgemeinen Geltung der Regelung, weil 
begründet auf Zwecke, die jeder haben soll, ist eigentlich die 
Rechtsidee. Sie umfafit aiso die Konventionalregeln mit dem 
notwendig allgemeinen Zwecke, von denen sich die anderen 
Konventionalregeln nur dadurch unterscheiden, daB ihre Zwecke 
moralisch indiíferent sind und daher der beliebigen Setzung oder 
Nichtsetzung anheimgestellt bleiben. Trotzdem gehõren auch sie 
in dieselbe Kategorie der Regelung, weil, ihren Zweck einmal 
gesetzt, sie gleichsam in die Rechtsidee eintauchen. Dies doku- 
mentiert sich darin, daB erstens der Inhalt auch dieser Regelungen 
niemals der Rechtsidee zuwiderlaufen kann, und daB zweitens, 
der Zweck einmal gesetzt, die aus ihm hervorgehende Norm gilt, 
auch wenn sich einer der Zweckteilnehmer an sie nicht halten 
will, ja vielmehr dieses sein Verhalten nunmehr ais unrecht sogar 
im Sinne der allgemeinen Konventionalregel, des Rechtes, gilt. 
Es ist durchaus nicht unrecht, den Zweck des Kartenspiels nicht 
zu haben, aber es ist nicht bloB eine Verletzung der Kartenspiel- 
konvention, sondem es ist überdies auch ein Unrecht, falsch 
zu spielen. 

DaB auf diese Weise die Rechtsidee schlieBlich in der 
Moral gegründet erscheint, halte ich für keinen Mangel dieser ^ 
Erõrterung, sondem im Gegenteil für eine fõrderliche Aufklãrung 
über das Wesen jenes eigentümlichen Gebildes, welches wir 
gewõhnlich ais Recht in Gegensatz zur Moral bringen. Dieser 
Gegensatz ist, wie gleich noch zu zeigen sein wird, bloB aus der 
historischen Umformung zu erklãren, welche die Konventional- 
regelung in einem Gesellschaftsgebilde erfahren muB, das auf 
Klassengegensatz beruht und das es so ermõglicht, daB jeine 

Klasse ihre Partialzwecke ais allgemeine aufstellen kann. Der 
tiefe Unterschied Kants von Moralitãt und Legalitãt bleibt 
trotzdem unverloren. Denn immer wird ein Unterschied sein, ob 
die Befolgung der Norm aus Pflicht erfolgt oder aus anderen 
Motiven. Aber gerade weil der Unterschied zwischen Moralitãt 
und I.egalitãt darin besteht, daB die legale Verhaltungsweise der 
Pflichtgesinnung entbehren kann, so darf doch nie übersehen 



240 Dr. Max Àdler. 

werden, claB alie Legalitât auch Pflichterfüllung mufi sein kõnnen, 
uncl daB eine Legalitât, die nicht Pflichterfüllung sein kõnnte, 
imnier ais ein Widerspruch zur Rechtsidee empfunden wird. Es 
gehõrt daher zum Wesen des Rechtes, sittlich befolgt werden 
zu kõnnen, und das Auseinanderfallen von Moralitiit und 
Legalitât ist nur psychologische Realitât, nicht aber begriffliche 
Verschiedenheit. Die sogenannte Heteronomie des Rechtes gehõrt 
nicht zu seinem normlogischen Wesen, wird vielmehr durch dieses 
ganz ausgeschlossen, sondem bloB zu seiner psychologischen 
Erscheinungsweise. Auch das Recht ais der Inbegriff der 
Normen, die allgemein befolgt werden sollen ohne Rücksicht 
darauf, ob sie der einzelne auch tatsãchlich anerkennt, kana 
diesen Anspruch nur erheben, vveil der einzelne diese Normen 
anerkennen soll, das heiBt also nicht bloB befolgen, sondem 
ais Pflicht erkennen soll. Sonst würde die Geltung ganzlich 
grundlos sein. Diese Pflicht kann aber nur aus der autonpmen 
Selbstbestimmung des sittlichen BewuBtseins entspringen. 

Was diesen Charakter der Rechtsregelung immcr wieder 
verschleiert, ist, daB im positiven Rechte, also in der staatlichen 
Gesetzgebung so viel „Geltung" enthalten ist, die sicherlich weder 
sittlich noch autonom ist. Aber es ist der Anfang der Klãrung 
dieser so verworrenen Diskussion über Recht und Moral, endlich 
einzusehen, daB das positive Recht zunãchst und in erster Linie 
weder Recht noch Moral, sondem das Machtmittel einer Herr- 
schaftsorganisation ist, daB man daher von diesem geltenden 
Rechte gar nicht ausgehen darf, wenn man das normlogische 
Wesen des Rechtes erfassen will, sondem nur fragen darf, wieso 
es mõglich ist, daB der Rechtscharakter auf eine Ordnung 
angewendet werden kann, die seinem Begriffe widerspricht. 

Dann wird sich ergeben, daB der Unterschied innerhalb 
allcí sozialen ãuBeren Regelung, nãmlich zwischen einer solchen, 
deren Zwecke moralisch notwendig und einer solchen, deren 
Zwecke moralisch indifferent sind, zu einem geschichtlich bedeut- 
samen geworden ist, indem gewisse Zwecke mit so groBer Macht 
ausgestattet sind, daB sie imstande sind, ihrc Regelung jedermann 
aufzuzwingen. Und jetzt erst entsteht der Unterschied 
zwischen Rechtsregel und Konventionairegel im gelãufigen Sinn, 
der eben nur ein historisch-soziologischer ist, nãmlich der, daB 
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zum Recht jene Regelung wird, die vom Staate ausgeht, das heiBt 
von einem gesellschaftlichen Gebilde, in welchem eine herrschende 
Klasse den Inhalt ihrer oder gewisser ihrer Konventionalregelun- 
gen zum allgenieinen Gebot machen kann. Und j e t z t wird frei- 
lich ein gewaltiger Unterschied zwischen beiden Regelungen 
entstehen, indem das „Recht" nun erzwungen werden kann, nicht 
durch die von i h m, das heiBt von den Konventionsgenossen 
geschaffenen Institutionen zu seiner Anwendung, sondem durch 
die von der herrschenden Klasse geschaffenen und 
geübten Machtmittel. Auf diese Weise wird das „Recht" jenes 
widerspruchsvolle Gebilde, das freilich jeder logischen Bearbei- 
tung spottet, nãmlich in seiner Form allgemeine Geltung zu sein, 
wahrend es inhaltlich bloBer Teilwille der Gesellschaftsgenossen 
ist^). 

So ist nun auch von dieser Seite her deutlich geworden, 
daB der eigentliche Unterschied zwischen Konventionalregel und 
positiver Rechtsregel kein anderer ist ais der zwischen einer 
Regelung, die auf Interessensolidaritát, und einer solchen, die auf 
Interessengegensatz beruht, und daB der Schein, ais ob bei ersterer 
der Rechtszwang fehlt, nur darin besteht, daB bei ihr der Charak- 

') Da in diesem Buche keine eingehende Erõrterung des Rechts- 
begriffes beabsichtigt und auch môglich ist, sollten die obigen Darlegungen 
bloB dazu dienen, den eigenen Standpunkt im Gegensatz zu der Rechts- 
theorie Kelsens zu bezeichnen, nach welcher das Recht in bezug auf den 
ihm Unterstcllten von durchaus heteronomem Charakter ist. Das Recht 
gilt ohne Rücksicht, ob es vom einzelnen anerkannt werden kann oder 
nicht. Vgl. hiezu besonders dessen „Hauptprobleme der Staatsrechts- 
lehre" II. Kap. und XI. Kap. Auch eine Auseinandersetzung mit diesen 
tief eindringenden Darlegungen Kelsens fâllt auBerhalb des Rahmens der 
vorliegenden Arbeit. Interessant ist nur für unseren diesmaligen Zu- 
sammenhang, daB Kelsen den Gedanken der Heteronomie des Rechtes 
einmal in einer Weise formuliert, in welcher sich eigentlich das ganze 
soziologische Problem des Rechtes fõrmlich gewaltsam in seine Dar- 
stellung hineindrãngt. Es heiBt auf S. 41 der ..Hauptprobleme": „Die 
Identitât der normierenden Autoritat mit dem der Norm unterworfenen 
Subjekte —' in welcher Tatsache die Autonomie der Moral zum Ausdruck 
kommt — kann für das h e u t i g e (von mir unterstrichen) Recht nicht be- 
hauptet werden." Aber ein Begriffsmerkmal des Rechtes muB doch für 
alies Recht, nicht bloB für das heutige gelten. Hier wird besonders deut- 
lich, daB das^AuseinanderfalIen des Rechtes mit der Moral eben ein sozial- 
historisches Ereignis ist. 

Marx-Studien IV. Band 16 
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ter der Heteronomie der Regelung begriíflich ausgeschlossen ist, 
auch wenn sie im einzelncn Fali psychologisch heteronom werden 
kann. Die Negierung und Beseitigung des Staates ini Sinne einer 
Klassenherrschaft und ais Anwender einer Rechtsordnung, die 
dadurch notwendig Herrschaftsordnung sein muB, und ihr Ersatz 
durch die Konventionalregelung der Gemeinschaftsgenossen be- 
deutet also keineswegs auch die Negierung eines Rechtszwanges, 
sondem nur die totale soziologische Anderung seines Charakters. 

3. Der eigentliche Unterschied zwischen 

Anarchismus und Sozialismus. 

Vielleicht wird Kelsen an diesem Punkte unserer Dar- 
legung uns entgegenhalten, dafi wir eigentlich nur Wasser auf 
seine Mühle geleitet hãtten, indem wir uns sehr viel Mühe ge- 
geben haben, seine These zu erweisen, da6 zwischen Marxismus 
und Anarchismus in bezug auf das soziale Ziel kein prinzipieller 
Unterschied sei (S. 42). Darauf ist zu antworten, dafi diese Be- 
hauptung Kelsens allerdings richtig ist, nur in ganz andereni 
Sinn, ais er sie versteht. Es ist in der Tat kein prinzipieller 
Unterschied zwischen Sozialismus und Anarchismus i n bezug 
auf das Ziel der sozialen Entwicklung, aber nicht weil der 
Sozialismus im Grunde Anarchismus im Sinne der Zwangslosig- 
keit ist, sondem weil auch der Anarchismus stets Sozialismus, 
das heifit solidarische Gesellschaftsorganisation war und ist. Ab- 
gesehen hievon besteht aber ein gewaltiger Unterschied beider 
Richtungen, nur ist er wesentlich ein solcher der Taktik, der 
freilich bei einzelnen anarchistischen Theoretikern zurückgeht auf 
eine Verschiedenheit theoretischer Grundauffassungen über das 
Wesen des sozialen Verbandes und über die Wirkungsweise 
sozialer GesetzmüBigkeit. In dieser Hinsicht allein kann man und 
muB man von einer prinzipiellen Verschiedenheit des Anarchis- 
mus und des Marxismus sprechen. Der Ausgangspunkt des 
Anarchismus ais soziale Theorie ist das Individuum, der des 
Marxismus die Gesellschaft. Der Anarchist baut die Geselischaft 
aus dem irgendwie aufgefaflten Verhalten des Individuums auf, 
sei es, daC dieses der seiner selbst bewufite Egoismus Stirners 
oder Tuckers ist, oder die Gegenseitigkeit Proudhons und Kropot- 
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kins oder die Liebe Tolstois. Der Marxismus dagegen kennt das 
Individuum nur ais ein Glied des gesellschaftlichen Zusamtncn- 
hanges, durch den es ganz und gar in HaB und Liebe, in Egois- 
inus und Gegenseitigkeit bestimmt und ihm jedesmal diese 
Charakterrollen und ihr Umfang durch seine Stellung im Pro- 
duktionsprozefi des gesellschaftlichen Lebens zugewiesen werden. 

Aber diese wirklich prinzipielle Unterschiedenheit des 
Marxismus und Anarchismus kommt nicht im Ziel der sozialen 
Umwandlung zum Ausdruck, das beide Theorien der sozialen 
Revolution aufzeigen, sondem eben nur in dem Weg, den sie zu 
diesem Ziel für nôtig halten, das heiBt in der Art des Ganges der 
geschichtlichen Entwicklung, die sie darlegen. Beim Marxismus 
reift der revolutionãre Wille der Massen für dieses Ziel in der 
õkonomischen Entwicklung, die fortschreitend immer grõBere 
Schichten der Gesellschaft in Gegensatz mit der bestehenden 
Wirtschafts- und Rechtsordnung bringen mu6. Die Empõrung 
des Bewufitseins ist die F o 1 g e eines õkonomischen Prozesses. 
Beim Anarchismus ist diese Empõrung das erste, das zu 
schaffen ist, wenn auch nur in einer kleinen Gruppe ent- 
schlossener Menschen, die ais Führer die Massen mit sich reiBen 
und den revolutionãren Willen in ihnen aufpeitschen werden. Der 
Marxismus sieht die soziale Umwâlzung notwendig kommen, der 
Anarchismus will sie je eher je besser machen. 

Für das Verstândnis des eigentlichen Wesens des Sozialis- 
tnus und seines Verhâltnisses zum Anarchismus scheint es mir 
unerlâBlich, daB man sich — ungeachtet der prinzipiellen Ver- 
schiedenheit des theoretischen Ausgangspunktes — dieser bloB 
historisch-taktischen Verschiedenheit beider Richtungen bezüg- 
lich des Zieles klar bewuBt werde, die freilich im geschichtlichen 
Bild der Arbeiterbewegung zu ungeheueren und oft die Kraft des 
Sozialismus verhãngnisvoll spaltenden Gegensâtzen geführt hat. 
Aber nur so wird man davor bewahrt bleiben, einerseits die 
Ideenhõhe des Anarchismus und ihre Bedeutung für den Sozialis- 
mus selbst zu verkennen, andererseits den Sozialismus durch Aus- 
schaltung des auch ihm eigenen individuellen Freiheits- und Ent- 
wicklungsgedankens zu einem bloB õkonomischen Produktions- 

ideal zu verkümmern, was er ais in den Massen lebende Bewegung 
nie war und sein wird. 

16' 
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Werfen wir einen Blick in die Geschichte des Sozialismus, 
so ergibt sich, da6 das, was Kelsen die anarchistische Tendenz 
des Marxismus nennt, die Negierung des Staates und die Be- 
tonung der Freiheit des Individuums, von welch letzterer noch 
besonders zu sprechen sein wird, von Anfang an einen wesent- 
lichen Inhalt a 11 e r sozialistischen Gedankensysteme ausgemacht 
hat. In diesem Sinne wãren die groBen Utopisten, wâren Fichte 
und Weitling genau so Anarchisten wie Bakunin oder Tucker. 
Von Saint-Simon rührt ja der grundlegende Gedanke her, den 
Kelsen, allerdings mit wenig Recht (S. 210 dieses Buches), ais 
ebensü bleibende wie haltlose These einer anarchistischen Auf- 
fassung hingestellt hat, dafi sich die Regierung verwandeln müsse 
aus einer Herrschaft über Menschen in eine Verwaltung von 
Sachen. Bei Robert Owen finden wir eine sein ganzes Wirken 
durchziehende, võllig anarchistisch anmutende Interesselosigkeit, 
ja bewufite Ablehnung des Kampfes um politische Rechte, wes- 
wegen er bekanntlich auch der Chartistenbewegung ganz teil- 
nahinslos gegenüberstand. Wiederholt bezeichnet er die Gesetze 
und die Regierungen ais die Queilen des Übeis. So sagt er einmal 
an einer programmatischen Stelle, daB den Menschen eine fehler- 
hafte Gesellschaftsorganisation aufgezwungen sei durch eine 
„Dreieinigkeit der Macht". Diese bestehe: „erstens aus R e 1 i- 
gionen von OflFenbarungen, erfunden von Menpchen; zweitens 
aus Gesetzen, zuwiderlaufend den Gesetzen der Natur; drit- 
tens aus Regierungen, gestützt auf Unwissenheit und Selbst- 
sucht der Menschen ..An ihre Stelle werden treten „sich selbst 
erhaltende, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Anord- 
nungen für die Erzeugung und Verteilung des Reichtums ohne 
Zuhilfenahme des bisher geübten ungerechten und barbarischen 
Systems persõnlicher Strafen und persõnlicher Belohnungen. 
Diese neuen Anordnungen werden aus Anstalten bestehen, von 
denen jede für die Aufnahme und Erhaltung einer Gemeinde von 
500—2000 Kõpfen in dem gewõhnlichen Verhãltnis von Mânnern, 
Weibern und Kindern bestimmt ist, welche Gemeinden sich selbst 
erhalten werden mit Hilfe ihres hõheren Wissens und ihres wohl- 
geleiteten GewerbefleiBes, und unterstützt durch die unbegrenzten 
Hilfsmittel der Mechanik und Chemie, welche zur Befreiung der 
Menschen von alien ungesunden und widerwãrtigen Verrichtungen 
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fies Lebens angewandt werden^)." Das ist fast in den Worten 
übereinstimmend die Schilderung einer „anarchistischen" Kom- 
mune Bakunins oder Kropotkins. 

F o u r i e r endlich müfite mit grõBerem Recht ais Proudhon 
der Vater des Anarchismus genannt vverden. Er gehõrt mit Stirner 
zu den Philosophen des Anarchismus, ohne gleichwohl aufzu- 
hõren, zu den glânzendsten Vorkampfern des Sozialismus zu 
zâhlen. Denn sein Leitgedanke ist ja die võllig freie Entfaltung 
des Individuums durch die von keiner anderen Macht ais jener 
der „natürlichen Attraktion" geleitete Entfaltung aller mensch- 
lichen Triebe. „Die vollstãndig freie Wahl der Arbeit, bestimmt 
durch die Triebe, ist die Bestimmung des Menschen." Sie führt 
die Menschen in „Serien" und „Reihen" von Arbeitsbedürfnissen 
zusammen, die sich zu den Phalansterien vereinigen, innerhalb 
welcher auf diese Weise die Produktion also nicht mehr durch 
õkonomischen oder politischen Zwang, sondem ais ,,sozietâr 
organisierte Arbeit" geleistet wird. Ein Netz von solchen Pha- 
lansterien lõst im gegenseitigen Austausch und wechselseitiger 
Unterstützung die bisherigen staatlich organisierten Wirtschafts- 
gebiete auf, deren Wesen Fourier nicht müde wird, ais ein System 
der Vergewaltigung der ungeheuren Mehrheit seiner Mitglieder 
zu bezeichnen. Der zivilisierte Staat, was ist er? „Eine Minoritãt, 
die Herrschenden, bewaffnet Sklaven, die eine Majoritât unbe- 

waffneter Sklaven im Zaum halten®)." 
Historisch macht also die Negierung des Staates und des 

Herrschaftszwanges keinen Unterschied innerhalb der Geschichte 
des Sozialismus aus. Seit Godwin vertreten alie sozialrevolutio- 
nâren Denker mehr oder weniger diesen Standpunkt, und das 

') W. Liebknecht, „Robert Owen, sein Leben und sozialpolitisches 
Wirken", Nürnberg 1892, S. SO—53. 

') Es ist übrigens interessant und sehr lehrreich für das Verstánd- 
nis des Unterschiedes von Herrschaftszwang und Konventionszwang, und 
wie wenig also selbst der Anarchismus identisch mit „Zwangsfreiheit" ist, 
daB auch Fourier trotz der weitestgehenden individuellen Freiheit in seinen 
Phalansterien sogar an eine zentrale Zusammenfassung derselben denkt 
unter einem in Konstantinopel residierenden „Omniarchen", unter dem in 
einer sorgfãltig durchgebildeten Hierarchie die Gruppenregenten über 
mchrere vereinigte Phalansterien und schlieBlich die „Unarchen" ais Leiter 
der einzelnen Phalansterien stehen. Aber diese ganze Organisation ist 
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Entscheidende war vielmehr nur die Negierung der kapitalisti- 
schen Wirtschaftsordnung sowie die Forderung einer 
neuen Ordnung der Produktion uiid der Ver- 
teilungder Güter. Auch hat sich von den Denkern, die in 
die geistige Ahnenreihe des Anarchisníus gehõren, mit einer 
einzigen charakteristischen Ausnahme, keiner Anarchist genannt, 
weder Godwin, noch Fourier, noch Stirner; die beiden lelzteren 
haben im Gegenteil die kapitalistische Wirtschaftsordnung ais 
eigentliche Anarchie und sich seibst ais Bekámpfer derselben be- 
zeichnet. Die Ausnahme betrifft Proudhon, der sich bereits in 
seiner Schrift „Was ist das Eigentum?" ausdrücklich ais An- 
archist einführt. Aber gerade hier ist es ganz klar, daB er damit 
die Negierung und Beseitigung des Klassenstaates und Klassen- 
rechtes meint, wie denn auch Marx in seiner umfassenden und 
leidenschaftlichen Polemik gegen Proudhon seinen ..Anarchismus" 

ais Ziel, das heiBt ais Ersetzung der Herrschaftsordnung durch 
eine auf Gegenseitigkeit begründete freie Assoziation überhaupt 

gar nicht erwãhnt, weil dies kein Differenzpunkt für Sozialisten 
war. Wohl aber werden schon im „Elcnd der Philosophie" jene 

taktischen Forderungen bekámpft, die in den Weg manchar Rich- 
tungen des spãteren Anarchismus einmünden sollten, nãmlich die 
Ablehnung des politischen und õkonomischen Kampfes der Arbei- 
ter um Teilerfolge innerhalb der bestehenden Gesellschaft. Marx 
charakterisiert diese Taktik, welche die proletarische Revolution 

ais eine rein gesellschaftliche Umwàlzung ohne jeden politischen 

oder õkonomischen Umweg betrachtet, ais eine Art Utopismus, ais 

das Streben, „die alte Gesellschaft beiseite zu lassen, um deste 

keine „Regierung", das heiBt keine Unterwerfung unter einen den „Unter- 
worfenen" aufgenõtigten Willen, sondem sie ist die aus den Bedurfnissen 
und vereinigten Interessen dieser neuen Arbeitsform hervorgegangene 
Form ihrer vernünftigsten, das heiBt õkonomischesten Durchführung und 
beruht ganz und gar auf den Entschliefiungen der Mitglieder der Pha- 
lansterien. Sie ist aiso nichts anderes ais die zentralistische Verwaltung, 
und der Omniarch hat so viel Ahnlichkeit mit einem Monarch der heutigen 
Staaten wie der Prâsident eines Syndikats mit dem Prãsidenten einer 
heutigen Republik. Wodurch zugleich klar wird, daB die Machtíülle 
(nangels des Staatszwanges nicht kleiner zu sein braucht, ja sogar grõBer 
sein kann wie bei den staatlichen Regenten. 
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besser in die neue Gescllschaft eintreten zu kõnnen"^). Demgegen- 
über weist Marx bereits in dieser Frühschrift darauf hin, dafi es in 
der klassengegensâtzlichen Welt noch keine gesellschaftliche Re- 
volution geben kann ohne politische, und dafi auch die õkonomische 
Koalierung der Arbeiter über ihre rein õkonomischen Zwecke hin- 
aus durch den Gewinn an Macht, den sie der Arbeiterklasse 
bringt, notwendig politischen Charakter annehmen mu6. „Man 
sage nicht, daB die gesellschaftliche Bewegung die politische aus- 
schlieBt. Es gibt keine politische Bewegung, die nicht gleichzeitig 
auch eine gesellschaftliche wâre. Nur bei einer Ordnung der 
Dinge, wo es keine Klasse und keinen Klassengegensatz gibt, 
werden die gesellschaftlichen Evolutionen auf- 
hõren politische Revolutionen zu sein®)." 

Dies also ist die Kritik Marxens an Proudhons „Anarchis- 
mus": sie bezieht sich durchaus nur auf den Weg zum Ziel, und 
weder Marx noch Engels haben in Proudhon je etwas anderes 
ais einen Sozialisten gesehen, nur freilich einen reichlich klein- 
bürgerlich-utopischen Sozialisten. Proudhon hat spãter bekannt- 
lich die Bezeichnung „Anarchismus" durch die des „Mutualis- 
inus" ersetzt. Und es ist interessant, daB, nachdem der Anarchis- 
inus ais eigene Partei aufgekommen war, er, wie wir gleich von 
Kropotkin hõren werden, sich anfangs gerade mit Bezug auf 
Proudhon nicht „Anarchismus" nennen wollte, um klarzumachen, 
daB er nicht mit ihm identifiziert werden wollte. Insbesondere 
sollte wohl damit die Proudhonsche Ablehnung des revolutionãren 
Kampfes und seine utopische Einstellung auf die friedliche Ent- 
wicklung zur Gegenseitigkeit durch die Organisation des Kredits 
gcmeint sein. 

Die Unterscheidung von Sozialismus und Anarchismus ent- 
wickelt sich erst zu deutlichen und parteimãBigen BegriflFen seit 
Rakunins Gegentãtigkeit gegen die von Marx geleitete Inter- 
nationale, und sie bedeutete selbst dann noch keine Unterschei- 
dung im Ziele, sondem hier erst recht bloB im Weg zu diesem 
Ziel, in der Taktik und in den Formen der proletarischen Be- 
wegung. Es war damit eine andereRichtungdes Sozia- 
lismus wie die marxistische aufgetreten, die sich selbst zu- 

') A. a. O. S. 160. 
') A. a. O. S. 164. 
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náchst gar nicht ais anarchistische benannte. Und bezeichnender- 
weise sprechen auch Marx und Engels gerade in ihren damals 
gegen die Begründer dieser Richtung verõííentlichten Streitschrif- 
ten von ihnen nicht ais Anarchisten, sondem ais „antiautoritáren 
Sozialisten". Die Bezeichnung ais Anarchist v/urde für diese Be- 
wegung 'eigentlich mehr durch die bürgerliche Gegnerschaft ge- 
brãuchlich, die unter dem Eindruck der nihilistischen „Propagauda 
der Tat" freiiich nun wieder alies in einen Topf warf und jede 
Bekámpfung der bestehenden Ordnung ais „anarchistisch" denun- 
zierte. Für den Spiefibürger, der nicht immer ungelehrt zu sein 
braucht, ist noch heutigen Tages Anarchist und Sozialist ein und 
dasselbe. 

Über den Ursprung dieser Parteibezeichnung sagt Kropot- 
kin: „Man wirft uns oft vor, daB wir ais unsere Bezeichnung das 
Wort Anarchie gewãhlt haben, welches so vielen Leuten solch eine 
Furcht einflõBt... Vor aliem müssen wir bemerken, da6 eine 
Kampfespartei, welche neue Bestrebungen vertritt, selten die 
Mõglichkeit hat, sich selbst ihren Namen zu wáhlen. Es sind nicht 
die Gueusen von Brabant, die diesen Namen, der spáter so volks- 
tümlich wurde, erfunden haben... Ebenso ging es mit den An- 
archisten. Ais im SchoBe der Internationale eine Bewegung ent- 
stand, welche die Berechtigung der Autoritât innerhalb der Ver- 
einigung leugnete und sich überhaupt gegen jede Form der 
Autoritât empõrte, gab sich diese Gruppe zuerst den Namen der 
fõderalistischen, spâter der anti-staatlichen 
oder anti-autoritâren Richtung innerhalb der Internatio- 
nale. In dieser Zeit vermied sie sogar sich anarchistisch zu nen- 
nen. Das Wort An-Archie, so schrieb man es damals, schien die 
neue Gruppe zu sehr den Anhiingern Proudhons zu nâhern, 
dessen wirtschaftliche Reformideen die Internationale in dieseni 
Moment bekãmpfte. Aber gerade deshalb, um Verwirrung anzu- 
richten, gefielen sich die Gegner darin, diesen Namen zu ge- 
brauchen; übrigens erlaubte ihnen dieser Namc die Behauptunp 
aufzustellen, dafi es die einzige Bestrebung der neucn Fartei sei, 
Unordnung und Chãos herbeizuführen, ohne an die Folgen zu 
denken. Die anarchistische Bewegimg beeilte sich, den Namen, 
den man ihr gab, anzunehmen. Im Anfang bestand sie noch auf 
den Bindestrich zwischen An- und Archie, indeni sie erklarte. 
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da6 in dieser Forni An-Archie, vom Griechischen abgêleitet, 
ohne Herrschaft bedeute und nicht Unordnung; doch bald 
nahm sie ihn an, so wie er war, ohne sich zu bemühen, den 
Druckereikorrektoren überíiüssige Arbeit und ihren Lesem eine 
Lektion in Griechisch zu geben^)." 

In Marxens Streitschrift „Ein Komplott gegen die Inter- 
nationale" finden wir denn auch die Anarchisten blofi ais eine 
phrasenhafte, sich selbst unklare und widerspruchsvolle Richtung 

des Sozialismus bekâmpft; sie werden ais Allianzisten, ais Anti- 
autoritâre, ais „treulose" Revolutionâre bezeichnet, nicht aber 
ais Anarchisten. Vielmehr wird der Begriff der Anarchie ihnen 
gegenüber von Marx in Schutz genommen. „Die An- 
archie," schreibt Marx in dem Rundschreiben des letzten General- 
rates der Internationale, „das ist das groBe Paradepferd ihres 
Meisters Bakunin, der von den sozialistischen Systemen nur die 
Uberschriften genommen hat. Alie Sozialisten verstehen 
unter Anarchie folgendes: Ist das Ziel der proletarischen Be- 
wegung, die Abschaffung der Klassen, einmal erreicht, so hõrt 
die Macht des Staates auf, der nur dazu dient, die grofie pro- 
duktive Mehrheit unter das Joch einer wenig zahlreichen aus- 
beutenden Minderheit zu erhalten, und die Aufgaben der Re- 
gierung verwandeln sich in einfache Aufgaben der Verwaltung. 
Die Allianz verfâhrt umgekehrt. Sie verkündet die Anarchie in 
den Reihen der Proletarier ..Marx nimmt also hier den Be- 
griff der Anarchie im Sinne von Staatiosigkeit, das heiBt bei ihm 
stets Beseitigung der Klassenherrschaft, ausdrücklich für ,,alle 
Sozialisten" in Anspruch. Seine Polemik betrifít nur die wider- 
spruchsvolle und unehrliche, das Proletariat spaltende und ver- 
wirrende Taktik, mit der die ,,Allianzisten" dieses Ziel anstreben, 
ihre phrasenhafte Bekâmpfung der Autoritüt, wãhrend sie zugleich 
in Geheimbünden eine unumschrânkte Autoritãt des Zentral- 
komitees begründen, und den Putschismus, mit dem sie den 
Arbeitern einreden wollen, da6 der Staat von heut auf morgen 
„abgeschafft" werden konnte. 

Ganz ãhnlich lâuft E n g e 1 s' Kritik der Anarchisten in seiner 
1873 erschienenen Schrift „Die Bakunisten an der Arbeit" nur 

P. Kropotkin, „Worte eines Rebellen" S. 67, 68, 69. 
=) A. a. O. Neuausgabe „Marx oder Bakunin" S. 14. 
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darauí hinaus, zu zeigen, da6 die Taktik, die von Bakunin ais die 
einzig wirklich revolutionãre empfohlen worden sei, ihr Ziel nicht 
nur nicht erreicht habe, sondem vcrfehlcn müsse. Er wirft ihnen 
nicht etwa vor, daB sie „Anarchisten" gewesen seien, das heiUt 
daB sie den Staat beseitigen wollten — das will er ja auch —, 
sondem daB sie auf ihrem Wege des Putschismus Anarchisten 
gar nichtbleiben konnten. „Statt den Staat abzuscJiaf- 
fen, versuchten sie vielmehr eine Anzahl neuer, kleiner Staaten 
herzustellen." Er zeigt, wie wenig wirkliches Verstãndnis sie für 
die õkonomischen und politischen Notwendigkeiten des proletari- 
schen Klassenkampfes hatten, so daB sie gezwungen waren, „so- 
bald sie einer ernsthaften revolutionãren Lage gegenüberstanden, 
ihr ganzes bisheriges Programm über Bord zu werfen"^), zuerst 
die Ablehnung der Beteiligung an der politischen Tâtigkeit, be- 
sonders an den Wahlen, dann das Desinteressement an einer 
Revolution, die nicht auf sofortige Emanzipation des Proletariats 
ginge, und schlieBlich die Verweigerung des Eintrittes in bürger- 
lich-revolutionâre Regierungen. Die ganze Kritik Engels' bezieht 
sich überall nur auf diese taktisch und theoretisch widerspruchs- 
volle Art der bakunistischen Arbeiterbewegung, nirgends aber 
auf eine Ablehnung ihres anarchistischen Zieles. Dies ergibt sich 
aus seinem zusammenfassenden SchluBergebnis besonders deut- 
lich: „Mit einem Wort, die Bakunisten in Spanien haben uns ein 
unübertreífliches Muster davon geliefert, wie man eine Revolution 
nicht niachen muB^)." Und daruni bezeichnet er noch 1894 im 
Vorvvorte zu der Neuherausgabe seines Aufsatzes gegen die Baku- 
nisten die Aktion der Anarchisten ais eine „Karikatur der 
Arbeiterbewegung"'). 

Dagegen hat auch Engels, und fast in den Worten mit Marx 
übereinstimmend, den Begriíf der „Anarchie", das heiBt die Ab- 
schaffung des Staates, gegen die Anarchisten verteidigt. In einem 
gegen die italienischen Anhãnger Bakunins gerichteten, 1874 er- 
schienenen Artikel, den N. Rjasanoff in der „Neuen Zeit" wieder 
zugânglich gemacht hat, lesen wir: „A 11 e Sozialisten sind darin 

') Fr. Engels, „Internationales aus dem Volksstaat", Berlin 1894. 
S. 32. 

') A. a. O. S. 33. 
») A. a. O. S. S. 
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einverstanden, dafi der Staat und mit ihm die politische Autoritât 
infolge der künftigen sozialen Revolution verschwinden werden; 
das heifit, dafi die õffentlichen Funktionen ihren politischen 
Charakter verlieren und sich in administrative Funktionen ver- 
wandeln werden, die die sozialen Interessen überwachen. Die 
Antiautoritãren aber fordern, dafi der politische Staat mit einem 
Schiage abgeschaíft werde, noch früher, ais die sozialen Verhált- 
nisse abgeschafft sind, die ihn erzeugt haben^)." Auch hier be- 
zieht sich die Kritik Engels' gegenüber den „Antiautoritãren" 
auf das Widerspruchsvolle und Schãdliche ihrer Taktik. Denn 
unmittelbar anschlieBend fâhrt Engels fort: „Sie fordern, daB 
der erste Akt der sozialen Revolution die Abschaffung der 
Autoritât sein soll. Haben sie einmal eine Revolution gesehen, 
diese Herren? Eine Revolution ist gewifi die autoritãrste Sache, 
die es gibt, ein Akt, durch den ein Teil der Bevõlkerung seinen 
Willen dem anderen Teil durch Flinten, Bajonette und Kanonen, 
alies doch sehr autoritãre Mittel, aufzwingt; und die Fartei, die 
gesiegt hat, muB ihre Herrschaft durch den Schrecken, den ihre 
Waffen den Reaktionâren einflõBen, behaupten... Also entweder 
— oder: Entweder die Autoritãren wissen selbst nicht, was sie 
sagen, und in diesem Falle schaífen sie nur Konfusion, oder sie 

wissen es, und in diesem Falle verraten sie die Sache des Pro- 
letariats. In beiden Fãllen dienen sie nur der Reaktion')." 

Andererseits hat Engels in dem Brief über den Entwurf 
des Gothaer Programms, den Bebei verõffentlicht hat, bekanntiich 
gegenüber der im Entwurf aufgestellten Forderung nach dem 
„freien Volksstaat" diese Redensart energisch abgelehnt, und zwar 
gerade unter Bezugnahme darauf, daB man damit unnõtigerweise 
den Anarchisten die Mõglichkeit gebe, sich über die Staatsfromm- 
heit der Sozialisten aufzuhalten. „Man sollte das ganze Gerede 
vom Staat", schreibt Engels dort, „fallen lassen, besonders seit 

») F. Engels, „Über das Autoritãtsprinzip", „Neue Zeit" XXXII, 
I. S. 39- 

') A. a. O. S. 39. — In derselben italienischen Zeitschrift findet 
jích auch ein Artikel von Marx gegen die Bakunisten unter dem Titcl 
„Der politische Indifferentismus", in dem, wie schon dieser Titel dartut, 
der Schwerpunkt der Kritik ebenfalls nur in der Aufzeigung der võlHgen 
Verkennung der Notwendigkeiten des revolutionãren Klassenkampfes liegt. 
— Vgl. „Neue Zeit" XXXII. A. a. O. S. 40 ff. 
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der Kommune, die schon beim Staat im eigentlichen Sinne mehr 
war. Der .Volksstaat' ist uns von den Anarchisten 
bis zum UberdruB in die Zâhne geworfen wor- 
d e n, obwohl schon die Schrift Marx' gegen Proudhon und nach- 
her das „Komniunistische Manifest" direkt sagen, daB mit 
der Einführung der sozialistischen Gesellschaftsordnung der Staat 
sich von selbst auflõst und verschwindet^)." Man kann nicht 
deutlicher hervorheben, daB das Ziel des Anarchismus desselbe ist 
wie das des marxistischen Sozialismus. Und alie Kritik, die Marx 
und Engels an den Anarchisten üben, will nur, wie wir gesehen 
haben, immer wieder zeigen, daB der Anarchismus einerseits eine 
durchaus utopische Denkrichtung ist, andererseits aber das groBe 
und ôkonomisch notwendige Ziel der Erreichung einer staatslosen 
Gesellschaft durch seine individualistische Theorie und mehr noch 
durch seine unsinnige Aktion kompromittiert und den Arbeitern 
verdâchtig gemacht hat'). 

4. Sozialismus und Individualismus. 

Ais Resultat der vorausgegangenen Erõrterungen dürfen 
wir wohl die richtige Einsicht bezeichnen, dafi bezüglich des Zieles 
Sozialismus und Anarchismus nur zwei verschiedene Wege zu 

') A. Bebei, ,^A.us meinem Lcben" II., S. 321—322. 
') Es liegt in der populãren Ansicht von der Gegensãtzlichkeit des 

Sozialismus zum Anarchismus ein ãhnliches bloB geschichtlich zu erklãren- 
des Verhãltnis vor, wie es sich erst in den letzten Jahren zwischen Sozia- 
lismus und Kommunismus unter dem EinfluB der bolschewistischen Pro- 
paganda herausgebildet hat. Da der russische Bolschewismus sich Kom- 
munismus nannte, und seine Anhãnger sich ais „Kommunisten" bezeich- 
neten, so hat sich in der õffentlichen Diskussion der Zeitungen, Versamm- 
lungen, Parlamente, ja in der sozialistischen Parteipolemik selbst diese 
Bezeichnung schon so stark eingebürgert, daB heute selbst viele Partei- 
genossen des Sozialismus von einem Gegensatz zwischen Sozialismus und 
Kommunismus reden, wo sie doch nur den Gegensatz zum Bolschewismus 
meinen. Denn das Ziel des Bolschewismus, nãmlich den Kommunismus, 
will auch jeder Sozialist. Nur muB nicht jeder den W e g des Bolschewis- 
mus wollen. Ahnlich will auch jeder Sozialist das Ziel des Anarchismus, 
die freie Entfaltung des Individuums innerhalb der freien Assoziation aller. 
Aber wenn er Marxist ist, wird und muB er die anarchistische Theorie 
und Praxis ais widerspruchsvoll und schãdlich ablehnen. Vgl. über den 
..Gegensatz" von Sozialismus und Kommunismus meine Einleitung zum 
..Kommunistischen Manifest", Wien. Volksbuchhandlung, 2. Aufl. 

t 
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demselben Endpunkte, der klassenlosen Gesellschaft, der Ablõsung 
des Staates durch solidarische Verwaltung darstellen. Diese Er- 
kenntnis ist eine Grundvoraussetzung für ein besseres Verstãnd- 
nis des geistesgeschichtlichen Verhâltnisses dieser beiden histo- 
risch differenzierten Richtungen des proletarischen Klassen- 
kampfes, durch welche man ein- für allemal davor bewahrt bleibt, 
in dem, was Kelsen ais „anarchistische" Bestandteile im Marxis- 
mus aufzeigt, einen inneren Widerspruch zu seiner sozialistischen 
Grundanschauung zu erblicken. Vielmehr erhalten diese „anarchi- 
stischen" Elemente im Marxismus erst ihre theoretische Fun- 
dierung, indem sie dort nicht ais blofier Protest gegen den Staats- 
zwang auftreten, sondem ais Produkt der õkonomischen Ent- 
wicklung dargestellt werden. Der Staat wird nicht „abgeschafft", 
sondem er „stirbt ab", das hei6t: in einem groBen geschichtlichen 
EntvvicklungsprozeB, in dem sowohl die ãuBeren Lebensverhãlt- 
nisse wie die Menschen, die in ihnen stehen, verândert werden, 
gestaltet sich auch die gesellschaftliche Zwangsordnung um. 

Aber um diese richtigere Beurteilung der Beziehungen von 
Sozialismus und Anarchismus zu sichern, ist noch über einen 
weiteren Punkt grõBere Kiarheit nõtig, der nicht nur in der 
Kelsenschen Polemik, sondem auch darüber hinaus in den hãufigen 

Diskussionen über Sozialismus und Individualismus einiger Auf- 
klárung bedarf. Das ist nâmlich die Zweideutigkeit des Begriffes 

des Individualismus und der individuellen Freiheit. Insbesondere 
alies, was Kelsen über den angeblichen „Individualismus" der 
Jugendschriften von Marx sagt, ist dieser Zweideutigkeit zuni 

Opfer gefallen. 
Ich mõchte mit einigen Leitsãtzen gleich von Anfang an 

diese Zweideutigkeit aufzeigen und durch scharfe Trennung bei- 
der Bedeutungen aufheben. Individualismus kann einmal bedeuten 
die schrankenlose Durchsetzung des eigenen Ich und das andere 

Mal bloB die allseitige Entfaltung des eigenen Ich. Das erste Mal 

bedeutet dann Individualismus einen võlligen Atomismus des 
Standpunktes, auf welchem der einzelne ais ein Vereinzelter die 

Welt mit samt den Nebenmenschen gleichsam nur ais Feld seines 
selbstsüchtigen Strebens um sich ausgebreitet sieht; das andere 

Mal aber eine Richtung auf Verinnerlichung und Vervollkomm- 
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nung der eigenen Persõnlichkeit, die ais solche nicht nur nicht 
zum Zerfall mit den Mitmenschen führt, sondem einen harmoní- 
schen ZusammenschluB mit ihnen ais ein Element der eigenen 
widerspruchslosen Lebensentfaltung empfindet. Individualismus 
im ersten Sinne ist Streben nach SelbstgenuB, im letzteren 
Sinne nach Selbstgestaltung; das Ziel des ersteren ist 
die Selbstherrlichkeit der P e r s o n, das des letzteren die Selbst- 
zucht der Persõnlichkeit; der erstere láBt das I n d i v i- 
d u u m gewâhren, der letztere stellt es unter die Führung einer 
Individualitât. Wunderbar hat I b s e n, den man auch so 
oft ais einen Propheten des Individualismus verschrien hat, wãh- 
rend er der grofiartige Apostei einer Lehre der Individualitât war, 
diesen Unterschied der beiden Strebungen, die so oft die Men- 
schen vervvirren, indem die niedrigere die Maske der hõheren 
annimmt, in den beiden Gestalten von Peer Gynt und Brand 
dargestellt, deren Lebenswahlsprüche den grundverschiedenen 
Charakter beider Richtungen mit unübertrefflicher Plastik an- 
geben: „Sei dir selbst genug" der Wahlspruch des Individualis- 
mus, „Sei dir selber treu" jener der Individualitât. 

Wenn man also das Streben nach Bildung einer freien, sich 
selbst voll entfaltenden Persõnlichkeit und Individualitât Indivi- 
dualismus nennt, dann huldigt man damit einem zwar sehr ver- 
breiteten Sprachgebrauch, aber einem solchen, der reichlich mit 
der Unart der populãren Sprache behaftet ist, nãmlich keine be- 
griffliche Unterscheidung damit zu beabsichtigen, sondem eben 

nur rasch und bedenkenlos sich auszudrücken. Für eine wissen- 

schaftliche Erõrterung oder Kritik von sozialen Theorien und 
Stellungnahmen ist ein solcher Sprachgebrauch ganz unmõglich. 

In diesem Sinne wãre zum Beispiel Fichte ein sogar extremcr 
„Individualist" gewesen, und, wenn dieser Individualismus not- 

vvendig zum Anarchismus führt, auch Anarchist, wie er ja auch 
tatsãchlich davon überzeugt war, „da6 es der Zweck aller Re- 

gierung ist, die Regierung überflüssig zu machen". Denn von 

dem Gebot der freien Entfaltung der Persõnlichkeit sind alie seine 
Schriften voll; und gleichwohl hat niemand energischer wie er 
nicht nur diese freie Entfaltung identifiziert -mit ihrer Unter- 
stellung unter die sittliche Pflicht, sondem darüber hinaus auch 
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den Begriff eines auf sich selbst gestellten Individuums ais einen 
bloBen paralogischen Schein dargetan'). 

Gerade diese letztere Tatsache macht uns darauf aufmerk- 
sam, dafi das Streben nach Entfaltung der Persõnlichkeit in Frei- 
heit aller ihrer Anlagen vollstândig vereinbar ist mit einem 
universalistischen Standpunkt (um diesen sonst, nánilich in 
erkenntnistheoretischer Hinsicht, sehr irreführenden Ausdruck zu 
gebrauchen). Versteht man unter Universalismus die Anschau- 
ung, wonach das Individuum nicht ais ein Atom zu denken ist, 
das für sich bestehen kann, sondem nur ais unabtrennbares Glied 
eines geistigen über das Einzelwesen hinausreichenden Zusammen- 
hanges, dann ist Fichte das leuchtendste Beispiel dafür, daB das 
Streben nach Individualitât mit einem solchen Universalismus 
nicht nur nicht im Gegensatz stehen mu6, sondem ihn sogar vor- 
aussetzt. Und sofern man dieses Streben nach Auspragung seiner 
Persõnlichkeit sehr hâufig auch ais Individualismus bezeichnet, so 
ist festzuhalten, daB es eine Art des Individualismus gibt, die 
nicht im Gegensatz zum sogenannten Universalismus steht. 

Vollends klar wird diese Verschiedenheit zweier unter dem- 
selben Namen des Individualismus gedeckten Richtungen, wenn 
man auf den mit der Persõnlichkeit im engsten Zusammenhang 
stehenden zweiten Begriff eingeht, den der F r e i h e i t. Denn 
auch dieses Wort bezeichnet einen doppelten Inhalt. Es kann 

einmal bedeuten den Mangel jeglicher Gebundenheit, aiso die 
absolute Schranken- und Gesetzlosigkeit; andererseits kann es 
gerade im Gegenteil meinen die Unterwerfung des Willens unter 
ein Gesetz, aber unter kein anderes ais das des Wollens selbst, 
also die Gebundenheit des Wollens durch die Selbstbestimmung. 
Es ist überflüssig, des lângeren auszuführen, daB nur der letztere 
Sinn einen wirklich widerspruchslosen Begriff der Freiheit gibt. 
Und es ist dies nicht etwa bloB der Freiheitsbegriff der klassi- 
schen deutschen Philosophie — diese hat ihn nur erkenntnis- 
theoretisch zu begründen versucht — sondem jene Vorstellung 
der Freiheit, auf die auch das schlichte Denken des Alltags zurück- 
kommt, wenn es nur anfãngt, sich über den Inhalt dessen, was 
es meint, Rechenschaft zu geben. Allerdings, auf den ersten 

") Vgl. hiezu meine Abhandlung über Fichte in „Wegweiser. Stu- 
dien zur Geistesgeschichte des Sozialijmus." 
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Blick meint das populâre BewuBtsein, Freiheit sei die Abwesen- 
heit von Schranken jeder Art, dafi man also tun kõnne, was einem 
beliebe. Wenn es abar dann aufmerksam wird, daB dieses „Be- 
lieben" einmal eine Laune ist, die ihm die sonstige Uberlegung 
verdirbt, ein andermal eine leidenschaftliche Wallung, deren 
Opfer es wird, ein drittes Mal eine selbstsüchtige Berechnung, 
der es sich innerlich schãmt, wieder ein nãchstes Mal eine võllige 
Gedankenlosigkeit und nur hin und wieder auch eine wirklich aus 
seiner Überzeugung aufsteigende EntschlieBung, so wird es bald 
klar, daB in allen diesen Belieben das Wollen gar nicht „frei" 
war, der Handelnde gar nicht tat, was i h m beliebte, sondem was 
die Situation, in der er sich gerade befand, mit ihm be- 
liebte. Und dann steigt der klare und einzig mõgliche Sinn der 
Freiheit herauf, nâmlich zwar zu gehorchen, aber nur sich selber, 
zwar ein Gesetz anzuerkennen, aber nur das aus dem eigenen 
Inneren aufsteigende Gebot zu vollstrecken. 

Es ist sofort klar, wie diese beiden verschiedenen Bedeutun- 
gen des Freiheitsbegriffes sich decken mit den beiden Bedeutun- 
gen des Begriffes des Individualismus. Jener ersten Bedeutung, 
in welcher Individualismus so viel hieB wie võllige und rücksichts- 
lose Durchsetzung des Individuums, eignet die Meinung zu, daB 
Freiheit eben absolute Schrankenlosigkeit sei. Und jener andere 
Sinn, nach welchem Individualismus auf die Ausprâgung der 
Individualitãt der Persõnlichkeit, des eigenen Charakters geht, 
verlangt geradezu ais Ergânzung den Begriff der Freiheit im 
Sinne der Selbstbestimmung, die — was hier nicht ausgeführt 
zu werden braucht, da es das groBartige Ergebnis der klassischen 
deutschen Philosophie ist — keine andere ais sittliche Selbst- 
bestimmung sein kann, weil nur diese widerspruchslos mõg- 
lich ist. 

Und für unseren Gegenstand besonders wichtig ist daraus 
eine weitere Folgerung: daB die Freiheit im Sinn der Autonomie 
des Willens ein durchaus s o z i a 1 e r Begriff ist. Es gehõrt zu 
den grõBten MiBverstãndnissen, denen die so vielfach mi6- 
verstandene Kantsche Philosophie ausgesetzt war und noch ist, 
daB man sie ais eine individualistische Philosophie auffaBte, weil 
sie sowohl die GesetzmãBigkeit des Erkenntnis- wie des Willens- 
prozesses scheinbar nur an dem Einzelindividuum und für das- 
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selbe aufsuchte, dagegen für das Faktum der Gesellschaft keinen 
Blick zu haben schien. Man hat aber nicht genug beachtet, wie bei 
Kant und sodann bei der ganzen folgenden klassischen deutschen 
Philosophie das Individuum nur eine Erscheinungsform ist, in 
der sich ein Inhalt entfaltet, dessen über das Individuum hinaus- 
reichende und die Individuen in allgemein gültigen Werten 
geistig zusammenschlieBend^ Bedeutung ja gerado das Kern- 
problem der kritischen Philosophie ist. Ich habe daher schon ein- 
mal darauf hingewiesen, daB, obgleich der Begriflf des Sozialen 
von Kant bis Feuerbach ais solcher terminologisch noch gar nicht 
geprãgt ist, dennoch diese ganze Philosophie ais der erste 
grofie Versuch einer erkenntnistheoretischen 
Begründung des sozialen Zusammenhanges 
bezeichnet werden muB, eine Charakteristik, die ich bald hoffe 
im einzelnen darlegen zu kõnnen. Für unseren Zusammenhang 
ist aufmerksam zu machen, wie schon bei Kant das Grundgesetz 
der Autonomie des Willens, der kategorische Imperativ, durch 
seine Formei: Handle so, daB die Maxime deines Wollens zu 
einer allgemeinen Gesetzgebung dienen kann, das Einzelindivi- 
duum in einen Zusammenhang mit allen anderen neben ihm 
stellt, der eben nichts anderes ais der soziale Zusammenhang ist. 
Der Begriff der Freiheit ais Autonomie des Wollens ist auch nur 
in einem System des Wollens überhaupt, das heiBt aber in einem 
sozialen System, widerspruchslos mõglich; und daher ist Freiheit 
in diesem Sinn genau so, wie wir dies vorhin bezüglich der 
Individualitât sahen, nur auf einem universalistischen Standpunkt 
mõglich. 

In der Verkennung dieses Verhâltnisses, in der Unkiarheit 
über den verschiedenen Sinn, in welchem von Individualismus 
und Freiheit gesprochen werden kann, liegen die eigentlichen 
Widersprüche und Verstândnislosigkeiten namentlich der indivi- 
dualistischen Richtung des Anarchismus, wie sie sich besonders 
stark in der popularen Agitation in Flugschriften und Zeitungen 
merklich macht. Ist ja überhaupt die atomistische Grundauf- 
fassung des gesellschaftlichen Lebens der eigentliche Grund- 
irrtum dieser ganzen Richtung, die in ihrem genialsten Vertreter 
Max Stirner aber eigentlich doch mehr eine Ablehnung der Sub- 
limierungen des sozialen Zusammenhanges im Sinne an sich 

Marx-Studisn IV'. 13and 17 
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heiliger Bindungen von Recht, Gesetz und Staat ist, ais eine Auf- 
lõsung dieser Bindungen selbst^). 

Es ist denn auch überaus lehrreich, zu sehen, dali gerade 
dieser extreme Individualist für die „schrankenlose Freiheit" sehr 
wenig übrig hat. Sein Hauptwerk heifit nicht „Der F r e i e und 
sein Eigentum", sondem „Der Einzige und sein Eigentuni". 
Und das ganze Buch ist bemüht, diesen Unterschied klarzu- 
inachen. „Ich habe gegen die Freiheit nichts einzuwenden," heiBt 
es in dem vvichtigen Kapitel über die Eigenheit, „aber Ich wün- 
sche Dir mehr ais Freiheit; Du müBtest nicht bloB los sein, vvas 
Du nicht wilist, Du müBtest auch h a b e n, was Du willst, Du 
müBtest nicht nur ein .Freier', Du müfitest auch ein .Eigener' 
sein". Und bald darauf: „Welch ein Unterschied zwischen Frei- 
heit und Eigenheit! Gar vieles kann man los werden, alies wird 
nian doch nicht los; von Vielem wird man frei, von Aliem nicht. . . 

Dagegen Eigenheit, das ist mein ganzes Wesen und Dasein, das 
bin Ich selbst. Frei bin Ich von dem, was ich los bin, Eigner von 

dem, was ich in Meiner Macht habe oder dessen Ich mâchtig bin. 
Mein eigen bin ich jederzeit und unter allen Umstânden, wenn 

Ich Mich zu haben verstehe und nicht an Andere wegwerfe')." 
Endlich: „Da6 eine Gesellschaft, zum Beispiel die Staatsgesell- 
schaft, Mir die Freiheit schmâlere, das empõrt Mich wenig. MuB 
Ich Mir doch von allerlei Mâchten und von jedem Stárkeren, ja 
von jedem Nebenmenschen die Freiheit beschranken lassen, und 
wâre Ich der Selbstherrscher allcr Reufien, Ich genõsse doch der 

absoluten Freiheit nicht. Aber die Eigenheit, die will Ich Mir 

') Mit Rücksicht hierauf habe ich daher einmal Stirners kritische 
Zerstõrung der sozialen Ideologie ais eine Art Posítivismus mit jener der 
spãtercn durch Mach und Avenarius versuchten Auflõsung der naturaleii 
Ideologie verglichen. Wie Mach meint die Existenz dcs Naturdinges, dor 
Naturkraft etc. beseitigt zu haben, wenn er die metaphysischen Vorstellun- 
gen hierüber zerstõrte, so hielt Stirner das Recht, d e n Staat etc. tnit 
seinen „spukhaften" Formen selbst für vernichtet. Vgl. hiezu meine Ab- 
handlung über Max Stirner sowie die über Ernst Mach in „Wegweiser. 
Studien zur Geistesgeschichte des Sozialismus", Stuttgart, 5. Aufl., 1921, 
S. 173 ff. 

') Max Stirner, „Der Einzige tjjjd sein Eigentum" (Reclam) S. 184 
und 185. 
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nicht entzieheii lassen^)." Deshalb nennt sich das Stirnersche 
revolutionierte Individuum einen „Einzigen", weil es sich zu 
einer Individualitát entwickeln soll, die immer etwas Einziges 
ist. Die Einzigkeit bei Stirner ist keine Vereinzelung, sondem 
Eigenheit, Spezifizierung, uiid das Eigentum des Einzigen ist 
nicht ein Sachbesitz, sondem ein Selbstbesitz, eine Selbstbestim- 
inung. Nur dafi bei Stirner diese ganze groBartige Gedanken- 
führung, init der auch er immer noch ein echter SprõBling der 
deutschen klassischen Philosophie geblieben ist, zufolge seines 
„antimetaphysischen" Zuges eben jéne Wendung ins extreni 
Individualistische genommen hat, die vielleicht mehr eine sprach- 
liche ais eine sachliche ist, aber ailerdings jedenfalls im ersteren 
Sinn fortgewirkt hat. In der Sache selbst hat aber kaum jemand 
das bloB selbstsüchtige Individuum, den bornierten „besessenen" 
Egoismus, die kümmerliche Sphâre des Eigennutzes und der eng- 
herzigen Abschliefiung vom anderen in so glanzender psychologi- 
scher Charakteristik ais eine Form der Unfreiheit und „Besessen- 
heit" dargestellt wie gerade Stirner^). 

So zeigt es sich, daB selbst bei dem extremsten Individuali- 
sten die Freiheit nicht ais Schrankenlosigkeit, die keinen Zwang 
duldet, das Ziel ist, sondem nur ais Eigenheit, die, wo es ihr 
nõtig wird, das heiBt, wo es aus ihren Lebens- und Entfaltungs- 

bedingungen hervorwâchst, die Selbstbeschrãnkung selber setzt 
ais ihren eigenen Willen und ihre eigene Bindung. „Es ist ein 
Unterschied," sagt Stirner, ,,ob durch eine Gesellschaft meine 
Freiheit*oder meine Eigenheit beschrânkt wird. Ist nur jenes der 
Fali, so ist sie eine Vereinigung, ein Übereinkommen, ein Verein; 
droht aber der Eigenheit Untergang, so ist sie eine Machtfür 
sich, eine Macht ü b e r M i r'.. 

Zusammenfassend kõnnen wir also sagen: Der BegrifF des 
Individualismus ist zweideutig, indem er sowohl die rücksichts- 
lose Durchsetzung des Individuums bedeuten kann ais auch die 
beharrliche Tendenz zur Ausgestaltung der eigenen Individualitát, 
sowohl die schrankenlose, freilich nur imaginara Freiheit, ais 
auch die Freiheit der Seibstbestimmung der Persõnlichkeit. Es 

») A. a. O. 5.358—359. 
') M. Stirner, a. a. O. S. 194, 198. 
») A. a. O. S. 359- 



260 Dr. Max Adler. 

bleibt ais eigentlicher Kern des Individualisníus allerdings die 
Grundauffassung des Primates des Einzelnen gegenüber der Ge- 
sellschaft, so daB sich diese erst ais ein Resultat aus dem Zu- 
sammensein und Zusanimenwirken der Einzelnen ergibt; und in- 
sofern ist freilich der Marxismus, der von der Vergesellschaftung 
des Individuums ausgeht, der ein für sich bestehendes und niit 
anderen Individuen erst zur Gesellschaft sich zusammentuendes 
Individuum überhaupt nicht kennt, zu jedem Individualismus im 
prinzipiellen Gegensatz. Dagegen aber sind die Begriííe der freien 
Individualitât und der freien Selbstbestimmung solche, die mit 
jener individualistischen Grundanschauung gar nicht notwendig 
verbunden sind, weder ais ihre Voraussetzung noch ais ihre 
Folge. Vielmehr heben sie, in jeder dieser beiden Richtungen 
konsequent durchgedacht, die individualistische Grundvoraus- 
setzung auf, was nicht hindert, dafi sie tatsãchlich mit der 
individualistischen Denkweise sehr hãufig verbunden sind und 
dieser sogar eine ethische Rechtfertigung zu verleihen scheinen. 
Man muB also in jedem einzelnen Fali, wo von Freiheit des 

Menschen, von Selbstbestimmung durch das Ich, von Befreiung 
der Persõnlichkeit die Rede ist, immer erst untersuchen, von wel- 
cher Art Individuum und welcher Art Freiheit die Rede ist, und 
es wird sich dann zeigen, daB nicht selten die individuali- 
stische Darstellung einen universalistischen 
Inhaltenthãlt, so daB mit der Verurteilung des Gedanken- 
ganges ais individualistisch im Grunde nichts anderes bloBgestellt 
wird ais die eigene mangelnde Begriffsklarheit. Vollends aber wird 

der Gipfel der Verwirrung erreicht, wenn man nun Individualis- 

mus noch ohneweiters mit Anarchjsmus gleichsetzt, wodurch dann 
die universalistischen Vorstellungen von Freiheit und Individuali- 
tât ais Streben nach „anarchischer" Freiheit geradezu an den 
Pranger gestellt erscheinen. 

Hiemit kann in diesem Zusammenhang unser ohnedies ein 
wenig lang geratener Exkurs über den Anarchismus abgeschlossen 

werden. Es handelte sich dabei nicht um eine Verteidigung des 

Anarchismus, dessen eigentliches historisches Wesen, seine wider- 
spruchsvolle, verwirrende und verderbliche Taktik des Klassen- 
kampfes, überhaupt nicht zu verteidigen, sondem nur zu he- 
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kâmpfen ist. Wohl aber kaiin gei-ade diese Bekânipfung nur ge- 
winnen, wenn endlich einmal über eine Reihe von Begriffen und 
Vorstellungen — Abschafíung des Staates, Aufhebung der Autori- 
tât, Beseitigung des Zwanges, Freiheit des Individuums usw. —, 
welche dem Sozialismus und Anarchismus gemeinsam sind, eine 
grõBere Klarheit besteht. Um die Auflõsung der scheinbar inneren 
Verbindung dieser Begrifíe mit dem Anarchismus und um die 
dadurch ermõglichte Vermeidung von solchen Mifiverstândnissen, 
wie die der Kelsenschen Kritik, die von einem Anarchismus der 
marxischen Auffassung spricht, die freilich nur ais ein tõdlicher 
Selbstwiderspruch in ihr niõglich wâre — um das bessere Ver- 
stándnis des marxistischen Sozialismus also hat es sich bei dieser 
j.Verteidigung" des Anarchismus allein gehandelt. Wovon nun 
noch die Anwendung zu machen sein wird. 

XVI. 

Der angeblíche Anarchismus ím Marxísmus. 

i.DieldeederBefreiung. 

Gehen wir nun auf die Behauptungen Kelsens über den 
anarchistischen Grundwiderspruch im Marxismus nâher 
ein, so kõnnen wir gleich dort beginnen, wo wir im 

letzten Abschnitt stehengeblieben sind, bei der Idee der Freiheit. 
Denn in dieser im Marxismus allerdings eine grofie Rolle spielen- 
den Idee sieht Kelsen die anarchistische Tendenz des marxisti- 
schen Denkens — das heifit bei Kelsen die Tendenz zur zwang- 
losen Organisation der Gesellschaft — besonders ausgeprâgt. 
Der Sozialisums, der einerseits aus der õkonomischen Entwick- 
lung zu einem System streng rational gebundener Wirtschaft 
führe, stehe andererseits im Bewufitsein von Marx und Engels 
stets ais eine Befreiung des Individuums im Vordergrunde. Diese 
,.anarchistische" Auffassung findet Kelsen schon in den Jugend- 
schriften Marxens vorbereitet, zu welcher Behauptung ihm haupt- 
sâchlich meine Abhandlung über „die sozialistische Idee der Be- 
freiung bei Karl Marx"^) das Material beigestellt hat. Allein er 

*) „Marx-Studien" IV, i. Halbband (Separatabdruck, Wien 1918). 
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hat clie dort vorgefundenen Marxschen Sâtze sehr wenig in dem 
ganzen Zusainmenhang erfaBt, aus dem sie stammen, so daB sich 
ihm die s o z i a 1 e Idee der Emanzipation bei Marx sofort in 
„ein Prinzip der Erlõsung", in „die individualistische 
Idee der Freiheit" (S. 20) verwandelt; für diese sei es charakteri- 
stisch, daB sich ihr ais Sinn der sozialen Entwicklung die B e- 
freiung der Geselischaft, also ein Zustand der Freiheit im 
Gegensatz zu der bisherigen politischen und õkonomischen Ge- 
bundenheit ergebe (S. 21). Für Kelsen ist also ein Zustand der 
Freiheit gleich Anarchie, bloB weil er doch „offenbar" die Be- 
seitigung der Gebundenheit, sowohl der politischen wie der õkono- 
mischen, bedeute. Aber Kelsen selbst erwâhnt an jener Stelle, 
daB diese Beseitigung schon vom jungen Marx ais eine histo- 
rische Bewegung aufgefaBt wird, nur weiB er davon keine 
Anwendung zu machen. Er sieht also nicht, daB es sich bei Marx 
nicht handelt um eine Entwicklung aus der ,,Gebundenheit über- 
haupt" in einen ungebundenen Zustand, der überhaupt kein 
sozialer mehr wáre, sondem um die Überwindung einer bestimm- 
ten historischen Gebundenheit durch eine neue õkonomisch vor- 
bereitete Gesellschaftsordnung, die nur in bezug auf jene 
ais eine freiere crscheinen muB, weil es in ihr keine Klassengewalt 
mehr geben kann. 

Es ist übrigens merkwürdig und sehr lehrreich für die 
Psychologie des Forschens, hier zu sehen, wie auch èin scharf- 
sinniger und kritischer Denker doch in sein einmal ausgeprâgtes 
Gedankenschema so eingesponnen sein kann, dafi er darüber hin- 
aus einfach nicht zur Würdigung selbst offenbarer Zusammen- 
hânge gelangen kann, wenn sie nicht in dieses Schema passen. 
So hat Kelsen den ganzen bedeutungsvollen Begriff der Emanzi- 
pation, der in den Jugendschriften von Marx eine groBe Rolle 
spielt und in welchem sich gerade der soziale Standpunkt Marxens 
auf einen ersten, noch ideologischen Ausdruck gebracht findet, 
geradezu unfaBbar miBverstanden, indem er diesen Begriff der 
Emanzipation bloB ais Schlagwort der individuellen Befreiung 
faBt. Und dieses Mifiverstiindnis erscheint mir um so unverstãnd- 
licher, ais meine ganze vorhin zitierte Abhandiung, die auch 
Kelsen heranzieht, der Erlãuterung dieses Begrifíes gewidmet ist 
"nd besonders der wichtigen ITnterscheidung, die Marx zwischcn 
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politischer und menschlicher Emanzipation macht. Auf diese 
ganze Erõrterung ist allerdings Kelsen auch nicht mit einem 
Wort eingegangen, und wir werden alsbald sehen, wie sich dar- 
aus die võllig ihr Ziel verfehlende Polemik gegen den Marxischen 
Begriíf voin „politischen Staat" erklârt. Ich kann mich hier nicht 
wiederholen, und darum sei nur soviel gesagt ais hieher gehõrt. 
DerBegriff der Emanzipation bei Marx ist schon in diesen Jugend- 
schrif ten kein individueller Erlõsungsbegriff, sondem durchaus eine 
historisch-gesellschaftiiche Kategorie. Das geht daraus hervor, dafl 
Marx eben eindringlich ausführt, wie Emanzipation nicht ais indivi- 
dueller Befreiungsakt mõglich ist, sondem nur auf einer gesell- 
schaftlichen Grundlage, nur dadurch, da6 jeweils „eine bestimmte 
Klasse von ihrer besonderen Situation aus die allgemeine Emanzi- 
pation der Gesellschaft unternimmt". Dadurch wurde die Idee 
der Emanzipation bisher widerspruchsvolt. In den Fâllen nãm- 
lich, in denen diese besondere Situation der emanzipierenden 
Klasse selbst noch ein soziales Herrschafts- und Unterdrückungs- 
elenient enthãlt, wie zum Beispiel in der Emanzipation des Bürger- 
tums, ist auch die Emanzipation nur eine teilweise. Darum unter- 
scheidet Marx diese Emanzipation ais eine blofi politische von 
der allgemein menschlichen, die zum Resultat nicht dié Freiheit 
des Bourgeois, sondem die Freiheit des Menschen haben wird. 
Die menschliche Emanzipation kann also nur auf dem Stand- 
punkt einer solchen Klasse erfolgen, deren Freiheitsbedingungen 
universellen Charakter haben müssen, „einer Sphãre, welche sich 
nicht emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphãren 
der Gesellschaft und damit alie übrigen Sphãren der Gesellschaft 
zu emanzipieren" — kurz vom Standpunkt des Proletariats. Man 
sieht, die menschliche Emanzipation beim jungen Marx ist keine 
individuelle Erlõsungssehnsucht, sondem nichts anderes ais die 
soziale Revolution des reifen Marx. Und flie Bezeichnung der 
Emanzipation ais menschliche sollte geradezu — sicher 
unter dem EinfluC Feuerbachs, der damals gerade seine zündende 
Wifkung ausgeübt hatte — auf das Gattungsm aflige, 
Soziale aller dieser Ideen von Freiheit, Kampf und Revolution 
aufmerksam machen, wobei schon hier der Fortschritt Marxens 

über Feuerbach sich ankündigt. Denn bei letzterem ist dieses 
Gattungsmâflige, der Mensch, eine philosophische Abstraktion, 
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bei Marx aber eine stets nur in ihrem historisch-klassenmàBigen 
Zusanimenhang zu erfassende konkrete Gestaltung. 

Die „Idee der Befreiuiig" ist also bei Marx kein individuali- 
stischer Gedanke, sondem ein sozial-historischer ProzeB, der aus 
einer „politischen" Ideologie, in welcher es sicii noch ura eineii 
Kampf bloBer Rechtsveranderung handelt („Kampf um Menscheu- 
und Bürgerrechte"), zu einer „menschlichen" Ideologie forttreibt, 
in welcher um die Anderung der sozialen Lebensformen selbst 
gekâmpft wird. Darum ist für Marx die politische Revolution eine 
nur teilweise Emanzipation, die menschliche Emanzipation aber 
eine võllige. In beiden Fâllen aber sind es gesellschaft- 
1 i c h e Prozesse, deren Wesen es mit sich bringt, daB der einzelne 
gerade in dem ersteren sich ais freier Bürger vereinzelt findet 
und gerade in dem letzteren bloB ais Glied einer zu begründenden 
solidarischen Menschheitsgemeinde frei zu werden hoífen kann. 

Die seltsame Verkennung dieses durchaus sozialen, das 
Individuum geradezu nur innerhalb der Gattung erfassenden Be- 
griffes der menschlichen Emanzipation und seine Verkehrung in 
ein individualistisches Erlõsungsprinzip führt Kelsen nun zu 
einer für jeden Marxisten fast grotesken Folgerung, indem er in 
dem Satze von Marx „Das menschliche Wesen ist das wahre 
Gemeinwesen des Menschen" das „Bekenntnis eines — extremen 
Individualismus findet, der in seiner Nutzanwendung auf das ge- 
sellschaftliche Problem ver der kühnen Konsequenz des Anarchis- 
mus keineswegs zurückschreckt" (S. 26). Man wei6 wirklich nicht, 
was man dazu sagen soll! So weit von der innerlichen Wahrheit 
des Marxschen Denkens, die wahrlich aus dem Zusammenhang 
des Ganzen nicht leicht zu verkennen ist, kann sich eine Kritik 
entfernen, die glaubt, an Teilen dieser Denkarbeit, an einzelnen 
für sich genommenen Sátzen ihr Amt, noch dazu mit i h r e n 
und nicht mit deren Vorstellungen üben zu kõnnen. Ofltenbar 
hat Kelsen den obigen Satz mit dem berühmten Wort des P r o- 
t a g o r a s identifiziert, daB der Mensch das MaB aller Dinge 
sei. Aber dann hat er doch übersehen, daB der âhnliche Gedanke 
hier aus dem Individualismus des groBen Sophisten übersetzt ist 
in den Universalismus Feuerbachs. Der von Kelsen ais 
anarchistisch gebrandmarkte Satz ist echter Feuerbach, welchen 
schwârmerischen Philosophen bis jetzt noch niemand ais Indivi- 
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dualisten, geschweige denn ais Anarchisten denunziert hat. WeiB 
inan aber, da6 hier Marx ganz aus der Auffassung Feuerbachs 
heraus spricht, dann sieht man auch sofort, dafi das menschliche 
Wesen, von dem Marx hier spricht, nicht das souveráne Ich des 
Individualisten, sondem das Gattungs wesen des Men- 
schen ist, das heiBt das, was Marx spâter sein vergesell- 
schaftetes Wesen genannt hat: námlich die soziologische 
Grundtatsache, daS das Individuum in allen seinen „individuellen" 
Wirkunsweisen, im Denken, Fühlen und Wollen von vornherein 
auf seine Artgenossen geistig bezogen ist und in seiner histori- 
schen Erscheinung von vornherein nur in gesellschaftlichen Ver- 
hâltnissen auftreten kann. Auf diese Weise wird jetzt klar, waruni 
das menschliche Wesen „das wahre Gemeinwesen" der Menschen 
ist. Denn alie soziale Verbindung, jeder Staat, jede Form irgend- 
eines Gemeinwesens hat in dieser ursprünglichen Vergesellschaf- 
tung schon des Einzelmenschen seine Voraussetzung, sowohl ais 
Denk- wie ais Realgrund. 

2. Politische und geselischaftliche Krâfte. 

Der „politische Staa t". 

Freilich weifi Kelsen, durch seine individualistischen Vor- 
urteile über Marx wie in einem Zauberkreis festgehalten, mit 
Marxens Begrifl des Gattungswesens nichts anzufangen. Er ist 
ihm eine Verlegenheit und er steht ratlos vor dem berühmten 
Satz, dafi die menschliche Emanzipation erst dann vollendet 
sein werde, „wenn der wirkliche individuelle Mensch . . . in seiner 
mdividuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhâltnissen Gat- 
tungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine ,forces 
propres' alsgesellschaftliche Kráfte erkannt und organi- 
siert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht niehr in Ge- 
stalt der politischen Kraft von sich trennt". Dazu meint Kelsen 
nâmlich, dafi, weil der Staat doch auch nichts anderes sei ais eine 
Organisation der gesellschaftlichen Kráfte, die Unterscheidung 
der gesellschaftlichen Kraft von der politischen nur bedeuten 
kann, dafi bei letzterer blofl ein Teil der gesellschaftlichen Krâfte 
organisiert sei; so daB die Trennung der gesellschaftlichen von 
der politischen Kraft entweder dadurch aufgehoben werde, daB 
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alie gesellscliaftlichen Krâfte politisch organisiert werden oder 
(laB jede politische Organisation gesellschaftlicher Krafte ver- 
schwindet. Im ersteren Falle wird die Gesellschaft zur Gãnze 
verstaatlicht, iin letzteren Fali hõrt jeder Staat, das heifit jede 
Zwangsorganisation auf. Letzteres habe Marx wohl gemeint, und 
die Betonung des Gattungswesens bei gleichzeitiger Ablehnung 
des Staates erklârt sich wohl nur so, ,,daB ihin die freie Assozia- 
tion der Individuen vorschwebt" (S. 25—26). 

Man kann hier abermals den Formalismus der Kelsenschen 
Begriffe arbeiten sehen, der sie jedesmal zwangslâufig an dem 
eigentlichen Sinn ihres Gegenstandes vorbeiführt. Unter politi- 
schen Funktionen, somit auch hier unter politischer Kraft, ver- 
steht Kelsen stets eine Funktion des Staates ais Zwangsorganisa- 
tion überhaupt. Daher sind für ihn politische und staatliche Funk- 
tionen dasselbe und der Ausdruck „politischer Staat", der sich 
einige Male bei Marx und Engels findet, ein Widersinn (S. 44). 
Aber gerade dieser Sprachgebrauch hãtte Kelsen aufmerksam 
machen müssen, daB dieser Widersinn vielleicht nur in seinem 
Denken besteht und daB es für den Marxismus am Ende doch 
noch einen Sinn hat, von einem unpolitischen Staat zu reden, wei! 
der Begriff des Politischen hier eine besondere Bedeutung hat, 
nãmlich die einer gewissen Gegensâtzlichkeit zuin Begriff des 
Gesellschaftlichen. Denn Marx versteht unter Staat auch schon 
in den Jugendschriften nicht die Zwangsorganisation ais solche, 
sondem den bürgerlichen Staat, also eine historische Klassen- 
herrschaft. Infolgedessen sind ihm politische Akte und politische 
Krãfte historische Erscheinungen, in denen eben ihre gesell- 
schaftliche Natur ais solche noch verschleiert ist hinter der eigen- 
tümlichen Form, Betãtigungen von Staatsinteressen zu sein. Im 
bürgerlichen Staat erscheinen dessen Funktionen nicht ais gesell- 
schaftliche und kõnnen es nicht, weil sie nicht den Standpunkt 
der Gesellschaft, sondem den eines Teiles derselben, der die Ge- 
sellschaft beherrschenden Klasse vertreten. GewiB ist der Staat, 
wie Kelsen sagt, nichts anderes ais eine ganz bestimmte Organi- 
sation der gesellschaftlichen Krãfte der Menschen, aber noch keine 
gesellschaftliche, sondem eine solche, wo diese Krãfte bloB 
klassenherrschaftlich organisiert sind, weshalb auch hier die ge- 
sellschaftlichen Krãfte dem einzelnen nicht ais seine eigenen 
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gattungsmaBigen Funktionen verstândlich sind, sondem ihm ais 
fremde, gegen ihn vergegenstándlichte Mâchte entgegentreten. 

Der Begriff des „politischen Staates" tritt bei Marx schoii 
in den „Deutsch-franzõsischen Jahrbüchern" auf und ist bei ihni 
ein erster, aber doch sehr glücklicher Ausdruck für die grund- 
legende soziologische Erkenntnis, daB die Staatsform nur eine 
historische Lebensform der Gesellschaft ist, und zwar eine solche, 
in weicher ihre innere õkonomische Gegensatzlichkeit hinter der 
auBeren Solidarform eines angeblich allgemeinen õffentlichen 
Interesses verdeckt wird. Daruni sagt Marx in dem berühmten 
Briefwechsel, der die „Deutsch-franzõsischen Jahrbücher" pro- 
grammatisch erõffnet, da6 der politische Staat ais eine Form der 
Allgemeininteressen zwar „überall die Vernunft ais realisiert" 

unterstellt, daô er aber „ebenso überall in den Widerspruch seiner 
ideellen Bestimmung mit seinen realen Voraussetzungen" gerãt. 
Und er fáhrt fort: „Aus diesem Konflikt des politi- 
schen Staates mit sich seibst lãBt sich daher überall 
die soziale Wahrheit entwickeln^)." Schon hier also 
stoBen wir auf jenen Grundgedanken soziologischer Kritik und 
Erkenntnis, der sich zur materialistischen Geschichtsauffassung 
entfalten sollte, die politischen Erscheinungsformen des gesell- 

schaftlichen Lebens gegenüberzustellen der ihnen zugrunde liegen- 
den gesellschaftlichen Struktur seibst, die sie gleichsam verhüllen, 
woraus sich alsbald ihr „innerer Konflikt" ergibt: die Gegensatz- 
lichkeit ihrer ideellen Form der Allgemeinheit mit ihrem be- 
sonderen sozialen Inhalt. Und dieser Widerspruch ist kein zu- 
fâlliger, sondem muB sich bei dieser Sozialform des Lebens not- 
wendig einstellen. Denn, wie Marx in einer bereits trotz der 
noch rein ideologischen Form tief in das Wesen der bürgerlichen 
Gesellschaft eindringenden Analyse ausführt, „der vollendete poli- 
tische Staat ist seinem Wesen nach das Gattungsleben des Men- 
schen im Gegensatz zu seinem materiellen Leben"''), das heiBt 
losgelõst von den besonderen materiellen Existcnzbedingungen 
der in diesem Staate lebenden Menschen. „Alle Voraussetzungen 
dieses egoistischen Lebens bleiben auBerhalb der Staat s- 
s pTi ã r e in der bürgerlichen Gesellschaft bestehen, aber ais 

') „Marx-EngeIs' NachlaB", I, S. 281. 
') Ebenda S. 407- 
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Eigenschaften der bürgerlichen Gesellschaft." Dafi die Bürger 
Unternehmer oder Arbeiter, Besitzende oder Besitzlose, Satte 
oder Hungrige, Altersversorgte oder Hilfiosc sind — das alies 
bleibt ihre Privatsache, geht die politische Spháre des Staates 
nicht an, der nur die „õffentlichen Interessen", nicht aber die 
„egoistischen" der einzelnen Staatsbürger umfaBt. Diese nierk- 
würdige Gestaltung des sozialen Lebens bezeichnet Marx mit dem 
Ausdruck „poIitischer Staat", der also durchaus kein Pleonasmus 
ist, wie Kelsen meint, sondem auf einen tiefen Widerspruch im 
Begrifi des Staates aufmerksam machen sol), der allerdings sich 
nicht schon der juristischen, sondem erst der soziologischen Be- 
trachtung ergibt. Und gerade daB für Kelsen der Ausdruck „politi- 
scher Staat" ein Pleonasmus ist, wâhrend für den Marxismus 
sich bei diesem Worte die groBe geschichtliche Perspektive von 
Politik im Sinn eines Kampfes um den Staat zur Politica im Sinn 
einer solidarischen Verwaltung der Gesellschaft erõífnet, beweist 
neuerdings, daB im Marxismus dieselben Worte eben andere Be- 
griífe bezeichnen wie bei Kelsen, und jede Kritik derselben, die 
nicht auf i h r e n Sinn eingeht, verloreiie Mühe ist. 

Im „politischen" Staat müssen die politischen von den gesell- 
schaftlichen Krãften getrennt erscheinen, weil erstens die politische 
Form nur einen Teil der geselischaftlichen Beziehungen erfaBt, 
eben jenen, der den Herrschaftsinteressen dient, und weil zwei- 
tens der ausgeschlossene Teil der gesellschaftlichen Interessen, 
das ist besonders die ganze Lebensfürsorge des einzelnen, zu- 
folge dieses Ausschlusses aus der politischen Sphare überhaupt 
nicht in ihrer gesellschaftlichen Natur erfaBt wird, sondem ais 
sein individuelles Privatinteresse erscheint. Diese ganze tief- 
dringende und kritische Auseinandersetzung Marxens über das 
Doppelleben, das in dem bürgerliçhen Staate jedes Individuum 
ais Bürger und Privatmensch gerade in bezug auf seine gesell- 
schaftlichen Verhãltnisse führt^), hat Kelsen ebenso ohne Berück- 
sichtigung gelassen wie meine ausführliche Erõrterung dieses 
Verhültnisses in meiner Abhandlung"). Hiedurch muB freilich 
der Zusammenhang vollstãndig verlorengehen, in welchem die 

') „Marx-Engels' NachlaB", I, S. 408, und II, S. 213 ff. 
') „Die sozialistische Idee der Befreiung bei Marx", „Marx- 

Studien" IV, I. Hãlfte, S. XVI ff. 
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Unterscheidung der politischen Kraft, einerseits von dem Privat- 
interesse, andererseits von den gesellschaftlichen Krâften ihren 
spezifischen Sinn bei Marx gewinnt, der darin besteht, daB beides, 
sowohl das Privatinteresse wie die politische Kraft von Marx ais 
sich selbst mystifizierende BewuBtseinsformen eines in Wirklich- 
keit nur gesellschaftlich zu verstehenden Inhaltes sind. Dieses 
falsche BewuBtsein kanii erst verschwinden, muB es aber auch, 
wenn der individuelle Mensch, wie Marx sagt, auch in seinen 
nur scheinbar individuellen Verháltnissen Gattungswesen gewor- 
den ist, das heiBt wenn er eine Gesellschaftsordnung erreicht hat, 
in der durch die bewuBte gesellschaftliche Ordnung der Produk- 
tion und Verteilung es jedem Kinde klar ist, daB auch die heutige 
„individuelie" Lebensfürsorge und Bedürfnisbefriedigung ein 
durchaus an die Existenz und Arbeit der Gattung gebundener 
Akt ist — ein Nachweis, den für die heutige kapitalistische 
Periode mit ihrem Schein isolierter Produktionsagenten und rein 
privater Verteilung bekanntlich die õkonomische Analyse des 
,,Kapital" erbracht hat. Ist es doch der Widerstreit scheinbar 
selbstãndiger Arbeitgeber gegen ebenso freie Arbeitnehmer und 
die Konkurrenz scheinbar võllig autonomer Warenbesitzer auf 
dem Markt, kurz diese ganze „V ersubj ektivierung der 
materiellen Grundlagen der Produktion, welche die ganze kapitali- 
stische Produktionsweise charakterisiert"^), so daB sich in diesem 
Walten lauter anscheinend ganz individueller Faktoren der ge- 
sellschaftliche Zusammenhang derselben ,,nur ais übermâchtiges 
Naturgesetz der individuellen Willkür gegenüber geltend" machen 
kann^). GewiB ist der politische Staat, besonders in seiner voll- 
endeten Form, der Demokratie, eine Form der Befreiung von 
alteren Gestaltungen des unpolitischen Staates, in denen, wie im 
Absolutismus, Feudalismus oder gar in der Theokratie die gesell- 
schaftliche Verbundenheit der Staatsbürger, flire raenschlichen 
Beziehungen zur Gesamtheit, das, was Marx die Forderungen der 
menschlichen Emanzipation nennt, noch võllig hinter den sub- 
jektiven Machtcharakter der den Staat tragenden und ausmachen- 
den individuellen Herrschaftsinteressen verschwinden. Hier kann 
die für den politischen Staat charakteristische Gegensãtzlichkeit 

') K. Marx, „Das Kapital", III, 2. Teil, S. 417. 
=) K. Marx, a. a. O. S. 418. 
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seiner offiziellen Bezogenheit auf die Allgemeinheit (õffentliche 
Interessen) mit seiner tatsâchlichen unsolidarischen wirtschaft- 
lichen Struktur noch gar nicht zum Ausdruck kommen, weil der 
Staat von vornherein gleichsam in die Eigentumssphâre des Herr- 
schers fàllt, also durchaus unpolitischen Charakter hat. Darum 
sagt Marx: „Die politische Emanzipation ist ailerdings ein grofier 
Fortschritt, sie ist zwar nicht die letzte Form der 
menschlichen Emanzipation überhaupt, aber sie ist die letzte 
Form der menschlichen Emanzipation innerhalb der bis- 
herigen Weltanschauung^)." Über sie hinaus gibt es eben 
nur noch den Schritt zur vollkommenen menschlichen Emanzipa- 
tion durch Überwindung des politischen Staates, das heiBt durch 
ein Zusammenfallen der politischen mit den gesellschaftlichen 
Krâften in einer klassenlòsen und dadurch solidarisch gewordenen 
Gesellschaft. 

Dasselbe MiBverstândnis für den Begriít des Politischen, 
wonach Beseitigung der politischen Form hei Kelsen Anarchie, « 
bei Marx Aufhebung der noch illusiven Formen des gesell- 
schaftlichen Zusammenhanges selbst bedeuten, wiederholt sich 
an einer spáteren Stelle noch ãrgerlicher, nâmlich bei der 
Kritik des „Kommunistischen Manifests". In diesem erblickt 
Kelsen den Anarchismus geradezu proklamiert. Denn die Er- 
oberung der politischen Macht durch das Proletariat, welches auf 
diese Weise zunãchst einen proletarischen Staat, das heiBt eine 
proletarische Zwangsorganisation schafft, werde, so führt Kelsen 
aus, hier nur ais ein Ubergang zur klassenlòsen Gesellschaft hin- 
gestellt. Ist diese erreicht, dann „glaubt das .Kommunistische 
Manifest' auf die Zwangsordnung des Staates verzichten zu kõn- 
nen". HeiBt es doch dort: „Sind im Laufe der Entwicklung die 
Klassenunterschiede verschwunden und ist alie Produktion in den 
Hãnden des assoziierten Individuums konzentriert, so verliert 
die õflfentliche Gewalt den politischen Charakter" (S. 13). Der 
Ausdruck „politischer Charakter der õffentlichen Gewalt" sei aber 

cin Pleonasmus. Denn „p o 1 i t i s c h ist die õffentliche Gewalt, 

weil und insofern sie eine õffentliche Gewalt, das heiBt eine 
Zwangsordnung ist." Daher kann die Behauptung, daB die õffent- 

„Marx-Engels' NachlaB", I, S. 409. 



271 

liche Gewait ihren politischen Charakter verliere, eigentlich nur 
bedeuten, daB sie ais solche überhaupt aufhõrt zu existieien. 
Zwar scheine es, ais ob das „Kommunistische Manifest" zunachst 
unter politischer Gewait nur die Klassenherrschaft verstânde. 
Aber tatsâchlich meint es.doch das Aufhõren jeder õfíentlichen 
Gewait. Denn die SchluBworte des entscheidenden Abschnittes 
lauten: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit 
ihren Klassen und Klassengegensatzen tritt eine Assoziation, 
worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die 
freie Entwicklung aller ist." Sehr klar sei dieser Hinweis auf die 
zukünftige Gesellschaftsform zwar nicht, aber doch stehe soviel 
fest, wofür die doppelte Betonung des Freiheitsníomentes spricht, 
daB alsZiel der Sozialismus gemeint ist: „cine freie Assoziation 
im Gegensatz zu einer Z w a n g s ordnung, zu einer Herrschafts- 
organisation, zu dem System einer õfíentlichen Gewait, kurz zu 
einem S t a a t"^) (S. i6—18). 

Also auch beim reifen Marx, im „Kommunistischen Mani- 
fest", findet Kelsen dasselbe Dilemma wie vorhin, daB die Tren- 
nung der politischen Kraft von der gesellschaftlichen schlieBlich, 
da das Aufgehen aller gesellschaftlichen Krâfte im Staate prin- 
zipiell negiert wird, nur darin bestehen kõnne, daB sich alie 
ix)litische Gewait in Freiheit, das heiBt Zwangslosigkeit auflõse. 
Aber wir kennen bereits die BegriíTsvcrwechslung, der hier die 

Kelsensche Kritik zugi Opfer fâllt. Es gehôrt zu den vielen 
Aquivokationen des Kelsenschen Begriffsformalisníus, daB bei 
ihm das Wort „politisch" stets gleichbedeutend ist mit „staatlich", 
und dieses Wort wieder identisch ist mit ,,Allgemeininteresse" 

') Nach aliem, was wir bereits angcführt haben, brauchen wir uns 
l>ei dieser irrigen Interpretation der freien Assoziation nicht mehr aufzu- 
halten. Ihrc ganzc soziologische Wertlosigkeit geht schon daraus hervor, daB 

ir sehen, wie Kelsen in obigem Satz einfach, ais ob dies selbstverstãndlich 
wãre, die Begriffe Zwangsorganisation und Herrschaftsorganisation ais 
gleichbedeutend und vertauschbar nebeneinander stellt. Damit aber doku- 
ir.entiert er drastisch, daB er das ganze eigcntliche lheoretische Problem 
der marxistischen Soziologie, nãmlich die Verânderung der Zwangs- 
organisation der Gesellschaft aus einer Herrschaftsform in eine solidari- 
sche, einfach nicht sieht, wodurch dann freilich der Marxismus ihm sehr 
widerspruchsvoll erscheinen muB: denn er hat damit seinen ganzen 
marxistischen Charakter verloren, ohne Kelsianismus geworden zu seln. 
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oder „õffentliches Interesse". Bei Marx dagegen bedeutet der Aus- 
druck „politisch" gerade das Gegenteil, daB nâmlich der Mechanis- 
mus des Klassenstaates es notwendig mit sich bringt, daB in 
politischer Form stets nur Teilinhalte des gesellschaftlichen Zu- 
sammenhanges auftreten, die sich aber ais Allgemeininhalte aus- 
geben, sei es, daB sie Herrschaftsinteressen sind und durch die 
Staatsgesetzgebung ais allgemein erzwungen werden, sei es, daB 
sie revolutionâre sind und in der Ideologie der aufstrebenden 
Klasse sich ais allgemeine darstellen. Für Marx also fallen politi- 
sche Interessen, politische Kráfte, politische Macht an und für 
sich nie mit allgemeinen Interessen und Krâften oder mit õífent- 
licher Gewalt schlechtweg zusammen. Deshalb ist es so falsch, 
wenn Kelsen meint, von einem politischen Charakter der õffent- 
lichen Gewalt zu sprechen, sei ein Pleonasmus. Für seinen forma- 
len Standpunkt, wo politischer Charakter, õfíentHche Gewalt und 
Staat alies identische Begriífe sind und nur verschiedene Aus- 
drücke für den selbst ganz nichtssagenden Ausdruck „Zwangs- 
organisation", triíft dies allerdings zu. Für den soziologischen 
Standpunkt Marxens aber gibt es einen vollen, ja erst den eigent- 
lich grandiosen Sinn seiner sozialen Entwicklungstheorie, zu 
sagen, daB zufolge der von ihm aufgezeigten õkonomischen Um- 
gestaltung in den Grundlagen der Gesellschaft die õffentliche Ge- 
walt ihren politischen Charakter verliere, das heiBt ihren Charak- 
ter der Klassengegensâtzlichkeit mit seiner notwendigen Folge, 
daB im Staate ais õffentliche Gewalt, also* politische Macht, auf- 
treten kann, was in Wirklichkcit nur partielle Gewalt und g e g e n 
das õffentliche Interesse ist. Ganz richtig hat Kelsen einen Augen- 
blick die bessere Einsicht gehabt, daB es scheine, ais ob das „Kom- 
munistische Manifest" unter politischer Gewalt die Klassenherr- 
schaft verstehe. Aber sofort lâBt er diesen Ansatzpunkt zuni 
einzig mõglichen Verstãndnis wieder fallen. Nun scheint es aber 
nicht nur so, sondem es ist so. Würde Kelsen nicht bloB an ein- 
zelnen Zitaten haften und statt dessen aus der Fülle des Ganzen 
des Marxismus schôpfen, so wüBte er, daB Marx schon kurze Zeit 
vor dem „Kommunistischen Manifest" die BegriíTe der freien 
Assoziation und des Wandels der politischen Gewalt direkt im 
Zusammenhang so erklãrt hat, wie wir dies oben dargelegt haben. 
Er sagt; „Die arbeitende Klasse wird im Laufe der Entwicklung 
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an die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft eine Assoziation 
setzen, welche die Klassen und ihren Gegensatz ausschlieBt, und 
es wird keine eigentliche politische Gewalt 
in e h r g e b e n, weil gerade die politische Gewalt der o f f i- 
zielle Ausdruck d es Klassengegensatzes 
innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft 
ist^)." Und es erláutert zugleich den Gegensatz von politischen 
und gesellschaftlichen Krâften, über den vvir vorhin sprachen, so- 
wie der Marxsche Sprachgebrauch des Wortes „politisch" noch 
einmal unverkennbar hervortritt, wenn wir weiter lesen: „Es gibt 
keine politische Bewegung, die nicht gleichzeitig auch eine gesell- 
schaftliche wâre. Nur bei einer Ordnung der Dinge, w o es 
keine Klassen und keine Klassengegensatze 
gibt, werden die gesellsdiaftlichen Revolutionen aufhõren 
politische Re volution zu sein®)." 

Die Beseitigung der Trennung der gesellschaftlichen Krâfte 
von der politischen Kraft steht also gar nicht vor dem Kelsen- 
schen Dilemma, entweder Aufgehen der Gesellschaft in den Staat 
ais Herrschaftsorganisation oder Anarchie sein zu müssen, son- 
dem sie bedeutet den Ubergang aus einem Zustand der bewuBt- 
losen und daher ungeregelten in den der bcwuBten und geregelten 
Gesellschaftlichkeit. Und deshalb wird für Marx und ebenso für 
Engels dieser neue Zustand ein Zustand der Freiheit, was Engels 
in dera berühmten VVort ausdrückte, es sei dies der Sprung aus 
dem Reiche der Notwendigkeit in das der Freiheit; aber nicht, 
weil in diesem Zustande die Zwangsordnung der Gesellschaft auf- 
gelõst wird, sondem weil nunmehr alie gesellschaftliche Bindung 
des Individuums ihm nicht mehr ais eine unbegrifFene, gleichsam 
áuBere Macht entgegentritt, sondem sich aus den klar durch- 
schauten eigenen, ja von ihm mit seinen Gesellschaftsgenossen 
seibst bewuBt geschaffenen Lebensverhãltnissen ergibt. Wie diese 
Freiheit zu verstehen ist, wie die von Kelsen so sehr ais Anarchis- 
mus verdáchtigte „freie Assoziation" ais gesellschaftliche Pro- 
duktionsform wirklich zu denken ist, hat Marx übrigens auch für 
jeden, der dieses Kommentars noch bedürftig war, in seiner 
„reifen" Zeit sogar ausdrücklich dargelegt. „Das Reich der Frei- 

') K. Marx, „Das Elend der Philosophie" S. 163. 
') K. Marx, a. a. O. S. 164. 

M.irx-Studien IV. Band 18 
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lieit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not 
und áuBere Zweckmáfiigkeit bestimmt ist, aufhõrt; es liegt also 
der Natur der Sache nach jenseits der Spliâre der 
eigentlichen materiellen Produktion . . . Die 
Freiheit in diesem (sc. letzteren) Gebiet kann nur darin bestehen, 
daB der vergesellschaftete Mensch, die assoziier- 
ten Produzenten, ihren Stoffwechsel mit der Natur 
rationell regeln, unter ihre geineinschaftliche Kontrolle bringen, 
statt von ihm ais von einer blinden Macht belierrscht zu werden; 
ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer 
inenschlichen Natur würdigsten und adáquatesten Bedingungen 
vollziehen. Aber es bleibt dies immer ein Recht der Notwendig- 
keit. Jenseits derselben beginnt die menschliche Kraft- 
entvvicklung, die sich ais Selbstzweck gibt, das wahre Reich der 
Freiheit, das aber nur auf einem Reich der Not- 
wendigkeítalsseinerBasis aufblühen kann*)." 

So also liegt in der bewuBten Herausgestaltung des mensch- 
lichen Gattungswesens nicht nur keine Auflõsung einer Zvvangs- 
ordnung, sondem nur die allerdings gewaltige Ãnderung ihres 
soziclogischen Charakters aus einer unsolidarischen in eine soli- 
darische, die den Zwang aus einer Herrschaftsfunktion zu einer 
MaBregel der Zweckmáfiigkeit macht und im selben MaB auf das 
Minimum der Notwendigkeit beschrankt. Und nach ali dem, aber 
freilich auch nur in diesem Zusammenhang, vvird uns der gánz- 
lich unindividualistische, ja grandios soziale Sinn des Satzes, 
daü das menschliche Wesen das wahre Gemeinwesen des Men- 
schen sei, immer sinnfálliger. Aber Kelsen hat aus ihm nicht nur 
den Individualismus, sondem sogar die Konsequenz des Anarchis- 
mus herausgelesen. Wie in alier Welt kommt er dazu? Er findet 
diese in den folgenden Sãtzen von Marx gezogen: „Die Revolu- 
tion überhaupt — der Umsturz der bestehenden Gewalt und die 
Auflõsung der alten Verhaltnisse — ist ein politischer Akt. Ohne 
Revolution kann sich also der Sozialismus nicht ausführen. Er 

bedarf dieses politischen Aktes, soweit er der Zerstõrung und der 
Auflõsung bedarf. Wo aber seine organisierende Tãtigkeit be- 

ginnt, wo sein Selbstzweck, seine Seele hervortritt, da schleudert 

') K. Marx, „Das Kapital" III, 2. Teil, S. 355- 
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der Sozialismus die politische Hülle weg." Hiezu bemerkt Kelsen, 
daB also die politische Revolution bei Marx, weil sie noch Gewalt 
anwendet, bloCe Zerstõrung sei, dafi dagcgen der Sozialismus eine 
aufbauende organisierende Tatigkeit sei, weil er das Ideal der 
vom politischen Mittel, das ist vom Staatszwang befreiten Ge- 
sellschaft verkündet (S. 26). Kelsen hãtte doch an dieser Stelle 
endlich aufmerksani werden müssen, dafi der Begriff des Politi- 
schen im Gegénsatz zu dem des Gesellschaftlichen bei Marx etwas 
anderes bedeutet ais den Gegensatz des Staates im Sinne der 
Zwangsorganisation überhaupt zu einem unstaatlichen, von jedem 
Zwang befreiten gesellschaftlichen Leben. Überhaupt ist der 
Gegensatz, von dem Marx in obigen Gedanken ausgeht, nicht der 
von politischer und gesellschaftlicher Organisation, sondem der 
von Revolution und Sozialismus. Von ersterer sagt er, dafi sie 
immer ein politischer Akt und zerstõrend ist, weil jede Revolution 
die Aktion eines Teiles der Gesellschaft gegen den anderen ist, 
um die ganze Gesellschaft in eine Form grõBerer bewuQten Ge- 
sellschaftlichkeit, grõfierer Solidaritât zu bringen; das Politische 
ist hier, wie überall bei Marx, diejenige historische Form der 
Gesellschaft, in der sie wcgen der Gegensãtzlichkeit des Klassen- 
staates eben nur ais ein Kampf seiner õkonomisch verschieden 
interessierten Teile erscheinen kann. Und deshalb kann der Sozia- 
lismus diese politische Hülle wegschleudern, nicht weil er die 
Zwangsorganisation in eine nebulose Freiheit aller auflõst, sondem 
weil „seine organisierende Tatigkeit" diesen ge- 
sellschaftlichen Zwang nunmehr auf den bevvuBten und kongruen- 
ten Willen aller, von õkonomischen Gegensãtzen befreiten Mit- 
glieder der Gemeinschaft aufbaut und damit den sozialen Charak- 
ter des „Zwanges" — der formal immer noch gegen den Zu- 
widerhandelnden ein Zwang bleibt — radikal ãndert. 

3. Die Zerbrechungder Staatsmaschine. 

Sieht nian, wie viel Unheil bei Kelsen die Verwendung 
zweideutiger Begriffe anrichtet, so begreift man jetzt, warum 
Marx und Engels den Begriff des Staates nicht gcrn auf den 
vom Sozialismus angestrebten, respektive von der õkonomischen 
Entwicklung vorbereiteten neuen Gesellschaftszustand angewendet 

wissen wollten. Es geschieht dies nicfit, wie Kelsen meint, aus 

18* 
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der Tendenz, die Tatsache zu verschleiern, daB auch die soziali- 
stische Gesellschaft ohne Zwang nicht auskommen kann, also 
doch ein „Staat" sei (S. 40), sondem um auf den total geander- 
ten Charakter dieser Zwangsorganisation aufmerksam zu machen. 
Was kommt auch dabei heraus, wenn man, wie Kelsen will, durch- 
aus auch die sozialistische Gesellschaft ais eincn Staat bezeich- 
net, wenn er eben ein soganz anderer Staat ist ais der 
Klassenstaat von heute und auch der proietarische Staat von 
morgen. Auf das soziologische Verstândnis dieses „ganz anderen" 
sowohl in õkonomischer, psychologischer, moralischer und darum 
zuletzt auch organisatorischer Hinsicht komnit es an, nicht auf 
den Umstand, dafi selbstverstândlich auch in diesem Gesellschafts- 
zustande Unterordnung und Überordnung, Organe und Befug- 
nisse und Verhâltnisse sein werden, auf die formal der Begriff 
des Rechtes, der Verfassung und des Gesetzes selbstverstândlich 
zur Anwendung kommen kann. 

Diese totale soziologische Anderung der Organisation in der 
Gesellschaftsordnung will Marx zum Ausdruck bringen, wenn er 
an Kugelmann von der Notwendigkeit schrieb, „nicht mehr wie 
bisher die bureaukratisch-militiirische Maschinerie aus einer Hand 
in die andere zu übertragen, sondem sie zu zerbrechen"^). Kelsen 
sieht natürlich in dieser Zerbrechung der Staatsmaschine entweder 
nur eine sich selbst ganz unklare Vorstellung oder Anarchismus. 
Er sagt: „Fragt man, was mit dem Bilde des Zerbrechens der 
Staatsmaschine überhaupt gemeint sein kann, so ist es, ohne jeden 
Vergleich gespíochen, dies, daB entweder an Stelle der alten staat- 

lichen Ordnung eine i n h a 111 i c h ganz verschiedene neue, aber 
doch auch staatliche Ordnung oder gar keine Ordnung, be- 
ziehungsweise ein Zustand der A n a r c h i e tritt, oder daB ledig- 
lich an Stelle der die alte Ordnung realisierenden Organe 

andereMenschenals Exekutoren bestellt werden, oder daB 
mit einer neuen Staatsordnung, also mit einer prinzipiellen 
Anderung der staatlichen Organisationsnormen auch ein voll- 
stãndiger Wechsel der Staatsorgane verbunden wird." (S. 32—33.) 
Kelsen unterscheidet also vier Fâlle, die wir so anordnen kõnnen: 

I. Anarchie, 2. inhaltlich aber nicht prinzipiell von der bisherigen 

») „Neue Zeit" XX., 1., S. 707. 
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verschiedene Staatsform, 3. prinzipielle Anderung der bisherigen 
Staatsform mit võlligem Wechscl der Staatsorgane, 4. bloBe Aus- 
wechslung der bisherigen Staatsorgane. Es ist klar, daB für die 
von Marx gemeinte Anderung blofi der dritte Fali in Betracht 
kommt. Wenn vom Klassenstaat weder seine bisherigen Organi- 
sationsformen, eben seine die Staatsfunktionen bestimmenden 
Klassenverhâltnisse, noch seine Organe, die zur Ausübung der 
Klassenmacht bestimmten Institutionen bestehen bleiben, sondem 
in einem historischen Kampf mit mehr oder weniger Gewalt- 
anwendung der revolutionâren Klasse beseitigt werden, so nennt 

dies Marx eben das Zerbrechen der Staatsmaschine, auch wenn • 
die neue Ordnung selbstverstândlich keine Anarchie ist, sondem 
ihre eigene, aus ihren Aufgaben und Interessen hervorgehende 
Zwangsordnung haben wird. Denn zerbrochen ist eben die 
Maschine der Unterdrückung und Ausbeutung einer Klasse durch 
die andere, und darauf allein kommt es im soziologischen Sinne 
an. An diesem Sinn ãndert es gar nichts, daB der dieses Werk 
des Zerbrechens ausführende proletarische Staat selbst noch ein 
„Staat" im Sinne von Marx, das heiBt ein Klassenstaat ist. Es 
ist nur kennzeichnend für den absolut unfruchtbaren und jedes 
mõgliche Verstãndnis in Verwirrung auflôsenden Formalismus 
Kelsens, wenn er auf den Schein sciner starren Definition be- 
harrend es ais Widerspruch dem Marxismus ankreidet, dafl er in 
einem Atem von der Zerbrechung der Staatsmaschine spricht, 
wãhrend das Proletariat den proletarischen Staat aufrichtet, und 
daB zum Beispiel Marx und Engels die Pariser Commune nicht 
mehr ais eigentlichen Staat bezeichnen, wührend sie doch andrer- 
seits sie ais die Diktatur des Proletariats, das lieiBt aber ais den 
Staat unter der Herrschaft des Proletariats schildern. Der groBe 
Unterschied des proletarischen vom kapitalistischen Klassenstaat, 
der sich freilich in der rein formaljuristischen Betrachtung 
nirgends fassen lâBt, sondem nur in der sojiologischen Funktion 
beider, muB Kelsen vollig entgehen: daB der kapitalistische Staat 
eine Dauerform der geselischaftlichen Organisation sein will, 
wãhrend der proletarische Staat von aliem Anfang an das Be- 
wuBtsein seiner Übergangsform und in demselben das 
Organisationsprinzip für seinen Bestand und für sein Wirken hat. 

Und d e s h a 1 b sagen Marx und Engels von der Pariser Com- 
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mune, daB sie kein eigentiicher Staat mehr war, was nicht be- 
deutet, daB sie keine eigentliche Zwangsordnung hatte, also etwa 
halber Anarchismus war, sondem daC sie ais Ziel hatte, die 
Staatsform, das heiBt die Herrschaft einer Klasse über die andere, 
also hier die eigene, durch Beseitigung des Klassenverhâltnisses 
selbst zu beseitigen. Die politischen und sozialen Gegner der 
Commune haben auch sehr gut gewuBt, daB sie „kein eigentlicher 
Staat" mehr sei. Deshalb wurde sie ja auch ais die Zerstõrung 
der bürgerlichcn Kultur von allen Anhãngern derselben gebrand- 
markt. „Die Commune," so schrieb Marx, „rufen sie (sc. die 

• Gegner) aus, will das Eigentum, die Grundlage aller Zivilisation, 
abschafíeni Jawohl, meine Herren, die Commune wollte jenes 
Klasseneigentum abschaflfen, das die Arbeit der Vielen in den 
Reichtum der Wenigen verwandelt. Sie beabsichtigte die Enteig- 
nung der Enteigner. Sie wollte das individuelle Eigentum zu 
einer Wahrheit machen, indem sie die Produktionsmittel, den 
Erdboden und das Kapital, jetzt vor aliem die Mittel zur Knech- 
tung und Ausbeutung der Arbeit, in bloBe Werkzeuge der freien 
und assoziierten Arbeit verwandelt^)." 

Der Jurist aber sieht von ali diesem Wollen der Commune 
nichts, und es interessiert ihn auch nicht. Er sieht bloB auf die 
Anderung der Form seiner geliebten Zwangsorganisation, ob sie 
noch da ist und fragt triumphierend: „Was geschah nun in der 
Pariser Commune, das heiBt welches sind in der Darstellung von 
Marx die wesentlichen Vorgânge? Sie lassen sich r e s 11 o s dahin 
zusammcnfassen, daB an die Stelle einer monarchischen Staats- 
form eine mit gewissen Elementen der Unmittelbarkeit durch- 
setzte demokratisch-republikanische Verfassung gegeben und ein 
Wechsel der die Staatsordnung vollziehenden . . . Menschen durch- 
geführt wurde." (S. 33.) In der Tat? Und restlos? Und wirklich 
in der Darstellung von Marx ais das Wesentliche bezeichnet? 
Dies kommt mir so vor, ais ob jemand, dern erzãhlt wird, wie 
ein von Geist und Leben strotzender Redner plõtzlich vom Schlag 
gerührt zu Boden fâllt, sagen würde, es habe sich in der Ordnung 
der den Kõrper des Redners zusammensetzenden Moleküle nichts 
wesentlich geândert, ais daB an Stelle einer lebendigen Form eine 

') K. Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankrcich", Bcrliii 1891, S. 49 
bis 50. 
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init gewissen Elementen der Starrheit clurchsetzte tote Verfassung 
getreten ist, die aber immer noch eine Form der Ordnung der 
Kõrperelemente bedeute, nur mit dem Wechsel, daB sie früher 
auf Zusammenhang und jetzt auf Zerfall des Kõrpers gc- 
richtet sei. 

Bei der „restIosen" Zusainmenfassung der Darstellung 
Marxens durch Kelsen bleibt gerade das auBer Betracht, was 
Kelsen zwar zitiert, ohne aber einen anderen Gebrauch davon zu 
machen ais den seiner fortgesetzten formalen Aquivokationen. 
Marx, der natürlich sehr wohl wuBte, dafi die Pariser Commune 
noch ein Staat im politischen Sinne dieses Wortes war, nennt sie 
nãmlich ,,eine durch und durch ausdehnungsfãhige 
politische Form, vvâhrend alie früheren Regierungsformen 
wesentiich unterdrückend waren." Diese Ausdehnungsfáhigkeit 
liegt in der Überwindung dieser Unierdrückungsform. Denn 
,,ihr wahres Geheimnis war dies: sie war wesenllich eine Regie- 
rung der Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfes der hervor- 
bringenden gegen die aneignende Klasse, die endlich entdeckte 
politische Form, unter der die õkonomische Befreiung der Arbeit 
sich vollziehen konnte^)." Also das Wesentliche für Marx ist 
nicht, wie für Kelsen, daB auch die Commune eine politische 
Form, also, wie Kelsen sofort triumphierend hinzufügt, „eine 
.Regierung', eine ,Republik', also ein Staat" (S. 33) war, sondem 
eine s o 1 c h e politische Form, in der sich die õkonomische Be- 
freiung der Arbeit und damit die Beseitigung der politischen Form 
des Staates selbst vollziehen konnte. Dieser „Rest" der Marx- 
schen Darstellung der Commune bleibt íreilich tief unter der 
„restlosen" Zusammenfassung Kelsens, aber nur so, wie die Reali- 
tãt überhaupt unter dem in einem LuftschloB Weüenden ver- 
schwindet. 

Es erübrigt sich denn auch, im einzelnen auf die Kritik ein- 
zugehen, die Kelsen an der Commune übt und die überall nur 
darauf hinauslâuft, zu zeigen, daB auch die Commune keine „An- 
archie" war, das heiBt ohne irgendwelche Formen der Zwangs- 
organisation nicht ausgekommen ist. Die ermüdende Verwechs- 
lung der Begriffe, die fortwnhrend bei Ausdrücken wie Volks- 

') K. Marx, a. a. O. S. 49. 
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vertretung, Parlamentarismus, Beamtentum, Polizei, Regierung etc. 
ihre rein formaljuristische BeJeutung in gleicher Weise auf võllig 
verschiedene soziale Iiihalte anwendet, macht die Lektüre dieser 
Kritik zu einer ebenso árgerlichen wie unfruchtbaren Bemühung; 
ihre Widerlegung ini einzelnen würde uns hier zudem nichts 
prinzipiell Neues bringen und kann daher jedem, der unseren 
Darlegungen gefolgt ist, allein überlassen bleiben. 

4. Das Absterben d es Staates. 

Wie das Marxsche Wort vom „Zerbrechen der Staats- 
maschine" also keinen Anarchismus im Sintie einer Vernichtung 
der Zwangsorganisation des sozialen Lebens überhaupt bedeutet, 
sondem nur im Sinn der Vernichtung einer Herrschaftsorgani- 
sation, so auch das andere Bild, das Engels gebraucht, vom „Ab- 
sterben des Staates". Es bezieht sich überhaupt gar nicht auf die 
Forni der Gesellschaft selbst, sondem bloB auf das Tempo in der 
Ãnderung derseiben und ist polemisch gegen die An- 
archisten gemeint, die den Staat „mit einem Schlag" „ab- 
schaflfen" wollen. So also bedeutet das Engelssche Wort vom Ab- 
sterben des Staates nur den Hinweis darauf, dafi die Umânderung 
der Zwangsorganisation der Gesellschaft aus einer Herrschafts- 
form in eine solidarische Verwaltungsform ein langandauernder 
historischer ProzeB ist, in welchem sowohl die alten Institutionen 
ais die alten Menschen der Klassengeselischaft aussterben müssen. 
bevor die neue Gesellschaftsform wirklich ihr eigentliches Wesen 
wird entfalten kõnnen. Polemisch gegen die Anarchisten von damals, 

gegen die Syndikalisten und Bolschewisten von heute sehr am 
Piatz ist gleichwohl der Engelssche Ausdruck vom „Absterben 
des Staates" nicht sehr glücklich und bei weitem dem Marxschen 
Wort von der Zerstõrung der Staatsmaschine hintanzusetzen. 
Nicht aber deshalb, weil, wie Kelsen meint, der Staat überhaupt 
nicht sterben kann, sondem weil dieses Wort allzusehr den Bei- 
geschmack hat, ais kõnnte die so grundstürzende Wandlung des 
Klassenstaates in eine klassenlose Gesellschaft sich ganz allmâh- 
lich, ohne jedes gewaltsame Abbrechen alter Zusammenhânge, 
Institutionen und BewuBtscinsformen vollziehen. Die Idee des 
„Absterbens" des Staates rückt die Verwirklichung des Sozialis- 
nius in allzu groDe Nahe jenem verführerischen und doch den 
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ganzen, nur durch die Tat des Menschen sich verwirklichenden 
Sinn der õkonomischen Entwicklung grob verfàlschenden Begriff 
eines ruhigen „Hinauswachsens" der kapitalistischen Gesellschaft 
in die sozialistische. Diese letztere wâchst nur so innerhalb der 
kapitalistischen heran, wie das Kind im Mutterleibe, das immer- 
hin von der Nabelschnur abgeschnitten werden mui3, und der 
Staat stirbt nur so ab wie die Plazenta, nachdem sich der neue 
Organismus von ihm losgerissen hat. Das Absierben hier und das 
Hineinwachsen dort sind beide Male nur unvollkommene Gleich- 
nisse eines Prozesses, der im vvesentlichen kein organischer, son- 
dem ein sozialer Lebensprozefi ist und in jener Form desselben 
verlauft, die er auf der bisherigcn unsolidarischen Stufe an- 
nehmen muB, in der Form des Kampfes. 

XVII. 

Das «Wunder" der staatslosen Organisation. 

Kelsen findet die marxistische Behauptung von der not- 
wendigen Beseitigung des Staates nach Aufhebung des 
Klassengegensatzes aber nicht nur widerspruchsvoll, son- 

dem auch võllig willkürlich und selbst innerhalb der marxisti- 
schen Auffassung unbeweisbar. Er meint, der SchluB des Marxis- 
mus, WD kein Klassengegensatz sei, bestehe auch kein Staat mehr 
— und das heifit bei Kelsen, wie wir wissen, immer keine Zwangs- 
organisation — sei ein durchaus unhaltbarer. Denn es sei „auch 
nicht die Spur eines Beweises dafür versucht worden, da6 mit der 
wirtschaftlichen Ausbeutung und dem Klassengegensatz auch alie 
jene sozialen Erscheinungen verschwinden werden, die ganz un- 
abhãngig von der Aufrechthaltung oder Ausschaltung des Klassen- 
gegensatzes und der Ausbeutung eine Zwangsordnung, eine ôffent- 
liche Gewalt oder politische Herrschaft notwendig machen" 
(S. i8). Wird es in einer kommunistischen Wirtschaftsordnung 
wirklich nichts mehr geben, was Menschen empõren, zu Pro- 
testen und Aufstânden reizen kõnnte? Gibt es wirklich keinen 
anderen Widerstand gegen eine Gesellschaftsordnung ais einen 
klassenmâfiigen? (S. 8o.) Aber abgesehen davon: wird die Aus- 

schaltung der Ausbeutung die menschliche Natur so grund- 
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stürzenti veraneiem, daB jecler freiwillig die ihm übertragene 
Aibeit leisten wird, seibst wenn dabei, wie dies ein zentralisti- 
scher Arbeitsplan mit sich bringt, nicht immer auf seine indivi- 
duellen Bedürfnisse wird Rücksicht genommen werden kõnnen? 
MüBte eine Gesellschaftsordniing, die doch nicht bloBe Wirt- 
schaftsordnung sein kann, nicht durch Zvvangsdrohungen gegen 
solche Stõrungen sich schützen dürfen? Und ebcnso zur Ver- 
hütung der Neuentstehung von Klassengegensatzen? Und wâre die 
Annahme, daB keinerlei solcher Gefahren in der kommunistischen 
Ordnung bestünden, nicht das Schulbeispiel einer unwissenschaft- 
lichen Utopie? (S. i8.) Und endlich: ist es mõglich, daB eine 
planmãBige Wirtschaftsordnung ohne Zwang auskommen kann? 
„Ist es nicht mehr ais paradox, daB der Staat, der bei seiner Um- 
wandlung aus dem bürgerlichen in den proletarischen Zwangs- 
apparat in ungeahnter Weise an Machtfülle und Kompetenz zu- 
nimmt, gerade in dem Augenblick, vvo er den Gipfelpunkt dieser 
Entwicklung erreicht, verschwinden, sich auf rãtselhafte Weise in 
nichts auflõsen soll? ... Nein, hier ist ein Wunder, glaubet nur!" 
(S. 19.) 

Ja, hier ist ein Wunder, glaubet nur, aber nicht jenes, wel- 
ches Kelsen meint und das ihm nur ais ausschweifende Phan- 
tasie, bar aller Fesseln wissenschaftlichen Denkens erscheint, son- 
dem umgekehrt jenes andere, viel zu wenig beachtete Wunder, 
wie doch seibst das strengste vvissenschaftliche Denkcn zuweilen 
auBerstande ist, die Fesseln der gewohnten Begriffc und An- 
schauungsweisen abzustreifen, sobald es Fesseln der bürgerlichen 
Klassenideologie.sind. Wenn sich jemand Staat und Staatsbürger 
und das gegenseitige Verhãltnis der Funktionen beider nun ein- 
mal nicht anders vorstellen kann ais in den bloB juristisch wandel- 
baren Formen der heutigen Klassengegensãtzlichkeit, dann muB 
er freilich dazu kommen, die marxistische Gesellschaftslehre nicht 
nur ais eine Fülle von Widersprüchen anzusehen, sondem alies, 
was sie über das Anders- und Neuartige ihrer sozialen Zustãnde 
und Menschen aussagt, ais bare Utopie und Mãrchen für 
politische Kinder zu betrachten. 

Was Kelsen hier über die „Paradoxie" des Marxismus, 
über seinen tõdlichen Selbstwiderspruch ausführt, daB er auf der 
einen Seite in der kommunistischen Organisation der Gesellschaft 



XVII. Das „Wunder" der staatslosen Organisation. 283 

die Zwangsorganisation der Gesellschaft gegenüber dem heutigen 
Staat geradezu unerhõrt ausdehne und gleichwohl andererseits 
von einem Verschwinden des Staates spreche, dürfen wir durch 
unsere bisherigen Ausführungen für erledigt erachten, ebenso wie 
die Ausführungen über die Notwendigkeit eines Zwanges auch 
innerhalb der kommunistischen Gesellschaftsordnung. Wir haben 
bei Erõrterung des Anarchisníus bereits zu Genüge gesehen, wie 
irrig es ist, Beseitigung des Herrschaftscharakters mit Aufhebung 
von Zwangsorganisation überhaupt zu identifizieren. Wenn aber 
nun dieser „Zwang" in einen inneren Widerspruch zur Freiheit 
gebracht wird, dann ist es doch nõtig, gegenüber dieser für die 
bürgerliche Ideologia typischen Verkennung des eigentlichen 
Wesens dieses „Zwanges" auf seine Natur etwas nâher einzu- 
gehen, 

Schon im „Kommunistischen Manifest" wird unter den 
nâchsten MaBregeIn, welche die Kommunisten zum Zweck der 
Umwandlung der bestehenden in die neue Gesellschaftsordnung 
ergreifen müssen, verlangt: „Gleicher Arbeitszwang für alie und 
Errichtung industrieller Armeen^)." GewiB bedeutet dies an sich 
und im Zusammenhang mit ali den anderen dort angeführten 
Forderungen nach Zentralisation der Wirtschaft überhaupt nur 
eine UbergangsmaBregel, aber doch nicht eine solche, die von plan- 
mãBig organisierter zu vôllig zwanglos-unorganisierter Wirtschaft 
führen will, sondem aus einer noch mit den Resten der bürger- 
lichen Okonomie und Ideologie behafteten und dadurch not- 
wendigerweíse unzureichenden Zwitterform in eine võllig in 
Institutionen und Menschen umgewâlzle Produktionsweise. Im 
„Kapital" beschreibt einmal Marx die Durchsichtigkeit der õkono- 
mischcn Verhãltnisse ais menschlicher Beziehungen in einer kom- 
munistischen Wirtschaft mit folgenden, an Stirner erinnernden 
Worten: „Stellen wir uns endlich, zur Abwcchslui^, einen Verein 
freier Menschen vor, die mit gemeinschaftlichen Produktions- 
mitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskrãfte 
selbstbewuBt ais eine gesellschaftliche Arbeitskraft ausgeben')." 
Er hâlt es für unnõtig, hinzuzufügen, daB diese Gesellschaft, ob- 
zwar kein Staat, sondem ein Verein freier Menschen ist, natür- 

») A. a. O. S. 24. 
') A. a. O. I, S. 45. 



284 

lich gesellschaftlich nur arbeiten kann, indem sie sich dem aus der 
Natur der gemeinschaftlichen Produktion sachlich ergebenden 
Zwang unterordnet und sicherlich alie, die diesen Zwang, das 
heiBt aber die Arbeit selbst stõren, entsprechend unschâdlich 
machen wird. Zum Uberflufi hat dies aber auch E n g e 1 s selbst 
ausgeführt, und zwar gegcn die Phrase der Bakunisten von der 
Aufhebung jeglicher Autoritât. In dem schon früher erwáhnten 
Artikel in der „Plebe" schreibt er: „Wo es auch sei, wird die un- 
abhângige Aktion einzelner Individuen durch eine kombinierte 
Aktion, durch ein Ineinandergreifen von Handlungen, die eine 
von der anderen abhângig sind, verdrângt. Wer aber kom- 
binierte Aktion sagt, der sagt auch Organisa- 
t i o n. Ist es nun mõglich, eine Organisation ohne Autoritãt zu 
haben?')" Engels erlâutert dann die Unmõglichkeit an dem Bei- 
spiel einer Baumwollspinnerei und an dem Betrieb einer Eisen- 
bahn, wobei der Kernpunkt der Darlegungen immer darin besteht, 
den Hervorgang des h i e r in Betracht kommenden Zwangs- 
momentes, der h i e r wirksamen Autoritãt aus den sach- 
lichen Notwendígkeiten der Zusammenarbeit 
aufzuzeigen. In diesem Sinne sagt er: „Der automatische Mecha- 
nismus einer grofien Fabrik ist in viel grõBcrem MaB tyrannisch, 
ais es die kleinen Kapitalisten sind, die die Arbeiter ausbeuten. 
Wenigstens was die Arbeitsstunden betrifft kann man über die 
Pforten dieser Fabriken schreiben: Lasciate ogni autonomia, voi 
ch' entrate (Lafit, die ihr eingeht, jede Selbstbestimmung fahren). 
Wenn derMensch mit Hilfe der Wissenschaft und der Erfindungs- 

gabe sich die Naturkrâfte unterordnet, so rãchen sie sich, indem 
sie ihn, der sie exploitiert, einem wahren Despotismus unter- 
ordnen, der unabhângig ist von den sozialen Verhâltnissen. Die 

Autoritãt in der GroCindustrie abschaffen, hiefie die Industrie 
selbst abschaffín, die Dampfspinnerei vernichten, um zu dem 

Spinnrocken zurückzukehren')." Autoritãt und Subordination 
sind nicht mehr ais staatliche, sondem ais rein wirtschafts- 
technische Begriflfe gefaCt, eben Dinge, „die sich uns unabhângig 
von der sozialen Organisation aufdrãngen zugleichmitden 

') „Neue Zeit" XXXII., i., S. 37- 
') A. a. O. S. 39. 



XVII. Das „Wunder" der staatsloseu Organisation. 285 

materiellen Bedingungen, unter denen wir die Güter 
produzieren und zirkulieren lassen"^). 

Davon kann also keine Rede sein, daB die sozialistische Ge- 
sellschaftsordnung etwa die Notwendigkeit eines aus den Be- 
dingungen der gesellschaftlichen Arbeit her- 
vorgehenden Zwanges leugnen oder auch nur verkenneii 
würde. So betont bereits in der Erlâuterung des Erfurter 
Programms K. Kautsky, daB die sozialistische Produktion 
unvereinbar ist „mit der vollen Freibeit der Arbeit, das heiBt 
der Frciheit des Arbeiters, zu arbeiten, wann, wo und wie 
er wolle". Denn die Sozialdemokratie „kann die Abhângigkeit 
des Arbeiters von dem wirtschaftlichen Getriebe, in dem 
er ein Râdchen bildet, nicht beseitigen; aber an Stelle 
der Abhângigkeit des Arbeiters von einein 
Kapitalisten, dessen Interessen den seinen feindlich gegen- 
überstehen, setzt sie seine Abhângigkeit von einer Gesellschaft, 
deren Mitglied er selbst ist, einer Gesellschaft gleich- 
t)erechtigter Genossen, die gleiche Interessen haben"''). 

Man kann aber in dieser Zvvangsorganisation unmõglich 
einen Widerspruch zu dem Freiheitsziel des Sozialismus sehen, 
wie das nur zu hâufig geschieht, wo nian von einer Zuchthaus- 
ordnung, von einer Zwangsarbeitsanstalt u. dgl. spricht. Wenn 
solche Argumente in politischen Debatten gebraucht werden, so 
mag dies dem Zweck derselben angemessen sein, die ja nicht auf 
Erforschung der Wahrheit, sondem auf Diskreditierung des 
Gegners gerichtet sind. Aber zu verwundern ist es, daB derartige 
Vorstellungen immer noch auch in der wissenscliaftlich auftreten- 
den Marxkritik vorkommen und dort sich selbst sehr wichtig 
nehmen. So meint zum Beispiel Degenfeld-Schonburg 
in einer übrigens sehr anregenden Schrift über die Wirtschafts- 
motive im Marxismus, daB fast alie marxistischen Denker sich 
in der Frage, ob die Zukunftsgesellschaft durch Freiheit oder 
Autoritat konstruiert sein werde, „in einem inneren Zwiespalt" 
befândcn, der nur zu begreiflich sei. Denn da sie doch die Not- 
wendigkeit des Zwanges für die Arbeit nicht leugnen kõnnten, 
so kãmen sie mit der Freiheit in Verlegenheit. Und auch dieser, 

1) A. a. O. S. 39- 
') K. Kautsky, „Das Erfurter Programm", 14. Aufl., S. 161 und 163. 
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sonst recht besonnene Autor hált es für nõtig, darauf aufmerk- 
sam zu machen, daB jede Zwangsarbeit das Grab für produktive 
Tãtigkeit ist, und daB „der Zwang, der nõtig wáre, um unsere 
ganze Wirtschaft zentral zu lenken, von einer ganz ungeahnten 
und erdrückenden Schwere sein müfite"^). 

Darauf mõchte ich zunãchst fragen: Hat schon jemals ein 
Eisenbahnbediensteter oder ein Postbeamter sich im Banne eines 
unertrâglichen Zwanges gefühlt — ich spreche natürlich nicht von 
der Uberarbeit, die er heute zu leisten hat, sondem vveil er in 
einem der am stârksten zentralisierten Betriebe arbeitet? Glaubt 
man wirklich, daB der Bahnbedienstete einer Bahn, die mit 
anderen bisher selbstândigen zu einer neuen einzigen Bahn- 
verwaltung vereinigt wird, nun infolge dieser Konzentrierung 
sich niedergedrückter finden wird ais zuvor? Der Denkfehler ist 
hier derselbe wie bei allen diesen „Kritiken" an den Zukunfts- 
institutionen einer ganz neuartigen Geselischaft. Man trâgt die 
heutigen Kategorien und Vorstellungen unverândert hinüber in 
ein psychologisch und õkonomisch ganz andercs Milieu; weil heute 
die Arbeitsordnung in einer Fabrik zumeist eine solche gegen die 
Arbeiter ist, ihnen auferlegt vom Fabrikantcn und lediglich oder 
doch vor aliem dessen Interessen beachtend, denkt man auch die 
künftige Arbeitsordnung ebenso. Aber alies, was in der sozialisti- 
schen Gesellschaft Zwangsordnung sein wird, wird aus dem ge- 
nossenschaftlichen Willen der Interessenten hervorgehen. Und wie 
schon heute die Betriebsrâte in der kapitalístischen Fabrik die 
dort herrschende Zwangsordnung sehr stark in ihrer Funktion 
und schlieBlich auch in ihrem Wortlaut umzugestalten vermõgen, 
so wird die künftige Arbeitsverfassung überhaupt, im groBen wie 
im kleinen, nur aus einem System solcher Wirtschaftsrãte her- 
vorgehen. Eine Ordnung, die nur aus den sachiichen Notwendig- 
keiten der Produktion und Verteilung hervorgcht und von den 
diese Notwendigkeiten seibst erlebenden und ausführenden Men- 
schen gesetzt wird, bleibt gewiB trotzdem eine Zwangsorgani- 
sation. Aber sie eine Zuchthausordnung zu nennen oder überhaupt 
von ihrer „Schwere'* zu reden, ist ebenso, ais ob man sagen wollte, 

') Ferdinand Graf v. Degenfeld-Schonburg, „Die Motive des volks- 
wirtschaftlichen Handeins und der deutsche Marxismus", Tübingen 1920, 
S. 197—199. 
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der Zwang, beim Gehen beide FüBe zu bewegen, sei eine Ver- 
gewaltigung meiner Freiheit und laste mit unerlrâglicher Schwere 
auf jedetn meiner Schritte. 

Dazu kommt noch, dafi die Frage, inwieweit diese Wirt- 
schaftsordnung eine Zentralisierung des ganzen Arbeitsprozesses 
selbst und nicht bloB eine zentrale Produiítionsstatistiii und -ver- 
teilung verlangt, gar keine prinzipielle für den Sozialismus ist, 
sondem ihre Beantwortung aus den Notwendigkeiten und Zweck- 
maBigkeiten des Produktionsprozesses selbst erfahren wird. Und 
endlich darf nicht vergessen werden, daB der „Arbeitszwang" 
auch ãuBerlich und innerlich erheblich anders aussehen wird ais 
der in einer heutigen Zwangsarbeitsanstalt, ja selbst nur in einer 
heutigen Fabrik. Denn ohne uns in Prophezeiungen zu ver- 
lieren, die unnõtig sind, gehõrt zum Wesen der sozialistischen 
Gesellschaft und daher zum Wesen ihrer Begriffe eine namhafte 
Verkürzung der tâglichen Arbeitszeit, eine Verbesserung der sub- 
jektiven und objektiven Arbeitsbedingungen, und eine Begren- 
zung der Arbeitspflicht auf wenige Jahre. Nun stelle man sich eine 
Arbeitsverfassung vor mit achtstündiger tãglicher Arbeitszeit 
unter den Bedingungen der sozialistischen Gesellschaft, die jeden 
zu der Arbeit stelien wird, für die er sich am ehesten eignet, zu- 
mindest aber nicht zu solchen Arbeiten, für die er untauglich 
ist und die ihm Unlust bereiten müssen, ferner eine Arbeits- 
anhaltung, die jedes Gesellschaftsmitglied nach etwa zehnjãhriger 
Dienstzeit mit dreifiig Jahren võllig frei entIãBt — wer eine 
solche Ordnung einen „unertrãglichen Zwang", ja auch nur einen 
Widerspruch zur Freiheit nennt, nur weil sie jeden einzelnen für 
beschrãnkte Zeit den von ihm selbst mitgewollten Zwecken unter- 
wirft, der spielt mit den Worten von Zwang und Freiheit. Die 
übergroBe, in heutiger Arbeitsqual und Not fast erliegende 
Menschheit lechzt nach solchem „Zwang", nach einem solchen 
„Attcntat auf ihre Freiheit". Von einem Schwanken über das 
Verhãltnis von Zwang und Freiheit im Sozialismus kann daher 
ernstlich weder bei Marx und Engels noch bei den Marxisten 

die Rede sein. Man erinnere sich an Marxens Wort von dem 
Reich der Notwendigkeit, jenseits dessen erst das Reich wahrer 
persõnlicher Freiheit sich entfalten kann. Degenfeld-Schonburg 

selbst weist auf die Worte Kautskys hin, mit denen er dieses 
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„Pioblem" einmal in eine lõsende Formei gebracht habe: für dic 
Arbeit Zwang, aufierhalb der Arbeit Freiheit^). Aber wenn er 
hinzufügt: „das ist natürlich nur eine Umschreibung íür die Tat- 
sache vollstândiger Zwangswirtschaft"^), so gibt er mit dieseni 
letzteren Wort nur den vulgârsten und unkritischesten Ideen- 
assoziationen, die sich bei dem Wort Zwang einstellen, Raum 
und verzichtet auf jedes BewuCtsein über den Unterschied, der 
vom Zuchthaus bis zur ininutiõs geregelten Zusammenarbeit eines 
genossenschaftlichen VVirtschaftsorganismus in der objektiven 
Art und in der subjektiven Empfindung der Zvvangsorganisation 
besteht'). 

SchlieBlich sei in diesem Zusammenhang noch darauf ver- 
vviesen, da6 die Bezeichnung jeder Bindung der Individualwillkür 
durch ihr entgegentretende Normen ais Zwang schon deshalb eine 

') Gcmeint ist wohl der Satz in K. Kautskys „Ethik und materiali- 
stische Geschichtsauffassung": „Gesellsehaftliche Freiheit... durch tnõg- 
lichste Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit: das ist die Freiheit, die 
der niodcrne Sozialismus meint." S. 157. 

») A. a. O. S. 198. 
') Wie wenig bei dieser Art der Kritik des Marxisníus heraus- 

kommt, wie ungeeignet sie ist, seinen angeblich widerspruchsvollen Charak- 
ter aufzudecken, im Gegenteil wie sehr sie die Kritiker selbst miteinander 
in Widerspruch bringt, so daB bei dem einen der Sozialismus ais eigent- 
liche Anarchie, bei dem anderen ais eigentliche Zuchlhausordnung er- 
scheint. dafür noch ein bezeichnendes Beispiel. Prof. Ludwig M i s e s ist 
über die innere Natur des Marxismus zu einem ganz anderen Resultat ge- 
langt ais Prof. Hans Kelsen. Wâhrend letzterer ihn ais anarchistisch, 
denunziert ersterer ihn ais extrem autoritãr, ja ais PreuBentum. Im SchluB- 
kapitel seines Buchcs „Nation, Staat und Wirtschaft" (Wien, 1919), be- 
titelt „SoziaIismus und Imperialismus", führt er aus, daB dem flüchtigen 
Beobachter sicherlich Obrigkeitsstaat und Sozialismus ais unversõhnliche 
Gegensãtze erscheinen. Indessen „der autoritür-militaristische Geist des 
preuBischen Obrigkeitsstaates findet sein Widerspiel und seine Ergãnzung (!) 
in den Ideen der deutschen Sozialdemokratie und des deutschen Sozialis- 
mus überhaupt" (S. 145). Was den Sozialismus und die Sozialdemokratie 
so popular gemacht habe, sei nur ihre demokratisch-republikanische Pro- 
paganda und Opposition. Auch nur dieser galt der HaB der Monarchisten 
und Junker, nicht den staatswirtschaftlichen Idealen des Sozialismus. In 
Wahrheit bestehen zwischen Sozialismus und autokratisch-obrigkeitlicher 
Staatsform „enge und dem Wesen der beiden entsprechende Bcziehungen" 
(S. 147). „Die sozialistischen Idccn sind keine Überwindung des preuBi- 
schen Obrigkeitsstaates, sondem seine folgerichtige Entwicklung" (S. 148). 
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nichtssagende, zugleich aber irreführende Formei ist, weil síe 
ebenso wie die soziologische auch die psychologische Struktur 
dieser Bindung gânzlich auBer acht laBt. Wie es soziologisch sehr 
entscheidend darauf ankommt, ob das gebundene Individuum 
diese Bindungen ais seine eigenen notwendigen und fõrderlichen 
Lebens- und Arbeitsformen erlebt oder nicht, so auch psycho- 
logisch, ob es diese auf sich nimmt oder ihnen entgegenstrebt. 
Im ersteren Fali vollzieht sich die charakteristische Wandlung 
des „Zwanges" in eine anerkannte „A u t o r i t â t". Man erinnere 
sich doch nur daran, wie wir auch bei den Theoretikern deS 
Anarchismus diese Art der Autoritât, die aus der Natur der 
Sache hervorgeht, nirgends geleugnet, sondem im Gegenteil ais 
die einzige wahre Autoritât bezeichnet sahen^). Und es ist nur 
eines der vielen hier besonders verbreiteten gedankenlosen Ur- 

— Wir Marxisten haben es eigentlich gut; wir kõnneu die Widerlegung 
unserer Kritiker ihnen seibst überlassen und vergnügt zusehen, wie sic, 
indem jeder das Gegenteil des anderen ais das eigentlich Wesentiiche und 
Faische des Marxismus erweist, sich seibst ad absurdum führen. Viel- 
leicht mag dieses Schauspiel der Marxkritik doch endlich dazu führen, 
diese Kritik gegen sich seibst zu kehren und die erkenntniskritische Frage 
entstehen lassen: „Wie ist eine solche Kritik mõglich?" Dann dürfte sich 
ais Antwort ergeben, daB sie nur mõglich ist, weil sie die eigene vorgefaBte 
Meinung über Marx an Stelle des wirklichen Marx zum Gegenstand der 
Kritik macht, und weil sich daraus alie die Widersprüche in der Auf- 
fassung der Marxschen Begriffe und Denkweisen ergeben, die sich ihnen 
zuletzt ais Widersprüche des Systems darstellen. Was die vorerwãhnten 
Sãtze von Mises betrifft, in welchen die Begriffe von Staat, Obrigkeit, 
autoritãr mit ihrer uns nun schon' zur Genüge beknnnten Zweideutigkeit, 
wenn sie rein formal gebraucht werden, geradezu Kapriolen schlagen, so er- 
übrigt sich hier, darauf hinzuweisen, daB Mises es fertig bringt, in einem 
Atem von dem obrigkeitlichen Charakter der sozialistischen Ideen und 
ihrer faszinierenden demokratischen Wirkung zu sprcchen. SchlieBlich er- 
scheinen diesen Kritikern alie ihre eigenen Widersprüche geradezu ais 
eine Bekrãftigung ihrer Wissenschaftlichkeit. Denn da der Marxismus nun 
einmal ..widerspruchsvoll" ist, so ist ihre Arbeit oflenbar um so wissen- 
schaftlicher, auf je mehr Widersprüche sie in ihrem eigenen Denken kom- 
men. Zeigt man diese dann auf, dann ist die Antwort: Ja, siehst du, das 
liegt eben an der Sache, am Marxismus, daB man überall, wo man ihii 
anpackt, dazu kommt, sowohl das eine wie das andere von ihm zu be- 
haupten, daB er anarchistisch und daB er zuchthãuslerisch, daB er obrigkeits- 
staatlich und daB er demokratisch ist. 

') Siehe S. 217 fE dieses Buches. 
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teile, zu meinen, daB Autoritat, beruhend auf Anerkennung einer 
eingesehenen Notwendigkeit, einer erkannten, vielleicht sogar ver- 
ehrten Meisterschaft, ein Widerspruch zur Freiheit, ein bloBer 
Zwang wâre. Die Anerkennung der Autoritat einer Ordnung, 
die ais selbstverstándlich, weil zweckmãfiig, sich aufdrãngt, 
oder eines Führers, eines Ordners, eines Meisters ist selbst 
ein Akt der Freiheit des Anerkennenden. Sehr trefíend sagt 
daher G. S i m m e 1 in seinen Untersuchungen über soziale Über- 
und Unterordnung, es sei für die soziologische Analyse dieser 
Verhâltnisse von der grõBten Wichtigkeit, sich über das Ma6 
der Spontaneitât und Mitwirksamkeit des 
untergeordneten Subjektes gegenüber ihrer viel- 
fachen Verschleierung in der oberflâchlicheren Vorstellungsweise 
klar zu werden. Was man zum Beispiel ,.Autoritat" nennt, setzt in 
hõherem MaBe, ais man anzuerkennen pflegt, eine Freiheit des 
der Autoritat Unterworfenen voraus, sie ist, selbst wo sie diesen 
zu ,erdrücken' scheint, nicht auf einen Zwang und ein blofies 
Sich-Fügen-Müssen gestellt." Eine Autoritat koninie dadurch zu- 
stande, daB entweder eine Persõnlichkeit über ihre bloB sub- 
jektive Bedeutung zu einer objektiven, gleichsam überindividuel- 
len Instanz hinauswáchst oder umgekehrt eine überindividuelle 
Potenz, Staat, Kirche, Schule, Familie einer Einzelpersõnlichkeit 
eine solche Bedeutung verleihen. In diesem Falle hat sich die 
überpersõnliche Bedeutung gleichsam von oben auf die einzelnen 
herabgelassen, im ersteren Falle aber ist sie aus seinen Qualitãten 
hervorgegangen. „An dem Punkt dieses Überganges und Um- 

schlages hat nun ersichtlich der mehr oder weniger freiwillige 
Glaube des der Autoritat Unterworfenen einzusetzen; denn jene 
Umsetzung zwischen dem überpersõnlichen und dem Persõnlich- 
keitswert, die dem letzterenein wennauch noch so minimales Plus 
über das ihr beweisbar rational Zukommende hinzufügt, wird von 

dem Autoritãtsglâubigen selbst vollzogen, ist ein s o z i o 1 o g i- 
s c h e s Ereignis, das die spontane Mitwirkung auch des unter- 
geordneten Elementes erfordert^)." Auch was Max Weber 

ais charismatische Herrschaft bezeichnet hat, die inhalt- 
lich mehr eine auf Liebe und Vertrauen gcgründete Anhãnger- 

') G. Simmel, „Soziologie" S. 136—137. 
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schaft ais Unterworfenheit ist, obgleich auch bei ihr der Zwang 
nicht geringer ist ais bei dieser letzteren, beweist, wie vvenig 
soziologisch damit gesagt ist, dafí keine Unterordnung ohne 
Zwang niõglich ist^). 

Es ist nun gar kein Grund angebbar, warum nicht auch 
in der sozialistischen Gesellschaft, ja auf der in dieser ermõglich- 
ten hõheren Durchschnittsbildung eher noch ais sonst, sich auf 
allen Gebieten ihrer geselischaftlichen Tâtigkeit solche aus der 
Natur der Sache und aus der Wirksamkeit von Personen er- 
gebenden autoritâren und charismatischen Bindungen einstellen 
sollten, die in ihrer Gesamtheit eine ebenso feste, nur nicht ebenso 
drückende Zwangsordnung aufrechthalten würden wie im heu- 
tigen Staate, der allerdings Autoritât durcli Obrigkeit und 
Charisnía durch Gewalt ersetzt. Freilich für diejenigen, welche 
die Autoritât oder das Charisma der neuen Lebens- und Arbeits- 
ordnung nicht emplinden, wird der aus ihr hervorgehende Zwang 
eine Unterdrückung bedeuten und ihnen im Falle ihres Entgegen- 
handelns auch ais Gewalt entgegentreten. Aber dann sind sie doch 
in diese Gegenstellung nicht durch aufier ihrem Willen liegende 
Verháltnisse gebracht, wie dies stets heute der Fali ist. Sie rufen 
die Gewalt gegen sich hervor durch ihre eigene Gewalt gegen die 
Solidaritãt der anderen. 

Aber ganz abgesehen davon: für den Marxisten ist es schon 
deshalb ganz und gar nicht paradox und noch weniger ein Wun- 
der, daO „der Staat" auf dem Gipfel der Machtfülle, die der 
„Zwangsapparat" in der sozialistischen Gesellschaft erreichen 
wird und muB, „auf rãtselhafte Weise", wie Kelsen meint, in 
Nichts sich auflõsen soll, weil dieser Gipfel gar nicht der Gipfel 
des heutigen Staates ist, der ja nicht mehr existiert, sondem 
eine gesellschaftliche Organisationshõhe, von der aus diejenige 
des Klassenstaates gar nicht mehr sichtbar ist, in den Niede- 
rungen der Geschichte bereits verschwunden ist, aus denen herauf 
der Weg zu ihr geführt hat. 

Hier kõnnten wir nun abbrechen und unsere Entwirrung 
der gegnerischen kritischen Darlegungen beenden, die ohnedies 

1) Max Weber, „Die Wirtschaft und die geselischaftlichen Ord- • 
nungen und Mãchte, ein GrtindriB der Sozialõkonomik", III. Abt., i. Bd., 
S. 140 fí. 
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ziemlich ausgedehnt geworden ist. Dies notgedrungen: denn 
schnell fertig ist stets das Mifiverstãndnis, wodurch es ja auch 
den psychologischen Wahrheitswert für sich seibst und andere 
gewinnt. Seine Aufiõsung kostet unendiich mehr Mühe und 
verlangt umstándliche Zurüstungen, wie vvir gesehcn haben. 
Aber soviel davon auch schon geschehen, so bleibt doch noch eiiies 
übrig, was der Kelsenschen Widerlegung der marxistischeii 
Staats- und Gesellschaftsordnung einen besonders starken Wider- 
hall verschafft hat: da6 auch er den beliebtcn und bewâhrten Vor- 
wurf von dem ganzlich utopischen Charakter des Sozialismus sich 
angeschlossen und diesen alten Ladenhüter mit seiner individua- 
listisch-anarchistischen Interpretation des marxistischen Gesell- 
schaftsbildes in einen inneren, dadurch wissenschaftlich gefestigt 
scheinenden Zusammenhang gebracht hat. Darüber müssen wir 
ncch zum AbschluB einige Betrachtungen anstellen. 

XVIII. 

Der Utopísmus bei Marx und Engels. 

Utopisníus! — dieses letzte VVort der bürgerhchen Kritik 
an der politischen Theorie des Marxismus darf auch hier 
nicht fehlen. Allerdings ergibt sich für Kelsen dieser 

utopische Charakter des Sozialismus aus seiner anarchisti- 
stischen Interpretation desselben ganz selbstverstândlich. Da 
durch die Beseitigung des Staates jede Zwangsorganisation 

aufhõrt, so wird die neue Gesellschaft nur mõglich, wenn die 
Menschen aufhõren werden, leidenschaftlich, schlecht, tõricht, 
widersetzlich oder auch nur faul und nachlassig zu sein, kurz 
wenn sich die menschliche Natur grundsâtzlich ündert. „Aber 
wenn etwas Utopisinus ist, so ist es das Vertrauen auf eine radi- 
kale Anderung der menschlichen Natur." (S. 56.) Gleichwohl 
stützen sowohl Marx wie Engels ihre Anschauungen von der 
Zukunftsgesellschaft auf einen solchen im Grunde ihrer Seele 
schlummernden sozialen Optimismus; so spricht Marx von ge- 
schichtlichen Prozessen, „durch welche die Menschen wie die 
Umstãnde gãnzlich umgewandeit werden", und Engels hofft auf 
.,ein in neuen, freien Gesellschaftszustãnden hervorgewachsenes 
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Geschiecht", das „den ganzen Staatsplunder" wird von sich ab- 
tun kõnnen (S. 56). „Begreiflicherweise, denn ohne eine solche 
psychologische Hypothese hiingt die Theorie vom Absterben des 
Staates in der Luft." (S. 57.) Freilich wird diese Hypothese da- 
durch unterstützt, daB der Marxismus sich über die konkrete Ge- 
stalt der zukünftigen Gesellschaft wenig Rechenschaft gibt und 
von ihr nur ganz allgemein aussagt, daB es in ihr keine Aus- 
heutung und Unterdrückung mehr geben werde. Ist dainit aber 
gesagt, daü, selbst wenn dies zutrifít, in einer solchen Gesell- 
schaftsordnung die Menschen nichts emporen oder zu Protesten 
und Aufstãnden anreizen kõnnte? „SoIlte die Entwicklung zu 
hõheren, besseren Formen der Gesellschaft im allgemeinen und 
der Wirtschaft im besonderen mit dem Kommunismus endgültig 
abgeschlossen sein?" Und warum sollte diese Entwicklung anders 
ais bisher, nãmlich in Gegensãtzen sich vollziehen? „Gibt es wirk- 
lich keinen anderen Widerstand gegen eine Gesellschaftsordnung 
ais einen klassenmãBigen ...?" (S. 80.) 

In diesen Ausführungen Kelsens hõren wir die zwei Argu- 
mente gegen den Sozialismus, die zu den Schlagern in Volks- 
versammlungen gegen die Sozialisten gehõren; i. Um den Sozia- 
lismus zu verwirklichen, müBten die Menschen erst Engel werden; 
2. der Sozialismus hâlt sich für das Himmelreich, über das hin- 
aus es keine Seeligkeit mehr gibt. Woraus dann folgt, da in diesem 
Zusammenhang die Menschen geme nicht nur nicht ais Engel, 
sondem ais TeufeI dargestellt werden und die Erde ais ein 
Jammertal, das naturnotwendig infolge irgendwelcher meta- 
geologischer Notwendigkeiten immer das gleiche Jammertal blei- 
ben muB, sich klar ergibt, daB der Sozialismus eine Vorstellung 
für kleine und groBe Kinder oder, wissenschafllich ausgedrückt, 
ein Chiliasmus ist. 

Wie ist es aber in Wirklichkeit um den Sozialismus bestellt? 
Das gerade macht ja seinen Fortschritt im marxistischen Denken 
aus, um dessen Willen er sich ais wissenschaftlicher von dem 
utopischen Sozialismus getrennt sieht, daB er das sozialistische 
Ziel nicht anders denn ais ein Produkt konkreter historischer 
Entwicklung betrachtet, wclches also nur durch die Menschen, 

wie sie nun einmal sind, erreicht und ausgestaltet wer- 
den kann. Das bedeutet aber freilich nicht, wie fast alie Marx- 
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kritiker in einem seltsamen TrugschluB nieinen, claB deshalb clie 
Menschen selbst immer gleich bleiben müssen. Es ist interessant: 
in ciem gleichen Atem, in welchem man sich über den Marxismus 
je nach Temperament entrüstet oder belustigt, dafi er zur Absurdi- 
tát eines ewigen, unverânderlichen Endzustandes der Gesellschaft 
gelange, hált man ihm eine ewige, unveránderliche „Natur des 
Menschen" entgegen, an deren Nichtbeachtung angeblich seine 
Entwicklungshoffnungen elendiglich zu Schanden werden müfiten. 
Aber sehen wir zunâchst von diesem Moment der vielberühmten 
Unveránderlichkeit der Menschennatur ab, so ist gerade dies der 
eigentliche Sinn des marxistischen Sozialismus, eine Gesellschafts- 
ordnung für den Menschen in aller seiner Sündhaftigkeit auf dem 
Grund der õkonomischen Entwicklung ais mõglich zu zeigen, 
vvelche diese „Sündhaftigkeit" unschâdlich macht, weil sie ihr die 
Notwendigkeiten ihrer Ausschreitungen und die Mõglichkeiten 
ihrer Betãtigung auf ein Minimum einschrãnkt. Er hâlt es hier 
ganz mit Kant, der auch bereits darüber zu klagen hatte, daB 
gegenüber seiner Idee einer republikanischen Verfassung der 
Staaten und daraus hervorgehendem Võlkerbund „viele behaup- 
ten, es müsse ein Staat von Engeln sein, weil Menschen mit ihren 
selbstsüchtigen Neigungen einer Verfassung von so sublimer 
Form nicht fâhig wãren". Worauf Kant antwortet: ,,Das Pro- 
blem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst 
für ein Volk von Teufeln (vvenn sie Verstand haben), 
auflõsbar und lautet so; Eine Menge von vernünftigen Wesen, 
die insgesamt aligemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, 
deren jedes aber im geheimen sich davon auszunehmen geneigt 
ist, so zu ordnen und ihre Verfassung so einzurichten, dafl, ob- 
gleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegenstreben, 
diese einander doch so aufhalten, dafl in ihrem õffentlichen Ver- 
halten der Erfolg derselbe ist, ais ob sie keine solche bõsen Ge 
sinnungen hâtten^)." 

Für den Sozialismus im marxistischen Sinne ist die neue 
Gesellschaftsordnung gar nicht in erster Linie ein moralisches 
Problem, so wie auch für Kant dieses Probleni nicht bedeutete 
„die moralische Besserung der Menschen", sondem ein soziales 

') Imm. Kant, „Zum ewigen Frieden" (Reclnm) S.31 und 32. 
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Organisationsproblem, die Frage, inwiefern ,,der Mechanismus 
der Natur" in den Anlagen der Menschen, wie diese nun einmal 
sind, b e n u t z t werden kõnnte, um eine harmonischere Gesell- 

• schaftsordnung zustande zu bringen. GewiB wird die sozialistische 
Geselischaftsordnung und schon vorher die sozialistische Pro- 
paganda und Erziehung alies daransetzen, die moralischen Krãfte 
im Menschen wachzurufen, zu stârken und für ihre Ideen in Be- 
wegung zu setzen. Aber nicht auf eine Veredelung oder Versitt- 
lichung gründet der Sozialismus die innere Sicherheit der neuen 

• Gesellschaftsordnung, sondem darauf, daB sie die An- 
triebe zu unmoralischcm, verbrecherischeni 
Handeln gegenüber der heutigen Ordnung 
wesentlich verringern wird. Die heutige Gesellschaft 
macht es den Armen — und mehr ais neunzig Prozent der heuti- 
gen Menschen sind in dieser Lage — schwer, tugendhaft auch 
nur im âufieren Sinn des Wortes, das heifit konform den Geboten 
der Moral und des Rechtes zu leben. Die neue Gesellschaftsforni 
will umgekehrt die soziale Nõtigung zum widerrechtlichen und 
unmoralischen Handeln zur Ausnahme machen. Man bedenke nur 
einen Augenblick, eine wie groBe Zahl der Verbrechen und Un- 
sittlichkeiten, die heute die „menschliche Natur" so „teuf!isch" 
erscheinen lassen, nur auf die Rechnung der sozialen Zustande, 
ja segar nur auf die Rechnung der bestehenden Gesetze kommen. 
Not, Verwahrlosung, Unbildung, Alkoholismus erzeugen faBt die 
Gesamtheit der Verbrechen und der Unmoral, worunter die heu- 
tige Gesellschaft leidet, wozu noch die „Verbrecher" durch das 
Gesetz kommen, zum Beispiel Fruchtabtreibung, oder Homo- 
sexualitât, oder Religionsstõrung, oder Vagabondage u. dgl.^) Wie 
wenig bei der marxistischen Idee der neuen Gesellschaft auf eine 
Engelhaftigkeit der Menschen gerechnet ist, mõchte ich am lieb- 
sten durch ein Gleichnis erlâutern. Was tut man heute in einem 
Raum, in dem viele Menschen verkehren, die bekanntlich meistens 
die liebenswürdige Gewohnheit habcn, die Tür nicht hinter sich 

zu schlieBen? Es wird welche geben, die werden sagen; Man 
bringe eine Tafel an, mit der Aufforderung: „Bitte, die Tür zu 
schlieBen!" Sehr wohl: aber das heiBt die Menschen verbessern 

<) Vgl. S. 233 f. dieses Duches. 
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wollen, das heiBt auf ihre Liebenswürdigkeit, Rücksicht, ja auch 
nur Aufmerksamkeit, kurz darauf rechnen, daB sie ,,Engel" sind. 
Und der Erfolg beweist auch, daB es nichts iiützt. Nein, das 
einzige Mittel, die Tür geschlossen zu haben, ist — einen Selbst- * 
schlieBer anzubringen und auf die Tür eine Tafel zu geben: 
,,Nicht zumachen!", dann wird man vom guten Willen der 
einzeinen ebenso wie von ihrer Bõswilligkeit oder Nachlâssigkeit 
unabhangig sein, und die Tür wird gleichwohl jedesmal sich 
schlieBen. 

Und dies ist nun der Sinn, in weichem die sozialistische 
Gesellschaftsordnung auf die Natur der Menschen reflektiert: 
solche Institutionen zu schafíen, die so viel ais mõgiich die Rech- 
nung auf den guten oder gar selbstlosen Willen ausschalten, dafür 
aber auch die Motive zu einem Widerspruch gegen die soziale 
Ordnung mõglichst beseitigen und auf diese Weise die Gesell- 
schaft auf die Basis eines durch seine sachlichen Notwendigkeiten 
fõrmlich automatisch funktionierenden, freilich stets 
durch Geist und Willen seiner Glieder in Gang erhaltenen Wirt- 
schaftsmechanismus zu stelien. Nur daB dieser Geist und Wille 
nicht Veraniassung mehr hat, diesen Mechanismus zu stõren, 
sondem eher zu fõrdern, weil er nicht das Opfer, sondem der 
NutznieBer desselben ist. 

Selbstverstândlich wird es auch in der kommunistischen 
Gesellschaftsordnung Stõrungsmotive geben, die nicht in den Pro- 
duktions- und Verteilungsverhâltnissen wurzeln, Stõrungen, die 
aus der sexuellen Sphãre stammen, oder die aus Afíekten aller 
Art wie Zorn, Eifersucht, HaB oder endlich aus pathologischen 
Anlagen hervorgehen. Aber schon heute bilden die rein aus sol- 
chen personalen und nicht aus der sozialen Lage der Tãter her- 
stamnienden Delikte eine geringe Minderheit in der Kriminalitat 
eines Landes. Und es ist für jeden klar, der nur einigermaBen ini- 
stande ist, sich aus den heute herrschenden Zustãnden in das ganz 
andersartige soziale Milieu der neuen Ordnung zu versetzen, daB. 
auch ganz abgesehen von der notwendigen Verãnderung im Geist 
und Gemüt, die sie erzeugen muB, solche rein personale Stõrungen 
der Ordnung dann noch mehr zu sozialen Einzelfallen und Aus- 
nahinen werden müssen wie heute. Und nun muB man doch auch 
noch den erzieherischcn EinfluB der neuen Lebensweise in Be- 
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tracht ziehen, die Erhõhung der allgemeinen Bildung, die Uin- 
wandlung in den Beziehungen der Geschlechter zu einander im 
Sinne einer innerlich freieren und àuCerlich leichter gewordenen 
Entschlufifâhigkeit, die Herausbildung neuer Volkssitten, Gemein- 
gefühle und die Eingewõhnung in eine neue Gesellschaftsideologie 
überhaupt. Die Annahme, daB sich derartig die Kriminalitât bis 
zu einer Ausnahme, bis zu einer Art sozialen Pathologie ver- 
ringern wird, in einer von Grund aus anderen Gesellschafts- 
ordnung, die ja vor aliem alie aus dem Existenzkampf auf- 
steigenden und aus starken sozialen Unterschieden der Lage 
stammenden Ursachen der KriminalitHt beseitigt hat — eine 
solche Annahme ist durchaus kein unvvissenschaftlicher Utopis- 
mus oder naiver Chiliasmus. Im Gegenteil: in dieser Rich- 
tung bewegt sich doch alie wirklich ernst zu nehmende Be- 
kãmpfung der Kriminalitât, die seit Thomas Morus — charakte- 
ristischervveise zugleich der erste Theoretiker des Kommunis- 
mus — von der Erkenntnis ausgeht, daB das Verbrechen wirklich 
nur dadurch bekãmpft werden kann, daB man die Ursachen des- 
selben beseitigt. „Man unterwirft", schreibt Morus in seinem nun 
schon über 400 Jahre alten, aber doch noch so aktuellen Buch, 
„die Diebe den schrecklichsten Martern. Wâre es nicht besser, 
allen Gliedern der Gesellschaft die Existenz zu sichern, d a m i t 
niemand sich in die N o t w e n d i g k e i t versetzt 
s ã h e, zuerst zu stehlen und dann vem Leben zum Tode ge- 
bracht zu werden?^)" Die Denkweise, welche dazu führt, von der 
kommunistischen Gesellschaft einen viel geringeren, ja fast ver- 
schwindenden Prozentsatz der Kriminalitât im Verhãltnis zum 
heutigen Zustand zu erwarten, hat also ganz und gar nichts mit 
einem unkritischen Glauben an eine fabelhafte Verânderung der 
menschlichen Natur zu tun, sondem folgt im Gegenteil aus der 
sehr empirischen, ja statistisch nachgewiescnen Auffassung, daB 
der Mensch, und insbesondere seine Kriminalitât, ein Produkt 
seiner Umstânde ist. Wenn es schon lângst eine Erfahrung ist, 
daB der Diebstahl in einer bestimmten zahlenmâBigen Beziehung 

zu der Hõhe der Getreidepreise steht — ist es wirklich so utopisch, 
(laB bis auf pathologische Einzelfâlle der Diebstahl wegfallen 

') Thomas Morus, „Utopien" (Reclam) S. 14. 
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wird, sobald es überhaupt keine Getreidepreise mehr gibt? Gerade 
wenn man, nach der Meinung Kelsens, es tatsâchlich für „vor- 
sichtiger" hált, ,,sich" auf dem Gebiete empirischer Sozialwissen- 
schaft — zumal wenn es sich um eine Prophetie handelt — nicht 
auf die Spekulation der Dialektik, sondem auf die nüchterne Er- 
fahrung zu stützen" (S. 19), wird man dieses Verschwinden der 
Kriminalitât ais soziale Massenerscheinung und ihre Umwand- 
lung in individuelle Ausnahmsfãlle ais ein zufolge sozialen 
Determinismus wahrscheinliches und zu erwartendes Phânomen 
betrachten müssen. Und das Gegenteil würde gerade die nüch- 
terne Erwãgung direkt vor ein unerklãrliches Râtsel stellen. 

Nun aber kommt dazu, da6 dieser von Kelsen, und nicht 
nur von ihm — hier wird ein beliebtes Steckenpferd der pro- 
fessoralen Marxkritik geritten — so ironisch behandelte ,,Glaube 
an die Ãnderung der menschlichen Natur" einen gerade ^auf 
empirischer Grundiage nicht zu übersehenden realen, ja exakten 

Inhalt hat, der allen unseren sozialpâdagogischen und sozial- 
politischen MaBnahmen zur selbstverstândlichen Voraussetzung 
dient. Würden wir nicht annehmen dürfen, daB durch geãnderte 
Lebensverhaltnisse und verãnderte Einflüsse selbst ganz ver- 
derbte Naturen anders gemacht werden kõnnen, wozu dann unsere 
Korrektionshãuser, Erziehungsheime und Alkoholentziehungs- 
anstalten, und alie die Instituticnen, den sittlich oder strafrecht- 
lich Entgleisten neue Wege zu nützlicher Gesellschaftsarbeit zu 
ermõglichen? In diesem „Glauben" ist gerade die aus der materi- 
alistisch-naturwissenschaftlichen Auffassung stammende Denk- 
weise bis zu einer Art Fanatismus vorgeschritten, in welchem 
sie der menschlichen Natur gar keine Funktion mehr in der Aus- 
bildung ihres Charakters zuerkannte — getreu ihrer Leugnung 
der Seele überhaupt —, sondem sie gânzlich nur wie ein Stück 
Wachs betrachtete, unter den Eindrücken der Vcrháltnisse jede 
beliebige Form annehmend. Besonders charakteristisch kommt das 
bei dem vom Materialismus ausgehenden Rob. O w e n zum Aus- 
druck, wenn er einmal ausführt: „Gegen den Satz, dafi der Charak- 
ter des Menschen das Produkt ãuBerer Einwirkungen ist, hat man 
den Einwurf erhoben, jeder Mensch habe ein ihm angeborenes 
Gewissen ... Die Wahrheit ist: das Gewissen wird gerade so gut 
fabriziert wie ein BaumwollstofF oder irgendeine andere Ware. Für 
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einen Hindu kõnnen wir ein Hindugewissen anfertigen, für einen 
Kannibalen ein Kannibalengewissen usw. . .. Man gebe mir ein 
Kind und eriaube mir, es in jede beliebige Umgebung zu bringen, 
und ich fabriziere ihm, je nach Belieben, unfehlbar ein jüdisches 
Gewissen, ein christliches Gewissen, ein Hindugewissen, ein 
mohammedanisches Gewissen usw.^)" 

Gerade der Marxismus ist nun weit entfernt von einer so 
naiven Glâubigiteit an die passivo Plastizitât der menschlichen 
Natur, wie sie dem die Seele und damit die ganze psychische 
Eigengesetzlichkeit des Menschen leugnenden Materialismus frei- 
lich fast selbstverstãndlich schien. Und gerade mit Bezug auf 
Owen schreibt Marx bereits in seinen Thesen über Feuerbacli 
den für seine materialistische Geschichtsauffassung grundlegen- 
den Gedanken nieder; „Die materialistische Lehre, daB die Men- 
schen Produkte der Umstânde und der Erziehung, verânderte 
Menschen also Produkte anderer Umstânde und geânderter Er- 
ziehung sind, V e r g i fi t, dafi die Umstânde eben von den Men- 
schen verândert werden und daB der Erzieher selbst erzogen wer- 
den mu6. Sie kommt daher mit Notwendigkeit dahin, die Gesell- 
schaft in zwei Teile zu sondem, von denen der eine über der 
Geseilschaft erhoben ist (zum Beispiel bei Robert Owen). Das 
Zusammenfallen des Anderns der Umstânde und der 
menschlichen Tâtigkeit kann nur ais umwãlzende Praxis 
gefaBt und rationell verstanden werden*)." Für Marx ist also die 
Anderung der menschlichen Natur kein unbegreifliches Wunder, 
sondem ein notwendiges Stück eines gesellschaftlichen Prozesses, 
in welchem diese Anderung aus der Tâtigkeit der Menschen her- 
vorgeht, mit der sie, zumeist unbewuBt, ihr soziales Milieu um- 
schaflFen und die freilich wieder durch ihre jeweilige soziale 
Situation begrenzt aber auch hervorgerufen wird. Ganz überein- 
stimmend mit dieser Auffassung fragt Marx bereits im „Elend 
der Philosophie" gegenüber der Meinung, daB die Ideen und 
Prinzipien die Geschichte machen und daB jedes Prinzip sein 
Jahrhundert habe, indem es sich enthülle, warum ein Prinzip sich 
gerade zum Beispiel im elften oder achtzehnten Jahrhundert und 

') W. Liebknecht, „Robert Owen" 8.59—61. 
') K. Marx, „Thesen über Feuerbach", 3. These, abgedruckt im An- 

hang zu Fr. Engels, ..Ludwig Feuerbach", 2. Aufl., S. 60, 



300 

nicht in einem anderen Zeitalter oífenbart habe, und antwortet, 
daB man, um dies zu verstehen, genõtigt sei „zu untersuchen, 
welches die Menschen des elften und die des achtzehnten Jahr- 
hunderts waren, welches ihre jedesmaligen Bedürfnisse, ihre Pro- 
duktivkrãfte, ihre Produktionsweise, die Rohstoffe ihrer Pro- 
duktion, welches-endUch die Beziehungen von Mensch zu Mensch 
waren, die aus allen diesen Existenzbedingungen hervorgingen. 
Alie diese Fragen ergründen, heiflt das nicht... diese Menschen 
darstellen, wie sie in einem Verfasser und Schau- 
steller ihres eigenen Dramas waren?" Und 
Kelsen zitiert selbst den mit diesen Grundanschauungen überein- 
stimmenden Satz aus der reifen Zeit der marxistischen Theorie, 
in welchem Marx sagt, „dafi die Arbeiterklasse lange Kámpfe, 
eine ganze Reihe geschichtlicher Prozesse durchzumachen hat, 
durch welche die Menschen wie die Umstânde gãnzlich 
umgewandelt werden^)." Aber um so mehr mu6 es jetzt nur ais ein 
unbegreifliches Nichtverstândnis der marxistischen gesellschaft- 
lichen Entwicklungslehre erscheinen, wenn Kelsen durch Unter- 
strelchung der Worte „gãnzlich umgewandelt" bci Auslassung dieser 
Unterstreichung unter dem Worte „Umstánde" ein Wunder sieht. 
Ist hier ein Mysterium, so hat es Marx abermals schon in den tief- 
sinnigen Thesen über Feuerbach gelõst, wo es heiCt: „Das gesell- 
schaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alie Mystericn, 
welche die Theorie zum Mystizismus verleiten, finden ihre ratio- 
nelle Lõsung in der menschlichen Praxis und im Begreifen 
dieser Praxis')." An diesem Begreifen fehlt es, wenn man 
für mõglich hãlt, daB gânzlich geãnderte soziale Zustãnde, Ein- 
richtungen und Funktionen an dem psychischen Habitus der in 
ihnen stehenden, ja der aus ihnen hervorgegangenen Menschen 
nichts geãndert haben sollten. 

Ubrigens ist die ganze Kritik Kelsens an diesem Punkte 
um so unverstandlicher und nur aus dem polemischen Bedürfnis 
nach einem so blendenden und zugkrãftigen Argument, wie es 
der angebliche Nachweis des Utopismus und kritiklosen Wunder- 
glaubens ist, zu erklâren, wenn wir schlieBlich bei unserem Kriti- 

') K. Marx, „Bürgerkrieg in Frankreich" S. 50 (3. Aufl.). 
') K. Marx, a. a. O., 8. These, bei F. EnRels, „Ludvvig Feuer- 

bach etc." S. 61. 
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ker selbst das Zugestândnis lesen: „GevviB wird eine die koin- 
munistische Produktion garantierende Zwangsordnung nach ge- 
raumer Zeit ganz ebenso kommunistische Denk- und Willens- 
gewohnheiten erzeugen, wie der Staat dcs Kapitalismus den Re- 
spekt vor dem Privateigentum in Fleisch und Blut hat übergehen 
lassen." (S. 79.) Nimmt inan noch dazu, dafl es sich natürlich 
nicht bloB um ..Gewohnheiten" handeln wird, sondem um ein 
ganzes System der Ideologie, das den neuen Lebenszustand not- 
wendig in den Fornien der Vernunftidecn, der Moral, des Rechtes, 
der Kunst,»der Religion verarbeiten und vertreten wird, so hat 
man eben jene geánderten Menschen des einundzwanzigsten oder 
zweiundzwanzigsten Jahrhunderts, die ganz gewiü so sicher 
a n d e r e Menschen sein werden, ais wir heute andere wie die des 
elften Jahrhunderts sind, und die um so mehr andere sein werden, 
ais die wirtschaftliche Grundlage ihres Lebens — ohne Klassen- 
kampf, ohne individuelle Existenzsorge — eine solche geünderte 
ist, wie sie seit Jahrtausenden noch nicht geândert 
wurde^). 

') Es ist in der letzten Zeit anlãBIich der Aktualitãt der Soziali- 
sierunRsprobleme ein beliebter Gegenstand der Marxkritik gewordcn, die 
angebliche Unvereinbarkeit des Sozialismus mit der Beschaffenheit des 
Menschen, „so, wie sie nun einmal sind", darzulegen. Díes ist besonders ein 
Lieblingsthema der Erõrterungen bei Prof. M i s e s, und auch das Buch 
von Degenfeld-Schonburg segelt in der Richtung desselben „Pro- 
blems", nãmlich darzulegen, daB sich aus der „unwandelbaren" mensch- 
lichen Natur nichts Gutes für eine sozialistische Produktionsweise er- 
wartçn lasse, in der jeder Antrieb des persônlichen Interesses entweder 
überhaupt wegfalle oder doch betrãchtlich gemindert werde. Was diese 
Erõrterungen so ganzlich unfruchtbar macht, so manches sozial- und 
individualpsychologisch Interessante im einzelnen dabei — besonders bei 
Degenfeld-Schonburg — zutage gefórdert wird, ist der methodologische 
Grundfehler, daB Aussagen über die künftige Leistungsfãhigkeit einer 
Geselischaftsordnung gemacht werden, bei der man zwar den sachlichen 
Teil derseiben — die Produktions- und Verteilungsweise — in verãnderter 
Form unterstellt, aber in diese ganz umgewandelte Umgebung die alten 
Menschen von heute hineinsetzt, und noch dazu vielfach in ihrer gerade 
durch die heutigen Verhãltnisse korrumpierten Form. Man beklagt sich 
über die optimistische „Prophetie" des Marxismus, aber man treibt selbst 
nichts anderes ais Wahrsagerei der primitivsten Art nach dem Muster aller 
Denkfaulen: ,.so ist es immer gewesen und so wird es auch immer sein." 
Die Ausdeutung dcs psychischen Habitus eines Zeitalters nach dem elgenen 
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Kelsen wáre über das „Wunder" der geânderten Menschen 
der Zukunft freilich weniger erstaunt gewesen, wenn er nicht die 
materialistische Geschichtsauffassung, die hier, wie an jedem 
Punkte des marxistischen Denkens zugrunde liegt, nicht eben so 
heillos ,,materia!istisch" aufgefaBt hãtte, wie dies zumeist ge- 
schieht. Denn dann hâtte er keinen AnIaB gehabt, darin einen 
Widerspruch des Marxismus zu sehen, daB die „materialistische" 
Grundauffassung vom Absterben des Staates nur durch eine 
„psychologische Hypothese" begreiflich werde (S. 57), und daB 
der Marxismus genõtigt sei, um seine Auffassung voif der „staat- 
losen" Gesellschaft durchzuführen, einen „psychologischen Fak- 

scheint überhaupt eine Fehlerquelle iiach Art der „persõnlichen Ditferenz" 
der Astronomen, auf die man sozialwissenschaftlich erst jetzt zu achten 
beginnt, obgleich sonst die Wissenschaft schon seit langem darauf aus- 
geht, ihre Anthropomorphismen abzustreifen. So hat man zum Beispiel 
lange Zeit geglaubt, daB der psychische Charakter der Primitiven nicht 
wesensverschieden von dem unseren, sondem nur ais eine Art Kindlich- 
keit und unentwickelte Vorstufe eines reiferen Grades aufzufassen sei, um 
jetzt allmâhlich inne zu werden, daB er ein für sich bestehender und in sich 
vôllig reifer, nur eben total anderer ist ais der psychische Zustand des 
Kulturmenschen, so daB von diesem zu jenem fast keine Brücke führt. 
Man lese darüber die sehr aufschluBreichen Darlegungen von Levy- 
B r ü h 1, „Das Denken der Naturvõlker", übersetzt von W. Jerusalem 
(1921), und versuche sich in einen geistigen Zustand hineinzuversetzen, 
in dem es vor aliem jenen Unterschied zwischen lebenden Wesen und un- 
belebten Dingen nicht gibt, der uns selbstverstãndlich ist, der für uns eine 
Natur in dinghafter Unterschiedenheit von uns aufbaut (S. 25). Vgl. dazu 
auch von ganz anderer, erkenntniskritischer Seite her Dr. W i 1 h-e 1 m 
Haas, „Die psychische Dingwelt", Bonn 1921, S. 8 ff. — Ich mõchte 
nicht so miBverstanden werden, ais ob ich die Erõrterungen über die 
subjektiven Bedingungen der Produktionshõhe und -qualitãt einer soziali- 
stischen Gesellschaftsordnung für überflüssig oder nicht sogar nõtig hielte. 
Nur scheinen sie mir wertlos, wenn sie überall dort aufhõren, wo sie 
triumphierend zeigen zu kõnnen glauben, daB die Produktivitãt des Sozia- 
lismus mit den aus der heutigen Beschaffenheit der Menschen bekannten 
Qualitãten sinken werde. Denn abgesehen davon, daB dies, selbst wenn 
es der Fali wãre, kein Argument gegen den Sozialismus ist, der nicht ein 
Problem der rationalsten Produktionsform, sondem der widerspruchs- 
loseren Sozialform ist, der nicht die mõglichst grõBte Produktivitãt, son- 
dem mõglichst allgemeine Lebenssicherung und -entfaltung bedeutet, also 
einen Fortschritt über die kapitalistische Lebensform selbst" dann bedeuten 
würde, wenn die Lebensfürsorge zwar nicht in gesteigertem MaB, aber 
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tor" einzuführen, nâmlich das „neue Geschlecht", die „Gevvüh- 
uung" an neue Zustánde (S. 70). Die vorangeführten Stellen von 
Marx, in denen zugleich tragende Gedanken seiner materialisti- 
schen Geschichtsauffassung selbst dargelegt sind, beweisen, wie 
für Marx selbst dieser „psychologische Faktor" ein integrierendes 
Element seiner materialistischen Geschichtsauffassung ist. Dies 
habe ich bereits so oft und so ausführlich auch in diesem Buch 
dargelegt, daB ich mich hier wohl begníigen darf, einfach darauf 
zu verweisen^). Es erscheint im Marxismus der sogenannte 
psychologische Faktor nicht etwa erst in der Zukunft, von der 
nach Kelsens Meinung es offenbar gilt: „nichts Gewisses weiB nian 

für alie doch gleichmãBig und gesichert bestritten wâre — selbst abgeschen 
hievon bedeutet es doch eine seltsame Uberschâtzung der eigenen und 
Unterschãtzung der zukünftigen Intelligenz, zu meinen, daB die Menschen 
der Zukunft über die Mãngel und Fehier ihrer zukünftigen Organisation 
nicht nachdenken und nichts finden werden, uin sie zu beseitigen, so daB 
die Grenzen unserer heutigen Erkenntnis notwendige Entwicklungs- 
schranken der gcsellschaftlichen Entwicklung selbst würden. LaBt doch 
auch der Zukunft ihre Aufgaben! Zerbrecht euch nicht den Kopf der Jahr- 
hundertel Das ist keine bequeme Ausflucht etwa der Verlegenheit des 
Marxismus, das ist im Gegenteil ein Aufruf zur Rückkehr zu exakter 
Denkweise. Gerade wenn man die Kelsensche Mahnung ernst nimmt, daB 
man nicht mit anderen Menschen rechnen darf, ais sie die geschichtliche 
und soziale Erfahrung zeigt (S. 56), dann muB man sich von allen Voraus- 
setzungen über die Menschen, die in einem kommunistischen Gemeinwesen 
der Zukunft geboren und aufgewachsen sein werden, hüten, da wir von 
solchen Menschen weder eine geschichtliche noch soziale Erfahrung haben, 
uns aber der Blick in die bisherige Geschichte zeigt, daB sie jedenfalls 
a n d e r e Menschen sein werden wie wir. 

') Wenn Kelsen übrigens gelegentlich der Besprechung dieses 
„psychologischen Faktors" meint, die wichtigste Voraussetzung für seine 
Entfaltung zu neuen Menschen sei nach Marx-Engels selbst das Heran- 
wachsen derselben in „neuen f r e i e n Gesellschaftszustãnden", und nun 
aus der Theorie und Praxis des Bolschewismus mit breitcm Behagen 
zeigt, welche Karikatur auf freie Gesellschaftszustânde der Kommunis- 
mus und die Diktatur des Proletariats geschaffen habe, so ist dies eine 
ebenso billige wie unbillige Art, zu argumentieren. Demgegenüber genügt 
die nochmalige Betonung, daB die russischen Zustãnde weder ais Diktatur 
des Proletariats noch ais kommunistische Gesellschaft im Sinne der 
marxistischen Theorie behauptet werden kõnnen, was übrigens jetzt auch 
die Führer des Bolschewismus, Lenin und Sinowjew, selbst õffentlich 
erklãren. 
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nicht", um auf diese Weise ais Deus ex machina den in Not ge- 
ratenen „Zukunftsstaat" aus der Klemme zu ziehen, sondem für 
jeden, der Marxens Sâtze nicht bloB in Einzelanvvendungen 
zitiert, sondem aus dem lebendigen Geist seiner Gesamtauffas- 
sung versteht, ist nicht ein Wort von Marxens õkonomischer 
Kritii< der Vergangenheit verstándlich, nicht ein Gedanke seiner 
Geschichtsauffassung überhaupt begreiflich, wenn er nicht stets 
den Menschen mitdenkt, das tãtige Wesen, in dessen Menschen- 
kopf der materielle Prozess erst umgesetzt werden muB, um 
õkonomischer und historischer ProzeB zu werden. Der „Glaube" 
an den „psychologischen Faktor der Zukunft" ist also nichts 
anderes ais das Bekenntnis zu jenem notwendigen Element einer 
sozialen Gesetzlichkeit überhaupt, dessen angebliche Nichtbeach- 
tung in Vergangenheit und Gegenwart ais Hauptsünde und ârgste 
Ignoranz der materialistischen Geschichtsauffassung so hãufig an- 
gekreidet wird. Was aber für die Vergangenheit und Gegenwart 
eine Tugend und Bedingung der Wissenschaft ist, kann doch für 
die Zukunft kein Laster und Quell der Unwissenschaftlichkeit 
sein? So arg sollten sich unsere Kritiker denn doch nicht selbst 
widersprechen. 

Mit dem eigentiich ebenso unwissenschaftlichen wie un- 
kritischen Einwand also, daB der Marxismus seine neue Ge- 
sellschaftsordnung nur im naiven Glauben an ein neues und über 
alie Erfahrung edles Menschengeschiecht überhaupt ais mõglich 
konstruieren konne, brauchen wir uns wohl ais eriedigt nicht 
lânger mehr zu beschâftigen. Es bleibt also noch der andere Vor- 
wurf, daB in der neuen Gesellschaft nach dem Sozialismus alie 

Unvolikommenheiten geschwunden sein, also eigentiich alie Ent- 
wicklung aufhõren werde. Es ist interessant, bei dieser Gelegen- 
heit den Mechanismus der gelehrten Kritik, die gegen den Marxis- 
mus zu Felde zieht, etwas nãher zu betrachten und festzustellen, 
wie widerspruchsvoll er selbst arbeitet. In einem Atem wird uns 
vorgeworfen, daB wir nicht die Unverãnderlichkeit der Menschen- 
natur beachten, aber andererseits die Unverãnderlichkeit der 
neuen Ordnung annehmen. Handelt es sich darum, daB-wir sagen, 
die neuen Verhãltnisse werden neue Menschen erzeugen, dann 
sind wir unverbesserliche Entwicklungsschwãrnier; sagen wir 
aber, die neuen Verhãltnisse werden sich fcrnerhin ohne Klassen- 
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kampf, nur durch bewuBte gesellschaftliche Tàtigkeit andem, da- 
her einen hohen Grad solidarischer Stabilitât erreichen, dann 
leugnen wir die Entwicklung. 

In Wirklichkeit ist es natürlich dem Marxismus nie ein- 
gefallen, zu behaupten, dafi mit der Beseitigung der Klassengegen- 
sãtze die Entwicklung aufhõren und ein Zustand der absoluten 
Harmonie und des bewegungslosen Gleichgewichtes erreicht sein 
wird. Nur die Form der sozialen Entwicklung 
w i r d g e â n d e r t. Sie war bisher eine solche des Kampfes der 
Klassen, das heiBt sie ging hervor aus dem Widerstreit einander 
nicht nur bekâmpfender, sondem in ihrem Herrschaftsanspruch 
ausschlieBender Existenzkreise. Die menschliche Gesellschaft 
existierte und existiert bisher überhaupt noch nicht ais solida- 
rische Realitât, sondem, wie immer auch ihre historische Gestal- 
tung war, ais ein von Grund aus in gegensátzliche Lebensinter- 
essen zerrissenes Gebilde, in welchem jedes Teilinteresse seinen 
Anteil am GenuB der gesellschaftlichen Vorteile nur durch Kampf 
und Gewalt gegen die ihm entgegenstehenden Teilinteressen 
durchsetzen konnte. Aller Fortschritt im Sinne einer grõBeren 
Geselischaftlichkeit, einer umfassenderen Solidaritât, einer voll- 
kommeneren Deckung des Idealbegriffes der Gesellschaft mit 
ihrem wirklichen Bestand, kurz alie soziale Entwicklung, ist der- 

art bisher nur das gleichsam unbeabsichtigte Resultat des Klassen- 
kampfes gewesen: indem jede unterdrückte Klasse ihre Unter- 
drückung, das auf ihr lastende Unrecht, die sie bedrückende Un- 
vernunft der VerKaltnisse durch ihren Sieg beseitigte, verschwand 
zugleich ein Stück dieser Unterdrückung, dieses Unrechtes und 
dieser Unvernunft überhaupt aus dem sozialen Leben. Da die 
b i s h e r i g e Daseinsweise der Gesellschaft eben nicht ihre Solida- 

ritât, sondem der Kampf ihrer Klassen gegeneinander war und ist, 
so war und ist auch die b i s h e r i g e Form der gesellschaftlichen 
Entwicklung der Klassenkampf^). 

») Vgl. hiezu Max Adier, „Marx ala Denker", 2. Aufl., VII. Kap., 
und die Abhandlung „Der soziale Sinn der Lehre von Karl Marx" in 
Grünbergs „Archiv f. Gesch. des Sozialismus" Bd. IV, S. i ff. — Gegen 
den Satz, dafi der Klassenkampf die Daseinsweise der Gesellschaft sei, 
hat H. Cunow in seinem Buch „Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- 
und Staatstheorie" II. Bd., S. 80—81, sehr miBverstãndlich polemisiert, ais 

Marx-Studien, IV. Band 20 
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Daraus folgt nun aber nicht, dafi mit Beseitigung der Klas- 
sen die Entwicklung, sondem nur, daB der Klassenkampf auf- 
hõren werde. Selbstverstândlich braucht man gar nicht erst zu 
fragen, wie Kelsen dies tut, ob denn in der klassenlosen Gesell- 
schaft die Menschen sich über gar nichts mehr aufregen und durch 
nichts mehr zu Empõrung getrieben werden würden.. Es wird im 
Gegenteil gewifi genug davon geben. Denn gerade, wenn einmal 
die ganz gemeinen Existenzsorgen weggefallen sein werden, wenn 
nicht mehr das eigentlich noch tierische Interesse um Nahrung, 
Kleidung und Unterkunft, um Sorge für die Aufzucht und Durch- 
frettung der Jugend den Hauptteil alies Interesses, alies Denkens, 

ob ich behauptet hãtte, die menschliche Gesellschaft hâtte gar keine andere 
Existenzform ais den Interessenkampf der Klassen. Es ist im Zusammen- 
hange des Gedankenganzes jener Abhandlung aus dcm Grünbergschen 
Archiv klar, daB gemeint ist, die b i s h e r i g e Daseinsweise der Gesell- 
schaft ist, seit sie dem mehr oder minder sagenhaften Zeitalter des Ur- 
kommunismus entstiegen ist, der Klassenkampf. DaB insbesondere dieser 
nicht auch die Form der zukünftigen Daseinsweise der Gesellschaft ist, 
eigibt sich schon aus dem gleich anschlieBenden V. Abschnitt der Ab- 
handlung, welcher erlãutert, wie aus dem Klassenkampf schlieBlich die 
Solidaritãt der Gesellschaft hervorgehen muB. „Das alte, ewig scheinende 
Gesetz des Klassenkampfes", sage ich Seite 26, „treibt gerade durch seine 
eigene Konsequenz, durch das Eigeninteresse der letzten und zahlreich- 
sten Klasse des Proletariats zur Aufhebung aller Klassengegensâtze, zur 
endlichen Konstituierung einer einheitiich inleressierten, menschlich soli- 
darischen Gesellschaft." Natürlich — um nicht wieder Splitterrichterei 
hervorzurufen — ist unter der einheitiichen interessierten Gesellschaft 
die õkonomische Einheitlichkeit gememt. Der Autor kann nicht bei 
jedem Wort daneben stehen, um unbillige und nicht in den Sinn pas- 
sende Auslegungen desselben zu verhindern. Er muB sich auf den wirklich 
theoretisch guten Willen des Lesers verlassen kõnnen, dem richtiges 
Verstãndnis lieber ist ais billige Kritik. Auch was Cunow gegen meine 
Auffassung von der Beziehung des gescbichtlichen Antagonismus bei 
Kant zur sozialen Dialektik des Marxismus vorbringt, indem er meint, ich 
komme dadurch von der Notwendigkeit eines õkonomischen Prozesses auf 
die der menschlichen Naturtriebe zurück, ist gãnzliches MiBverstehen so- 
wohl der kantischen Gedanken wie memer Anwendung derselben. Es wird 
võllig übersehen, daB gerade der Kantsche Antagonismus über die stárre 
Lehre von den Naturtrieben hinausführt, indem sie an Stelle dieser letzten 
angeblichen Beschaffenheiten der menschlichen Natur auf die Form ihrer 
Funktionsweise zurückgeht. Doch darüber wird in anderem Zusammen- 
hang mehr zu sagen sein. Einstweilen genügt die Verweisung auf mein 
schon õfter zitiertes i. Kapitel meiner „Marxistischen Probleme". 
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Fühlens und Arbeitens der Menschen in Anspruch nehmen wird, 
dann erst wird das Zeitalter angebrochen sein, in welchem die 
Menschen erst zu wirkiicher menschlicher Feinfühligkeit reif ge- 
worden sein vverden, und dann wird ihnen vielleicht so manches 
unertrâglich werden, was heule sogar für viele Gebildete ganz 
ertrâglich erscheint, zum Beispiel Gleichgültigkeit in Welt- 
anschauungsfragen. Ja es lâBt sich denken, daB sich in Fragen 
der Metaphysik, der Religion, der Kunst Gegensatze entfalten 
werden, von deren wirklich die Menschen erfassenden Intensitat 
wir heute weder Beispiel noch Ahnung haben. Es ist also nicht 
einmal so viel wahr, daB die Entwicklung aufhõren muB, in Gegen- 
sâtzen zu verlaufen, nur wieder nicht notwendig in Klassengegen- 
sãtzen. Es werden Meinungsgegensâtze sein, welche die ganze 
Skala von bloBen Parteiungen innerhalb der verschiedenen Ver- 
waltungsorganisationen bis zu groBen Parteinahmen in grund- 
legenden Kulturfragen bilden werden, ohne aber daB diese Gegen- 
satze jemals sich auf die Bedrohung oder auch nur Schmâlerung 
der persõnlichen Existenz erstrecken würden, die eben durch die 
neue Wirtschaftsgestaltung bei allen diesen Gegensãtzen von vorn- 
herein ausgeschaltet ist, und deren gleich ausreichende Sicher- 
stellung für alie dann ebenso eine Selbstverstândlichkeit, ein 
soziales Adiaphoron sein wird wie bisher selbst bei den wütend- 
sten Klassenkâmpfen die Gemeinsamkeit der Atemluft (zwar nicht 
in den Wohnungen, aber) in der freien Natur. GewiB, es istan sich 
denkbar, daB auch Weltanschauungsgegensãtze mit Feuer und 
Schwert ausgetragen werden kõnnen; die Religionskriege be- 
weisen es. Aber erstens ist zu bedenken, daB es reine Welt- 
anschauungsgegensãtze bisher in der Geschichte überhaupt nie 

gegeben hat, sondem daB zum Beispiel gerade die der Religions- 
kriege nur ideologische Formen waren, in denen gewaltige õkono- 
inische und politische Gegensatze ausgetragen wurden, so daB in 
letzter Linie aus der Heftigkeit dieser Macht- und Existenz- 
fragen der Kãrnpfenden die Wut und Unbarmherzigkeit der 
Kriegführung hervorging, die im Grund sogar mit dem Geist der 
religiõsen Lehren, welche den Mantel leihen muBten, in Wider- 
spruch stand. Zweitens aber beweist gerade der Umstand, dafi es 
schon unserem heutigen offiziellen Rechts- und Sozialbewufitsein 
widerspricht, so viel Fanatismus auch noch in der Masse lebendig 

20» 
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sein mag, Verschiedenheit der Bekenntnisse, des Glaubens uiid 
der Weltanschauung mit Gewalt auszutragen, in welcher Richtung 
die Geistesentwickiung geht. Und man kann sich vorstelien, wel- 
chen Erfolg sie wird haben müssen, vvenn sie nicht mehr eine 
bloB offizielle Lüge sein wird, sondem eine durch Erziehung, 
Charakterbildung, Beispiel in õffentlicher Ubung und vor aliem 
durch Ausmerzung ihrer Verquickung mit õkonomischen und 
politischen Machtbestrebungen erst moglich gemachte reine 
Kulturgesinnung. Eine solche Geistesanderung ist doch nicht nur 
moglich, sondem auch schon innerhalb der kapitalistischen Welt 
bis zu einem gewissen Grad sogar bereits verwirklicht und auch 
in ihr noch steigerungsfâhig. Aber erst in einer sozialistischen 
Ordnung wird sie võllig zu realisieren sein. Und für eine solche 
Prognose das stets bereite Schlagwort vom Optimismus und 
Utopismus anzuwenden, heiBt nichts anderes, ais seinem Tradi- 
tionalismus einen gefálligeren Namen geben und überdies die 
Augen vor dem verschliefien, was bereits rings um uns wird und 
wofür die Besten unserer Zeit arbeiten; die zwar langsame aber 
doch nicht vergebliche Hebung des Kulturniveaus der breiten 
Massen. 

Der Vorwurf des Utopismus gegen den Marxismus kleidet 
sich neuerdings gern in ein modernes Gewand, indem er sich 
religionspsychologisch gebârdet und den Marxismus ais eine 
Form des religiõsen Chiliasmus zu „enthünen" versucht. Hier- 
über ist von Dr. Fritz G e r 1 i c h sogar ein ganzes Buch ge- 

schrieben worden, unter dem Titel „Der Kommunismus ais Lehre 
vom tausendjâhrigen Reich" (München 1920), welches eine 
Sammlung der gesinnungstüchtigsten MiBverstandnisse über 
Marxismus und materialistische Geschichtsauffassung ist. Wie 
gründlich der Autor in seiner Kritik des Marxismus ist, kann 
man zum Beispiel daraus ersehen, da6 er ais Kronzeugen für den 
Glauben des Marxismus an die „Erlõseraufgabe und Erlõser- 

fâhigkeit des Proletariats" — den Kommunisten Weitling an- 
führt, weil dieser im Jahre 1842 einen neuen Messias verkündete^). 

Auf die Widerlegung der Gerlichschen Auffassung im einzelnen 
hier einzugehen ist weder Raum noch Notwendigkeit. Nur weil 

') Fritz Gerlich, a. a. O. S. 18- 
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die Bezeichnung des Marxismus ais eine Art Chiliasmus bei der 
gelehrten Marxkritik sehr bcliebt geworden ist, seien noch die 
folgenden Bemerkungen hiezu gestattet. Wenn nian den Sozialis- 
mus im allgemeinen und den Marxismus im besonderen einen 
Chiliasmus nennt, so werden zwei Dinge nicht genug voneinander 
geschieden, die absolut getrennt werden müssen: der Sozialismus 
und Marxismus ais Bewegung und ais Theorie. Meint man, dafi 
die Anhânger des marxistischen Sozialismus vielfach ihrer Sache 
in einer Art religiõser Begeisterung anhángen und dafi sie das 
Ziel des Sozialismus, die klassenlose solidarische Menschheits- 
gesellschaft, mit der gleichen, Inbrunst erhofíen und erstreben 
wie die ersten Christen das tausendjáhrige Reich und wie alie 
Erlõsungsbedürftigen ihr messianisches Zeitalter, so spricht man 
damit nur eine Wahrheit aus, welche zum psychologischen Charak- 
ter aller grofien Revolutionen gehõrt. Aber diese sich so kritisch 
gebârdende Sozialpsychologie hõrt beim Marxismus gerade dort 
auf, wo das Charakteristische desselben beginnt und wodurch er 
sich von den früheren chiliastischen Bewegungen unterscheidet: 
dafi nâmlich gerade zu seinem psychologischen Habitus die Be- 
gründung dieser Hofínungen nicht auf einen blofien schwârmeri- 
schen Glauben gehõrt, sondem auf nüchterne soziologische 
und nationalõkonomische Untersuchung. Der Marxismus ist 
,,chiliastisch" nur wegen des Zusammenfallens seiner kalten 
theoretischen Analysen mit dem Entwicklungsinteresse des Pro- 
letariats, das er nicht geschaffcn hat, sondem das er blofi er- 
forscht. Nicht der Marxismus selbst ist Chiliasmus, sondem seine 
Lehren vermâhlen sich notwendig in dem Proletarier, der sie 
verstanden hat, mit dessen urwüchsigem Chiliasmus, wie sie sich 
zum Beispiel ebenso notwendig bei einem Dr. Fritz Gerlich, der 
sie überdies nicht verstanden hat, mit seinem urwüchsigen Kon- 

servatismus verbinden, der in jedem Chiliasmus sofort den ,,Quel] 
des Umsturzes" fürchtet^). Der Sozialismus ais Bewegung ist 
ein Strom aktiven H a n d e 1 n s, Stellungnehmens und Wertens. 
In ihm kann und mu6 sogar der Idealismus die.Führung haben. 

Dies alies und selbst der schwarmerische Glaube sowie die über- 
zeugungsvolle Hingabe an eine grofie Hoffnung würden, ais 

') Fritz Gerlich, a. a. O. S. 20. 
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bloBe notwendige Formen, in denen die Bewegung psychologisch 
auftreten muB, noch gar nichts dafür beweisen, daB sie auch 
objektiv chiliastisch ist, das heiBt, daB ihr Ziel ein bloBer Traum 
ist. Es ist einer der oberflâchlichsten Trugschlüsse, zu meinen, 
weil der marxistische Sozialismus ais Massenbewegung viele 
psychologisch übereinstimmende Züge mit den chiliastischen Be- 
wegungen der Vergangenheit zeigt, daB er deshalb selbst ganz und 
gar Chiliasmus sein müsse. Im Gegenteil ist es gerade der Marxis- 
nius ais T h e o r i e, welcher uns nicht nur die chiliastischen 
Züge des Marxismus ais Bewegung erklârt, sondem uns darüber 
AufschluB gibt, vvaruni diese Bewegung mehr ais bloBer Chilias- 
mus ist und warum die früheren chiliastischen Bewegungen bloBer * 
Chiliasmus bleiben rauBten. Es ist gerade die materialistische 
Geschichtsauffassung, die uns erst instand gesetzt hat, die 
Chiliasmen aller Zeitalter in ihrer soziaien Realitát zu begreifen 
und so über die gãnzlich unfruchtbare Auffassung dieser Be- 
wegungen ais bloBer Schwãrmereien und haltloser Prophetien hin- 
wegzukommen, worin sich die satte Behaglichkeit der bürger- 
lichen Auffassung nicht genugtun kann. 

Auf diese Weise ist der Marxismus geradezu ais die 
Theorie des Chiliasmus zu bezeichnen. Und erscheint der 
Chiliasmus ais ein Traum vom tausendjãhrigen Reich, so voll- 
zieht der Marxismus ais Theorie an ihm das Werk der Traum- 
deutung, durch welches er den realen Kern dieses Traumes mani- 
fest macht und in das BewuBtsein klarer Mittel und Ziele hebt, 
wodurch aus dem Traum der Jahrtausende die õkonomisch reif 

gewordene Wirklichkeit einer nahen Zukunft wird. — 
Mit der barocken Vorstellung, daB die marxistische Lehre 

von der Beseitigung der Klassengegensâtze und des Aufhôrens 
der Klassenkâmpfe gleichbedeutend sei mit dom Aufhõren der 
Entwicklung und des soziaien Fortschrittes überhaupt, hângt noch 
eine andere ebenso merkvvürdige wie seltsame Meinung zusam- 
men, die zwar nicht ausdrücklich bei Kelsen vorkommt, die aber 
vielleicht mitgemeint ist. Und da sie zuweilen sogar im eigenen 
Lager angetroffen wird, mõge noch kurz hier darauf eingegangen 
sein. Man kann nâmlich zuweilen horen, daB die materialistische 
Geschichtsauffassung insofern widerspruchsvoll sei, ais sie die 
geschichtliche Entwicklung von den õkonomischen Verhâltnissen 
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und speziell von den Klassenkâmpfen abhângig mache. Wird da- 
her ein gesellschaftlicher Zustand ohne Klassenkâmpfe crreicht, 
so hõre die Geltung der materialistischen Geschichtsauffassung 
auf. Diese Anschauung identifiziert die Klassenkâmpfe mit den 
òkonomischen Bedingungen des soziaien Lebens überhaupt, das 
heiBt, sie identifiziert eine historische Struktur der õkonomischen 
Grundlage der Gesellschaft mit dieser Grundlage selbst. Aber es 
ist doch klar, daB auch in einer sozialistischen Gesellschaft immer 
noch õkonomische Verliâltnisse derselben sein werden, welche auch 
hier wie überall die Grundlage und das in letzter Linie bestim- 
mende Element ihrer Lebens- und Kulturformen sein werden. 
Nur soviel ist richtig, daB die õkonomischen Verhãltnisse in der 
sozialistischen Gesellschaft nicht mehr von jener gleichsam ein 
Fatum bildenden Bedeutung sein werden, weil sie eben der be- 
wuBten Regelung unterliegen. Aber gerade dadurch ermõglichen 
sie ja und bestimmen den ganz anderen Kulturcharakter dieser 
Gesellschaftsordnung, ihre ganz andere intellektuelle und morali- 
sche Struktur, kurz ihren verãnderten ideologischen Überbau. 
Wenn wir schon heute bemerken, wie die fabelhafte Industriali- 
sierung unserer Produktion, die mârchenhafte Beherrschung von 
Raum und Zeit das Lebenstempo der heutigen Kulturmenschen 
gãnzlich verândert hat, so ist klar, daB die gewaltige Verãnderung 
des Sozialmenschen einer rationalen Gesellschaftsordnung der Zu- 
kunft eine Folge nicht etwa eines aus Utopien sich auf die Erde 
herablassenden Wundermannas, sondem der geânderten õkonomi- 
schen Verhãltnisse sein wird, in denen dann die Menschen leben 
werden. Die materialistische Geschichtsauffassung ist also auch 
selbstverstândlich in der sozialistischen Gesellschaftsordnung in 
Geltung, denn sie ist ja eine soziologische Theorie, nicht 
eine nationalõkonomische. Die Lehrsâtze der Nationalokonomie, 
die sich auf die Erscheinungen der Privatwirtschaft beziehen, 
verlieren ihre Geltung, sobald es keine Privatwirtschaft mehr gibt. 
Die nationalõkonomischen BegriíTe sind eben, wie Marx dies immer 
wieder einschârft, historische Kategorien, und die National- 
okonomie ist, trotz ihrer abstrakten Methode, eine Wissenschaft 
von einem bloB historisch gegebenen und historisch vergehenden 
Gegenstand. Die Soziologie dagegen ist die Wissenschaft voni 
Leben der Gesellschaft überhaupt, das ais solches zwar auch ein- 
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mal begonnen hat und einmal enden wird, womit aber nicht bloB 
ein Gegenstand der Wissenschaft verschwindet, sondem alie 
Wissenschaft überhaupt. In diesem Sinn sind die soziologischeu 
Begriffe keine historischen Kategorien und ihre Erkenntnisse 
keine bloB historisch begrenzten Wahrheiten, sondem sie bilden 
Erkenntnisvoraussetzungen für alie historischen Gestaltungen des 
sozialen Lebens überhaupt. Und so ist auch die materialistische 
Geschichtsauffassung, wiè wir sie verstehen und in diesem Buche 
stets dargelegt haben, eine soziologische Theorie, welche das 
soziale Leben vor und nach den Klassenkâmpfen umfaBt, ja die 
ebenso erkiârt, warum Klassenkâmpfe entstehen niuBten, wie wann 
sie überwunden werden kõnnen. Und daher bleibt sie auch in der 
klassenlosen Gesellschaft die Theorie der gesellschaftlichen Ent- 
wicklung; daB die glücklicheren Menschen in jener spaten Zukunft 
ihre õkonomischen Verhaltnisse weniger spüren werden wie wir, 
daB bei ihnen Th. Vischers schõnes Wort „das Moralische ver- 
steht sich immer von selbst" auch vom Õkonomischen gelten wird, 
das ândert so wenig an dem soziologischen Gesetz der materiali- 
stischen Geschichtsauffassung, wie die Tatsache, daB wir den 
Luftdruck normalerweise nicht spüren, die Gesetze des Luft- 
druckes beseitigt. 

XIX. 

Warum man uns nicht versteht? 
• • 
Uberblicken wir nun am Ende dieser Untersuchungen deu 

Versuch Kelsens, am Marxismus eine i ni m a n e n t e 
Kritik seiner Staats- und Gesellschaftsauffassung zu 

geben, so sehen wir jetzt auch deutlich, warum ihm dies nicht 
gelingen konnte: er hat einzelne Sâtze von Marx und Engels 
kritisiert, aber in die Immanenz dieser Lehre ist er nicht ein- 
gedrungen, er blieb im buchstâblichen Sinn drauBen, und eigent- 
lich stets zu Hause bei sich selbst. Er erfahrt nur an sich selbst 
die Wahrheit dessen, was ihm und vielen anderen Gelehrten ein 
bloBes und odes Parteischlagwort der Sozialdemokratie ist, daB 
es doch einen Unterschied zwischen bürgerlicher und proletari- 
scher Wissenschaft gibt, und er ist selbst ein glânzendes Beispiel 
dafür. Dieser Unterschied, den Marx und Engels immer auf das 
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energischeste betont habeii, hat nichts niit einer Herabwürdigung 
der Wissenschaft auf das Niveau von Parteikâmpfen zu tun, wie 
eine nicht immanente Kritik sofort bereit ist, mit grofier Emphase 
und moralischer Entrüstung zu erkláren. Sondem sie ist selbst nur 
eine ganz sachliche soziologische Unterscheidung, nâmlich die 
Konstatierung der Grenzen, die auch der scheinbar voraus- 
setzungslosen und unparteiisclien Wissenschaft im Bevvufitsein 
des Denkers gezogen sind, je nachdem er sich von den historischen 
Schranken der bürgerlichen Weltanschauung freigemacht hat oder 
nicht. Wer in den Kategorien der bürgerhchen Weh denkt, ais 
ob sie Seinselemente des sozialen Lebens überhaupt wiiren, der 
mufi eine ganz andere „Wissenschaft" von den Erscheinungen des 
sozialen Lebens haben ais derjenige, in dessen Denken die Auf- 
fassung aller gegenwártigen sozialen Lebensformen ais bloBer 
historischen Erscheinungen ein unaufhebbares Elenient seines 
Denkens, ja seines Erlebens geworden ist. Das ist es, was so 
viele Marxisten meinen, wenn sie vom Marxismus ais einer 
VVeltauffassung sprechen. Im strengen Sinn des Wortes ist er ge- 
wi6 keine Weltauffassung, weil er überhaupt nicht Philosophie, 
sondem Theorie, Soziologie ist. Aber er ist auch nicht das, ais 
was ihn Kelsen betrachtet, bloB eine im l^enken seiner Anhânger 
isolierte Einzellehre, die nian durch Herausgreifung einzelner Be- 
griffe oder Satze bereits ganz erfafit hat. So wie die Erkenntnisse 
der modernen Naturwissenschaft im Geist des in ihr aufgewach- 
senen Menschen sich zu einem Weltbilde vereinigt haben, so wie 
sie unsere Naturauffassung bilden, so setzen die Gedanken des 
Marxismus dem Marxisten sein soziales Weltbild zusammen und 
lassen ihm Geschichte und Gesellschaft überhaupt nur mehr im 
Rahmen dieser Gesamtauffassung erleben. So wie es unmõglich 
ist, daB ein antiker Mensch mit seinem ganz anderen kosmischen 
Weltbild an dem Begriff der Natur, wie ihn erst die moderne 
Naturwissenschaft herausgebildet hat, immanente Kritik üben 
kõnnte — er müBte aus seiner antiken Geistesverfassung heraus 
und ein moderner Mensch werden — so ist es unmõglich, aus 
einer wesentlich bürgerlichen Gesamtauffassung heraus die marxi- 
stische immanent zu kritisieren. Und man sage nicht — was Kel- 
sen vielleicht einwenden wird — daB eine Theorie doch verstând- 
lich sein muB für alie, und daB mit den Sátzen der Logik, die für 
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alie gleich gelten, doch gleich gültige Kritik gegen alie geübt wer- 
den kõnnte. Allerdings ist die Logik des Denkens für alie gleich, 
aber nicht die Psychologie des Denkens. Wáre die Logik die Er- 
zeugcrin der Wahrheit, dann hâtte Kelsen recht; so aber ist sie 
blofl ein Mittel des Produktionsprozesses der Wahrheit und über 
die Art der Anwendung dieses Mittels entscheidet die Psychologie 
der Forschung. Sie ist es, welche dem einzelnen Forscher oft 
Grenzen für den Gebrauch seiner Logik setzt, die durchaus nicht 
zugleich Grenzen der Logik selbst sein müssen. Sie ist es, welche 
in letzter Linie nicht nur diese Grenzen der persõnlichen Logik 
des Forschers zieht, sondem auch schon vorher in der Wahl seiner 
Probleme tãtig ist. DaB zum Beispiel ein Forscher wie Kelsen 
das Problem des Rechtes und des Staates bereits võllig in der 
formaljuristischen Untersuchung beider beschlossen sieht, dafl er 
sich mit einer juristischen Ontologie begnügt, die zuletzt auf einen 
Rechtspositivismus hinauslãuft, der es geradezu zu einem Gebot 
dieser wissenschaftlichen Richtung macht, alie Fragen nach der 
Umgestaltung der konkreten Rechtsordnung ais auBer der Rechts- 
wissenschaft, ais metajuristische Fragen zu bezeichnen, ist wieder 
nur eine und sehr eindrucksvolle Bestâtigung für eine charakteri- 
stische Orientierung des Denkens schon vor aller Untersuchung. 
die, wenn auch natürlich nicht bewuBt, eben nur aus der bürger- 
lichen Denkweise stammt. Bürgerliche Wissenschaft nennt der 
Marxismus die eine Forschungsart und proletarische die andere 
nicht etwa, weil es Bürger oder Proletarier sind, die ais Trãger 
der Wissenschaft in Betracht kommen. Das wird zumeist, wenig- 

stens was die Proletarier betriíít, gar nicht der Fali sein, die 
noch wenig Gelegenheit hatten, zu studieren, und auch die bürger- 
üchen Gelehrten sind nicht durchwegs Bourgeois. Noch weniger 
meint diese Unterscheidung, daB die Forschung das eine Mal be- 
wuBt im bürgerlichen, das andere Mal bewuBt im proletarischen 
Interesse betrieben wird. Sondem es bedeutet dieses Wort nichts 
anderes ais die Richtung der Geistesverfassung des Gelehrten über- 
haupt, ob sie eine solche ist, die mit der bestehenden Gesellschafts- 
ordnung fõrmlich verwachsen ist, so daB sie auBerhalb der Katego- 
rien derselben nichts mehr zu denken vermag und mit den Grenzen 
derselben sofort das ruhige logische Denken von den Affektaus- 
stellungen gegen die über sie hinausführenden Gedankenreihen 
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abgelõst wird, oder ob vielmehr zu ihrern wissenschaftlichen Be- 
wufitsein selbst noch dieses Hinausdenken über die historischen 
Befangenheiten der Gegcnwart und Vergangenheit gehõrt. Und 
nur, weil ais sozialer Trãger eines von diesem Hinausdenken ge- 
forderten Zustandes des sozialen Lebens das Proletariat erscheint, 
und weil dieses andererseits ebensosehr durch seine soziale Lage 
zu diesem Hinausdenken determiniert wird, nur wegen dieses 
soziologisch gegebenen Zusammenfállens des Hinausdenkens und 
Hinausschreitens über die gegenwârtige Gesellschaft im Proletariat 
nannten Marx und Engels diese Denkweise die proletarische, die 
von ihr geleitete Wissenschaft proletarische Wissenschaft. Es 
wãre besser gewesen, den Gegensatz ais stationãre und evolutive 
Wissenschaft zu bezeichnen. Der andere Name hat aber wenig- 
stens den Vorzug, gleich auch die soziale Detennination dieser 
verschiedenen Formen der Wissenschaft hervortreten zu lassen, 
also aufmerksam zu machen, daB es sich hier nicht um eine 
logische Einteilung der Wissenschaften, sondem ura einen histo- 
rischen, einen sozialpsychologischen Unterschied beider handelt^). 

So^waren es denn auch in den Kontroversen dieses Buches 
im Grunde überall die groBen Gegensãtze der bürgerlichen und 
der proletarischen Gesellschaftsauffassung, die vorweg das theore- 
tische Interesse leiteten, ja welche sogar die Grenzen seiner Reich- 

weite verschieden bestimmten. Gerade dies aber hat die Aus- 
einandersetzung mit den so scharfsinnigen kritischen Meinungen 
unseres Autors zu einem Resultat geführt, das weit über die Ab- 
sicht seiner Kritik gegangen ist. Denn sie hat uns, indem sie uns 
überall aus dem Fragmentarischen ihrer Einzelprobleme mit Not- 
wendigkeit auf die Gesamtauffassung des Marxismus zurück- 
führte, nicht nur die Uberzeugung von der inneren Geschlossen- 
heit dieser Lehre gefestigt, sondem sie hat auch an einem hervor- 
ragenden Beispiel klar gemacht, dafi man zwar andei er Meinung 
sein kann ais der Marxismus, daB dies aber noch nicht genügt, 
um ihn zu widerlegen. 

') Vgl. hiezu die Ausführungen von K. Marx über die Schranken der 
bürgerlichen Nationalõkonomie, die sie nicht zu einer Kritik der politischen 
Okonoraie kommen lieBen, im „Kapital" I, 4. Aufl., S. X bis XIII. 



Nachwort. 

In den vorangehenden Untersuchungen habe ich leider auf zwei 
umfassende Werke, die denselben Gegenstand behandeln, nicht 
eingehen kõnnen, und zwar auf H. C u n o w, „Die Marxsche 

Geschichts-, Gesellschafts- und Staatslehre", 2 Bânde (Berlin 
1920 und 1921), sowie auf K. Kautsky, „Die proletarische 
Revolution und ihr Programm". Letzteres Buch ist erst wâhrend 
der Korrektur dieser Schrift erschienen, das erstere dagegen ist 
mir erst nach AbschluB meines Manuskriptes zugegangen, so 
dafi eine Bezugnahme auf dasselbe, abgesehen von einer ein- 
gefügten Anmerkung, eine nicht mehr mõgliche Verzõgerung des 
Druckes verursacht hâtte. Ich mufi mich einstweilen daher 
begnügen, die Leser auf diese beiden, für die Fortführung 
marxistischen Denkens hochvvichtigen Publikationen zu venveisen 
und es ihnen überlassen, festzustellen, inwiefern die Resultate 
meiner Untersuchungen durch sie eine Bestâtigung oder eine 
Berichtigung erfahren. Vielleicht ist es für die Saclie selbst sogar 
ein Vorteil, dafi durch diese mir sonst unerwünschte Nidit- 
berücksichtigung zweier hervorragender marxistischer Bear- 
beitungen desselben Problems das vorliegende Buch nun einen 
dritten, von jenen unabhângigen methodischen Weg zur Erkennt 
nis der soziologischen Bedeutung des Marxismus darstellt. 
Hoffentlich wird eine baldige Neuauflage dieser Schrift die 
Mõglichkeit geben, auch in ihr selbst auf jene beiden Bücher 
entsprechend einzugehen. 
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